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Artikel 1

§ 23 Übernahme von Beamtinnen und Beamten 

anderer Dienstherrn und von früheren 

Landesbeamtengesetz (LBG)

Beamtinnen und Beamten

14

INHALTSÜBERSICHT

Vierter Teil

Versetzung, Abordnung und Umbildung 

Erster Teil

von Körperschaften innerhalb des Geltungs-

Allgemeine Vorschriften

bereichs dieses Gesetzes

§ 1

Geltungsbereich

6

§ 24 Versetzung

14

§ 2

Dienstherrnfähigkeit

6

§ 25 Abordnung

15

§ 3

Begriffsbestimmungen

6

§ 26 Umbildung einer Körperschaft

15

§ 4

Allgemeine Zuständigkeit, Zuständigkeiten 

§ 27 Rechtsfolgen der Umbildung

15

nach dem Beamtenstatusgesetz

6

§ 28 Rechtsstellung der Beamtinnen 

§ 5

Zustellung

7

und Beamten

16

§ 29 Genehmigungsvorbehalt für Ernennungen

16

Zweiter Teil

§ 30 Rechtsstellung der Versorgungsempfänge-

Beamtenverhältnis

rinnen und Versorgungsempfänger

16

§ 6

Beamtenverhältnis auf Probe

7

Fünfter Teil

§ 7

Beamtenverhältnis auf Zeit

7

Beendigung des Beamtenverhältnisses

§ 8

Führungsfunktionen auf Probe

7

§ 9

Ernennungszuständigkeit und Rechtsfolgen 

1. Abschnitt: Entlassung

16

einer Ernennung

8

§ 31 Zuständigkeit, Form und Zeitpunkt 

§ 10 Ernennung beim Wechsel der Laufbahn-

der Entlassung

16

gruppe

8

§ 32 Rechtsfolgen der Entlassung

17

§ 11 Auswahlverfahren,  Stellenausschreibung

8

§ 12 Rücknahme der Ernennung

8

2. Abschnitt: Verlust der Beamtenrechte

17

§ 13 Verfahren und Rechtsfolgen der Rücknahme 

oder bei Nichtigkeit der Ernennung

8

§ 33 Folgen des Verlusts der Beamtenrechte

17

§ 34 Gnadenerweis

17

Dritter Teil

§ 35 Weitere Folgen eines Wiederaufnahme-

Laufbahnen

verfahrens

17

§ 14 Laufbahn

9

3. Abschnitt: Ruhestand, Verabschiedung, 

§ 15 Bildungsvoraussetzungen

9

Dienstunfähigkeit

17

§ 16 Erwerb der Laufbahnbefähigung

10

§ 36 Ruhestand wegen Erreichens 

der Altersgrenze

17

§ 17 Beschränkung der Zulassung zur Aus-

bildung

10

§ 37 Ruhestand von Beamtinnen und Beamten 

auf Zeit wegen Ablaufs der Amtszeit

18

§ 18 Einstellung

11

§ 38 Ruhestand von kommunalen Wahlbeam-

§ 19 Probezeit

12

tinnen und Wahlbeamten wegen Ablaufs 

§ 20 Beförderung

12

der Amtszeit

18

§ 21 Horizontaler  Laufbahnwechsel

13

§ 39 Hinausschiebung der Altersgrenze

19

§ 22 Aufstieg

13

§ 40 Versetzung in den Ruhestand auf Antrag

19

3

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache  14 / 7135

§ 41 Altersgrenzen für die Verabschiedung

19

3. Abschnitt: Arbeitszeit und Urlaub

26

§ 42 Einstweiliger  Ruhestand

19

§ 67 Arbeitszeit

26

§ 43 Dienstunfähigkeit, begrenzte Dienst-

§ 68 Fernbleiben vom Dienst, Krankheit

27

fähigkeit, Wiederberufung

19

§ 69 Teilzeitbeschäftigung

27

§ 44 Verfahren bei Dienstunfähigkeit

20

§ 70 Altersteilzeit

28

§ 45 Form,  Zuständigkeit

20

§ 71 Urlaub

28

§ 46 Beginn des Ruhestands und des 

einstweiligen Ruhestands

20

§ 72 Urlaub von längerer Dauer ohne 

Dienstbezüge

29

Sechster Teil

§ 73 Höchstdauer von unterhälftiger Teilzeit-

beschäftigung und Urlaub

29

Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis

§ 74 Pflegezeiten

29

1. Abschnitt: Allgemeine Pflichten und Rechte

21

4. Abschnitt: Fürsorge und Schutz

29

§ 47 Diensteid

21

§ 75 Benachteiligungsverbot

29

§ 48 Verantwortung für die Rechtmäßigkeit

21

§ 76 Mutterschutz,  Elternzeit

30

§ 49 Anträge, Beschwerden, Vertretung

21

§ 77 Arbeitsschutz

30

§ 50 Fortbildung

21

§ 78 Beihilfe

30

§ 51 Dienstliche Beurteilung, Dienstzeugnis

21

§ 79 Heilfürsorge

31

§ 52 Befreiung von Amtshandlungen

22

§ 80 Ersatz von Sachschaden

31

§ 53 Ärztliche Untersuchungen, Genetische 

Untersuchungen und Analysen

22

§ 81 Übergang des Schadenersatzanspruchs

32

§ 54 Wohnung,  Aufenthaltsort

22

§ 82 Dienstjubiläum

32

§ 55 Dienstkleidung

23

5. Abschnitt: Personalaktendaten

32

§ 56 Amtsbezeichnung

23

§ 57 Verschwiegenheitspflicht

23

§ 83 Erhebung

32

§ 58 Nichterfüllung von Pflichten

24

§ 84 Speicherung, Veränderung und Nutzung

33

§ 59 Pflicht zum Schadenersatz

24

§ 85 Übermittlung

33

§ 86 Löschung

34

2. Abschnitt: Nebentätigkeit, Tätigkeit nach Be-

§ 87 Einsichtsrecht, Anhörung, Mitteilung 

endigung des Beamtenverhältnisses

24

über gespeicherte Daten

34

§ 60 Nebentätigkeit

24

§ 88 Gliederung von Personalaktendaten, 

Zugriff auf Personalaktendaten

35

§ 61 Nebentätigkeiten auf Verlangen

24

§ 62 Genehmigungspflichtige  Nebentätigkeiten

24

Siebter Teil

§ 63 Nicht genehmigungspflichtige Neben-

Beteiligung der Gewerkschaften und Berufs-

tätigkeiten

25

verbände sowie der kommunalen 

Landesverbände

§ 64 Pflichten bei der Ausübung von Neben-

tätigkeiten

25

§ 89 Beteiligung der Gewerkschaften 

§ 65 Ausführungsverordnung

26

und Berufsverbände

35

§ 66 Tätigkeit nach Beendigung des Beamten-

§ 90 Beteiligung der kommunalen 

verhältnisses

26

Landesverbände

36
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Achter Teil

Besondere Beamtengruppen

§ 91 Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte

36

§ 92 Kommunale  Wahlbeamtinnen 

und Wahlbeamte

36
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Erster Teil

Beamtenstatusgesetzes gilt das Grundgehalt, in Besol-

dungsgruppen mit aufsteigenden Gehältern das Grund-

Allgemeine Vorschriften

gehalt der höchsten Stufe, mit Amtszulagen und der

Strukturzulage nach dem Landesbesoldungsgesetz

§ 1

Baden-Württemberg (LBesGBW); Stellenzulagen gelten

nicht als Bestandteil des Grundgehalts. 

 Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die Beamtinnen und Beamten des

§ 4

Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden

 Allgemeine Zuständigkeit, 

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent 

-

 Zuständigkeiten nach dem Beamtenstatusgesetz

lichen Rechts. 

(1) Die unmittelbaren Dienstvorgesetzten sind zuständig

für Entscheidungen, die aufgrund des Beamtenstatusge-

§ 2

setzes, dieses Gesetzes oder einer Rechtsverordnung er-

 Dienstherrnfähigkeit

gehen, zu der dieses Gesetz oder das Beamtenstatusge-

setz ermächtigen. Die übergeordneten Dienstvorgesetz-

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent 

-

ten können entsprechende Verfahren im Einzelfall jeder-

lichen Rechts kann durch Gesetz, Rechtsverordnung

zeit an sich ziehen. Die oberste Dienstbehörde kann Zu-

oder Satzung die Dienstherrnfähigkeit nach § 2 Nr. 2 des

ständigkeiten des Dienstvorgesetzten auch teilweise auf

Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) verliehen werden. 

andere Dienstvorgesetzte durch Rechtsverordnung über-

Wird die Dienstherrnfähigkeit durch Satzung verliehen, 

tragen. 

bedarf diese der Genehmigung der Landesregierung. 

(2) Besteht der letzte Dienstvorgesetzte nicht mehr, ent-

scheidet an seiner Stelle die oberste Dienstbehörde. Be-

§ 3

steht die oberste Dienstbehörde nicht mehr und ist eine

andere Behörde nicht bestimmt, so entscheidet an ihrer

 Begriffsbestimmungen

Stelle das Finanzministerium. 

(1) Körperschaften im Sinne dieses Gesetzes sind juris -

(3) Zuständig für die Entscheidung über eine Ausnahme

tische Personen des öffentlichen Rechts mit Dienstherrn-

nach § 7 Abs. 3 BeamtStG ist die Behörde, die über die

fähigkeit. 

Ernennung der Beamtin oder des Beamten entscheidet. 

(2) Oberste Dienstbehörde der Beamtin oder des Beam-

(4) Zuständig für die Versagung der Aussagegenehmi-

ten ist die oberste Behörde des Dienstherrn, in deren Ge-

gung nach § 37 Abs. 4 BeamtStG ist die oberste Dienst-

schäftsbereich die Beamtin oder der Beamte ein Amt

behörde; für die Beamtinnen und Beamten der Gemein-

wahrnimmt oder bei Beendigung des Beamtenverhältnis-

den, Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Auf-

ses zuletzt wahrgenommen hat. 

sicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstal-

(3) Dienstvorgesetzte sind diejenigen, die für beamtenrecht-

ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts tritt an die

liche Entscheidungen über die persönlichen Angelegenhei-

Stelle der obersten Dienstbehörde die oberste Aufsichts-

ten der ihnen nachgeordneten Beamtinnen und Beamten

behörde oder die von ihr durch Rechtsverordnung be-

zuständig sind. Die Dienstvorgesetzten werden durch Ge-

stimmte Behörde. 

setz oder Rechtsverordnung bestimmt. Sie können Beam-

(5) Für die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Beamtinnen und

tinnen oder Beamte ihrer Dienststelle mit der Wahrneh-

Beamten entscheidet die Landesregierung über die Fest-

mung von Aufgaben des Dienstvorgesetzten beauftragen. 

stellung der Befähigung als andere Bewerberin oder an-

(4) Vorgesetzte sind diejenigen, die dienstliche Anord-

derer Bewerber, über die Abkürzung der Probezeit und

nungen erteilen können. Die Vorgesetzten bestimmen

über Ausnahmen von laufbahnrechtlichen Vorschriften. 

sich nach dem Aufbau der öffentlichen Verwaltung. 

(6) Bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis wird der

(5) Angehörige im Sinne dieses Gesetzes und von

Dienstherr durch die oberste Dienstbehörde vertreten. 

Rechtsverordnungen, zu denen dieses Gesetz oder das

Diese kann die Zuständigkeit zur Vertretung durch

Beamtenstatusgesetz ermächtigen, sind die in § 20 Abs. 5

Rechtsverordnung auf andere Behörden übertragen. 

des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes sowie die dar-

(7) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, 

über hinaus in § 7 Abs. 3 Nr. 2 und 3 des Pflegezeitgeset-

erlassen das Innenministerium und das Finanzministeri-

zes genannten Personen. 

um im Rahmen ihrer Geschäftsbereiche die zur Durch-

(6) Als Grundgehalt im Sinne dieses Gesetzes und der

führung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvor-

auf das Grundgehalt Bezug nehmenden Vorschriften des

schriften. 
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§ 5

(3) In ein Amt mit leitender Funktion darf berufen wer-

den, wer 

 Zustellung

1. sich in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder

Verfügungen und Entscheidungen, die Beamtinnen und

einem Richterverhältnis auf Lebenszeit befindet und 

Beamten oder Versorgungsempfängerinnen und Versor-

gungsempfängern nach den Vorschriften dieses Gesetzes

2. in dieses Amt auch als Beamtin oder Beamter auf Le-

bekannt zu geben sind, sind, soweit gesetzlich nichts an-

benszeit berufen werden könnte. 

deres bestimmt ist, zuzustellen, wenn durch sie eine Frist

in Lauf gesetzt wird oder Rechte der Beamtinnen und

Vom Tage der Ernennung ruhen für die Dauer der Pro-

Beamten oder der Versorgungsempfängerinnen und Ver-

bezeit die Rechte und Pflichten aus dem Amt, das der

sorgungsempfänger berührt werden. 

Beamtin oder dem Beamten zuletzt im Beamtenverhält-

nis auf Lebenszeit oder im Richterverhältnis auf Lebens-

zeit übertragen worden ist, mit Ausnahme der Ver-

Zweiter Teil

schwiegenheitspflicht (§ 37 BeamtStG) und des Ver 

-

botes der Annahme von Belohnungen, Geschenken und

Beamtenverhältnis

sonstigen Vorteilen (§ 42 BeamtStG); das Beamtenver-

hältnis auf Lebenszeit oder das Richterverhältnis auf Le-

§ 6

benszeit besteht fort. Dienstvergehen, die mit Bezug auf

das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, das Richterver-

 Beamtenverhältnis auf Probe

hältnis auf Lebenszeit oder das Beamtenverhältnis auf

Probe begangen worden sind, werden so verfolgt, als

Ein Beamtenverhältnis auf Probe ist spätestens nach fünf

stünde die Beamtin oder der Beamte nur im Beamtenver-

Jahren in ein solches auf Lebenszeit umzuwandeln, 

hältnis auf Lebenszeit oder Richterverhältnis auf Le-

wenn die Beamtin oder der Beamte die beamtenrecht -

benszeit. 

lichen Voraussetzungen hierfür erfüllt. 

(4) Die Beamtin oder der Beamte ist, außer in den Fällen

des § 22 Abs. 5 BeamtStG, mit Beendigung des Beam-

§ 7

tenverhältnisses auf Lebenszeit oder Richterverhältnis-

 Beamtenverhältnis auf Zeit

ses auf Lebenszeit oder Beamtenverhältnisses auf Probe

nach § 4 Abs. 3 Buchst. a BeamtStG oder Richterverhält-

nisses auf Probe nach §§ 10, 12 und 22 des Deutschen

Ein Beamtenverhältnis auf Zeit kann nur begründet wer-

Richtergesetzes aus dem Beamtenverhältnis auf Probe

den, wenn dies gesetzlich bestimmt ist. Die Vorschriften

nach Absatz 2 entlassen. § 22 Abs. 1 und 2, § 23 Abs. 1

des Dritten Teils finden keine Anwendung. 

bis 3 Satz 1 und § 30 Abs. 2 BeamtStG bleiben unbe -

rührt. 

§ 8

(5) Mit dem erfolgreichen Abschluss der Probezeit ist

 Führungsfunktionen auf Probe

der Beamtin oder dem Beamten das Amt mit leitender

Funktion auf Dauer im Beamtenverhältnis auf Lebens-

(1) Ämter mit leitender Funktion im Sinne dieser Vor-

zeit zu verleihen; eine erneute Berufung der Beamtin

schrift sind die im Anhang genannten oder danach be-

oder des Beamten in ein Beamtenverhältnis auf Probe

stimmten Ämter, soweit sie nicht aufgrund anderer ge-

zur Übertragung dieses Amtes innerhalb eines Jahres ist

setzlicher Vorschriften im Beamtenverhältnis auf Zeit

nicht zulässig. Wird das Amt nicht auf Dauer verliehen, 

übertragen werden oder die Amtsträger richterliche Un-

endet der Anspruch auf Besoldung aus diesem Amt. 

abhängigkeit besitzen. 

Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 

(2) Ein Amt mit leitender Funktion wird zunächst im Be-

(6) Die Beamtinnen und Beamten führen während ihrer

amtenverhältnis auf Probe übertragen. Die regelmäßige

Amtszeit im Dienst nur die Amtsbezeichnung des ihnen

Probezeit beträgt zwei Jahre. Die oberste Dienstbehörde

nach Absatz 2 übertragenen Amtes; nur diese darf auch

kann eine Verkürzung der Probezeit zulassen; die Min-

außerhalb des Dienstes geführt werden. Wird der Beam-

destprobezeit beträgt ein Jahr. Zeiten, in denen Beamtin-

tin oder dem Beamten das Amt mit leitender Funktion

nen oder Beamten die leitende Funktion nach Satz 1 be-

nicht auf Dauer übertragen, darf die Amtsbezeichnung

reits übertragen worden ist, sowie unmittelbar vorange-

nach Satz 1 mit dem Ausscheiden aus dem Beamtenver-

gangene Zeiten, in denen Beamtinnen oder Beamten ein

hältnis auf Probe nicht weitergeführt werden. 

vergleichbares Amt mit leitender Funktion nach Satz 1

erfolgreich übertragen worden war, sollen auf die Probe-

(7) Sofern zwingende dienstliche Gründe dies erfordern, 

zeit angerechnet werden. Eine Verlängerung der Probe-

darf abweichend von Absatz 3 Satz 1 in ein Amt mit lei-

zeit ist nicht zulässig. 

tender Funktion ausnahmsweise auch berufen werden, 
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1. wer sich in einem Beamtenverhältnis auf Probe nach

Behördenbereichs ausgeschrieben werden. Die obersten

§ 4 Abs. 3 Buchst. a BeamtStG oder in einem Richter-

Dienstbehörden können Art und Umfang der Ausschrei-

verhältnis auf Probe nach §§ 10, 12 und 22 des Deut-

bungen und ihrer Bekanntmachung regeln. Von einer

schen Richtergesetzes befindet, 

Ausschreibung kann allgemein oder im Einzelfall abge-

sehen werden, wenn vorrangige Gründe der Personalpla-

2. wer nach Art, Dauer und Wertigkeit dem Amt mit lei-

nung oder des Personaleinsatzes entgegenstehen. 

tender Funktion vergleichbare Tätigkeiten bereits

wahrgenommen hat und

(3) Die Pflicht zur Ausschreibung gilt nicht 

3. wem nach dem erfolgreichen Abschluss der Probezeit

1. für die Einstellung in das Beamtenverhältnis auf

nach Absatz 2 und der Probezeit nach § 19 dieses Ge-

Probe, 

setzes oder §§ 10, 12 und 22 des Deutschen Richterge-

2. für die Laufbahngruppe des mittleren Dienstes, aus -

setzes dieses Amt durch Ernennung im Beamtenver-

genommen die Besoldungsgruppen A 9 und A 9 mit

hältnis auf Lebenszeit verliehen werden kann. 

Amtszulage, 

Absatz 3 Satz 2 gilt für das Beamtenverhältnis oder Rich-

3. für die Dienstposten der leitenden Beamtinnen und

terverhältnis auf Probe nach Satz 1 Nr. 1 entsprechend mit

Beamten der obersten Landesbehörden und der diesen

der Maßgabe, dass auch die Probezeit nach § 19 dieses

unmittelbar nachgeordneten Behörden, 

Gesetzes oder §§ 10, 12 und 22 des Deutschen Richterge-

setzes vom Ruhen des Beamtenverhältnisses oder Rich-

4. für die Dienstposten der leitenden Beamtinnen und

terverhältnisses auf Probe ausgenommen ist. 

Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände

sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unter -

stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen

§ 9

des öffentlichen Rechts, soweit gesetzlich nichts an -

 Ernennungszuständigkeit und Rechtsfolgen 

deres bestimmt ist. 

 einer Ernennung

§ 12

(1) Die Beamtinnen und Beamten der Gemeinden und

Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des

 Rücknahme der Ernennung

Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und

Stiftungen des öffentlichen Rechts werden von den nach

Die Ernennung ist mit Wirkung für die Vergangenheit

Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung hierfür zustän-

zurückzunehmen, wenn eine vorgeschriebene Mitwir-

digen Stellen ernannt. 

kung einer Aufsichtsbehörde unterblieben ist und nicht

nachgeholt wurde. 

(2) Ernennungen werden mit dem Tage der Aushändi-

gung der Ernennungsurkunde wirksam, wenn nicht in

der Urkunde ausdrücklich ein späterer Tag bestimmt ist. 

§ 13

(3) Mit der Berufung in das Beamtenverhältnis erlischt

 Verfahren und Rechtsfolgen der Rücknahme

ein privatrechtliches Arbeitsverhältnis zum Dienstherrn. 

 oder bei Nichtigkeit der Ernennung

§ 10

(1) Die Nichtigkeit einer Ernennung ist von der Behörde

festzustellen, die für die Ernennung zuständig wäre. 

 Ernennung beim Wechsel der Laufbahngruppe

Wäre der Ministerpräsident für die Ernennung zuständig, 

ist die Nichtigkeit von der obersten Dienstbehörde fest-

Einer Ernennung bedarf es neben den in § 8 Abs. 1 Be-

zustellen. Die Feststellung der Nichtigkeit ist der oder

amtStG aufgeführten Fällen zur Verleihung eines an 

-

dem Ernannten bekannt zu geben. Ist eine Ernennung

deren Amtes mit anderer Amtsbezeichnung beim Wech-

nichtig, ist dem oder der Ernannten unverzüglich jede

sel der Laufbahngruppe. 

weitere Führung der Dienstgeschäfte zu verbieten. Das

Verbot ist erst auszusprechen, wenn die sachlich zustän-

digen Stellen es abgelehnt haben, die Ernennung zu be-

§ 11

stätigen oder eine Ausnahme von § 7 Abs. 3 BeamtStG

 Auswahlverfahren, Stellenausschreibung

nachträglich zuzulassen. 

(2) Die Rücknahme einer Ernennung wird von der Be -

(1) Für Einstellungen sind die Bewerberinnen und Be-

hörde, die für die Ernennung zuständig wäre, erklärt. 

werber durch öffentliche Ausschreibung der freien Stel-

Wäre der Ministerpräsident für die Ernennung zuständig, 

len zu ermitteln. 

so ist die Rücknahme von der obersten Dienstbehörde zu

(2) Freie Beförderungsdienstposten sollen, sofern sie

erklären. Die Ernennung kann nur innerhalb einer Frist

nicht öffentlich ausgeschrieben werden, innerhalb des

von sechs Monaten zurückgenommen werden, nachdem
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die für die Rücknahme zuständige Behörde Kenntnis

§ 15

vom Grund der Rücknahme erlangt hat. Die Rücknahme

 Bildungsvoraussetzungen

ist der Beamtin, dem Beamten oder den versorgungsbe-

rechtigten Hinterbliebenen bekannt zu geben. 

(1) Als Bildungsvoraussetzung für den Erwerb einer

(3) Vor Entlassung einer Beamtin oder eines Beamten

Laufbahnbefähigung ist erforderlich:

auf Probe nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG hat die

1. für die Laufbahnen des mittleren Dienstes mindestens

für die Entlassung zuständige Behörde Ermittlungen

durchzuführen; § 8 Abs. 1, § 9 Satz 1, § 10 Abs. 1 und 3, 

a) der Hauptschulabschluss und eine qualifizierende

§§ 12, 15 bis 18, 22 bis 24 und 39 des Landesdisziplinar-

Maßnahme, 

gesetzes gelten entsprechend. Satz 1 gilt entsprechend

b) der Hauptschulabschluss, eine abgeschlossene Be-

für die Entlassung einer Beamtin oder eines Beamten auf

rufsausbildung und eine mehrjährige entsprechen-

Widerruf wegen eines Dienstvergehens im Sinne von 

de Berufserfahrung oder eine gleichwertige qualifi-

§ 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG. 

zierende Maßnahme oder 

(4) Ist eine Ernennung nichtig oder ist sie zurückgenom-

c) der Realschulabschluss und eine abgeschlossene

men worden, sind die bis zu dem Verbot der Weiter-

Berufsausbildung; 

führung der Dienstgeschäfte oder bis zur Bekanntgabe

der Erklärung der Rücknahme vorgenommenen Amts-

2. für die Laufbahnen des gehobenen Dienstes mindes -

handlungen in gleicher Weise wirksam, wie wenn sie 

tens

eine Beamtin oder ein Beamter ausgeführt hätte. Ge-

a) der Abschluss eines Diplom- oder Staatsprüfungs-

währte Leistungen können belassen werden; die Ent-

Studiengangs an der Dualen Hochschule oder einer

scheidung trifft die Stelle, welche die Nichtigkeit fest-

entsprechenden Bildungseinrichtung, einer Fach-

stellt oder über die Rücknahme entscheidet. 

hochschule oder einer Pädagogischen Hochschule

oder

Dritter Teil

b) der Abschluss eines Bachelor-Studiengangs an ei -

Laufbahnen

ner Hochschule; 

3. für die Laufbahnen des höheren Dienstes

§ 14

a) der Abschluss eines Diplom-, Magister-, Staatsprü-

 Laufbahn

fungs- oder Master-Studiengangs an einer Univer-

sität oder an einer anderen Hochschule in gleichge-

(1) Die Laufbahnen umfassen alle der Laufbahngruppe

stellten Studiengängen oder

zugeordneten Ämter derselben Fachrichtung. Sie unter-

b) der Abschluss eines akkreditierten Master-Studien-

scheiden sich nach fachlichen Gesichtspunkten und

gangs an der Dualen Hochschule oder einer ent-

gehören zu den Laufbahngruppen des mittleren, des ge-

sprechenden Bildungseinrichtung, einer Fachhoch-

hobenen und des höheren Dienstes. 

schule oder einer Pädagogischen Hochschule. 

(2) Die Zuordnung einer Laufbahn zu einer Laufbahn-

(2) Bei Erwerb der Laufbahnbefähigung nach § 16 Abs. 1

gruppe erfolgt nach dem Schwierigkeitsgrad der wahrzu-

Nr. 1 reicht zur Begründung des Beamtenverhältnisses

nehmenden Dienstaufgaben, dem Grad der Selbständig-

auf Widerruf oder des öffentlich-rechtlichen Ausbil-

keit und der Verantwortung, den Bildungsvoraussetzun-

dungsverhältnisses als Bildungsvoraussetzung aus

gen und der Ausbildung. Den Laufbahngruppen sind die

Ämter grundsätzlich wie folgt zugeordnet:

1. in Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 Buchst. c der Real-

schulabschluss; 

1. Mittlerer Dienst: Besoldungsgruppen A 6 bis A 9, 

2. in Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 eine zum Hochschulstu-

2. Gehobener Dienst: Besoldungsgruppen A 9 bis A 13, 

dium berechtigende Schulbildung oder berufliche

3. Höherer Dienst: Besoldungsgruppen A 13 bis A 16

Qualifikation nach § 59 des Landeshochschulgesetzes, 

sowie Ämter der Landesbesoldungsordnung B. 

wenn die Laufbahnprüfung zugleich einen Hochschul-

abschluss nach Absatz 1 Nr. 2 vermittelt. 

Im Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg wer-

den für einzelne Laufbahnen Eingangsämter und Endäm-

(3) Andere als die in Absatz 1 oder 2 genannten Ab-

ter abweichend bestimmt, wenn es die besonderen Ver-

schlüsse gelten als gleichwertige Bildungsvoraussetzun-

hältnisse der Laufbahn erfordern. 

gen, wenn sie diesen entsprechen. Über die Anerken-

nung anderer Bildungsstände als gleichwertig entschei-

det in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 das Kultusministe-

rium und in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 das

Wissenschaftsministerium jeweils im Einvernehmen mit

9

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache  14 / 7135

dem für die vorgesehene Laufbahn zuständigen Ministe-

der wahrzunehmenden Tätigkeiten erfordert. Im Übrigen

rium. 

bestimmen die Laufbahnvorschriften, ob und inwieweit

ein erfolgreich abgeschlossener Ausbildungsgang für eine

(4) Die Ministerien können für die in ihrem Geschäftsbe-

Laufbahn auf die Ausbildung für die nächsthöhere Lauf-

reich eingerichteten Laufbahnen durch Rechtsverord-

bahn derselben Fachrichtung und ein nicht erfolgreich ab-

nung die fachlichen Anforderungen an die Berufsausbil-

geschlossener Ausbildungsgang auf die Ausbildung für

dung und den Studienabschluss bestimmen sowie Bil-

die nächstniedere Laufbahn derselben Fachrichtung ange-

dungsstände für die jeweilige Laufbahn allgemein im

rechnet werden können. § 34 Abs. 5 Satz 2 des Landes-

Benehmen mit dem Kultusministerium bei Schulab-

hochschulgesetzes bleibt unberührt. 

schlüssen und dem Wissenschaftsministerium bei Stu 

-

dienabschlüssen als gleichwertig anerkennen. 

(3) Andere Bewerberinnen und Bewerber können bei

Vorliegen besonderer dienstlicher Gründe für die Über-

nahme in das Beamtenverhältnis die Befähigung für eine

§ 16

Laufbahn in Einzelfällen abweichend von den Vorschrif-

 Erwerb der Laufbahnbefähigung

ten der entsprechenden Laufbahnverordnung erwerben, 

wenn 

(1) Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber kön-

1. sie nach Vorliegen der Bildungsvoraussetzungen nach

nen die Befähigung für eine Laufbahn erwerben 

§ 15 mindestens vier Jahre überdurchschnittlich erfolg-

1. a) durch einen Vorbereitungsdienst im Beamtenver-

reich dieser Laufbahn entsprechende Tätigkeiten wahr -

hältnis auf Widerruf, 

genommen haben; liegen nur die Bildungsvorausset-

zungen der nächstniederen Laufbahngruppe vor, sind

b) in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-

mindestens acht Jahre erforderlich, 

hältnis

2. sie eine besondere Fortbildungsbereitschaft nachwei-

und Bestehen der Laufbahnprüfung, 

sen können und

2. durch Erwerb der Bildungsvoraussetzungen für eine

3. es für sie eine unzumutbare Härte bedeuten würde, die

Laufbahn und 

Befähigung als Laufbahnbewerberin oder Laufbahn-

a) eine anschließende laufbahnqualifizierende Zusatz-

bewerber zu erwerben. 

ausbildung oder

Vor- und Ausbildungen sowie bisherige berufliche Tätig -

b) eine mindestens dreijährige, der Vorbildung ent-

keiten müssen hinsichtlich der Fachrichtung sowie der

sprechende Berufstätigkeit, die die Eignung zur

Breite und Wertigkeit dazu geeignet sein, den Bewerbe-

selbständigen Wahrnehmung eines Amtes der an-

rinnen und Bewerbern die Kenntnisse und Fähigkeiten zu

gestrebten Laufbahn vermittelt, 

vermitteln, die sie dazu befähigen, alle Aufgaben der

Laufbahn, in der sie verwendet werden sollen, zu erfül-

3. durch einen horizontalen Laufbahnwechsel nach § 21, 

len. Die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde. 

4. durch Aufstieg nach § 22, 

(4) Bewerberinnen und Bewerber müssen über die

5. aufgrund der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen

Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen, die für die

Parlaments und des Rates vom 7. September 2005

Wahrnehmung der Aufgaben der jeweiligen Laufbahn

über die Anerkennung von Berufsqualifikationen

erforderlich sind. 

(ABl. L 255 vom 30. 9. 2005, S. 22) in der je weils gel-

(5) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, finden

tenden Fassung; das Nähere hierzu regeln die Ministe-

auf Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungs -

rien im Rahmen ihres Geschäftsbereichs im Beneh-

verhältnissen die für Beamtinnen und Beamte auf Wider-

men mit dem Innenministerium und dem Finanz 

-

ruf im Vorbereitungsdienst geltenden Bestimmungen mit

minis terium durch Rechtsverordnung. 

Ausnahme von §§ 8 und 38 BeamtStG entsprechende An-

(2) Die Ministerien richten im Rahmen ihres Geschäftsbe-

wendung. Die Ministerien können für ihren Geschäftsbe-

reichs durch Rechtsverordnung im Benehmen mit dem In-

reich im Benehmen mit dem Innenministerium und dem

nenministerium und dem Finanzministerium die Laufbah-

Finanzministerium durch Rechtsverordnung abweichende

nen ein und gestalten den Zugang aus; § 40 der Landes-

oder ergänzende Regelungen treffen. Die Auszubildenden

haushaltsordnung bleibt unberührt. Sie können nach den

erhalten nach § 88 LBesGBW Unterhaltsbeihilfen. 

besonderen Erfordernissen der Laufbahn eine Höchst 

-

altersgrenze oder besondere gesundheitliche oder körper-

§ 17

liche Voraussetzungen vorsehen und für den Erwerb der

Befähigung nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 3 den Nach-

 Beschränkung der Zulassung zur Ausbildung

weis zusätzlicher Fachkenntnisse oder besondere Anfor-

derungen hinsichtlich der Vor- und Ausbildung fest-

(1) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst kann in den

schreiben, wenn dies die Besonderheit der Laufbahn und

Fällen, in denen der Vorbereitungsdienst Ausbildungs-
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stätte im Sinne des Artikels 12 Abs. 1 des Grundgesetzes

2. die Zulassungszahlen und den Zeitraum, für den sie

(GG) ist, nach Maßgabe der folgenden Vorschriften ein-

festgesetzt werden, 

geschränkt werden. 

3. die Auswahlkriterien, wobei bei Bewerberinnen oder

(2) Für einen Vorbereitungsdienst kann die Zahl der

Bewerbern, die die Erste Staatsprüfung oder Hoch-

höchstens aufzunehmenden Bewerberinnen und Bewer-

schulprüfung nicht in Baden-Württemberg abgelegt

ber (Zulassungszahl) festgesetzt werden, soweit dies

haben, unterschiedliche Prüfungsanforderungen und

unter Berücksichtigung 

Unterschiede in der Bewertung der Prüfungsleistun-

gen berücksichtigt werden können, sowie

1. der voraussichtlich vorhandenen Ausbildungskräfte

und der Zahl der Auszubildenden, die im Durchschnitt

4. die weiteren Einzelheiten der Zulassung, insbesondere

von den Ausbildungskräften betreut werden kann, 

das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren einschließ-

lich der Festsetzung von Ausschlussfristen. 

2. der räumlichen Kapazitäten der Ausbildungsstellen, 

3. der fachspezifischen Gegebenheiten der Ausbildungs-

(5) Für die Beschränkung der Zulassung zum öffentlich-

einrichtungen, 

rechtlichen Ausbildungsverhältnis nach § 16 Abs. 1 Nr. 1

Buchst. b, das Ausbildungsstätte im Sinne des Artikels 12

4. der zur Verfügung stehenden sächlichen Mittel, 

Abs. 1 GG ist, gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 

5. der im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Stel-

len für Auszubildende

§ 18

zwingend erforderlich ist. Zulassungszahlen werden nur

 Einstellung

für einen bestimmten Zeitraum, längstens für die Zulas-

sungstermine des folgenden Jahres, festgesetzt. 

(1) Die Begründung eines Beamtenverhältnisses auf

(3) Die Auswahlkriterien sind so zu bestimmen, dass für

Probe oder auf Lebenszeit oder die Umwandlung eines

sämtliche Bewerberinnen und Bewerber unter Berück-

Beamtenverhältnisses auf Widerruf in ein solches Be-

sichtigung der besonderen Verhältnisse in den einzelnen

amtenverhältnis (Einstellung) erfolgt grundsätzlich im

Ausbildungsbereichen eine Aussicht besteht, nach Mög-

Eingangsamt einer Laufbahn. 

lichkeit innerhalb einer zumutbaren Wartezeit in den

(2) Die Einstellung ist ausnahmsweise im ersten oder

Vorbereitungsdienst aufgenommen zu werden. Dabei

zweiten Beförderungsamt zulässig, wenn besondere

sind insbesondere zu berücksichtigen

dienstliche Bedürfnisse dies rechtfertigen und eine

1. die Erfüllung einer Dienstpflicht nach Artikel 12 a

Einstellung im Eingangsamt aufgrund der bisherigen

Abs. 1 oder 2 GG, freiwilliger Wehrdienst, eine min-

Be rufs erfahrung eine unzumutbare Härte für die Be-

destens zweijährige Tätigkeit als Entwicklungshel 

-

werberin oder den Bewerber bedeuten würde. Sie darf

ferin oder Entwicklungshelfer im Sinne des Entwick-

im ersten Beförderungsamt nur nach einer mindestens

lungshelfer-Gesetzes vom 18. Juni 1969 (BGBl. I  dreijährigen, im zweiten Beförderungsamt nur nach S. 549), zuletzt geändert durch Artikel 35 des Geset-einer mindestens vierjährigen erfolgreichen Wahrneh-

zes vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954, 2992)

mung laufbahnentsprechender Tätigkeiten nach dem

in der jeweils geltenden Fassung oder ein freiwilliges

Erwerb der Laufbahnbefähigung erfolgen. Bei anderen

soziales oder ökologisches Jahr im Sinne des Gesetzes

Bewerberinnen und Bewerbern müssen die Mindest-

zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten vom

zeiten nach Satz 2 zusätzlich zu den Voraussetzungen

16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842) in der jeweils gelten-

für den Erwerb der Befähigung nach § 16 Abs. 3 vor-

den Fassung, 

liegen. 

2. die Eignung und Befähigung der Bewerberinnen und

(3) Richterinnen oder Richter, die in die Laufbahn des

Bewerber, 

höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes wechseln

und sich in einem Amt der Besoldungsgruppe

3. die Wartezeit seit der ersten Antragstellung auf Zulas-

sung zum Vorbereitungsdienst in Baden-Württem-

1. R 1 befinden, kann ein Amt der Besoldungsgruppe 

berg, wenn sich die Bewerberinnen und Bewerber zu

A 14 frühestens ein Jahr, ein Amt der Besoldungs-

jedem Zulassungstermin beworben haben, und

gruppe A 15 frühestens zwei Jahre und ein Amt der

Besoldungsgruppe A 16 frühestens drei Jahre nach Er-

4. besondere persönliche oder soziale Härtefälle. 

nennung auf Lebenszeit verliehen werden; 

(4) Die Ministerien regeln im Rahmen ihres Geschäfts-

2. R 2 befinden, kann ein Amt der Besoldungsgruppe A 16

bereichs durch Rechtsverordnung im Benehmen mit dem

oder ein Amt mit niedrigerem Grundgehalt verliehen

Innenministerium und dem Finanzministerium

werden; ein Amt der Landesbesoldungsordnung B

1. die Laufbahnen, Fachrichtungen und Fächer, für die die

kann frühestens vier Jahre nach Ernennung auf Le-

Zulassung zum Vorbereitungsdienst beschränkt wird, 

benszeit verliehen werden; 
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3. R 3 oder in einem höheren Richteramt befinden, kann

(5) Auch bei Abkürzungen nach Absatz 2 und Anrech-

ein Amt der Landesbesoldungsordnung B verliehen

nungen nach Absatz 3 und 4 ist eine Mindestprobezeit

werden. 

von sechs Monaten zu leisten. Die Ministerien können

im Rahmen ihres Geschäftsbereichs durch Rechtsverord-

Satz 1 gilt entsprechend für Staatsanwältinnen und Staats-

nung abweichend von Satz 1 eine Mindestprobezeit von

anwälte sowie für Badische Amtsnotarinnen und Badische

bis zu einem Jahr festlegen, wenn dies die Besonderheit

Amtsnotare. 

der Laufbahn und der wahrzunehmenden Tätigkeit erfor-

dert. Bei Anrechnung von beim selben Dienstherrn zu -

§ 19

rückgelegten Zeiten nach Absatz 4 kann die Mindestpro-

bezeit unterschritten oder auf sie verzichtet werden, 

 Probezeit

wenn nach dem Erwerb der Laufbahnbefähigung Tätig-

keiten ausgeübt wurden, die in der Regel von Beamtin-

(1) Probezeit ist die Zeit im Beamtenverhältnis auf Probe

nen und Beamten derselben Laufbahn im Beamtenver-

nach § 4 Abs. 3 Buchst. a BeamtStG, während der sich

hältnis wahrgenommen werden. Zeiten nach § 23 Abs. 5

Beamtinnen und Beamte in den Aufgaben einer Lauf-

Satz 1 stehen Zeiten nach Satz 3 gleich. Dienstzeiten im

bahn, deren Befähigung sie besitzen, bewähren sollen. 

Richterverhältnis auf Probe sind auf die Probezeit anzu-

Sie rechnet ab der Berufung in das Beamtenverhältnis

rechnen; eine Mindestprobezeit ist nicht zu leisten. 

auf Probe und dauert drei Jahre. Zeiten einer Beurlau-

bung ohne Bezüge gelten nicht als Probezeit, wenn nicht

(6) Kann die Bewährung bis zum Ablauf der Probezeit

etwas anderes festgestellt worden ist; Absatz 3 bleibt un-

noch nicht festgestellt werden, kann die Probezeit bis auf

berührt. 

höchstens fünf Jahre verlängert werden. 

(2) Die Probezeit kann für Beamtinnen und Beamte, die

(7) Wird die Befähigung für eine weitere Laufbahn nach

sich in der bisher zurückgelegten Probezeit bewährt haben, 

§ 16 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 5 erworben, können Zeiten, die

im Beamtenverhältnis auf Zeit oder in der bisherigen

1. bei weit überdurchschnittlicher Bewährung, 

Laufbahn im Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Le-

2. bei Erwerb der Laufbahnbefähigung mit hervorragen-

benszeit zurückgelegt wurden, auf die Probezeit in der

dem Ergebnis

neuen Laufbahn angerechnet werden, wenn die ausgeüb-

ten Tätigkeiten für die Aufgaben der neuen Laufbahn

um bis zu jeweils einem Jahr abgekürzt werden. 

förderlich waren. Befindet sich die Beamtin oder der Be-

(3) Auf die Probezeit angerechnet werden Verzögerun-

amte bereits in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, 

gen im beruflichen Werdegang 

sollen Zeiten nach Satz 1 angerechnet werden. Bei einem

Laufbahnwechsel nach § 21 oder einem Aufstieg nach 

1. aufgrund von Wehr- oder Zivildienst, wenn die Ver-

§ 22 ist eine Probezeit in der neuen Laufbahn nicht mehr

zögerungen nach § 9 Abs. 8 Satz 4 des Arbeitsplatz-

abzuleisten. 

schutzgesetzes, auch in Verbindung mit § 9 Abs. 10

Satz 2, § 12 Abs. 3 und 4, § 13 Abs. 2 und 3 oder § 16 a

(8) Durch Rechtsverordnung des Innenministeriums

Abs. 1 und 5 des Arbeitsplatzschutzgesetzes, mit § 8 a

kann die Dauer der Probezeit für die Beamtinnen und

Abs. 1, 3 und 4 des Soldatenversorgungsgesetzes oder

Beamten des Polizeivollzugsdienstes abweichend von

mit § 78 Abs. 1 Nr. 1 des Zivildienstgesetzes, ange-

Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Nr. 2 geregelt werden. 

messen auszugleichen sind, oder

2. aufgrund einer Tätigkeit als Entwicklungshelferin

§ 20

oder Entwicklungshelfer in den Fällen des § 17 des

 Beförderung

Entwicklungshelfer-Gesetzes. 

Hat sich die Einstellung der Beamtin oder des Beamten in

(1) Beförderung ist eine Ernennung, durch die einer Be-

das Beamtenverhältnis auf Widerruf oder auf Probe wegen

amtin oder einem Beamten ein anderes Amt mit höhe-

Betreuung oder Pflege eines Angehörigen verzögert oder

rem Grundgehalt verliehen wird. 

wurde Elternzeit, Pflegezeit oder Urlaub nach § 72 Abs. 1

(2) Ämter einer Laufbahn, die in der Landesbesoldungs-

in Anspruch genommen, können Verzögerungen im beruf-

ordnung A aufgeführt sind, sind regelmäßig zu durchlau-

lichen Werdegang auf die Probezeit angerechnet werden. 

fen und dürfen nicht übersprungen werden. Das Über-

Verzögerungen nach Satz 1 und 2 sind im tat säch lichen

springen von bis zu zwei Ämtern innerhalb der Lauf-

Umfang, höchstens bis zu zwei Jahren, anrechenbar. 

bahngruppe ist ausnahmsweise zulässig, wenn 

(4) Dienstzeiten im öffentlichen Dienst oder Zeiten, die

1. besondere dienstliche Bedürfnisse vorliegen, 

in einem der Ausbildung entsprechenden Beruf zurück-

gelegt wurden, können auf die Probezeit angerechnet

2. nach Art, Dauer und Wertigkeit dem höheren Amt

werden, wenn sie nach ihrer Art und Bedeutung Tätig-

vergleichbare Tätigkeiten im entsprechenden zeit 

-

keiten in der betreffenden Laufbahn entsprochen haben. 

lichen Umfang wahrgenommen wurden und 

12

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache  14 / 7135

3. die laufbahnentsprechenden Tätigkeiten nicht durch

(6) Die Ministerien können für Laufbahnen ihres Ge-

Einstellung in einem Beförderungsamt oder durch An-

schäftsbereichs, die wegen der im Wesentlichen gleichen

rechnung auf die Probezeit berücksichtigt wurden. 

Voraussetzungen für den Erwerb der Laufbahnbefähi-

gung einander gleichwertig sind, durch Rechtsverord-

Wurden die laufbahnentsprechenden Tätigkeiten in einem

nung im Benehmen mit dem Innenministerium allge-

Beamtenverhältnis auf Zeit wahrgenommen, ist ein gleich -

mein festlegen, dass ein horizontaler Laufbahnwechsel

zeitiger Wechsel der Laufbahngruppe zulässig. Beim Auf-

abweichend von Absatz 2 und 3 erfolgen kann. Soweit

stieg nach § 22 kann das Eingangsamt der nächsthöheren

besondere dienstliche Bedürfnisse dies rechtfertigen, 

Laufbahn übersprungen werden, wenn dieses mit keinem

kann in der Rechtsverordnung im Einvernehmen mit

höheren Grundgehalt verbunden ist als das bisherige Amt. 

dem Finanzministerium das Überspringen von Ämtern in

(3) Eine Beförderung ist nicht zulässig 

der neuen Laufbahn zugelassen werden. Die Sätze 1 und 2

gelten entsprechend für den Laufbahnwechsel aus einer

1. während der Probezeit, 

Laufbahn im Geschäftsbereich eines anderen Ministeri-

2. vor Ablauf eines Jahres seit der Einstellung, 

ums mit der Maßgabe, dass die Rechtsverordnung auch

im Benehmen mit diesem Ministerium erlassen wird. 

3. vor Ablauf eines Jahres seit der letzten Beförderung. 

(4) In den Laufbahnen der Lehrkräfte an Grund-, Haupt-, 

§ 22

Werkreal-, Real- und Sonderschulen (gehobener Dienst)

ist das Eingangsamt, in den übrigen Laufbahnen der

 Aufstieg

Lehrkräfte das Eingangsamt und das erste Beförderungs-

amt innerhalb der Laufbahn regelmäßig zu durchlaufen. 

(1) Beamtinnen und Beamte können in die nächsthöhere

Laufbahn derselben Fachrichtung aufsteigen, auch wenn

die Bildungsvoraussetzungen nach § 15 für diese Lauf-

§ 21

bahn nicht vorliegen, wenn sie

 Horizontaler Laufbahnwechsel

1. sich im Endamt ihrer bisherigen Laufbahn befinden; 

ist das Endamt ein Amt mit Amtszulage, so kann der

(1) Ein horizontaler Laufbahnwechsel ist nur zulässig, 

Aufstieg auch aus dem Amt ohne Amtszulage erfol-

wenn die Beamtin oder der Beamte die Befähigung für

gen, 

die neue Laufbahn besitzt. 

2. sich in mindestens zwei unterschiedlichen Aufgaben-

(2) Beamtinnen und Beamte, die eine Laufbahnbefähi-

gebieten ihrer Laufbahn bewährt haben, 

gung besitzen, können die Befähigung für eine Laufbahn

anderer Fachrichtung in derselben Laufbahngruppe er-

3. seit mindestens einem Jahr erfolgreich überwiegend

werben, wenn sie über einen Zeitraum von mindestens

Aufgaben der nächsthöheren Laufbahn wahrnehmen, 

drei Jahren erfolgreich in die Aufgaben der neuen Lauf-

4. nach ihrer Persönlichkeit und ihren bisherigen über-

bahn eingeführt wurden und zu erwarten ist, dass sie für

durchschnittlichen Leistungen für diese Laufbahn ge-

die neue Laufbahn allgemein befähigt sind. Die Frist

eignet erscheinen und

nach Satz 1 kann um bis zu zwei Jahre verkürzt werden, 

wenn die Beamtin oder der Beamte erfolgreich an ent-

5. sich durch Qualifizierungsmaßnahmen zusätzliche, 

sprechenden Qualifizierungsmaßnahmen teilgenommen

über ihre Vorbildung und die bisherige Laufbahnbe-

hat. Ein anderweitiger Erwerb der Befähigung nach § 16

fähigung hinausgehende Kenntnisse und Fähigkeiten

Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 5 bleibt unberührt. 

erworben haben, die ihnen die Wahrnehmung der

Aufgaben der neuen Laufbahn ermöglichen. 

(3) Über den Erwerb der Befähigung nach Absatz 2 Satz 1

und 2 entscheidet der für die Einführung in die neue Lauf-

(2) Über den Aufstieg entscheidet die für die Ernennung

bahn zuständige Dienstvorgesetzte. 

in der neuen Laufbahn zuständige Behörde. 

(4) Die Beamtinnen und Beamten bleiben bis zur Ver 

-

(3) Die Beamtinnen und Beamten bleiben bis zur Ver -

leihung eines Amtes der neuen Laufbahn in ihrer Rechts-

leihung eines Amtes der neuen Laufbahn in ihrer Rechts-

stellung. Sie haben in der Laufbahn, in die sie wechseln, 

stellung. 

Ämter, die einer niedrigeren Besoldungsgruppe als ihrem

(4) Die Ministerien können im Rahmen ihres Geschäfts-

bisherigen Amt zugeordnet sind, nicht mehr zu durchlaufen. 

bereichs durch Rechtsverordnung im Benehmen mit dem

(5) Die Ministerien können im Rahmen ihres Geschäfts-

Innenministerium ein Verfahren zur Feststellung der

bereichs durch Rechtsverordnung im Benehmen mit dem

Eignung für den Aufstieg und laufbahnspezifische Vo -

Innenministerium besondere Anforderungen für den Er-

raussetzungen für den Aufstieg festlegen. Hierzu ge 

-

werb der Laufbahnbefähigung festlegen, wenn dies die

hören insbesondere erfolgreich absolvierte Einführungs-

Besonderheiten der Laufbahn und der wahrzunehmen-

zeiten, die Teilnahme an für die neue Laufbahn quali -

den Tätigkeiten erfordern. 

fizierenden Fortbildungen mit Abschlussprüfung sowie
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besondere Anforderungen hinsichtlich einer Berufser-

setzes die Verleihung eines Amtes, das hinsichtlich

fahrung in bestimmten Aufgabenbereichen. Die Ministe-

Fach richtung und Höhe des Grundgehalts dem bisheri-

rien können in den Rechtsverordnungen ferner 

gen Amt entspricht. Gibt es kein Amt mit gleich hohem

Grundgehalt, darf das nächsthöhere Amt der gleichen

1. Ausnahmen von den Voraussetzungen nach Absatz 1

Laufbahngruppe verliehen werden. 

Nr. 1 bis 3 zulassen, wenn die Besonderheit einer

Laufbahn dies erfordert oder wenn mit einer Fort-

(4) Für die Einstellung früherer Beamtinnen und Beam-

oder Weiterbildungsmaßnahme die Bildungsvoraus-

ter gilt Absatz 3 entsprechend; maßgebend ist das letzte

setzungen für die nächsthöhere Laufbahn erworben

Amt im früheren Beamtenverhältnis. § 18 Abs. 2 bleibt

worden sind, 

unberührt. 

2. in Abhängigkeit von der Qualifizierung nach Absatz 1

(5) Zeiten, in denen nach Erwerb der Laufbahnbefähi-

Nr. 5 festlegen, welches Amt der nächsthöheren Lauf-

gung laufbahnentsprechende Tätigkeiten in einem

bahn höchstens verliehen werden kann, 

1. Kirchenbeamtenverhältnis bei einer öffentlich-recht 

-

3. bestimmen, dass der Aufstieg auch in eine Laufbahn

lichen Religionsgemeinschaft, 

gleicher Fachrichtung, die in der nächsthöheren Lauf-

2. Dienstordnungsverhältnis bei einem Sozialversiche-

bahngruppe nicht durch Rechtsverordnung eingerich-

rungsträger oder

tet ist, erfolgen kann oder ein Aufstieg aufgrund lauf-

bahnspezifischer Voraussetzungen der nächsthöheren

3. hauptberuflichen Beschäftigungsverhältnis bei einem

Laufbahn ausgeschlossen ist. 

kommunalen Bundes- oder Landesverband, 

für die das Beamtenrecht des Bundes oder eines Landes

§ 23

entsprechende Anwendung findet, wahrgenommen wur-

den, werden wie Zeiten in einem Beamtenverhältnis nach

 Übernahme von Beamtinnen und Beamten 

dem Beamtenstatusgesetz behandelt. Die Ein stellung in ein

 anderer Dienstherrn und von früheren 

Beamtenverhältnis kann in diesem Fall in einem vergleich-

 Beamtinnen und Beamten

baren statusrechtlichen Amt erfolgen, in einem Beförde-

rungsamt jedoch nur, wenn eine Probezeit entsprechend

(1) Eine beim Bund oder in einem anderen Land erworbe-

beamtenrechtlicher Vorschriften abgeleis tet wurde und die

ne oder dort von der zuständigen Stelle anerkannte Lauf-

Vorschriften über Beförderungen nach § 20 Abs. 3 Nr. 2

bahnbefähigung soll grundsätzlich als Befähigung für eine

und 3 erfüllt sind. Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

Laufbahn vergleichbarer Fachrichtung in Baden-Würt-

temberg anerkannt werden. Über die Anerkennung und

die Zuordnung zu einer in Baden-Württemberg eingerich-

Vierter Teil

teten Laufbahn entscheidet die für die Ernennung in der

Versetzung, Abordnung und Umbildung von 

neuen Laufbahn zuständige Behörde. Die Minis 

terien

Körperschaften innerhalb des Geltungs-

können Laufbahnbefähigungen nach Satz 1 für Laufbah-

bereichs dieses Gesetzes

nen ihres Geschäftsbereichs allgemein anerkennen. 

(2) Die Ministerien können bei wesentlichen Unterschie-

§ 24

den in Ausbildungsinhalten, Ausbildungsdauer oder bei

Fehlen sonstiger Mindestanforderungen für den Erwerb

 Versetzung

der Laufbahnbefähigung im Rahmen ihres Geschäftsbe-

reichs durch Rechtsverordnung Ausgleichs- oder Fortbil-

(1) Eine Versetzung ist die auf Dauer angelegte Übertra-

dungsmaßnahmen oder eine zusätzliche Berufserfahrung

gung eines anderen Amtes bei einer anderen Dienststelle

festlegen. 

desselben oder eines anderen Dienstherrn. 

(3) Eine Übernahme von Beamtinnen und Beamten an-

(2) Eine Versetzung kann auf Antrag oder aus dienst -

derer Dienstherrn kann statusgleich erfolgen, in einem

lichen Gründen erfolgen. Sie bedarf nicht der Zustim-

Beförderungsamt jedoch nur, wenn 

mung der Beamtin oder des Beamten, wenn die neue

Tätigkeit aufgrund der Vorbildung oder Berufsausbil-

1. eine Probezeit bei einem anderen Dienstherrn abge -

dung der Beamtin oder dem Beamten zumutbar und das

leistet wurde oder auf eine Mindestprobezeit aus

Amt mit mindestens demselben Grundgehalt verbunden

Gründen verzichtet wurde, die § 19 Abs. 5 Satz 3 ent-

ist wie das bisherige Amt. Bei der Auflösung einer

sprechen und

Behörde oder einer wesent lichen Änderung des Aufbaus

oder der Aufgaben einer Behörde oder der Verschmel-

2. die Vorschriften über Beförderungen nach § 20 Abs. 3

zung einer Behörde mit einer oder mehreren anderen

Nr. 2 und 3 erfüllt sind. 

können Beamtinnen und Beamte, deren Aufgabengebiet

Als statusgleich gilt bei Beamtinnen und Beamten eines

davon berührt wird, ohne ihre Zustimmung in ein an -

Dienstherrn außerhalb des Geltungsbereichs dieses Ge-

deres Amt derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn
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mit geringerem Grundgehalt im Bereich desselben Dienst -

für den Bereich des aufnehmenden Dienstherrn gelten-

herrn versetzt werden, wenn eine dem bisherigen Amt

den Vorschriften über die Pflichten und Rechte der Be-

entsprechende Verwendung nicht möglich ist; das Grund -

amtinnen und Beamten mit Ausnahme der Regelungen

gehalt muss mindes tens dem des Amtes entsprechen, das

über Diensteid, Amtsbezeichnung, Zahlung von Bezü-

die Beamtin oder der Beamte vor dem bisherigen Amt

gen, Krankenfürsorgeleistungen, Versorgung und Jubi -

inne hatte. 

läumsgaben entsprechende Anwendung. Die Verpflich-

tung zur Bezahlung hat auch der Dienstherr, zu dem die

(3) Beamtinnen und Beamte, die in ein Amt einer an -

Abordnung erfolgt ist. 

deren Laufbahn versetzt werden ohne die Befähigung für

diese Laufbahn zu besitzen, sind verpflichtet, an Qualifi-

(5) § 24 Abs. 4 Satz 2 und 3 gilt bei einer Abordnung in

zierungsmaßnahmen zum Erwerb der Befähigung teilzu-

den Bereich eines Dienstherrn eines anderen Landes

nehmen. 

oder in den Bereich des Bundes entsprechend. 

(4) Die Versetzung wird von dem abgebenden im Einver-

ständnis mit dem aufnehmenden Dienstherrn verfügt. Das

§ 26

Einverständnis ist schriftlich zu erklären. In der Verfü-

gung ist zum Ausdruck zu bringen, dass das Einverständ-

 Umbildung einer Körperschaft

nis vorliegt. Das Beamtenverhältnis wird mit dem neuen

Dienstherrn fortgesetzt; auf die beamtenrecht 

liche Stel-

(1) Beamtinnen und Beamte einer Körperschaft, die voll-

lung finden die im Bereich des neuen Dienstherrn gelten-

ständig in eine andere Körperschaft eingegliedert wird, 

den Vorschriften Anwendung. 

treten mit der Umbildung kraft Gesetzes in den Dienst

der aufnehmenden Körperschaft über. 

(5) Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt bei einer Versetzung in

den Bereich eines Dienstherrn eines anderen Landes

(2) Die Beamtinnen und Beamten einer Körperschaft, 

oder in den Bereich des Bundes entsprechend. 

die vollständig in mehrere andere Körperschaften einge-

gliedert wird, sind anteilig in den Dienst der aufnehmen-

den Körperschaften zu übernehmen. Die beteiligten Kör-

§ 25

perschaften haben innerhalb einer Frist von sechs Mona-

 Abordnung

ten nach der Umbildung im Einvernehmen miteinander

zu bestimmen, von welchen Körperschaften die einzel-

(1) Eine Abordnung ist die vorübergehende Übertragung

nen Beamtinnen und Beamten zu übernehmen sind. So-

einer dem Amt der Beamtin oder des Beamten ent 

-

lange eine Beamtin oder ein Beamter nicht übernommen

sprechenden Tätigkeit bei einer anderen Dienststelle des-

ist, haften alle aufnehmenden Körperschaften für die ihr

selben oder eines anderen Dienstherrn unter Beibehal-

oder ihm zustehenden Bezüge als Gesamtschuldner. 

tung der Zugehörigkeit zur bisherigen Dienststelle. Die

(3) Die Beamtinnen und Beamten einer Körperschaft, die

Abordnung kann auf Antrag oder aus dienstlichen Grün-

teilweise in eine andere Körperschaft oder mehrere andere

den ganz oder teilweise erfolgen. 

Körperschaften eingegliedert wird, sind zu einem verhält-

(2) Aus dienstlichen Gründen kann eine Abordnung auch

nismäßigen Teil, bei mehreren Körperschaften anteilig, in

zu einer nicht dem bisherigen Amt entsprechenden Tätig -

den Dienst der aufnehmenden Körperschaft oder Körper-

keit erfolgen, wenn die Wahrnehmung der neuen Tätig-

schaften zu übernehmen. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

keit aufgrund der Vorbildung oder Berufsausbildung der

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn ver-

Beamtin oder dem Beamten zumutbar ist. Dabei ist auch

schiedene Körperschaften zu einer neuen Körperschaft

die Abordnung zu einer Tätigkeit zulässig, die nicht

oder zu mehreren neuen Körperschaften oder ein Teil oder

einem Amt mit demselben Grundgehalt entspricht. 

mehrere Teile verschiedener Körperschaften zu einem

(3) Die Abordnung bedarf der Zustimmung der Beamtin

neuen Teil oder mehreren neuen Teilen einer Körperschaft

oder des Beamten, wenn sie

zusammengeschlossen werden, wenn aus einer Körper-

schaft oder aus einem Teil oder mehreren Teilen einer

1. im Fall des Absatzes 2 länger als zwei Jahre dauert

Körperschaft eine neue Körperschaft oder mehrere neue

oder

Körperschaften gebildet werden, oder wenn Auf 

gaben

2. zu einem anderen Dienstherrn erfolgt. 

einer Körperschaft vollständig oder teilweise auf eine

Körperschaft oder mehrere Körperschaften übergehen. 

Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn ist ohne

Zustimmung zulässig, wenn die neue Tätigkeit einem

Amt mit demselben Grundgehalt auch einer anderen

§ 27

Laufbahn entspricht und nicht länger als fünf Jahre dauert. 

 Rechtsfolgen der Umbildung

(4) Bei Abordnungen zu einem anderen Dienstherrn gilt

§ 24 Abs. 4 Satz 1 bis 3 entsprechend. Soweit zwischen

(1) Treten Beamtinnen oder Beamte aufgrund des § 26

den Dienstherrn nichts anderes vereinbart ist, finden die

Abs. 1 kraft Gesetzes in den Dienst einer anderen Kör-
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perschaft über oder werden sie aufgrund des § 26 Abs. 2

§ 30

oder 3 von einer anderen Körperschaft übernommen, 

 Rechtsstellung der Versorgungsempfängerinnen 

wird das Beamtenverhältnis mit dem neuen Dienstherrn

 und Versorgungsempfänger

fortgesetzt; auf die beamtenrechtliche Stellung finden

die im Bereich des neuen Dienstherrn geltenden Vor-

(1) § 26 Abs. 1 und 2 und § 27 gelten entsprechend für

schriften Anwendung. 

die im Zeitpunkt der Umbildung bei der abgebenden

(2) Im Fall des § 26 Abs. 1 ist der Beamtin oder dem Be-

Körperschaft vorhandenen Versorgungsempfängerinnen

amten von der aufnehmenden oder neuen Körperschaft

und Versorgungsempfänger. 

die Fortsetzung des Beamtenverhältnisses schriftlich zu

(2) In den Fällen des § 26 Abs. 3 bleiben die Ansprüche

bestätigen. 

der im Zeitpunkt der Umbildung vorhandenen Versor-

(3) In den Fällen des § 26 Abs. 2 und 3 wird die Über-

gungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ge-

nahme von der Körperschaft verfügt, in deren Dienst die

genüber der abgebenden Körperschaft bestehen. 

Beamtin oder der Beamte treten soll. Die Verfügung

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend in den Fäl-

wird mit der Bekanntgabe an die Beamtin oder den Be-

len des § 26 Abs. 4. 

amten wirksam. Die Beamtin oder der Beamte ist ver-

pflichtet, der Übernahmeverfügung Folge zu leisten; 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Anspruchinhabe-

wird der Verpflichtung nicht nachgekommen, ist die Be-

rinnen und Anspruchinhaber auf Alters- und Hinterblie-

amtin oder der Beamte zu entlassen. 

benengeld nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz

Baden-Württemberg entsprechend. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend in den Fällen

des § 26 Abs. 4. 

Fünfter Teil

§ 28

Beendigung des Beamtenverhältnisses

 Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten

1. Abschnitt

Beamtinnen und Beamten, die nach § 26 in den Dienst

Entlassung

einer anderen Körperschaft kraft Gesetzes übertreten

oder übernommen werden, soll ein gleich zu bewerten-

des Amt übertragen werden, das ihrem bisherigen Amt

§ 31

nach Bedeutung und Inhalt ohne Rücksicht auf Dienst-

 Zuständigkeit, Form und Zeitpunkt der Entlassung

stellung und Dienstalter entspricht. Ist eine dem bisheri-

gen Amt entsprechende Verwendung nicht möglich, fin-

(1) Soweit durch Gesetz, Verordnung oder Satzung nichts

det § 24 Abs. 2 Satz 3 entsprechende Anwendung. Die

anderes bestimmt ist, wird die Entlassung von der Stelle

Beamtinnen und Beamte dürfen in diesem Fall neben der

verfügt, die für die Ernennung der Beamtin oder des Be-

neuen Amtsbezeichnung die des früheren Amtes mit

amten zuständig wäre. Wäre der Ministerpräsident für die

dem Zusatz „außer Dienst“ („a. D.“) führen. 

Ernennung zuständig, nimmt die oberste Dienstbehörde

die Aufgaben nach diesem Abschnitt wahr. 

§ 29

(2) Die Entlassung ist schriftlich zu verfügen; im Falle

 Genehmigungsvorbehalt für Ernennungen

einer Entlassung kraft Gesetzes wird der Tag der Been-

digung des Beamtenverhältnisses festgestellt. Die Verfü-

Ist innerhalb absehbarer Zeit mit einer Umbildung im

gung ist der Beamtin oder dem Beamten bekannt zu

Sinne des § 26 zu rechnen, so können die obersten

geben. 

Rechtsaufsichtsbehörden der beteiligten Körperschaften

(3) Die Entlassung auf Antrag nach § 23 Abs. 1 Satz 1

anordnen, dass nur mit ihrer Genehmigung Beamtinnen

Nr. 4 BeamtStG soll für den beantragten Zeitpunkt aus-

und Beamte, deren Aufgabengebiet von der Umbildung

gesprochen werden. Sie kann aus zwingenden dienst 

-

voraussichtlich berührt wird, ernannt werden dürfen. Die

lichen Gründen um längstens drei Monate ab der Antrag-

Anordnung darf höchstens für die Dauer eines Jahres er-

stellung hinaus geschoben werden. Der Antrag kann, so-

gehen. Sie ist den beteiligten Körperschaften zuzustel-

lange der Beamtin oder dem Beamten die Entlassungs-

len. Die Genehmigung soll nur versagt werden, wenn

verfügung nicht bekannt gegeben ist, innerhalb von zwei

durch derartige Ernennungen die Durchführung der nach

Wochen nach seiner Einreichung, mit Zustimmung der

den §§ 26 bis 28 erforderlichen Maßnahmen wesentlich

Entlassungsbehörde auch nach Ablauf dieser Frist, zu -

erschwert würde. 

rückgenommen werden. 

(4) Soweit durch Gesetz oder Verfügung nichts anderes

bestimmt ist, tritt die Entlassung mit dem Ende des Mo-
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nats ein, der auf den Monat folgt, in dem die Entlas-

§ 34

sungsverfügung der Beamtin oder dem Beamten bekannt

 Gnadenerweis

gegeben wird. In Fällen der Entlassung nach § 23 Abs. 1

Satz 1 Nr. 3 BeamtStG sowie der Entlassung von Beam-

Dem Ministerpräsidenten steht hinsichtlich des Verlusts

tinnen und Beamten auf Probe oder Widerruf kann in der

der Beamtenrechte das Gnadenrecht zu. Wird im Gna-

Entlassungsverfügung kein früherer Eintritt bestimmt

denweg der Verlust der Beamtenrechte in vollem Um-

werden.  Bei einer Beschäftigungszeit von mindestens  fang beseitigt, so gilt von diesem Zeitpunkt ab § 35 ent-einem Jahr tritt die Entlassung frühestens sechs Wochen

sprechend. 

nach Bekanntgabe der Verfügung zum Ende des Kalender-

vierteljahres ein. Die Entlassung nach § 23 Abs. 1 Satz 1

Nr. 1 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG tritt frühes tens mit

§ 35

Bekanntgabe der Entlassungsverfügung ein. 

 Weitere Folgen eines Wiederaufnahmeverfahrens

(5) Im Fall von § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BeamtStG kann

die Entlassung nur innerhalb einer Frist von sechs Mona-

(1) Gilt nach § 24 Abs. 2 BeamtStG das Beamtenverhält-

ten nach Wirksamwerden der Umbildung oder Auflö-

nis als nicht unterbrochen, haben Beamtinnen und Be-

sung der Behörde oder Körperschaft ausgesprochen wer-

amte, sofern sie die Altersgrenze noch nicht erreicht 

den. Durch Rechtsvorschrift kann ein anderer Zeitpunkt

haben und dienstfähig sind, Anspruch auf Übertragung

für den Beginn der Frist bestimmt werden. 

eines Amtes derselben oder einer mindestens gleichwer-

tigen Laufbahn wie ihr bisheriges Amt und mit mindes -

tens demselben Grundgehalt; bis zur Übertragung des

§ 32

neuen Amtes erhalten sie die Besoldungsbezüge, die 

 Rechtsfolgen der Entlassung

ihnen aus ihrem bisherigen Amt zugestanden hätten. 

(2) Beamtinnen und Beamte, die aufgrund des im Wie-

(1) Nach der Entlassung haben frühere Beamtinnen und

deraufnahmeverfahren festgestellten Sachverhalts oder

Beamte keinen Anspruch auf Leistungen des Dienst 

-

aufgrund eines rechtskräftigen Strafurteils, das nach der

herrn, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

früheren Entscheidung ergangen ist, nach disziplinar-

(2) Die für die Entlassung zuständige Behörde kann ent-

rechtlichen Vorschriften aus dem Dienst entfernt werden, 

lassenen Beamtinnen und Beamten die Erlaubnis ertei-

verlieren die ihnen nach Absatz 1 zustehenden An-

len, die bisherige Amtsbezeichnung mit dem Zusatz

sprüche. Wird wegen eines schweren Dienstvergehens ein

„außer Dienst“ („a. D.“) sowie die im Zusammenhang

Disziplinarverfahren eingeleitet, können die Ansprüche

mit dem Amt verliehenen Titel zu führen. Die Erlaubnis

nach Absatz 1 bis zum bestandskräftigen Abschluss des

kann widerrufen werden, wenn die frühere Beamtin oder

Disziplinarverfahrens nicht geltend gemacht werden. 

der frühere Beamte sich ihrer als nicht würdig erweist. 

(3) Beamtinnen und Beamte müssen sich auf die ihnen

(3) In Fällen der Entlassung von Beamtinnen und Beam-

nach Absatz 1 zustehenden Besoldungsbezüge ein anderes

ten auf Probe oder auf Widerruf wegen eines Verhaltens

Arbeitseinkommen oder einen Unterhaltsbeitrag anrech-

der in § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG bezeichneten

nen lassen; sie sind zur Auskunft hierüber verpflichtet. 

Art gilt § 35 Abs. 2 entsprechend. 

3. Abschnitt

2. Abschnitt

Ruhestand, Verabschiedung, Dienstunfähigkeit

Verlust der Beamtenrechte

§ 36

§ 33

 Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze

 Folgen des Verlusts der Beamtenrechte

(1) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit erreichen 

Endet das Beamtenverhältnis nach § 24 Abs. 1 BeamtStG, 

die Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand kraft

so haben frühere Beamtinnen und Beamte keinen An-

Gesetzes mit dem Ablauf des Monats, in dem sie das 

spruch auf Leistungen des Dienstherrn, soweit gesetzlich

67. Lebensjahr vollenden. 

nichts anderes bestimmt ist. Sie dürfen die Amtsbezeich-

(2) Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen außer

nung und die im Zusammenhang mit dem Amt verliehe-

an Hochschulen erreichen abweichend von Absatz 1 die

nen Titel nicht führen. 

Altersgrenze mit dem Ende des Schuljahres, in dem sie

das 66. Lebensjahr vollenden. 

(3) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit des Polizei-

vollzugsdienstes, auch wenn sie in Planstellen des Lan-
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desamts für Verfassungsschutz eingewiesen sind, des

§ 38

allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes bei

 Ruhestand von kommunalen Wahlbeamtinnen und 

den Justizvollzugseinrichtungen sowie des Einsatzdiens -

 Wahlbeamten wegen Ablaufs der Amtszeit

tes der Feuerwehr erreichen abweichend von Absatz 1

die Altersgrenze mit dem Ablauf des Monats, in dem sie

(1) Bei hauptamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürger-

das 62. Lebensjahr vollenden. 

meistern, Beigeordneten sowie Landrätinnen und Land-

(4) Hauptamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeis -

räten tritt in den Fällen des § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 das

ter, Beigeordnete, Landrätinnen und Landräte sowie

60. Lebensjahr an die Stelle des 63. Lebensjahrs. 

hauptamtliche Amtsverweserinnen und Amtsverweser

(2) Hauptamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeis -

nach § 48 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) und  ter, Landrätinnen und Landräte sowie hauptamtliche

§ 39 Abs. 6 der Landkreisordnung (LKrO) erreichen ab-

Amtsverweserinnen und Amtsverweser nach § 48 Abs. 3

weichend von Absatz 1 die Altersgrenze mit dem Ablauf

GemO und § 39 Abs. 6 LKrO sind von der Rechtsauf-

des Monats, in dem sie das 68. Lebensjahr vollenden. 

sichtsbehörde, Beigeordnete von der Bürgermeisterin

oder vom Bürgermeister unter Bestimmung einer ange-

§ 37

messenen Frist zu der Erklärung aufzufordern, ob sie be-

reit sind, ihr Amt im Falle ihrer Wiederwahl unter nicht

 Ruhestand von Beamtinnen und Beamten auf Zeit 

ungünstigeren Bedingungen weiter zu versehen. Geben

 wegen Ablaufs der Amtszeit

sie diese Erklärung nicht oder nicht fristgerecht ab, tre-

ten sie nicht nach § 37 Abs. 1 in den Ruhestand. 

(1) Beamtinnen und Beamte auf Zeit treten bereits vor

Erreichen der Altersgrenze nach Ablauf ihrer Amtszeit

(3) Absatz 2 gilt nicht für Bürgermeisterinnen und Bür-

in den Ruhestand, wenn sie

germeister, Beigeordnete sowie Landrätinnen und Land-

räte, die am Tage der Beendigung der Amtszeit

1. eine ruhegehaltfähige Dienstzeit im Sinne des § 21

LBeamtVGBW von 18 Jahren erreicht und das  1. das 57. Lebensjahr vollendet oder 47. Lebensjahr vollendet haben oder

2. eine Gesamtdienstzeit als Bürgermeisterin oder Bür-

2. als Beamtin oder Beamter auf Zeit eine Gesamtdienst-

germeister, als Beigeordnete oder Beigeordneter und

zeit von zwölf Jahren erreicht haben oder

als Landrätin oder Landrat von 16 Jahren erreicht

haben; Zeiten als Amtsverweserin oder Amtsverweser

3. als Beamtin oder Beamter auf Zeit eine Gesamtdienst-

nach § 48 Abs. 3 GemO oder § 39 Abs. 6 LKrO sowie

zeit von sechs Jahren erreicht und das 63. Lebensjahr

Zeiten nach § 37 Abs. 1 Satz 2 werden berücksichtigt. 

vollendet haben. 

(4) Hauptamtliche Amtsverweserinnen und Amtsverweser

Zeiten, während der Beamtinnen oder Beamte auf Zeit nach

nach § 48 Abs. 3 GemO und § 39 Abs. 6 LKrO treten nur

Vollendung des 25. Lebensjahres eine hauptberuf 

liche

dann mit Ablauf ihrer Amtszeit in den Ruhestand, wenn

Tätigkeit bei einem kommunalen Bundes- oder Landesver-

band ausgeübt haben, werden bis zu einer Gesamtzeit von

1. die Amtszeit endet, weil eine rechtskräftige Entschei-

zehn Jahren als Dienstzeit nach Satz 1 Nr. 1 berücksichtigt. 

dung vorliegt, nach der die Wahl zur Bürgermeisterin

oder zum Bürgermeister oder zur Landrätin oder zum

(2) Beamtinnen und Beamte auf Zeit treten nicht nach

Landrat ungültig ist, oder

Absatz 1 in den Ruhestand, wenn sie der Aufforderung

ihrer obersten Dienstbehörde, nach Ablauf der Amtszeit

2. die Beamtin oder der Beamte nicht erneut zur Amts-

das Amt unter nicht ungünstigeren Bedingungen weiter

verweserin oder zum Amtsverweser bestellt wird, ob-

zu versehen, nicht nachkommen. Dies gilt nicht für Be-

wohl sie oder er dazu bereit ist, das Amt weiter zu

amtinnen und Beamte auf Zeit, die am Tag der Beendi-

versehen. 

gung der Amtszeit das 63. Lebensjahr vollendet haben. 

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht, wenn die Wahl für ungültig erklärt

(3) Treten Beamtinnen und Beamte auf Zeit mit Ablauf

worden ist, weil die Bewerberin oder der Bewerber für

der Amtszeit nicht in den Ruhestand, so sind sie mit die-

die Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters

sem Zeitpunkt entlassen, wenn sie nicht im Anschluss an

bei der Wahl eine strafbare Handlung oder eine andere

ihre Amtszeit erneut in dasselbe Amt für eine weitere

gegen ein Gesetz verstoßende Wahlbeeinflussung im

Amtszeit berufen werden. Werden sie erneut berufen, so

Sinne des § 32 Abs. 1 Nr. 1 des Kommunalwahlgesetzes

gilt das Beamtenverhältnis als nicht unterbrochen. 

begangen hat oder ein Fall des § 32 Abs. 2 des Kommu-

nalwahlgesetzes vorliegt; dies gilt für Amtsverweserin-

nen und Amtsverweser nach § 39 Abs. 6 LKrO ent 

-

sprechend. 
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§ 39

Sie sind zu verabschieden, wenn die sonstigen Voraus-

setzungen dieses Gesetzes oder des Beamtenstatusge 

-

 Hinausschiebung der Altersgrenze

setzes für die Versetzung von Beamtinnen und Beamten

in den einstweiligen Ruhestand oder in den Ruhestand

Der Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Al-

gegeben sind. 

tersgrenze kann auf Antrag 

(2) Ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeis -

1. der Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit, 

ter sowie ehrenamtliche Amtsverweserinnen und Amts-

2. der Beamtinnen und Beamten auf Probe nach § 8

verweser nach § 48 Abs. 3 GemO sind mit dem Ablauf

des Monats zu verabschieden, in dem sie das 68. Lebens-

bis zu einem Jahr, jedoch nicht länger als bis zu dem Ablauf

jahr vollenden. 

des Monats, in dem die Beamtin oder der Beamte das 

68. Lebensjahr vollendet, hinausgeschoben werden, wenn

dies im dienstlichen Interesse liegt. Der Antrag ist spätestens

§ 42

sechs Monate vor dem Erreichen der Altersgrenze zu stellen. 

 Einstweiliger Ruhestand

Für die in § 36 Abs. 3 genannten Beamtinnen und Beamten

tritt das 63. Lebensjahr an die Stelle des 68. Lebensjahres. 

(1) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit, die ein Amt

im Sinne von § 30 Abs. 1 oder 2 BeamtStG bekleiden, sind

§ 40

1. die Staatssekretärin als Chefin der Staatskanzlei oder

 Versetzung in den Ruhestand auf Antrag

der Staatssekretär als Chef der Staatskanzlei, 

2. Ministerialdirektorinnen und Ministerialdirektoren, 

(1) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit können auf

ihren Antrag in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie

3. Regierungspräsidentinnen und Regierungspräsidenten. 

1. das 63. Lebensjahr vollendet haben oder 

(2) Die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach

§ 31 BeamtStG ist nur zulässig, wenn aus Anlass der

2. schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten

Umbildung oder Auflösung der Behörde Planstellen ein-

Buches Sozialgesetzbuch sind und das 62. Lebensjahr

gespart werden. 

vollendet haben. 

(3) Bei Umbildung von Körperschaften nach § 26 ist § 18

Für die in § 36 Abs. 3 genannten Beamtinnen und Beam-

Abs. 2 Satz 1 BeamtStG entsprechend anzuwenden. 

ten tritt das 60. Lebensjahr an die Stelle des 63. Lebens-

jahrs nach Satz 1 Nr. 1. 

(4) Die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach

Absatz 2 oder 3 oder nach § 18 Abs. 2 Satz 1 BeamtStG

(2) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit sind auf

kann nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach

ihren Antrag in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie 

Wirksamwerden der Umbildung oder Auflösung der Be -

eine Dienstzeit von 45 Jahren erreicht und das 65. Le-

hörde oder Körperschaft ausgesprochen werden. Durch

bensjahr vollendet haben. In diesem Fall gilt für Rechts-

Rechtsvorschrift kann ein anderer Zeitpunkt für den Be-

vorschriften, die auf die Altersgrenze nach § 36 Abs. 1

ginn der Frist bestimmt werden. 

abheben, abweichend der Ablauf des Monats, in dem die

Voraussetzungen nach Satz 1 erfüllt sind, als Altersgren-

(5) In den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamtinnen

ze. Als Dienstzeit im Sinne des Satzes 1 gelten die ruhe-

und Beamte sind verpflichtet, der erneuten Berufung in

gehaltfähigen Dienstzeiten nach § 27 Abs. 3 Satz 2 bis 5

das Beamtenverhältnis Folge zu leisten. Freie Planstellen

LBeamtVGBW. Für die in § 36 Abs. 3 genannten Beam-

im Bereich desselben Dienstherrn sollen für die erneute

tinnen und Beamten tritt das 60. Lebensjahr an die Stelle

Berufung von in den einstweiligen Ruhestand versetzten

des 65. Lebensjahres nach Satz 1. 

Beamtinnen und Beamten, die für diese Stellen geeignet

sind, vorbehalten werden. 

§ 41

(6) Für nach Absatz 3 oder nach § 31 BeamtStG in den

einstweiligen Ruhestand versetzte Beamtinnen oder Be-

 Altersgrenzen für die Verabschiedung

amten auf Zeit gilt § 18 Abs. 2 Satz 2 BeamtStG ent-

sprechend. 

(1) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte können, soweit

gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, verabschiedet

§ 43

werden, wenn sie 

 Dienstunfähigkeit, begrenzte Dienstfähigkeit, 

1. das 67. Lebensjahr vollendet haben oder

 Wiederberufung

2. schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten

Buches Sozialgesetzbuch sind und das 62. Lebensjahr

(1) Beamtinnen und Beamte können als dienstunfähig

vollendet haben. 

nach § 26 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG nur angesehen wer-
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den, wenn die Aussicht auf Wiederherstellung voller

Verabschiedung und die Hinausschiebung des Eintritts

Dienstfähigkeit auch innerhalb weiterer sechs Monate

in den Ruhestand werden von der Stelle verfügt, die für

nicht besteht. 

die Ernennung der Beamtin oder des Beamten zuständig

wäre. Die Verfügung ist der Beamtin oder dem Beamten

(2) Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes, 

bekannt zu geben; sie kann bis zum Beginn des Ruhe-

auch wenn sie in Planstellen des Landesamts für Verfas-

standes zurückgenommen werden. 

sungsschutz eingewiesen sind, sowie des Einsatzdienstes

der Feuerwehr sind dienstunfähig, wenn sie den beson -

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind zuständig

deren gesundheitlichen Anforderungen für den Polizei-

1. die Ministerien und die Präsidentin oder der Präsident

vollzugsdienst oder den Einsatzdienst der Feuerwehr nicht

des Rechnungshofs im Rahmen ihrer Geschäftsbereiche:

mehr genügen und keine Aussicht besteht, dass innerhalb

zweier Jahre die Verwendungsfähigkeit wieder voll herge-

a) für die Versetzung in den Ruhestand und den einst-

stellt ist. Dies gilt nicht, wenn die von der Beamtin oder

weiligen Ruhestand von Beamtinnen und Beamten

dem Beamten auszuübenden Funktionen die besonderen

des Landes in den Laufbahnen des höheren Diens -

gesundheitlichen Anforderungen auf Dauer nicht mehr

tes der Besoldungsgruppen A 15, A 15 mit Amts-

uneingeschränkt erfordern. Die Dienstun 

fähigkeit nach

zulage und von Professorinnen und Professoren der

diesem Absatz wird amts- oder polizei ärztlich festgestellt. 

Besoldungsgruppe C 3, 

(3) Von der Verwendung in begrenzter Dienstfähigkeit

b) für die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienst -

nach § 27 BeamtStG soll abgesehen werden, wenn der

unfähigkeit und die Verwendung in begrenzter

Beamtin oder dem Beamten ein anderes Amt nach § 26

Dienstfähigkeit sowie die Hinausschiebung des

Abs. 2 BeamtStG oder eine geringerwertige Tätigkeit

Eintritts in den Ruhestand von Beamtinnen und Be-

nach § 26 Abs. 3 BeamtStG übertragen werden kann. 

amten des Landes, soweit der Ministerpräsident zu-

ständig wäre, 

(4) Die erneute Berufung in das Beamtenverhältnis nach

§ 29 Abs. 1 BeamtStG ist vor Ablauf von fünf Jahren seit

2. die oberen Schulaufsichtsbehörden: 

Beginn des Ruhestandes zu beantragen. Bei der erneuten

für die Versetzung in den Ruhestand nach § 40 von

Berufung in ein Beamtenverhältnis nach § 29 Abs. 3 

Lehrerinnen und Lehrern in den Laufbahnen des

BeamtStG ist § 27 Abs. 2 BeamtStG entsprechend anzu-

höheren Dienstes der Besoldungsgruppe A 15. 

wenden. 

(3) Das Finanzministerium kann im Einvernehmen mit

dem Innenministerium durch Verwaltungsvorschrift be-

§ 44

stimmen, dass die Versetzung von Beamtinnen und Be-

 Verfahren bei Dienstunfähigkeit

amten des Landes in den Ruhestand wegen Dienstun 

-

fähigkeit der Zustimmung des Finanzministeriums bedarf. 

(1) Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass Beamtinnen

oder Beamte dienstunfähig oder begrenzt dienstfähig

§ 46

sind und scheiden Verwendungen nach § 26 Abs. 2 oder 3

oder § 27 BeamtStG aus, ist ihnen bekannt zu geben, 

 Beginn des Ruhestands und des 

dass die Versetzung in den Ruhestand oder die Verwen-

 einstweiligen Ruhestands

dung in begrenzter Dienstfähigkeit beabsichtigt ist. 

Dabei sind die Gründe für die beabsichtigte Maßnahme

(1) Der Ruhestand beginnt, abgesehen von den Fällen

anzugeben. Die Beamtin oder der Beamte kann inner-

der §§ 36 bis 40, mit dem Ablauf des Monats, in dem die

halb eines Monats Einwendungen erheben. 

Versetzung in den Ruhestand der Beamtin oder dem Be-

amten bekannt gegeben worden ist. Die Versetzung in

(2) Vom Ablauf des Monats, in dem die Versetzung in

den Ruhestand zu einem zurückliegenden Zeitpunkt ist

den Ruhestand der Beamtin oder dem Beamten bekannt

unzulässig und insoweit unwirksam. Für die begrenzte

gegeben worden ist, bis zu deren Unanfechtbarkeit wird

Dienstfähigkeit gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

der die Versorgungsbezüge übersteigende Teil der Dienst -

bezüge  einbehalten. Wird die Versetzung in den Ruhe-

(2) Der einstweilige Ruhestand beginnt abweichend von

stand unanfechtbar aufgehoben, sind die einbehaltenen

Absatz 1, wenn nicht im Einzelfall ausdrücklich ein spä-

Dienstbezüge nachzuzahlen. 

terer Zeitpunkt festgesetzt wird, mit dem Zeitpunkt, in

dem die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand der

Beamtin oder dem Beamten bekannt gegeben worden ist, 

§ 45

spätestens jedoch mit dem Ablauf der drei Monate, die

auf den Monat der Bekanntgabe folgen. 

 Form, Zuständigkeit

(3) Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte erhal-

(1) Die Versetzung in den Ruhestand und in den einst-

ten auf Lebenszeit Ruhegehalt nach den Vorschriften des

weiligen Ruhestand, die begrenzte Dienstfähigkeit, die

Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg. 
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Sechster Teil

§ 49

Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis

 Anträge, Beschwerden, Vertretung

(1) Beamtinnen und Beamte können Anträge stellen und

1. Abschnitt

Beschwerden vorbringen; hierbei ist der Dienstweg ein-

Allgemeine Pflichten und Rechte

zuhalten. Richten sich Beschwerden gegen unmittelbare

Vorgesetzte, so können sie bei den nächsthöheren Vorge-

setzten unmittelbar eingereicht werden. Der Beschwer 

-

§ 47

deweg bis zur obersten Dienstbehörde steht offen. 

 Diensteid

(2) Beamtinnen und Beamte können die für sie zuständi-

(1) Der zu leistende Diensteid hat folgenden Wortlaut:

gen Gewerkschaften oder Berufsverbände mit ihrer Ver-

tretung beauftragen, soweit gesetzlich nichts anderes be-

„Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen

stimmt ist. 

und Können führen, das Grundgesetz für die Bundes 

-

republik Deutschland, die Landesverfassung und das

Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit gegen

§ 50

jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“

 Fortbildung

(2) Der Eid kann auch ohne die Worte „So wahr mir

Gott helfe“ geleistet werden. 

Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, an der dienst-

lichen Fortbildung teilzunehmen und sich außerdem

(3) Lehnt eine Beamtin oder ein Beamter die Ablegung

selbst fortzubilden, damit sie insbesondere die Fach-, 

des vorgeschriebenen Eides aus Glaubens- oder Gewis-

Methoden- und sozialen Kompetenzen für die Aufgaben

sensgründen ab, können anstelle der Worte „Ich schwö-

des übertragenen Dienstpostens erhalten und fortent-

re“ auch die Worte „Ich gelobe“ oder eine andere Be-

wickeln sowie ergänzende Qualifikationen für höher be-

teuerungsformel gesprochen werden. 

wertete Dienstposten und für die Wahrnehmung von

(4) In den Fällen, in denen nach § 7 Abs. 3 BeamtStG 

Führungsaufgaben erwerben. Die Dienstherrn fördern

eine Ausnahme von § 7 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG zugelas-

die dienstliche Fortbildung. Beamtinnen und Beamte, die

sen worden ist, kann von einer Eidesleistung abgesehen

durch Fortbildung ihre Kenntnisse und Fähigkeiten

werden. Die Beamtin oder der Beamte hat zu geloben, 

nachweislich wesentlich gesteigert haben, sollen nach

die Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. 

Möglichkeit gefördert werden und vor allem Gelegenheit

erhalten, ihre Eignung auf höher bewerteten Dienstpos -

ten zu beweisen. 

§ 48

 Verantwortung für die Rechtmäßigkeit

§ 51

(1) Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes

 Dienstliche Beurteilung, Dienstzeugnis

sind verpflichtet, unmittelbaren Zwang anzuwenden, der

im Vollzugsdienst von ihren Vorgesetzten angeordnet

(1) Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Be-

wird, sofern die Anordnung nicht die Menschenwürde

amtinnen und Beamten sind in regelmäßigen Zeitabstän-

verletzt. Die Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn

den zu beurteilen. Die Landesregierung kann durch

dadurch ein Verbrechen oder Vergehen begangen würde. 

Rechtsverordnung bestimmen, dass Beurteilungen außer -

Befolgen sie die Anordnung trotzdem, so tragen sie die

dem anlässlich bestimmter Personalmaßnahmen erfolgen. 

Verantwortung für ihr Handeln nur, wenn sie erkennen

In der Rechtsverordnung können für Beamtinnen und Be-

oder wenn es für sie ohne weiteres erkennbar ist, dass

amte des Landes auch Grundsätze der Beurteilung und

dadurch ein Verbrechen oder Vergehen begangen wird. 

des Verfahrens, insbesondere die Zeitabstände der regel-

Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung

mäßigen Beurteilung, festgelegt sowie Ausnahmen für

haben die Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs-

bestimmte Gruppen von Beamtinnen und Beamten zuge-

dienstes unverzüglich ihren Vorgesetzten gegenüber vor-

lassen werden. 

zubringen, soweit das nach den Umständen möglich ist. 

(2) Die Beurteilungen sind den Beamtinnen und Beam-

§ 36 Abs. 2 und 3 BeamtStG findet keine Anwendung. 

ten zu eröffnen und auf Verlangen mit ihnen zu be 

-

(2) Für andere Beamtinnen und Beamte, die unmittelbaren

sprechen. Eine schriftliche Äußerung der Beamtin oder

Zwang anzuwenden haben, gilt Absatz 1 entsprechend. 

des Beamten zu der Beurteilung ist zu den Personal 

-

aktendaten zu nehmen. 

(3) Beamtinnen und Beamten wird auf ihren Antrag nach

Beendigung des Beamtenverhältnisses, beim Wechsel
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des Dienstherrn oder zum Zweck der Bewerbung um  (4) Genetische Untersuchungen und Analysen im Sinne eine Stelle bei einem anderen Dienstherrn oder außervon § 3 Nr. 1 und 2 des Gendiagnostikgesetzes vom 

halb des öffentlichen Dienstes vom letzten Dienstvorge-

31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2529) in der jeweils geltenden

setzten ein Dienstzeugnis erteilt. Das Dienstzeugnis

Fassung sind bei Beamtinnen und Beamten sowie bei

muss Angaben über Art und Dauer der bekleideten

Bewerberinnen und Bewerbern für ein Beamtenverhält-

Ämter sowie auf Verlangen auch über die ausgeübte

nis unzulässig, insbesondere

Tätigkeit und die Leistung enthalten. 

1. vor und nach einer Ernennung oder 

2. im Rahmen arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchun-

§ 52

gen. 

 Befreiung von Amtshandlungen

(5) Abweichend von Absatz 4 Nr. 2 sind diagnostische

genetische Untersuchungen (§ 3 Nr. 7 des Gendiagnos 

-

Beamtinnen und Beamte sind von Amtshandlungen zu

tikgesetzes) durch Genproduktanalyse zulässig, soweit

befreien, die sich gegen sie selbst oder Personen richten, 

sie zur Feststellung genetischer Eigenschaften erforder-

zu deren Gunsten ihnen wegen familienrechtlicher Be-

lich sind, die für schwerwiegende gesundheitliche Stö -

ziehungen im Strafverfahren ein Zeugnisverweigerungs-

rungen, die bei einer Tätigkeit auf einem bestimmten

recht zustünde. 

Dienstposten oder mit einer bestimmten Tätigkeit ent 

-

stehen können, ursächlich oder mitursächlich sind. Als

§ 53

Bestandteil arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchun-

gen sind genetische Untersuchungen nachrangig zu ande-

 Ärztliche Untersuchungen, Genetische 

ren Maßnahmen des Arbeitsschutzes nach § 77. Die §§ 7

 Untersuchungen und Analysen

bis 16 des Gendiagnostikgesetzes gelten entsprechend. 

(1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, sich nach

(6) Die Mitteilung von Ergebnissen bereits vorgenom-

dienstlicher Weisung ärztlich untersuchen und, falls dies

mener genetischer Untersuchungen oder Analysen darf

aus amtsärztlicher Sicht für erforderlich gehalten wird, 

weder verlangt werden, noch dürfen solche Ergebnisse

auch beobachten zu lassen, wenn Zweifel an der Dienst-

entgegen genommen oder verwendet werden. 

fähigkeit oder über die Dienstunfähigkeit bestehen oder

Dienstunfähigkeit ärztlich festzustellen ist. Entzieht sich

§ 54

die Beamtin oder der Beamte trotz schriftlicher Auffor-

derung dieser Verpflichtung, ohne hierfür einen hin 

-

 Wohnung, Aufenthaltsort

reichenden Grund nachzuweisen, kann Dienstunfähig-

keit oder begrenzte Dienstfähigkeit mit der Hälfte der re-

(1) Beamtinnen und Beamte haben ihre Wohnung so zu

gelmäßigen Arbeitszeit als amtsärztlich festgestellt ange-

nehmen, dass sie in der ordnungsgemäßen Wahrnehmung

nommen werden. Auf die Rechtsfolge ist in der Auffor-

ihrer Dienstgeschäfte nicht beeinträchtigt werden. Die ak-

derung hinzuweisen. 

tuelle Anschrift ist dem Dienstvorgesetzten mitzuteilen. 

(2) Wenn die dienstlichen Verhältnisse es erfordern, kön-

(2) Zu Beginn der ärztlichen Untersuchung oder Beob-

nen Beamtinnen und Beamte angewiesen werden, ihre

achtung ist die Beamtin oder der Beamte auf deren

Wohnung innerhalb einer bestimmten Entfernung von

Zweck und die Übermittlungsbefugnis bezüglich des

ihrer Dienststelle zu nehmen. 

Untersuchungsergebnisses an die die Untersuchung oder

Beobachtung veranlassende Stelle hinzuweisen. 

(3) Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdiens -

tes, auch wenn sie in Planstellen des Landesamtes für

(3) Die Ärztin oder der Arzt übermittelt der die Unter -

Verfassungsschutz eingewiesen sind, sind auf Anord-

suchung veranlassenden Personalverwaltung in einem ge-

nung ihrer obersten Dienstbehörde verpflichtet, in einer

sonderten und verschlossenen Umschlag nur die tragen-

Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen und an einer Ge-

den Feststellungen und Gründe des Untersuchungsergeb-

meinschaftsverpflegung teilzunehmen. Für Fälle, in

nisses, die in Frage kommenden Maßnahmen zur Wieder-

denen die Verpflichtungen nach Satz 1 aus persön 

-

herstellung der Dienstfähigkeit und die Möglichkeit der

lichen, insbesondere familiären Gründen eine Härte für

anderweitigen Verwendung, soweit deren Kennt 

nis für

diese Beamtinnen und Beamten bedeuten würde, sind

die Personalverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes

von der obersten Dienstbehörde Ausnahmen vorzu 

-

der Verhältnismäßigkeit für die von ihr zu treffende Ent-

sehen. Die oberste Dienst behörde kann ihre Befugnisse

scheidung erforderlich ist. Sonstige Untersuchungsdaten

durch Rechtsverordnung auf nachgeordnete Behörden

dürfen übermittelt werden, soweit deren Verarbeitung

oder Dienststellen übertragen. Die Unterkunft wird un-

nach § 84 Abs. 3 Satz 2 zulässig ist. Die Ärztin oder der

entgeltlich gewährt. 

Arzt übermittelt der Beamtin oder dem Beamten eine

Kopie der Mitteilung an die Personalverwaltung, soweit

(4) Beamtinnen und Beamte können angewiesen werden, 

dem ärztliche Gründe nicht entgegenstehen. 

sich während der dienstfreien Zeit in erreichbarer Nähe

22

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache  14 / 7135

ihres Dienstorts aufzuhalten, wenn besondere dienstliche

§ 56

Verhältnisse es erfordern. 

 Amtsbezeichnung

§ 55

(1) Die Amtsbezeichnungen der Landesbeamtinnen und

Landesbeamten werden durch den Ministerpräsidenten

 Dienstkleidung

festgesetzt, soweit sie nicht gesetzlich bestimmt sind. 

Der Ministerpräsident kann die Ausübung dieser Befug-

(1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, nach nähe-

nis auf andere Stellen übertragen. Er kann einer Beamtin

rer Bestimmung ihrer obersten Dienstbehörde Dienst 

-

oder einem Beamten eine andere als die für ihr oder sein

kleidung und Dienstrangabzeichen zu tragen, wenn es ihr

Amt vorgesehene Amtsbezeichnung verleihen. 

Amt erfordert. Für Beamtinnen und Beamte des Landes

erlässt die jeweilige oberste Dienstbehörde im Einverneh-

(2) Beamtinnen und Beamte haben das Recht, innerhalb

men mit dem Finanzministerium diese Bestimmungen. 

und außerhalb des Dienstes die Amtsbezeichnung des 

ihnen übertragenen Amtes zu führen. Nach dem Wechsel

(2) Freie Dienstkleidung erhalten

in ein anderes Amt dürfen sie neben der neuen Amtsbe-

1. die Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs-

zeichnung die Amtsbezeichnung des früheren Amtes mit

dienstes, 

dem Zusatz „außer Dienst“ („a. D.“) nur führen, wenn

das neue Amt einer Besoldungsgruppe mit geringerem

2. die Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Voll-

Grundgehalt angehört als das bisherige Amt. 

zugsdienstes und des Werkdienstes bei den Justizvoll-

zugseinrichtungen, 

(3) Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte dür-

fen die ihnen bei der Versetzung in den Ruhestand zu -

3. die technischen Beamtinnen und Beamten der Landes-

stehende Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „außer

feuerwehrschule, 

Dienst“ („a. D.“) und die im Zusammenhang mit dem

4. die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechni-

Amt verliehenen Titel weiter führen. Werden sie erneut

schen Dienstes und die feuerwehrtechnischen Beam-

in ein Beamtenverhältnis berufen, gilt Absatz 2 Satz 2

tinnen und Beamten nach § 23 des Feuerwehrgesetzes, 

entsprechend. 

wenn sie zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet

(4) Werden entlassene Beamtinnen und Beamte, denen

sind. Das Innenministerium kann für die Beamtinnen

die Führung der früheren Amtsbezeichnung nach § 32

und Beamten nach Satz 1 Nr. 1 und 3, das Justizministe-

Abs. 2 erlaubt worden ist, erneut in ein Beamtenverhält-

rium für die Beamtinnen und Beamten nach Satz 1 Nr. 2

nis berufen, gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend. 

jeweils im Einvernehmen mit dem Finanzministerium

durch Rechtsverordnung bestimmen, in welcher Weise

§ 57

der Anspruch auf Dienstkleidung erfüllt wird und in 

welchen Fällen, in denen längere Zeit keine Dienstge-

 Verschwiegenheitspflicht

schäfte geführt werden, der Anspruch auf Dienstklei-

dung ausgeschlossen ist. 

(1) Die Verschwiegenheitspflicht nach § 

37 Abs. 

1 

BeamtStG gilt nicht, soweit gegenüber einem bestellten

(3) Die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten

Vertrauensanwalt für Korruptionsverhütung ein durch

Forstbeamtinnen und Forstbeamten erhalten einen Dienst -

Tatsachen begründeter Verdacht einer Korruptions-

kleidungszuschuss. Das Ministerium für Ländlichen

straftat nach §§ 331 bis 337 des Strafgesetzbuches ange-

Raum, Ernährung und Verbraucherschutz kann im Ein-

zeigt wird. 

vernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechtsver-

ordnung Bestimmungen über

(2) Soweit ein Vertrauensanwalt für Korruptionsverhü-

tung bestellt oder ein elektronisches System zur Kom-

1. die Gewährung des Dienstkleidungszuschusses und

munikation mit anonymen Hinweisgebern eingerichtet

2. Art, Umfang und Ausführung der Dienstkleidung 

ist, ist der Dienstherr nicht verpflichtet, die Identität der

Informationsgeber, die sich an den Vertrauensanwalt ge-

erlassen. 

wandt oder das elektronische System benutzt haben, 

(4) Beamtinnen und Beamten, denen die Führung der

offen zu legen. Der Dienstherr hat in angemessener

Dienstgeschäfte nach § 

39 BeamtStG verboten wird, 

Weise dafür Sorge zu tragen, dass die Persönlichkeits-

kann das Tragen der Dienstkleidung und Ausrüstung, der

rechte der Beamtinnen und Beamten gewahrt werden. 

Aufenthalt in Diensträumen oder dienstlichen Unter-

Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Dienstherr auf

künften und die Führung dienstlicher Ausweise und Ab-

andere Weise Kenntnis von der Identität der Informa -

zeichen untersagt werden. § 39 Satz 2 BeamtStG gilt ent-

tionsgeber erhält. 

sprechend. 
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§ 58

§ 61

 Nichterfüllung von Pflichten

 Nebentätigkeiten auf Verlangen

Bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten gilt

(1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, auf Ver-

es auch als Dienstvergehen, wenn sie schuldhaft

langen ihres Dienstvorgesetzten eine Nebentätigkeit im

öffentlichen Dienst auszuüben, sofern diese Tätigkeit 

1. entgegen § 29 Abs. 2 oder 3 BeamtStG oder § 30 Abs. 3

ihrer Vorbildung oder Berufsausbildung entspricht und

Satz 2 BeamtStG in Verbindung mit § 29 Abs. 2  sie nicht über Gebühr in Anspruch nimmt. Satz 1 gilt BeamtStG einer erneuten Berufung in das Beamten-entsprechend für Nebentätigkeiten außerhalb des öffent-

verhältnis nicht nachkommen oder

lichen Dienstes, wenn die Übernahme der Nebentätigkeit

2. ihre Verpflichtungen nach § 29 Abs. 4 oder 5 Satz 1

zur Wahrung dienstlicher Interessen erforderlich ist. 

BeamtStG verletzen. 

(2) Werden Beamtinnen und Beamte aus einer auf Ver-

langen ausgeübten Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, 

§ 59

Verwaltungsrat oder in einem sonstigen Organ einer Ge-

sellschaft, Genossenschaft oder eines in einer anderen

 Pflicht zum Schadenersatz

Rechtsform betriebenen Unternehmens haftbar gemacht, 

haben sie gegen ihren Dienstherrn Anspruch auf Ersatz

(1) Für den Schadenersatz nach § 48 BeamtStG gelten

des ihnen entstandenen Schadens. Ist der Schaden vor-

die Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetz 

-

sätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden, ist

buches. Hat der Dienstherr Dritten Schadenersatz geleis -

der Dienstherr nur ersatzpflichtig, wenn die Beamtin

tet, gilt als Zeitpunkt, zu dem der Dienstherr Kenntnis im

oder der Beamte bei der Verursachung des Schadens auf

Sinne dieser Verjährungsvorschriften erlangt, der Zeit-

Weisung einer oder eines Vorgesetzten gehandelt hat. 

punkt, zu dem der Ersatzanspruch des Dritten diesem ge-

genüber vom Dienstherr anerkannt oder dem Dienstherrn

(3) Beamtinnen und Beamte haben Nebentätigkeiten, die

gegenüber rechtskräftig festgestellt wird. 

auf Verlangen ausgeübt werden, mit Beendigung des

Dienstverhältnisses zu ihrem Dienstherrn zu beenden, 

(2) Leisten Beamtinnen und Beamte dem Dienstherrn

soweit nichts anderes bestimmt wird. 

Ersatz und hat dieser Ersatzansprüche gegen Dritte, 

gehen die Ersatzansprüche auf die Beamtinnen und Be-

amten über. 

§ 62

 Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten

2. Abschnitt

(1) Beamtinnen und Beamte bedürfen zur Ausübung

Nebentätigkeit, Tätigkeit nach Beendigung

jeder Nebentätigkeit, mit Ausnahme der in § 63 Abs. 1

des Beamtenverhältnisses

genannten, der vorherigen Genehmigung, soweit sie

nicht nach § 61 Abs. 1 zu ihrer Ausübung verpflichtet

§ 60

sind. 

 Nebentätigkeit

(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu besorgen

ist, dass durch die Nebentätigkeit dienstliche Interessen

(1) Nebentätigkeit ist jede nicht zum Hauptamt der Be-

beeinträchtigt werden. Ein solcher Versagungsgrund

amtin oder des Beamten gehörende Tätigkeit innerhalb

liegt insbesondere vor, wenn die Nebentätigkeit

oder außerhalb des öffentlichen Dienstes. Ausgenommen

1. die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit

sind unentgeltliche Tätigkeiten, die nach allgemeiner

mit den dienstlichen Pflichten bringen kann oder

Anschauung zur persönlichen Lebensgestaltung gehören. 

2. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit der Beamtin

(2) Nicht als Nebentätigkeiten gelten

oder des Beamten beeinflussen kann oder

1. öffentliche Ehrenämter und

3. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen

2. unentgeltliche Vormundschaften, Betreuungen oder

dienstlichen Verwendbarkeit der Beamtin oder des

Pflegschaften. 

Be amten führen kann oder

Die Übernahme von Tätigkeiten nach Satz 1 ist dem

4. sonst dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung ab-

Dienstvorgesetzten anzuzeigen. 

träglich sein kann. 

(3) Ein Versagungsgrund nach Absatz 2 Satz 1 liegt auch

vor, wenn die Nebentätigkeit nach Art und Umfang die

Arbeitskraft der Beamtin oder des Beamten so stark in An-

spruch nimmt, dass die ordnungsgemäße Erfüllung der
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dienstlichen Pflichten behindert werden kann. Diese Vo -

§ 63

raussetzung gilt in der Regel als erfüllt, wenn die zeitliche

 Nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten

Beanspruchung durch eine oder mehrere Neben tätigkeiten

in der Woche ein Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit

überschreitet. Bei begrenzter Dienstfähigkeit verringert

(1) Nicht genehmigungspflichtig sind

sich die Grenze nach Satz 2 in dem Verhältnis, in dem die

1. unentgeltliche Nebentätigkeiten mit Ausnahme

Arbeitszeit nach § 27 Abs. 2 Satz 1 BeamtStG herabgesetzt

ist. Bei beurlaubten oder teilzeitbeschäftigten Beamtinnen

a) der Übernahme einer gewerblichen Tätigkeit, der

und Beamten erhöht sich die Grenze nach Satz 2 in dem

Ausübung eines freien Berufes oder der Mitarbeit

Verhältnis, in dem die regelmäßige Arbeitszeit ermäßigt

bei einer dieser Tätigkeiten, 

ist, höchstens jedoch auf zwölf Stunden in der 

b) des Eintritts in ein Organ eines Unternehmens mit

Woche; die Nebentätigkeit darf dem Zweck der Bewilli-

Ausnahme einer Genossenschaft sowie der Über-

gung des Urlaubs oder der Teilzeitbeschäftigung nicht zu-

nahme einer Treuhänderschaft, 

widerlaufen. Für Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-

rer gelten die Sätze 1 bis 4 mit der Maßgabe, dass anstelle

2. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Be-

der regelmäßigen Arbeitszeit die Zeit tritt, die dem Um-

amtin oder des Beamten unterliegenden Vermögens, 

fang eines durchschnittlichen individuellen Arbeitstags der

3. schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische

Hochschullehrerin oder des Hochschullehrers entspricht. 

oder Vortragstätigkeiten, 

(4) Beamtinnen und Beamte haben bei der Beantragung

4. mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhän-

einer Genehmigung Angaben über Art und Umfang der

gende selbständige Gutachtertätigkeiten von Lehrerin-

Nebentätigkeit, die Person des Auftrag- oder Arbeitge-

nen und Lehrern an öffentlichen Hochschulen sowie

bers sowie die Vergütung zu machen. Auf Verlangen sind

von Beamtinnen und Beamten an wissenschaftlichen

die erforderlichen Nachweise zu führen. Der Dienst 

-

Instituten und Anstalten und

vorgesetzte kann nähere Bestimmungen über die Form

des Antrags treffen. 

5. Tätigkeiten zur Wahrung von Berufsinteressen in Ge-

werkschaften, Berufsverbänden oder Selbsthilfeein-

(5) Die Genehmigung soll auf längstens fünf Jahre be -

richtungen der Beamtinnen und Beamten. 

fristet werden. Sie kann mit Auflagen oder Bedingungen

versehen werden. 

(2) Beamtinnen und Beamte haben Nebentätigkeiten nach

Absatz 1 Nr. 3 und 4 und in Selbsthilfeeinrichtungen nach

(6) Die zur Übernahme einer oder mehrerer Nebentätig-

Absatz 1 Nr. 5, für die eine Vergütung geleistet wird, vor

keiten erforderliche Genehmigung gilt allgemein als er-

Aufnahme ihrem Dienstvorgesetzten anzuzeigen. Bei re-

teilt, wenn 

gelmäßig wiederkehrenden gleichartigen Nebentätigkei-

1. die Vergütungen hierfür insgesamt 1 200 Euro im Ka-

ten genügt eine einmal jährlich zu erstattende Anzeige für

lenderjahr nicht übersteigen, 

die in diesem Zeitraum zu erwartenden Nebentätigkeiten; 

die obersten Dienstbehörden können abweichende Rege-

2. die zeitliche Beanspruchung insgesamt ein Fünftel der

lungen treffen. § 62 Abs. 4 gilt entsprechend. 

regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nicht über-

schreitet, 

(3) Eine Anzeigepflicht für eine oder mehrere Neben -

3. die Nebentätigkeiten in der Freizeit ausgeübt werden und

tätigkeiten nach Absatz 2 besteht nicht, wenn 

4. kein Versagungsgrund nach Absatz 2 vorliegt. 

1. die Vergütungen hierfür insgesamt 1 200 Euro im Ka-

lenderjahr nicht übersteigen und

Beamtinnen und Beamte haben allgemein genehmigte

Nebentätigkeiten vor Aufnahme ihrem Dienstvorgesetz-

2. die zeitliche Beanspruchung insgesamt ein Fünftel der

ten anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um eine ein -

regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nicht über-

malige Nebentätigkeit im Kalenderjahr handelt und die

schreitet. 

Vergütung hierfür 200 Euro nicht überschreitet; Absatz 4

(4) Eine nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit ist

gilt entsprechend. Eine allgemein als erteilt geltende Ge-

ganz oder teilweise zu untersagen, wenn die Beamtin

nehmigung erlischt mit dem Wegfall der Voraussetzun-

oder der Beamte bei ihrer Ausübung dienstliche Pflich-

gen nach Satz 1. 

ten verletzt. § 62 Abs. 7 Satz 2 gilt entsprechend. 

(7) Ergibt sich bei der Ausübung einer Nebentätigkeit 

eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen, ist die Ge-

§ 64

nehmigung zu widerrufen. Soweit die dienstlichen Inte -

ressen es zulassen, soll der Beamtin oder dem Beamten

 Pflichten bei der Ausübung von Nebentätigkeiten

eine angemessene Frist zur Beendigung der Nebentätig-

keit eingeräumt werden. Die §§ 48, 49 und 51 des Lan-

(1) Nebentätigkeiten dürfen grundsätzlich nur in der

desverwaltungsverfahrensgesetzes bleiben unberührt. 

Freizeit ausgeübt werden. 
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(2) Bei der Ausübung von Nebentätigkeiten dürfen Ein-

6. ob und inwieweit Nebentätigkeiten im öffentlichen

richtungen, Personal oder Material des Dienstherrn nur

Dienst vergütet oder bestimmte Nebentätigkeiten von

bei Vorliegen eines dienstlichen, öffentlichen oder wis-

der Ablieferungspflicht ausgenommen werden und

senschaftlichen Interesses mit vorheriger Genehmigung

dass Vergütungen nur bei Übersteigen bestimmter

in Anspruch genommen werden. Für die Inanspruch 

-

Freigrenzen abzuliefern sind, 

nahme hat die Beamtin oder der Beamte ein Entgelt zu

7. ob und inwieweit Beamtinnen und Beamte in regel-

entrichten, das den Vorteil, der durch die Inanspruch -

mäßigen Abständen über die von ihnen ausgeübten

nahme entsteht, berücksichtigen soll. Das Entgelt ist

Nebentätigkeiten und die Höhe der dafür erhaltenen

nach den dem Dienstherrn entstehenden Kosten oder

Vergütungen Auskunft zu geben haben. 

nach einem Prozentsatz der für die Nebentätigkeit bezo-

genen Vergütung zu bemessen. 

§ 66

(3) Beamtinnen und Beamte haben Vergütungen für 

 Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses

1. im öffentlichen Dienst ausgeübte oder

2. auf Verlangen des Dienstvorgesetzten ausgeübte oder

Eine Tätigkeit ist nach § 41 Satz 1 BeamtStG dem letz-

ten Dienstvorgesetzten anzuzeigen, wenn sie innerhalb

3. der Beamtin oder dem Beamten mit Rücksicht auf die

eines Zeitraums von fünf Jahren nach Beendigung des

dienstliche Stellung übertragene

Beamtenverhältnisses aufgenommen wird und mit der

Nebentätigkeiten an ihren Dienstherrn im Hauptamt ab-

dienstlichen Tätigkeit der Beamtin oder des Beamten in

zuliefern, soweit nicht durch die Ausführungsverord-

den letzten fünf Jahren vor Beendigung des Beamtenver-

nung nach § 65 etwas anderes bestimmt ist. 

hältnisses in Zusammenhang steht. Eine Untersagung

nach § 41 Satz 2 BeamtStG wird durch den letzten

(4) Änderungen von genehmigungspflichtigen, anzeige-

Dienstvorgesetzten ausgesprochen. 

pflichtigen oder auf Verlangen des Dienstherrn über-

nommenen Nebentätigkeiten, insbesondere hinsichtlich

3. Abschnitt

Art und Umfang der Nebentätigkeit, der Person des Auf-

trag- oder Arbeitgebers und der Vergütung, sind dem

Arbeitszeit und Urlaub

Dienstvorgesetzten unverzüglich anzuzeigen. Der Dienst -

vorgesetzte kann nähere Bestimmungen über die Form

§ 67

der Anzeige treffen. Er kann aus begründetem Anlass

verlangen, dass die Beamtin oder der Beamte Auskunft

 Arbeitszeit

über eine ausgeübte Nebentätigkeit erteilt und die erfor-

derlichen Nachweise führt. 

(1) Die Landesregierung bestimmt durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Landtags die regelmäßige Ar-

beitszeit der Beamtinnen und Beamten. Das Nähere, ins-

§ 65

besondere zur Dauer der täglichen Arbeitszeit und zur

 Ausführungsverordnung

flexiblen Gestltung der Arbeitszeit, regelt

1. für die Beamtinnen und Beamten des Landes die Lan-

Die zur Ausführung der §§ 60 bis 64 notwendigen Vor-

desregierung durch Rechtsverordnung mit Zustim-

schriften erlässt die Landesregierung durch Rechtsver-

mung des Landtags, 

ordnung. In ihr kann insbesondere bestimmt werden, 

2. für die Beamtinnen und Beamten der Gemeinden und

1. welche Tätigkeiten als öffentlicher Dienst oder als öf-

Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht

fentliches Ehrenamt anzusehen sind, 

des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten

2. was als Vergütung anzusehen ist, 

und Stiftungen des öffentlichen Rechts die oberste

Dienstbehörde. 

3. in welchen weiteren Fällen Nebentätigkeiten allge-

mein als genehmigt gelten und ob und inwieweit  Dabei sind die Bestimmungen der Richtlinie 2003/88/EG

solche Nebentätigkeiten anzuzeigen sind, 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. No-

vember 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitge-

4. in welchen Fällen Nebentätigkeiten ganz oder teilwei-

staltung (ABl. L 299 vom 18. November 2003, S. 9) in

se innerhalb der Arbeitszeit ausgeübt werden dürfen, 

der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 

5. in welcher Höhe ein Entgelt für die Inanspruch 

-

(2) Soweit der Dienst in Bereitschaft besteht, kann die Ar-

nahme von Einrichtungen, Personal oder Material

beitszeit entsprechend dem dienstlichen Bedürfnis auf im

des Dienstherrn zu entrichten ist und in welchen Fäl-

Durchschnitt bis zu 48 Stunden in der Woche verlängert

len auf die Entrichtung des Entgelts verzichtet wer-

werden. Für Beamtinnen und Beamte, die im Wechsel-

den kann, 

dienst unter Einschluss von Bereitschaft Dienst leisten, 
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kann unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze der  (3) Können infolge lang andauernder Krankheit dienst -

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes die Arbeitszeit

unfähige Beamtinnen und Beamte nach ärztlicher Fest-

bis zu im Durchschnitt 54 Stunden in der Woche verlän-

stellung ihren Dienst stundenweise verrichten und durch

gert werden, wenn diese schriftlich eingewilligt haben. 

eine gestufte Wiederaufnahme ihres Dienstes voraus-

Die Beamtin oder der Beamte kann die Einwilligung jeder-

sichtlich wieder in den Dienstbetrieb eingegliedert wer-

zeit mit einer Frist von zwei Monaten widerrufen; auf die

den, kann mit Einverständnis der Beamtinnen und Be-

Widerrufsmöglichkeit ist vor Erklärung der Einwil ligung

amten widerruflich und befristet festgelegt werden, dass

schriftlich hinzuweisen. Für die Ablehnung oder den Wi-

in geringerem Umfang als die regelmäßige Arbeitszeit

derruf der Einwilligung gilt § 75 Abs. 1 entsprechend. Die

Dienst zu leisten ist. 

Beamtinnen und Beamten mit nach Satz 2 verlängerter

Arbeitszeit sind in Listen zu erfassen, die stets aktuell zu

§ 69

halten sind. Den für den Arbeitsschutz zuständigen Be -

hörden und Stellen, die eine Überschreitung der wöchent-

 Teilzeitbeschäftigung

lichen Höchstarbeitszeit unterbinden oder einschränken

können, sind die Listen zur Verfügung zu stellen sowie

(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen, die 

auf deren Ersuchen darüber Auskunft zu geben, welche

Beamtinnen und Beamten in eine nach Satz 2 verlängerte

1. ein Kind unter 18 Jahren oder

Arbeitszeit eingewilligt haben. 

2. eine nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftige An-

(3) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, ohne Ver-

gehörige oder einen pflegebedürftigen Angehörigen

gütung über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus Dienst

tatsächlich betreuen oder pflegen, ist auf Antrag Teilzeit-

zu tun, wenn zwingende dienstliche Verhältnisse dies er-

beschäftigung mit mindestens der Hälfte der regelmäßi-

fordern. Werden sie durch dienstlich angeordnete oder

gen Arbeitszeit zu bewilligen, wenn zwingende dienst -

genehmigte Mehrarbeit mehr als fünf Stunden im Monat

liche Belange nicht entgegenstehen. 

über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus beansprucht, ist

ihnen innerhalb eines Jahres für die über die regelmäßige

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann Teil-

Arbeitszeit hinaus geleistete Mehrarbeit entsprechende

zeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte, min des tens

Dienstbefreiung zu gewähren; bei Teilzeitbeschäftigung

aber 30 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt

vermindern sich die fünf Stunden entsprechend der Ver-

werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

ringerung der Arbeitszeit. Ist Dienstbefreiung aus zwin-

(3) Während der Elternzeit (§ 76) kann Teilzeitbeschäfti-

genden dienstlichen Gründen nicht möglich, kann nach

gung mit weniger als der Hälfte, mindestens aber einem

den Voraussetzungen des § 65 LBesGBW Mehrarbeits-

Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt werden, 

vergütung gewährt werden. Die Ministerien können für

wenn dies im Interesse des Dienstherrn liegt. 

ihren Geschäftsbereich durch Rechtsverordnung 

(4) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen kann

1. für die Gewährung von Dienstbefreiung nach Satz 2

auf Antrag Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der

2. im Einvernehmen mit dem Finanzministerium zur Er-

Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit bis zur jeweils bean-

mittlung der vergütungsfähigen Mehrarbeitszeiten

tragten Dauer bewilligt werden, soweit dienstliche Be-

nach Satz 3 

lange nicht entgegenstehen. 

abweichende oder ergänzende Regelungen treffen, wenn

(5) Die oberste Dienstbehörde kann für ihren Dienst 

-

dies die besonderen arbeitsorganisatorischen Verhältnis-

bereich, auch für einzelne Gruppen von Beamtinnen und

se erfordern. 

Beamten, zulassen, dass Teilzeitbeschäftigung nach Ab-

satz 4 auf Antrag in der Weise bewilligt wird, dass der

Teil, um den die regelmäßige Arbeitszeit im Einzelfall

§ 68

ermäßigt ist, zu einem zusammenhängenden Zeitraum

 Fernbleiben vom Dienst, Krankheit

von bis zu einem Jahr zusammengefasst wird (Freistel-

lungsjahr). Das Freistellungsjahr soll am Ende des Be-

(1) Beamtinnen und Beamte dürfen dem Dienst nicht  willigungszeitraums in Anspruch genommen werden. Es ohne Genehmigung fernbleiben. 

kann auf Antrag der Beamtin oder des Beamten bis vor

den Eintritt in den Ruhestand aufgeschoben werden. 

(2) Kann aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen

Mehrere Freistellungsjahre können zusammengefasst

kein Dienst geleistet werden, ist das Fernbleiben vom

werden. 

Dienst unverzüglich anzuzeigen. Dienstunfähigkeit in-

folge Krankheit ist auf Verlangen nachzuweisen. Wird

(6) Treten während des Bewilligungszeitraums einer

eine amtsärztliche Untersuchung oder die Untersuchung

Teil zeitbeschäftigung nach Absatz 5 Umstände ein, die

durch eine beamtete Ärztin oder einen beamteten Arzt

die vorgesehene Abwicklung der Freistellung unmöglich

angeordnet, hat der Dienstherr die Kosten der Unter 

-

machen, ist ein Widerruf abweichend von § 49 des Lan-

suchung zu tragen. 

desverwaltungsverfahrensgesetzes nach Maßgabe der
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Ab sätze 7 und 8 auch mit Wirkung für die Vergangen-

ten Buches Sozialgesetzbuch festgestellt ist, kann auf

heit zulässig. Der Widerruf darf nur mit Wirkung für den

Antrag, der sich auf die Zeit bis zum Beginn des Ruhe-

gesamten Bewilligungszeitraum und nur in dem Umfang

stands erstrecken muss, Teilzeitbeschäftigung als Alters-

erfolgen, der der tatsächlichen Arbeitszeit entspricht. 

teilzeit mit 60 Prozent der bisherigen Arbeitszeit, höchs -

tens jedoch 60 Prozent der in den letzten zwei Jahren vor

(7) Die Bewilligung einer Teilzeitbeschäftigung mit Frei -

Beginn der Altersteilzeit durchschnittlich geleisteten Ar-

stellungsjahr nach Absatz 5 ist zu widerrufen

beitszeit, bewilligt werden, wenn 

1. bei Beendigung des Beamtenverhältnisses, 

1. die Beamtin oder der Beamte das 55. Lebensjahr voll-

2. beim Dienstherrnwechsel, 

endet hat, 

3. bei Gewährung von Urlaub nach § 72 Abs. 2 Nr. 2

2. sie oder er in den letzten fünf Jahren vor Beginn der

oder nach § 31 Abs. 2 der Arbeitszeit- und Urlaubsver-

Altersteilzeit insgesamt drei Jahre mindestens teilzeit-

ordnung. 

beschäftigt war und

(8) Wird langfristig Urlaub nach anderen als den in Ab-

3. dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

satz 7 Nr. 3 genannten Vorschriften bewilligt, so verlän-

(2) Altersteilzeit kann in der Weise bewilligt werden, 

gert sich der Bewilligungszeitraum um die Dauer der

dass 

Beurlaubung. Auf Antrag oder aus dienstlichen Gründen

kann die Bewilligung widerrufen werden. 

1. während des gesamten Bewilligungszeitraums Teil-

zeitarbeit durchgehend im nach Absatz 1 festgesetzten

(9) Die Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung kann aus

Umfang geleistet wird (Teilzeitmodell) oder

dienstlichen Gründen von

2. während der ersten drei Fünftel des Bewilligungszeit-

1. einer bestimmten Dauer (Mindestbewilligungszeit-

raums die tatsächliche Arbeitszeit auf die bisherige

raum), 

Arbeitszeit, höchstens die in den letzten zwei Jahren

2. einem bestimmten Umfang der Teilzeitbeschäftigung

vor Beginn der Altersteilzeit durchschnittlich zu leis -

und 

tende Arbeitszeit erhöht wird und diese Arbeitszeiter-

höhung in den restlichen zwei Fünfteln des Bewilli-

3. von einer bestimmten Festlegung der Verteilung der

gungszeitraums durch eine volle Freistellung vom

Arbeitszeit 

Dienst ausgeglichen wird (Blockmodell). 

abhängig gemacht werden. 

Altersteilzeit mit weniger als 60 Prozent der regelmäßi-

Eine Festlegung der Verteilung der Arbeitszeit darf bei

gen Arbeitszeit kann nur bewilligt werden, wenn vor

Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 2

der vollen Freistellung von der Arbeit mindestens im

nicht dem Zweck der Bewilligung zuwiderlaufen. So-

Umfang der bisherigen Teilzeitbeschäftigung Dienst

weit zwingende dienstliche Belange es erfordern, kann

geleis tet wird; dabei bleiben geringfügige Unterschrei-

nachträglich die Dauer der Teilzeitbeschäftigung be-

tungen des notwendigen Umfangs der Arbeitszeit außer

schränkt oder der Umfang der zu leistenden Arbeitszeit

Betracht. Bei Beantragung der Altersteilzeit im Block -

erhöht werden. Die Bewilligung soll widerrufen werden, 

modell müssen Beamtinnen und Beamte unwiderruflich

wenn die Gründe nach Absatz 1 weggefallen sind. Ein

erklären, ob sie bei Bewilligung der Altersteilzeit mit

Antrag auf Verlängerung einer Teilzeitbeschäftigung ist

Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhe-

spätestens sechs Monate vor Ablauf des Bewilligungs-

stand treten oder ob sie einen Antrag nach § 40 stellen

zeitraums zu stellen. Die Ausübung von Nebentätigkei-

werden. 

ten ist nach Maßgabe der §§ 60 bis 65 zulässig. 

(3) § 69 Abs. 9 Satz 6, Abs. 10 und § 75 gelten ent 

-

(10) Ein Übergang zur Vollzeitbeschäftigung oder eine

sprechend. 

Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung ist auf

Antrag zuzulassen, wenn der Beamtin oder dem Beam-

§ 71

ten die Fortsetzung der bewilligten Teilzeitbeschäftigung

nicht zugemutet werden kann und dienstliche Belange

 Urlaub

nicht entgegenstehen. 

Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung

§ 70

1. Dauer, Erteilung, Widerruf und Verfall des Erho-

lungsurlaubs nach § 44 BeamtStG, 

 Altersteilzeit

2. Anlass, Dauer und Erteilung von Sonderurlaub und

(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen, bei

Urlaub aus sonstigen Gründen und bestimmt dabei, ob

denen zum Zeitpunkt der Antragstellung die Schwerbe-

und inwieweit die Bezüge während eines solchen Ur-

hinderteneigenschaft im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neun-

laubs belassen werden können. 
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§ 72

§ 74

 Urlaub von längerer Dauer ohne Dienstbezüge

 Pflegezeiten

(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen, die

(1) Beamtinnen und Beamte dürfen ohne Genehmigung

bis zu zwei Wochen unter Wegfall der Dienst- oder An-

1. ein Kind unter 18 Jahren oder

wärterbezüge dem Dienst fernbleiben, wenn dies erfor-

2. eine nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftige An-

derlich ist, um für pflegebedürftige nahe Angehörige

gehörige oder einen pflegebedürftigen Angehörigen

nach § 7 Abs. 3 des Pflegezeitgesetzes in einer akut auf-

getretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege

tatsächlich betreuen oder pflegen, ist auf Antrag Urlaub

zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung in

ohne Dienstbezüge zu gewähren, wenn zwingende

dieser Zeit sicherzustellen. Das Fernbleiben vom Dienst

dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

und dessen voraussichtliche Dauer sind unverzüglich an-

(2) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen kann

zuzeigen. Die Voraussetzungen für das Fernbleiben sind

aus anderen Gründen auf Antrag Urlaub ohne Dienstbe-

auf Verlangen nachzuweisen. 

züge

(2) Beamtinnen und Beamten, die pflegebedürftige nahe

1. bis zur Dauer von sechs Jahren oder

Angehörige in häuslicher Umgebung pflegen, ist auf

2. nach Vollendung des 55. Lebensjahres bis zum Be-

Verlangen Urlaub ohne Dienst- oder Anwärterbezüge bis

ginn des Ruhestands

zur Dauer von sechs Monaten zu bewilligen (Pflegezeit), 

soweit nicht Teilzeitbeschäftigung nach Satz 2 ausgeübt

bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht ent 

-

wird. Unter den gleichen Voraussetzungen ist auf Antrag

gegenstehen. Zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder

Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 30 Prozent der re-

vergleichbaren Tätigkeit darf Urlaub nach Satz 1 nicht

gelmäßigen Arbeitszeit zu bewilligen, wenn dringende

be willigt  werden. 

dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Die Beurlau-

(3) § 69 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 und Satz 5 und 6 gilt ent -

bung oder Teilzeitbeschäftigung unterbricht eine Beur-

sprechend. 

laubung nach § 72 oder eine Teilzeitbeschäftigung nach

§ 69. 

(4) Die Rückkehr aus dem Urlaub ist auf Antrag zuzulas-

sen, wenn der Beamtin oder dem Beamten die Fortset-

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten, soweit gesetzlich nichts

zung des Urlaubs nicht zugemutet werden kann und

anderes bestimmt ist, für Auszubildende in öffentlich-

dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Die Bewilli-

rechtlichen Ausbildungsverhältnissen entsprechend. 

gung soll widerrufen werden, wenn die Gründe nach Ab-

(4) Die Landesregierung regelt im Übrigen durch

satz 1 weggefallen sind. 

Rechtsverordnung die der Eigenart des öffentlichen

Dienstes entsprechende Anwendung der Vorschriften

§ 73

des Pflegezeitgesetzes auf Beamtinnen und Beamte; 

dabei kann die Gewährung von beihilfegleichen Leistun-

 Höchstdauer von unterhälftiger Teilzeit-

gen, von heilfürsorgegleichen Leistungen und die Erstat-

 beschäftigung und Urlaub

tung von Beiträgen zur Krankenversicherung festgelegt

werden. 

(1) Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte der

regelmäßigen Arbeitszeit nach § 69 Abs. 2 und Urlaub

nach § 72 Abs. 1 und 2 dürfen insgesamt die Dauer von

4. Abschnitt

15 Jahren nicht überschreiten. Dabei bleibt eine unter-

Fürsorge und Schutz

hälftige Teilzeitbeschäftigung während einer Elternzeit

nach § 76 Nr. 2 unberücksichtigt. Satz 1 findet bei Ur-

laub nach § 72 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 keine Anwendung, 

§ 75

wenn es der Beamtin oder dem Beamten nicht mehr zu-

 Benachteiligungsverbot

zumuten ist, zur Voll- oder Teilzeitbeschäftigung zu 

-

rückzukehren. 

(1) Teilzeitbeschäftigung darf das berufliche Fortkom-

(2) Der Bewilligungszeitraum kann bei Beamtinnen und

men nicht beeinträchtigen; eine unterschiedliche Be-

Beamten im Schul- und Hochschuldienst bis zum Ende

handlung von Beamtinnen und Beamten mit ermäßigter

des laufenden Schuljahrs, Semesters oder Trimesters

Arbeitszeit gegenüber Beamtinnen und Beamten mit 

ausgedehnt werden. 

regelmäßiger Arbeitszeit ist nur zulässig, wenn zwin-

gende sachliche Gründe dies rechtfertigen. Satz 1 gilt

für Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit, Pflege-


zeit, Telearbeit und Urlaub von längerer Dauer ent 

-

sprechend. 
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(2) Beamtinnen und Beamten dürfen wegen ihrer oder

§ 78

der genetischen Eigenschaften (§ 3 Nr. 4 des Gendiagnos -

 Beihilfe

tikgesetzes) einer genetisch verwandten Person in ihrem

Dienstverhältnis nicht benachteiligt werden. Dies gilt

(1) Den Beamtinnen und Beamten, Ruhestandsbeamtin-

auch, wenn sich Beamtinnen oder Beamte weigern, gene-

nen und Ruhestandsbeamten, früheren Beamtinnen und

tische Untersuchungen oder Analysen bei sich vorneh-

Beamten, Witwen, Witwern und Waisen wird zu Auf-

men zu lassen oder die Ergebnisse bereits vorgenomme-

wendungen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todes-

ner genetischer Untersuchungen oder Analysen zu offen-

fällen sowie zur Gesundheitsvorsorge Beihilfe gewährt, 

baren. Die §§ 15 und 22 des Allgemeinen Gleichbehand-

solange ihnen laufende Besoldungs- oder Versorgungs-

lungsgesetzes gelten entsprechend. 

bezüge zustehen. 

(2) Das Nähere regelt das Finanzministerium im Einver-

§ 76

nehmen mit dem Innenministerium durch Rechtsverord-

 Mutterschutz, Elternzeit

nung. Dabei ist insbesondere zu bestimmen, 

1. welche Personen beihilfeberechtigt und welche Perso-

Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung die

nen berücksichtigungsfähig sind; 

der Eigenart des öffentlichen Dienstes entsprechende

Anwendung 

2. welche Aufwendungen beihilfefähig sind; kleinere ge-

setzliche Kostenanteile sowie Kosten des Besuchs

1. der Vorschriften des Mutterschutzgesetzes auf Beam-

vorschulischer oder schulischer Einrichtungen und

tinnen, 

von berufsfördernden Maßnahmen dürfen nicht einbe-

2. der Vorschriften des Bundeselterngeld- und Eltern-

zogen werden; 

zeitgesetzes über die Elternzeit auf Beamtinnen und

3. unter welchen Voraussetzungen Beihilfe zu gewähren

Beamte; dabei kann die Gewährung von beihilfe 

-

ist oder gewährt werden kann sowie das Verfahren; 

gleichen Leistungen, von heilfürsorgegleichen Leis 

-

dabei kann die Gewährung von Beihilfen an den Nach-

tungen und die Erstattung von Beiträgen zur Kranken-

weis der Erfüllung der Versicherungspflicht nach 

versicherung festgelegt werden. 

§ 193 Abs. 3 des Versicherungsvertragsgesetzes oder

anderer entsprechender Rechtsvorschriften geknüpft

§ 77

werden und es sind Beihilfen zu Wahlleistungen in

Krankenhäusern gegen Einbehalt eines monatlichen

 Arbeitsschutz 

Betrags von 13 Euro von den Bezügen vorzusehen; 

(1) Für Beamtinnen und Beamte gelten die aufgrund von

4. wie die Beihilfe nach Maßgabe der Sätze 3 und 4 zu

§ 18 des Arbeitsschutzgesetzes erlassenen Rechtsverord-

bemessen ist, 

nungen entsprechend. 

5. wie übergangsweise die Gemeinden und Gemeinde-

(2) Die Ministerien können im Rahmen ihrer Geschäfts-

verbände sowie die sonstigen der Aufsicht des Landes

bereiche im Einvernehmen mit dem Sozialministerium

unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stif-

durch Rechtsverordnung bestimmen, dass für bestimmte

tungen des öffentlichen Rechts die zu leistende Bei -

Tätigkeiten im öffentlichen Dienst Vorschriften des Ar-

hilfe über eine Versicherung gewähren können. 

beitsschutzgesetzes oder der aufgrund von § 18 des Ar-

Die Beihilfe soll grundsätzlich zusammen mit Leistun-

beitsschutzgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ganz

gen Dritter und anderen Ansprüchen die tatsächlich ent-

oder zum Teil nicht anzuwenden sind, soweit öffentliche

standenen Aufwendungen nicht übersteigen; sie soll die

Belange dies zwingend erfordern, insbesondere zur Auf-

notwendigen und angemessenen Aufwendungen unter

rechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen  Berücksichtigung der Eigenvorsorge und zumutbarer Sicherheit. In den Rechtsverordnungen ist gleichzeitig fest-Selbstbehalte decken. In der Regel umfasst die zumut -

zulegen, wie die Sicherheit und der Gesundheitsschutz bei

bare Eigenvorsorge beim Beihilfeberechtigten 50 Pro-

der Arbeit unter Berücksichtigung der Ziele des Arbeits-

zent, beim nach der Höhe seiner Einkünfte wirtschaftlich

schutzgesetzes auf andere Weise gewährleis tet werden. 

nicht unabhängigen Ehegatten sowie bei Versorgungs-

(3) Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung

empfängerinnen und Versorgungsempfängern 30 Pro-

die der Eigenart des öffentlichen Dienstes entsprechende

zent und bei den Kindern 20 Prozent dieser Aufwendun-

Anwendung der Vorschriften des Jugendarbeitsschutz-

gen, im Falle der freiwilligen Versicherung in der ge-

gesetzes auf Beamtinnen und Beamte, die das 18. Le-

setzlichen Krankenversicherung die Leistungen im Um-

bensjahr noch nicht vollendet haben. 

fang nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch, soweit

nicht pauschale Beihilfen vorgesehen werden. 
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§ 79

hausbehandlung, der Krankenpflege, der Familien- und

Haushaltshilfe, der Versorgung mit Arznei-, Verband-

 Heilfürsorge

und Heilmitteln sowie Hilfsmitteln und Körperersatz-

stücken, Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, 

(1) Die Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs-

vorbeugenden ärztlichen Maßnahmen, Fahr- und Trans-

dienstes, auch wenn sie in Planstellen des Landesamts

portkosten und der Leistungen für Kos ten, die außerhalb

für Verfassungsschutz eingewiesen sind, des Einsatz-

des Landes angefallen sind. Hierbei können in der ge-

dienstes der Feuerwehr und des technischen Dienstes der

setzlichen Krankenversicherung nach dem Fünften Buch

Landesfeuerwehrschule erhalten Heilfürsorge, solange

Sozialgesetzbuch bestehende gesetzliche Leis 

tungs 

aus 

-

sie Anspruch auf laufende Dienst- oder Anwärterbezüge

schlüsse oder -begrenzungen, die Richtlinien des Ge-

haben und nicht Anspruch auf vergleichbare Leistungen

meinsamen Bundesausschusses nach § 

92 Abs. 

1 des

eines anderen Dienstherrn oder eines Dritten oder auf

Fünften Buches Sozialgesetzbuch und bei Wahlleistun-

truppenärztliche Versorgung besteht. 

gen im Krankenhaus die Regelungen der beihilferecht -

(2) Die Leistungen der Heilfürsorge sind grundsätzlich

lichen Vorschriften des Landes einschließlich des Einbe-

als Sach- und Dienstleistungen in dem aus gesundheit -

halts nach § 78 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 für entsprechend an-

lichen Gründen notwendigen angemessenen Umfang in

wendbar erklärt sowie insbesondere beim Zahnersatz, 

der Regel unter Beachtung der Wirtschaftlichkeitsgrund -

bei Arznei- und Verbandmitteln, bei Hilfsmitteln und bei

sätze zu gewähren, die in der gesetzlichen Krankenver -

Sehhilfen Fest- und Höchstbeträge festgesetzt werden. 

sicherung nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch für

Ferner sind die Genehmigungspflichten, das Verfahren

die Behandlungs- und Verordnungsweise gelten. Heil 

-

und die Zuständigkeiten zu bestimmen. Hierbei können

maßnahmen, die aufgrund des Bundesversorgungsgeset-

in der gesetzlichen Krankenversicherung nach dem

zes zustehen oder für die ein Träger der gesetzlichen Un-

Fünften Buch Sozialgesetzbuch bestehende gesetzliche

fallversicherung leistungspflichtig ist, und Behandlungen

Regelungen über die Krankenversicherungskarte und die

zu ausschließlich kosmetischen Zwecken sind von Leis -

elektronische Gesundheitskarte für entsprechend an-

tungen der Heilfürsorge ausgenommen. Besteht ein An-

wendbar erklärt werden. 

spruch auf Dienstunfallfürsorge, gelten für das Heilver-

(7) Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdien-

fahren die Heilfürsorgevorschriften. Weitergehende Leis -

stes, auch wenn sie in Planstellen des Landesamts für

tungen nach den Vorschriften über die Dienstunfallfür-

Verfassungsschutz eingewiesen sind, die am Tag des In-

sorge werden als Heilfürsorgeleistungen mit gewährt. 

krafttretens dieses Gesetzes anstelle der Heilfürsorge

(3) Die Heilfürsorge kann ganz oder teilweise versagt

einen Zuschuss zu den Beiträgen an eine Krankheitskos -

werden, wenn eine die Behandlung betreffende Anord-

tenversicherung erhalten, wird dieser Zuschuss weiter -

nung ohne gesetzlichen oder sonstigen wichtigen

gewährt, solange ihnen Dienstbezüge zustehen. In der

Grund nicht befolgt und dadurch der Behandlungser-

Rechtsverordnung nach Absatz 6 kann bestimmt werden, 

folg beeinträchtigt wird. Die Leistungen der Heilfürsor-

dass diesen Beamtinnen und Beamten neben dem Zu-

ge dürfen zusammen mit anderen aus demselben Anlass

schuss auch Schutzimpfungen und polizeiärztliche Be-

zustehenden Leistungen, insbesondere aus Krankheits-

treuung gewährt sowie Vorsorgekuren bewilligt werden

kostenversicherungen, die Gesamtaufwendungen nicht

können. 

übersteigen. Leistungen aus Krankentagegeld- und

Krankenhaustagegeldversicherungen bleiben unberück-

§ 80

sichtigt. 

 Ersatz von Sachschaden

(4) Beamtinnen und Beamten des Einsatzdienstes der

Feuerwehr kann anstelle der Heilfürsorge zu den Auf-

(1) Sind durch plötzliche äußere Einwirkung in Aus 

-

wendungen in Krankheitsfällen Beihilfe nach den bei -

übung oder infolge des Dienstes Kleidungsstücke oder

hilferechtlichen Vorschriften des Landes und ein Zu-

sonstige Gegenstände, die Beamtinnen oder Beamte mit

schuss zu den Beiträgen an eine Krankheitskostenver -

sich geführt haben, beschädigt oder zerstört worden oder

sicherung gewährt werden; daneben können zur Erhal-

abhanden gekommen, ohne dass ein Körperschaden ent-

tung der Gesundheit Vorsorgekuren nach den Heilfürsor-

standen ist, kann den Beamtinnen und Beamten dafür 

gevorschriften bewilligt werden. 

Ersatz geleistet werden. § 45 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2

(5) Die Kosten der Heilfürsorge oder der Leistungen

Satz 1 und 2 LBeamtVGBW gilt entsprechend. 

nach Absatz 4 trägt der Dienstherr. 

(2) Ersatz kann auch geleistet werden, wenn ein während

(6) Die näheren Einzelheiten der Heilfürsorge regelt das

einer Dienstreise oder eines Dienstganges abgestelltes, 

Innenministerium im Einvernehmen mit dem Finanz 

-

aus triftigem Grund benutztes Kraftfahrzeug im Sinne

ministerium durch Rechtsverordnung. Dabei sind insbe-

des § 6 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1 des Landesreisekosten-

sondere zu bestimmen: Art und Umfang der ambulanten

gesetzes durch plötzliche äußere Einwirkung beschädigt

ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung, der Kranken -

oder zerstört worden oder abhanden gekommen ist und
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sich der Grund zum Verlassen des Kraftfahrzeuges aus

1. von 25 Jahren  300 Euro, 

der Ausübung des Dienstes ergeben hat. Satz 1 gilt ent -

2. von 40 Jahren  400 Euro, 

sprechend, wenn das Kraftfahrzeug für den Weg nach

und von der Dienststelle benutzt wurde und dessen Be-

3. von 50 Jahren  500 Euro. 

nutzung wegen der Durchführung einer Dienstreise oder 

(2) Als Dienstzeit im Sinne des Absatzes 1 gelten die

eines Dienstganges mit diesem Kraftfahrzeug am selben

Zeiten 

Tag erforderlich gewesen ist. 

1. einer hauptberuflichen Tätigkeit im Dienst eines öf-

(3) Ersatz wird nur geleistet, soweit Ersatzansprüche

fentlich-rechtlichen Dienstherrn im Sinne von § 33

gegen Dritte nicht bestehen oder nicht verwirklicht wer-

Abs. 1  LBesGBW, 

den können. Ersatz wird nicht geleistet, wenn die Beam-

tin oder der Beamte 

2. eines nicht berufsmäßigen Wehrdienstes, eines dem

nicht berufsmäßigen Wehrdienst gleichstehenden

1. den Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat oder 

Grenzschutz- oder Zivildienstes sowie einer Tätigkeit

2. das Schadensereignis nicht innerhalb einer Ausschluss -

als Entwicklungshelfer, soweit diese vom Wehr- oder

frist von drei Monaten, im Fall des Absatzes 2 von 

Zivildienst befreit, 

einem Monat nach seinem Eintritt beim Dienstvorge-

3. einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für jedes

setzten oder bei der für die Festsetzung der Ersatzleis -

Kind, soweit sie nach Aufnahme einer hauptberuf 

-

tung zuständigen Stelle gemeldet hat. 

lichen Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen

(4) Die zur Durchführung erforderliche Verwaltungsvor-

Dienstherrn im Sinne von § 33 Abs. 1 LBesGBW ver-

schrift erlässt das Finanzministerium. 

bracht worden sind. 

Zeiten nach § 34 LBesGBW gelten nicht als Dienstzeit

§ 81

im Sinne von Satz 1. 

 Übergang des Schadenersatzanspruchs

(3) Für die am 17. Oktober 1996 vorhandenen Beamtin-

nen und Beamten bleibt die nach der Jubiläumsgaben-

(1) Werden Beamtinnen und Beamte oder Versorgungsbe-

verordnung vom 16. Januar 1995 (GBl. S. 57) oder ent-

rechtigte oder eine oder einer ihrer Angehörigen körperlich

sprechenden früheren Regelungen zuletzt festgesetzte

verletzt oder getötet, so geht ein gesetzlicher Schadener-

Jubiläumsdienstzeit weiterhin unverändert maßgebend; 

satzanspruch, der diesen Personen infolge der Körperverlet-

nach dem 31. Dezember 2000 werden nur noch Zeiten

zung oder der Tötung gegen einen Dritten zusteht, insoweit

im Sinne von Absatz 2 oder entsprechenden früheren

auf den Dienstherrn über, als dieser während einer auf der

Regelungen berücksichtigt. 

Körperverletzung beruhenden Aufhebung der Dienstfähig-

(4) Treten Beamtinnen und Beamte wegen Erreichens

keit oder infolge der Körperverletzung oder der Tötung zur

der Altersgrenze oder wegen Dienstunfähigkeit in den

Gewährung von Leistungen verpflichtet ist. Satz 1 gilt sinn-

Ruhestand, gilt die für ein Jubiläum erforderliche

gemäß auch für gesetzliche Schadenersatzansprüche wegen

Dienst zeit auch dann als erfüllt, wenn sie um höchstens

der Beschädigung, Zerstörung oder Wegnahme von Heil-

182 Tage unterschritten wird. 

mitteln, Hilfsmitteln oder Körperersatzstücken sowie für

Erstattungsansprüche. Ist eine Versorgungskasse zur Ge-

(5) Das Nähere regelt die Landesregierung durch Rechts-

währung der Versorgung oder einer anderen Leis tung ver-

verordnung. 

pflichtet, so geht der Anspruch auf sie über. Der Übergang

des Anspruchs kann nicht zum Nachteil der Verletzten oder

5. Abschnitt

Hinterbliebenen geltend gemacht werden. 

Personalaktendaten

(2) Absatz 1 gilt für die Anspruchinhaberinnen und An-

spruchinhaber auf Altersgeld nach dem Landesbeamten-

versorgungsgesetz Baden-Württemberg und deren Hin-

§ 83

terbliebenen entsprechend. 

 Erhebung

§ 82

Der Dienstherr darf Personalaktendaten nur erheben, so-

weit dies zur Begründung, Durchführung, Beendigung

 Dienstjubiläum

oder Abwicklung des Dienstverhältnisses oder zur Durch-

führung innerdienstlich planerischer, organisatorischer, 

(1) Beamtinnen und Beamten ist anlässlich des 25-, 40-

personeller, sozialer oder haushalts- und kostenrechneri-

und 50-jährigen Dienstjubiläums eine Jubiläumsgabe

scher Maßnahmen, insbesondere auch zu Zwecken der

zu zahlen. Die Jubiläumsgabe beträgt bei einer Dienst-

Personalplanung oder des Personaleinsatzes erforderlich

zeit

ist oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt. 
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§ 84

7. Ärztinnen oder Ärzte zur Erstellung eines ärztlichen

Gutachtens sowie Psychologinnen oder Psychologen

 Speicherung, Veränderung und Nutzung

zur Erstellung eines psychologischen Gutachtens im

Auftrag der personalverwaltenden Stelle, 

(1) Personalaktendaten dürfen gespeichert, verändert

oder genutzt werden, wenn dies für die personalverwal-

8. die zuständigen Behörden zur Entscheidung über die

tenden oder andere für die Personalbearbeitung zuständi-

Verleihung von staatlichen Orden und Ehrenzeichen

ge Stellen zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

oder von sonstigen Ehrungen, 

(2) Personalaktendaten über Beihilfe dürfen für andere

9. die zur Erteilung einer Versorgungsauskunft und

als für Beihilfezwecke nur gespeichert, verändert oder

zur Festsetzung der Versorgungsbezüge nach § 77

genutzt werden, wenn die Voraussetzungen vorliegen, 

LBeamtVGBW und zur Erteilung einer Auskunft

die eine Übermittlung nach § 85 Abs. 2 oder 3 zulassen

über die Höhe des Altersgeldes nach § 

96 

würden. Satz 1 gilt entsprechend für die Speicherung, 

LBeamtVGBW zuständigen Stellen, soweit diese

Veränderung oder Nutzung von Personalaktendaten über

sich schriftlich verpflichten, die übermittelten

Heilfürsorge und Heilverfahren. 

Daten nicht an Dritte zu übermitteln und die Daten

nur für den Zweck, zu dem sie übermittelt worden

(3) Über medizinische oder psychologische Unter 

-

sind zu speichern, zu verändern oder zu nutzen, 

suchungen und Tests dürfen im Rahmen der Personalver-

waltung nur die Ergebnisse gespeichert, verändert oder

10. sonstige Dritte zur Abwehr einer erheblichen Beein-

genutzt werden, soweit sie die Eignung betreffen und ihre

trächtigung des Gemeinwohls oder zum Schutz

Speicherung, Veränderung oder Nutzung dem Schutz 

rechtlicher, höherrangiger Interessen des Dritten, 

der Beamtin oder des Beamten dient. Sonstige Unter 

-

wobei die übermittelnde Stelle die betroffene Be 

-

suchungsdaten dürfen nur gespeichert, verändert oder ge-

amtin oder den Beamten von der Übermittlung, ins-

nutzt werden, soweit deren Kenntnis zur Entscheidung

besondere über die übermittelten Daten, den Dritten

für die konkrete Maßnahme, zu deren Zweck die Unter-

und den Zweck der Übermittlung zu unterrichten hat, 

suchung durchgeführt worden ist, erforderlich ist. 

11. die bezügezahlende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufga-

(4) Absatz 1 gilt für die nach §§ 77 und 96 LBeamtVGBW

ben. 

zuständigen Stellen entsprechend. 

(2) Personalaktendaten über Beihilfe dürfen für andere

als Beihilfezwecke nur übermittelt werden, wenn 

§ 85

1. die beihilfeberechtigte Beamtin oder der beihilfebe-

 Übermittlung

rechtigte Beamte und die bei der Beihilfegewährung

berücksichtigten Angehörigen im Einzelfall einwilli-

(1) Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben der personal-

gen, 

verwaltenden Stellen oder der Stellen, an die die Daten

2. die Einleitung oder Durchführung eines im Zusam-

übermittelt werden, erforderlich ist, ist die Übermittlung

menhang mit einem Beihilfeantrag stehenden behörd-

von Personalaktendaten zulässig an: 

lichen oder gerichtlichen Verfahrens dies erfordert, 

1. die oberste Dienstbehörde für Zwecke der Personal-

3. dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Ge-

verwaltung oder der Personalwirtschaft, 

meinwohl, einer sonst unmittelbar drohenden Gefahr

2. eine im Rahmen der Dienstaufsicht weisungsbefugte

für die öffentliche Sicherheit oder einer schwerwie-

Behörde zum Zwecke der Personalverwaltung oder

genden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen

der Personalwirtschaft, 

Person erforderlich ist. 

3. Behörden oder Stellen desselben Geschäftsbereichs

Satz 1 gilt entsprechend für die Übermittlung von Perso-

zur Vorbereitung oder Durchführung einer Personal -

nalaktendaten über Heilfürsorge und Heilverfahren. 

entscheidung, 

(3) Abweichend von Absatz 2 dürfen Personalaktendaten

über Beihilfe auch ohne Einwilligung der Betroffenen an

4. Behörden oder Stellen eines anderen Geschäfts 

-

eine andere Behörde oder Stelle übermittelt werden, 

bereichs desselben Dienstherrn zur Mitwirkung an

wenn sie für die Festsetzung und Berechnung der Besol-

einer Personalentscheidung, 

dung oder Versorgung oder für die Prüfung der Kinder-

5. einen anderen Dienstherrn zur Vorbereitung perso-

geldberechtigung erforderlich sind. Dies gilt auch für

neller Maßnahmen, die nicht der Zustimmung der

Personalaktendaten über Besoldung und Versorgung, so-

Beamtin oder des Beamten bedürfen, 

weit sie für die Festsetzung und Berechnung der Beihilfe

oder der Heilfürsorge erforderlich sind. 

6. die personalverwaltende Stelle eines anderen Dienst -

herrn, auf die Aufgaben der Personalverwaltung

(4) Die Bezügestellen des öffentlichen Dienstes im Sinne

übertragen worden sind, 

von § 41 Abs. 5 LBesGBW dürfen die zur Durchführung
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der Zahlung von Familienzuschlag erforderlichen Perso-

eines Straf- oder Disziplinarverfahrens unterbrochen. 

nalaktendaten untereinander austauschen. 

Stellt sich der erneute Sachverhalt als unbegründet oder

falsch heraus, gilt die Frist als nicht unterbrochen. Sach-

(5) Das Nähere regeln die Rechtsverordnungen nach § 78

verhalte nach Satz 1 Nr. 2 dürfen nach Fristablauf bei Per-

Abs. 2 und § 79 Abs. 6. 

sonalmaßnahmen nicht mehr berücksichtigt werden. 

(4) Personalaktendaten der Beamtin oder des Beamten

§ 86

über Vorgänge und Eintragungen über strafgerichtliche

 Löschung

Verurteilungen und über andere Entscheidungen in Straf-, 

Bußgeld-, sonstigen Ermittlungs- und berufsgerichtlichen

(1) Personalaktendaten sind zu löschen, wenn ihre

Verfahren, die keinen Anlass zu disziplinarrechtlichen Er-

Speicherung unzulässig ist. 

mittlungen gegeben haben, sind mit Zustimmung der Be-

amtin oder des Beamten nach zwei Jahren zu löschen. Die

(2) Personalaktendaten sind zu löschen, wenn sie für die

Frist beginnt mit dem Tage der das Verfahren abschließen-

speichernde Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr

den Entscheidung; ist diese anfechtbar, beginnt die Frist

erforderlich sind, spätestens jedoch nach Ablauf einer Auf-

mit dem Tage, an dem die Entscheidung unanfechtbar ge-

bewahrungsfrist von fünf Jahren. Die Frist beginnt, 

worden ist. Absatz 3 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

1. wenn Beamtinnen oder Beamte ohne Versorgungsan-

(5) Nach § 88 Abs. 1 Satz 4 mehrfach gespeicherte Per-

sprüche oder ohne Anspruch auf Altersgeld aus dem

sonalaktendaten sind innerhalb eines Jahres nach Weg-

öffentlichen Dienst ausscheiden, mit Ablauf des Jahres, 

fall des Grundes für die mehrfache Speicherung zu 

in dem sie die gesetzliche Altersgrenze erreichen, in

löschen. 

den Fällen des § 24 BeamtStG und des § 31 des Lan-

desdisziplinargesetzes jedoch erst, wenn mögliche Ver-

(6) Personalaktendaten über Beihilfen, Heilfürsorge, 

sorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Heilverfahren, Unterstützungen, Urlaub, Erkrankungen, 

oder mögliche Anspruchsberechtigte auf Altersgeld

Umzugs- und Reisekosten sind drei Jahre nach Ablauf

nicht mehr vorhanden sind, 

des Jahres zu löschen, in dem die Bearbeitung des ein-

2. wenn die Beamtin oder der Beamte ohne versorgungs-

zelnen Vorgangs abgeschlossen wurde. Daten, die dem

berechtigte Hinterbliebene oder die ehemalige Beamtin

Nachweis eines Anspruchs nach Satz 1 dienen, sind un-

oder der ehemalige Beamte ohne Hinterbliebenengeld-

verzüglich zu löschen, sobald sie zur Aufgabenwahrneh-

berechtigte verstorben ist, mit Ablauf des Todesjahres, 

mung nicht mehr benötigt werden. 

3. wenn nach dem Tod der Beamtin oder des Beamten

(7) Personalaktendaten über Versorgung, Alters- und

versorgungsberechtigte Hinterbliebene vorhanden sind, 

Hinterbliebenengeld sind zehn Jahre nach Ablauf des

mit dem Ablauf des Jahres, in dem die letzte Versor-

Jahres zu löschen, in dem die letzte Versorgungs-, Al-

gungsverpflichtung entfallen ist, 

ters- oder Hinterbliebenengeldzahlung geleistet worden

ist. Besteht die Möglichkeit des Wiederauflebens des

4. wenn nach dem Tod der ehemaligen Beamtin oder des

Anspruchs, beträgt die Speicherdauer 30 Jahre. 

ehemaligen Beamten Hinterbliebenengeldberechtigte

vorhanden sind, mit Ablauf des Jahres, in dem die

(8) Personalaktendaten dürfen nach ihrer Löschung bei

letzte Hinterbliebenengeldverpflichtung entfallen ist. 

Personalmaßnahmen nicht mehr berücksichtigt werden

(Verwertungsverbot). 

Die für die Versorgung zuständige Behörde hat in den

Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 bis 4 der personalakten-

führenden Stelle den Zeitpunkt des Abschlusses der Per-

§ 87

sonalakten mitzuteilen. 

 Einsichtsrecht, Anhörung, Mitteilung 

(3) Personalaktendaten über Beschwerden, Behauptun-

 über gespeicherte Daten

gen und Bewertungen, auf welche die Tilgungsvorschrif-

ten des Disziplinarrechts keine Anwendung finden, sind, 

(1) Beamtinnen und Beamte haben, auch nach Been 

-

digung des Beamtenverhältnisses, ein Recht auf Einsicht

1. falls sie sich als unbegründet oder falsch erwiesen

in alle über sie gespeicherten Personalaktendaten. Die Ein-

haben, mit Zustimmung der Beamtin oder des Beam-

sichtnahme ist unzulässig, wenn die Daten der Beamtin

ten unverzüglich zu löschen, 

oder des Beamten mit Daten Dritter oder geheimhaltungs-

2. falls sie für die Beamtin oder den Beamten ungünstig

bedürftigen nicht personenbezogenen Daten derart ver-

sind oder der Beamtin oder dem Beamten nachteilig

bunden sind, dass ihre Trennung nicht oder nur mit unver-

werden können, nach zwei Jahren zu löschen; dies gilt

hältnismäßig großem Aufwand möglich ist. In diesem Fall

nicht für dienstliche Beurteilungen. 

ist der Beamtin oder dem Beamten Auskunft zu erteilen. 

Die Frist nach Satz 1 Nr. 2 wird durch erneute Sachverhal-

(2) Bevollmächtigten der Beamtin oder des Beamten ist

te im Sinne dieser Vorschrift oder durch die Einleitung 

Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche Gründe nicht
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entgegenstehen. Dies  gilt auch für Hinterbliebene und  zeichnis aller Teil- und Nebendatenbestände aufzuneh-deren Bevollmächtigte, wenn ein berechtigtes Interesse

men. Werden die Personalaktendaten nicht vollständig in

glaubhaft gemacht wird. Für Auskünfte gelten die Sätze 1

Schriftform oder vollständig automatisiert geführt, legt

und 2 entsprechend. 

die personalverwaltende Stelle jeweils schriftlich fest, 

welche Teile in welcher Form geführt werden und

(3) Die verantwortliche Stelle im Sinne von § 3 Abs. 3 des

nimmt dies in das Verzeichnis nach Satz 5 auf. 

Landesdatenschutzgesetzes bestimmt im Einzelfall, wo

und in welcher Form Einsicht gewährt wird. Soweit

(2) Die oberste Dienstbehörde bestimmt, bei welcher

dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, können Ab-

Stelle welche Datenbestände zu führen sind. 

schriften, Kopien oder Ausdrucke, auch auszugsweise, ge-

(3) Zugang zu Personalaktendaten dürfen nur Beschäftigte

fertigt werden. Werden Daten automatisiert gespeichert, 

haben, die mit der Bearbeitung von Personalangelegenhei-

ist Beamtinnen und Beamten auf Verlangen ein Ausdruck

ten beauftragt sind und nur soweit dies zu Zwecken der

der zu ihrer Person automatisiert gespeicherten Personal -

Personalverwaltung oder Personalwirtschaft erforderlich

aktendaten sowie ein Verzeichnis über die zum Zugriff

ist. 

auf ihre Personalaktendaten berechtigten Stellen zu über-

lassen. 

(4) Der Zugriff auf Personalaktendaten, an deren Ge-

heimhaltung die Beamtin oder der Beamte, auch nach

(4) Beamtinnen und Beamte sind zu Beschwerden, Be-

Beendigung des Beamtenverhältnisses, ein besonderes

hauptungen und Bewertungen, die für sie ungünstig

Interesse hat, insbesondere Daten über ärztliche Unter -

sind oder ihnen nachteilig werden können, vor deren

suchungen oder aus strafrechtlichen Verfahren, darf nur

Speicherung als Personalaktendaten zu hören. Soweit

insoweit erfolgen, als diese Daten für eine konkrete be-

eine Speicherung erfolgt, ist hierzu die Äußerung der

amtenrechtliche Entscheidung erforderlich sind. Der

Beamtin oder des Beamten ebenfalls zu den Personal -

Name der Person, die diese Daten speichert, verändert

aktendaten zu speichern. 

oder nutzt, der Zeitpunkt des Zugriffs und der Grund der

(5) Bei erstmaliger Speicherung von Personalaktendaten

Speicherung, Veränderung oder Nutzung sind gesondert

in automatisierten Dateien ist der Beamtin oder dem Be-

zu dokumentieren. 

amten die Art der zu ihrer oder seiner Person gespeicher-

ten Daten mitzuteilen, bei wesentlichen Änderungen ist

Siebter Teil

sie oder er zu benachrichtigen. Ferner sind die Verarbei-

tungsformen automatisierter Personalverwaltungsverfah-

Beteiligung der Gewerkschaften und Berufsverbände

ren zu dokumentieren und einschließlich des jeweiligen

sowie der kommunalen Landesverbände

Verwendungszweckes sowie der regelmäßigen Empfän-

ger und des Inhalts automatisierter Datenübermittlung

§ 89

allgemein bekannt zu geben. 

 Beteiligung der Gewerkschaften und Berufsverbände

§ 88

(1) Die obersten Landesbehörden und die Spitzenorganisa-

 Gliederung von Personalaktendaten, 

tionen der zuständigen Gewerkschaften und Berufsverbän-

 Zugriff auf Personalaktendaten

de im Land wirken bei der Vorbereitung allge meiner Re-

gelungen der beamtenrechtlichen Verhältnisse nach Maß -

(1) Personalaktendaten können nach sachlichen Gesichts -

gabe der folgenden Absätze vertrauensvoll zusammen. 

punkten in einen Grunddatenbestand und Teildatenbe-

(2) Bei der Vorbereitung von Regelungen der beamten-

stände gegliedert werden. Teildatenbestände können bei

rechtlichen Verhältnisse durch Gesetz oder Rechtsver-

der für den betreffenden Aufgabenbereich zuständigen

ordnung ist den Spitzenorganisationen der beteiligten

Behörde geführt werden. Personalaktendaten über Bei-

Gewerkschaften und Berufsverbände im Land innerhalb

hilfe, Heilfürsorge und Heilverfahren sowie Disziplinar-

einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellung 

-

verfahren sind stets als Teildatenbestände zu führen; Per-

nahme zu geben. Sie sind erneut mit einer angemessenen

sonalaktendaten über Beihilfe, Heilfürsorge und Heilver-

Frist zu beteiligen, wenn Entwürfe nach der Beteiligung

fahren sollen von einer von der übrigen Personalverwal-

wesentlich verändert oder auf weitere Gegenstände er-

tung getrennten Organisationseinheit bearbeitet werden. 

streckt worden sind. Schriftliche Stellungnahmen sind

Sind Beschäftigungsstellen nicht zugleich personalver-

auf Verlangen der Spitzenorganisationen der beteiligten

waltende Stellen oder sind mehrere personalverwaltende

Gewerkschaften und Berufsverbände im Land zu erör-

Stellen zuständig, dürfen sie Nebendatenbestände über

tern. Auf deren Verlangen sind nicht berücksichtigte Vor-

Personalaktendaten des Grunddatenbestands oder der

schläge bei Gesetzentwürfen dem Landtag und bei Ver-

Teildatenbestände führen sowie lesend auf die Haupt 

-

ordnungsentwürfen dem Ministerrat bekannt zu geben. 

datenbestände zugreifen, soweit deren Kenntnis zur Auf-

gabenerledigung der betreffenden Stelle erforderlich ist. 

(3) Absatz 2 gilt bei der Vorbereitung von Verwaltungs-

In den Grunddatenbestand ist ein vollständiges Ver-

vorschriften der Landesregierung entsprechend, wenn
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die Verwaltungsvorschrift Fragen von grundsätzlicher

vorsteher können ihre Entlassung nach § 23 Abs. 1 Satz 1

Bedeutung regelt. 

Nr. 

4 BeamtStG nur verlangen, wenn ein wichtiger

Grund im Sinne von § 16 Abs. 1 Satz 2 GemO vorliegt. 

(4) Das Innenministerium und das Finanzministerium

kommen mit den Spitzenorganisationen der Gewerk-

schaften und Berufsverbände im Land regelmäßig zu

§ 92

Gesprächen über allgemeine Regelungen beamtenrecht-

 Kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte

licher Verhältnisse und grundsätzliche Fragen des Beam-

tenrechts zusammen (Grundsatzgespräche). Gegenstand

Für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätin-

der Grundsatzgespräche können auch einschlägige ak 

-

nen und Landräte sowie Amtsverweserinnen und Amts-

tuelle Tagesfragen oder vorläufige Hinweise auf Gegen-

verweser gelten die Vorschriften des Beamtenstatusge-

stände späterer konkreter Beteiligungsgespräche sein. 

setzes und dieses Gesetzes mit folgenden Maßgaben: 

1. Die Aufgaben der für die Ernennung zuständigen Stelle

§ 90

und der obersten Dienstbehörde nimmt die Rechtsauf-

 Beteiligung der kommunalen Landesverbände

sichtsbehörde wahr, soweit gesetzlich nichts an 

deres

bestimmt ist. In den Fällen des § 44 Abs. 1, §§ 60 bis 66

Die kommunalen Landesverbände sind in den Fällen des

und § 80 dieses Gesetzes, § 37 Abs. 3, §§ 39 und 42 

§ 89 Abs. 1 bis 3 entsprechend zu beteiligen, wenn Fra-

BeamtStG sowie § 62 Abs. 3 LBeamtVGBW nimmt die

gen geregelt werden, welche die Gemeinden und Ge-

Rechtsaufsichtsbehörde die Zuständigkeiten des Dienst -

meindeverbände berühren. 

vorgesetzten oder letzten Dienstvorgesetzten wahr. 

2. Das Beamtenverhältnis der Bürgermeisterin oder des

Achter Teil

Bürgermeisters wird durch die rechtsgültige Wahl be-

gründet und beginnt mit dem Amtsantritt. 

Besondere Beamtengruppen

3. Die Ernennungsurkunde für die Landrätin oder den

Landrat wird von der stellvertretenden Vorsitzenden

§ 91

oder dem stellvertretenden Vorsitzenden des Kreis 

-

 Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte

tages ausgestellt und der Landrätin oder dem Landrat

ausgehändigt; dies gilt für Amtsverweserinnen und

(1) Für Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte gelten die

Amtsverweser nach § 39 Abs. 6 LKrO entsprechend. 

Vorschriften dieses Gesetzes und des Beamtenstatusge-

4. Die Ernennungsurkunde für die Amtsverweserin oder

setzes mit den sich aus der Natur des Ehrenbeamtenver-

den Amtsverweser nach § 48 Abs. 2 und 3 GemO wird

hältnisses ergebenden Maßgaben:

von der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der

1. Keine Anwendung finden insbesondere § 9 Abs. 3, 

Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters ausgestellt

§ 11 Abs. 1, §§ 14 bis 24, §§ 36 bis 40, §§ 42 bis 46, 

und der Amtsverweserin oder dem Amtsverweser bei

§ 54, § 62, §§ 64 und 65, § 68 sowie § 78. 

Amtsantritt ausgehändigt. 

2. Keine Anwendung finden insbesondere § 

15, § 

22

Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3, § 23 Abs. 1 Nr. 3 und 5, §§ 25

bis 32 sowie § 41 BeamtStG. 

Anhang

3. Die Berufung in ein Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit

(zu § 8 Abs. 1)

ist zulässig. 

Ämter mit leitender Funktion sind die Ämter

(2) Auf Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte finden die

Vorschriften über Besoldung und Versorgung keine An-

A. im Bereich der staatlichen allgemeinen und beson -

wendung, soweit in diesen Vorschriften nichts anderes

deren Verwaltungsbehörden für Landesbeamtinnen

bestimmt ist. 

und Landesbeamte

(3) Im Übrigen regeln sich die Rechtsverhältnisse der

1. der Leiterin oder des Leiters und der stellvertre-

Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten nach den beson 

-

tenden Leiterin oder des stellvertretenden Leiters

deren für die einzelnen Gruppen geltenden Vorschriften. 

der Abteilungen sowie der Leiterinnen und der

(4) Beamtinnen und Beamte haben die Berufung in ein

Leiter der Zentralstellen und Referate der obers -

Ehrenbeamtenverhältnis ihrem Dienstherrn anzuzeigen. 

ten Landesbehörden, 

(5) Ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeis -

2. der Regierungsvizepräsidentinnen und der Regie-

ter, ehrenamtliche Amtsverweserinnen und Amtsver 

-

rungsvizepräsidenten und der Leiterinnen und

weser sowie ehrenamtliche Ortsvorsteherinnen und Orts-

Leiter der Abteilungen der Regierungspräsidien, 
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3. der Leiterinnen und der Leiter, der stellvertreten-

13. der Leiterinnen und der Leiter der Staatlichen Se-

den Leiterinnen und stellvertretenden Leiter und

minare für Didaktik und Lehrerbildung, 

der Leiterinnen und Leiter der Abteilungen der

14. der Leiterinnen und der Leiter der Pädagogischen

Landesoberbehörden und der höheren Sonder-

Fachseminare, 

behörden sowie in der Oberfinanzdirektion auch

der Referatsleiterinnen und Referatsleiter, wenn

15. der Leiterin oder des Leiters des Fachseminars

diese mindestens in die Besoldungsgruppe A 15

für Sonderpädagogik, 

eingestuft sind, 

16. der Direktorin oder des Direktors des Landesme-

4. der Leiterinnen und Leiter der unteren Sonder-

dienzentrums Baden-Württemberg, 

behörden, 

17. der Leiterin oder des Leiters der Landesakademie

5. der Ersten Landesbeamtinnen und Ersten Landes-

für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater, 

beamten der Landratsämter; 

18. der Leiterin oder des Leiters des Internationalen

B. im Innenministerium zusätzlich

Instituts für Berufsbildung Mannheim, 

der Inspekteurin oder des Inspekteurs der Polizei; 

19. der Schulleiterinnen und Schulleiter an öffent 

-

lichen Schulen, 

C. im Bereich der den Ministerien sonstigen nach 

-

20. der Leiterinnen und der Leiter der Dezernate der

geordneten Behörden und Stellen sowie der der

Universitäten und Universitätsklinika, wenn die -

Aufsicht der Ministerien unterstehenden Körper-

se innerhalb der Landesbesoldungsordnung A

schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen

mindestens in die Besoldungsgruppe A 15 einge-

Rechts, ausgenommen der Kommunalbereich nach

stuft sind, 

Buchstabe D

21. der Leiterinnen und der Leiter der Universitäts -

1. der Leiterinnen und der Leiter der Abteilungen

rechenzentren, wenn sie nicht Universitätsprofes-

und Referate der Vertretung des Landes Baden-

sorinnen oder Universitätsprofessoren sind, 

Württemberg beim Bund, 

22. der Leiterinnen und der Leiter der Universitäts-

2. der Direktorin oder des Direktors als Leiterin

und Landesbibliotheken, 

oder Leiter und der Abteilungsleiterinnen und

Abteilungsleiter der Landeszentrale für politische

23. der Leiterin oder des Leiters des Landesarchivs, 

Bildung, 

24. der Verwaltungsdirektorinnen und der Verwal-

3. der Präsidentin oder des Präsidenten des Landes-

tungsdirektoren an Staatstheatern, 

kriminalamtes, 

25. der Leiterinnen und der Leiter sowie der stellver-

4. der Direktorin oder des Direktors der Bereit-

tretenden Leiterinnen und stellvertretenden Leiter

schaftspolizei, 

der Generalstaatsanwaltschaften, 

5. der Leiterin oder des Leiters der Akademie der

26. der Leiterinnen und der Leiter der Staatsanwalt-

Polizei, 

schaften, 

6. der Rektorin oder des Rektors der Hochschule für

27. der Leiterinnen und der Leiter der Justizvollzugs-

Polizei Villingen-Schwenningen, 

einrichtungen, 

7. der Leiterin oder des Leiters des Polizeipräsidi-

28. der Vollzugsleiterin oder des Vollzugsleiters und

ums Stuttgart, 

der ärztlichen Direktorin oder des ärztlichen Di-

8. der Leiterinnen und der Leiter der Polizeidirek-

rektors des Justizvollzugskrankenhauses Hohen-

tionen und Polizeipräsidien, 

asperg, 

9. der Leiterin oder des Leiters des Hauses der Heimat, 

29. der Leiterin oder des Leiters der Sozialtherapeu-

tischen Anstalt Baden-Württemberg, 

10. der Direktorin oder des Direktors des Informa-

tikzentrums Landesverwaltung Baden-Württem-

30. der Leiterin oder des Leiters der Justizvollzugs-

berg, 

schule Baden-Württemberg, 

11. der Leiterinnen und Leiter sowie der Fachbe-

31. der Leiterin oder des Leiters der Staatlichen

reichsleiterinnen und Fachbereichsleiter des Lan-

Münzen, 

desinstituts für Schulentwicklung, 

32. der Hauptgeschäftsführerinnen und der Hauptge-

12. der Leiterinnen und der Leiter der Staatlichen Se-

schäftsführer und Geschäftsführerinnen und Ge-

minare für Schulpädagogik, 

schäftsführer der Handwerkskammern, 
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33. der stellvertretenden Verbandsdirektorinnen und

dungsordnung B angehören oder innerhalb der

der stellvertretenden Verbandsdirektoren der Re-

Landesbesoldungsordnung A min 

des 

tens in die

gionalverbände und des Verbandes Region

Besoldungsgruppe A 15 eingestuft sind, 

Rhein-Neckar, 

48. der Leiterinnen und der Leiter der Abteilungen

34. der Leiterinnen oder der Leiter der Chemischen

der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und

und Veterinäruntersuchungsämter, 

Naturschutz Baden-Württemberg, 

35. der Leiterin oder des Leiters des Staatlichen

49. der Direktorin oder des Direktors, der stellvertre-

Tierärztlichen Untersuchungsamtes Aulendorf –

tenden Leiterin oder des stellvertretenden Leiters, 

Diagnos tikzentrum, 

der Leiterinnen oder Leiter der Abteilungen der

Betriebsleitung und der Leiterinnen oder der Lei-

36. der Leiterin oder des Leiters und der Leiterinnen

ter der Ämter des Landesbetriebs Vermögen und

und der Leiter der Abteilungen der Forstlichen

Bau Baden-Württemberg sowie der Geschäfts-

Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Würt-

führerin oder des Geschäftsführers der Staat 

-

temberg, 

lichen Schlösser und Gärten, 

37. der Leiterin oder des Leiters des Haupt- und

50. der Ersten Direktorin oder des Ersten Direktors

Landgestüts Marbach, 

der Landesakademie für Fortbildung und Perso-

38. der Leiterin oder des Leiters der Landesanstalt

nalentwicklung an Schulen als Vorstandsvorsit-

für Entwicklung der Landwirtschaft und der

zende oder Vorstandsvorsitzender, 

ländlichen Räume mit Landesstelle für landwirt-

51. der Direktorin oder des Direktors bei der Landes-

schaftliche Marktkunde Schwäbisch Gmünd, 

akademie für Fortbildung und Personalentwick-

39. der Leiterin oder des Leiters der Landesanstalt

lung an Schulen als Stellvertretende Vorstands-

für Schweinezucht mit Sitz in Boxberg, 

vorsitzende oder Stellvertretender Vorstandsvor-

sitzender, 

40. der Leiterin oder des Leiters des Landwirtschaft -

lichen Technologiezentrums Augustenberg (LTZ

52. Professorin oder Professor als Direktorin oder

Augustenberg), 

Direktor am Landesinstitut für Schulentwick-

lung; 

41. der Leiterin oder des Leiters der Staatlichen

Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidel-

D. im Bereich der Gemeinden, Landkreise, Gemeinde-

berg, 

verwaltungsverbände, kommunalen Zweckverbände, 

42. der Leiterin oder des Leiters der Staatlichen Lehr-

des Kommunalverbands für Jugend und Soziales

und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau

Baden-Württemberg, der Datenzentrale Baden-Würt-

Weinsberg, 

temberg, der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Würt-

temberg, des Kommunalen Versorgungsverbandes

43. der Leiterin oder des Leiters des Landwirtschaft -

Baden-Württemberg und des Verbandes Region

lichen Zentrums für Rinderhaltung, Grünland-

Stuttgart für deren Beamtinnen und Beamte

wirtschaft Milchwirtschaft, Wild und Fischerei

Baden-Württemberg (LAZBW), 

der Leiterinnen und der Leiter von Behörden

oder Teilen von Behörden, die vom zuständigen

44. der Leiterin oder des Leiters des Staatlichen

Organ allgemein durch Satzung oder Beschluss

Weinbauinstituts Versuchs- und Forschungsan-

für die Übertragung auf Probe bestimmt sind; sie

stalt für Weinbau und Weinbehandlung Freiburg, 

sind im Stellenplan entsprechend auszuweisen. 

45. der Chefärztinnen und der Chefärzte der Versor-

gungskuranstalt Bad Mergentheim und der Ver-

sorgungskuranstalt Bad Wildbad, 

46. der Leiterinnen und der Leiter der Abteilungen, 

Sonderreferate und vergleichbarer Organisations-

einheiten der Deutschen Rentenversicherung

Baden-Württemberg, wenn diese der Landesbe-

soldungsordnung B angehören oder innerhalb der

Landesbesoldungsordnung A mindestens in die

Besoldungsgruppe A 15 eingestuft sind, 

47. der Leiterinnen und der Leiter der Abteilungen des

Medizinischen Dienstes der Krankenver sicherung

Baden-Württemberg, wenn diese der Landesbesol-
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1. Abschnitt

§ 3

Allgemeine Vorschriften

 Regelung durch Gesetz

(1) Die Besoldung der Beamten und Richter wird durch

§ 1

Gesetz geregelt. Andere als die in diesem Gesetz ge regelten

 Geltungsbereich

Besoldungsbestandteile dürfen nicht gewährt werden. 

(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die

(1) Dieses Gesetz regelt die Besoldung für

dem Beamten oder Richter eine höhere als die ihm ge-

1. die Beamten des Landes, der Gemeinden, der Ge-

setzlich zustehende Besoldung verschaffen sollen, sind

meindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des

unwirksam. Das Gleiche gilt für sonstige Rechtsgeschäf-

Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und

te, die zu diesem Zweck getätigt werden. 

Stiftungen des öffentlichen Rechts, 

(3) Der Beamte oder Richter kann auf die ihm gesetzlich

2. die Richter des Landes. 

zustehende Besoldung weder ganz noch teilweise ver-

zichten. Ausgenommen hiervon sind die vermögens-

Ausgenommen sind die Ehrenbeamten und die ehren-

wirksamen Leistungen und Leistungen im Rahmen einer

amtlichen Richter. 

Entgeltumwandlung zum Aufbau einer privaten Alters-

(2) Zur Besoldung gehören folgende Dienstbezüge: 

vorsorge. 

1. Grundgehalt, 

§ 4

2. Leistungsbezüge für Professoren sowie hauptberuf 

-

liche Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an

 Anspruch auf Besoldung

Hochschulen, 

(1) Die Beamten und Richter haben Anspruch auf Besol-

3. Familienzuschlag, 

dung. Der Anspruch entsteht mit dem Tag, an dem ihre

4. Zulagen, 

Ernennung, Versetzung, Übernahme oder ihr Übertritt in

den Dienst eines in § 1 Abs. 1 genannten Dienstherrn

5. Vergütungen, 

wirksam wird. Wird der Beamte oder Richter rück 

-

6. Zuschläge und sonstige in diesem Gesetz geregelte

wirkend in eine Planstelle eingewiesen, so entsteht der

Besoldungsbestandteile, 

Anspruch mit dem Tag, der in der Einweisungsverfü-

gung bestimmt ist. In den Fällen des § 1 Abs. 2 Satz 1

7. Auslandsbesoldung. 

des Landeskommunalbesoldungsgesetzes entsteht der An -

(3) Zur Besoldung gehören ferner folgende sonstige Be-

spruch mit der Maßnahme, die der Einweisungsverfü-

züge: 

gung entspricht. 

1. Anwärterbezüge, 

(2) Der Anspruch auf Besoldung endet mit Ablauf des

Tages, an dem der Beamte oder Richter aus dem Dienst-

2. vermögenswirksame Leistungen. 

verhältnis ausscheidet, soweit gesetzlich nichts anderes

(4) Dieses Gesetz trifft ferner Regelungen über Auf-

bestimmt ist. 

wandsentschädigungen, Zuwendungen aus Gründen der

(3) Besteht der Anspruch auf Besoldung nicht für einen

Fürsorge und Unterhaltsbeihilfen für Auszubildende in

vollen Kalendermonat, so wird nur der Teil der Bezüge

öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen. 

gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt, soweit

(5) Die Rechtsverhältnisse der Landräte, der hauptamt -

gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

lichen Bürgermeister und der Beigeordneten werden

(4) Bei der Berechnung von Bezügen nach § 1 sind die

durch das Landeskommunalbesoldungsgesetz geregelt. 

sich ergebenden Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzu-

(6) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen

runden und Bruchteile von 0,5 und mehr aufzurunden. 

Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 

Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimal-

stellen durchgeführt. Jeder Bezügebestandteil ist einzeln

zu runden. 

§ 2

 Gleichstellungsbestimmung

§ 5

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz

 Zahlungsweise

gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form. Be-

amtinnen und Richterinnen führen die Amtsbezeichnun-

(1) Die Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 werden

gen, soweit möglich, in weiblicher Form. 

monatlich im Voraus gezahlt. Die anderen Bezüge wer-
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den monatlich im Voraus gezahlt, soweit nichts anderes

spruchsvoraussetzungen in der Zeit der Freistellungs 

-

bestimmt ist. 

phase nicht gewährt werden können. Bei der Ermittlung

der Mieteigenbelastung nach dem 5. Abschnitt sind die

(2) Werden Bezüge nach dem Tag der Fälligkeit gezahlt, 

Dienstbezüge maßgeblich, die aufgrund der tatsächlich

so besteht kein Anspruch auf Verzugszinsen. 

geleisteten Tätigkeit zustehen würden. 

(3) Für die Zahlungen nach diesem Gesetz hat der Emp-

(3) Bei Altersteilzeit nach § 70 des Landesbeamtengeset-

fänger auf Verlangen der zuständigen Behörde ein Konto

zes (LBG) sowie nach entsprechenden Vorschriften für

im Inland anzugeben oder einzurichten, auf das die Über-

Richter wird zur Besoldung nach den Absätzen 1 und 2

weisung erfolgen kann. Die Übermittlungskos 

ten mit

ein Zuschlag nach Maßgabe des § 69 gewährt. 

Aus nahme der Kosten für die Gutschrift auf dem Konto

des Empfängers trägt der Dienstherr, die Konto ein rich -

tungs-, Kontoführungs- oder Buchungsgebüh ren trägt der

§ 9

Empfänger. Eine Auszahlung auf an dere Weise kann nur

 Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit

zugestanden werden, wenn dem Empfänger die Einrich-

tung oder Benutzung eines Kontos im Inland aus wichti-

(1) Bei begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27 des Beam-

gem Grund nicht zugemutet werden kann. 

tenstatusgesetzes (BeamtStG) erhält der Beamte oder

Richter Besoldung entsprechend § 8 Abs. 1. Sie wird

§ 6

mindestens in Höhe des Ruhegehalts gewährt, das er bei

Versetzung in den Ruhestand erhalten würde. 

 Verjährung von Ansprüchen

(2) Zur Besoldung nach Absatz 1 wird ein Zuschlag nach

Ansprüche und Rückforderungsansprüche nach diesem

Maßgabe des § 72 gewährt. 

Gesetz oder auf der Grundlage dieses Gesetzes verjähren

in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss

§ 10

des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Im Üb -

rigen sind die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz 

-

 Verminderung der Besoldung bei Gewährung 

buches entsprechend anzuwenden. 

 einer Versorgung durch eine zwischenstaatliche 

 oder überstaatliche Einrichtung

§ 7

(1) Erhält ein Beamter oder Richter aus der Verwendung

 Besoldung bei mehreren Hauptämtern

im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder

überstaatlichen Einrichtung eine Versorgung, so vermin-

Hat der Beamte oder Richter mit Genehmigung der

dern sich seine Dienstbezüge um den Betrag der Versor-

obers 

ten Dienstbehörde gleichzeitig mehrere besoldete

gung. Ihm verbleiben jedoch mindestens 40 Prozent sei-

Hauptämter inne, so wird die Besoldung aus dem Amt

ner Dienstbezüge. 

mit den höchsten Dienstbezügen gewährt, soweit gesetz-

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Versorgung, die

lich nichts anderes bestimmt ist. Sind für die Ämter

ein Beamter oder Richter nach dem Abgeordnetenstatut

Dienstbezüge in gleicher Höhe vorgesehen, so wird die

des Europäischen Parlaments erhält. 

Besoldung aus dem ihm zuerst übertragenen Amt gezahlt, 

soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Dienstbezüge im Sinne des Absatzes 1 sind die

Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 3 sowie die

Amtszulagen, die Strukturzulage, ruhegehaltfähige Stel-

§ 8

lenzulagen und ruhegehaltfähige Leistungsbezüge für

 Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung

Professoren sowie hauptberufliche Leiter und Mitglieder

von Leitungsgremien an Hochschulen. 

(1) Bei Teilzeitbeschäftigung wird die Besoldung im

(4) Der Beamte oder Richter ist in den Fällen der Ab -

gleichen Verhältnis wie die Arbeitszeit gekürzt, soweit

sätze 1 und 2 zur Auskunft verpflichtet. 

gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Bei einer Teilzeitbeschäftigung mit ungleichmäßig

§ 11

verteilter Arbeitszeit, die sich in eine Beschäftigungs-

und eine Freistellungsphase aufteilt, gilt Absatz 1 für das

 Verlust der Besoldung bei schuldhaftem 

Grundgehalt, den Familienzuschlag, die Amtszulagen, 

 Fernbleiben vom Dienst

die Strukturzulage sowie die vermögenswirksamen Leis -

tungen. Andere Besoldungsbestandteile werden ab 

-

(1) Bleibt der Beamte oder Richter ohne Genehmigung

weichend von Absatz 1 entsprechend dem Umfang der

schuldhaft dem Dienst fern, so verliert er für die Zeit des

tatsächlich geleisteten Tätigkeit während der Beschäfti-

Fernbleibens seine Bezüge. Dies gilt auch bei einem

gungsphase gewährt, wenn sie aufgrund ihrer An-

Fernbleiben vom Dienst für Teile eines Tages. Der Ver-
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lust der Bezüge wird durch den Dienstvorgesetzten fest-

3. im Übrigen die oberste Dienstbehörde im Einverneh-

gestellt. 

men mit dem Finanzministerium. 

(2) Der Vollzug einer Freiheitsstrafe, die von einem

deutschen Gericht verhängt wird, gilt als schuldhaftes

§ 14

Fernbleiben vom Dienst. Für die Zeit einer Unter 

-

 Abtretung von Bezügen, Verpfändung, 

suchungshaft wird die Besoldung unter dem Vorbehalt

 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht

der Rückforderung gezahlt. Sie soll zurückgefordert

werden, wenn gegenüber dem Beamten oder Richter aus

Anlass des Sachverhalts, der Anlass für die Unter 

-

(1) Der Beamte oder Richter kann, wenn gesetzlich nichts

suchungshaft war, eine Freiheitsstrafe verhängt wird. 

anderes bestimmt ist, Ansprüche auf Bezüge nur abtreten

oder verpfänden, soweit sie der Pfändung unterliegen. 

§ 12

(2) Gegenüber Ansprüchen auf Bezüge kann der Dienst -

herr ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur

 Anrechnung anderer Einkünfte auf die Besoldung

in Höhe des pfändbaren Teils der Bezüge geltend

machen. Dies gilt nicht, soweit gegen den Beamten oder

(1) Haben Beamte oder Richter Anspruch auf Besoldung

Richter ein Anspruch auf Schadenersatz wegen vorsätz-

für eine Zeit, in der sie nicht zur Dienstleistung ver-

licher unerlaubter Handlung besteht. 

pflichtet waren, kann ein infolge der unterbliebenen

Dienstleistung für diesen Zeitraum erzieltes anderes Ein-

kommen auf die Besoldung angerechnet werden. Der

§ 15

Beamte oder Richter ist zur Auskunft verpflichtet. In den

 Rückforderung von Bezügen

Fällen einer vorläufigen Dienstenthebung aufgrund eines

Disziplinarverfahrens gelten die besonderen Vorschrif-

(1) Wird ein Beamter oder Richter durch eine gesetz liche

ten des Disziplinarrechts. 

Änderung seiner Bezüge einschließlich der Einreihung

(2) Erhält ein Beamter oder Richter aus einer Verwen-

seines Amtes in die Besoldungsgruppen der Landesbesol-

dung nach § 20 BeamtStG anderweitig Bezüge, werden

dungsordnungen mit rückwirkender Kraft schlechter ge-

diese auf die Besoldung angerechnet. In besonderen Fäl-

stellt, so sind die Unterschiedsbeträge nicht zu erstatten. 

len kann die oberste Dienstbehörde im Einvernehmen

(2) Im Übrigen regelt sich die Rückforderung zu viel ge-

mit dem Finanzministerium von der Anrechnung ganz

zahlter Bezüge nach den Vorschriften des Bürgerlichen

oder teilweise absehen. 

Gesetzbuchs über die Herausgabe einer ungerechtfertigten

Bereicherung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt

§ 13

ist. Der Kenntnis des Mangels des rechtlichen Grundes der

Zahlung steht es gleich, wenn der Mangel so offensicht-

 Anrechnung von Sachbezügen auf die Besoldung

lich war, dass der Empfänger ihn hätte erkennen müssen. 

Von der Rückforderung kann aus Billigkeitsgründen mit

(1) Erhält ein Beamter oder Richter Sachbezüge, so wer-

Zustimmung der obersten Dienstbehörde oder der von ihr

den diese unter Berücksichtigung ihres wirtschaftlichen

bestimmten Stelle ganz oder teil weise abgesehen werden. 

Wertes mit einem angemessenen Betrag auf die Besol-

dung angerechnet, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Geldleistungen, die für die Zeit nach dem Tode des

Beamten oder Richters auf ein Konto bei einem Geldins -

(2) Kann der Beamte oder Richter aufgrund seines

titut überwiesen wurden, gelten als unter Vorbehalt er-

Dienstverhältnisses regelmäßig verkehrende öffentliche

bracht. Das Geldinstitut hat sie der überweisenden Stelle

Beförderungsmittel unentgeltlich oder verbilligt zu Fahr-

zurück zu überweisen, wenn diese sie als zu Unrecht er-

ten zwischen Wohnung und Dienststätte nutzen, unter-

bracht zurückfordert. Eine Verpflichtung zur Rücküber-

bleibt eine Anrechnung. 

weisung besteht nicht, soweit über den entsprechenden

Betrag bei Eingang der Rückforderung bereits ander 

-

(3) Die erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt

weitig verfügt wurde, es sei denn, dass die Rücküberwei-

1. soweit der Geschäftsbereich mehrerer oberster Dienst-

sung aus einem Guthaben erfolgen kann. Das Geldinsti-

behörden berührt wird, das Finanzministerium im Ein-

tut darf den überwiesenen Betrag nicht zur Befriedigung

vernehmen mit diesen Behörden, 

eigener Forderungen verwenden. 

2. für den Bereich der Gemeinden, der Gemeindeverbän-

(4) Soweit Geldleistungen für die Zeit nach dem Tode

de und der sonstigen der Aufsicht des Landes unter-

des Beamten oder Richters zu Unrecht erbracht worden

stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen

sind, haben die Personen, die die Geldleistung in Emp-

des öffentlichen Rechts das jeweils zuständige Fach-

fang genommen oder über den entsprechenden Betrag

ministerium im Einvernehmen mit dem Finanzminis -

verfügt haben, diesen Betrag der überweisenden Stelle

terium, 

zu erstatten, sofern er nicht nach Absatz 3 von dem Geld -
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institut zurück überwiesen wird. Ein Geldinstitut, das eine

(2) Die oberste Dienstbehörde kann als dienstlichen

Rücküberweisung mit dem Hinweis abgelehnt hat, dass

Wohnsitz anweisen:

über den entsprechenden Betrag bereits anderweitig ver-

1. den Ort, der Mittelpunkt der dienstlichen Tätigkeit des

fügt wurde, hat der überweisenden Stelle auf Verlangen

Beamten oder Richters ist, 

Namen und Anschrift der Personen, die über den Betrag

verfügt haben, und etwaiger neuer Kontoinhaber zu be-

2. den Ort, in dem der Beamte oder Richter mit Zustim-

nennen. Ein Anspruch gegen die Erben bleibt unbe rührt. 

mung der vorgesetzten Dienststelle wohnt, 

3. einen Ort im Inland, wenn der Beamte im Ausland an

§ 16

der deutschen Grenze beschäftigt ist. 

 Anpassung der Besoldung

Sie kann diese Befugnis auf nachgeordnete Stellen über-

tragen. 

Die Besoldung wird entsprechend der Entwicklung der all-

gemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und

§ 19

unter Berücksichtigung der mit den Dienstaufgaben verbun-

denen Verantwortung durch Gesetz regelmäßig angepasst. 

 Aufwandsentschädigungen

(1) Aufwandsentschädigungen dürfen nur gewährt wer-

§ 17

den, wenn und soweit aus dienstlicher Veranlassung fi-

 Versorgungsrücklage

nanzielle Aufwendungen entstehen, deren Übernahme

dem Beamten oder Richter nicht zugemutet werden

(1) Um die Versorgungsleistungen angesichts der demo-

kann, und der Haushaltsplan Mittel ausdrücklich dafür

graphischen Veränderungen und des Anstiegs der Zahl

zur Verfügung stellt. Aufwandsentschädigungen in fes -

der Versorgungsempfänger sicherzustellen, werden Ver-

ten Beträgen sind nur zulässig, wenn aufgrund tatsäch -

sorgungsrücklagen als Sondervermögen aus der Vermin-

licher Anhaltspunkte oder tatsächlicher Erhebungen

derung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen

nachvollziehbar ist, dass und in welcher Höhe dienst 

-

nach Absatz 2 gebildet. Damit soll zugleich das Besol-

bezogene finanzielle Aufwendungen typischerweise ent-

dungs- und Versorgungsniveau in gleichmäßigen Schrit-

stehen. 

ten von durchschnittlich 0,2 Prozent abgesenkt werden. 

(2) Die zuständigen Ministerien werden ermächtigt, im

(2) In der Zeit bis zum 31. Dezember 2017 werden die

Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechts -

Anpassungen der Besoldung nach § 16 gemäß Absatz 1

verordnung die Gewährung von Aufwandsentschädigun-

Satz 2 vermindert. Der Unterschiedsbetrag gegenüber

gen an die Beamten der Gemeinden, der Gemeindever-

der nicht nach Satz 1 verminderten Anpassung wird den

bände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unter-

Sondervermögen zugeführt. Die Mittel der Sonderver-

stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des

mögen dürfen nur zur Finanzierung von Versorgungs-

öffentlichen Rechts zu regeln. Die Regelungen dürfen

ausgaben verwendet werden. 

von den für die Beamten des Landes geltenden Bestim-

mungen nur abweichen, wenn dies wegen der Verschie-

(3) Abweichend von Absatz 2 wird die auf den 1. März

denheit der Verhältnisse notwendig ist. 

2010 folgende allgemeine Anpassung der Besoldung

nicht vermindert. Die auf vorangegangenen Anpassun-

gen nach Bundesrecht beruhenden weiteren Zuführun-

2. Abschnitt

gen an die Versorgungsrücklagen bleiben unberührt. 

Grundgehälter, Leistungsbezüge an Hochschulen

(4) Den Versorgungsrücklagen werden im Zeitraum

nach Absatz 2 Satz 1 zusätzlich 50 Prozent der Vermin-

1. Unterabschnitt

derung der Versorgungsausgaben durch das Versor-

gungsänderungsgesetz 2001 vom 20. Dezember 2001

Allgemeine Grundsätze

(BGBl. I S. 3926) zugeführt. 

(5) Das Nähere wird durch gesondertes Gesetz geregelt. 

§ 20

 Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung

§ 18

(1) Die Funktionen der Beamten und Richter sind nach

 Dienstlicher Wohnsitz

den mit ihnen verbundenen Anforderungen sachgerecht

zu bewerten und Ämtern zuzuordnen. Die Ämter sind

(1) Dienstlicher Wohnsitz des Beamten oder Richters ist

nach ihrer Wertigkeit unter Berücksichtigung der ge-

der Ort, an dem die Behörde oder ständige Dienststelle

meinsamen Belange der in § 1 Abs. 1 genannten Dienst -

ihren Sitz hat. 

herrn den Besoldungsgruppen zuzuordnen. Zur Fein dif -

45

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache  14 / 7135

ferenzierung der Ämtereinstufung können Amtszulagen 

Amtes bleiben unberücksichtigt. Satz 1 gilt entsprechend

(§ 43) ausgebracht werden. 

bei Übertragung einer anderen Funktion. 

(2) Die zuständigen Ministerien werden ermächtigt, im

(2) Absatz 1 gilt bei Beamten auf Zeit nur für die rest -

Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechts -

liche Amtszeit. 

verordnung Vorschriften über die Bewertung der Dienst-

(3) Absatz 1 gilt nicht, wenn ein Amt mit leitender Funk-

posten der Beamten der Gemeinden, der Gemeindever-

tion im Beamtenverhältnis auf Probe nicht auf Dauer

bände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unter-

übertragen wird oder wenn die Verringerung auf einer

stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des

Disziplinarmaßnahme beruht. 

öffentlichen Rechts zu erlassen. 

§ 23

§ 21

 Besondere Eingangsbesoldung

 Bestimmung des Grundgehalts nach dem Amt

(1) Bei Beamten und Richtern mit Anspruch auf Dienstbe-

(1) Das Grundgehalt des Beamten oder Richters be-

züge aus einem Eingangsamt der Besoldungsgruppe A 12

stimmt sich nach der Besoldungsgruppe des ihm verlie-

und höher, der Besoldungsgruppe R 1 oder aus einem

henen Amtes. Ist ein Amt mehreren Besoldungsgruppen

Amt der Besoldungsgruppe W 1, sind für die Dauer von

zugeordnet oder noch nicht in einer Landesbesoldungs-

drei Jahren nach Entstehen des Anspruchs die jeweiligen

ordnung enthalten, bestimmt sich das Grundgehalt nach

Grundgehälter und Amtszulagen um 4 Prozent abzu 

-

der Besoldungsgruppe, die in der Einweisungsverfügung

senken. 

bestimmt ist. Die Einweisung bedarf in den Fällen, in

denen das Amt in einer Landesbesoldungsordnung noch

(2) Absatz 1 gilt nicht für Beamte und Richter, 

nicht enthalten ist, des Einvernehmens des Finanzminis -

1. denen spätestens am 31. Dezember 2004 Dienstbe 

-

teriums, bei Körperschaften, Anstalten und Stiftungen

züge im Geltungsbereich dieses Gesetzes zugestanden

des öffentlichen Rechts zudem der Zustimmung der

haben oder

obersten Rechtsaufsichtsbehörde. In den Fällen des § 4

Abs. 4 Buchst. b BeamtStG bestimmt sich das Grund -

2. die aus einem vor dem 1. Januar 2005 begründeten

gehalt des Beamten nach der Besoldungsgruppe seines

Angestelltenverhältnis zu einem Dienstherrn nach § 1

Eingangsamts. Ist dem Richter noch kein Amt verliehen

Abs. 1 in das Beamtenverhältnis wechseln oder

worden, bestimmt sich sein Grundgehalt nach der Besol-

3. denen bis zur Entstehung des Anspruchs auf Dienst -

dungsgruppe R 1. 

bezüge nach Absatz 1 Dienstbezüge aus einem an 

-

(2) Ist einem Amt gesetzlich eine Funktion zugeordnet

deren Amt im Geltungsbereich dieses Gesetzes zuge-

oder richtet sich die Zuordnung eines Amtes zu einer 

standen haben. 

Besoldungsgruppe einschließlich der Gewährung von

(3) Auf den Absenkungszeitraum von drei Jahren wer-

Amts 

zulagen nach einem gesetzlich festgelegten Be-

den frühere Zeiten des Beamten oder Richters mit nach

wertungsmaßstab, insbesondere nach der Zahl der Plan-

Absatz 1 abgesenkter Eingangsbesoldung angerechnet. 

stellen, nach der Einwohnerzahl einer Gemeinde oder

Gleiches gilt für frühere Zeiten, in denen der Beamte

eines Gemeindeverbandes, nach der Schülerzahl einer

oder Richter abgesenkte Bezüge entsprechend Absatz 1

Schule oder nach der Anzahl der Studierenden an einer

erhalten hat:

Hochschule, so gibt die Erfüllung dieser Voraussetzun-

gen allein keinen Anspruch auf die Besoldung aus die-

1. von einem Arbeitgeber nach Absatz 2 Nr. 2 oder

sem Amt. 

2. von einem anderen Arbeitgeber, zu dem der Beamte

oder Richter unter Anerkennung von öffentlichen Be-

§ 22

langen ohne Dienstbezüge beurlaubt wurde, sofern der

Arbeitgeber von einem Dienstherrn nach § 1 Abs. 1 für

 Besoldungsanspruch bei Verleihung 

die Zeit der Beurlaubung einen Zuschuss zu den Perso-

 eines anderen Amtes

nalkosten des Beamten oder Richters erhalten hat. 

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für Zeiten, in denen der

(1) Verringert sich während eines Dienstverhältnisses

Beamte oder Richter aufgrund oder in sinngemäßer An-

nach § 1 Abs. 1 die Summe der Dienstbezüge aus Grund-

wendung von § 1 a des Landessonderzahlungsgesetzes in

gehalt, Amtszulage und Strukturzulage durch die Ver -

der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung keine

leihung eines anderen Amtes aus dienstlichen Gründen, 

Sonderzahlungen oder vergleichbare Leistungen erhalten

sind abweichend von § 21 das Grundgehalt sowie die

hat. 

Amtszulage und die Strukturzulage zu zahlen, die bei 

einem Verbleiben in dem bisherigen Amt zugestanden

(5) Zuletzt zugestandene ruhegehaltfähige Dienstbezüge

hätten. Veränderungen in der Bewertung des bisherigen

im Sinne von § 19 Abs. 1 des Landesbeamtenversorgungs -
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gesetzes Baden-Württemberg (LBeamtVGBW) sind die

§ 26

nicht abgesenkten Dienstbezüge. 

 Beförderungsämter

§ 24

Beförderungsämter dürfen grundsätzlich nur eingerichtet

werden, wenn sie sich von den Ämtern der niedrigeren

 Eingangsämter für Beamte

Besoldungsgruppe nach der Wertigkeit der zugeordneten

Funktionen wesentlich abheben. 

Die Eingangsämter für Beamte werden folgenden Besol-

dungsgruppen zugeordnet:

§ 27

1. in der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes

 Obergrenzen für Beförderungsämter

a) in den Laufbahnen der Amtsmeister, des Justiz 

-

wachtmeisterdienstes und der Warte der Besol-

(1) Die Anteile der Beförderungsämter dürfen nach

dungsgruppe A 5, im Übrigen

Maß 

gabe sachgerechter Bewertung Obergrenzen nicht

b) in Laufbahnen des mittleren nichttechnischen

überschreiten; Beförderungsämter in den Besoldungs-

Dienstes der Besoldungsgruppe A 6, 

gruppen A 15, A 16, B 2 und B 3 dürfen zudem nur nach

vorheriger Einzelbewertung eingerichtet werden. 

c) in Laufbahnen des mittleren technischen Dienstes

der Besoldungsgruppe A 7, 

(2) Absatz 1 gilt nicht für

2. in Laufbahnen des gehobenen nichttechnischen Diens -

1. die obersten Landesbehörden, 

tes der Besoldungsgruppe A 9, 

2. für Lehrer und pädagogisches Hilfspersonal an öffent-

3. in Laufbahnen des gehobenen technischen Dienstes, 

lichen Schulen und Hochschulen, 

in denen für die Befähigung der Abschluss eines  3. für Lehrkräfte an verwaltungsinternen Fachhochschulen, Diplomstudiengangs an der Dualen Hochschule oder

einer Fachhochschule oder ein mit einem Bachelor ab-

4. für Laufbahnen, in denen aufgrund von § 25 das Ein-

geschlossenes Hochschulstudium oder ein gleichwer-

gangsamt einer höheren Besoldungsgruppe zugewie-

tiger Abschluss gefordert und mindestens dieser Ab-

sen worden ist, 

schluss von den Beamten nachgewiesen wird, der Be-

5. für Bereiche eines Dienstherrn, in denen durch Haus-

soldungsgruppe A 10, ansonsten der Besoldungsgrup-

haltsbestimmungen die Besoldungsaufwendungen

pe A 9 und

höchs tens auf den Betrag festgelegt sind, der sich bei

4. in Laufbahnen des höheren Dienstes der Besoldungs-

Anwendung des Absatzes 1 ergeben würde. 

gruppe A 13. 

(3) Die Regelungen zur Berechnung und Festsetzung der

Obergrenzen erfolgen in einer Rechtsverordnung der

§ 25

Landesregierung. In dieser Rechtsverordnung kann die

Landesregierung für den kommunalen Bereich sowie für

 Abweichende Eingangsämter

sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des

öffentlichen Rechts neben Obergrenzenregelungen auch

Die Eingangsämter für Beamte in Laufbahnen, bei denen

bestimmen, dass Planstellen abweichend von den Ober-

1. die Ausbildung mit einer gegenüber dem nichttechni-

grenzen für Amtszulagen in den Fußnotenregelungen zu

schen oder technischen Verwaltungsdienst besonders

den Landesbesoldungsordnungen mit einer Amtszulage

gestalteten Prüfung abgeschlossen wird oder die Ab -

ausgestattet werden können. 

legung einer zusätzlichen Prüfung vorgeschrieben ist

(4) Werden in Verwaltungsbereichen bei einer Vermin-

und

derung oder Verlagerung von Planstellen infolge von

2. im Eingangsamt Anforderungen gestellt werden, die

Rationalisierungsmaßnahmen nach sachgerechter Be-

bei sachgerechter Bewertung zwingend die Zuwei-

wertung der Beförderungsämter die Obergrenzen gemäß

sung des Eingangsamts zu einer anderen Besoldungs-

den vorstehenden Absätzen und der dazu erlassenen

gruppe als nach § 24 erfordern, 

Rechtsverordnung überschritten, kann aus personalwirt-

schaftlichen Gründen die Umwandlung der die Ober-

können einer höheren Besoldungsgruppe zugewiesen

grenzen überschreitenden Planstellen für einen Zeitraum

werden. Die Festlegung als Eingangsamt erfolgt durch

von längstens fünf Jahren ausgesetzt und danach auf jede

besondere Kennzeichnung in den Landesbesoldungsord-

dritte frei werdende Planstelle beschränkt werden. Dies

nungen. 

gilt entsprechend für die Umwandlung von Planstellen, 

wenn die Obergrenzen nach einer Fußnote zur Landes -

besoldungsordnung A aus den gleichen Gründen über-

schritten werden. 
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2. Unterabschnitt

(2) Bei Anwendung der auf der Verordnungsermäch 

-

tigung des § 27 Abs. 3 basierenden Obergrenzen auf die

Vorschriften für Beamte der Landesbesoldungs-

Leiter unterer Verwaltungsbehörden, Mittelbehörden

ordnungen A und B

oder Oberbehörden bleiben die mit einer Amtszulage

ausgestatteten Planstellen der Besoldungsgruppe A 16

§ 28

unberücksichtigt. 

 Landesbesoldungsordnungen A und B

§ 31

(1) Die Zuordnung der Ämter zu den Besoldungsgruppen

 Bemessung des Grundgehalts in der 

und die Amtsbezeichnungen richten sich nach den Lan-

 Landesbesoldungsordnung A

desbesoldungsordnungen. Den Ämtern können Funk tio -

nen zugeordnet werden. 

(1) Die Höhe des Grundgehalts in den Besoldungsgrup-

(2) Die Landesbesoldungsordnung A – aufsteigende

pen der Landesbesoldungsordnung A wird nach Stufen

Gehälter – und die Landesbesoldungsordnung B – feste

bemessen. Das Aufsteigen in den Stufen bestimmt sich

Gehälter – sind in den Anlagen 1 und 2 ausgewiesen. 

nach Zeiten mit dienstlicher Erfahrung (Erfahrungs 

-

Die Grundgehaltssätze der Besoldungsgruppen sind in

zeiten). Erfahrungszeiten sind Zeiten im Dienst eines öf-

den Anlagen 6 und 7 ausgewiesen. 

fentlich-rechtlichen Dienstherrn im Geltungsbereich des

Grundgesetzes in einem Beamten- oder Richterverhält-

nis mit Anspruch auf Dienstbezüge. 

§ 29

(2) Das Grundgehalt steigt in den Stufen eins bis vier im

 Amtsbezeichnungen

Abstand von zwei Jahren, in den Stufen fünf bis acht im

Abstand von drei Jahren und ab der Stufe neun im Abstand

(1) Die in der Landesbesoldungsordnung A gesperrt ge-

von vier Jahren bis zum Erreichen des Endgrundgehalts. 

druckten Amtsbezeichnungen sind Grundamtsbezeichnun-

Zeiten ohne Anspruch auf Grundgehalt verzögern den Stu-

gen. Den Grundamtsbezeichnungen können Zusätze, die

fenaufstieg um diese Zeiten, soweit in § 32 Abs. 2 nichts

1. auf den Dienstherrn oder den Verwaltungsbereich, 

anderes bestimmt ist. Die sich nach Satz 2 ergebenden

Verzögerungszeiten werden auf volle Monate abgerundet. 

2. auf die Laufbahn, 

(3) Das Aufsteigen in den Stufen beginnt mit dem An-

3. auf die Fachrichtung

fangsgrundgehalt der jeweiligen Besoldungsgruppe mit

hinweisen, beigefügt werden. Die Grundamtsbezeich-

Wirkung vom ersten des Monats, in dem die erste Ernen-

nungen „Rat“, „Oberrat“, „Direktor“ und „Leitender Di-

nung mit Anspruch auf Dienstbezüge bei einem öffent-

rektor“ dürfen nur in Verbindung mit einem Zusatz nach

lich-rechtlichen Dienstherrn im Geltungsbereich des

Satz 2 verliehen werden. 

Grundgesetzes wirksam wird. Der Zeitpunkt des Beginns

wird um die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden, nach § 32

(2) Den Grundamtsbezeichnungen beigefügte Zusätze

Abs. 1 berücksichtigungsfähigen Zeiten vorverlegt. Aus-

bezeichnen die Funktionen, die diesen Ämtern zugeord-

gehend von dem Zeitpunkt des Beginns werden die Stu-

net werden können, nicht abschließend. 

fenlaufzeiten nach Absatz 2 berechnet. Die Berechnung

und die Festsetzung des Zeitpunkts des Beginns des Auf-

(3) Über die Beifügung der Zusätze zu den Grundamts-

steigens in den Stufen stellt die bezügezahlende Stelle

bezeichnungen entscheidet das Finanzministerium durch

fest und teilt diese dem Beamten schriftlich mit. 

Rechtsverordnung, soweit der kommunale Bereich be -

rührt ist, im Einvernehmen mit dem Innenministerium. 

(4) Eine Änderung der Besoldungsgruppe wirkt sich auf

die erreichte Stufe grundsätzlich nicht aus. Weist die

neue höhere Besoldungsgruppe für diese Stufe kein

§ 30

Grundgehalt aus, wird der Beamte der Stufe des An-

 Ämter der Leiter von unteren Ver-

fangsgrundgehalts der neuen Besoldungsgruppe zuge-

 waltungsbehörden sowie von allgemein-

ordnet. Ab diesem Zeitpunkt beginnt das Aufsteigen in

 bildenden oder beruflichen Schulen

der Stufe des Anfangsgrundgehalts der neuen Besol-

dungsgruppe. Wechselt der Beamte aus der Endstufe sei-

(1) Die Ämter der Leiter von unteren Verwaltungsbehör-

ner Besoldungsgruppe in eine Besoldungsgruppe, die 

den mit einem beim jeweiligen Dienstherrn örtlich be-

eine weitere Stufe ausweist, wird für die Festlegung der

grenzten Zuständigkeitsbereich mit Ausnahme der

Stufe in der neuen Besoldungsgruppe die gesamte bis -

Ämter der Polizeipräsidenten sowie die Ämter der Leiter

herige Erfahrungszeit berücksichtigt; weist eine neue

von allgemeinbildenden oder beruflichen Schulen dürfen

niedrigere Besoldungsgruppe für diese Stufe kein Grund -

nur in Besoldungsgruppen der Landesbesoldungsord-

gehalt aus, wird das Endgrundgehalt der neuen Besol-

nung A eingestuft werden. 

dungsgruppe gezahlt. 
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(5) Wird festgestellt, dass die Leistungen des Beamten

2. Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit als Arbeitneh-

nicht den mit seinem Amt verbundenen Mindestanforde-

mer im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienst 

-

rungen entsprechen, ist der Beamte darauf hinzuweisen, 

herrn oder im Dienst von öffentlich-rechtlichen Reli-

anforderungsgerechte Leistungen zu erbringen. Ergibt

gionsgesellschaften und ihren Verbänden, die nicht

eine weitere Leistungsfeststellung, dass der Beamte die

Voraussetzung für die Zulassung zur Laufbahn sind, 

mit seinem Amt verbundenen Mindestanforderungen

3. sonstige Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit, die

nach wie vor nicht erbringt, gelten seine Dienstzeiten ab

nicht Voraussetzung für die Zulassung zur Laufbahn

diesem Zeitpunkt nicht als Erfahrungszeiten und er ver-

sind oder diese Voraussetzung ersetzen, soweit diese

bleibt in seiner bisherigen Stufe. Diese Feststellungen er-

für die Verwendung des Beamten förderlich sind, so-

folgen auf der Grundlage von geeigneten Leistungsein-

fern die hauptberufliche Tätigkeit mindestens

schätzungen. Wird bei einer späteren Leistungseinschät-

zung, die frühestens zwölf Monate nach der Leistungs-

a) auf der Qualifikationsebene eines Ausbildungsbe-

feststellung nach Satz 2 erfolgen darf, festgestellt, dass

rufs und

die Leistungen des Beamten wieder den mit dem Amt

b) sechs Monate ohne Unterbrechung 

verbundenen Mindestanforderungen entsprechen, gelten

ab dem Zeitpunkt der späteren Leistungseinschätzung

ausgeübt wurde, 

seine Dienstzeiten wieder als Erfahrungszeiten. Die

Feststellungen trifft die zuständige oberste Dienstbehör-

4. Zeiten als Soldat auf Zeit oder als Berufssoldat, 

de oder die von ihr bestimmte Stelle. Sie sind dem Be-

5. Zeiten eines Wehr- oder Zivildienstes oder eines Ent-

amten schriftlich mitzuteilen. Widerspruch und Anfech-

wicklungshelferdienstes oder eines freiwilligen sozia-

tungsklage haben keine aufschiebende Wirkung. Die

len oder ökologischen Jahres, die nach dem Arbeits-

obersten Dienstbehörden werden ermächtigt, das Nähere

platzschutzgesetz, dem Zivildienstgesetz, dem Ent-

für ihren Bereich durch Rechtsverordnung zu regeln. 

wicklungshelfer-Gesetz zur Vermeidung beruflicher

Verzögerungen auszugleichen sind; entsprechendes

(6) Der Beamte verbleibt in seiner bisherigen Stufe, so-

gilt für ein freiwilliges soziales oder ein freiwilliges

lange er vorläufig des Dienstes enthoben ist. Führt ein

ökologisches Jahr nach dem Gesetz zur Förderung

Disziplinarverfahren nicht zur Entfernung aus dem Be-

von Jugendfreiwilligendiensten, 

amtenverhältnis oder endet das Beamtenverhältnis nicht

durch Entlassung auf Antrag des Beamten oder infolge

6. Zeiten einer Eignungsübung nach dem Eignungs 

-

strafgerichtlicher Verurteilung, regelt sich das Aufstei-

übungsgesetz, 

gen im Zeitraum seiner vorläufigen Dienstenthebung

nach Absatz 2. Absatz 5 bleibt unberührt. 

7. Verfolgungszeiten nach dem Beruflichen Rehabilitie-

rungsgesetz, soweit eine Erwerbstätigkeit, die einem

(7) In Fällen einer erneuten Begründung eines Beamten-

Dienst bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 

verhältnisses in einem Eingangsamt einer höheren Be-

(§ 33) entspricht, nicht ausgeübt werden konnte. 

soldungsgruppe kann die bezügezahlende Stelle auf An-

Die Entscheidung über die Anerkennung von förder 

-

trag des Beamten den Zeitpunkt des Beginns des Auf-

lichen Zeiten nach Satz 1 Nr. 3 trifft die oberste Dienst-

steigens in den Stufen abweichend von Absatz 3 berech-

behörde oder die von ihr bestimmte Stelle; es können

nen, soweit die Berechnung nach Absatz 3 zu einem un-

insgesamt bis zu zehn Jahren berücksichtigt werden. Zei-

billigen Ergebnis führt. Der Berechnung ist der erste des

ten nach Satz 1 werden durch Unterbrechungszeiten

Monats der erneuten Begründung des Beamtenverhält-

nach Absatz 2 nicht vermindert. 

nisses und das neue Eingangsamt zugrunde zu legen. 

Dieser Zeitpunkt kann höchstens um die in § 32 Abs. 1

(2) Abweichend von § 31 Abs. 2 Satz 2 wird der Aufstieg

genannten Zeiten vorverlegt werden; die Zeit der haupt-

in den Stufen durch folgende Zeiten nicht verzögert:

beruflichen Tätigkeit in dem früheren Beamtenverhältnis

1. berücksichtigungsfähige Zeiten nach Absatz 1 nach

gilt dabei als berücksichtigungsfähige Zeit nach § 32

der ersten Ernennung mit Anspruch auf Dienstbezüge

Abs. 1. § 32 Abs. 3 findet Anwendung. 

bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Gel-

tungsbereich des Grundgesetzes, 

§ 32

2. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für

 Berücksichtigungsfähige Zeiten

jedes Kind, 

3. Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach ärztlichem Gut-

(1) Berücksichtigungsfähige Zeiten nach § 

31 Abs. 

3

achten pflegebedürftigen nahen Angehörigen (Eltern, 

Satz 2 sind:

Schwiegereltern, Ehegatten, Geschwistern oder Kin-

dern) bis zu drei Jahren für jeden nahen Angehörigen, 

1. Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit als Beamter

oder Pfarrer im Dienst von öffentlich-rechtlichen Re-

4. Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, die nach

ligionsgesellschaften und ihren Verbänden, 

gesetzlichen Bestimmungen dienstlichen Interessen
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dient; dies gilt auch, wenn durch die oberste Dienst-

2. als mittlere oder obere Führungskraft in zentralen

behörde oder die von ihr bestimmte Stelle schriftlich

Staatsorganen, als obere Führungskraft beim Rat eines

anerkannt ist, dass der Urlaub ohne Dienstbezüge

Bezirks, als Vorsitzender des Rates eines Kreises oder

dienstlichen Interessen dient. 

einer kreisfreien Stadt oder in einer vergleichbaren

Funktion tätig war oder

(3) Die Summe der Zeiten nach Absatz 1 wird auf volle

Monate aufgerundet. 

3. hauptamtlich Lehrender an den Bildungseinrichtungen

der staatstragenden Parteien oder einer Massen- oder

gesellschaftlichen Organisation war oder

§ 33

4. Absolvent der Akademie für Staat und Recht oder 

 Öffentlich-rechtliche Dienstherrn

einer vergleichbaren Bildungseinrichtung war. 

(1) Öffentlich-rechtliche Dienstherrn im Sinne der §§ 31

und 32 sind der Bund, die Länder, die Gemeinden (Ge-

3. Unterabschnitt

meindeverbände) und andere Körperschaften, Anstalten

Vorschriften für Richter und Staatsanwälte 

und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme

der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und

ihrer Verbände. 

§ 35

(2) Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen

 Landesbesoldungsordnung R

Dienstherrn stehen gleich:

Die Ämter der Richter und Staatsanwälte und ihre Besol-

1. für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Euro 

-

dungsgruppen sind in der Landesbesoldungsordnung R

päischen Union die ausgeübte gleichartige Tätigkeit

(Anlage 3) geregelt. Die Grundgehaltssätze der Besol-

im öffentlichen Dienst einer Einrichtung der Europä -

dungsgruppen sind in Anlage 8 ausgewiesen. Die Sätze 1

ischen Union oder im öffentlichen Dienst eines Mit-

und 2 gelten auch für die Ämter der badischen Amtsnotare. 

gliedstaats der Europäischen Union und

2. die von volksdeutschen Vertriebenen und Spätaus-

§ 36

siedlern ausgeübte gleichartige Tätigkeit im Dienst 

eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn ihres Her-

 Bemessung des Grundgehalts in der 

kunftslandes. 

 Landesbesoldungsordnung R

(1) Die Höhe des Grundgehalts in den Besoldungsgrup-

§ 34

pen der Landesbesoldungsordnung R wird nach Stufen

 Nicht zu berücksichtigende Dienstzeiten

bemessen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

Die §§ 31 bis 34 gelten entsprechend mit folgenden

Maßgaben:

(1) § 31 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 Satz 1 sowie § 32 Abs. 1

gelten nicht für Zeiten einer Tätigkeit für das Ministe -

1. Das Grundgehalt steigt im Abstand von zwei Jahren

rium für Staatssicherheit oder das Amt für Nationale 

bis zum Erreichen des Endgrundgehalts, 

Sicherheit der ehemaligen Deutschen Demokratischen

2. § 31 Abs. 5 findet keine Anwendung. 

Republik. Dies gilt auch für Zeiten, die vor einer solchen

Tätigkeit zurückgelegt worden sind. Satz 1 gilt auch für

(2) Das Aufsteigen in den Stufen beginnt mit dem An-

Zeiten einer Tätigkeit als Angehöriger der Grenztruppen

fangsgrundgehalt der jeweiligen Besoldungsgruppe mit

der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 

Wirkung vom ersten des Monats, in dem die erste Ernen-

nung zum Richter oder Staatsanwalt mit Anspruch auf

(2) Absatz 1 Sätze 1 und 2 gelten auch für Zeiten einer

Dienstbezüge im Geltungsbereich des Grundgesetzes

Tätigkeit, die aufgrund einer besonderen persönlichen

wirksam wird. Bestand vor diesem Zeitpunkt ein Beam-

Nähe zum System der ehemaligen Deutschen Demokra-

tenverhältnis mit Anspruch auf Dienstbezüge zu einem

tischen Republik übertragen war. Das Vorliegen dieser

Dienstherrn im Geltungsbereich des Grundgesetzes, tritt

Voraussetzung wird insbesondere widerlegbar vermutet, 

der Zeitpunkt der Ernennung in dieses Beamtenverhält-

wenn der Beamte 

nis an die Stelle der ersten Ernennung zum Richter oder

1. vor oder bei Übertragung der Tätigkeit eine hauptamt-

Staatsanwalt. § 31 Abs. 7 gilt entsprechend. 

liche oder hervorgehobene ehrenamtliche Funktion in

der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, dem

Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, der Freien

Deutschen Jugend oder einer vergleichbaren system -

unterstützenden Partei oder Organisation innehatte

oder

50

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache  14 / 7135

4. Unterabschnitt

Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hoch-

schulen sowie am KIT, die nicht Professoren sind. Ein-

Vorschriften für Hochschullehrer sowie haupt-

malzahlungen dürfen den Unterschiedsbetrag überstei-

berufliche Leiter und Mitglieder von Leitungs-

gen. 

gremien an Hochschulen

(3) Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 1 werden befris -

§ 37

tet, unbefristet oder als Einmalzahlung gewährt. Unbe -

fris tete Leistungsbezüge nehmen nur dann an den regel-

 Landesbesoldungsordnung W

mäßigen Besoldungsanpassungen (§ 16) teil, wenn dies

in Berufungs- und Bleibeverhandlungen festgelegt wird. 

Die Ämter der Hochschullehrer (Professoren, Juniorpro-

Befristete Leistungsbezüge sind von Anpassungen nach

fessoren, Juniordozenten und Hochschuldozenten nach  Satz 2 ausgenommen. 

§ 51 a des Landeshochschulgesetzes) und ihre Besol-

dungsgruppen sind in der Landesbesoldungsordnung W

(4) Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 2 werden befris -

(Anlage 4) geregelt. Die Grundgehaltssätze der Besol-

tet, unbefristet oder als Einmalzahlung gewährt. Die Leis -

dungsgruppen sind in Anlage 9 ausgewiesen. Die Sätze 1

tungsbezüge nehmen an den regelmäßigen Besoldungs-

und 2 gelten auch für 

anpassungen nicht teil. Sie sind zu widerrufen, wenn aus

von dem Beamten zu vertretenden Gründen die beson -

1. hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Leitungs-

deren Leistungen nach Absatz 1 Nr. 2 nicht mehr oder in

gremien an Hochschulen, die nicht Hochschullehrer

wesentlich geringerem Maße erbracht werden. 

sind, 

(5) Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 3 werden für die

2. hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Leitungs-

Dauer der Wahrnehmung der Funktion oder Aufgabe ge-

gremien am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). 

währt. Sie nehmen an den regelmäßigen Besoldungsan-

passungen teil, wenn sie für die Wahrnehmung der

§ 38

Funktionen der hauptberuflichen Leiter und Mitglieder

von Leitungsgremien an Hochschulen sowie am KIT ge-

 Leistungsbezüge

währt werden. Andere Leistungsbezüge nach Absatz 1

Nr. 3 nehmen daran nicht teil. Daneben können für be-

(1) In den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 werden

sonders herausragende Leistungen in Führungsfunktio-

nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften neben

nen Einmalzahlungen gewährt werden. 

dem als Mindestbezug gewährten Grundgehalt variable

Leistungsbezüge vergeben:

(6) Unbefristete Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 1

1. aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen

und 2 sind bis zur Höhe von zusammen 40 Prozent des

(Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge), 

jeweiligen Grundgehalts ruhegehaltfähig, soweit sie je-

weils mindestens zwei Jahre bezogen worden sind. Be-

2. für besondere Leistungen in Forschung, Lehre, Kunst, 

fristete Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 kön-

Weiterbildung und Nachwuchsförderung (besondere

nen im Rahmen des Satzes 1 frühestens nach jeweils

Leistungsbezüge) sowie

zehnjährigem Bezug für ruhegehaltfähig erklärt werden. 

3. für die Wahrnehmung von Funktionen oder beson 

-

Befristete und unbefristete Leistungsbezüge nach Absatz 1

deren Aufgaben im Rahmen der Hochschulselbstver-

Nr. 1 und 2 können in Ausnahmefällen zusammen insge-

waltung, der Hochschulleitung oder der Leitung des

samt bis zu höchstens 80 Prozent des Grundgehalts des

KIT (Funktionsleistungsbezüge). 

Beamten für ruhegehaltfähig erklärt werden. 

(2) Die Leistungsbezüge dürfen den Unterschiedsbetrag

(7) Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 3 an hauptamt -

zwischen den Grundgehältern der Besoldungsgruppe W 3

liche Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an

und der Besoldungsgruppe B 10 übersteigen, wenn dies

Hochschulen sowie am KIT sind ruhegehaltfähig, soweit

erforderlich ist, um einen Professor aus dem Bereich

sie diese Bezüge mindestens zwei Jahre bezogen haben, 

außerhalb der deutschen Hochschulen zu gewinnen oder

sofern sie aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit in den

um die Abwanderung eines Professors in den Bereich

Ruhestand treten. In anderen Fällen erhöhen Leistungs-

außerhalb der deutschen Hochschulen abzuwenden. Die

bezüge nach Absatz 1 Nr. 

3 die ruhegehaltfähigen

Leistungsbezüge dürfen den Unterschiedsbetrag ferner

Dienst bezüge aus einem Beamtenverhältnis auf Lebens-

übersteigen, wenn ein Professor bereits an seiner bisheri-

zeit. Die Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 3 erhöhen

gen Hochschule Leistungsbezüge erhält, die den Unter-

in den Fällen des Satzes 2 die ruhegehaltfähigen Dienst-

schiedsbetrag erreichen oder übersteigen und dies erfor-

bezüge aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit um

derlich ist, um den Professor für eine andere deutsche

ein Viertel des Leistungsbezugs, soweit dieser mindes -

Hochschule zu gewinnen oder seine Abwanderung an  tens fünf Jahre bezogen worden ist, oder um die Hälfte eine andere deutsche Hochschule zu verhindern. Die

des Leistungsbezugs, soweit dieser mindestens zehn

Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für hauptberufliche

Jahre bezogen worden ist. 
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(8) Einmalzahlungen sind nicht ruhegehaltfähig. Sie dür-

hochschulen anzugleichen; das Finanzministerium kann

fen in der Regel nur einmal jährlich und aus demselben

ihn zur Erreichung dieses Ziels jährlich um bis zu 2 Pro-

Anlass nicht mehrfach gewährt werden. 

zent erhöhen, soweit zu diesem Zweck Haushaltsmittel

bereitgestellt sind. 

(9) Von der Hochschule festgesetzte Leistungsbezüge

werden im Falle von Gemeinsamen Berufungen mit  (3) Die Besoldungsdurchschnitte nehmen an den regel-einer außeruniversitären Forschungseinrichtung bei einer

mäßigen Besoldungsanpassungen teil; zur Berücksichti-

Beurlaubung ohne Dienstbezüge nach Maßgabe der vor-

gung der nicht an Besoldungserhöhungen teilnehmenden

stehenden Absätze ruhegehaltfähig, soweit dafür ein ent-

Besoldungsbestandteile kann ein pauschaler Abschlag vor-

sprechender Versorgungszuschlag entrichtet wird. 

gesehen werden. Veränderungen in der Stellenstruktur

sind zu berücksichtigen. Das Finanzministerium gibt die

(10) Das für die jeweilige Hochschule zuständige Minis -

jeweils maßgeblichen Besoldungsdurchschnitte durch Ver-

terium wird ermächtigt, nach Maßgabe der vorstehenden

waltungsvorschrift im Gemeinsamen Amtsblatt bekannt. 

Absätze das Nähere zur Gewährung von Leistungsbezü-

gen zu regeln. In der Rechtsverordnung sind Regelungen

(4) Zu den laufenden Besoldungsausgaben im Sinne der

insbesondere zum Vergaberahmen, zur Ruhegehaltfähig-

Absätze 1 und 2 zählen die Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2

keit, beim Zusammentreffen mehrerer ruhegehaltfähiger

Nr. 1, 2, 4 bis 6 sowie die Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2

Leistungsbezüge, zum Vergabeverfahren, zur Zuständig-

Nr. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) in der bis

keit für die Vergabe sowie zu den weiteren Vorausset-

zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung. 

zungen und den Kriterien der Vergabe zu treffen. Die

(5) Bei der Berechnung des Vergaberahmens sind

Rechtsverordnung ergeht im Einvernehmen mit dem Fi-

nanzministerium. 

1. die hauptberuflichen Leiter und Mitglieder von Lei-

tungsgremien an Hochschulen sowie am KIT, und

§ 39

2. die Professoren sowie hauptberuflichen Leiter und

Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen

 Vergaberahmen und Besoldungsdurchschnitte

sowie am KIT, die in einem privatrechtlichen Dienst-

verhältnis stehen und auf Planstellen für Beamte der

(1) Der Gesamtbetrag der Leistungsbezüge (Vergaberah-

Besoldungsgruppen W 2 und W 3 geführt werden, 

men) ist für die Universitäten und gleichgestellten Hoch-

schulen (Kunsthochschulen, Pädagogische Hochschulen)

und die hierfür aufgewandten Besoldungsausgaben ein-

sowie für die Fachhochschulen des Landes so zu bemes-

zubeziehen. 

sen, dass die durchschnittlichen Besoldungsausgaben für

(6) Werden Mittel Dritter den Hochschulen für die Be-

die in den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 sowie C 2

soldung von Professoren zur Verfügung gestellt, gilt Fol-

bis C 4 eingestuften Professoren den durchschnittlichen

gendes:

Besoldungsausgaben für diesen Personenkreis (Besol-

dungsdurchschnitt) im Jahr 2001 entsprechen. Der Be-

1. Soweit Planstellen für Professoren durch Mittel Drit-

soldungsdurchschnitt ist für den Bereich der Universitä-

ter finanziert werden, sind diese und die darauf entfal-

ten und gleichgestellten Hochschulen sowie für den Be-

lenden Besoldungsausgaben nicht in die Berechnung

reich der Fachhochschulen getrennt zu berechnen. Die

des Vergaberahmens einzubeziehen, 

durchschnittlichen Besoldungsausgaben für einen Pro-

2. der Vergaberahmen kann für nicht ruhegehaltfähige

fessor im Dienst des Landes wurden für das Jahr 2001

Leistungsbezüge nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 und 2 vom

für die Universitäten und gleichgestellten Hochschulen

Vorstand der Hochschule aus Mitteln privater Dritter

auf 74.000 Euro und für die Fachhochschulen auf 61.000

erhöht werden, wenn und soweit die Dritten diese Be-

Euro festgestellt. Der Besoldungsdurchschnitt kann jähr-

träge der Hochschule ausdrücklich für diesen Zweck

lich um durchschnittlich 2 Prozent, insgesamt höchstens

und ohne Bindung an eine bestimmte Person zur Ver-

um 10 Prozent überschritten werden, soweit zu diesem

fügung gestellt haben, 

Zweck Haushaltsmittel bereitgestellt sind. 

3. bei einer Personalkostenerstattung im Rahmen von

(2) Der Vergaberahmen ist für die Duale Hochschule so

Gemeinsamen Berufungen oder einer Personalkosten-

zu bemessen, dass die durchschnittlichen Besoldungs-

erstattung nach § 15 Abs. 2 des KIT-Gesetzes (KITG)

ausgaben für die in den Besoldungsgruppen W 2 und 

werden die erstatteten Besoldungsausgaben, soweit

W 3, A 14 bis A 16 sowie B 2 und B 3 eingestuften Pro-

sie zu einer Überschreitung des für die jeweilige

fessoren den durchschnittlichen Besoldungsausgaben für

Hochschule maßgebenden Besoldungsdurchschnitts

diesen Personenkreis (Besoldungsdurchschnitt) im Jahr

füh ren, bei der Berechnung des Vergaberahmens nur

2007 entsprechen. Die durchschnittlichen Besoldungs-

bis zur Höhe dieses Besoldungsdurchschnitts berück-

ausgaben für einen Professor an der Dualen Hochschule

sichtigt. 

wurden für das Jahr 2007 auf 59.155 Euro festgestellt. 

Der Besoldungsdurchschnitt ist bis zum Jahr 2018

(7) Sofern an Hochschulen eine leistungsbezogene Plan-

schrittweise an den Besoldungsdurchschnitt der Fach-

aufstellung und -bewirtschaftung nach § 7 a der Landes-
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haushaltsordnung für Baden-Württemberg in Verbindung

Grenze während höchstens zwei Monaten im Kalen-

mit § 13 des Landeshochschulgesetzes eingeführt ist, ist

derjahr bleiben hierbei unberücksichtigt. Als in die

sicherzustellen, dass der Besoldungsdurchschnitt einge-

Wohnung aufgenommen gilt ein Kind auch, wenn der

halten wird. Im Rahmen der Haushaltsflexibilisierung er-

Beamte oder Richter es auf seine Kosten anderweitig

wirtschaftete Mittel, die keine Personalausgaben darstel-

untergebracht hat, ohne dass dadurch die häusliche

len, beeinflussen den Vergaberahmen nicht. Der Verga-

Verbindung mit ihm aufgehoben werden soll. Bean-

berahmen nach Absatz 1 und 2 kann für die Ver gabe von

spruchen mehrere nach dieser Vorschrift oder einer

Einmalzahlungen oder befristeten Leistungs 

bezügen in

vergleichbaren Regelung Anspruchsberechtigte einen

Ausnahmefällen durch Umschichtungen bei den Perso-

ehebezogenen Teil des Familienzuschlags oder eine

nalkosten aus vorübergehend nicht besetzten Planstellen

entsprechende Leistung, wird der ehebezogene Teil

für Professoren erhöht werden. Die Schöpfungsbeträge

des Familienzuschlags nach der Zahl der Berechtigten

werden jährlich durch das Wissenschaftsministerium im

anteilig gewährt; Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

Einvernehmen mit dem Finanzministerium festgelegt. 

(2) Steht der Ehegatte eines Beamten oder Richters als

Beamter, Richter oder Soldat im öffentlichen Dienst und

3. Abschnitt

stünde ihm ebenfalls ein ehebezogener Teil des Fami -

lienzuschlags oder eine entsprechende Leistung zu, so

Familienzuschlag

erhält der Beamte oder Richter den ehebezogenen Teil

des Familienzuschlags zur Hälfte. § 8 findet auf den Be-

§ 40

trag keine Anwendung, wenn einer der Ehegatten vollbe-

schäftigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen ver-

 Grundlage des Familienzuschlags

sorgungsberechtigt ist oder beide Ehegatten in Teilzeit

beschäftigt sind und dabei zusammen mindestens die 

Der Familienzuschlag besteht aus einem ehebezogenen

regelmäßige Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung er 

-

und einem kinderbezogenen Teil. Seine Höhe richtet

reichen. Eine entsprechende Leistung im Sinne des Sat-

sich nach Anlage 12. Bei ledigen Beamten, die aufgrund

zes 1 liegt vor, wenn die Leistung, bei Versorgungs 

-

dienstlicher Verpflichtungen in einer Gemeinschaftsun-

empfängern der entsprechende ruhegehaltfähige Dienst-

terkunft wohnen, wird der in Anlage 12 ausgebrachte

bezug, monatlich gewährt wird und mindestens 40 Pro-

Betrag auf das Grundgehalt angerechnet. 

zent des Betrags des ehebezogenen Teils des Familien-

zuschlags erreicht. 

§ 41

(3) Einen kinderbezogenen Teil des Familienzuschlags

 Familienzuschlag

für jedes Kind erhalten Beamte und Richter, denen Kin-

dergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder nach

(1) Den ehebezogenen Teil des Familienzuschlags erhalten

dem Bundeskindergeldgesetz zusteht oder ohne Berück-

sichtigung der §§ 64 oder 65 des Einkommensteuergeset-

1. verheiratete Beamte und Richter, 

zes oder der §§ 3 oder 4 des Bundeskindergeldgesetzes

zustehen würde. 

2. verwitwete Beamte und Richter, 

(4) Stünde neben dem Beamten oder Richter einer ande-

3. geschiedene Beamte und Richter sowie Beamte und

ren Person im öffentlichen Dienst ein kinderbezogener

Richter, deren Ehe aufgehoben oder für nichtig erklärt

Teil des Familienzuschlags oder eine entsprechende Leis -

ist, wenn sie aus der Ehe zum Unterhalt verpflichtet

tung für ein oder mehrere Kinder zu, so wird der auf das

sind, sofern diese Unterhaltsverpflichtung mindestens

jeweilige Kind entfallende Betrag des Familienzuschlags

die Höhe des ehebezogenen Teils des Familienzu-

dem Beamten oder Richter gewährt, wenn und soweit

schlags nach Anlage 12 erreicht, 

ihm das Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz

4. andere Beamte und Richter, die eine andere Person

oder nach dem Bundeskindergeldgesetz gewährt wird

nicht nur vorübergehend in ihre Wohnung aufgenom-

oder ohne Berücksichtigung des § 65 des Einkommen-

men haben und ihr Unterhalt gewähren, weil sie ge-

steuergesetzes oder des § 4 des Bundeskindergeldgeset-

setzlich oder sittlich dazu verpflichtet sind oder aus

zes vorrangig zu gewähren wäre. Auf das Kind entfällt

beruflichen oder gesundheitlichen Gründen ihrer Hilfe

derjenige Betrag, der sich aus der für die Anwendung

bedürfen. Dies gilt bei gesetzlicher oder sittlicher Ver-

des Einkommensteuergesetzes oder des Bundeskinder-

pflichtung zur Unterhaltsgewährung nicht, wenn für

geldgesetzes maßgebenden Reihenfolge der Kinder er-

den Unterhalt der aufgenommenen Person Mittel zur

gibt. § 8 findet auf den Betrag keine Anwendung, wenn

Verfügung stehen, die, bei einem Kind einschließlich

einer der Anspruchsberechtigten im Sinne des Satzes 1

des gewährten Kindergeldes und des kinderbezogenen

vollbeschäftigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsät-

Teils des Familienzuschlags, das Sechsfache des Be-

zen versorgungsberechtigt ist oder mehrere Anspruchs-

trags des ehebezogenen Teils des Familienzuschlags

berechtigte in Teilzeit beschäftigt sind und dabei zusam-

übersteigen; kurzfristige Überschreitungen dieser

men mindestens die regelmäßige Arbeitszeit bei Voll-
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zeitbeschäftigung erreichen. Eine entsprechende Leis 

-

werden. Sie dürfen 75 Prozent des Unterschiedsbetrags

tung im Sinne des Satzes 1 liegt vor, wenn kinderbezo-

zwischen dem Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe des

gene Leistungen nach Besoldungs- oder Versorgungsge-

Beamten oder Richters und dem Endgrundgehalt der

setzen oder Besitzstandszulagen nach den Überleitungs-

nächst höheren Besoldungsgruppe nicht übersteigen, so-

tarifverträgen zum TVöD oder TV-L oder einem zu die-

weit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

sen vergleichbaren Tarifvertrag gewährt werden. Zudem

(2) Amtszulagen sind unwiderruflich und ruhegehalt-

muss die Leistung monatlich gewährt werden und min-

fähig. Sie gelten als Bestandteil des Grundgehalts und

destens 80 Prozent des Betrags des kinderbezogenen

nehmen an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen

Teils des Familienzuschlags für erste Kinder erreichen. 

nach § 16 teil. 

(5) Öffentlicher Dienst im Sinne der Absätze 2 und 4 ist

(3) Die einzelnen Amtszulagen ergeben sich aus den 

die Tätigkeit im Dienst des Bundes, eines Landes, einer

§§ 44 und 45 sowie den Landesbesoldungsordnungen. 

Gemeinde oder anderer Körperschaften, Anstalten und

Die Höhe der Amtszulagen ergibt sich aus Anlage 13. 

Stiftungen des öffentlichen Rechts oder der Verbände

von solchen, sowie die Versorgungsberechtigung auf-

grund einer solchen Tätigkeit; ausgenommen ist die

§ 44

Tätigkeit bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaf-

 Amtszulage für die Leiter von besonders großen 

ten oder ihren Verbänden. Dem öffentlichen Dienst steht

die Tätigkeit im Dienst einer zwischenstaatlichen oder

 und besonders bedeutenden unteren Verwaltungsbehör-

überstaatlichen Einrichtung gleich, an der der Bund oder

 den sowie die Leiter von Mittel- und Oberbehörden

eine der in Satz 1 bezeichneten Körperschaften oder 

einer der dort bezeichneten Verbände durch Zahlung von

Für die Leiter von besonders großen und besonders 

Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise betei-

bedeutenden unteren Verwaltungsbehörden sowie die

ligt ist. Die Entscheidung, ob die Voraussetzungen er-

Leiter von Mittelbehörden oder Oberbehörden können

füllt sind, trifft das Landesamt für Besoldung und Ver-

nach Maßgabe des Haushalts Planstellen der Besol-

sorgung Baden-Württemberg. 

dungsgruppe A 16 mit einer Amtszulage ausgestattet

werden. Die Zahl der mit einer Amtszulage ausgestat -

(6) Wegen der Erhebung und des Austausches der zur

teten Planstellen darf 30 Prozent der Zahl der Planstel-

Durchführung dieser Vorschrift erforderlichen personen-

len der Besoldungsgruppe A 16 für Leiter unterer Ver-

bezogenen Daten durch die Bezügestellen des öffent 

-

waltungsbehörden, Mittelbehörden oder Oberbehörden

lichen Dienstes (Absatz 5) wird auf die §§ 83 und 85

nicht überschreiten. 

Abs. 4 LBG verwiesen. 

§ 45

§ 42

 Amtszulage für die Leiter von Gerichten

 Änderung des Familienzuschlags

 mit Register- oder Grundbuchzuständigkeit

Der Familienzuschlag wird vom Ersten des Monats an

(1) Die Leiter von Gerichten mit Registerzuständigkeit

gezahlt, in den das hierfür maßgebende Ereignis fällt. Er

erhalten eine Amtszulage. 

wird nicht mehr gezahlt für den Monat, in dem die An-

spruchsvoraussetzungen an keinem Tage vorgelegen

(2) Die Leiter von Gerichten mit Grundbuchzuständig-

haben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die

keit erhalten eine Amtszulage. 

Zahlung von Teilbeträgen des Familienzuschlags. 

(3) Treffen Amtszulagen nach Absatz 1 oder Absatz 2

mit anderen Amtszulagen zusammen, gilt § 43 Absatz 1

4. Abschnitt

Satz 2 mit der Maßgabe, dass anstelle des Prozentsatzes

von 75 ein Prozentsatz von 100 tritt. Dies gilt auch für

Zulagen, Vergütungen, Zuschläge

den Fall, dass Amtszulagen nach Absatz 1 und Absatz 2

mit anderen Amtszulagen zusammentreffen. Wird der

Prozentsatz von 100 überschritten, vermindert sich die

1. Unterabschnitt

Zulage nach Absatz 1 um den übersteigenden Betrag. 

Amtszulagen und Strukturzulage 

§ 46

§ 43

 Strukturzulage

 Amtszulagen

Beamte in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 13 erhalten

(1) Zur Feindifferenzierung der Ämtereinstufung können

eine unwiderrufliche, das Grundgehalt ergänzende, ruhe-

für herausgehobene Funktionen Amtszulagen vorge sehen

gehaltfähige Strukturzulage. Satz 1 gilt nicht für
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1. Lehrkräfte des gehobenen Dienstes sowie Inhaber von

§ 49

Schulleitungsämtern mit Ausnahme der Lehrer und

 Zulage für Beamte der Feuerwehr

Inhaber von Schulleitungsämtern in der Laufbahn der

Fachlehrer und der Laufbahn der landwirtschaftstech-

(1) Beamte in Ämtern der Landesbesoldungsordnung A

nischen Lehrer und Berater, 

im Einsatzdienst der Feuerwehr sowie Beamte, die ent-

2. Beamte in den Laufbahnen der Amtsanwälte und No -

sprechend verwendet werden, erhalten eine Stellenzu 

-

tare. 

lage. Die Stellenzulage erhalten unter den gleichen Vo -

raussetzungen auch Anwärter. 

Die Strukturzulage nimmt an den regelmäßigen Besol-

dungsanpassungen nach § 16 teil. Die Höhe der Struktur-

(2) Durch die Stellenzulage werden die Besonderheiten

zulage ergibt sich aus Anlage 13. 

des Einsatzdienstes der Feuerwehr, insbesondere der mit

dem Nachtdienst verbundene Aufwand sowie der Auf-

wand für Verzehr mit abgegolten. 

2. Unterabschnitt

Stellenzulagen 

§ 50

 Zulage für Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen

§ 47

 und Psychiatrischen Krankenanstalten

 Stellenzulagen

(1) Beamte in Ämtern der Landesbesoldungsordnung A

(1) Für herausgehobene Funktionen können Stellenzula-

bei Justizvollzugseinrichtungen sowie in geschlossenen

gen vorgesehen werden. Sie dürfen 75 Prozent des Un-

Abteilungen oder Stationen bei Psychiatrischen Kran-

terschiedsbetrags zwischen dem Endgrundgehalt der Be-

kenanstalten, die ausschließlich dem Vollzug von Maß -

soldungsgruppe des Beamten oder Richters und dem

regeln der Sicherung und Besserung dienen, und in Ab-

Endgrundgehalt der nächst höheren Besoldungsgruppe

schiebehafteinrichtungen erhalten eine Stellenzulage. 

nicht übersteigen, soweit in diesem Gesetz nichts an 

-

Die Stellenzulage erhalten unter den gleichen Vorausset-

deres bestimmt ist. 

zungen auch Anwärter. 

(2) Stellenzulagen dürfen nur für die Dauer der Wahr-

(2) Die Stellenzulage wird nicht neben einer Stellenzu -

nehmung der herausgehobenen Funktion gewährt wer-

lage nach § 51 gewährt. Für Beamte in Abschiebehaft -

den, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt

einrichtungen wird sie nicht neben einer Stellenzulage

ist. 

nach § 48 gewährt. 

(3) Die Stellenzulagen nehmen an den regelmäßigen Be-

soldungsanpassungen nach § 16 nicht teil, es sei denn, 

§ 51

ihre Höhe richtet sich nach einer dynamischen Bemes-

 Zulage für Beamte in abgeschlossenen 

sungsgrundlage dieses Gesetzes. 

 Vorführbereichen der Gerichte

(4) Die Stellenzulagen sind widerruflich und nur ruhege-

haltfähig, wenn dies gesetzlich bestimmt ist. Die Höhe

Beamte in Ämtern der Landesbesoldungsordnung A in

der Stellenzulagen ergibt sich aus Anlage 14. 

abgeschlossenen Vorführbereichen der Gerichte erhalten

eine Stellenzulage. Die Stellenzulage erhalten unter den

gleichen Voraussetzungen auch Anwärter. 

§ 48

 Zulage für Beamte mit vollzugspolizeilichen Aufgaben

§ 52

(1) Polizeivollzugsbeamte und Beamte des Steuerfahn-

 Zulage für Beamte im Außendienst 

dungsdienstes in Ämtern der Landesbesoldungsordnung

 der Steuerverwaltung

A erhalten eine Stellenzulage. Die Stellenzulage erhalten

unter den gleichen Voraussetzungen auch Anwärter. 

(1) Beamte des mittleren Dienstes und des gehobenen

Dienstes in der Steuerverwaltung erhalten für die Zeit 

(2) Durch die Stellenzulage werden die Besonderheiten

ihrer überwiegenden Verwendung im Außendienst der

des jeweiligen Dienstes, insbesondere der mit dem Pos ten-

Steuerprüfung eine Stellenzulage. 

und Streifendienst sowie dem Nachtdienst verbundene

Aufwand sowie der Aufwand für Verzehr mit abgegolten. 

(2) Die Stellenzulage wird nicht neben einer Stellenzula-

ge nach § 48 gewährt. 

(3) Die Stellenzulage wird nicht neben einer Stellenzula-

ge nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 gewährt. 
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§ 53

§ 54

 Zulage für Beamte als fliegendes Personal

 Zulage für Beamte an Theatern

(1) Beamte in Ämtern der Landesbesoldungsordnung A

(1) Beamte der Staatstheater und Beamte bei kommuna-

erhalten

len Theatern, bei denen die Eigenart des Theaterbetriebs

besondere Aufwendungen und Erschwernisse mit sich

1. als Luftfahrzeugführer mit der Erlaubnis zum Führen

bringt und die neben einer unregelmäßigen täglichen Ar-

von Luftfahrzeugen, 

beitszeit nicht nur gelegentlich, sondern in erheblichem

2. als sonstige ständige Luftfahrzeugbesatzungsangehö -

Umfang Nacht-, Sonntags- und Feiertagsdienst sowie

rige

Abenddienst bei den Veranstaltungen zu leisten haben, 

erhalten eine Stellenzulage. 

eine Stellenzulage, wenn sie entsprechend verwendet

werden. 

(2) Durch die Stellenzulage sind die Besonderheiten des

Dienstes an Theatern, insbesondere die mit dem Dienst

(2) Die zuletzt gewährte Stellenzulage wird nach Been-

zu ungünstigen Zeiten und dem Nachtdienst verbun 

-

digung der Verwendung für fünf Jahre weitergewährt, 

denen Erschwernisse sowie ein etwaiger durch diese Be-

wenn der Beamte

sonderheiten bedingter Aufwand abgegolten. 

1. mindestens fünf Jahre in einer Tätigkeit nach Absatz 1

verwendet worden ist oder

§ 55

2. bei der Verwendung nach Absatz 1 einen Dienstunfall

 Zulage für die Verwendung bei obersten Behörden

im Flugdienst oder eine durch die Besonderheiten die-

 des Bundes oder eines anderen Landes

ser Verwendung bedingte gesundheitliche Schädigung

erlitten hat, die die weitere Verwendung nach Absatz 1

Beamte und Richter erhalten während der Verwendung

ausschließt. 

bei

Danach verringert sich die Stellenzulage auf 50 Prozent. 

1. obersten Gerichtshöfen des Bundes oder 

(3) Hat der Beamte einen Anspruch auf eine Stellenzula-

2. obersten Behörden des Bundes oder 

ge nach Absatz 2 und wechselt er in eine weitere Ver-

wendung über, mit der ein Anspruch auf eine geringere

3. obersten Behörden eines Landes, das für Beamte oder

Stellenzulage nach Absatz 1 verbunden ist, so erhält er

Richter bei der Verwendung bei obersten Behörden

zusätzlich zu der geringeren Stellenzulage den Unter-

eine Stellenzulage gewährt, 

schiedsbetrag zu der Stellenzulage nach Absatz 2. Nach

die Stellenzulage in der nach dem Besoldungsrecht des

Beendigung der weiteren Verwendung wird die Stellen-

Bundes oder dieses Landes bestimmten Höhe, wenn der

zulage nach Absatz 2 Sätze 1 und 2 nur weitergewährt, 

Dienstherr, für den der Beamte oder Richter tätig ist, 

soweit sie noch nicht vor der weiteren Verwendung be-

diese in vollem Umfang erstattet. § 64 findet bei Beendi-

zogen und auch nicht während der weiteren Verwendung

gung der Verwendung keine Anwendung. 

durch den Unterschiedsbetrag zwischen der geringeren

Stellenzulage und der Stellenzulage nach Absatz 2 abge-

golten worden ist. Der Berechnung der Stellenzulage

§ 56

nach Absatz 2 Satz 2 wird die höhere Stellenzulage zu-

 Zulage für Beamte im Krankenpflegedienst

grunde gelegt. 

(4) Die Stellenzulage ist für Beamte nach Absatz 1 im

Beamte in Ämtern des Krankenpflegedienstes erhalten

Umfang von 50 Prozent ruhegehaltfähig, wenn sie min-

als

destens fünf Jahre bezogen worden ist oder das Dienst-

1. Oberin, Oberpfleger, Oberschwester oder Pflegevor-

verhältnis durch  Tod oder Dienstunfähigkeit infolge 

steher, 

eines durch die Verwendung erlittenen Dienstunfalls oder

einer durch die Besonderheiten dieser Verwendung be-

2. Erste Oberin/Erster Pflegevorsteher als Leiter eines

dingten gesundheitlichen Schädigung beendet worden ist. 

Pflegedienstes mit mindestens 150 Pflegepersonen, 

(5) Die Stellenzulage wird neben einer Stellenzulage

3. Erste Oberin/Erster Pflegevorsteher als Leiter eines

nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 nur gewährt, soweit sie diese

Pflegedienstes mit mindestens 300 Pflegepersonen, 

übersteigt. Abweichend von Satz 1 wird die Stellenzu -

bei Bestellung zum Mitglied der Krankenhausbetriebs-

lage nach Absatz 1 neben einer Stellenzulage nach § 57

leitung für die Dauer dieser Tätigkeit eine Stellenzulage. 

Abs. 1 Nr. 2 gewährt, soweit sie deren Hälfte übersteigt. 
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§ 57

wiegend Aufgaben der Patientenversorgung wahr-

nehmen, 

 Weitere Stellenzulagen

13. Vollzugsleiter des Jugendarrestes. 

(1) Eine Stellenzulage erhalten:

(2) Die Stellenzulage nach Absatz 1 Nr. 4 ist ruhegehalt-

1. Beamte in Laufbahnen des mittleren Dienstes, in

fähig; die Zahl der Stellen ist im Stellenplan des Haus-

denen die Meisterprüfung oder die Abschlussprüfung

halts festzulegen. Eine Stellenzulage nach Absatz 1 Nr. 9

als staatlich geprüfter Techniker vorgeschrieben ist, 

erhalten Lehrkräfte nur dann, wenn sie sich nicht in der

wenn sie die Prüfung bestanden haben, 

Besoldungsgruppe A 15 oder höher befinden. Neben 

einer Stellenzulage nach Absatz 1 Nr. 9 wird eine Stel-

2. Beamte, die beim Landesamt für Verfassungsschutz

lenzulage nach Absatz 1 Nr. 10 nicht gewährt. 

verwendet werden, 

(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-

3. Geschäftsführende Schulleiter im Sinne von § 43 des

verordnung das Nähere zu den Stellenzulagen nach Ab-

Schulgesetzes für Baden-Württemberg, 

satz 1 Nr. 10 zu regeln. Eine Stellenzulage darf nur vorge-

4. Fachschulräte an Pädagogischen Fachseminaren, Fach -

sehen werden, wenn die Wahrnehmung der in Absatz 1

hochschulen, Pädagogischen Hochschulen, Staatlichen

Nr. 10 genannten Aufgaben nicht schon durch die Einstu-

Akademien der bildenden Künste, an der Staatlichen

fung des Amtes berücksichtigt ist. 

Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und am Lan-

desinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik, 

3. Unterabschnitt

5. Erste Landesbeamte in Ämtern der Landesbesol-

Andere Zulagen

dungsordnung A bei Landratsämtern von Landkrei-

sen mit mehr als 300.000 Einwohnern, 

§ 58

6. Beamte, wenn sie als Nachprüfer von Luftfahrtgerät

verwendet werden und die Nachprüferlaubnis besit-

 Zulagen für Hochschuldozenten

zen; die Zulage wird nicht gewährt, wenn eine an -

dere Prüferlaubnis die Nachprüferlaubnis lediglich

(1) Hochschuldozenten können nach Maßgabe des Ab-

ein schließt, 

satzes 2 neben dem als Mindestbezug gewährten Grund-

gehalt bei besonderer Bewährung in der Lehre eine mo-

7. Landwirtschaftliche oder Pädagogische Direktoren

natliche Zulage erhalten. 

bei einem Schulbauernhof für die Dauer der Übertra-

gung der Gesamtleitung des Schulbauernhofs, 

(2) Die Zulagen sind unbefristet und können zusammen

höchstens pro Monat

8. Richter am Landgericht und am Amtsgericht als Re-

ferenten für die freiwillige Gerichtsbarkeit, 

1. für 25 Prozent der Inhaber von W 2-Stellen für Do-

zenten in Höhe von 300 Euro, 

9. Lehrkräfte, die als

2. für 25 Prozent der Inhaber von W 2-Stellen für Do-

a) Fachberater Schulentwicklung für die Regie-

zenten in Höhe von 500 Euro, 

rungspräsidien des Landes oder

3. für 25 Prozent der Inhaber von W 2-Stellen für Do-

b) Fremdevaluatoren für das Landesinstitut für

zenten in Höhe von 700 Euro

Schulentwicklung 

gewährt werden. Sie sind ruhegehaltfähig mit dem höchs -

tätig sind und die ihre Aufgaben im Bereich der

ten Betrag, der über einen Zeitraum von insgesamt min-

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung an den

destens fünf Jahren bezogen worden ist. 

Schulen mit ihrem jeweils vollständigen Deputat

wahrnehmen, 

§ 59

10. Lehrkräfte, die Aufgaben im Rahmen der Lehreraus-

bildung oder -fortbildung ständig wahrnehmen, 

 Zulage für Juniorprofessoren und Juniordozenten

11. Beamte des allgemeinen Vollzugsdienstes, die

Juniorprofessoren und Juniordozenten (§§ 51, 51 a Abs. 3

über eine zusätzliche Qualifikation als Kranken-

des Landeshochschulgesetzes) können zur Gewinnung, 

pfleger, Krankenschwester, Krankenpflegehelfer

zur Erhaltung und für besondere Leistungen eine nicht

oder Rettungsassistent verfügen und überwiegend

ruhegehaltfähige Zulage bis zur Höhe von 600 Euro pro

im Krankenpflege- oder Sanitätsdienst verwendet

Monat erhalten. Zuständig für die Vergabe der Zulage ist

werden, 

der Vorstand der Hochschule. Das der jeweiligen Hoch-

12. Ärzte bei Justizvollzugseinrichtungen in Ämtern der

schule zur Verfügung stehende Volumen für Zulagen

Besoldungsgruppen A 13 und A 14, sofern sie über-

nach Satz 1 beträgt 300 Euro pro Monat für jede der im
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Kapitel der Hochschule oder an anderen Stellen im

§ 62

Haushaltsplan veranschlagte und der Hochschule zuge-

 Zulage für Professoren als Richter

wiesene Planstelle der Besoldungsgruppe W 1. Mittel für

diese Zulage, die in einem Haushaltsjahr nicht in An-

Professoren an einer Hochschule, die zugleich das Amt

spruch genommen wurden, werden als zweckgebundene

eines Richters der Besoldungsgruppen R 1 oder R 2 aus-

Haushalts reste in das nächste Haushaltsjahr übertragen. 

üben, erhalten, solange sie beide Ämter bekleiden, die

Dienstbezüge aus ihrem Amt als Professor und eine

§ 60

nicht ruhegehaltfähige Zulage. Die Zulage beträgt, wenn

der Professor ein Amt der Besoldungsgruppe R 1 ausübt, 

 Forschungs- und Lehrzulage für Hochschullehrer

monatlich 214,11 Euro, wenn er ein Amt der Besol-

dungsgruppe R 2 ausübt, monatlich 239,67 Euro. 

(1) Hochschullehrern in Ämtern der Landesbesoldungs-

ordnung W, die Mittel privater Dritter für Forschungs-

und Lehrvorhaben der Hochschule einwerben und diese

§ 63

Vorhaben durchführen, kann für die Dauer des Drittmit-

 Zulagen für besondere Erschwernisse

telzuflusses aus diesen Mitteln eine nicht ruhegehaltfähi-

ge Zulage bewilligt werden. Eine Zulage für die Durch-

Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-

führung von Lehrvorhaben darf nur vergeben werden, 

ordnung die Gewährung von Zulagen zur Abgeltung be-

wenn die entsprechende Lehrtätigkeit des Professors

sonderer, bei der Bewertung des Amtes oder bei der Rege-

nicht auf seine Regellehrverpflichtung angerechnet wird. 

lung der Anwärterbezüge nicht berücksichtigter Erschwer-

(2) In einem Kalenderjahr dürfen an einen Professor For-

nisse zu regeln. Die Zulagen sind widerruflich und nicht

schungs- und Lehrzulagen insgesamt höchstens bis zu

ruhegehaltfähig. Es kann bestimmt werden, inwieweit mit

100 Prozent seines Jahresgrundgehalts bewilligt werden; 

der Gewährung von Erschwerniszulagen ein besonderer

bei Wechsel der Besoldungsgruppe in der Landesbesol-

Aufwand des Beamten oder Richters mit abgegolten ist. 

dungsordnung W während eines Kalenderjahres ist die

höhere Besoldungsgruppe maßgebend. In Ausnahme 

-

§ 64

fällen, insbesondere wenn für die Bindung eines For-

schungsvorhabens an eine Hochschule des Landes ein

 Ausgleichszulage für den Wegfall von Stellenzulagen

besonderes Landesinteresse besteht, kann der in Satz 1

festgelegte Höchstsatz überschritten werden. 

(1) Der Wegfall einer Stellenzulage während eines

Dienst 

verhältnisses nach § 

1 Abs. 

1 aus dienstlichen

(3) Das für die jeweilige Hochschule zuständige Minis -

Gründen wird ausgeglichen, wenn die Stellenzulage

terium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das

zuvor in einem Zeitraum von sieben Jahren insgesamt

Nähere zur Gewährung von Forschungs- und Lehrzu 

-

mindestens fünf Jahre zugestanden hat. Die Ausgleichs-

lagen zu regeln, insbesondere zum Vergabeverfahren, 

zulage wird auf den Betrag festgesetzt, der am Tag vor

zur Zuständigkeit sowie zu den weiteren Voraussetzun-

dem Wegfall zugestanden hat. Jeweils nach Ablauf eines

gen und Kriterien der Vergabe. Die Rechtsverordnung

Jahres vermindert sich die Ausgleichszulage ab Beginn

bedarf des Einvernehmens mit dem Finanzministerium. 

des Folgemonats um 20 Prozent des nach Satz 2 maßge-

benden Betrags. Erhöhen sich die Dienstbezüge wegen

§ 61

Übertragung eines höherwertigeren Amtes, einer höher-

wertigeren Funktion oder wegen des Anspruchs auf eine

 Funktionszulagen für die Wahrnehmung von Leitungs-

Stellenzulage, so vermindert sich die Ausgleichszulage

 aufgaben im Großforschungsbereich des KIT

um den Erhöhungsbetrag. Bezugszeiten von Stellenzula-

gen, die bereits zu einem Anspruch auf eine Ausgleichs-

(1) Professoren in Ämtern der Landesbesoldungsordnung

zulage geführt haben, bleiben für weitere Ausgleichsan-

W und der Landesbesoldungsordnung C kw, die nach  sprüche unberücksichtigt. 

§ 15 Abs. 3 KITG Aufgaben für den Großforschungs 

-

bereich des KIT wahrnehmen, kann für die Dauer der

(2) Bestand innerhalb des Zeitraumes nach Absatz 1 Satz 1

Wahrnehmung dieser Aufgaben aus den Mitteln des

ein Anspruch auf mehrere Stellenzulagen für einen Ge-

Großforschungsbereichs des KIT eine nicht ruhegehalt-

samtzeitraum von mindestens fünf Jahren, ohne dass 

fähige Zulage (KIT-Funktionszulage) bewilligt werden. 

eine der Stellenzulagen allein für fünf Jahre zugestanden

hat, gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass sich die Aus-

(2) Über die Festsetzung von KIT-Funktionszulagen ent-

gleichszulage nach der Stellenzulage mit dem niedrigs -

scheidet der Vorstand des KIT nach Maßgabe des KIT-

ten Betrag bemisst. 

Gesetzes. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Wegfall

der Stellenzulage auf einer Disziplinarmaßnahme beruht

oder wenn in der neuen Verwendung Auslandsbesoldung
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zusteht. Im Falle des § 53 finden die Absätze 1 und 2

punkt, an dem die Mehrarbeit geleistet wurde. Als Mehr-

keine Anwendung. 

arbeitsstunde gilt die volle Zeitstunde, im Schuldienst

die Unterrichtsstunde. Dienst in Bereitschaft wird nur

(4) Wird ein Ruhegehaltsempfänger erneut in ein Dienst-

entsprechend dem Umfang der erfahrungsgemäß bei der

verhältnis nach § 1 Abs. 1 berufen, gelten die Absätze 1

betreffenden Tätigkeit durchschnittlich anfallenden In-

bis 3 mit der Maßgabe, dass die Zeit im Ruhestand un-

anspruchnahme berücksichtigt; dabei ist schon die Ab-

berücksichtigt bleibt. 

leistung eines Dienstes in Bereitschaft als solche in je-

weils angemessenem Umfang anzurechnen. Die im Lau -

4. Unterabschnitt

fe eines Monats abgeleisteten Mehrarbeitszeiten werden

zusammengerechnet; ergibt sich hierbei ein Bruchteil

Vergütungen 

einer Stunde, so werden 30 Minuten und mehr auf eine

volle Stunde aufgerundet, weniger als 30 Minuten blei-

§ 65

ben unberücksichtigt. Besteht keine feste tägliche Ar-

beitszeit, sodass eine Mehrarbeit nicht für den einzelnen

 Mehrarbeitsvergütung

Arbeitstag, sondern nur aufgrund der regelmäßigen

wöchentlichen Arbeitszeit für eine volle Woche ermittelt

(1) Beamten mit Dienstbezügen in Besoldungsgruppen

werden kann, so ist Mehrarbeit innerhalb einer Kalen-

mit aufsteigenden Gehältern kann in folgenden Be 

-

derwoche, wenn diese zum Teil auf den laufenden, zum

reichen für Mehrarbeit eine Vergütung gewährt werden:

Teil auf den folgenden Kalendermonat fällt, dem folgen-

1. im ärztlichen Dienst und Pflegedienst der Kranken-

den Kalendermonat zuzurechnen. Die Vergütung wird

häuser, Kliniken und Sanatorien, 

für höchstens 480 Mehrarbeitsstunden, im Schuldienst

höchstens für 288 Unterrichtsstunden im Kalenderjahr

2. im öffentlichen Gesundheitsdienst, soweit Mehrarbeit

gewährt. 

im Zusammenhang mit der im Rahmen der Einschu-

lungsuntersuchung durchzuführenden Sprachstands-

(4) Mehrarbeit wird nicht vergütet, sofern sie fünf Stun-

diagnose geleistet wird, 

den, im Schuldienst drei Unterrichtsstunden im Kalen-

dermonat nicht übersteigt. Bei Teilzeitbeschäftigung ver-

3. im polizeilichen Vollzugsdienst, 

mindert sich diese Grenze entsprechend der Verringe-

4. im Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr, 

rung der Arbeitszeit. 

5. im Schuldienst als Lehrkraft, 

(5) Eine Mehrarbeitsvergütung wird nicht gewährt neben

6. soweit Mehrarbeit in anderen Bereichen geleistet wird

1. Auslandsbesoldung, 

im Rahmen eines Dienstes in Bereitschaft, eines

2. einer Stellenzulage nach § 57 Abs. 1 Nr. 2; dies gilt

Schichtdienstes sowie eines Dienstes nach einem all-

nicht für Beamte des Observations- und Ermittlungs-

gemein geltenden besonderen Dienstplan, den die 

dienstes, die überwiegend im Außendienst eingesetzt

Eigenart des Dienstes erfordert, 

sind. Im Übrigen erhalten Beamte der Besoldungs-

7. für sonstige besondere Dienste, bei denen in Form von

gruppen A 5 bis A 8 neben der Zulage eine Mehrar-

Sondereinsätzen ein im öffentlichen Interesse liegen-

beitsvergütung in Höhe des die Zulage übersteigenden

des unaufschiebbares, termingebundenes Arbeitser-

Betrags. 

gebnis erzielt werden muss. 

Eine Mehrarbeitsvergütung wird ferner nicht gewährt, 

Im Landesbereich bedarf die Anordnung oder Genehmi-

wenn eine Ausgleichszulage (§ 64) wegen des Wegfalls

gung von Mehrarbeit nach Satz 1 Nr. 7 der Einwilligung

einer Stellenzulage nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 gezahlt wird, 

des Finanzministeriums. 

solange diese noch nicht bis zur Hälfte aufgezehrt ist. 

(2) Die Vergütung wird nur gewährt, wenn die Mehrar-

(6) Teilzeitbeschäftigte, mit Ausnahme von Beamten in

beit

Altersteilzeit, erhalten bis zur Erreichung der regelmäßi-

gen Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten je Stunde ver-

1. von Beamten geleistet wurde, für die beamtenrecht -

gütungsfähiger Mehrarbeit eine Vergütung in Höhe des

liche Arbeitszeitregelungen gelten, 

auf eine Stunde entfallenden Anteils der Besoldung ent-

2. schriftlich angeordnet oder genehmigt wurde und

sprechender Vollzeitbeschäftigter. Zur Ermittlung der auf

eine Stunde entfallenden anteiligen Besoldung sind die

3. aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht durch

monatlichen Bezüge entsprechender Vollzeitbeschäftigter

Dienstbefreiung innerhalb von mindestens einem Jahr

durch das 4,348-Fache ihrer regelmäßigen wöchent lichen

ausgeglichen werden kann. 

Arbeitszeit zu teilen. Bezüge, die nicht der anteiligen Kür-

(3) Die Höhe der Vergütung pro Mehrarbeitsstunde er-

zung nach § 8 Abs. 1 unterliegen, bleiben unberücksich-

gibt sich aus Anlage 15. Die für die Vergütungssätze

tigt. Mehrarbeit, die über die Arbeitszeit von Vollzeitbe-

maßgebenden Verhältnisse richten sich nach dem Zeit-

schäftigten hinausgeht, wird nach Anlage 15 vergütet. 
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(7) Die Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstigen der

(2) Für die Vergütung können Höchstsätze für die ein-

Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, An-

zelnen Vollstreckungsaufträge sowie für das Kalender-

stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts können für

jahr festgesetzt werden. Es kann bestimmt werden, in-

ihre Beamten von den in Anlage 15 genannten Stundensät-

wieweit mit der Vergütung auch die besonderen, für die

zen der Mehrarbeitsvergütung abweichen. Abweichende

Gerichtsvollziehertätigkeit typischen Aufwendungen mit

Sätze der Mehrarbeitsvergütung sind durch Satzung zu re-

abgegolten sind und eine zusätzliche Aufwandsentschä-

geln. 

digung ganz oder teilweise ausgeschlossen ist. Typische

Aufwendungen sind insbesondere die Aufwendungen für

die Einrichtung und den Betrieb des Büros sowie für

§ 66

Nachtdienst. Es kann ferner bestimmt werden, inwieweit

 Sitzungsvergütung

im Einzelfall eine besondere Vergütung gewährt wird, 

wenn die regelmäßig zustehenden Vergütungsbeträge

Die Gemeinden und Gemeindeverbände mit weniger als

zur Deckung der typischen Aufwendungen nicht aus 

-

40.000 Einwohnern können ihren Beamten, soweit die-

reichen. Ein Teil der Vergütung kann für ruhegehaltfähig

sen Beamten Dienstbezüge der Landesbesoldungsord-

erklärt werden. 

nung A zustehen, eine Vergütung gewähren, wenn die

(3) Die Vergütungsregelung wird bei wesentlichen Än-

Beamten als Protokollführer regelmäßig an Sitzungen

derungen der für ihre Festsetzung maßgeblichen Um-

kommunaler Vertretungskörperschaften oder ihrer Aus-

stände, längstens jedoch nach einem Erfahrungszeitraum

schüsse außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit teilneh-

von jeweils drei Jahren durch das Justizministerium im

men. Diese Sitzungsvergütung ist durch Satzung zu re-

Einvernehmen mit dem Finanzministerium überprüft, 

geln. Sie darf nicht neben einer Aufwandsentschädigung

unter besonderer Beachtung der Belange des Haushalts. 

gewährt werden; ein allgemein mit der Sitzungstätigkeit

Als wesentliche Änderung gilt auch eine Veränderung des

verbundener Aufwand wird mit abgegolten. Die Vergü-

Finanzierungsdefizits des Landes von mehr als 2 Prozent. 

tung entfällt, wenn die Arbeitsleistung durch Dienstbe-

freiung ausgeglichen werden kann. 

5. Unterabschnitt

§ 67

Zuschläge und sonstige Besoldungsbestandteile

 Vollstreckungsvergütung

§ 69

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, durch Rechts -

 Zuschlag bei Altersteilzeit

verordnung die Gewährung einer Vergütung für Beamte

zu regeln, die im Vollstreckungsdienst der Finanzverwal-

(1) Beamte und Richter in Altersteilzeit erhalten zusätz-

tung im Außendienst tätig sind. Das Finanzministerium

lich zu der Besoldung nach § 8 Abs. 1 einen nicht ruhe-

wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Einverneh-

gehaltfähigen Altersteilzeitzuschlag. Der Zuschlag wird

men mit dem Innenministerium die Gewährung einer Ver-

gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen

gütung für Beamte zu regeln, die im Vollstreckungsdienst

der Gemeinden und der Gemeindeverbände im Außen-

1. der Nettobesoldung, die sich während der Altersteil-

dienst tätig sind. Maßstab für die Festsetzung der Vergü-

zeit aus der entsprechend der ermäßigten Arbeitszeit

tung sind die vereinnahmten Beträge. 

nach § 8 Abs. 1 gekürzten Bruttobesoldung ergibt, und 

(2) Für die Vergütung können Höchstsätze für die ein-

2. 80 Prozent der Nettobesoldung, die aus der Bruttobe-

zelnen Vollstreckungsaufträge sowie für das Kalender-

soldung nach der bisherigen Arbeitszeit zustehen

jahr festgesetzt werden. Es kann bestimmt werden, in-

würde; maßgebend ist die Arbeitszeit, die Bemes-

wieweit mit der Vergütung ein besonderer Aufwand der

sungsgrundlage für die ermäßigte Arbeitszeit während

Beamten mit abgegolten ist. 

der Altersteilzeit war. § 9 ist zu berücksichtigen. 

(2) Grundlage für die Ermittlung der Höhe des Zuschlags

§ 68

sind die Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, Zu-

schüsse zum Grundgehalt für Professoren an Hochschu-

 Vergütung für Gerichtsvollzieher

len, Amts- und Stellenzulagen, die Strukturzulage sowie

Überleitungs- und Ausgleichszulagen, die wegen des

(1) Das Justizministerium wird ermächtigt, durch Rechts -

Wegfalls oder einer Verminderung solcher Bezüge zu-

verordnung im Einvernehmen mit dem Finanzministerium

stehen. Stellenzulagen, die nach § 8 Abs. 2 Satz 2 ent-

die Gewährung einer Vergütung für Gerichtsvollzieher zu

sprechend dem Umfang der tatsächlich geleisteten Tätig-

regeln. Die Gerichtsvollzieher erhalten die Vergütung zu-

keit gewährt werden, sind von Satz 1 ausgenommen. 

sätzlich zu der ihnen sonst zustehenden Besoldung. Maß-

stab für die Festsetzung der Vergütung sind die verein-

(3) Zur Ermittlung der Nettobesoldung nach Absatz 1

nahmten Gebühren und Dokumentenpauschalen. 

Satz 2 Nr. 2 ist die Bruttobesoldung um die Lohnsteuer
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entsprechend der individuellen Steuerklasse des Beam-

bereichs gelten bei einem finanziellen Arbeitszeitaus-

ten sowie den Solidaritätszuschlag zu vermindern; steu-

gleich für eine Lehrtätigkeit die Vergütungssätze bei

erliche Freibeträge oder sonstige individuelle Merkmale

Mehrarbeit im Schulbereich entsprechend; eine Lehrver-

bleiben unberücksichtigt. Ein Abzug für Kirchensteuer

anstaltungsstunde gilt dabei als eine Unterrichtsstunde. 

in Höhe von 8 Prozent der Lohnsteuer erfolgt bei Ermitt-

lung der Nettobesoldung nach Satz 1 nur dann, wenn

(4) Für die Bemessung des Umfangs des abzugeltenden

auch die Nettobesoldung nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 um

Arbeitszeitguthabens gelten die maßgebenden Arbeits-

die Kirchensteuer vermindert wird. 

zeitregelungen des Dienstherrn. 

§ 70

§ 72

 Ausgleich bei vorzeitiger Beendigung 

 Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit

 der Altersteilzeit

(1) Begrenzt Dienstfähige erhalten zusätzlich zu der Be-

Wenn die Altersteilzeit im Blockmodell vorzeitig endet, 

soldung nach § 9 Abs. 1 einen nicht ruhegehaltfähigen

und die insgesamt gezahlten Altersteilzeitbezüge gerin-

Zuschlag. Der Zuschlag beträgt 5 Prozent der Dienstbe-

ger sind als die Besoldung, die nach der tatsächlich ge-

züge, die der begrenzt Dienstfähige bei Vollzeitbeschäf-

leisteten Arbeitszeit zugestanden hätte, ist ein Ausgleich

tigung erhalten würde, mindestens jedoch monatlich 

in Höhe des Unterschiedsbetrags zu gewähren. Dabei

220 Euro. Werden Dienstbezüge nach § 9 Abs. 1 Satz 1

bleiben Zeiten ohne Dienstleistung in der Arbeitsphase

gewährt, weil sie höher sind als die Dienstbezüge nach 

unberücksichtigt, soweit sie insgesamt sechs Monate

§ 9 Abs. 1 Satz 2, verringert sich der Zuschlag um den

überschreiten. 

Unterschiedsbetrag. 

(2) Dienstbezüge im Sinne von Absatz 1 sind die Dienst-

§ 71

bezüge nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, Zuschüsse zum

 Ausgleichszahlung zur Abgeltung 

Grundgehalt für Professoren an Hochschulen, Amts- und

 von Arbeitszeitguthaben

Stellenzulagen, die Strukturzulage sowie Ausgleichs-

und Überleitungszulagen, die wegen des Wegfalls oder

(1) Ein Arbeitszeitguthaben aus einer langfristig ange-

einer Verminderung solcher Bezüge zustehen. 

legten, ungleichmäßigen Verteilung der regelmäßigen

(3) Ein Zuschlag nach dieser Vorschrift wird nicht ge-

Arbeitszeit wird durch eine Ausgleichszahlung abgegol-

währt, wenn ein Zuschlag nach § 69 zusteht. 

ten, wenn der dienstrechtlich zustehende Arbeitszeitaus-

gleich aus einem der folgenden Ereignisse nicht oder

nicht in vollem Umfang gewährt werden kann:

§ 73

1. Beendigung des Beamtenverhältnisses, 

 Zuschlag bei Hinausschiebung der Altersgrenze

2. Wechsel des Dienstherrn, 

(1) Bei Hinausschiebung der Altersgrenze nach § 39

3. sonstige Beendigung der ungleichmäßigen Verteilung

LBG wird ab dem Beginn des auf den Zeitpunkt des Er-

der Arbeitszeit, wenn dadurch ein Arbeitszeitaus-

reichens der gesetzlichen Altersgrenze folgenden Kalen-

gleich ganz oder teilweise unmöglich wird. 

dermonats nach Maßgabe des Absatzes 2 ein nicht ruhe-

(2) Der Anspruch auf die Ausgleichszahlung entsteht mit

gehaltfähiger Zuschlag gewährt, soweit nicht bei einer

dem Eintritt des maßgeblichen Ereignisses und richtet

Teilzeitbeschäftigung mit ungleichmäßig verteilter Ar-

sich gegen den Dienstherrn, bei dem die zusätzliche Ar-

beitszeit eine Freistellungsphase vorliegt. Der Zuschlag

beitszeit geleistet wurde. 

beträgt 10 Prozent der Summe aus den Dienstbezügen

nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, den Zuschüssen zum Grund-

(3) Die Höhe der Ausgleichszahlung entspricht der Dif-

gehalt für Professoren an Hochschulen, den Amtszu-

ferenz zwischen der Besoldung, die der Beamte nach

lagen sowie der Strukturzulage. Emeritierte Hochschul-

dem von ihm wahrgenommenen Arbeitsumfang erhalten

lehrer erhalten keinen Zuschlag. 

hätte, wenn keine ungleichmäßige Verteilung der Ar-

beitszeit vorgesehen worden wäre, und der von ihm be-

(2) Voraussetzung für den Zuschlag ist, dass der Beamte

reits erhaltenen Besoldung. Soweit der Beamte in höhe-

oder Richter aus dem laufenden Beamten- oder Richter-

rem Umfang Dienst geleistet hat, als es dem Arbeitsum-

verhältnis keine Versorgungsbezüge wegen Alters er-

fang eines Vollzeitbeschäftigten entspricht, wird der

hält und dass er den Höchstruhegehaltssatz (§ 27 Abs. 1

übersteigende Arbeitsumfang nach den jeweils geltenden

LBeamtVGBW) erreicht hat. Erreicht der Beamte oder

Sätzen der Mehrarbeitsvergütung (Anlage 15) abgegol-

Richter den Höchstruhegehaltssatz erst während der

ten. Bei Beamten in Besoldungsgruppen der Landesbe-

Zeit des Hinausschiebens, wird der Zuschlag ab Beginn

soldungsordnung A als Lehrkörper außerhalb des Schul-

des folgenden Kalendermonats gezahlt. 
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§ 74

Leistungsprämien ausgenommen. Abgeordnete Beamte

sind der Dienststelle zuzuordnen, zu der sie abgeordnet

 Zuschlag bei Teilzeitbeschäftigung bei 

sind. Leistungsprämien sind einmalige, nicht ruhegehalt-

 Hinausschiebung der Altersgrenze

fähige Zahlungen; erneute Bewilligungen sind möglich. 

§ 8 findet keine Anwendung. 

Bei einer Teilzeitbeschäftigung bei Hinausschiebung der

Altersgrenze nach § 39 in Verbindung mit § 69 LBG er-

(2) Vergabezeitraum für die Leistungsprämie ist das Ka-

hält der Beamte oder Richter ab dem Beginn des auf den

lenderjahr. Die Gesamtzahl der in einem Kalenderjahr

Zeitpunkt des Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze

bei einem Dienstherrn vergebenen Leistungsprämien

folgenden Kalendermonats zur Besoldung nach § 8 Abs. 1

darf 20 Prozent der Zahl der am 1. März des jeweiligen

einen nicht ruhegehaltfähigen Zuschlag, soweit nicht bei

Kalenderjahres bei dem Dienstherrn vorhandenen Beam-

einer Teilzeitbeschäftigung mit ungleichmäßig verteilter

ten nach Absatz 1 nicht übersteigen. 

Arbeitszeit eine Freistellungsphase vorliegt. Bemes-

(3) Die einem Beamten gewährten Leistungsprämien

sungsgrundlage für den Zuschlag ist das Ruhegehalt, das

dürfen innerhalb eines Kalenderjahres insgesamt das

der Beamte oder Richter bei Versetzung in den Ruhe-

Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe A 16 nicht über-

stand wegen Erreichens der Altersgrenze erhalten hätte. 

steigen. Die an die Mitglieder eines Teams gewährten

Die Höhe des Zuschlags entspricht dem Teil des Ruhe-

Leistungsprämien dürfen außerdem innerhalb eines Ka-

gehalts, der sich aus dem Verhältnis der Freistellung

lenderjahres insgesamt 300 Prozent des Endgrundgehalts

während der Hinausschiebung der Altersgrenze zur re-

der Besoldungsgruppe A 16 nicht übersteigen. Maßge-

gelmäßigen Arbeitszeit ergibt. § 73 bleibt unberührt. 

bend ist jeweils das Endgrundgehalt nach dem Stand

vom 1. März des jeweiligen Kalenderjahres. 

§ 75

(4) Leistungsprämien können nicht gewährt werden, 

 Sonderzuschläge zur Sicherung der Funktions- 

wenn Beamte für herausragende besondere Einzelleis 

-

 und Wettbewerbsfähigkeit

tungen eine andere erfolgsorientierte Entschädigung er-

halten. Leistungsprämien führen nicht zu einer Vermin-

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-

derung von Überleitungs- und Ausgleichszulagen. 

verordnung zur Sicherung der Funktions- und Wettbe-

werbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes die Gewährung

(5) Leistungsprämien können nur im Rahmen besonderer

von nicht ruhegehaltfähigen Sonderzuschlägen zu re-

haushaltsrechtlicher Regelungen oder von im Rahmen

geln. Sonderzuschläge dürfen nur gewährt werden, wenn

einer flexibilisierten Haushaltsführung nach § 7 a der

Dienstposten andernfalls insbesondere im Hinblick auf

Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg erwirt-

die erforderliche fachliche Qualifikation sowie die Be-

schafteten Mitteln, die zu diesem Zweck verwendet wer-

darfs- und Bewerberlage nicht anforderungsgerecht be-

den sollen, vergeben werden. 

setzt werden können. 

(6) Die obersten Dienstbehörden werden jeweils für

(2) Der Sonderzuschlag darf 25 Prozent des Anfangs-

ihren Bereich ermächtigt, durch Rechtsverordnung das

grundgehalts der jeweiligen Besoldungsgruppe des Be-

Nähere zur Gewährung von Leistungsprämien zu regeln. 

amten oder Richters nicht übersteigen; bei Beamten  Dabei können insbesondere Verfahrens- und Zuständig-der Besoldungsgruppe W 1 darf er hiervon abweichend

keitsregelungen sowie Bestimmungen zu den weiteren

15 Prozent des Grundgehalts seiner Besoldungsgruppe

Voraussetzungen und den Kriterien der Vergabe getrof-

nicht übersteigen. Sonderzuschläge sollen grundsätzlich

fen werden. Die Zuständigkeit für die Vergabe kann auf

befristet werden. 

nachgeordnete Behörden übertragen werden. 

(3) Im Landesbereich dürfen Sonderzuschläge nur im

(7) Im Bereich der Gemeinden, der Gemeindeverbände

Rahmen besonderer haushaltsrechtlicher Regelungen ge-

und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-

währt werden. 

den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-

fentlichen Rechts tritt an die Stelle des in Absatz 2 ge-

nannten Prozentsatzes der Satz von 50 Prozent. Außer-

§ 76

dem kann in den in Satz 1 genannten Bereichen ab 

-

 Leistungsprämien

weichend von Absatz 5 verfahren werden. 

(1) Zur Abgeltung von herausragenden besonderen Ein-

§ 77

zelleistungen können an Beamte in Ämtern der Landes-

besoldungsordnungen A und B Leistungsprämien ge-

 Fahrkostenersatz für Fahrten zwischen 

währt werden. Leistungsprämien können auch an die

 Wohnung und Dienststätte

Mitglieder von Teams vergeben werden, die an der Er-

stellung des Arbeitsergebnisses wesentlich beteiligt  Zu den Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung waren. Beamte auf Zeit sind von der Gewährung von

und Dienststätte mit regelmäßig verkehrenden öffent 

-
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lichen Beförderungsmitteln kann im Rahmen besonderer

(4) Für Anwärter, die im Rahmen ihres Vorbereitungs-

haushaltsrechtlicher Regelungen ganz oder teilweise ein

dienstes ein Studium ableisten, wird die Gewährung der

Fahrkostenersatz gewährt werden. 

Anwärterbezüge von der Erfüllung von Auflagen abhän-

gig gemacht. Das Finanzministerium wird ermächtigt, 

das Nähere zu Art, Umfang und Inhalt der Auflagen

5. Abschnitt

sowie zu den Rechtsfolgen bei Nichterfüllung der Aufla-

Auslandsbesoldung

gen durch Rechtsverordnung zu regeln. 

§ 78

§ 80

 Auslandsbesoldung

 Bezüge des Anwärters nach Ablegung 

 der Laufbahnprüfung

(1) Beamte und Richter mit dienstlichem und tatsäch -

lichem Wohnsitz im Ausland (ausländischer Dienstort)

Endet das Beamtenverhältnis eines Anwärters mit Ab-

und allgemeiner Verwendung im Ausland erhalten neben

lauf des Tages der Ablegung oder dem endgültigen

den Dienstbezügen, die ihnen bei einer Verwendung im

Nichtbestehen der für die Laufbahn vorgeschriebenen

Inland zustehen, Auslandsbesoldung (Auslandsdienstbe-

Prüfung, werden die Bezüge des Anwärters (§ 79 Ab -

züge) in entsprechender Anwendung der für Bundesbe-

sätze 2 und 3) für die Zeit nach Ablegung der Prüfung

amte jeweils geltenden Bestimmungen. Zum Grundge-

bis zum Ende des laufenden Monats weitergewährt. 

halt im Sinne dieser Bestimmungen gehören auch Amts-

Wird bereits vor diesem Zeitpunkt ein Anspruch auf Be-

zulagen und die Strukturzulage. 

züge oder Entgelt aus einer hauptberuflichen Tätigkeit

bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn (§ 33) oder

(2) Bei einer besonderen Verwendung eines Beamten oder

bei einer Ersatzschule erworben, so werden die Bezüge

Richters im Ausland gelten für die Gewährung eines Aus-

nur bis zum Tage vor Beginn dieses Anspruchs belassen. 

landsverwendungszuschlags die für die Bundesbeamten

jeweils geltenden Bestimmungen entsprechend. 

§ 81

(3) Ergeben sich während der Zeit der Auslandsverwen-

dung des Beamten oder Richters Änderungen der Grund-

 Anwärtersonderzuschläge

gehaltsspannen (Tabelle zu § 53 des Bundesbesoldungs-

gesetzes) durch Bundesrecht, wird mindestens der Aus-

(1) Besteht ein erheblicher Mangel an qualifizierten Be-

landszuschlag gezahlt, der dem Beamten oder Richter

werbern, können Anwärtersonderzuschläge gewährt wer-

vor der Änderung zugestanden hat. 

den. Sie dürfen 70 Prozent des Anwärtergrundbetrags

nicht übersteigen. 

6. Abschnitt

(2) Anspruch auf Anwärtersonderzuschläge besteht nur, 

wenn der Anwärter

Anwärterbezüge

1. nicht vor dem Abschluss des Vorbereitungsdienstes

oder wegen schuldhaften Nichtbestehens der Lauf-

§ 79

bahnprüfung ausscheidet und 

 Anwärterbezüge

2. nach Bestehen der Laufbahnprüfung mindestens fünf

Jahre als Beamter im öffentlichen Dienst (§ 33) in der

(1) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (An-

Laufbahn verbleibt, für die er die Befähigung erwor-

wärter) erhalten Anwärterbezüge. 

ben hat, oder, wenn das Beamtenverhältnis nach Be-

stehen der Laufbahnprüfung endet, in derselben Lauf-

(2) Zu den Anwärterbezügen gehören der Anwärtergrund-

bahn in ein neues Beamtenverhältnis im öffentlichen

betrag und die Anwärtersonderzuschläge. Daneben wer-

Dienst (§ 33) für mindestens die gleiche Zeit eintritt. 

den nach Maßgabe dieses Gesetzes der Familienzuschlag

und die vermögenswirksamen Leistungen gewährt. Zula-

(3) Werden die Voraussetzungen des Absatzes 2 aus

gen, Vergütungen, Zuschläge und sonstige Besoldungsbe-

Gründen, die der Beamte oder frühere Beamte zu vertre-

standteile werden nur gewährt, wenn dies in diesem Ge-

ten hat, nicht erfüllt, ist der Anwärtersonderzuschlag in

setz besonders bestimmt ist. Die Beträge für den Anwär-

voller Höhe zurückzuzahlen. Der Rückzahlungsanspruch

tergrundbetrag ergeben sich aus Anlage 11. 

vermindert sich für jedes nach Bestehen der Laufbahn-

prüfung abgeleistete Dienstjahr um jeweils ein Fünftel. 

(3) Anwärter, die bei einer von ihnen selbst gewählten

§ 15 bleibt unberührt. 

Stelle im Ausland ausgebildet werden, erhalten keine Aus-

landsbesoldung. Die für Bundesbeamte geltenden Bestim-

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die zu-

mungen über den Kaufkraftausgleich gelten mit der Maß-

schlagsberechtigten Personenkreise und die Höhe der

gabe, dass mindestens Bezüge nach Absatz 2 verbleiben. 

Zuschläge durch Rechtsverordnung zu regeln. 
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§ 82

2. in besonderen Härtefällen. 

 Unterrichtsvergütung für Lehramtsanwärter

(3) Wird eine Zwischenprüfung nicht bestanden oder ein

sonstiger Leistungsnachweis nicht erbracht, so ist die

(1) Anwärtern für ein Lehramt an öffentlichen Schulen

Kürzung auf den sich daraus ergebenden Zeitraum der

kann für selbständig erteilten Unterricht eine Unter-

Verlängerung des Vorbereitungsdienstes zu beschrän-

richtsvergütung gewährt werden, wenn in Ausnahmefäl-

ken. Gleiches gilt für Lehramtsanwärter, bei denen der

len die Unterrichtsversorgung ansonsten nicht gewähr-

Vorbereitungsdienst verlängert wird, weil selbständig er-

leistet werden kann. 

teilter Unterricht noch nicht erteilt werden kann. 

(2) Eine Unterrichtsvergütung darf nur für tatsächlich

geleistete Unterrichtsstunden gewährt werden, die über

7. Abschnitt

die im Rahmen der Ausbildung festgesetzten Unter-

Vermögenswirksame Leistungen

richtsstunden hinaus zusätzlich selbständig erteilt und

von der Schulleitung schriftlich genehmigt werden. Zu

den im Rahmen der Ausbildung zu erteilenden Unter-

§ 85

richtsstunden, für die eine Unterrichtsvergütung nicht

 Vermögenswirksame Leistungen

gewährt wird, zählen auch Hospitationen und Unterricht

unter Anleitung. 

(1) Beamte, Richter und Auszubildende in öffentlich-

(3) Die Unterrichtsvergütung je Unterrichtsstunde darf

rechtlichen Ausbildungsverhältnissen (§ 88) erhalten ver -

75 Prozent der für das angestrebte Lehramt festgesetzten

mögenswirksame Leistungen nach dem Fünften Gesetz

Beträge der Mehrarbeitsvergütung nicht überschreiten. 

zur Förderung der Vermögensbildung für Arbeitnehmer

Eine Unterrichtsvergütung wird für höchstens 24 im Kalen-

(Fünftes Vermögensbildungsgesetz) in der jeweils gelten-

dermonat tatsächlich geleistete Unterrichtsstunden ge währt. 

den Fassung. Dies gilt nicht für entpflichtete Hochschul-

lehrer. 

(4) Das Kultusministerium wird ermächtigt, im Einver-

nehmen mit dem Finanzministerium das Nähere durch

(2) Die vermögenswirksame Leistung beträgt monatlich

Rechtsverordnung zu regeln. 

6,65 Euro. 

(3) Vermögenswirksame Leistungen werden für die Ka-

§ 83

lendermonate gewährt, in denen dem Berechtigten Dienst-

bezüge, Anwärterbezüge oder Unterhaltsbeihilfe zustehen

 Anrechnung anderer Einkünfte

und er diese Bezüge auch erhält. 

Erhält ein Anwärter ein Entgelt für eine andere Tätigkeit

(4) Der Anspruch auf die vermögenswirksamen Leistun-

innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes, wird

gen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem

das Entgelt auf die Anwärterbezüge angerechnet, soweit es

der Berechtigte die nach § 86 Abs. 1 erforderlichen An-

diese übersteigt. Dies gilt auch, wenn der Anwärter einen

gaben mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Mo-

arbeitsrechtlichen Anspruch auf ein Entgelt für eine in den

nate desselben Kalenderjahres. 

Ausbildungsrichtlinien vorgeschriebene Tätigkeit hat. 

§ 86

§ 84

 Anlage der vermögenswirksamen Leistungen

 Kürzung der Anwärterbezüge

(1) Der Berechtigte teilt seiner Dienststelle oder der nach

Landesrecht bestimmten Stelle schriftlich die Art der ge-

(1) Die für die Ernennung der Anwärter zuständigen

wählten Anlage mit und gibt hierbei, soweit dies nach

Stellen sollen den Anwärtergrundbetrag um 15 Prozent

der Art der Anlage erforderlich ist, das Unternehmen

herabsetzen, wenn der Anwärter die vorgeschriebene

oder Institut mit der Nummer des Kontos an, auf das die

Laufbahnprüfung nicht bestanden hat oder sich die Aus-

Leistung eingezahlt werden soll. 

bildung aus einem vom Anwärter zu vertretenden Grun-

de verzögert. Abweichend davon beträgt die Kürzung  (2) Der Wechsel der Anlage bedarf im Fall des § 11

30 Prozent, wenn der Anwärter wegen eines Täu-

Abs. 3 Satz 2 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes

schungsversuchs oder eines Ordnungsverstoßes von der

nicht der Zustimmung der zuständigen Stelle, wenn der

Laufbahnprüfung ausgeschlossen wird. 

Berechtigte diesen Wechsel aus Anlass der erstmaligen

Gewäh rung der vermögenswirksamen Leistungen ver-

(2) Von der Kürzung ist abzusehen

langt. 

1. bei Verlängerung des Vorbereitungsdienstes infolge

genehmigten Fernbleibens oder Rücktritts von der

Prüfung, 
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8. Abschnitt

den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-

fentlichen Rechts gelten § 17 Abs. 5, §§ 21, 47 und 49

Sonstige Vorschriften

der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg

entsprechend; das Gleiche gilt für § 50 Abs. 5 und 6 der

§ 87

Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg mit

der Maßgabe, dass in § 50 Abs. 5 Satz 1 der Landeshaus-

 Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge

haltsordnung für Baden-Württemberg an die Stelle des

Finanzministeriums das jeweilige Hauptorgan tritt. 

(1) Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge, die nicht ge-

setzlich geregelt sind, dürfen nur gewährt werden, wenn

der Haushaltsplan Mittel ausdrücklich dafür zur Verfü-

§ 90

gung stellt. Zuwendungen dieser Art sind Geld und geld-

 Zuordnung zu Ämtern nach 

werte Leistungen, die die Beamten unmittelbar oder mit-

 der Zahl der Einwohner

telbar im Rahmen ihres Dienstverhältnisses von ihrem

Dienstherrn erhalten, auch wenn sie über Einrichtungen

Wenn sich die Einreihung in die Besoldungsgruppen

geleistet werden, zu denen die Beamten einen eigenen

nach der Zahl der Einwohner eines Bezirks bestimmt, ist

Beitrag erbringen; in diesem Fall dürfen Zuwendungen

mit Wirkung vom folgenden Kalenderjahr an jeweils von

auch dann gewährt werden, wenn in einem früheren Haus-

der auf den 30. Juni vom Statistischen Landesamt fortge-

haltsjahr Mittel zur Verfügung gestellt worden sind. 

schriebenen Einwohnerzahl auszugehen, wenn gesetz-

(2) Die zuständigen Ministerien werden ermächtigt, im

lich nichts anderes bestimmt ist. § 21 Abs. 2 bleibt un-

Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechts -

berührt. 

verordnung die Gewährung von Zuwendungen im Sinne

des Absatzes 1 an die Beamten der Gemeinden, der Ge-

§ 91

meindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des Lan-

des unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stif-

 Zuordnung zu Ämtern nach schul- und 

tungen des öffentlichen Rechts zu regeln. 

 hochschulstatistischen Merkmalen

(1) Wenn sich die Zuordnung von Ämtern zu den Besol-

§ 88

dungsgruppen einschließlich der Gewährung von Amts-

 Unterhaltsbeihilfe für Auszubildende in

zulagen nach schulstatistischen Merkmalen richtet

 öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen

(Schülerzahlen, Schulstellen), sind die schulstatistischen

Merkmale maßgebend, die sich aus der amtlichen Schul-

Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-

statistik ergeben. Bei einer dadurch eintretenden Ände-

hältnissen nach § 16 Abs. 5 LBG erhalten für die Dauer

rung der Zuordnung sind Ernennungen und Einweisun-

des Ausbildungsverhältnisses eine Unterhaltsbeihilfe. 

gen in Planstellen sowie die Gewährung von Amtszu-

Diese beträgt grundsätzlich 60 Prozent des Anwärter-

lagen erst zulässig, wenn die schulstatistischen Merk 

-

grundbetrags, der für Beamte auf Widerruf im Vorberei-

male bereits ein Jahr vorgelegen haben und mit hinläng -

tungsdienst der jeweiligen Laufbahn festgelegt ist. Dane-

licher Sicherheit feststellbar ist, dass die Änderung für

ben werden nach Maßgabe dieses Gesetzes der Familien-

mindestens zwei weitere Jahre Bestand haben wird. § 21

zuschlag und die vermögenswirksamen Leistungen ge-

Abs. 2 bleibt unberührt. 

währt. Weitere Besoldungsbestandteile werden nicht ge-

(2) Maßgebend für die Zuordnung der Ämter nach Fuß-

währt. Auf die Unterhaltsbeihilfe sind im Übrigen die für

note 2 in Besoldungsgruppe W 2 ist die Zahl der im vor-

Anwärter geltenden Vorschriften entsprechend anzuwen-

angegangenen Sommersemester voll immatrikulierten

den.  Liegen besondere Verhältnisse vor, können davon

Studierenden; bei Hochschulen im Aufbau kann die

ab weichende Regelungen getroffen werden; dabei dürfen

staatliche Planung für die nächsten acht Jahre zugrunde

die Bezüge vergleichbarer Anwärter (§ 79 Abs. 2 und 3)

gelegt werden. 

nicht überschritten werden. Das Finanzministerium wird

ermächtigt, dies im Einvernehmen mit dem laufbahnge-

staltenden Ministerium durch Rechtsverordnung zu regeln. 

§ 92

 Ämter bei Absinken der Schülerzahl

§ 89

(1) Richtet sich die Zuordnung des einem Beamten über-

 Einrichtung und Bewirtschaftung von Planstellen 

tragenen Amtes zu einer Besoldungsgruppe einschließ-

 und anderen Stellen

lich der Gewährung von Amtszulagen nach der Schüler-

zahl einer Schule, so begründet ein Absinken der Zahl

Für die Beamten der Gemeinden, Gemeindeverbände

der Schüler unter die für das Amt in den Bewertungs-

und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-

merkmalen festgelegte Untergrenze allein kein dienst 

-
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liches Bedürfnis, den Beamten in ein anderes Amt seiner

über die Alterssicherung der Landwirte, § 58 des Zwei-

Laufbahn zu versetzen. Wird der Beamte aus anderen

ten Gesetzes über die Krankenversicherung der Land 

-

Gründen in ein anderes Amt versetzt oder scheidet er aus

wirte für die dienstordnungsmäßig Angestellten

dem Beamtenverhältnis aus, gilt die von ihm innegehab-

1. den Rahmen des Landesbesoldungsgesetzes Baden-

te Planstelle als in eine Planstelle der Besoldungsgruppe

Württemberg, insbesondere das für die Beamten des

umgewandelt, die der tatsächlichen Zahl der Schüler ent-

Landes geltende Besoldungs- und Stellengefüge, ein-

spricht. 

zuhalten, 

(2) Beamte, die wegen Rückgangs der Schülerzahlen in

2. alle weiteren Geldleistungen und geldwerten Leistun-

ein Amt mit niedrigerem Endgrundgehalt übertreten oder

gen sowie die Versorgung im Rahmen und nach den

übergetreten sind, dürfen auf Antrag anstelle der Amts-

Grundsätzen der für die Beamten des Landes gelten-

bezeichnung des ihnen übertragenen Amtes die Amtsbe-

den Bestimmungen zu regeln. 

zeichnung des bisherigen Amtes ohne den Zusatz „außer

Dienst“ führen. 

(2) Die besoldungsrechtliche Einstufung der Dienstpos -

ten der Geschäftsführer der Träger der Unfallversiche-

rung und der landwirtschaftlichen Sozialversicherung

§ 93

darf die Besoldungsgruppe B 6 nicht überschreiten. Der

 Ämter der Leiter von Schulen besonderer Art 

stellvertretende Geschäftsführer ist jeweils mindestens

 und von Schulverbünden

eine Besoldungsgruppe niedriger einzustufen. 

Für die Ämter der Leiter von Schulen besonderer Art

(3) Das Sozialministerium wird ermächtigt, durch

und Verbünden der Schularten Hauptschule, Werkreal-

Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Finanzmi-

schule, Realschule und Gymnasium sowie für die ande-

nisterium nach sachgerechter Bewertung Höchstgrenzen

ren Ämter mit besonderen Funktionen an diesen Schulen

für die besoldungsrechtliche Einstufung der Dienstpos -

dürfen die in der Landesbesoldungsordnung A enthal -

ten in der Geschäftsführung landesunmittelbarer Träger

tenen Ämter nach Maßgabe sachgerechter Bewertung

der gesetzlichen Unfallversicherung und der landwirt-

aufgrund eines Vergleichs mit den jeweiligen Anforde-

schaftlichen Sozialversicherung festzulegen. 

rungen an die in der Landesbesoldungsordnung A ausge-

(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, Obergrenzen

wiesenen Lehrämter mit entsprechenden Aufgaben in

für Beförderungsämter der dienstordnungsmäßig Ange-

Anspruch genommen werden. Die danach maßgeblichen

stellten durch Rechtsverordnung entsprechend § 27 fest-

Ämter werden durch die Ausbringung entsprechender

zusetzen. 

Planstellen im Haushaltsplan festgelegt. 

9. Abschnitt

§ 94

Übergangs- und Schlussvorschriften

 Ämter „Direktor und Professor“ in den 

 Besoldungsgruppen B 2 und B 3

1. Unterabschnitt

Die Ämter „Direktor und Professor“ in den Besoldungs-

Übergangsbestimmungen zu früheren Gesetzen

gruppen B 2 und B 3 dürfen nur an Beamte verliehen

werden, denen in wissenschaftlichen Forschungseinrich-

tungen oder in Dienststellen und Einrichtungen mit eige-

§ 96

nen wissenschaftlichen Forschungsbereichen überwie-

 Übergangsbestimmungen zum Professoren-

gend wissenschaftliche Forschungsaufgaben obliegen. 

 besoldungsreformgesetz

Eine Einrichtung des Landes mit eigenem wissenschaft-

lichem Forschungsbereich ist die Forstliche Versuchs-

(1) Für Beamte, die sich am 1. Januar 2005 in einem

und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. 

Amt der Bundesbesoldungsordnung C befunden haben, 

findet § 77 Abs. 2 und 3 des Bundesbesoldungsgesetzes

§ 95

in der am 31. August 2006 geltenden Fassung Anwen-

dung. Die sich aus Satz 1 unter Berücksichtigung der

 Dienstordnungsmäßig Angestellte

bisherigen Anpassungen und Änderungen des Besol-

dungsrechts ergebenden Beträge der Dienstbezüge und

(1) Die der Aufsicht des Landes unterstehenden Körper-

sonstigen Bezüge sind in den Anlagen 10 und 14 ausge-

schaften des öffentlichen Rechts im Bereich der Sozial-

wiesen. 

versicherung haben bei der Aufstellung ihrer Dienstord-

nungen nach den §§ 351 bis 357, § 413 Abs. 2, § 414 b

(2) Die am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes vor-

der Reichsversicherungsordnung, §§ 

144 bis 147 des

handenen Professoren an Hochschulen in Ämtern der

Siebten Buches Sozialgesetzbuch, § 

52 des Gesetzes

Besoldungsgruppen C 2 und C 3, die einen Antrag auf
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Überführung in ein Amt des Professors der Landesbesol-

oder in den Landesbesoldungsordnungen A, B, R oder

dungsordnung W stellen, sind folgenden Besoldungs-

W des Landesbesoldungsgesetzes in der am Tag vor In-

gruppen zuzuweisen:

krafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung ausge-

bracht waren, werden die bisherigen Ämter mit Ablauf

1. an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen der

des Tages vor Inkrafttreten dieses Gesetzes in die ent-

Besoldungsgruppe W 3, 

sprechenden Ämter und Besoldungsgruppen der Anla-

2. an Kunsthochschulen nach Maßgabe der vorhandenen

gen 1 bis 5 übergeleitet, wenn sich durch dieses Gesetz

Planstellen der Besoldungsgruppe W 2 oder W 3, 

keine Änderungen bei der Amtsbezeichnung und der Be-

soldungsgruppe ergeben. Dies gilt auch für die in der

3. an Fachhochschulen der Besoldungsgruppe W 2. 

Bundesbesoldungsordnung A ausgebrachten Grundamts-

Der Antrag des Beamten ist unwiderruflich. Die §§ 22

bezeichnungen, gegebenenfalls mit den Zusätzen nach

und 64 (Ausgleichszulage) finden keine Anwendung. 

der Grundamtsbezeichnungsverordnung des Landes. 

(3) Die am 1. Januar 2005 vorhandenen Beamten in Äm-

(2) In anderen Fällen sind Beamte nach Maßgabe der als

tern der Präsidenten, Rektoren, Prorektoren und Kanzler

Anlage 16 angeschlossenen Übersicht übergeleitet. Als

an Hochschulen verbleiben während der am 1. Januar

bisherige Besoldungsgruppe gilt die Besoldungsgruppe, 

2005 laufenden Amtszeit in ihren bisherigen Ämtern für

der die Beamten am Tag vor dem Inkrafttreten dieses

diese Leitungsfunktionen in den Landesbesoldungsord-

Gesetzes angehörten. Die Beamten und Richter führen

nungen A und B. Abweichend von Satz 1 findet auf An-

die neuen Amtsbezeichnungen. 

trag des Beamten die W-Besoldung Anwendung; der

Antrag des Beamten ist unwiderruflich. Die §§ 22 und 64

finden keine Anwendung. 

§ 99

(4) Ein nach Artikel 3 Abs. 3 des Gesetzes vom 19. Ok-

 Überleitung für vorhandene Ämter der 

tober 2004 (GBl. S. 765) gewährter Leistungsbezug an

 Bundesbesoldungsordnung C

Professoren an Fachhochschulen der Besoldungsgruppe

C 2 wird weitergewährt. 

Die Ämter der Professoren, Hochschuldozenten, Oberas-

sistenten, Oberingenieure sowie der wissenschaftlichen

(5) Auf Professoren, die am 1. Januar 2005 das 55. Le-

und künstlerischen Assistenten der Bundesbesoldungs-

bensjahr vollendet haben, findet § 38 Abs. 6 Satz 2 mit

ordnung C werden für vorhandene Amtsinhaber als

der Maßgabe Anwendung, dass solche Leistungsbezüge

künftig wegfallende Ämter in Anlage 5 fortgeführt. Die

frühestens nach fünfjährigem Bezug für ruhegehaltfähig

Grundgehaltssätze der Besoldungsgruppen sind in An -

erklärt werden können. 

lage 10 ausgewiesen. 

§ 97

§ 100

 Übergangsbestimmungen zum Zweiten Gesetz 

 Einordnung der vorhandenen Beamten und 

 zur Umsetzung der Föderalismusreform 

 Richter der Besoldungsordnungen A und R in die 

 im Hochschulbereich

 Stufen der neuen Grundgehaltstabellen

Für die am 1. März 2009 bei der Dualen Hochschule

(1) Beamte der Besoldungsordnung A werden in den Be-

vorhandenen Beamten der bisherigen Berufsakademien

soldungsgruppen, in die sie nach § 98 übergeleitet werden, 

findet Artikel 1 § 10 des Zweiten Gesetzes zur Umset-

den Stufen des Grundgehalts der Anlage 6 zugeordnet. 

zung der Föderalismusreform im Hochschulbereich vom

Die Zuordnung erfolgt zu der Stufe der Besoldungsgrup-

3. Dezember 2008 (GBl. S. 435) Anwendung. 

pe, die dem Betrag des am Tag vor dem Inkraft treten die-

ses Gesetzes zustehenden Grundgehalts entspricht. Leis -

2. Unterabschnitt

tungsstufen nach § 27 Abs. 3 Satz 1 BBesG bleiben bei der

Zuordnung unberücksichtigt. Bei Teilzeitbeschäftigten ist

Übergangsbestimmungen zu diesem Gesetz

für die Zuordnung zu den Stufen das Grundgehalt maßge-

bend, das ihnen bei Vollzeitbeschäftigung zustehen wür -

§ 98

de. Bei beurlaubten Beamten ohne Anspruch auf Dienst-

bezüge ist das Grundgehalt maßgebend, das bei Beendi-

 Überleitung in die Landesbesoldungs-

gung der am 31. Dezember 2010 laufenden Beurlaubung

 ordnungen A, B, R und W

nach bisherigem Recht maßgebend wäre. Endet eine am 

1. Januar 2011 laufende Beurlaubung nach diesem Zeit-

(1) Bei Beamten und Richtern, deren Ämter am Tag vor

punkt, gilt eine Verlängerung als neue Beurlaubung. 

dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in den Bundesbesol-

dungsordnungen A, B, R oder W des Bundesbesoldungs-

(2) Weist die neue Grundgehaltstabelle keinen ent 

-

gesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung

sprechenden Betrag aus, erfolgt die Zuordnung der Be-
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amten des einfachen Dienstes, die nach § 98 Abs. 2 über-

(2) Soweit am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes

geleitet werden, zu der Stufe der Besoldungsgruppe A 5

Ausgleichs- oder Überleitungszulagen nach früherem

mit dem nächst höheren Betrag. Weist die neue Grund-

Recht gewährt werden, sind diese, solange die bisherigen

gehaltstabelle in anderen Fällen keinen entsprechenden

Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, in Höhe der am

Betrag aus, erfolgt die Zuordnung zu der Stufe der Be-

Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zustehenden

soldungsgruppe mit dem nächst höheren Betrag. 

Höhe fortzuzahlen, jedoch ab dem Zeitpunkt des Inkraft-

tretens dieses Gesetzes nach Maßgabe des § 64 Abs. 1

(3) Mit der Zuordnung zu einer Stufe des Grundgehalts

Sätze 3 und 4 zu verringern. Soweit Ausgleichs- oder

der Anlage 6 beginnt das Aufsteigen in den Stufen nach

Überleitungszulagen nach Satz 1 für die Verringerung

§ 31 Abs. 2. Bereits in einer Stufe mit dem entsprechen-

des Grundgehalts einschließlich von Amtszulagen sowie

den Grundgehaltsbetrag verbrachte Zeiten mit Anspruch

der allgemeinen Stellenzulage zustehen, sind diese in

auf Dienstbezüge ab dem Monat, in dem der Beamte das

Höhe der am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes

21. Lebensjahr vollendet hat, werden angerechnet. § 32

zustehenden Höhe fortzuzahlen mit der Maßgabe, dass

Abs. 2 gilt entsprechend, soweit Zeiten nach § 32 Abs. 2

ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes § 22 An-

Nr. 2 oder 3 nicht schon nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 oder 2

wendung findet. 

BBesG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fas-

sung berücksichtigt wurden. Satz 2 gilt nicht für Zeiten

(3) Beamten, die am Tag vor dem Inkrafttreten dieses

einer Hemmung nach § 27 Abs. 3 BBesG in der am  Gesetzes aufgrund von § 27 Abs. 3 Satz 1 BBesG eine 31. August 2006 geltenden Fassung. Die mit dem Amt

Leis tungsstufe erhalten, wird die nächst höhere Stufe des

verbundenen Mindestanforderungen gelten bis zur ers -

Grundgehalts für den Zeitraum, für den nach bisherigem

ten Leistungseinschätzung nach § 31 Abs. 5 als erfüllt. 

Recht die Erhöhung des Grundgehalts vorgezogen

In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 verkürzt sich die

wurde, weiterhin gewährt. Leistungszulagen nach § 42 a

reguläre Laufzeit der Stufe der Besoldungsgruppe A 5, 

BBesG sind, solange die bisherigen Voraussetzungen

der der Beamte zugeordnet wird, um die Monate, die

vorliegen, bis zum Ablauf der Befristung fortzuzahlen. 

der Beamte in seiner bisherigen Stufe nach dem am Tag

(4) Auslandsdienstbezüge, die dem Beamten oder Rich-

vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Recht

ter am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach

bereits verbracht hat, höchstens jedoch um die Laufzeit

dem Fünften Abschnitt des Bundesbesoldungsgesetzes

der jeweiligen Stufe in Besoldungsgruppe A 5. In den

und den landesrechtlichen Bestimmungen zustehen, wer-

Fällen des Absatzes 2 Satz 2 verlängert sich die regu -

den bis zu einem Jahr nach dem Inkrafttreten dieses Ge-

läre Laufzeit der Stufe, der der Beamte zugeordnet

setzes in der bisherigen Höhe weitergewährt, soweit sie

wird, um die Monate, die der Beamte nach dem am Tag

die Auslandsbesoldung nach § 78 Abs. 1 übersteigen und

vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Recht

solange die bisherigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt

noch benötigt hätte, um den Betrag dieser Stufe zu er-

sind. 

reichen. 

(5) Beamtinnen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens

(4) Richter, Staatsanwälte und sonstige Beamte in Äm-

dieses Gesetzes eine männliche Amtsbezeichnung füh -

tern der Besoldungsgruppen R 1 und R 2 der Besol-

ren, sind berechtigt, die Amtsbezeichnung auch künftig

dungsordnung R werden in den Besoldungsgruppen, in

in der männlichen Form zu führen. 

die sie nach § 98 Abs. 1 übergeleitet werden, den Stufen

des Grundgehalts der Anlage 8 zugeordnet. Absatz 1

(6) Ansprüche auf Besoldung, die vor dem Inkrafttreten

Sätze 2, 4, 5 und 6, Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Sätze 1

dieses Gesetzes entstanden sind, verjähren nach den bis-

bis 3 und 7 gelten entsprechend. Absatz 3 Satz 1 gilt mit

herigen Vorschriften. 

der Maßgabe, dass an die Stelle von § 31 Abs. 2 Satz 1 

(7) Wurde die Altersteilzeit vor dem Inkrafttreten dieses

§ 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 tritt. 

Gesetzes angetreten, gilt für die Berechnung des Zu-

schlags § 6 Abs. 2 BBesG sowie die dazu erlassene

§ 101

Rechtsverordnung jeweils in der am 31. August 2006

geltenden Fassung. 

 Sonstige Übergangsregelungen

(8) Soweit am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes

Zulagen nach den §§ 45 oder 46 BBesG in der am 

(1) Verringern sich die Bezüge von vorhandenen Beam-

31. August 2006 geltenden Fassung gewährt werden, 

ten und Richtern durch die Anwendung der Vorschriften

sind diese in Höhe des am Tag vor dem Inkrafttreten die-

dieses Gesetzes, wird eine Überleitungszulage in Höhe

ses Gesetzes zustehenden Betrags fortzuzahlen, solange

des Unterschiedsbetrags zwischen den Bezügen, die am

die bisherigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. 

Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zugestanden

haben, und den Bezügen, die ab dem Inkrafttreten die-

(9) Soweit am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes

ses Gesetzes zustehen, gewährt. Diese Überleitungszu-

Zulagen nach der Vorbemerkung Nr. 1 Abs. 3 zur Bun-

lage verringert sich bei jeder Erhöhung der Dienstbezü-

desbesoldungsordnung W des Bundesbesoldungsgeset-

ge um den Erhöhungsbetrag. 

zes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung oder
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nach der beim Amt des Juniordozenten in Besoldungs-

3. Unterabschnitt

gruppe W 1 der Landesbesoldungsordnung W ausge-

Schlussvorschriften

brachten Fußnote 1 gewährt werden, sind diese in Höhe

des am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zu -

stehenden Betrags fortzuzahlen, solange die bisherigen

§ 104

Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Im Übrigen gilt

 Erhöhung der Grundgehälter in den 

für diesen Personenkreis § 59 mit der Maßgabe, dass die

 Besoldungsgruppen W 2 und W 3 sowie der Besol-

in Satz 1 genannte Zulage auf den Höchstbetrag und auf

 dungsdurchschnitte durch dieses Gesetz

das Zulagevolumen anzurechnen ist. 

(10) Am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vor-

Die Grundgehälter in den Besoldungsgruppen W 2 und

handene Beamte mit Anspruch auf eine Stellenzulage

W 3 erhöhen sich durch dieses Gesetz um jeweils 100

nach Vorbemerkung Nr. 12 zu den Bundesbesoldungs-

Euro. Gleichzeitig erhöhen sich die Besoldungsdurch-

ordnungen A und B erhalten bei Vorliegen der Voraus-

schnitte um jeweils 1.050 Euro. Eine weitere Erhöhung

setzungen des § 50 diese Zulage mit der Maßgabe, dass

der Besoldungsdurchschnitte wegen der Anhebung der

die Zulage mindestens in Höhe des bisher geltenden Be-

Grundgehälter nach Satz 1 erfolgt nicht. 

trages gewährt wird. 

(11) In Fällen, in denen der Eintritt in den Ruhestand

§ 105

aufgrund von § 51 LBG in der vor Inkrafttreten dieses

 Künftig wegfallende Ämter

Gesetzes geltenden Fassung hinausgeschoben wurde, 

gelten ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes §§ 73 und 74

(1) Die künftig wegfallenden Ämter sind in Anlage 5

entsprechend. 

aufgeführt. Diese Ämter dürfen Beamten und Richtern

nicht mehr verliehen werden, es sei denn, dem Inhaber

§ 102

eines solchen Amtes wird im Wege der Ernennung ein

als künftig wegfallendes Amt verliehen, weil eine Ernen-

 Fortgeltung von Rechtsverordnungen

nung in ein in den Landesbesoldungsordnungen ausge-

brachtes anderes Amt nicht möglich ist. 

Soweit nach diesem Gesetz die Landesregierung oder 

eine andere Stelle ermächtigt ist, durch Rechtsverord-

(2) Nach der landesrechtlichen Umsetzung der Notariats-

nung bestimmte Bereiche zu regeln, bleiben die bisheri-

reform entfallen ab dem 1. Januar 2018 die Ämter „No -

gen Rechtsverordnungen für diese Bereiche bis zum In-

tarvertreter“ in Besoldungsgruppe A 12 und „Bezirksno -

krafttreten der jeweiligen neuen Rechtsverordnung in

tar“ in den Besoldungsgruppen A 13 und A 14. Diese

Kraft. 

Ämter dürfen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr verliehen

werden. Bezirksnotare und Notarvertreter, die am 31. De -

zem 

ber 2017 bei einem staatlichen Notariat tätig sind, 

§ 103

verbleiben in ihren bisherigen Ämtern. 

 Übergangsweise Fortgeltung aufgehobener 

 Rechtsverordnungen

§ 106

(1) Die Verordnung des Finanzministeriums über die

 Erlass von Verwaltungsvorschriften

Gewährung von Unterhaltsbeihilfen an Dienstanfänger

vom 16. Juli 1969 (GBl. S. 155), zuletzt geändert durch

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen

Artikel 3 des Gesetzes vom 8. November 1999 (GBl.  Verwaltungsvorschriften erlässt, wenn gesetzlich nichts S. 430), gilt für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vor-anderes bestimmt ist, das Finanzministerium; Verwal-

handenen Dienstanfänger weiter. 

tungsvorschriften, die nur einzelne Geschäftsbereiche

betreffen, erlässt das Finanzministerium im Einverneh-

(2) Die Verordnung des Finanzministeriums über die

men mit dem jeweiligen Ministerium. 

Gewährung von Unterhaltsbeihilfen an Rechtsreferen 

-

dare vom 29. Juni 1998 (GBl. S. 398), zuletzt geändert

durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007

(GBl. S. 538, 542), gilt bis zum Erlass einer Rechtsver-

ordnung nach § 88 Satz 7 weiter. 
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Anlage 1 

(zu § 28) 



Landesbesoldungsordnung A 

Besoldungsgruppe A 5 

E r s t e r   H a u p t w a c h t m e i s t e r 1) 2) 



H a u p t w a r t 2) 3) 



O b e r a m t s m e i s t e r 2) 4) 

___________________________ 

1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 6. 

3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13, wenn er im Sitzungsdienst der Gerichte eingesetzt ist. 

Besoldungsgruppe A 6  

E r s t e r   H a u p t w a c h t m e i s t e r 1) 2) 



H a u p t w a r t 2) 



O b e r a m t s m e i s t e r 2) 



S e k r e t ä r 3) 

___________________________ 

1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 5. 

3) Als Eingangsamt. 

Besoldungsgruppe A 7 

Brandmeister 1) 



Krankenpfleger 1) 



Krankenschwester 1) 



O b e r s e k r e t ä r 2) 
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O b e r w e r k m e i s t e r 1) 



Polizeimeister 1) 



Stationspfleger  

3)





Stationsschwester  

3)

_______________________ 

1) Als Eingangsamt. 

2) Auch als Eingangsamt für die Laufbahnen des mittleren technischen Dienstes und die Laufbahn des mittleren allgemeinen Vollzugsdienstes bei den Justizvollzugsanstalten. 

3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

Besoldungsgruppe A 8 

Abteilungspfleger 



Abteilungsschwester 



Gerichtsvollzieher 1) 



H a u p t s e k r e t ä r 



H a u p t w e r k m e i s t e r 



Oberbrandmeister 



Polizeiobermeister 



Straßenmeister 2) 

________________________ 

1) Als Eingangsamt. 

2) Als Eingangsamt; erhält als Leiter einer Straßenmeisterei oder Autobahnmeisterei eine Amtszulage nach Anlage 13. 

Besoldungsgruppe A 9 

A m t s i n s p e k t o r 1) 



B e t r i e b s i n s p e k t o r 1) 



Fachlehrer 2) 3) 
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Hauptbrandmeister 1) 



Hauptstraßenmeister 4) 



als Leiter einer großen und bedeutenden Straßenmeisterei oder Autobahnmeisterei I n s p e k t o r 3) 



Kriminalkommissar 3) 



Landwirtschaftstechnischer Lehrer und Berater 3) 



Obergerichtsvollzieher 1) 



Oberin 4) 



Oberpfleger 



Oberschwester 



Oberstraßenmeister 5) 



Pflegevorsteher 4) 



Polizeihauptmeister 1) 



Polizeikommissar 3) 

____________________ 

1) Für Funktionen, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 9 abheben, können nach Maßgabe sachgerechter Bewertung jeweils bis zu 30 Prozent der Stellen mit einer Amtszulage nach Anlage 13 ausgestattet werden. 

2) Dieser Besoldungsgruppe werden nur solche Beamte zugeteilt, die die Lehrbefähigung für musisch-technische Fächer, für vorschulische Einrichtungen oder für Sonderschulen besitzen. 

3) Als Eingangsamt. 

4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

5) Erhält als Leiter einer Straßenmeisterei oder Autobahnmeisterei eine Amtszulage nach Anlage 13. 

Besoldungsgruppe A 10 

Erster Betriebsinspektor 



als Werkdienstleiter bei einer Justizvollzugsanstalt 



Erster Hauptstraßenmeister 



als Leiter einer besonders großen und besonders bedeutenden Straßenmeisterei oder Autobahnmeisterei  
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Erste Oberin/Erster Pflegevorsteher 1) 



- als Leitende Unterrichtsschwester/Leitender Unterrichtspfleger an einer Krankenpflegeschule oder einer Schule für Krankenpflegehilfe mit durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteilnehmern 



- als Leiterin/Leiter eines Pflegebereichs mit mindestens 96 Pflegepersonen 



- als Leiterin/Leiter eines Pflegedienstes mit mindestens 150 Pflegepersonen 



- als ständige Vertreterin/ständiger Vertreter einer Leitenden Unterrichtsschwester/eines Leitenden Unterrichtspflegers an einer Krankenpflegeschule oder 

einer Schule für Krankenpflegehilfe mit durchschnittlich mindestens 160 Lehrgangsteilnehmern 



- als ständige Vertreterin/ständiger Vertreter der Leiterin/des Leiters eines Pflegedienstes mit mindestens 300 Pflegepersonen 



Fachoberlehrer 2) 3) 



Kriminaloberkommissar 



Landwirtschaftstechnischer Oberlehrer und Berater 3) 



O b e r i n s p e k t o r 4) 



Polizeioberkommissar 



Technischer Lehrer 5) 



- an einer beruflichen Schule oder an einer vergleichbaren kommunalen 

schulischen Einrichtung 



- an einer Sonderschule 



- an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg  



- an einer Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 

__________________ 

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 11; erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

2) Dieser Besoldungsgruppe werden nur solche Beamte zugeteilt, die die Lehrbefähigung für musisch-technische Fächer, für vorschulische Einrichtungen oder für Sonderschulen besitzen. 

3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 11. 

4) Auch als Eingangsamt für Laufbahnen des gehobenen technischen Dienstes, in denen für die Befähigung der Abschluss eines Diplomstudiengangs an der Dualen Hochschule oder einer Fachhochschule oder ein mit einem Bachelor abgeschlossenes Hochschulstudium oder ein gleichwertiger Abschluss gefordert und diese Befähigung von den Beamten nachgewiesen wird. 

5) Als Eingangsamt. 

Besoldungsgruppe A 11 

A m t m a n n 
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Erste Oberin/Erster Pflegevorsteher 



- als Leitende Unterrichtsschwester/Leitender Unterrichtspfleger an einer Krankenpflegeschule oder einer Schule für Krankenpflegehilfe mit durchschnittlich mindestens 160 Lehrgangsteilnehmern 



- als Leiterin/als Leiter eines Pflegebereichs mit mindestens 192 Pflegepersonen 



- als Leiterin/als Leiter eines Pflegedienstes mit mindestens 300 Pflegepersonen Fachoberlehrer 1) 2) 



Fachoberlehrer 1) 3) 



- als Fachbetreuer 



- an einer Sonderschule für Geistigbehinderte oder an einer sonstigen Sonderschule mit einer Abteilung für Geistigbehinderte als Stufenleiter der Unter-, Mittel- oder Oberstufe 



Kriminalhauptkommissar 4) 



Landwirtschaftstechnischer Oberlehrer und Berater 2) 



Polizeihauptkommissar 4) 



Technischer Oberlehrer 



- an einer beruflichen Schule oder an einer vergleichbaren kommunalen 

schulischen Einrichtung 



- an einer Sonderschule 



- an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 



- an einer Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 

__________________________________________ 

1) Dieser Besoldungsgruppe werden nur solche Beamte zugeteilt, die die Lehrbefähigung für musisch-technische Fächer, für vorschulische Einrichtungen oder für Sonderschulen besitzen. 

2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 10. 

3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12. 

Besoldungsgruppe A 12 

Amtsanwalt 1) 



A m t s r a t 



Konrektor 2) 



als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern 



Kriminalhauptkommissar 3) 
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Lehrer 1) 



mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen 



Notarvertreter 1) 4) 



Polizeihauptkommissar 3) 



Rechnungsrat 1) 



als Prüfungsbeamter beim Rechnungshof 



Rektor 2) 



einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern 



Technischer Oberlehrer 



- an einer beruflichen Schule als Fachbetreuer 



- an einer Sonderschule für Geistigbehinderte als Stufenleiter der Werkstufe 



- an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg als Fachbeauftragter 



- an einer Staatlichen Akademie der Bildenden Künste als Fachbeauftragter _______________________________________ 

1) Als Eingangsamt. 

2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 11. 

4) Im württembergischen Rechtsgebiet. 

Besoldungsgruppe A 13 

Akademischer Rat 1) 



Bezirksnotar 



Erster Kriminalhauptkommissar 



Erster Polizeihauptkommissar 



Fachschulrat 1) 



- an einer Kunsthochschule  



- an einer Pädagogischen Hochschule 



Geschäftsführer bei einer Handwerkskammer 2) 



Gewerbeschulrat 1) 3) 



Handelsschulrat 1) 3) 



Hauswirtschaftsschulrat 1) 3) 
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Konrektor 



- als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern 



- als der ständige Vertreter des Leiters einer Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und Hauptschule oder Grund- und Werkrealschule mit mehr als 180 Schülern 4) 



- als der ständige Vertreter des Leiters einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, Grund- und Werkrealschule mit Realschule, Hauptschule mit Realschule, 

Werkrealschule mit Realschule oder Grundschule mit Realschule mit insgesamt mehr als 180 Schülern 5) 6) 



Konservator 1) 



Landwirtschaftlicher Direktor bei einem Schulbauernhof 1) 6) 



Landwirtschaftlicher Fachschulrat 1) 3) 



Landwirtschaftsschulrat 1) 3) 



Lehrer 7) 8) 



mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen bei überwiegender Verwendung in Hauptschul- oder Werkrealschulbildungsgängen 



Oberamtsanwalt 



O b e r a m t s r a t 9) 10) 



Oberrechnungsrat 9)



als Prüfungsbeamter beim Rechnungshof   



Pädagogischer Direktor bei einem Schulbauernhof 1) 6) 11) 



Parlamentsrat 1) 12) 





Pfarrer im Justizvollzugsdienst 1) 



R a t 1) 



Realschullehrer 1) 



mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen 



Rektor 



- einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern  



- einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern 5) 



- einer Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und Hauptschule oder Grund- und Werkrealschule mit bis zu 360 Schülern 5)  
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Seminarschulrat 

als 

Bereichsleiter 



- an einem Fachseminar für Sonderpädagogik 13) 



- an einem Pädagogischen Fachseminar 13) 



- an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Grund- und Haupt- 

schulen) 4) 



Sonderschullehrer 1) 14) 



Studienrat 1) 



- als Referent am Landesinstitut für Schulentwicklung 



- als Referent am Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik 



- als Referent an der Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater 



- mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien oder an beruflichen  

Schulen  



Zweiter Konrektor 5) 6) 



einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, Grund- und Werkrealschule mit Realschule, Hauptschule mit Realschule, Werkrealschule mit Realschule oder Grundschule mit Realschule mit insgesamt mehr als 540 Schülern 

________________________________________________ 

1) Als Eingangsamt. 

2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 15, A 16 oder B 3. 

3) Mit der Befähigung für ein Lehramt des gehobenen Dienstes an beruflichen Schulen (ausgenommen das Lehramt für Technische Lehrer an beruflichen Schulen). 

4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

5) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

6) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14. 

7) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12. 

8) Bis zu 20 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen in den Besoldungsgruppen A 12 und A 13 für Lehrer mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, die überwiegend in Hauptschul- oder Werkrealschulbildungsgängen verwendet werden. 

9) Für Beamte des gehobenen technischen Dienstes können für Funktionen, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 13 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 30 Prozent der für technische Beamte ausgebrachten Stellen der Besoldungsgruppe A 13 mit einer Amtszulage nach Anlage 13 

ausgestattet werden. 

10) Für Beamte der Rechtspflegerlaufbahn können für Funktionen der Rechtspfleger bei Gerichten, Notariaten und Staatsanwaltschaften, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 13 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 20 Prozent der für Rechtspfleger ausgebrachten Stellen der Besoldungsgruppe A 13 mit einer Amtszulage nach Anlage 13 ausgestattet werden. 

11) Mit der Befähigung für ein Lehramt des gehobenen oder höheren Dienstes. 

12) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 15 oder A 16. 

13) Als Eingangsamt für Beamte mit der Befähigung für ein Lehramt mit Eingangsamt in der Besoldungsgruppe A 12 oder einer niedrigeren Besoldungsgruppe. 

14) Mit der Befähigung für ein Lehramt an Sonderschulen (ausgenommen das Lehramt für Fachlehrer und Technische Lehrer an Sonderschulen). 
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Besoldungsgruppe A 14  

Akademischer Oberrat 



Bezirksnotar 



als Leiter eines Notariats mit 5 und mehr Planstellen für Bezirksnotare und Notarvertreter 



Erster Oberamtsanwalt 



Fachschulrat 1) 



als Abteilungsleiter an einer Heimsonderschule 



Geschäftsführer bei einer Handwerkskammer 2) 



Konrektor 



als der ständige Vertreter des Leiters einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, Grund- und Werkrealschule mit Realschule, Hauptschule mit Realschule, 

Werkrealschule mit Realschule oder Grundschule mit Realschule 



- mit bis zu 180 Realschülern und mit mehr als 360 Grund- und/oder Haupt-beziehungsweise Werkrealschülern 



- mit mehr als 180 bis zu 360 Realschülern und mit bis zu 360 Grund- und/oder Haupt-beziehungsweise Werkrealschülern 



- mit mehr als 180 bis zu 360 Realschülern und mit mehr als 360 Grund- und/oder Haupt- beziehungsweise Werkrealschülern 3) 



- mit mehr als 360 Realschülern 3) 



Landwirtschaftlicher Direktor bei einem Schulbauernhof 4) 



Oberstudienrat 



- als Referent am Landesinstitut für Schulentwicklung 



- als Referent am Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik 



- als Referent und zugleich ständiger Vertreter des Leiters der Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater 



- mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien oder an beruflichen Schulen Oberkonservator 



O b e r r a t 



Pädagogischer Direktor bei einem Schulbauernhof 4) 



Parlamentsrat 5) 



Pfarrer im Justizvollzugsdienst 4) 
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Realschulkonrektor 



- als der ständige Vertreter des Leiters einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern 



- als der ständige Vertreter des Leiters einer Realschule mit mehr als 360 Schülern 3) Realschulrektor 



- einer Realschule mit bis zu 180 Schülern 



- einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern 3) 



Regierungsschulrat 6) 



- als Referent in der Schulaufsicht bei einer oberen Schulaufsichtsbehörde 



- bei einer obersten Landesbehörde 



Rektor 



- einer Grundschule, Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und Hauptschule oder Grund- und Werkrealschule mit mehr als 360 Schülern 



- einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, Grund- und Werkrealschule mit Realschule, Hauptschule mit Realschule, Werkrealschule mit Realschule oder Grundschule mit Realschule 



- mit bis zu 180 Realschülern und mit bis zu 360 Grund- und/oder Haupt-beziehungsweise Werkrealschülern 



- mit bis zu 180 Realschülern und mit mehr als 360 Grund- und/oder Haupt-beziehungsweise Werkrealschülern 3) 



- mit mehr als 180 bis zu 360 Realschülern und mit bis zu 360 Grund- und/oder Haupt- beziehungsweise Werkrealschülern 3)  



Schulrat 3) 6) 



als Schulaufsichtsbeamter bei einer unteren Schulaufsichtsbehörde 



Seminarschuldirektor 



als der ständige Vertreter des Leiters eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung (Grund- und Hauptschulen) 



Seminarschulrat 

als 

Bereichsleiter 



- an einem Fachseminar für Sonderpädagogik 4) 



- an einem Pädagogischen Fachseminar 4) 



- an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen) 



Sonderschulkonrektor 



als der ständige Vertreter des Leiters einer Sonderschule 



- für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis 180 Schülern 



- für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern 3) 



- für sonstige Sonderschüler mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern 



- für sonstige Sonderschüler mit mehr als 90 Schülern 3) 



- mit 3 bis 8 Schulstellen im Justizvollzug 



- mit mindestens 9 Schulstellen im Justizvollzug 3) 



79

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache  14 / 7135



Sonderschulrektor 



als Leiter einer Sonderschule 



- für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern 



- für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis 180 Schülern 3) 



- für sonstige Sonderschüler mit bis zu 45 Schülern 



- für sonstige Sonderschüler mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern 3) 



- mit 3 bis 8 Schulstellen im Justizvollzug 3) 



Zweiter Konrektor 



einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, Grund- und Werkrealschule mit Realschule, Hauptschule mit Realschule, Werkrealschule mit Realschule oder Grundschule mit Realschule mit insgesamt mehr als 540 Schülern 



- mit mehr als 180 bis zu 360 Realschülern und mehr als 360 Grund- und/oder Haupt-beziehungsweise Werkrealschülern 



- mit mehr als 360 Realschülern 



Zweiter Realschulkonrektor 



einer Realschule mit mehr als 540 Schülern 



Zweiter Sonderschulkonrektor 



an einer Sonderschule 



- für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern 



- für sonstige Sonderschüler mit mehr als 135 Schülern 



- mit mindestens 13 Schulstellen im Justizvollzug 

_____________________________________________ 

1) Erhält als der ständige Vertreter des Leiters einer Heimsonderschule mit bis zu 90 Schülern eine Amtszulage nach Anlage 13. 

2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 15, A 16 oder B 3. 

3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13. 

5) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 15 oder A 16. 

6) Für Beamte in der Schulaufsicht mit der Befähigung für ein Lehramt als Eingangsamt. 

Besoldungsgruppe A 15 

Akademischer Direktor 



Dekan im Justizvollzugsdienst 



D i r e k t o r 



Direktor bei der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen 



als weiteres Mitglied des Vorstandes 
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Direktor der Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater 1) Direktor des Fachseminars für Sonderpädagogik 1) 



Direktor des Internationalen Instituts für Berufsbildung 



Direktor einer Heimsonderschule 



- als Leiter einer Heimsonderschule mit bis zu 90 Schülern 



- als Leiter einer Heimsonderschule mit mehr als 90 Schülern 1) 2) 



Direktor eines Pädagogischen Fachseminars 1) 



Direktor eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung 



als Leiter eines Seminars (Grund- und Hauptschulen) 



Ephorus 1) 



als Leiter des evangelisch-theologischen Seminars Maulbronn 



Erster Landesbeamter 3) 



Fachbereichsdirektor am Landesmedienzentrum 



als Leiter eines Fachbereichs 



Fachschuldirektor 



- als der ständige Vertreter des Leiters einer Heimsonderschule mit mehr als 90 Schülern 2)





- als der ständige Vertreter des Leiters einer Heimsonderschule mit mehr als 90 Schülern 



- und mit einer Abteilung Sonderberufs- oder Sonderberufsfachschule mit mehr als 60 Schülern 1) 2) 



- und mit einer voll ausgebauten Abteilung gymnasiale Oberstufe 1) 



Geschäftsführer bei einer Handwerkskammer 4) 



Hauptkonservator 



Parlamentsrat 5) 



Polizeischuldirektor 



Professor am Landesinstitut für Schulentwicklung 1) 



als Referatsleiter und zugleich ständiger Vertreter des Fachbereichsleiters 81
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Professor eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung 



an einem Seminar (Berufliche Schulen) 



- als Bereichsleiter 6) 



- als der ständige Vertreter des Direktors 7) 



an einem Seminar (Gymnasien) 



- als Bereichsleiter 6) 



- als der ständige Vertreter des Direktors 7) 



Realschulrektor 



einer Realschule mit mehr als 360 Schülern 



Regierungsmedizinaldirektor 8) 



als Stellvertreter des Leiters eines Gesundheitsamts bei einem Landratsamt Regierungsschuldirektor 



- als Referent in der Schulaufsicht bei einer oberen Schulaufsichtsbehörde 



- bei einer obersten Landesbehörde 



Rektor 



einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, Grund- und Werkrealschule mit Realschule, Hauptschule mit Realschule, Werkrealschule mit Realschule oder Grundschule mit Realschule 



- mit mehr als 180 bis zu 360 Realschülern und mehr als 360 Grund- und/oder Haupt-beziehungsweise Werkrealschülern 



- mit mehr als 360 Realschülern 



Schulamtsdirektor 



als Schulaufsichtsbeamter bei einer unteren Schulaufsichtsbehörde 



Seminarschuldirektor 



- als der ständige Vertreter des Leiters eines Fachseminars für Sonderpädagogik 



- als der ständige Vertreter des Leiters eines Pädagogischen Fachseminars 



- als der ständige Vertreter des Leiters eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen) 



- als Leiter der Abteilung Sonderpädagogik am Pädagogischen Fachseminar Karlsruhe 9) Sonderschulrektor 



als Leiter einer Sonderschule 



- für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern 



- für sonstige Sonderschüler mit mehr als 90 Schülern 



- mit mindestens 9 Schulstellen im Justizvollzug 



Studiendirektor 



- als der ständige Vertreter des Leiters des Internationalen Studienzentrums bei einer wissenschaftlichen Hochschule 



- als der ständige Vertreter des Leiters des Landesgymnasiums für Hochbegabte mit Internat und Kompetenzzentrum Schwäbisch Gmünd 1) 
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- als der ständige Vertreter des Leiters des Landesinstituts für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik 



- als der ständige Vertreter des Leiters eines Studienkollegs bei einer wissenschaftlichen Hochschule 



- am Landesinstitut für Schulentwicklung 



- an einer Heimsonderschule mit mehr als 90 Schülern als Leiter einer Abteilung Sonderberufs- oder Sonderberufsfachschule mit mehr als 60 Schülern 1)  



- an einer Heimsonderschule mit mehr als 90 Schülern als Leiter einer voll ausgebauten Abteilung gymnasiale Oberstufe 1) 



- als Fachberater in der Schulaufsicht, als Fachleiter oder Seminarlehrer an Studienseminaren oder Seminarschulen oder zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben 10) 



- als der ständige Vertreter des Leiters 





einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern, 2) 





einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern, 1) 2) 





eines Gymnasiums im Aufbau mit 



mehr als 540 Schülern, wenn die oberste Jahrgangsstufe fehlt, 1) 



mehr als 670 Schülern, wenn die zwei oberen Jahrgangsstufen fehlen, 1) mehr als 800 Schülern, wenn die drei oberen Jahrgangsstufen fehlen, 1) eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums, 





eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern, 





eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern, 1) 





eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums, 





eines zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasiums oder eines Ober-

stufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen 1) 



- als Leiter 





einer beruflichen Schule mit bis zu 80 Schülern, 2) 





einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern, 1) 2) 





eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums, 1) 





eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern, 1) 





eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums 1) 

___________________________________________ 

1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

2) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeitunterricht als einer. 

3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16, B 2 oder B 3. 

4) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 14, A 16 oder B 3. 

5) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 14 oder A 16. 

6) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

7) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

8) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

9) Zugleich auch ständiger Vertreter des Direktors für diesen Bereich. 

10) Höchstens 30 Prozent der Gesamtzahl der planmäßigen Beamten in der Laufbahn der Studienräte. 
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Besoldungsgruppe A 16 

Abteilungsdirektor1) 

als ständiger Vertreter des Leiters einer Abteilung bei einem Regierungspräsidium Direktor bei der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen als Stellvertretender Vorstandsvorsitzender  



Direktor der Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume Direktor der Landesanstalt für Schweinezucht  



Direktor der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg Direktor der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg Direktor des Landwirtschaftlichen Zentrums für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg  



Direktor des Internationalen Studienzentrums bei einer wissenschaftlichen Hochschule Direktor des Landesinstituts für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Direktor des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg  



Direktor des Staatlichen Weinbauinstituts Freiburg  



Direktor einer Heimsonderschule  



als Leiter einer Heimsonderschule mit mehr als 90 Schülern2)  



– und mit einer Abteilung Sonderberufs- oder Sonderberufsfachschule mit mehr als 60 Schülern2)  



– und mit einer voll ausgebauten Abteilung gymnasiale Oberstufe  



Direktor eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung  



als Leiter eines Seminars (Realschulen)  



Direktor eines Studienkollegs bei einer wissenschaftlichen Hochschule  



Ephorus  



als Leiter des evangelisch-theologischen Seminars Blaubeuren  



Erster Landesbeamter3)  



Geschäftsführer bei einer Handwerkskammer4)  



Landeskonservator  



Leitender Akademischer Direktor  
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L e i t e n d e r  D i r e k t o r  



Leitender Regierungsschuldirektor  



als Referatsleiter bei einer oberen Schulaufsichtsbehörde  



Leitender Schulamtsdirektor  



als leitender Schulaufsichtsbeamter bei einer unteren Schulaufsichtsbehörde, dem mindestens sechs weitere Schulaufsichtsbeamte unterstellt sind  



Leitender Verwaltungsdirektor beim Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg  



als der ständige Vertreter des Verbandsdirektors  



Ministerialrat5)  



beim Landtag und bei einer obersten Landesbehörde  



Oberstudiendirektor  



– als Leiter des Landesgymnasiums für Hochbegabte mit Internat und  

Kompetenzzentrum Schwäbisch Gmünd  



– als Leiter  

einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern,2)  



eines Gymnasiums im Aufbau mit 







mehr als 540 Schülern, wenn die oberste Jahrgangsstufe fehlt, 





mehr als 670 Schülern, wenn die zwei oberen Jahrgangsstufen fehlen, 





mehr als 800 Schülern, wenn die drei oberen Jahrgangsstufen fehlen, 



eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern, 

eines zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasiums oder  

eines Oberstufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen  



Parlamentsrat6)  



Professor am Landesinstitut für Schulentwicklung  



– als Fachbereichsleiter  



– als der Stellvertretende Direktor  

_________________________________________ 



1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 2. 

2) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeitunterricht als einer. 

3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15, B 2 oder B 3. 

4) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 14, A 15 oder B 3. 

5) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 2 oder B 3. 

6) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 14 oder A 15. 
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Anlage 2 

(zu § 28) 

 

Landesbesoldungsordnung B 

Besoldungsgruppe B 1 







Besoldungsgruppe B 2 

Abteilungsdirektor bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg1) Abteilungsdirektor  

– als Leiter einer großen und bedeutenden Abteilung  





bei einer Mittel- oder Oberbehörde des Landes  





bei einer sonstigen Dienststelle oder Einrichtung, wenn deren Leiter mindestens in Besoldungsgruppe B 5 eingestuft ist  



– als Leiter eines großen und bedeutenden Referats bei der Oberfinanzdirektion, sofern er für sein und mindestens ein weiteres Referat den Finanzpräsidenten vertritt  



– als der ständige Vertreter des Direktors des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg  



– als ständiger Vertreter des Leiters einer Abteilung bei einem Regierungspräsidium2)  



– als der ständige Vertreter des Präsidenten des Landeskriminalamts  



Abteilungspräsident3) 4)  



als Leiter einer Abteilung bei einem Regierungspräsidium  



Direktor bei der Datenzentrale Baden-Württemberg  



als weiteres Mitglied des Vorstands  



Direktor des Informatikzentrums Landesverwaltung Baden-Württemberg  



Direktor der Landeszentrale für politische Bildung  



Direktor des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg  



Direktor der Staatlichen Anlagen und Gärten  



Direktor und Professor4)  



als Leiter einer wissenschaftlichen Forschungseinrichtung  
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Erster Landesbeamter5)  



bei einem Landratsamt eines Landkreises mit bis zu 300.000 Einwohnern  



Erster Direktor der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen als Vorstandsvorsitzender  



Finanzpräsident  



als Leiter der Abteilung Bundesbau bei der Oberfinanzdirektion  



Landoberstallmeister  



als Leiter des Haupt- und Landgestüts Marbach  



Leitender Direktor beim Verband Region Stuttgart für den Bereich Wirtschaft/Infrastruktur6) Leitender Kreisverwaltungsdirektor2)  



als Dezernent bei einem Landratsamt eines Landkreises mit mehr als 300.000 

Einwohnern  



Leitender Technischer Direktor beim Verband Region Stuttgart für den Bereich Planung6) Leitender Verwaltungsdirektor beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg als der ständige Vertreter des Direktors  



Ministerialrat7) 8)  



beim Landtag und bei einer obersten Landesbehörde  



Museumsdirektor und Professor  



– als Leiter des Linden-Museums Stuttgart  



– als Leiter des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe  



Polizeipräsident  



– als Leiter des Polizeipräsidiums Karlsruhe  



– als Leiter des Polizeipräsidiums Mannheim  



Professor als Direktor  



– eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung (Berufliche Schulen)  



– eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien)  



Stadtdirektor bei der Landeshauptstadt Stuttgart4)  



als Leiter eines großen und bedeutenden Amtes  



Stadtdirektor  



– bei einer Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern  





als Leiter einer großen und bedeutenden Organisationseinheit auf der dem Oberbürgermeister unmittelbar nachgeordneten Funktionsebene  



– bei einer Stadt mit mehr als 250.000 Einwohnern  





als Leiter einer großen und bedeutenden Organisationseinheit4)  
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Verbandsdirektor eines Regionalverbands4) 



mit nicht mehr als 700.000 Einwohnern 



__________________________________________________________________________ 



1) Als Leiter einer großen und bedeutenden Abteilung. 

2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 16. 

3) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist. 

4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 3. 

5) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15 oder A 16. 

6) Nur als der ständige Vertreter des Regionaldirektors; dies gilt auch, soweit diese ständige Vertretung gemeinsam und ausschließlich den Leitern für den Bereich Wirtschaft/Infrastruktur und für den Bereich Planung übertragen wurde. 

7) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16 oder B 3. 

8) Die Zahl der Planstellen für Leitende Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 3 und für Ministerialräte in den Besoldungsgruppen B 2 und B 3 darf zusammen 60 Prozent der Gesamtzahl der für Leitende Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 3 und für Ministerialräte ausgebrachten Planstellen nicht überschreiten. 









Besoldungsgruppe B 3 

Abteilungspräsident 1) 2) 



als Leiter einer Abteilung bei einem Regierungspräsidium 



Direktor der Bereitschaftspolizei 



Direktor des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg 



Direktor und Professor 



- als Leiter einer wissenschaftlichen Forschungseinrichtung 2) 



- als Leiter der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg Erster Landesbeamter 3) 



bei einem Landratsamt eines Landkreises mit mehr als 300.000 Einwohnern Finanzpräsident 



Generalsekretär der Führungsakademie Baden-Württemberg 



Geschäftsführer bei der Handwerkskammer Stuttgart 



als der erste Stellvertreter des Hauptgeschäftsführers 



Hauptgeschäftsführer bei einer Handwerkskammer 4) 
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Inspekteur der Polizei 



Landeskriminaldirektor 



Leitender Direktor beim Verband Region Rhein-Neckar 



als der Leitende Planer und ständige Vertreter des Verbandsdirektors 



Leitender Ministerialrat 5) 



- beim Landtag und bei einer obersten Landesbehörde 

als 

ständiger 

Vertreter 

eines 

Abteilungsleiters 



Leitender Parlamentsrat 



Ministerialrat 5) 6) 



beim Landtag und bei einer obersten Landesbehörde 



Museumsdirektor und Professor 



- als Leiter der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe 



- als Leiter der Staatsgalerie Stuttgart 



- als Leiter des Badischen Landesmuseums Karlsruhe 



- als Leiter des Landesmuseums für Technik und Arbeit in Mannheim 



- als Leiter des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart 



- als Leiter des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart 



Polizeipräsident 



als Leiter des Polizeipräsidiums Stuttgart 



Präsident des Landesarchivs 



Professor 



als Direktor am Landesinstitut für Schulentwicklung 



Stadtdirektor bei der Landeshauptstadt Stuttgart 2) 



als Leiter eines großen und bedeutenden Amtes 



Stadtdirektor bei einer Stadt mit mehr als 250.000 Einwohnern 



als Leiter einer großen und bedeutenden Organisationseinheit auf der dem Oberbürgermeister unmittelbar nachgeordneten Funktionsebene 



Verbandsdirektor des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg Verbandsdirektor eines Regionalverbands 



- mit nicht mehr als 700.000 Einwohnern 2) 



- mit mehr als 700.000 bis zu 1,5 Millionen Einwohnern 7) 
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Vizepräsident der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg 

______________________________________________________ 

1) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist. 

2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 2. 

3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15 oder A 16. 

4) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 4, B 5 oder B 6. 

5) Die Zahl der Planstellen für Leitende Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 3 und für Ministerialräte in den Besoldungsgruppen B 2 und B 3 darf zusammen 60 Prozent der Gesamtzahl der für Leitende Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 3 und für Ministerialräte ausgebrachten Planstellen nicht überschreiten. 

6) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16 oder B 2. 

7) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 4. 

 

Besoldungsgruppe B 4 

Direktor des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg 



Direktor des Zweckverbands Bodenseewasserversorgung 



- als der kaufmännische Geschäftsführer 



- als der technische Geschäftsführer 



Direktor des Zweckverbands Landeswasserversorgung 



- als der kaufmännische Geschäftsführer 



- als der technische Geschäftsführer 



Hauptgeschäftsführer bei einer Handwerkskammer 1) 



Leitender Direktor der Datenzentrale Baden-Württemberg 



als Vorsitzender des Vorstands 



Präsident des Landesamts für Besoldung und Versorgung 



Präsident des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung 



Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz 



Präsident des Landesjustizprüfungsamts 



Präsident des Landeskriminalamts 



Regierungsvizepräsident 



als der ständige Vertreter eines Regierungspräsidenten 
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Stadtdirektor bei der Landeshauptstadt Stuttgart 



als Leiter eines Referats 



Verbandsdirektor eines Regionalverbands 



mit mehr als 700.000 bis zu 1,5 Millionen Einwohnern 2) 

______________________________________________ 

1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 3, B 5 oder B 6. 

2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 3. 

 

Besoldungsgruppe B 5 

Direktor bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg 



als stellvertretender Geschäftsführer oder Mitglied der Geschäftsführung Hauptgeschäftsführer bei einer Handwerkskammer 1) 



Landesbeauftragter für den Datenschutz 



Präsident der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg Präsident des Statistischen Landesamts 



Rechnungshofdirektor 



Regionaldirektor beim Verband Region Stuttgart 



Verbandsdirektor des Verbands Region Rhein-Neckar 



Verbandsdirektor eines Regionalverbands 



mit mehr als 1,5 Millionen Einwohnern 

________________________________________ 

1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 3, B 4 oder B 6. 

 

 

Besoldungsgruppe B 6 

Erster Direktor bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg als Geschäftsführer oder Vorsitzender der Geschäftsführung  



Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Stuttgart 
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Landesforstpräsident 



Landespolizeipräsident 



Ministerialdirigent 



beim Landtag und bei einer obersten Landesbehörde 



als Leiter einer Abteilung 



Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg 



Vizepräsident des Rechnungshofs 

Besoldungsgruppe B 7 

Oberfinanzpräsident 



Präsident der Landesanstalt für Kommunikation 



als Vorsitzender des Vorstands 

Besoldungsgruppe B 8 

Regierungspräsident 

Besoldungsgruppe B 9 

Ministerialdirektor 



beim Landtag und bei einer obersten Landesbehörde 



Präsident des Rechnungshofs 

Besoldungsgruppe B 10 

Staatssekretär  



als Chef der Staatskanzlei 

Besoldungsgruppe B 11 
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Anlage 3 

(zu § 35) 

 

Landesbesoldungsordnung R 

Besoldungsgruppe R 1 

Justizrat 



Oberjustizrat 1) 



als Leiter eines Notariats mit bis zu 3 Planstellen für Notare 



Richter am Amtsgericht 2) 



Richter am Arbeitsgericht 2) 3) 



Richter am Landgericht 



Richter am Sozialgericht 2) 



Richter am Verwaltungsgericht 



Direktor des Amtsgerichts 4) 



Direktor des Arbeitsgerichts 4) 



Direktor des Sozialgerichts 4) 



Staatsanwalt 



Erster Staatsanwalt 5) 

__________________________________________________ 

1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

2) Erhält als der ständige Vertreter des Direktors bei einem Gericht mit 4 bis 7 Richterplanstellen eine Amtszulage nach Anlage 13. 

3) Erhält als örtlicher Gerichtsvorstand der arbeitsgerichtlichen Kammern in Aalen, Crailsheim, Ludwigsburg, Offenburg, Radolfzell und Ravensburg eine Amtszulage nach Anlage 13. 

4) An einem Gericht mit bis zu 3 Richterplanstellen; erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

5) Erhält bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit 4 Planstellen und mehr für Staatsanwälte eine Amtszulage nach Anlage 13. Anstatt einer Planstelle für einen Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter können bei einer Staatsanwaltschaft mit 4 und 5 Planstellen für Staatsanwälte eine Planstelle für einen Ersten Staatsanwalt und bei einer Staatsanwaltschaft mit 6 und mehr Planstellen für Staatsanwälte 2 Planstellen für Erste Staatsanwälte ausgebracht werden. 
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Besoldungsgruppe R 2 

Notariatsdirektor 



- als Leiter eines Notariats mit 4 bis 7 Planstellen für Notare 



- als Leiter eines Notariats mit 8 und mehr Planstellen für Notare 1) 



- als der ständige Vertreter des Leiters eines Notariats mit 8 und mehr Planstellen für Notare 



Richter am Amtsgericht 



- als weiterer aufsichtführender Richter 2) 



- als der ständige Vertreter eines Direktors 3) 



Richter am Arbeitsgericht 



- als weiterer aufsichtführender Richter 2) 



- als der ständige Vertreter eines Direktors 3) 



Richter am Finanzgericht 



Richter am Landessozialgericht 



Richter am Oberlandesgericht 



Richter am Verwaltungsgerichtshof 



Richter am Sozialgericht 



- als weiterer aufsichtführender Richter 2) 



- als der ständige Vertreter eines Direktors 3) 



Vorsitzender Richter am Landgericht 4) 



Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht 



Direktor des Amtsgerichts 5) 



Direktor des Arbeitsgerichts 5) 



Direktor des Sozialgerichts 5) 



Vizepräsident des Amtsgerichts 6) 



Vizepräsident des Arbeitsgerichts 6) 



Vizepräsident des Landgerichts 7) 



Vizepräsident des Sozialgerichts 6) 
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Vizepräsident des Verwaltungsgerichts 7) 



Oberstaatsanwalt 



- als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht 8) 



- als Hauptabteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem 

Landgericht 9) 



- als Dezernent bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht Leitender Oberstaatsanwalt 10) 



- als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht  



- als Leiter einer Zweigstelle bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht ___________________________________________________ 

1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

2) An einem Gericht mit 10 und mehr Richterplanstellen. Bei 17 Richterplanstellen und auf je 7 weitere Richterplanstellen kann für weitere aufsichtführende Richter je eine Richterplanstelle der Besoldungsgruppe R 2 ausgebracht werden. 

3) An einem Gericht mit 8 und mehr Richterplanstellen. 

4) Erhält als weiterer aufsichtführender Richter an Landgerichten mit 81 und mehr Richterplanstellen  eine Amtszulage nach Anlage 13. 

5) An einem Gericht mit 4 und mehr Richterplanstellen; erhält an einem Gericht mit 8 und mehr Richterplanstellen eine Amtszulage nach Anlage 13. 

6) Als der ständige Vertreter eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 3 oder R 4; erhält an einem Gericht mit 16 und mehr Richterplanstellen eine Amtszulage nach Anlage 13. 

7) Erhält als der ständige Vertreter eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 3 oder R 4 eine Amtszulage nach Anlage 13. 

8) Auf je 4 Planstellen für Staatsanwälte kann eine Planstelle für einen Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter ausgebracht werden; erhält als der ständige Vertreter eines Leitenden Oberstaatsanwalts der Besoldungsgruppe R 3 oder R 4 eine Amtszulage nach Anlage 13. 

9) Erhält als Hauptabteilungsleiter bei der Staatsanwaltschaft Mannheim oder als Hauptabteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft mit 101 und mehr Planstellen für Staatsanwälte eine Amtszulage nach Anlage 13. 

10) Mit bis zu 10 Planstellen für Staatsanwälte; erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 



Besoldungsgruppe R 3 

Vorsitzender Richter am Finanzgericht 1) 



Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht 



Vorsitzender Richter am Landessozialgericht 



Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht 



Vorsitzender Richter am Verwaltungsgerichtshof 



Präsident des Amtsgerichts 2) 



Präsident des Arbeitsgerichts 2) 
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Präsident des Landgerichts 2) 



Präsident des Sozialgerichts 2) 



Präsident des Verwaltungsgerichts 2) 



Vizepräsident des Amtsgerichts 3) 4) 



Vizepräsident des Finanzgerichts 5) 



Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts 5) 



Vizepräsident des Landessozialgerichts 5) 



Vizepräsident des Landgerichts 3) 



Vizepräsident des Oberlandesgerichts 5) 



Vizepräsident des Verwaltungsgerichts 3) 



Vizepräsident des Verwaltungsgerichtshofs 5) 



Oberstaatsanwalt 



als der ständige Vertreter eines in Besoldungsgruppe R 5 eingestuften Leitenden Oberstaatsanwalts  



Leitender Oberstaatsanwalt 



- als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht 6)  



- als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht _________________________________________________________ 

1) Erhält als örtlicher Gerichtsvorstand der Außensenate des Finanzgerichts eine Amtszulage nach Anlage 13. 

2) An einem Gericht mit bis zu 40 Richterplanstellen einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte, über die der Präsident die Dienstaufsicht führt. 

3) Als der ständige Vertreter des Präsidenten eines Gerichts mit 81 und mehr Richterplanstellen, einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte, über die der Präsident die Dienstaufsicht führt. 

4) Als der ständige Vertreter eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 5. 

5) Erhält als der ständige Vertreter eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 6 eine Amtszulage nach Anlage 13. 

6) Mit 11 bis zu 40 Planstellen für Staatsanwälte sowie bei den Staatsanwaltschaften Mosbach und Waldshut-Tiengen. 



Besoldungsgruppe R 4 

Präsident des Amtsgerichts1) 



Präsident des Arbeitsgerichts2) 
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Präsident des Landgerichts1) 



Präsident des Sozialgerichts2) 



Präsident des Verwaltungsgerichts1) 



Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts3) 



Vizepräsident des Landessozialgerichts3) 



Vizepräsident des Oberlandesgerichts3) 



Vizepräsident des Verwaltungsgerichtshofs3) 



Leitender Oberstaatsanwalt4) 

als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht 

_________________________________________________ 



1) An einem Gericht mit 41 bis 80 Richterplanstellen einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte, über die der Präsident die Dienstaufsicht führt. 

2) An einem Gericht mit 41 und mehr Richterplanstellen einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte, über die der Präsident die Dienstaufsicht führt. 

3) Als der ständige Vertreter eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 8. 

4) Mit 41 bis 80 Planstellen für Staatsanwälte. 

 

Besoldungsgruppe R 5 

Präsident des Amtsgerichts 1) 



Präsident des Finanzgerichts 2) 



Präsident des Landgerichts 3) 



Präsident des Verwaltungsgerichts 3) 



Generalstaatsanwalt 4) 



als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht 



Leitender Oberstaatsanwalt 5) 



als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht 

_________________________________________________ 

1) An einem Gericht mit 81 bis 150 Richterplanstellen einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte, über die der Präsident die Dienstaufsicht führt, sowie am Amtsgericht Stuttgart. 

2) An einem Gericht mit bis zu 25 Richterplanstellen im Bezirk. 

3) An einem Gericht mit 81 bis 150 Richterplanstellen einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte, über die der Präsident die Dienstaufsicht führt. 

4) Mit bis zu 100 Planstellen für Staatsanwälte im Bezirk. 

5) Mit 81 und mehr Planstellen für Staatsanwälte. 
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Besoldungsgruppe R 6 

Präsident des Amtsgerichts 1) 



Präsident des Finanzgerichts 2) 



Präsident des Landesarbeitsgerichts 3) 



Präsident des Landessozialgerichts 3) 



Präsident des Landgerichts 1) 



Präsident des Oberlandesgerichts 3) 



Präsident des Verwaltungsgerichtshofs 3) 



Generalstaatsanwalt 4) 



als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht 

_________________________________________________________ 

1) An einem Gericht mit 151 und mehr Richterplanstellen einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte, über die der Präsident die Dienstaufsicht führt. 

2) An einem Gericht mit 26 und mehr Richterplanstellen im Bezirk. 

3) An einem Gericht mit 26 bis 100 Richterplanstellen im Bezirk. 

4) Mit 101 und mehr Planstellen für Staatsanwälte im Bezirk. 

Besoldungsgruppe R 7 



Besoldungsgruppe R 8 

Präsident des Landesarbeitsgerichts 1) 



Präsident des Landessozialgerichts 1) 



Präsident des Oberlandesgerichts 1) 



Präsident des Verwaltungsgerichtshofs 1) 

_____________________________________ 

1) An einem Gericht mit 101 und mehr Richterplanstellen im Bezirk. 
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Anlage 4 

(zu § 37) 

 

Landesbesoldungsordnung W 

Besoldungsgruppe W 1 

Juniordozent 



Professor als Juniorprofessor 1) 

________________________ 

1) Nach § 51 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule. 

Besoldungsgruppe W 2 

Dekan einer Fakultät 1) 



als hauptamtlicher Dekan nach § 24 des Landeshochschulgesetzes 



Hochschuldozent 



als Dozent nach § 51a des Landeshochschulgesetzes 



Kanzler der ... 2) 3) 



Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 



Professor an einer Fachhochschule 1) 



Professor an einer Kunsthochschule 1) 



Professor an einer Pädagogischen Hochschule 1) 



Universitätsprofessor 1) 



Vizepräsident der ... 2) 3) 



Prorektor der ... 2) 3) 

______________________ 

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 3. 

2) An Kunsthochschulen und Pädagogischen Hochschulen mit einer Studierendenzahl unter 2.000 sowie an Fachhochschulen mit einer Studierendenzahl unter 2.500. 

3) Der Amtsbezeichnung ist ein Zusatz beizufügen, der auf die Hochschule hinweist, der der Amtsinhaber angehört. 
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Besoldungsgruppe W 3 

Dekan einer Fakultät 1) 



als hauptamtlicher Dekan nach § 24 des Landeshochschulgesetzes 



Kanzler der ... 1) 2) 



Präsident der ... 2) 



Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie 



Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 



- als Rektor einer Studienakademie 



- als Prorektor einer Studienakademie 



- als Leiter einer Außenstelle einer Studienakademie 



- als Studienbereichsleiter 



Professor an einer Fachhochschule 1) 3) 



Professor an einer Kunsthochschule 1) 4) 



Professor an einer Pädagogischen Hochschule 5) 



Prorektor der ... 1) 2) 



Rektor der ... 2) 



Universitätsprofessor 5) 



Vizepräsident der ... 1) 2) 



Vizepräsident des Karlsruher Instituts für Technologie 

______________________ 

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 2. 

2) Der Amtsbezeichnung ist ein Zusatz beizufügen, der auf die Hochschule hinweist, der der Amtsinhaber angehört. 

3) Der Anteil der Planstellen für Ämter der Professoren in Besoldungsgruppe W 3 an Fachhochschulen wird auf 25 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen für Professoren in Ämtern der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 

begrenzt. 

4) Der Anteil der Planstellen für Ämter der Professoren in Besoldungsgruppe W 3 an Kunsthochschulen wird auf 80 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen für Professoren in Ämtern der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 

begrenzt. 

5) Soweit nicht in besonderen Fällen nach näherer Bestimmung des Hochschulrechts in der Besoldungsgruppe W 2. 
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Anlage 5 

(zu § 105) 

Landesbesoldungsordnungen A, B und C 

Künftig wegfallende Ämter (kw) 

1. Landesbesoldungsordnung 

A 

Besoldungsgruppe A 5 kw 

Gestüthauptwärter 1) 2) 



Polizeiwachtmeister 

______________________ 

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 6 kw. 

2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

Besoldungsgruppe A 6 kw 

Gestüthauptwärter 1) 

______________________ 

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 5 kw. Für bis zu 20 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen des Gestütsdienstes in den Besoldungsgruppen A 5 kw und A 6 kw. 

Besoldungsgruppe A 7 kw 

Kriminalmeister 1) 



Hauptsattelmeister 1) 2) 

_________________________ 

1) Als Eingangsamt. 

2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 8 kw. 

Besoldungsgruppe A 8 kw 

Hauptsattelmeister 1) 



Kriminalobermeister 

_________________________ 

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 7 kw. 
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Besoldungsgruppe A 9 kw 

Kriminalhauptmeister 1) 

____________________________ 

1) Für Funktionen, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 9 kw abheben, können nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 30 Prozent der Stellen mit einer Amtszulage nach Anlage 13 ausgestattet werden. 

Besoldungsgruppe A 10 kw 

Weinkontrolleur 

Besoldungsgruppe A 11 kw 

Hauptlehrerin für Hauswirtschaft, Handarbeit und Turnen 1) 



Oberweinkontrolleur 2) 

_____________________ 

1) Als Eingangsamt. 

2) Höchstens 30 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen für Weinkontrolleure. 

Besoldungsgruppe A 12 kw 

Oberlehrerin für Hauswirtschaft, Handarbeit und Turnen 

Besoldungsgruppe A 13 kw 

Dozent 1) 2) 



an einem Pädagogischen Fachseminar 



Fachschulrat 3) 



- am Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik 



- an einem Pädagogischen Fachseminar 



- an einer Fachhochschule 



- an der Staatlichen Techniker- und Textilfachschule (Technikum) Reutlingen Lehrer 



mit der Befähigung für das Lehramt für die Unter- und Mittelstufe eines Gymnasiums Polizeischullehrer 3) 
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Sonderschuloberlehrer 4) 5) 



Wissenschaftlicher Assistent 



an einer wissenschaftlichen Hochschule 

_______________________________________ 

1) Mit abgeschlossener wissenschaftlicher oder künstlerischer Ausbildung. 

2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14 kw. 

3) Als Eingangsamt. 

4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

5) Soweit im Zeitpunkt der Überleitung nach Artikel III § 1 des Landesbesoldungsanpassungsgesetzes vom 3. April 1979 (GBl. S. 134) in einem Amt der Besoldungsgruppe A 13a. 

Besoldungsgruppe A 14 kw 

Dozent 1) 



an einem Pädagogischen Fachseminar 



Oberstudienrat 2) 



als der ständige Vertreter des Leiters eines Pädagogischen Fachseminars mit 3 bis 6 

Schulstellen 



Professor an einer Berufsakademie - Staatlichen Studienakademie 3) 



Polizeischulrektor 

_________________________________ 

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13 kw. 

2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

3) Als Eingangsamt; erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

Besoldungsgruppe A 15 kw 

Professor an einem Staatlichen Seminar für Schulpädagogik 1) 

als 

Fachberater 



Professor an einer Berufsakademie - Staatlichen Studienakademie 



- als Studiengangsleiter 2) 



- als Studienbereichsleiter 3) 



Studiendirektor 



- als der ständige Vertreter des Leiters eines Pädagogischen Fachseminars mit 7 bis 14 

Schulstellen 



- als der ständige Vertreter des Leiters eines Pädagogischen Fachseminars mit mindestens 15 Schulstellen 4) 
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- als Leiter eines Pädagogischen Fachseminars mit 3 bis 6 Schulstellen 



- als Leiter eines Pädagogischen Fachseminars mit 7 bis 14 Schulstellen 4) ____________________________________________________ 

1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

Besoldungsgruppe A 16 kw 

Direktor einer Staatlichen Akademie für Lehrerfortbildung 



Kanzler einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 1.000 bis zu 2.000 



Oberstudiendirektor 



als Leiter eines Pädagogischen Fachseminars mit mindestens 15 Schulstellen Professor an einer Berufsakademie - Staatlichen Studienakademie 



- als stellvertretender Direktor 



- als Leiter einer Außenstelle  



Prorektor und Professor 1) 



als der ständige Vertreter des Rektors einer Fachhochschule mit Ausbildungsgängen, die ausschließlich auf den öffentlichen Dienst ausgerichtet sind 

_____________________________ 

1) Der ständige Vertreter des Leiters einer Fachhochschule, bei der aufgrund einer besonderen gesetzlichen Regelung von der Berufung von Professoren abgesehen wird, führt die Amtsbezeichnung Prorektor. 

2.   Landesbesoldungsordnung B 

Besoldungsgruppe B 2 kw 

Direktor der Landesstelle für Straßentechnik 



Kanzler einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 2.000 bis zu 5.000 



Professor als Direktor  

einer Berufsakademie - Staatlichen Studienakademie 1) 



Rektor einer Fachhochschule mit einer Messzahl bis zu 400 
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Rektor und Professor 2) 



als Leiter einer Fachhochschule mit Ausbildungsgängen, die ausschließlich auf den öffentlichen Dienst ausgerichtet sind 



Verwaltungsdirektor bei einer Universität 3) 



als Leiter der Personal- und Wirtschaftsverwaltung eines Universitätsklinikums Vizepräsident eines Oberschulamtes 

___________________________________ 

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 3 kw. 

2) Der Leiter einer Fachhochschule, bei der aufgrund einer besonderen gesetzlichen Regelung von der Berufung von Professoren abgesehen wird, führt die Amtsbezeichnung Rektor. 

3) An einer Universitätsklinik mit mindestens 3.000 hauptberuflich Beschäftigten, wenn der Kanzler der Universität in Besoldungsgruppe B 3 kw eingestuft ist; die Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe B 3 kw gilt entsprechend. 

Besoldungsgruppe B 3 kw 

Forstpräsident 



Kanzler einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 5.000 bis zu 10.000 



Leitender Verwaltungsdirektor beim Landeswohlfahrtsverband Baden 



als der ständige Vertreter des Verbandsdirektors 



Leitender Verwaltungsdirektor beim Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern 



als der ständige Vertreter des Verbandsdirektors 



Polizeipräsident 



als Leiter einer Landespolizeidirektion 



Präsident einer Kunsthochschule 



Professor als Direktor  

einer Berufsakademie - Staatlichen Studienakademie 



mit mehr als 2.000 Studierenden 

Rektor einer Fachhochschule mit einer Messzahl von mehr als 400 



Rektor einer Kunsthochschule 



Rektor einer Pädagogischen Hochschule 



- mit einer Messzahl bis zu 1.000 



- mit einer Messzahl von mehr als 1.000 bis zu 2.000 1) 
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Verwaltungsdirektor bei einer Universität 2) 3) 



als Leiter der Personal- und Wirtschaftsverwaltung eines Universitäts- 

klinikums 

___________________________________________ 

1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 

2) An einer Universitätsklinik mit mindestens 3.000 hauptberuflich Beschäftigten, wenn der Kanzler der Universität in Besoldungsgruppe B 4 kw eingestuft ist. 

3) Soweit Beauftragter für den Haushalt und Geschäftsführer der medizinischen Einrichtungen. 

Besoldungsgruppe B 4 kw 

Kanzler einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 10.000 



Präsident einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 1.000 bis zu 2.000 



Rektor einer Pädagogischen Hochschule mit einer Messzahl von mehr als 2.000 



Rektor einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 1.000 bis zu 2.000 

Besoldungsgruppe B 5 kw 

Präsident eines Oberschulamts 



Präsident einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 2.000 bis zu 5.000 



Rektor einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 2.000 bis zu 5.000 



Verbandsdirektor des Landeswohlfahrtsverbands Baden 



Verbandsdirektor des Landeswohlfahrtsverbands Württemberg-Hohenzollern Besoldungsgruppe B 6 kw 

Direktor beim Rechnungshof 



als dienstältestes Mitglied des Rechnungshofs 



Präsident einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 5.000 bis zu 10.000 



Rektor einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 5.000 bis zu 10.000 
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Besoldungsgruppe B 7 kw 

Präsident einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 10.000 



Rektor einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 10.000 

3.  Landesbesoldungsordnung C kw 

Besoldungsgruppe C 1 kw 

Künstlerischer Assistent 



Wissenschaftlicher Assistent 

Besoldungsgruppe C 2 kw 

Hochschuldozent 1) 



Oberassistent 1) 



Oberingenieur 



Professor an einer Fachhochschule 2) 



Professor an einer Kunsthochschule 3) 



Professor an einer wissenschaftlichen Hochschule 3) 



an einer künstlerisch-wissenschaftlichen Hochschule 

__________________________________________ 

1) Erhält eine Stellenzulage nach Anlage 14, soweit als Oberarzt einer Hochschulklinik tätig. 

2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe C 3 kw. 

3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen C 3 kw oder C 4 kw. 

Besoldungsgruppe C 3 kw 

Professor an einer Fachhochschule 1) 



Professor an einer Kunsthochschule 2) 
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Professor an einer wissenschaftlichen Hochschule 2) 3) 



Universitätsprofessor 2) 

_____________________________________ 

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe C 2 kw. 

2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen C 2 kw oder C 4 kw. 

3) Nur an einer wissenschaftlichen Hochschule, die nach Landesrecht weder Universität ist, noch einer Universität gleichgestellt ist. 

Besoldungsgruppe C 4 kw 

Professor an einer Kunsthochschule 1) 



Professor an einer wissenschaftlichen Hochschule 1) 2) 



Universitätsprofessor 1) 

_________________________________ 

1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen C 2 kw oder C 3 kw. 

2) Nur an einer wissenschaftlichen Hochschule, die nach Landesrecht weder Universität ist, noch einer Universität gleichgestellt ist. 
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Gültig ab 1. Januar 2011 





Anlage 7

(zu § 28)

















 

Landesbesoldungsordnung B 





































Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 





























Besoldungs- 





gruppe 















B 1 

5.533,73  







B 2 

6.430,68  







B 3 

6.810,41  







B 4 

7.208,11  







B 5 

7.664,40  







B 6 

8.095,28  







B 7 

8.514,43  







B 8 

8.951,28  







B 9 

9.493,70  







B 10 

11.178,12  







B 11 

11.612,24  
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Gültig ab 1. Januar 2011 





Anlage 9

(zu § 37)

































Landesbesoldungsordnung W 

 























Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro

)













Besoldungs- 

W 1 

W 2 

W 3 



gruppe 







3.847,31

4.488,96

5.420,53 
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Gültig ab 1. Januar 2011 





Anlage 11

(zu § 79)

































Anwärtergrundbetrag 

(Monatsbeträge in Euro) 

























Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des 

Grundbetrag  

Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt 



A 5 bis A 8 

947,88 

A 9 bis A 11 

1.000,58 

A 12 

1.137,05 

A 13 

1.168,10 

A 13 mit Strukturzulage 

1.202,20 
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Gültig ab 1. Januar 2011 





Anlage 12

(zu § 40 und § 41)











































Familienzuschlag 

(Monatsbeträge in Euro) 





























Ehebezogener Teil des Familienzuschlags 

121,06



kinderbezogener Teil des Familienzuschlags 

für das erste und zweite Kind jeweils 

105,83

für das dritte und jedes weitere Kind jeweils 

319,56





Anrech ungsbetrag nach § 40 Satz 3 

n

55,27
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Gültig ab 1. Januar 2011 

Anlage 13

(zu §§ 43 bis 46 sowie zu den Fußnoten der 

Landesbesoldungsordnungen)

 





Amtszulagen und Strukturzulage 

(Monatsbeträge) 

- in der gesetzlichen Reihenfolge - 





Rechtsgrundlage 

Betrag in Euro, 

Landesbesoldungsgesetz, Landesbesoldungsordnungen 

Prozentsatz 

§ 44 



198,34

§ 45 

Absatz 1 

300,00

Absatz 2 

150,00

§ 46 

a) Beamte des mittleren Dienstes 

aa) in den Bes.Gr. A 5 bis A 8 

18,31

bb) in den Bes.Gr. A 9 bis A 11 

71,61

b) Beamte des gehobenen Dienstes 

nach § 24 Nr. 2 und 3 

79,58

c) Beamte des höheren Dienstes  

in der Bes.Gr. A 13 und der 

79,58

Bes.Gr. C 1 kw 

Landesbesoldungsordnung A 

Besoldungsgruppe Fußnote 

A 5 

1 und 4  

63,05

3 34,19

A 6 

1 

34,19
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Rechtsgrundlage 

Betrag in Euro, 

Landesbesoldungsgesetz, Landesbesoldungsordnungen 

Prozentsatz 

A 7 

3 

50 Prozent des jeweili-

gen Unterschiedsbetrags 

zum Grundgehalt der 

Bes.Gr. A 8

A 8  

2 

119,39

A 9 

1 und 4  

254,54

5 119,39

A 10 

1 

93,09

A 11 

3 

177,34

A 12 

2 

147,85

A 13 

4 

100,00

5 177,34

9 und 10 

258,67

A 14 

1 und 3 

177,34

A 15 

1 

177,34

6 118,23

7 295,52

8 300,00

Landesbesoldungsordnung R 

Besoldungsgruppe Fußnote 

R 1 

1 

196,08

2 bis 5 

300,00

R 2 

1 

196,08

4 bis 10 

300,00

R 3 

1 und 5 

300,00
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Rechtsgrundlage 

Betrag in Euro, 

Landesbesoldungsgesetz, Landesbesoldungsordnungen 

Prozentsatz 

Landesbesoldungsordnungen A, B und C 

Künftig wegfallende Ämter (kw) 

Besoldungsgruppe Fußnote 

A 5 (kw) 

2 

34,19

A 9 (kw) 

1 

254,54

A 13 (kw) 

4 

177,34

A 14 (kw) 

2 

177,34

3 260,72

A 15 (kw) 

1 

118,23

2 370,98

3 462,90

4 177,34

B 3 (kw) 

1 

236,41
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Gültig ab 1. Januar 2011 

Anlage 14

(zu § 47)





Stellenzulagen 

(Monatsbeträge) 

- in der gesetzlichen Reihenfolge - 





Rechtsgrundlage 

Betrag in Euro, 

Landesbesoldungsgesetz, Landesbesoldungsordnungen 

Prozentsatz 

§ 48 

nach einer Dienstzeit von einem Jahr 

66,35

nach einer Dienstzeit von zwei Jahren 

132,69

§ 49 

nach einer Dienstzeit von einem Jahr 

66,35

nach einer Dienstzeit von zwei Jahren 

132,69

§ 50 

nach einer Dienstzeit von einem Jahr 

66,35

nach einer Dienstzeit von zwei Jahren 

132,69

§ 51 



99,51

§ 52 

Beamte des mittleren Dienstes 

17,76

Beamte des gehobenen Dienstes 

39,95

§ 53 Abs.1 Nr. 1 



383,48

§ 53 Abs.1 Nr. 2 



306,78

§ 54 

A 5 

47,94

A 6 bis A 8 

61,25

A 9 bis A 12 

69,24

ab A 13 

79,89

§ 56 Nr. 1 



8 Prozent des 

Endgrundgehalts der 

Besoldungsgruppe 

A 9
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Rechtsgrundlage 

Betrag in Euro, 

Landesbesoldungsgesetz, Landesbesoldungsordnungen 

Prozentsatz 

§ 56 Nr. 2 



8 Prozent des 

Endgrundgehalts der 

Besoldungsgruppe 

A 10

§ 56 Nr. 3 



8 Prozent des 

Endgrundgehalts der 

Besoldungsgruppe 

A 11

§ 57 Abs. 1 Nr. 1 



39,95

§ 57 Abs. 1 Nr. 2 

A 5 

119,84

A 6 bis A 9 

159,79

ab A 10  

199,73

§ 57 Abs. 1 Nr. 3 



79,89

§ 57 Abs. 1 Nr. 4 



38,81

§ 57 Abs. 1 Nr. 5 



121,56

§ 57 Abs. 1 Nr. 6 



106,52

§ 57 Abs. 1 Nr. 7 

A 13 

79,89

A 14 

79,89

§ 57 Abs. 1 Nr. 8 



150,00

§ 57 Abs. 1 Nr. 9 

A 9 

256,00

A 10 und A 11 

269,00

A 12 

320,00

A 13 

342,00

A 14 

456,00

§ 57 Abs. 1 Nr. 10 



bis zu 79,89

§ 57 Abs. 1 Nr. 11 



39,95

§ 57 Abs. 1 Nr. 12 



357,03

§ 57 Abs. 1 Nr. 13 



150,00
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Rechtsgrundlage 

Betrag in Euro, 

Landesbesoldungsgesetz, Landesbesoldungsordnungen 

Prozentsatz 

Landesbesoldungsordnungen A, B und C 

Künftig wegfallende Ämter (kw) 

Besoldungsgruppe Fußnote 

C 2 kw 

1 

108,67
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15 

(zu § 65) 

12,62

17,33

23,89

16,12

19,97

23,71

27,71

Anlage 











ndesbesoldungsordnung R oder der Landes- 

Mehrarbeitsvergütung

(Stundensätze in Euro) 

t unterhalb der Besoldungsgruppe A 12 liegt 

t A 12 

t A 13 

vergleichbarer Besoldungsgruppen, die der La

it Eingangsam

it Eingangsam





te des gehobenen Dienstes, deren Eingangsam

te des gehobenen Dienstes m

te des gehobenen Dienstes m

te des höheren Dienstes 





Gültig ab 1. Januar 2011







Mehrarbeit außerhalb des Schuldienstes



Besoldungsgruppen

A 5 bis A 8 

A 9 bis A 12 

A 13 bis A 16 



Mehrarbeit im Schuldienst



Beam

Beam

Beam

Beam



Diese Beträge gelten auch für Beamte 

besoldungsordnung C kw angehören. 
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tszul. 

Anlage 16 

(zu § 98) 

Neue 

Bes.Gr./ 

Am

A 5 

A 5 

+ 63,05 

A 5 

+ 63,05 

A 5 

A 5 

+ 63,05 

A 5 

+ 63,05 

A 5 

+ 34,19 





1)

1)



eister 

eister 





4) r 

4) r 

eister 

eiste

twachtm

eister 

eiste

twachtm



tsbezeichnung

3)

tsm

tsm

tsm

tsm

it Funktionszusatz 

sübersicht 

Neue Am

m

in den Landesbesoldungsordnungen A, B und R  

Oberam

Oberam

Erster Haup

Oberam

Oberam

Erster Haup

Hauptwart 

 

tszul. 

Überleitung

Bish. 

Bes.Gr./ 

Am

A 3 

A 3 

+ 63,05 

A 3 

+ 63,05 

A 4 

A 4 

+ 63,05 

A 4 

+ 63,05 

A 4 

+ 34,19 









4)

4)

1)

5)

tsbezeichnung 



eister 

1)  

eister 



e Am

tsgehilfe 

tsgehilfe 

2)

eister 

eister

tsm

tsm

it Funktionszusatz 

Bisherig

m

in den Bundes- und Landesbesoldungsordnungen A, 

B und R  

Am





Lfd. 

Nr. 

1 Hauptam

2 Hauptam

3 Oberwachtm

4 

5 Am

6 Hauptwachtm

7 Oberwart 

123

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache  14 / 7135

tszul. 

Neue 

Bes.Gr./ 

Am

A 14 

A 15 

+ 300,00 

B 2 

B 2 

B 2 

B 2 

B 3 

B 4 

s 

echnologiezentrum

ie Baden-



s Landesverwaltung 

8)



ts für Besoldung und Versorgung 



t  

atikzentrum

berg 

aatlichen Anlagen und Gärten 

eister 

edizinaldirektor 

tsbezeichnung

es Landwirtschaftlichen T

Landratsam

ürttem

berg 

it Funktionszusatz 



als Stellvertreter des Leiters eines Gesundheitsamts bei 

einem

als Leiter des Haupt- und Landgestüts Marbach 

ürttem

Neue Am

m

in den Landesbesoldungsordnungen A, B und R  

Erster Oberamtsanwalt

Regierungsm

Direktor des Inform

Baden-W

Direktor d

Augustenberg 

Direktor der St

Landoberstallm

Generalsekretär der Führungsakadem

W

Präsident des Landesam

tszul. 

16 

Bish. 

Bes.Gr./ 

Am

A 13 

+ 258,67 

A 15 

A 16 

A 16 

A 16 

A 

B 3 

B 3 

ts 

ie Baden-

esundheitsam

aftlichen 

s Landesverwaltung 

ts für Besoldung und 

t) 

atikzentrum



12)

berg) 

eister 

tsbezeichnung 

Regierungsdirektor 

er Staatlichen Landwirtsch

e Am

Landratsam

ürttem

tsanwalt 

berg) 

it Funktionszusatz 



ürttem

Bisherig

m

in den Bundes- und Landesbesoldungsordnungen A, 

B und R  

(als Stellvertreter des Leiters eines G

bei einem

(als Leiter des Inform

Baden-W

Direktor d

Untersuchungs- und Forschungsanstalt Augustenberg 

Direktor der Staatlichen Anlagen und Gärten 

(als Generalsekretär der Führungsakadem

W

Präsident des Landesam

Versorgung 



Lfd. 

Nr. 

8 Oberam

9 Medizinaldirektor 

10 Leitender 

11 

12 

13 Landoberstallm

14 Ministerialrat 

15 
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tszul. 

Neue 

Bes.Gr./ 

Am

B 4 

B 4 

B 4 

B 5 

B 5 

B 5 

B 8 

R 1 

+ 300,00 

ts 

ts m

inala



ts für Verfassungsschutz 

5)

anwalt 

tsbezeichnung

taats

it Funktionszusatz 

als der ständige Vertreter eines Regierungspräsidenten 

Neue Am

m

in den Landesbesoldungsordnungen A, B und R  

Präsident des Landesam

Präsident des Landeskrim

Regierungsvizepräsident 

Landesbeauftragter für den Datenschutz 

Präsident des Statistischen Landesam

Rechnungshofdirektor 

Regierungspräsident 

Erster S



tszul. 

Bish. 

Bes.Gr./ 

Am

B 3 

B 3 

B 3 

B 4 

B 4 

B 4 

B 7 

R 1 

+ 196,08 

ol-

ts 

ts m

it bis zu zwei Mil-

inala

ts für Verfassungsschutz 

reter eines in Bes

tsbezeichnung 



ohnern 

2)

ten

Regierungsbezirk m

e Am

it Funktionszusatz 

als der ständige Vert

dungsgruppe B 7 eingestuften Regierungs-

präsiden

in einem

lionen Einw

Bisherig

m

in den Bundes- und Landesbesoldungsordnungen A, 

B und R  

Präsident des Landesam

Präsident des Landeskrim

Landesbeauftragter für den Datenschutz 

Präsident des Statistischen Landesam

Rechnungshofdirektor 





Lfd. 

Nr. 

16 

17 

18 Regierungsvizepräsident 

19 

20 

21 

22 Regierungspräsident 

23 Staatsanwalt 
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Artikel 3

Zweiter Teil

Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-

Versorgung

Württemberg (LBeamtVGBW)

1. Abschnitt: Allgemeine versorgungsrecht -

INHALTSÜBERSICHT

liche Vorschriften

133

§ 17 Arten der Versorgung

133

Erster Teil

Allgemeiner Teil

2. Abschnitt: Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag

133

§ 1 Geltungsbereich

129

§ 18 Entstehung und Berechnung des 

Ruhegehalts

133

§ 2 Regelung durch Gesetz

129

§ 19 Ruhegehaltfähige  Dienstbezüge

133

§ 3 Festsetzung und Zahlung der Versor-

§ 20 Zusammentreffen einer Mindestver-

gungsbezüge, des Alters- und Hinter-

sorgung mit Leistungen aus anderen 

bliebenengeldes

129

Alterssicherungssystemen

134

§ 4 Abtretung, Verpfändung, Aufrechnungs- 

§ 21 Dienstzeit im Beamtenverhältnis 

und Zurückbehaltungsrecht, Umrechnung 

und vergleichbare Zeiten

135

fremdländischer Währungen

130

§ 22 Wehrdienst,  Zivildienst

135

§ 5 Rückforderung von Versorgungsbezügen, 

Alters- und Hinterbliebenengeld

130

§ 23 Vordienst- und Ausbildungszeiten

136

§ 24 Nicht zu berücksichtigende Zeiten

136

§ 6 Erlöschen der Versorgungsbezüge und 

des Anspruchs auf Altersgeld wegen 

§ 25 Zeiten in dem in Artikel 3 des 

Verurteilung

130

Einigungsvertrags genannten Gebiet

137

§ 7 Entzug von Hinterbliebenenversorgung 

§ 26 Zurechnungszeit

137

sowie Alters- und Hinterbliebenengeld

131

§ 27 Höhe des Ruhegehalts

137

§ 8 Tötung eines Angehörigen

131

§ 28 Vorübergehende Erhöhung des Ruhe-

gehaltssatzes

138

§ 9 Anzeige- und Mitwirkungspflichten

131

§ 29 Unterhaltsbeitrag für Beamte auf 

§ 10 Mitteilungspflicht für den Bericht der 

Lebenszeit und auf Probe, Sonder-

Landesregierung über die Entwicklung 

regelungen für Beamte auf Probe und 

der Versorgung, des Alters- und Hinter-

auf Zeit mit leitender Funktion

139

bliebenengeldes

131

§ 11 Allgemeine  Anpassung

131

3. Abschnitt: Hinterbliebenenversorgung

139

§ 12 Verjährung

132

§ 30 Allgemeines

139

§ 13 Familienrechtlicher  Versorgungs-

§ 31 Bezüge für den Sterbemonat

139

ausgleich nach der Ehescheidung

132

§ 32 Sterbegeld

139

§ 14 Abwendung der Kürzung der Versor-

gungsbezüge oder des Altersgeldes bei 

§ 33 Witwengeld

140

familienrechtlichem Versorgungs-

§ 34 Höhe des Witwengeldes

140

ausgleich

132

§ 35 Witwenabfindung

140

§ 15 Nichtberücksichtigung der Versorgungs-

bezüge und des Altersgeldes

133

§ 36 Unterhaltsbeitrag für nicht witwen-

geldberechtigte Witwen

140

§ 16 Ermächtigung zum Erlass von Verwal-

§ 37 Waisengeld

140

tungsvorschriften und Zuständigkeits-

regelungen

133

§ 38 Höhe des Waisengeldes

140
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§ 39 Zusammentreffen von Witwengeld, 

§ 65 Familienzuschlag

149

Waisengeld und Unterhaltsbeiträgen

141

§ 66  Kinderzuschlag

150

§ 40 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene 

§ 67 Pflege- und Kinderpflegeergänzungs-

von Beamten auf Lebenszeit und 

zuschlag

150

auf Probe

141

§ 41 Beginn der Zahlungen

141

7. Abschnitt: Anrechnungs- und Ruhensvorschriften 151

§ 42 Erlöschen der Witwen- und Waisen-

versorgung

141

§ 68 Zusammentreffen von Versorgungs-

bezügen mit Erwerbs- und Erwerbs-

4. Abschnitt: Bezüge bei Verschollenheit

142

ersatzeinkommen

151

§ 69 Zusammentreffen von Versorgungs-

§ 43 Zahlung der Bezüge bei Verschollenheit

142

bezügen mit Entschädigung oder Ver-

sorgungsbezügen nach dem Abgeordneten-

5. Abschnitt: Unfallfürsorge

142

statut des Europäischen Parlaments

152

§ 70 Zusammentreffen mehrerer Versorgungs-

§ 44 Allgemeines

142

bezüge

152

§ 45 Dienstunfall

142

§ 71 Zusammentreffen von Versorgungs-

§ 46 Einsatzversorgung

143

bezügen mit Versorgung aus zwischen- 

und überstaatlicher Verwendung

152

§ 47 Erstattung von Sachschäden und 

besonderen Aufwendungen

143

8. Abschnitt: Erneute Berufung in das Beamten-

§ 48 Heilverfahren

143

verhältnis

153

§ 49 Pflegekosten und Hilflosigkeitszuschlag

144

§ 72 Erneute Berufung in das Beamtenver-

§ 50 Unfallausgleich

144

hältnis und Erlöschen der Versorgungs-

§ 51 Unfallruhegehalt

144

bezüge bei Ablehnung einer erneuten 

Berufung

153

§ 52 Erhöhtes  Unfallruhegehalt

144

§ 53 Unterhaltsbeitrag für ehemalige Beamte 

9. Abschnitt: Besondere Beamtengruppen

153

und ehemalige Ruhestandsbeamte

145

§ 54 Unterhaltsbeitrag bei Schädigung eines 

§ 73 Beamte auf Zeit

153

ungeborenen Kindes

145

§ 74 Wissenschaftliche  Qualifikationszeiten

154

§ 55 Unfall-Hinterbliebenenversorgung

146

§ 75 Ehrenbeamte

155

§ 56 Unterhaltsbeitrag für Verwandte der 

aufsteigenden Linie

146

§ 76 Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen

155

§ 57 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene

146

10. Abschnitt: Versorgungsauskunft

155

§ 58 Höchstgrenzen der Hinterbliebenen-

versorgung

146

§ 77 Erteilung einer Versorgungsauskunft 

§ 59 Einmalige  Unfallentschädigung 

und Festsetzung der Versorgungsbezüge

155

und einmalige Entschädigung

146

§ 60 Schadensausgleich in besonderen Fällen

147

11. Abschnitt: Versorgungslastenteilung bei landes-

internen Dienstherrnwechseln

155

§ 61 Nichtgewährung von Unfallfürsorge

148

§ 62 Meldung und Untersuchungsverfahren

148

§ 78 Dienstherrnwechsel

155

§ 63 Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche

148

§ 79 Versorgungslastenteilung

156

§ 80 Abfindung

156

6. Abschnitt: Übergangsgeld, Zuschläge

149

§ 81 Berechnungsgrundlage

156

§ 64 Übergangsgeld

149

§ 82 Weitere  Zahlungsansprüche

156
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§ 83 Dokumentationspflicht und Zahlungs-

Vierter Teil

modalitäten

157

Übergangsvorschriften

Dritter Teil

1. Abschnitt: Allgemeine Übergangsvorschriften

161

Trennung der Alterssicherungssysteme

§ 99 Absenkung des Versorgungsniveaus

161

1. Abschnitt: Allgemeine Vorschriften zum 

§ 100 Übergangsregelung zur Anhebung 

Alters- und Hinterbliebenengeld

157

der Altersgrenzen

162

§ 84 Altersgeld und Hinterbliebenengeld

157

§ 101 Übergangsregelungen zur Berücksich-

tigung von Hochschulausbildungszeiten

164

§ 85 Anspruch und Verzicht auf Altersgeld

157

§ 102 Besondere  Bestandskraft

165

§ 86 Aberkennung von Altersgeld

157

§ 103 Bezügebestandteile

166

2. Abschnitt: Altersgeld

158

§ 104 Hinterbliebenenversorgung

167

§ 87 Ruhen des Anspruchs auf Altersgeld, 

§ 105 Versorgung künftiger Hinterbliebener, 

Höhe des Altersgeldes und Antrags-

Versorgungsausgleich

168

erfordernis

158

§ 106 Besondere Bestimmungen zur ruhe-

§ 88 Festsetzung von Altersgeld

159

gehaltfähigen Dienstzeit

168

§ 89 Altersgeldfähige  Dienstbezüge, 

§ 107 Ruhegehalt und Übergangsgeld aufgrund 

altersgeldfähige Dienstzeit und An-

von Übergangsregelungen im Besoldungs-

passung des Altersgeldes

159

recht

169

§ 90 Beginn der Zahlungen des Altersgeldes

159

2. Abschnitt: Übergangsvorschriften über Ruhens-

regelungen für vorhandene Beamte oder Ver-

3. Abschnitt: Hinterbliebenengeld

159

sorgungsempfänger

169

§ 91 Hinterbliebenengeld

159

§ 108 Zusammentreffen von Versorgungs-

bezügen mit Renten

169

4. Abschnitt: Mischbiografien

160

3. Abschnitt: Übergangsvorschriften für beson-

§ 92 Erneute Berufung eines auf Antrag ent-

dere Beamtengruppen

171

lassenen ehemaligen Beamten ins Be-

amtenverhältnis

160

§ 109 Hochschullehrer,  Wissenschaftliche 

§ 93 Zusammentreffen von Alters- oder Hinter-

Assistenten sowie Lektoren

171

bliebenengeld mit sonstigen Versorgungs-

leistungen

160

4. Abschnitt: Übergangsvorschriften zur Ver-

sorgungslastenteilung

171

5. Abschnitt: Zuschläge

160

§ 110 Laufende  Erstattungen

171

§ 94 Kinderzuschlag

160

§ 111 Versorgungslastenteilung bei ver-

§ 95 Pflege- und Kinderpflegeergänzungs-

gangenen Dienstherrnwechseln ohne 

zuschlag

160

laufende Erstattung

171

§ 112 Versorgungslastenteilung im Fall 

6. Abschnitt: Sonstiges

161

eines zusätzlichen Dienstherrn-

wechsels nach § 79

172

§ 96 Erteilung einer Auskunft über die 

Höhe des Altersgeldes

161

§ 113 Versorgungslastenteilung im Fall eines 

zusätzlichen Dienstherrnwechsels nach 

§ 97 Abfindung

161

dem Versorgungslastenteilungs-Staats-

§ 98 Zustellung

161

vertrag

172
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Erster Teil

§ 3

Allgemeiner Teil

 Festsetzung und Zahlung der Versorgungsbezüge, 

 des Alters- und Hinterbliebenengeldes

§ 1

(1) Die oberste Dienstbehörde oder die ehemalige obers -

 Geltungsbereich

te Dienstbehörde setzt die Versorgungsbezüge, das Al-

ters- und Hinterbliebenengeld fest. Sie bestimmt die Per-

(1) Dieses Gesetz regelt die Versorgung der Beamten

son des Zahlungsempfängers und entscheidet über die

des Landes Baden-Württemberg, der baden-württember-

Berücksichtigung von Zeiten als ruhegehalt- und alters-

gischen Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der

geldfähige Dienstzeit. Sie kann diese Befugnisse für Be-

sonstigen der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg

amte sowie für auf Antrag entlassene Beamte und deren

unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftun-

Hinterbliebene im Einvernehmen mit der zuständigen

gen des öffentlichen Rechts sowie ihrer Hinterbliebenen. 

obersten Dienstbehörde auf andere Stellen übertragen. 

Ferner regelt es den Anspruch und Bezug von Altersgeld

(2) Ob Zeiten aufgrund der §§ 21 bis 25 und 74 als ruhe-

der ehemaligen Beamten sowie ihrer Hinterbliebenen auf

gehaltfähige Dienstzeit zu berücksichtigen sind, soll in

Hinterbliebenengeld. 

der Regel bei der Berufung in das Beamtenverhältnis

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen

entschieden werden; diese Entscheidungen stehen unter

Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 

dem Vorbehalt eines Gleichbleibens der Rechtslage, die

ihnen zugrunde liegt. 

(3) Soweit Vorschriften dieses Gesetzes auf Beamte und

Ruhestandsbeamte sowie entlassene Beamte Bezug neh-

(3) Entscheidungen in versorgungsrechtlichen Angele-

men, gilt dies entsprechend für Richter, in Ruhestand ge-

genheiten oder Entscheidungen bezüglich des Alters-

tretene oder versetzte Richter sowie entlassene Richter, 

und Hinterbliebenengeldes, die eine grundsätzliche, über

soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

den Einzelfall hinausgehende Bedeutung haben, sind

Das Richterverhältnis steht dem Beamtenverhältnis im

vom Finanzministerium zu treffen. 

Sinne dieses Gesetzes gleich, soweit nicht ausdrücklich

(4) Die Versorgungsbezüge und das Alters- und Hin-

etwas anderes bestimmt ist. 

terbliebenengeld sind, soweit nichts anderes bestimmt

(4) Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Ge-

ist, für die gleichen Zeiträume und im gleichen Zeitpunkt

setz gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form. 

zu zahlen wie die Dienstbezüge der Beamten. 

(5) Werden Versorgungsbezüge, Alters- oder Hinterblie-

§ 2

benengeld nach dem Tag der Fälligkeit gezahlt, so be-

steht kein Anspruch auf Verzugszinsen. 

 Regelung durch Gesetz

(6) Haben Versorgungsberechtigte und Empfänger von

(1) Die Versorgung der Beamten und ihrer Hinterblie -

Alters- oder Hinterbliebenengeld ihren Wohnsitz oder

benen sowie das Alters- und Hinterbliebenengeld wird

dauernden Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereichs

durch Gesetz geregelt. 

des Grundgesetzes, so kann die oberste Dienstbehörde

oder die von ihr bestimmte Stelle die Zahlung der Ver-

(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die

sorgungsbezüge, des Alters- oder Hinterbliebenengeldes

dem Beamten, dem ehemaligen Beamten und Hinterblie-

von der Bestellung einer empfangsbevollmächtigten Per-

benen eine höhere als die ihm gesetzlich zustehende

son im Geltungsbereich des Grundgesetzes abhängig

Versorgung oder ein höheres als ihm gesetzlich zu 

-

machen. 

stehendes Alters- und Hinterbliebenengeld verschaffen

sollen, sind unwirksam. Das gleiche gilt für Versiche-

(7) Für die Zahlung der Versorgungsbezüge, des Alters-

rungsverträge, die zu diesem Zweck abgeschlossen wer-

oder Hinterbliebenengeldes hat der Empfänger auf Ver-

den. Ausgenommen hiervon sind Leistungen im Rahmen

langen der zuständigen Behörde ein Konto anzugeben

der Entgeltumwandlung zum Aufbau einer privaten Al-

oder einzurichten, auf das die Überweisung erfolgen

tersvorsorge. 

kann. Die Übermittlungskosten mit Ausnahme der Kos -

ten für die Gutschrift auf dem Konto des Empfängers

(3) Auf die gesetzlich zustehende Versorgung und auf

trägt die auszahlende Stelle; bei einer Überweisung der

das gesetzlich zustehende Altersgeld kann weder ganz

Versorgungsbezüge, des Alters- oder Hinterbliebenen-

noch teilweise verzichtet werden, soweit nicht § 85 Abs. 2

geldes auf ein im Ausland geführtes Konto trägt der

Anwendung findet. 

Empfänger die Kosten und die Gefahr der Übermittlung

der Zahlung sowie die Kosten einer Meldung nach § 59

der Außenwirtschaftsverordnung in der jeweils gelten-

den Fassung. Die Kontoeinrichtungs-, Kontoführungs-

oder Buchungsgebühren trägt der Empfänger. 
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(8) Bei der Berechnung von Versorgungsbezügen, Al-

ters- oder Hinterbliebenengeld nach den Vorschriften

ters- oder Hinterbliebenengeld sind die sich ergebenden

des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer

Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzurunden und ab 0,5

ungerechtfertigten Bereicherung, soweit gesetzlich nichts

aufzurunden. Zwischenrechnungen werden jeweils auf

anderes bestimmt ist. Der Kenntnis des Mangels des

zwei Dezimalstellen durchgeführt. Jeder Versorgungsbe-

rechtlichen Grundes der Zahlung steht es gleich, wenn

standteil, Alters- oder Hinterbliebenengeldbestandteil ist

der Mangel so offensichtlich war, dass der Empfänger

einzeln zu runden. 

ihn hätte erkennen müssen. Von der Rückforderung kann

aus Billigkeitsgründen mit Zustimmung der für das Ver-

(9) Beträge von weniger als fünf Euro sind nur auf Ver-

sorgungsrecht oder für das Alters- oder Hinterbliebenen-

langen des Anspruchsberechtigten auszuzahlen. 

geld zuständigen obersten Dienstbehörde oder der von

ihr bestimmten Stelle ganz oder teilweise abgesehen

§ 4

werden. 

 Abtretung, Verpfändung, Aufrechnungs- und 

(3) Die Rückforderung von Beträgen von weniger als

 Zurückbehaltungsrecht, Umrechnung 

fünf Euro unterbleibt. Treffen mehrere Einzelbeträge zu-

 fremdländischer Währungen

sammen, gilt die Grenze nach Satz 1 für die Gesamtrück-

forderung. 

(1) Ansprüche auf Versorgungsbezüge, Alters- oder Hin-

terbliebenengeld können, wenn gesetzlich nichts anderes

(4) § 118 Abs. 3 bis 5 des Sechsten Buches Sozialgesetz-

bestimmt ist, nur insoweit abgetreten oder verpfändet

buch gilt entsprechend. 

werden, als sie der Pfändung unterliegen. 

(2) Gegenüber Ansprüchen auf Versorgungsbezüge, Al-

§ 6

ters- oder Hinterbliebenengeld kann der Dienstherr oder

 Erlöschen der Versorgungsbezüge und des

ehemalige Dienstherr ein Aufrechnungs- oder Zurückbe-

haltungsrecht nur in Höhe des pfändbaren Teils der Ver-

 Anspruchs auf Altersgeld wegen Verurteilung

sorgungsbezüge, des Alters- oder Hinterbliebenengeldes

geltend machen. Dies gilt nicht, soweit gegen den Be-

(1) Ein Ruhestandsbeamter oder ein Anspruchinhaber

rechtigten ein Anspruch auf Schadenersatz wegen vor-

auf Altersgeld, 

sätzlicher unerlaubter Handlung besteht. 

1. gegen den wegen einer vor Beendigung des Beamten-

(3) Ansprüche auf Sterbegeld (§ 32), auf Erstattung der

verhältnisses begangenen Tat eine Entscheidung er-

Kosten des Heilverfahrens (§ 48) und der Pflege (§ 49), auf

gangen ist, die nach § 24 des Beamtenstatusgesetzes

Unfallausgleich (§ 50) sowie auf eine einmalige Unfallent-

(BeamtStG) in der jeweils geltenden Fassung zum

schädigung (§ 59) und auf Schadensausgleich in beson 

-

Verlust der Beamtenrechte geführt hätte, oder

deren Fällen (§ 60) können weder gepfändet noch abgetre-

2. der wegen einer nach Beendigung des Beamtenver-

ten noch verpfändet werden. Forderungen des Dienstherrn

hältnisses begangenen Tat durch ein deutsches Ge-

gegen den Verstorbenen aus Vorschuss- oder Darlehens-

richt im Geltungsbereich des Grundgesetzes im or-

gewährungen sowie aus Überzahlungen von Dienstbezü-

dentlichen Strafverfahren

gen oder Versorgungsbezügen, Altersgeld oder Hinterblie-

benengeld können auf das Sterbegeld angerechnet werden. 

a) wegen einer vorsätzlichen Tat zu Freiheitsstrafe

(4) Die Umrechnung fremdländischer Währungen er-

von mindestens zwei Jahren oder

folgt in sinngemäßer Anwendung des § 17 a des Vierten

b) wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vor-

Buches Sozialgesetzbuch. 

schriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefähr-

dung des demokratischen Rechtsstaates oder Lan-

§ 5

desverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit

strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs

 Rückforderung von Versorgungsbezügen, Alters- 

Monaten 

 und Hinterbliebenengeld

verurteilt worden ist, verliert mit der Rechtskraft der

(1) Wird ein Versorgungsberechtigter oder ein Anspruch -

Entscheidung seine Rechte als Ruhestandsbeamter oder

inhaber auf Alters- oder Hinterbliebenengeld durch eine

als Anspruchinhaber auf Altersgeld. Entsprechendes

gesetzliche Änderung seiner Versorgungsbezüge oder des

gilt, wenn der Ruhestandsbeamte oder der Anspruchin-

Alters- oder Hinterbliebenengeldes mit rückwirkender

haber auf Altersgeld aufgrund einer Entscheidung des

Kraft schlechter gestellt, sind die Unterschiedsbeträge

Bundesverfassungsgerichts gemäß Artikel 18 des

nicht zu erstatten. 

Grund gesetzes (GG) ein Grundrecht verwirkt hat. 

(2) Im Übrigen regelt sich die Rückforderung zu viel ge-

(2) Die §§ 34 und 35 des Landesbeamtengesetzes (LBG)

zahlter Versorgungsbezüge oder zu viel gezahltem Al-

finden entsprechende Anwendung. 
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§ 7

4. die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit nach dem

Sechsten Buch Sozialgesetzbuch in den Fällen der 

 Entzug von Hinterbliebenenversorgung sowie 

§§ 21 bis 23, 25 und 74 Abs. 2 sowie im Rahmen der

 Alters- und Hinterbliebenengeld

§§ 66 und 67; 

(1) Die oberste Dienstbehörde kann Empfängern von

5. die Begründung eines neuen öffentlich-rechtlichen

Hinterbliebenenversorgung die Versorgungsbezüge oder

Dienstverhältnisses oder eines privatrechtlichen Ar-

Empfängern von Alters- oder Hinterbliebenengeld das

beitsverhältnisses im öffentlichen Dienst in den Fällen

Alters- oder Hinterbliebenengeld auf Zeit teilweise oder

des § 64 Abs. 4

ganz entziehen, wenn sie sich gegen die freiheitliche de-

unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen der Zahlstelle

mokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes

sind die Versorgungsberechtigten oder Anspruchinhaber

betätigt haben. Die diese Maßnahmen rechtfertigenden

von Alters- und Hinterbliebenengeld verpflichtet, Nach-

Tatsachen sind in einem Untersuchungsverfahren festzu-

weise vorzulegen, Auskünfte zu erteilen oder der Ertei-

stellen, in dem die eidliche Vernehmung von Zeugen

lung erforderlicher Nachweise oder Auskünfte, die für

und Sachverständigen zulässig und der Versorgungs 

-

die Versorgungsbezüge und das Alters- und Hinterblie-

berechtigte oder der Empfänger von Alters- oder Hin-

benengeld erheblich sind, durch Dritte zuzustimmen. 

terbliebenengeld zu hören ist. Satz 1 und 2 gilt für die

Fälle des § 57 sinngemäß. 

(3) Die Versorgungsberechtigten oder die Anspruchin -

haber von Alters- und Hinterbliebenengeld sind ferner

(2) § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 bleibt unberührt. 

verpflichtet, auf Verlangen eine Lebensbescheinigung

vorzulegen. 

§ 8

(4) Kommen Versorgungsberechtigte oder Anspruchin-

 Tötung eines Angehörigen

haber von Alters- und Hinterbliebenengeld der ihnen

nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 sowie nach Absatz 3

Ein Anspruch der Hinterbliebenen auf Versorgungsbe -

auferlegten Verpflichtungen schuldhaft nicht nach, kann

züge oder ein Anspruch auf Hinterbliebenengeld besteht

ihnen die Versorgung, das Alters- oder Hinterbliebenen-

nicht für Personen, die den Tod des Versorgungsberech-

geld ganz oder teilweise auf Zeit oder Dauer entzogen

tigten oder des Anspruchinhabers auf Altersgeld vorsätz-

werden. Bei Vorliegen besonderer Verhältnisse kann die

lich herbeigeführt haben. 

Versorgung, das Alters- oder Hinterbliebenengeld ganz

oder teilweise wieder zuerkannt werden. Die Entschei-

dung trifft die Zahlstelle. 

§ 9

 Anzeige- und Mitwirkungspflichten

§ 10

(1) Die Beschäftigungsstelle hat der Zahlstelle (Versor-

 Mitteilungspflicht für den Bericht der Landes-

gungsbezüge und Alters- und Hinterbliebenengeld auszah-

 regierung über die Entwicklung der Versorgung, 

lende Stelle) jede Verwendung eines Versorgungsberech-

 des Alters- und Hinterbliebenengeldes

tigten oder eines Empfängers von Alters- und Hinterbliebe-

nengeld unter Angabe der gewährten Bezüge, ebenso jede

Die obersten Dienstbehörden übermitteln dem Finanz 

-

spätere Änderung der Bezüge oder die Zahlungseinstellung

ministerium jährlich, jeweils bis zum 1. März, für ihren

sowie die Gewährung einer Versorgung oder eines Alters-

Bereich die für die Erstellung des Berichts der Landes -

oder Hinterbliebenengeldes unverzüglich anzuzeigen. 

regierung über die Entwicklung der Versorgung, des Al-

ters- und Hinterbliebenengeldes erforderlichen Daten

(2) Die Versorgungsberechtigten oder die Anspruchinha-

ber von Alters- und Hinterbliebenengeld sind verpflich-

1. zu den Gründen der Dienstunfähigkeit nach Haupt 

-

tet, der Zahlstelle 

diagnoseklassen und

1. die Verlegung des Wohnsitzes; 

2. zur Person und letzten Beschäftigung der Betroffenen, 

die zur statistischen Auswertung erforderlich sind. 

2. den Bezug und jede Änderung von Einkünften aus 

einer Tätigkeit nach § 23 Abs. 1, sowie Einkünfte nach

§§ 29 Abs. 1 und 2, 42 Abs. 2, 64 und 68 bis 71; 

§ 11

3. Änderungen des Familienstands, insbesondere für

 Allgemeine Anpassung

Witwen und für kindergeldberechtigte Kinder des

Versorgungsberechtigten die Verheiratung, sowie den

Werden die Dienstbezüge der Besoldungsberechtigten all-

Erwerb und jede Änderung eines neuen Versorgungs-, 

gemein erhöht oder vermindert, sind von demselben Zeit-

Unterhalts-, Renten-, Alters- oder Hinterbliebenen-

punkt an die Versorgungsbezüge oder das Alters- und

geldanspruchs; 

Hinterbliebenengeld durch Gesetz entsprechend zu regeln. 
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§ 12

(3) Der Kürzungsbetrag für das Witwen- und Waisen-

geld berechnet sich aus dem Kürzungsbetrag nach Ab-

 Verjährung

satz 2 für das Ruhegehalt, das der Beamte erhalten hat

oder hätte erhalten können, wenn er am Todestag in den

Ansprüche und Rückforderungsansprüche nach diesem

Ruhestand getreten wäre, nach den Anteilssätzen des

Gesetz oder auf der Grundlage dieses Gesetzes verjähren

Witwen- oder Waisengeldes. 

in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss

des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Im Üb -

(4) In den Fällen des § 5 des Gesetzes zur Regelung von

rigen sind die Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen

Härten im Versorgungsausgleich vom 21. Februar 1983

Gesetzbuches entsprechend anzuwenden. 

(BGBl. I S. 105) in der bis zum 31. August 2009 gelten-

den Fassung oder der §§ 33, 34 des Versorgungsaus-

gleichsgesetzes steht die Zahlung des Ruhegehalts des

§ 13

verpflichteten Ehegatten für den Fall rückwirkender oder

 Familienrechtlicher Versorgungsausgleich 

erst nachträglich bekanntwerdender Rentengewährung

 nach der Ehescheidung

an den berechtigten Ehegatten unter dem Vorbehalt der

Rückforderung. 

(1) Sind durch Entscheidung des Familiengerichts

(5) Bei Durchführung des Versorgungsausgleichs wegen

1. Anwartschaften in einer gesetzlichen Rentenversiche-

Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft

rung nach § 1587 b Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz -

nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz vom 16. Februar

buches in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fas-

2001 (BGBl. I S. 266) gilt Absatz 1 bis 4 entsprechend. 

sung oder

(6) Für das Altersgeld ist Absatz 1 bis 5 sinngemäß an-

2. Anrechte nach dem Versorgungsausgleichsgesetz vom

zuwenden. 

3. April 2009 (BGBl. I S. 700)

übertragen oder begründet worden, werden nach Wirksam-

§ 14

keit dieser Entscheidung die Versorgungsbezüge der aus-

gleichspflichtigen Person und ihrer Hinterbliebenen nach

 Abwendung der Kürzung der Versorgungsbezüge 

Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungs-

 oder des Altersgeldes bei familienrecht-

vorschriften um den nach Absatz 2 oder Absatz 3 berech-

 lichem Versorgungsausgleich

neten Betrag gekürzt. Hat der Dienstherr Erstattungen

nach § 5 des Bundesversorgungsteilungsgesetzes oder ei -

(1) Die Kürzung der Versorgungsbezüge nach § 13 kann

ner vergleichbaren landesrechtlichen Regelung zu leis ten, 

von dem Beamten oder dem Ruhestandsbeamten ganz

werden die Versorgungsbezüge der ausgleichsverpflichte-

oder teilweise durch Zahlung eines Kapitalbetrags an

ten Person und ihrer Hinterbliebenen nach Anwendung

den Dienstherrn abgewendet werden. 

von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften um

(2) Als voller Kapitalbetrag wird der Betrag angesetzt, 

den nach diesen Vorschriften zu leistenden Betrag gekürzt; 

der aufgrund der Entscheidung des Familiengerichts zu

Absatz 3 gilt entsprechend. Das einer Vollwaise zu ge-

leisten gewesen wäre, erhöht oder vermindert um die

währende Waisengeld wird nicht gekürzt, wenn nach dem

Prozentsätze der nach dem Tag, an dem die Entschei-

Recht der gesetzlichen Rentenversicherung die Vorausset-

dung des Familiengerichts ergangen ist, bis zum Tag der

zungen für die Gewährung einer Waisenrente aus der Ver-

Zahlung des Kapitalbetrags eingetretenen Erhöhungen

sicherung des berechtigten Ehegatten nicht erfüllt sind. 

oder Verminderungen der beamtenrechtlichen Versor-

(2) Der Kürzungsbetrag für das Ruhegehalt berechnet

gungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind. 

sich aus dem Monatsbetrag der durch die Entscheidung

Vom Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand an, bei 

des Familiengerichts begründeten Anwartschaften oder

einem Ruhestandsbeamten von dem Tag an, an dem die

übertragenen Anrechte. Dieser Monatsbetrag erhöht oder

Entscheidung des Familiengerichts ergangen ist, erhöht

vermindert sich bei einem Beamten um die Prozentsätze

oder vermindert sich der Kapitalbetrag in dem Verhältnis, 

der nach dem Ende der Ehezeit bis zum Zeitpunkt des

in dem sich das Ruhegehalt vor Anwendung von Ruhens-, 

Eintritts in den Ruhestand eingetretenen Erhöhungen

Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften durch Anpas-

oder Verminderungen der beamtenrechtlichen Versor-

sung der Versorgungsbezüge erhöht oder vermindert. 

gungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind. 

(3) Bei teilweiser Zahlung vermindert sich die Kürzung

Vom Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand an, bei  der Versorgungsbezüge in dem entsprechenden Verhält-einem Ruhestandsbeamten vom Tag nach dem Ende der

nis; der Betrag der teilweisen Zahlung soll den Monats-

Ehezeit an, erhöht oder vermindert sich der Kürzungs -

betrag der Dienstbezüge des Beamten oder des Ruhege-

betrag in dem Verhältnis, in dem sich das Ruhegehalt

halts des Ruhestandsbeamten nicht unterschreiten. 

vor Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrech-

nungsvorschriften durch Anpassung der Versorgungsbe-

(4) Ergeht nach der Scheidung eine Entscheidung zur

züge erhöht oder vermindert. 

Abänderung des Wertausgleichs und sind Zahlungen
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nach Absatz 1 erfolgt, sind im Umfang der Abänderung zu

Bei Anwendung der Anrechungs-, Ruhens- und Kürzungs-

viel gezahlte Beiträge unter Anrechnung der nach § 13 an-

vorschriften gelten Unterhaltsbeiträge als Ruhegehalt, Wit-

teilig errechneten Kürzungsbeträge zurückzuzahlen. 

wen- oder Waisengeld. Dies gilt entsprechend für die Be-

züge von nach § 32 des Deutschen Richtergesetzes oder

(5) Absatz 1 bis 4 gilt entsprechend für eingetragene Le-

einer entsprechenden gesetzlichen Vorschrift nicht im Amt

benspartnerschaften nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz. 

befindlichen Richter und Mitglieder einer obersten Rech-

(6) Für das Altersgeld ist Absatz 1 bis 5 sinngemäß an-

nungsprüfungsbehörde oder einer ent sprechen den landes -

zuwenden. 

rechtlichen Vorschrift sowie für die Bezüge, die nach oder

entsprechend § 18 Abs. 2 Satz 2 gewährt werden. 

§ 15

2. Abschnitt

 Nichtberücksichtigung der Versorgungsbezüge 

 und des Altersgeldes

Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag

Werden Versorgungsberechtigte oder Empfänger von

§ 18

Alters- und Hinterbliebenengeld im öffentlichen Dienst

(§ 68 Abs. 6 Satz 2 und 3) verwendet, sind ihre Bezüge

 Entstehung und Berechnung des Ruhegehalts

aus dieser Beschäftigung ohne Rücksicht auf die Versor-

gungsbezüge oder auf das Alters- oder Hinterbliebenen-

(1) Ein Ruhegehalt wird nur gewährt, wenn der Beamte

geld zu bemessen. Das Gleiche gilt für eine aufgrund der

1. eine Dienstzeit von mindestens fünf Jahren abgeleistet

Beschäftigung zu gewährende Versorgung oder für ein

hat oder

aufgrund der Beschäftigung zu gewährendes Alters- oder

Hinterbliebenengeld. 

2. infolge Krankheit, Verwundung oder sonstiger Beschä-

digung, die er sich ohne grobes Verschulden bei Aus -

übung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen

§ 16

hat, dienstunfähig geworden ist. 

 Ermächtigung zum Erlass von Verwaltungsvorschriften

Die Dienstzeit wird vom Zeitpunkt der ersten Berufung in

 und Zuständigkeitsregelungen

das Beamtenverhältnis ab gerechnet und nur berücksich-

tigt, soweit sie ruhegehaltfähig ist. Zeiten, die nach § 22

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen

ruhegehaltfähig sind, sind einzurechnen. Satz 3 gilt nicht

Verwaltungsvorschriften erlässt das Finanzministerium. 

für Zeiten, die der Beamte vor dem 3. Oktober 1990 in

dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet

Zweiter Teil

zurückgelegt hat. 

Versorgung

(2) Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht mit dem Beginn

des Ruhestands. Der in den einstweiligen Ruhestand versetz-

te Beamte erhält für den Monat, in dem ihm die Versetzung

1. Abschnitt 

in den einstweiligen Ruhestand mitgeteilt worden ist, und für

Allgemeine versorgungsrechtliche Vorschriften

die folgenden drei Monate die Be züge weiter, die ihm am

Tag vor der Versetzung zustanden. Änderungen beim Fami-

lienzuschlag nach § 65 sind zu berücksichtigen. In den Fäl-

§ 17

len des Satz 2 beginnt die Zahlung des Ruhegehalts nach

 Arten der Versorgung

Ablauf der Zeit, für die Dienstbezüge gewährt werden. 

(3) Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage der ruhe 

-

Versorgungsbezüge sind

gehaltfähigen Dienstbezüge und der ruhegehaltfähigen

1. Ruhegehalt, 

Dienstzeit berechnet. 

2. Unterhaltsbeiträge, 

§ 19

3. Hinterbliebenenversorgung, 

 Ruhegehaltfähige Dienstbezüge

4. Bezüge bei Verschollenheit, 

5. Versorgung bei Dienstbeschädigung, 

(1) Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind

6. Übergangsgeld, 

1. das Grundgehalt und

7. familienbezogene Leistungen nach den §§ 66 und 67

2. der ehebezogene Teil des Familienzuschlags (§ 41

sowie der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags

Abs. 1 und 2 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-

nach § 65. 

Württemberg (LBesGBW), 
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3. sonstige Dienstbezüge, die im Besoldungsrecht als ru-

züge, berechnet sich das Ruhegehalt aus den ruhegehalt-

hegehaltfähig bezeichnet sind, 

fähigen Dienstbezügen des früheren Amts und der ge-

samten ruhegehaltfähigen Dienstzeit, sofern der Beamte

4. Leistungsbezüge nach Maßgabe des § 38 LBesGBW, 

die Dienstbezüge des früheren Amts mindestens zwei

die dem Beamten in den Fällen der Nummer 1 und 3 zu-

Jahre erhalten hat. Ruhegehaltfähig ist die zum Zeit-

letzt zugestanden haben oder in den Fällen der Nummer 2

punkt des Wechsels erreichte Stufe des Grundgehalts. 

nach dem Besoldungsrecht zustehen würden. Bei Teil-

Auf die Zweijahresfrist nach Absatz 3 Satz 1 wird der

zeitbeschäftigung und Beurlaubung ohne Dienstbezüge

Zeitraum, in dem der Beamte Dienstbezüge aus einem

(Freistellung) gelten als ruhegehaltfähige Dienstbezüge

Amt der Besoldungsordnung W erhalten hat, angerech-

die dem letzten Amt entsprechenden vollen ruhegehalt-

net. Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

fähigen Dienstbezüge. Satz 2 gilt entsprechend bei ein-

geschränkter Verwendung eines Beamten wegen be-

§ 20

grenzter Dienstfähigkeit nach § 27 BeamtStG. Ruhege-

haltfähige Dienstbezüge nach Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 wer-

 Zusammentreffen einer Mindestversorgung mit Leis-

den mit dem Faktor 0,984 vervielfältigt. 

 tungen aus anderen Alterssicherungssystemen

(2) Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit aufgrund  (1) Werden neben der Mindestversorgung Leistungen eines Dienstunfalls im Sinne des § 45 in den Ruhestand

anderer Alterssicherungssysteme gezahlt, ruht die Ver-

getreten, ist das Grundgehalt der nach Absatz 1 Satz 1 

sorgung bis zur Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen

Nr. 1, Absatz 3 oder 5 maßgebenden Besoldungsgruppe

dem erdienten Ruhegehalt und der Mindestversorgung. 

nach der Stufe zugrunde zu legen, die er bis zum Eintritt

Als Leistungen aus anderen Alterssicherungssystemen

in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze

gelten

hätte erreichen können. 

1. Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen, 

(3) Ist ein Beamter aus einem Amt in den Ruhestand ge-

treten, das nicht der Eingangsbesoldungsgruppe seiner

2. Renten aus einer zusätzlichen Alters- oder Hinterblie-

Laufbahn oder das keiner Laufbahn angehört, und hat er

benenversorgung für Angehörige des öffentlichen

die Dienstbezüge dieses oder eines mindestens gleich-

Dienstes, 

wertigen Amts vor dem Eintritt in den Ruhestand nicht

3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, wo -

mindestens zwei Jahre erhalten, sind nur die Bezüge des

bei für Ruhegehaltsempfänger ein dem Unfallausgleich

vorher bekleideten Amts ruhegehaltfähig. Hat der Be 

-

(§ 50) entsprechender Betrag unberücksichtigt bleibt; 

amte vorher ein Amt nicht bekleidet, setzt die oberste

bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 20 bleiben

Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Finanzminis -

zwei Drittel der Mindestgrundrente nach dem Bundes-

terium die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zur Höhe

versorgungsgesetz, bei einem Grad der Schädigungs-

der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge der nächst niedrige-

folgen von 10 ein Drittel der Mindestgrundrente nach

ren Besoldungsgruppe fest. In die Zweijahresfrist einzu-

dem Bundesversorgungsgesetz unberücksichtigt, 

rechnen ist die innerhalb dieser Frist liegende Zeit einer

Beurlaubung ohne Dienstbezüge, soweit sie als ruhege-

4. Leistungen aus einer berufsständischen Versorgungs-

haltfähig berücksichtigt worden ist. 

einrichtung oder aus einer befreienden Lebensver 

-

sicherung, zu denen der Arbeitgeber aufgrund eines

(4) Absatz 3 gilt nicht, wenn der Beamte vor Ablauf der

Beschäftigungsverhältnisses im öffentlichen Dienst

Frist infolge von Krankheit, Verwundung oder sonstiger

mindestens die Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in

Beschädigung, die er sich ohne grobes Verschulden bei

dieser Höhe geleistet hat, 

Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezo-

gen hat, in den Ruhestand getreten ist. 

5. sonstige Versorgungsleistungen, die aufgrund einer

Berufstätigkeit zur Versorgung des Berechtigten für

(5) Das Ruhegehalt eines Beamten, der früher ein mit

den Fall der Erwerbsminderung oder wegen Alters

höheren Dienstbezügen verbundenes Amt bekleidet und

und der Hinterbliebenen für den Fall des Todes be-

diese Bezüge mindestens zwei Jahre erhalten hat, wird, 

stimmt sind. 

sofern der Beamte in ein mit geringeren Dienstbezügen

verbundenes Amt nicht lediglich auf einen im eigenen In-

Der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags nach 

teresse gestellten Antrag übergetreten ist, nach den höhe-

§ 65 Abs. 2 bleibt bei der Berechnung außer Betracht. 

ren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen des früheren Amts

(2) § 108 Abs. 1 Satz 3 bis 9 und Abs. 8 gilt entsprechend. 

und der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit berechnet. 

Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 gelten ent sprechend. Das

Ruhegehalt darf jedoch die ruhegehaltfähigen Dienstbe -

züge des letzten Amts nicht übersteigen. 

(6) Verringern sich bei einem Wechsel in ein Amt der

Besoldungsgruppe W die ruhegehaltfähigen Dienstbe 

-
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§ 21

b) wenn der Beamte den Antrag gestellt hat, um einer

drohenden Entlassung nach Nummer 2 zuvorzu-

 Dienstzeit im Beamtenverhältnis und 

kommen. 

 vergleichbare Zeiten

(3) Der im Beamtenverhältnis zurückgelegten Dienstzeit

(1) Ruhegehaltfähig ist die Dienstzeit, die der Beamte

stehen gleich

vom Tag der ersten Berufung in das Beamtenverhältnis

1. die Zeit als Mitglied der Bundesregierung oder einer

an im Dienst eines inländischen öffentlich-rechtlichen

Landesregierung sowie die Zeit der Bekleidung des

Dienstherrn im Beamtenverhältnis zurückgelegt hat. 

Amts eines Parlamentarischen Staatssekretärs bei

Dies gilt nicht für die Zeit

einem Mitglied der Bundesregierung oder einem Mit-

1. in einem Amt, das die Arbeitskraft nur nebenbei bean-

glied der Landesregierung, soweit entsprechende Vo -

sprucht, 

raussetzungen vorliegen, 

2. einer ehrenamtlichen Tätigkeit, 

2. die im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen

oder überstaatlichen Einrichtung zurückgelegte Dienst -

3. einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge; die Zeit einer

zeit; Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 findet keine Anwendung, 

Beurlaubung ohne Dienstbezüge ist ruhegehaltfähig, 

wenn spätestens bei Beendigung des Urlaubs schrift-

3. die Zeit eines Vorbereitungsdiensts in einem öffent-

lich zugestanden worden ist, dass dieser öffentlichen

lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis, für die nach

Belangen oder dienstlichen Interessen dient und für

beamtenrechtlichen Vorschriften eine Anwartschaft

diese Zeit ein Versorgungszuschlag entrichtet oder

auf Versorgung bei verminderter Erwerbsfähigkeit

mit Zustimmung des Finanzministeriums von der Er-

und im Alter sowie auf Hinterbliebenenversorgung

hebung eines Versorgungszuschlags abgesehen wird, 

gewährleistet wird, 

4. eines schuldhaften Fernbleibens vom Dienst unter

4. eine Tätigkeit nach Erwerb der Laufbahnbefähigung

Verlust der Dienstbezüge, 

in einer laufbahnentsprechenden Tätigkeit in einem

Dienstordnungsverhältnis bei einem Sozialversiche-

5. für die eine Abfindung aus öffentlichen Mitteln ge-

rungsträger, 

währt ist, 

5. die Zeit als Kirchenbeamter oder als Geistlicher bei

6. im Beamtenverhältnis auf Widerruf im Sinne des § 4

öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder

Abs. 4 Buchst. b BeamtStG, 

ihrer Verbände (Artikel 140 GG), soweit eine Versor-

7. einer Tätigkeit, aus der ohne Ruhegehaltsberechtigung

gungslastenteilung vereinbart wird, 

nur Gebühren bezogen werden. 

6. die Zeit im Dienst von kommunalen Spitzenverbän-

Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind nur zu dem Teil ru-

den oder ihren Landesverbänden sowie von Spitzen-

hegehaltfähig, der dem Verhältnis der ermäßigten zur regel-

verbänden der Sozialversicherung oder ihren Landes-

mäßigen Arbeitszeit entspricht. Zeiten der eingeschränk ten

verbänden, soweit eine Versorgung nach beamten-

Verwendung wegen begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27

rechtlichen Grundsätzen gewährleistet ist. 

BeamtStG sind nur zu dem Teil ruhegehaltfähig, der dem

Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit

§ 22

entspricht, mindestens im Umfang des § 26. 

 Wehrdienst, Zivildienst

(2) Nicht ruhegehaltfähig sind Dienstzeiten

1. in einem Beamtenverhältnis, das durch eine Entschei-

(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Dienstzeit, in der ein Be-

dung der in § 24 BeamtStG bezeichneten Art oder

amter vor der Berufung in das Beamtenverhältnis berufs-

durch unanfechtbare Disziplinarverfügung beendet

mäßig im Dienst der Bundeswehr, der Nationalen Volks-

worden ist, 

armee der ehemaligen Deutschen Demokratischen Repu-

blik oder im Vollzugsdienst der Polizei gestanden hat. 

2. in einem Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Wi-

(2) Als ruhegehaltfähig gilt die Zeit, während der ein Be-

derruf, wenn der Beamte entlassen worden ist, weil er

amter vor der Berufung in das Beamtenverhältnis nicht-

eine Handlung begangen hat, die bei einem Beamten

berufsmäßigen Wehrdienst oder Polizeivollzugsdienst

auf Lebenszeit mindestens eine Kürzung der Dienst-

geleistet hat. Der Zeit des nichtberufsmäßigen Wehr-

bezüge zur Folge hätte, 

dienstes ist die Zeit, in welcher ein Wehrpflichtiger nach

3. in einem Beamtenverhältnis, das durch Entlassung auf

dem Kriegsdienstverweigerungsgesetz Dienst verrichtet, 

Antrag des Beamten beendet worden ist, 

gleichgestellt. 

a) wenn ihm ein Verfahren mit der Folge des Verlusts

(3) Ruhegehaltfähig ist die Zeit, während der ein Beam-

der Beamtenrechte oder der Entfernung aus dem

ter vor der Berufung in das Beamtenverhältnis sich auf-

Dienst drohte oder

grund einer Krankheit oder Verwundung als Folge eines
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Dienstes nach Absatz 1 oder 2 im Anschluss an die Entlas-

(4) Bis zu einer Gesamtzeit von höchstens fünf Jahren

sung arbeitsunfähig in einer Heilbehandlung befunden hat. 

sind ruhegehaltfähig

(4) § 21 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3, Satz 3 und Absatz 2

1. Zeiten, während der ein Beamter vor der Berufung in

gilt entsprechend. 

das Beamtenverhältnis durch eine Tätigkeit oder eine

abgeschlossene Ausbildung außerhalb der allgemei-

nen Schulbildung Fachkenntnisse erworben hat, die

§ 23

für die Wahrnehmung des späteren Amts förderlich

 Vordienst- und Ausbildungszeiten

sind oder

2. Zeiten einer praktischen für die Übernahme in das Be-

(1) Bis zu einer Gesamtzeit von höchstens fünf Jahren

amtenverhältnis vorgeschrieben Tätigkeit oder des Er-

sind als ruhegehaltfähig auch Zeiten zu berücksichtigen, 

werbs besonderer Fachkenntnisse, die über die für die

in denen ein Beamter in unmittelbarem zeitlichen Zu-

Übernahme in das Beamtenverhältnis vorgeschriebene

sammenhang vor der ersten Berufung in das Beamten-

praktische Tätigkeit hinaus notwendige Vorausset-

verhältnis hauptberuflich

zung für die Wahrnehmung des späteren Amts im

1. im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis im Dienst eines

funktionellen Sinne sind. 

öffentlich-rechtlichen Dienstherrn oder im auslän 

-

dischen öffentlichen Dienst tätig war, sofern der Be-

Wird die allgemeine Schulbildung durch eine andere Art

amte durch diese Tätigkeit Fachkenntnisse erworben

der Ausbildung ersetzt, steht diese der Schulbildung

hat, die für die Wahrnehmung des späteren Amtes för-

gleich. 

derlich sind, 

(5) Zeiten nach Absatz 1 bis 4 können, auch wenn sie

2. als Lehrer nach Erwerb der Lehrbefähigung bei einer

sich überschneiden, insgesamt nur bis zu einer Gesamt-

als Ersatz für eine öffentliche Schule genehmigten

zeit von höchstens fünf Jahren berücksichtigt werden. 

Privatschule (Artikel 7 Abs. 4 und 5 GG) tätig war, 

(6) Zusätzlich sind bis zu einer Gesamtzeit von 855

3. im Dienst von Einrichtungen tätig war, die von meh-

Tagen Zeiten einer abgeschlossenen, förderlichen Hoch-

reren öffentlich-rechtlichen Dienstherrn durch Staats-

schulausbildung ruhegehaltfähig. 

vertrag oder Verwaltungsabkommen zur Erfüllung

(7) Ruhegehaltfähig sind Zeiten nach §§ 69 und 74 Abs. 2

oder Koordinierung ihnen obliegender hoheitsrecht 

-

Satz 2 LBG. Im Übrigen gilt § 21 Abs. 1 Satz 3 und 4 ent-

licher Aufgaben geschaffen worden sind. 

sprechend. 

Ein unmittelbarer zeitlicher Zusammenhang nach Satz 1

liegt auch bei Unterbrechung der Tätigkeit vor, wenn die

§ 24

Zeit der Unterbrechung nach § 22 ruhegehaltfähig ist

oder die Unterbrechung der Tätigkeit bis zu einem Jahr

 Nicht zu berücksichtigende Zeiten

nicht von dem Beamten zu vertreten ist. 

(1) Nicht ruhegehaltfähig sind Zeiten einer Tätigkeit für

(2) Die Zeit, während der ein Beamter vor der ersten Be-

das Ministerium für Staatssicherheit oder das Amt für Na-

rufung in das Beamtenverhältnis hauptberuflich

tionale Sicherheit. Dies gilt auch für Zeiten, die vor einer

1. im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaf-

solchen Tätigkeit zurückgelegt worden sind. Satz 1 gilt

ten oder ihrer Verbände (Artikel 140 GG), 

auch für Zeiten einer Tätigkeit als Angehöriger der Grenz-

truppen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Re-

2. im Dienst der Fraktionen des Bundestags oder der

publik. 

Landtage oder kommunaler Vertretungskörperschaf-

ten, 

(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt auch für Zeiten einer

Tätigkeit, die aufgrund einer besonderen persönlichen

3. im Dienst von kommunalen Spitzenverbänden oder

Nähe zum System der ehemaligen Deutschen Demokra-

ihren Landesverbänden sowie von Spitzenverbänden

tischen Republik übertragen war. Das Vorliegen dieser

der Sozialversicherung oder ihren Landesverbänden

Voraussetzung wird insbesondere widerlegbar vermutet, 

tätig gewesen ist, ist bis zu einer Gesamtzeit von höchs -

wenn der Beamte 

tens fünf Jahren als ruhegehaltfähige Dienstzeit zu be -

1. vor oder bei Übertragung der Tätigkeit eine hauptamt-

rücksichtigen. 

liche oder hervorgehobene ehrenamtliche Funktion in

(3) Hauptberuflich ist eine Tätigkeit, die entgeltlich er-

der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, dem

bracht wird, den Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit

Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, der Freien

darstellt sowie dem durch Ausbildung und Berufswahl ge-

Deutschen Jugend oder einer vergleichbaren system -

prägten Berufsbild entspricht und im gleichen Zeitraum in

unterstützenden Partei oder Organisation innehatte

einem Beamtenverhältnis mit dem jeweils gleichen Be-

oder als mittlere oder obere Führungskraft in zentralen

schäftigungsumfang zulässig gewesen wäre. 

Staatsorganen war, 
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2. als obere Führungskraft beim Rat eines Bezirks, als

der Vollendung des 60. Lebensjahres, soweit diese nicht

Vorsitzender des Rats eines Kreises oder einer kreis-

nach anderen Vorschriften als ruhegehaltfähig berück-

freien Stadt oder in einer vergleichbaren Funktion

sichtigt wird, für die Berechnung des Ruhegehalts der

tätig war oder

ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu zwei Dritteln hinzuge-

rechnet (Zurechnungszeit). Bei erneuter Berufung in das

3. hauptamtlich Lehrender an den Bildungseinrichtungen

Beamtenverhältnis nach § 29 Abs. 1 BeamtStG in Ver-

der staatstragenden Parteien oder einer Massen- oder

bindung mit § 43 Abs. 4 LBG wird eine der Berechnung

gesellschaftlichen Organisation war oder

des früheren Ruhegehalts zugrunde gelegene Zurech-

4. Absolvent der Akademie für Staat und Recht oder  nungszeit insoweit berücksichtigt, als die Zahl der dem einer vergleichbaren Bildungseinrichtung war. 

neuen Ruhegehalt zugrunde liegenden Dienstjahre hinter

der Zahl der dem früheren Ruhegehalt zugrunde gelege-

(3) Für Beamte, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes

nen Dienstjahre zurückbleibt. 

erstmals in ein Beamtenverhältnis berufen werden, sind

Zeiten, für die bereits in anderen Alterssicherungssys -

temen Anwartschaften oder Ansprüche erworben wur-

§ 27

den, bei der Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienst-

 Höhe des Ruhegehalts

zeit nicht berücksichtigungsfähig. Als Leistungen im

Sinne des Satz 1 gelten insbesondere die Leistungen

(1) Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhegehaltfähi-

nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 4 sowie vergleichbare

ger Dienstzeit 1,79375 Prozent der ruhegehaltfähigen

Leistungen ausländischer Alterssicherungssysteme. So-

Dienstbezüge (§ 19), insgesamt jedoch höchstens 71,75

weit eine Versorgung nach beamtenrechtlichen Grund -

Prozent. Der Ruhegehaltssatz ist auf zwei Dezimalstel-

sätzen gewährleistet war und der Beamte daraus einen

len auszurechnen. Dabei ist die zweite Dezimalstelle um

unverfallbaren Anspruch auf eine Betriebsrente erwor-

eins zu erhöhen, wenn in der dritten Stelle eine der Zif-

ben hat, gilt Satz 1 entsprechend. 

fern fünf bis neun verbleiben würde. Zur Ermittlung der

gesamten ruhegehaltfähigen Dienstjahre sind etwa anfal-

§ 25

lende Tage unter Benutzung des Nenners dreihundert-

fünfundsechzig umzurechnen; Satz 2 und 3 gilt ent 

-

 Zeiten in dem in Artikel 3 des Einigungs-

sprechend. 

 vertrags genannten Gebiet

(2) Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 Prozent für

(1) Wehrdienstzeiten und vergleichbare Zeiten nach  jedes Jahr, um das der Beamte

§ 22, Beschäftigungszeiten nach § 23 Abs. 1 bis 3, 5 und 7

1. vor Ablauf des Monats, in dem er die für ihn geltende

sowie nach § 73 Abs. 6 und § 74, die der Beamte vor dem

gesetzliche Altersgrenze erreicht, nach § 40 Abs. 1

3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsver-

Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 LBG in den Ruhestand ver-

trags genannten Gebiet zurückgelegt hat, werden nicht

setzt wird, 

als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt, sofern die

allgemeine Wartezeit für die gesetzliche Rentenversiche-

2. vor Ablauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr

rung erfüllt ist und diese Zeiten als rentenrechtliche Zei-

vollendet, nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LBG in den

ten berücksichtigungsfähig sind. Ausbildungszeiten im

Ruhestand versetzt wird, 

Sinn des § 23 Abs. 4 und 6 sind nicht ruhegehaltfähig, 

3. vor Ablauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr

soweit die allgemeine Wartezeit für die gesetzliche Ren-

vollendet, wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf 

tenversicherung erfüllt ist. Rentenrechtliche Zeiten sind

einem Dienstunfall beruht, in den Ruhestand versetzt

auch solche im Sinne des Artikels 2 des Renten-Überlei-

wird. 

tungsgesetzes. 

Die Minderung des Ruhegehalts darf 10,8 Prozent in den

(2) Sofern die allgemeine Wartezeit für die gesetzliche

Fällen des Satzes 1 Nr. 2 und 3 und 14,4 Prozent in den

Rentenversicherung nicht erfüllt ist, können die in Ab-

Fällen des Satzes 1 Nr. 1 nicht übersteigen. Absatz 1

satz 1 genannten Zeiten im Rahmen der dort genannten

Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Gilt für den Beamten eine

Vorschriften insgesamt höchstens bis zu fünf Jahre als

vor der Vollendung des 65. Lebensjahres liegende Al-

ruhegehaltfähig berücksichtigt werden. 

tersgrenze, tritt sie in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 an die

Stelle des 65. Lebensjahres; bei Beamten, auf die § 36

Abs. 3 LBG Anwendung findet, tritt in den Fällen des

§ 26

Satzes 1 Nr. 3 anstelle der Vollendung des 65. Lebens-

 Zurechnungszeit

jahres die Vollendung des 60. Lebensjahres. Gilt für den

Beamten eine nach Vollendung des 67. Lebensjahres lie-

Bei Versetzung in den Ruhestand vor Vollendung des

gende Altersgrenze, wird in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1

60. Lebensjahres wegen Dienstunfähigkeit wird die Zeit

nur die Zeit bis zum Ablauf des Monats berücksichtigt, 

vom Beginn des Ruhestands bis zum Ablauf des Monats

in dem der Beamte das 67. Lebensjahr vollendet. 
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(3) Ein Versorgungsabschlag entfällt in den Fällen des

satz erhöht sich vorübergehend, wenn Beamte vor Er -

Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1, wenn der Beamte zum Zeitpunkt

reichen der Regelaltersgrenze nach § 36 Abs. 1 LBG in

des Eintritts in den Ruhestand nach § 40 Abs. 2 Satz 1

Verbindung mit Artikel 62 § 3 Abs. 2 des Dienstrechts -

und 2 LBG das 65. Lebensjahr oder in den Fällen des 

reformgesetzes in den Ruhestand getreten oder versetzt

§ 40 Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 LBG das 60. Lebensjahr voll-

worden sind und sie 

endet und mindestens 45 Jahre mit ruhegehaltfähigen

1. bis zum Beginn des Ruhestandes die Wartezeit von 60

Dienstzeiten erreicht hat. Bei der Ermittlung der Dienst-

Kalendermonaten für eine Rente der gesetzlichen

zeit nach Satz 1 sind berücksichtigungsfähig

Rentenversicherung erfüllt haben, 

1. Zeiten nach den §§ 21, 22 und 23 Abs. 1, 

2. a) wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 26 Abs. 1

2. Pflegezeiten nach § 67, 

BeamtStG in den Ruhestand versetzt worden sind

oder

3. Zeiten einer dem Beamten zuzuordnenden Erziehung

eines Kindes bis zu dessen vollendetem zehnten Le-

b) wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in

bensjahr. 

den Ruhestand getreten sind oder auf Antrag vor

Erreichen dieser Altersgrenze in den Ruhestand

Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung werden in vollem

versetzt wurden, sobald sie die besondere Alters-

Um fang berücksichtigt. Soweit sich Zeiten überschnei-

grenze erreicht haben, 

den, sind sie nur einmal zu berücksichtigen. Zeiten nach

§ 24 sind bei der Ermittlung der Dienstzeit nach Satz 1

3. einen Ruhegehaltssatz von 66,97 Prozent noch nicht

nicht zu berücksichtigen. 

erreicht haben und

(4) Das Ruhegehalt beträgt mindestens 35 Prozent der

4. keine Einkünfte im Sinne des § 68 Abs. 5 beziehen; 

ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (§ 19). An die Stelle des

die Einkünfte bleiben außer Betracht, soweit sie

Ruhegehalts nach Satz 1 treten, wenn dies günstiger ist, 

durchschnittlich im Monat einen Betrag von 325 Euro

61,4 Prozent der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge

nicht überschreiten. 

aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 5. Die Min-

destversorgung der Witwe beträgt 60 Prozent des Be-

(2) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes beträgt 0,95667

trags nach Satz 1 oder, wenn dies für sie günstiger ist, 

Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge für je zwölf

60,9 Prozent des Betrags nach Satz 2. Bleibt ein Beamter

Kalendermonate der für die Erfüllung der Wartezeit (Ab-

allein wegen Freistellungszeiten (§ 19 Abs. 1 Satz 2) von

satz 1 Nr. 1) anrechnungsfähigen Pflichtbeitragszeiten, 

mehr als fünf Jahren mit seinem erdienten Ruhegehalt

soweit sie nicht von Absatz 5 erfasst werden und nicht

hinter der Mindestversorgung nach Satz 1 oder 2 zurück, 

als ruhegehaltfähig berücksichtigt sind. Der hiernach be-

wird nur das erdiente Ruhegehalt gezahlt; dies gilt nicht, 

rechnete Ruhegehaltssatz darf 66,97 Prozent nicht über-

schreiten. In den Fällen des § 27 Abs. 2 ist das Ruhe -

1. für Freistellungen wegen Kindererziehung bis zu einer

gehalt, das sich nach Anwendung der Sätze 1 und 2 er-

Dauer von drei Jahren für jedes Kind oder

gibt, entsprechend zu vermindern. Für die Berechnung

2. wenn ein Beamter wegen Dienstunfähigkeit in den

nach Satz 1 sind verbleibende Kalendermonate unter Be-

Ruhestand getreten ist. 

nutzung des Nenners 12 umzurechnen; § 27 Abs. 1 Satz 2

und 3 gilt entsprechend. 

(5) Bei einem in den einstweiligen Ruhestand versetzten Be-

amten beträgt das Ruhegehalt für die Dauer der Zeit, die der

(3) Die Erhöhung fällt spätestens mit Ablauf des Monats

Beamte das Amt, aus dem er in den einstweiligen Ruhestand

weg, in dem die Ruhestandsbeamten die Regelaltersgren-

versetzt worden ist, innehatte, mindestens für die Dauer von

ze nach § 36 Abs. 1 LBG in Verbindung mit Artikel 62 

sechs Monaten, längstens für die Dauer von zwei Jahren, 

§ 3 Abs. 2 des Dienstrechtsreformgesetzes erreichen. Sie

71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der

endet vorher, wenn

Endstufe der Besoldungsgruppe, in der sich der Beamte zur

1. aus den anrechnungsfähigen Pflichtbeitragszeiten eine

Zeit seiner Versetzung in den einstweiligen Ruhestand be-

Versichertenrente einer inländischen oder ausländi-

funden hat. Das erhöhte Ruhegehalt nach Satz 1 darf die

schen Alterssicherungseinrichtung bezogen wird, mit

Dienstbezüge, die dem Beamten in diesem Zeitpunkt zu-

Ablauf des Tages vor dem Beginn der Rente, oder

standen, nicht übersteigen; das nach sonstigen Vorschriften

ermittelte Ruhegehalt darf nicht unterschritten werden. 

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchst. a keine

Dienstunfähigkeit mehr vorliegt, mit Ablauf des Mo-

nats, in dem der Wegfall der Erhöhung mitgeteilt

§ 28

wird, oder

 Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes

3. ein Erwerbseinkommen bezogen wird, mit Ablauf des

Tages vor dem Beginn der Erwerbstätigkeit. 

(1) Der nach den § 27 Abs. 1, § 51 Abs. 3 Satz 1, § 73

Abs. 2 und § 102 Abs. 5 bis 7 berechnete Ruhegehalts-

§ 50 Abs. 3 Satz 2 gilt sinngemäß. 
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(4) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes wird auf Antrag

3. Abschnitt

vorgenommen. Anträge, die innerhalb von drei Monaten

Hinterbliebenenversorgung

nach Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand gestellt

werden, gelten als zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts

oder der Ruhestandsversetzung gestellt. Wird der Antrag

§ 30

zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, so tritt die Er-

 Allgemeines

höhung vom Beginn des Antragsmonats an ein. 

(5) Versorgungsempfänger, die vor Erreichen der Regel-

(1) Die Hinterbliebenenversorgung umfasst

altersgrenze nach § 36 Abs. 1 LBG in Verbindung mit

1. Bezüge für den Sterbemonat, 

Artikel 62 § 3 Abs. 2 des Dienstrechtsreformgesetzes in

den Ruhestand versetzt worden sind oder in den Ruhe-

2. Sterbegeld, 

stand getreten sind, erhalten vorübergehend Leistungen

3. Witwengeld, 

entsprechend den § 50 a Abs. 1 bis 6 und 8, §§ 50 b und

50 d des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG) in der

4. Witwenabfindung, 

bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung, wenn 

5. Waisengeld, 

1. die Voraussetzungen des Absatz 1 Nr. 1 bis 4 vorlie-

6. Unterhaltsbeiträge nach §§ 36, 37 Abs. 2 Satz 2 und 40. 

gen und

(2) Zur Hinterbliebenenversorgung nach Absatz 1 Nr. 3

2. entsprechende Leistungen nach dem Sechsten Buch

gehört ferner der Kinderzuschlag (§ 66) und der Pflege-

Sozialgesetzbuch dem Grunde nach zustehen, jedoch

und Kinderpflegeergänzungszuschlag (§ 67). 

vor dem Erreichen der maßgebenden Altersgrenze

noch nicht gewährt werden. 

(3) Regelungen für Witwen gelten entsprechend für Wit-

wer. An die Stelle der Witwe tritt der Witwer, an die

Durch die Leistung nach Satz 1 darf der Betrag nicht

Stelle des Witwengeldes das Witwergeld. 

überschritten werden, der sich bei Berechnung des Ruhe-

gehalts mit einem Ruhegehaltssatz von 66,97 Prozent er-

gibt. Absatz 3 und 4 und § 66 Abs. 5 gelten sinngemäß. 

§ 31

 Bezüge für den Sterbemonat

§ 29

(1) Den Erben eines verstorbenen Beamten, Ruhestands-

 Unterhaltsbeitrag für Beamte auf Lebenszeit und 

beamten oder entlassenen Beamten verbleiben für den

 auf Probe, Sonderregelungen für Beamte auf Probe 

Sterbemonat die Bezüge des Verstorbenen. Dies gilt

 und auf Zeit mit leitender Funktion

auch für eine für den Sterbemonat gewährte Aufwands -

entschädigung. 

(1) Einem Beamten auf Lebenszeit, der vor Ableistung

einer Dienstzeit von fünf Jahren (§ 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1)

(2) Die an den Verstorbenen noch nicht gezahlten Teile

wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichens der Alters-

der Bezüge für den Sterbemonat können statt an die

grenze nach § 36 LBG entlassen oder in den Ruhestand

Erben auch an den Ehegatten des verstorbenen Beamten

getreten ist, ist ein Unterhaltsbeitrag zu bewilligen. Die

gezahlt werden. 

Höhe des Unterhaltsbeitrags steht im Ermessen der fest-

setzenden Dienstbehörde und soll das erdiente Ruhe 

-

§ 32

gehalt nicht überschreiten. Der Unterhaltsbeitrag darf die

Höhe des Mindestruhegehalts nach § 27 Abs. 4 nicht

 Sterbegeld

überschreiten. 

Beim Tode eines Beamten mit Dienstbezügen oder eines

(2) Das Gleiche gilt für einen Beamten auf Probe, der

Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst erhält der

wegen Dienstunfähigkeit oder wegen Erreichens der Al-

überlebende Ehegatte Sterbegeld. Das Sterbegeld ist in

tersgrenze entlassen ist (§ 22 Abs. 1 Nr. 2 BeamtStG). 

Höhe des zweifachen der Dienstbezüge oder der Anwär-

terbezüge des Verstorbenen ausschließlich der Auslands-

(3) Absatz 1 und 2 findet auf Beamtenverhältnisse auf

kinderzuschläge, des Auslandsverwendungszuschlags und

Zeit und auf Probe mit leitender Funktion nach § 4 Abs. 2

der Vergütungen in einer Summe zu zahlen; § 19 Abs. 1

Buchst. b und Abs. 3 Buchst. b BeamtStG keine Anwen-

Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Satz 1 und 2 gilt ent 

-

dung. 

sprechend beim Tode eines Ruhestandsbeamten oder eines

(4) Aus den Beamtenverhältnissen auf Probe und auf

entlassenen Beamten, der im Sterbemonat einen Unterhalts-

Zeit mit leitender Funktion im Sinne des Absatzes 3 er-

beitrag erhalten hat. An die Stelle der Dienstbezüge tritt das

gibt sich kein selbständiger Anspruch auf Versorgung; 

Ruhegehalt oder der Unterhaltsbeitrag zuzüglich des kin-

die Unfallfürsorge bleibt hiervon unberührt. 

derbezogenen Teils des Familienzuschlags nach § 65. 
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§ 33

die Anwendung der §§ 68, 69, 70 Abs. 1 Nr. 3 und § 71

bleibt jedoch außer Betracht. Die Abfindung ist in einer

 Witwengeld

Summe zu zahlen. 

(1) Die Witwe eines Beamten auf Lebenszeit oder eines

Ruhestandsbeamten erhält Witwengeld. Dies gilt nicht, 

§ 36

wenn

 Unterhaltsbeitrag für nicht witwengeld-

1. der Beamte die Voraussetzungen des § 18 Abs. 1 nicht

 berechtigte Witwen

erfüllt hat oder

In den Fällen des § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 ist ein Unter-

2. die Ehe mit dem Verstorbenen nicht mindestens ein

haltsbeitrag in Höhe von 75 Prozent des Witwengeldes zu

Jahr gedauert hat, es sei denn, dass nach den beson -

gewähren. Dies gilt nicht in den Fällen des § 33 Abs. 1

deren Umständen des Falls die Annahme nicht ge-

Satz 2 Nr. 2. Im Fall des § 34 Abs. 2 Satz 1 ist der nach

rechtfertigt ist, dass es der alleinige oder überwiegen-

Satz 1 ermittelte Unterhaltsbeitrag entsprechend zu kür-

de Zweck der Heirat war, der Witwe eine Versorgung

zen. § 27 Abs. 4 kommt nicht zur Anwendung. 

zu verschaffen oder 

3. die Ehe erst nach dem Eintritt des Beamten in den Ru-

§ 37

hestand geschlossen worden ist und der Ruhestands-

beamte zur Zeit der Eheschließung das 65. Lebensjahr

 Waisengeld

bereits vollendet hatte. 

(1) Die Kinder 

(2) Absatz 1 gilt auch für die Witwe eines Beamten auf

Probe, der an den Folgen einer Dienstbeschädigung (§ 28

1. eines verstorbenen Beamten auf Lebenszeit, 

Abs. 1 BeamtStG) verstorben ist oder dem die Entschei-

2. eines verstorbenen Ruhestandsbeamten oder 

dung nach § 28 Abs. 2 BeamtStG zugestellt war. 

3. eines verstorbenen Beamten auf Probe, der an den Fol-

gen einer Dienstbeschädigung (§ 28 Abs. 1 BeamtStG)

§ 34

verstorben ist oder dem die Entscheidung nach § 28

 Höhe des Witwengeldes

Abs. 2 BeamtStG zugestellt war, 

erhalten Waisengeld, wenn der Beamte die Vorausset-

(1) Das Witwengeld beträgt 55 Prozent des Ruhegehalts, 

zungen des § 18 Abs. 1 erfüllt hat. 

das der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten kön-

nen, wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten  (2) Kein Waisengeld erhalten die Kinder eines verstorbe-wäre. § 27 Abs. 5 ist nicht anzuwenden. 

nen Ruhestandsbeamten, wenn das Kindschaftsverhält-

nis durch Annahme als Kind begründet wurde und der

(2) War die Witwe mehr als zwanzig Jahre jünger als der

Ruhestandsbeamte zu diesem Zeitpunkt bereits im Ruhe-

Verstorbene und ist aus der Ehe ein Kind nicht hervorge-

stand war und die Regelaltersgrenze nach § 36 LBG er-

gangen, wird das Witwengeld für jedes angefangene Jahr

reicht hatte. Es ist ihnen jedoch ein Unterhaltsbeitrag in

des Altersunterschieds über zwanzig Jahre um 5 Prozent

Höhe von 75 Prozent des Waisengeldes zu bewilligen. 

gekürzt, jedoch höchstens um 35 Prozent. Das Witwen-

§ 42 Abs. 2 gilt entsprechend. 

geld darf nicht hinter dem Mindestwitwengeld zurück-

bleiben. 

§ 38

(3) Von dem nach Absatz 2 gekürzten Witwengeld ist

auch bei der Anwendung des § 39 auszugehen. 

 Höhe des Waisengeldes

(1) Das Waisengeld beträgt für die Halbwaise 12 Prozent

§ 35

und für die Vollwaise 20 Prozent des Ruhegehalts, das

 Witwenabfindung

der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten können, 

wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten wäre. 

(1) Witwen mit Anspruch auf Witwengeld oder auf

§ 27 Abs. 5 findet keine Anwendung. 

einen Unterhaltsbeitrag erhalten im Fall einer Wieder-

(2) Wenn der überlebende Elternteil nicht zum Bezug

verheiratung eine Witwenabfindung. 

von Witwengeld berechtigt ist und auch keinen Unter-

(2) Die Witwenabfindung beträgt das 24-Fache des für

haltsbeitrag nach § 36 erhält, wird das Waisengeld nach

den Monat, in dem sich die Witwe wiederverheiratet, 

dem Satz für Vollwaisen gezahlt; es darf zuzüglich des

nach Anwendung der Anrechnungs-, Kürzungs- und Ru-

Unterhaltsbeitrags den Betrag des Witwengeldes und des

hensvorschriften zu zahlenden Betrags des Witwengel-

Waisengeldes nach dem Satz für Halbwaisen nicht über-

des oder Unterhaltsbeitrags; eine Kürzung nach § 39 und

steigen. 
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(3) Ergeben sich für eine Waise Waisengeldansprüche

2. für jede Witwe außerdem mit dem Ende des Monats, 

aus Beamtenverhältnissen mehrerer Personen, wird nur

in dem sie sich verheiratet, 

das höchste Waisengeld gezahlt. 

3. für jede Waise außerdem mit dem Ende des Monats, 

in dem sie das 18. Lebensjahr vollendet, 

§ 39

4. für jeden Berechtigten, der durch ein Gericht im Gel-

 Zusammentreffen von Witwengeld, Waisengeld 

tungsbereich des Grundgesetzes im ordentlichen Straf -

 und Unterhaltsbeiträgen

verfahren wegen eines Verbrechens zu Freiheitsstrafe

von mindestens zwei Jahren oder wegen einer vorsätz-

(1) Witwengeld, Waisengeld und Unterhaltsbeiträge nach

lichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedens-

den §§ 36 und 40 dürfen weder einzeln noch zusammen

verrat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen

den Betrag des ihrer Berechnung zugrunde zu legenden

Rechtsstaats oder Landesverrat und Gefährdung der

Ruhegehalts übersteigen. Ergibt sich an Witwen-, Wai-

äußeren Sicherheit strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von

sengeld und Unterhaltsbeitrag zusammen ein höherer Be-

mindestens sechs Monaten verurteilt worden ist, mit

trag, werden die einzelnen Bezüge im gleichen Verhältnis

der Rechtskraft des Urteils. 

gekürzt. 

Entsprechendes gilt, wenn der Berechtigte aufgrund 

(2) Nach dem Ausscheiden eines Witwengeld-, Waisen-

einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ge 

-

geld- und Unterhaltsbeitragberechtigten erhöht sich das

mäß Artikel 18 GG ein Grundrecht verwirkt hat. In den

Witwen-, Waisengeld oder der Unterhaltsbeitrag der ver-

Fällen des Satzes 1 Nr. 4 und des Satzes 2 gilt § 57 sinn-

bleibenden Berechtigten vom Beginn des folgenden Mo-

gemäß. Die §§ 34 und 35 LBG finden entsprechende An-

nats an insoweit, als sie nach Absatz 1 noch nicht den

wendung. 

vollen Betrag nach den §§ 34, 36 bis 38 erhalten. 

(2) Das Waisengeld wird nach Vollendung des 18. Le-

bensjahres auf Antrag gewährt, solange die in § 32 Abs. 4

§ 40

Satz 1 Nr. 2 Buchst. a, b und d, Nr. 3 und Abs. 5 Satz 1

und 2 des Einkommensteuergesetzes in der zum Zeit-

 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene von Beamten 

punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fas-

 auf Lebenszeit und auf Probe

sung genannten Voraussetzungen gegeben sind. Im Fall

einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinde-

Der Witwe und den Kindern eines Beamten, dem nach 

rung im Sinne des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Einkom-

§ 29 ein Unterhaltsbeitrag bewilligt worden ist oder hätte

mensteuergesetzes in der zum Zeitpunkt des Inkrafttre-

bewilligt werden können, kann die in den §§ 33, 34, 36

tens dieses Gesetzes geltenden Fassung wird das Wai-

bis 39 vorgesehene Versorgung bis zu der dort bezeich-

sengeld ungeachtet der Höhe eines eigenen Einkommens

neten Höhe als Unterhaltsbeitrag bewilligt werden. § 35

dem Grunde nach gewährt; soweit ein eigenes Einkom-

gilt entsprechend. 

men der Waise das Zweifache des Mindestvollwaisen-

geldes (§ 27 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 38 Abs. 1)

übersteigt, wird es zur Hälfte auf das Waisengeld zuzüg-

§ 41

lich des kinderbezogenen Teils des Familienzuschlags

 Beginn der Zahlungen

nach § 65 angerechnet. Das Waisengeld nach Satz 2 wird

über das 25. Lebensjahr hinaus nur gewährt, wenn 

(1) Die Zahlung des Witwen- und Waisengeldes sowie

1. die Behinderung bei Vollendung des 25. Lebensjahres

eines Unterhaltsbeitrags nach § 36 oder § 37 Abs. 2 Satz 2

bestanden hat oder bis zu dem sich nach § 32 Abs. 5

beginnt mit dem Ablauf des Sterbemonats. Kinder, die

des Einkommensteuergesetzes in der zum Zeitpunkt

nach diesem Zeitpunkt geboren werden, erhalten Waisen-

des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung

geld vom Ersten des Geburtsmonats an. 

ergebenden Zeitpunkt eingetreten ist, wenn die Waise

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Zahlung eines Un-

sich in verzögerter Schul- oder Berufsausbildung be-

terhaltsbeitrags nach § 40. 

funden hat, und

2. die Waise ledig oder verwitwet ist oder ihr Ehegatte

§ 42

oder früherer Ehegatte ihr keinen ausreichenden Un-

terhalt leisten kann oder dem Grunde nach nicht unter-

 Erlöschen der Witwen- und Waisenversorgung

haltspflichtig ist und sie nicht unterhält. 

(1) Der Anspruch der Witwen und Waisen auf Versor-

gungsbezüge erlischt 

1. für jeden Berechtigten mit dem Ende des Monats, in

dem er stirbt, 
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4. Abschnitt 

(2) Die Unfallfürsorge umfasst folgende, nach den Rege-

lungen dieses Gesetzes normierte Zahlungen: 

Bezüge bei Verschollenheit

1. Einsatzversorgung im Sinne des § 46, 

§ 43

2. Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwen-

dungen (§ 47), 

 Zahlung der Bezüge bei Verschollenheit

3. Heilverfahren (§§ 48 und 49), 

(1) Ist ein Beamter, Ruhestandsbeamter oder sonstiger

4. Unfallausgleich (§ 50), 

Versorgungsempfänger verschollen, werden die jeweils

zustehenden Bezüge bis zum Ablauf des Monats gezahlt, 

5. Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag (§§ 51 bis 54), 

in dem die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-

6. Unfall-Hinterbliebenenversorgung (§§ 55 bis 58), 

stimmte Stelle feststellt, dass sein Ableben mit Wahr-

scheinlichkeit anzunehmen ist. 

7. einmalige Unfallentschädigung (§ 59), 

(2) Mit Beginn des Folgemonats erhalten die Personen, 

8. Schadensausgleich in besonderen Fällen (§ 60). 

die im Fall des Todes des Verschollenen Witwen- oder

Im Fall von Absatz 1 Satz 2 und 3 erhält das Kind der

Waisengeld erhalten würden oder einen Unterhaltsbei-

Beamtin Leistungen nach Satz 1 Nr. 3 und 4 sowie nach

trag erhalten könnten, diese Bezüge. Die §§ 31 und 32

§ 54. 

finden keine Anwendung. 

(3) Im Übrigen gelten die allgemeinen Vorschriften. 

(3) Kehrt der Verschollene zurück, lebt sein Anspruch

auf Bezüge, soweit nicht besondere gesetzliche Gründe

entgegenstehen, wieder auf. Nachzahlungen sind längs -

§ 45

tens für die Dauer eines Jahres zu leisten; die nach Ab-

satz 2 für den gleichen Zeitraum gewährten Bezüge sind

 Dienstunfall

anzurechnen. 

(1) Dienstunfall ist ein auf äußerer Einwirkung beruhen-

(4) Ergibt sich, dass bei einem Beamten die Vorausset-

des, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, einen

zungen des § 11 Abs. 1 LBesGBW vorliegen, können die

Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Aus 

-

nach Absatz 2 gezahlten Bezüge von ihm zurückgefor-

übung oder infolge des Dienstes eingetreten ist. Zum

dert werden. 

Dienst gehören auch

(5) Wird der Verschollene für tot erklärt oder die Todes-


1. Dienstreisen, Dienstgänge und die dienstliche Tätig-

zeit gerichtlich festgestellt oder eine Sterbeurkunde über

keit am Bestimmungsort, 

den Tod des Verschollenen ausgestellt, ist die Hinter -

bliebenenversorgung von dem Ersten des auf die Rechts-

2. die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen und

kraft der gerichtlichen Entscheidung oder die Ausstel-

3. Nebentätigkeiten, zu deren Ausübung der Beamte

lung der Sterbeurkunde folgenden Monats ab unter Be -

nach § 61 LBG verpflichtet ist, oder an deren Über-

rücksichtigung des festgestellten Todeszeitpunkts neu

nahme der Dienstvorgesetzte ein dienstliches Interes-

festzusetzen. 

se anerkannt hat, sofern kein Versicherungsschutz in

der gesetzlichen Unfallversicherung (§ 2 des Siebten

5. Abschnitt

Buches Sozialgesetzbuch) besteht. 

Unfallfürsorge

(2) Als Dienst gilt auch das Zurücklegen des mit dem

Dienst zusammenhängenden Wegs nach und von der

Dienststelle; hat der Beamte wegen der Entfernung der

§ 44

ständigen Familienwohnung vom Dienstort an diesem

oder in dessen Nähe eine Unterkunft, gilt Halbsatz 1

 Allgemeines

auch für den Weg von und nach der Familienwohnung. 

Der Zusammenhang mit dem Dienst gilt als nicht unter-

(1) Wird ein Beamter durch einen Dienstunfall verletzt, 

brochen, wenn der Beamte von dem unmittelbaren Weg

so wird ihm oder seinen Hinterbliebenen Unfallfürsorge

zwischen der Wohnung und der Dienststelle in vertret -

gewährt. Unfallfürsorge wird auch dem Kind einer Be-

barem Umfang abweicht, weil 

amtin gewährt, das durch deren Dienstunfall während

der Schwangerschaft unmittelbar geschädigt wurde. Satz 2

1. sein dem Grunde nach kindergeldberechtigendes

gilt auch, wenn die Schädigung durch besondere Ein 

-

Kind, das mit ihm in einem Haushalt lebt, wegen sei-

wirkungen verursacht worden ist, die generell geeignet

ner beruflichen Tätigkeit oder der beruflichen Tätig-

sind, bei der Mutter einen Dienstunfall im Sinne des § 45

keit beider Eheleute fremder Obhut anvertraut wird

Abs. 3 zu verursachen. 

oder
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2. weil er mit anderen berufstätigen oder in der gesetz -

Ausland oder außerhalb des deutschen Hoheitsgebiets

lichen Unfallversicherung versicherten Personen ge-

auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen mit vergleichbar ge-

meinsam ein Fahrzeug für den Weg nach und von der

steigerter Gefährdungslage. Die besondere Verwendung

Dienststelle benutzt. 

im Ausland beginnt mit dem Eintreffen im Einsatzgebiet

und endet mit dem Verlassen des Einsatzgebiets. 

Ein Unfall, den der Verletzte bei Durchführung des Heil-

verfahrens (§ 48) oder auf einem hierzu notwendigen

(2) Gleiches gilt, wenn bei einem Beamten eine Erkran-

Weg erleidet, gilt als Folge eines Dienstunfalls. 

kung oder ihre Folgen oder ein Unfall auf gesundheits-

schädigende oder sonst vom Inland wesentlich ab 

-

(3) Erkrankt ein Beamter, der nach der Art seiner dienst-

weichende Verhältnisse bei einer Verwendung im Sinne

lichen Verrichtung der Gefahr der Erkrankung an be-

des Absatzes 1 zurückzuführen sind oder wenn eine ge-

stimmten Krankheiten besonders ausgesetzt ist, an einer

sundheitliche Schädigung bei dienstlicher Verwendung

solchen Krankheit, gilt dies als Dienstunfall, es sei denn, 

im Ausland auf einen Unfall oder eine Erkrankung im

dass der Beamte sich die Krankheit außerhalb des

Zusammenhang mit einer Verschleppung oder einer Ge-

Diensts zugezogen hat. Die Erkrankung an einer solchen

fangenschaft zurückzuführen ist oder darauf beruht, dass

Krankheit gilt jedoch stets als Dienstunfall, wenn sie

der Beamte aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhän-

durch gesundheitsschädigende Verhältnisse verursacht

genden Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn

worden ist, denen der Beamte am Ort des dienstlich an-

entzogen ist. 

geordneten Aufenthalts im Ausland besonders ausgesetzt

war. Die in Betracht kommenden Krankheiten ergeben

(3) § 45 Abs. 5 gilt entsprechend. 

sich aus der Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) vom

(4) Die Unfallfürsorge ist ausgeschlossen, wenn sich der

31. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2623) in der jeweils gel-

Beamte vorsätzlich oder grob fahrlässig der Gefährdung

tenden Fassung. 

ausgesetzt oder die Gründe für eine Verschleppung, Ge-

(4) Dem durch Dienstunfall verursachten Körperschaden

fangenschaft oder sonstige Einflussbereichsentziehung

ist ein Körperschaden gleichzusetzen, den ein Beamter

herbeigeführt hat, es sei denn, dass der Ausschluss für

außerhalb seines Diensts erleidet, wenn er im Hinblick

ihn eine unbillige Härte wäre. 

auf pflichtgemäßes dienstliches Verhalten oder wegen

seiner Eigenschaft als Beamter angegriffen wird. Gleich-

§ 47

zuachten ist ferner ein Körperschaden, den ein Beamter

im Ausland erleidet, wenn er bei Kriegshandlungen, 

 Erstattung von Sachschäden und 

Aufruhr oder Unruhen, denen er am Ort des dienstlich

 besonderen Aufwendungen

angeordneten Aufenthalts im Ausland besonders ausge-

setzt war, angegriffen wird. 

Sind bei einem Dienstunfall Kleidungsstücke oder sons -

tige Gegenstände, die der Beamte mit sich geführt hat, 

(5) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall kann auch

beschädigt oder zerstört worden oder abhanden gekom-

gewährt werden, wenn ein Beamter, der zur Wahrneh-

men, kann dafür Ersatz geleistet werden. Anträge auf

mung einer Tätigkeit, die öffentlichen Belangen oder

Gewährung von Sachschadenersatz nach Satz 1 sind in-

dienstlichen Interessen dient, beurlaubt worden ist und in

nerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten zu stel-

Ausübung oder infolge dieser Tätigkeit einen Körper-

len. Sind durch die erste Hilfeleistung nach dem Unfall

schaden erleidet. 

besondere Kosten entstanden, ist dem Beamten der nach-

weisbar notwendige Aufwand zu ersetzen. 

§ 46

§ 48

 Einsatzversorgung

 Heilverfahren

(1) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall wird auch

dann gewährt, wenn ein Beamter aufgrund eines in Aus-

(1) Das Heilverfahren umfasst die notwendige

übung oder infolge des Diensts eingetretenen Unfalls

1. ärztliche Behandlung, 

oder einer derart eingetretenen Erkrankung im Sinne des

§ 45 bei einer besonderen Verwendung im Ausland eine

2. Versorgung mit Arznei- und anderen Heilmitteln, 

gesundheitliche Schädigung erleidet (Einsatzunfall). 

Ausstattung mit Körperersatzstücken, orthopädischen

Eine besondere Verwendung im Ausland ist eine Ver-

und anderen Hilfsmitteln, die den Erfolg der Heilbe-

wendung, die aufgrund eines Übereinkommens oder 

handlung sichern oder die Unfallfolgen erleichtern

einer Vereinbarung mit einer über- oder zwischenstaat -

sollen, 

lichen Einrichtung oder mit einem auswärtigen Staat auf

3. Pflege (§ 49). 

Beschluss der Bundesregierung im Ausland oder außer-

halb des deutschen Hoheitsgebiets auf Schiffen oder in

(2) Anstelle der ärztlichen Behandlung sowie der Ver-

Luftfahrzeugen stattfindet oder eine Verwendung im

sorgung mit Arznei- und anderen Heilmitteln kann Kran-
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kenhausbehandlung oder Heilanstaltspflege gewährt wer -

bedingt sind, in allen Lebensbereichen zu beurteilen. Hat

den. Der Verletzte ist verpflichtet, sich einer Kranken -

bei Eintritt des Dienstunfalls ein abschätzbarer Grad der

hausbehandlung oder Heilanstaltspflege zu unterziehen, 

Schädigungsfolgen bereits bestanden, so ist für die Be-

wenn sie nach einer Stellungnahme eines durch die

rechnung des Unfallausgleichs von dem individuellen

Dienstbehörde bestimmten Arztes zur Sicherung des

Grad der Schädigungsfolgen des Verletzten, der unmittel-

Heil erfolgs notwendig ist. 

bar vor dem Eintritt des Dienstunfalls bestand, auszuge-

hen und zu ermitteln, welcher Teil dieses individuellen

(3) Der Verletzte ist verpflichtet, sich einer ärztlichen

Grades der Schädigungsfolgen durch den Dienstunfall

Behandlung zu unterziehen, es sei denn, dass sie mit  eingetreten ist. Beruht der frühere Grad der Schädigungs-einer erheblichen Gefahr für Leben oder Gesundheit des

folgen auf einem Dienstunfall, so kann ein einheitlicher

Verletzten verbunden ist. Das Gleiche gilt für eine Ope-

Unfallausgleich festgesetzt werden. Für äußere Körper-

ration dann, wenn sie keinen erheblichen Eingriff in die

schäden können Mindestgrade festgelegt werden. 

körperliche Unversehrtheit bedeutet. 

(3) Der Unfallausgleich wird neu festgestellt, wenn in

(4) Verursachen die Folgen des Dienstunfalls außerge-

den Verhältnissen, die für die Feststellung maßgebend

wöhnliche Kosten für Kleider- und Wäscheverschleiß, 

gewesen sind, eine wesentliche Änderung eingetreten ist. 

sind diese in angemessenem Umfang zu ersetzen. 

Zu diesem Zweck ist der Beamte verpflichtet, sich auf

(5) Ist der Verletzte an den Folgen des Dienstunfalls ver-

Anordnung der obersten Dienstbehörde durch einen von

storben, können auch die Kosten für die Überführung

ihm bestimmten Arzt untersuchen zu lassen; die oberste

und die Bestattung in angemessener Höhe erstattet wer-

Dienstbehörde kann diese Befugnis auf andere Stellen

den. 

übertragen. 

(6) Das Nähere zu Umfang und Durchführung des Heil-

verfahrens regelt das Finanzministerium durch Rechts-

§ 51

verordnung. 

 Unfallruhegehalt

§ 49

(1) Ist der Beamte infolge des Dienstunfalls dienstun -

fähig geworden und in den Ruhestand getreten, erhält er

 Pflegekosten und Hilflosigkeitszuschlag

Unfallruhegehalt. 

(1) Ist der Verletzte infolge des Dienstunfalls so hilflos, 

(2) Für die Berechnung des Unfallruhegehalts eines vor

dass er nicht ohne fremde Hilfe und Pflege auskommen

Vollendung des 60. Lebensjahres in den Ruhestand ge-

kann, sind ihm die Kosten einer notwendigen Pflege in

tretenen Beamten wird der ruhegehaltfähigen Dienstzeit

angemessenem Umfang zu erstatten. 

nur die Hälfte der Zurechnungszeit nach § 26 hinzuge-

rechnet. 

(2) Nach dem Beginn des Ruhestands ist dem Verletzten

auf Antrag für die Dauer der Hilflosigkeit ein Zuschlag

(3) Der Ruhegehaltssatz nach § 27 Abs. 1 erhöht sich um

zu dem Unfallruhegehalt bis zum Erreichen der ruhege-

20 Prozent. Das Unfallruhegehalt beträgt mindestens 

haltfähigen Dienstbezüge zu gewähren; die Kostenerstat-

66 2/3 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und

tung nach Absatz 1 entfällt. 

darf 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge

nicht übersteigen. Es darf nicht hinter 69,5 Prozent der

jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End 

-

§ 50

stufe der Besoldungsgruppe A 5 zurückbleiben. 

 Unfallausgleich

§ 52

(1) Liegt ein wesentlicher Grad der Schädigungsfolgen, 

 Erhöhtes Unfallruhegehalt

der durch einen Dienstunfall verursacht worden ist und

mindestens 25 beträgt, länger als sechs Monate vor, so

(1) Setzt sich ein Beamter bei Ausübung einer Dienst-

erhält der Verletzte, solange dieser Zustand andauert, ne -

handlung einer damit verbundenen besonderen Lebens-

ben den Dienstbezügen, den Anwärterbezügen oder dem

gefahr aus und erleidet er infolge dieser Gefährdung 

Ruhegehalt einen Unfallausgleich. Dieser wird in Höhe

einen Dienstunfall, sind bei der Bemessung des Unfall-

der Grundrente nach § 31 Abs. 1 bis 3 des Bundesversor-

ruhegehalts 80 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbe-

gungsgesetzes gewährt. Der Unfallausgleich wird auch

züge aus der Endstufe der übernächsten Besoldungs-

während einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge gewährt. 

gruppe zugrunde zu legen, wenn er infolge dieses Dienst -

(2) Der Grad der Schädigungsfolgen ist nach den allge-

unfalls dienstunfähig geworden und in den Ruhestand

meinen Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigungen, 

versetzt worden ist, und der Grad der Schädigungsfolgen

die durch die als Schädigungsfolge anerkannten körper -

im Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand infolge

lichen, geistigen oder seelischen Gesundheitsstörungen

des Dienstunfalls mindestens 50 beträgt. Satz 1 gilt mit
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der Maßgabe, dass sich die ruhegehaltfähigen Dienstbe-

(4) Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen sich

züge für Beamte 

nach § 19 Abs. 1. Bei einem früheren Beamten auf Wi-

derruf im Vorbereitungsdienst sind die Dienstbezüge zu-

1. der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes mindes 

-

grunde zu legen, die er bei der Ernennung zum Beamten

tens nach der Besoldungsgruppe A 9, 

auf Probe zuerst erhalten hätte; das gleiche gilt bei einem

2. der Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes mindes -

früheren Polizeivollzugsbeamten auf Widerruf mit

tens nach der Besoldungsgruppe A 12 und 

Dienstbezügen. Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit

infolge des Dienstunfalls entlassen worden, gilt § 19

3. der Laufbahngruppe des höheren Dienstes mindestens

Abs. 2 entsprechend. Der Unterhaltsbeitrag für einen

nach der Besoldungsgruppe A 16 

früheren Beamten auf Widerruf, der ein Amt bekleidete, 

bemessen. 

das seine Arbeitskraft nur nebenbei beanspruchte, ist

nach billigem Ermessen festzusetzen. 

(2) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch gewährt, 

wenn der Beamte

(5) Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit infolge des

Dienstunfalls entlassen worden, darf der Unterhaltsbei-

1. in Ausübung des Dienstes durch einen rechtswidrigen

trag nach Absatz 2 Nr. 1 nicht hinter dem Mindestunfall-

Angriff oder

ruhegehalt (§ 51 Abs. 3 Satz 3) zurückbleiben. Ist der Be-

2. außerhalb des Dienstes durch einen Angriff im Sinne

amte wegen Dienstunfähigkeit infolge eines Dienstun 

-

des § 45 Abs. 4

falls der in § 52 bezeichneten Art entlassen worden und

beträgt der Grad der Schädigungsfolgen des Beamten in-

einen Dienstunfall mit den in Absatz 1 genannten Folgen

folge des Dienstunfalls im Zeitpunkt der Entlassung

erleidet. 

mindestens 50, treten an die Stelle des Mindestunfall -

ruhegehalts 80 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbe-

(3) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch gewährt, 

züge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, die sich

wenn ein Beamter einen Einsatzunfall oder ein diesem

bei sinngemäßer Anwendung des § 52 ergibt. Absatz 4

gleichstehendes Ereignis im Sinne des § 46 erleidet und

Satz 4 gilt entsprechend. 

er infolge des Einsatzunfalls oder des diesem gleich 

-

stehenden Ereignisses dienstunfähig geworden und in

(6) Der Grad der Schädigungsfolgen ist nach der körper-

den Ruhestand getreten und im Zeitpunkt des Eintritts in

lichen Beeinträchtigung im allgemeinen Erwerbsleben

den Ruhestand infolge des Einsatzunfalls oder des die-

zu beurteilen. Zum Zwecke der Nachprüfung des Grads

sem gleichstehenden Ereignisses einen Grad der Schädi-

der Schädigungsfolgen ist der frühere Beamte verpflich-

gungsfolgen von mindestens 50 hat. 

tet, sich auf Anordnung der obersten Dienstbehörde

durch einen von ihr bestimmten Arzt untersuchen zu las-

sen; die oberste Dienstbehörde kann diese Befugnis auf

§ 53

andere Stellen übertragen. 

 Unterhaltsbeitrag für ehemalige Beamte 

(7) Absatz 1 bis 6 gilt entsprechend für einen durch

 und ehemalige Ruhestandsbeamte

Dienstunfall verletzten früheren Ruhestandsbeamten, der

seine Rechte als Ruhestandsbeamter verloren hat oder

(1) Ein ehemaliger Beamter, der durch einen Dienst-

dem das Ruhegehalt aberkannt worden ist. 

unfall verletzt wurde und dessen Beamtenverhältnis

nicht durch Eintritt in den Ruhestand geendet hat, erhält

(8) Der Anspruch nach Absatz 1 erlischt ab der Ge-

neben dem Heilverfahren (§§ 48 und 49) für die Dauer

währung von Altersgeld. 

einer durch den Dienstunfall verursachten Grades der

Schädigungsfolgen einen Unterhaltsbeitrag. 

§ 54

(2) Der Unterhaltsbeitrag beträgt

 Unterhaltsbeitrag bei Schädigung 

1. bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 100 : 66 2/3

 eines ungeborenen Kindes

Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach Ab-

satz 4, 

(1) Der Unterhaltsbeitrag wird im Fall des § 44 Abs. 1

Satz 2 und 3 für die Dauer der durch einen Dienstunfall

2. bei einem Grad der Schädigungsfolgen von mindes -

der Mutter verursachten Grad der Schädigungsfolgen ge-

tens 25 den diesem Grad entsprechenden Teil des Un-

währt

terhaltsbeitrags nach Nummer 1. 

1. bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 100 in

(3) Im Fall des Absatzes 2 Nr. 2 kann der Unterhaltsbei-

Höhe des Mindestunfallwaisengeldes nach § 55 Abs. 1

trag, solange der Verletzte aus Anlass des Unfalls unver-

Nr. 2 in Verbindung mit § 51 Abs. 3 Satz 3, 

schuldet arbeitslos ist, bis auf den Betrag nach Absatz 2

Nr. 1 erhöht werden. Bei Hilflosigkeit des Verletzten gilt

2. bei einem Grad der Schädigungsfolgen von mindes -

§ 49  entsprechend. 

tens 25 in Höhe eines dem Grad der Schädigungsfol-
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gen entsprechenden Teils des Unterhaltsbeitrags nach

§ 57

Nummer 1. 

 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene

(2) § 53 Abs. 6 gilt entsprechend. Bei Minderjährigen

wird der Grad der Schädigungsfolgen nach den Aus 

-

(1) Ist in den Fällen des § 53 der Anspruchsberechtigte

wirkungen bemessen, die sich bei Erwachsenen mit  an den Folgen des Dienstunfalls verstorben, erhält die gleichem Gesundheitsschaden ergeben würden. Die Sor-Witwe für die Dauer von zwei Jahren einen Unterhalts-

geberechtigten sind verpflichtet, Untersuchungen zu er-

beitrag in Höhe des Witwengeldes, das sich nach den all-

möglichen. 

gemeinen Vorschriften unter Zugrundelegung des Unter-

haltsbeitrags nach § 53 Abs. 2 Nr. 1 ergibt. Abweichend

(3) Der Unterhaltsbeitrag beträgt vor Vollendung des 14. 

hiervon wird der Unterhaltsbeitrag gewährt, solange die

Lebensjahres 30 Prozent, vor Vollendung des 18. Le-

Witwe ein Kind des Verstorbenen erzieht. 

bensjahres 50 Prozent der Sätze nach Absatz 1. 

(4) Auf den Unterhaltsbeitrag werden erstattete Pflege-

(2) Der Unterhaltsbeitrag für Waisen richtet sich nach

kosten nach § 49 Abs. 1 angerechnet. 

den allgemeinen Vorschriften unter Zugrundelegung des

Unterhaltsbeitrags nach § 53 Abs. 2 Nr. 1. 

(5) Hat eine unterhaltsbeitragsberechtigte Person An-

spruch auf Waisengeld nach diesem Gesetz, wird nur der

(3) Ist der ehemalige Beamte oder der ehemalige Ruhe-

höhere Versorgungsbezug gezahlt. 

standsbeamte nicht an den Folgen des Dienstunfalls ver-

storben, kann seinen Hinterbliebenen ein Unterhaltsbei-

trag bis zur Höhe des Witwen- oder Waisengeldes bewil-

§ 55

ligt werden, das sich nach den allgemeinen Vorschriften

 Unfall-Hinterbliebenenversorgung

unter Zugrundelegung des Unterhaltsbeitrags ergibt, den

der Verstorbene im Zeitpunkt seines Todes bezogen hat. 

(1) Ist ein Beamter oder ein Ruhestandsbeamter mit An-

Absatz 1 gilt entsprechend. 

spruch auf Unfallruhegehalt an den Folgen des Dienst-

unfalls verstorben, erhalten seine Hinterbliebenen Un-

§ 58

fall-Hinterbliebenenversorgung. Für diese gelten folgen-

de besondere Vorschriften:

 Höchstgrenzen der Hinterbliebenenversorgung

1. Das Witwengeld beträgt 60 Prozent des Unfallruhege-

Die Unfallversorgung der Hinterbliebenen (§§ 55 bis 57)

halts (§§ 51 und 52). 

darf insgesamt die Bezüge (Unfallruhegehalt oder Unter-

2. Das Waisengeld beträgt für jedes waisengeldberech-

haltsbeitrag) nicht übersteigen, die der Verstorbene er-

tigte Kind (§ 37) 30 Prozent des Unfallruhegehalts

halten hat oder hätte erhalten können. Abweichend von

und wird auch elternlosen Enkeln gewährt, deren Un-

Satz 1 sind in den Fällen des § 52 als Höchstgrenze min-

terhalt zur Zeit des Dienstunfalls ganz oder überwie-

destens die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End-

gend durch den Verstorbenen bestritten wurde. 

stufe der übernächsten anstelle der von dem Verstorbe-

nen tatsächlich erreichten Besoldungsgruppe zugrunde

(2) Ist ein Ruhestandsbeamter, der Unfallruhegehalt

zu legen. § 39 ist entsprechend anzuwenden. Der Unfall-

bezog, nicht an den Folgen des Dienstunfalls verstorben, 

ausgleich (§ 50) sowie der Zuschlag bei Hilflosigkeit 

steht den Hinterbliebenen nur Versorgung nach den  (§ 49 Abs. 2) oder bei Arbeitslosigkeit (§ 53 Abs. 3 Satz 1)

§§ 30 bis 42 zu; diese Bezüge sind unter Zugrundelegung

bleiben sowohl bei der Berechnung des Unterhaltsbei-

des Unfallruhegehalts zu berechnen. 

trags nach § 57 als auch bei der vergleichenden Berech-

nung nach § 39 außer Betracht. 

§ 56

 Unterhaltsbeitrag für Verwandte 

§ 59

 der aufsteigenden Linie

 Einmalige Unfallentschädigung und 

 einmalige Entschädigung

Verwandten der aufsteigenden Linie, deren Unterhalt zur

Zeit des Dienstunfalls ganz oder überwiegend durch den

(1) Ein Beamter, der einen Dienstunfall der in § 52 be-

Verstorbenen (§ 55 Abs. 1) bestritten wurde, ist für die

zeichneten Art erleidet, erhält neben einer beamtenrecht-

Dauer der Bedürftigkeit ein Unterhaltsbeitrag von zu-

lichen Versorgung bei Beendigung des Dienstverhältnis-

sammen 30 Prozent des Unfallruhegehalts zu gewähren, 

ses eine einmalige Unfallentschädigung von 80 000

mindestens jedoch 40 Prozent des in § 51 Abs. 3 Satz 3

Euro, wenn infolge des Unfalls ein dauerhafter Grad der

genannten Betrags. Sind mehrere Anspruchsberechtigte

Schädigungsfolgen von mindestens 50 festgestellt wird. 

vorhanden, wird der Unterhaltsbeitrag den Eltern vor

den Großeltern gewährt; an die Stelle eines verstorbenen

(2) Ist ein Beamter an den Folgen eines Dienstunfalls der

Elternteils treten dessen Eltern. 

in § 52 bezeichneten Art verstorben, wird seinen Hin-
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terbliebenen eine einmalige Unfallentschädigung nach

(6) Für die einmalige Entschädigung nach Absatz 4 und 5

Maßgabe der folgenden Bestimmungen gewährt:

gilt § 45 Abs. 5 und § 46 Abs. 4 entsprechend. Besteht auf-

grund derselben Ursache Anspruch sowohl auf eine ein-

1. Die Witwe sowie die versorgungsberechtigten Kinder

malige Unfallentschädigung nach den Absätzen 1 bis 3 als

erhalten eine Entschädigung in Höhe von insgesamt

auch auf eine einmalige Entschädigung nach Absatz 4

60 000 Euro. 

oder 5, wird nur die einmalige Entschädigung gewährt. 

2. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummer 1

(7) Eine Entschädigung aus einer Unfallversicherung, 

nicht vorhanden, erhalten die Eltern und die in Num-

für die der Dienstherr die Beträge gezahlt hat, ist auf die

mer 1 bezeichneten, nicht versorgungsberechtigten

Unfallentschädigung nach Absatz 3 anzurechnen. 

Kinder eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 

20 000 Euro. 

§ 60

3. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummer 1

und 2 nicht vorhanden, erhalten die Großeltern und

 Schadensausgleich in besonderen Fällen

Enkel eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 

10 000 Euro. 

(1) Schäden, die einem Beamten während einer Verwen-

dung im Sinne des § 46 Abs. 1 infolge von besonderen, 

(3) Absatz 1 und 2 gilt entsprechend, wenn ein Beamter, 

vom Inland wesentlich abweichenden Verhältnissen, ins-

der

besondere infolge von Kriegshandlungen, kriegerischen

1. als Angehöriger des besonders gefährdeten fliegenden

Ereignissen, Aufruhr, Unruhen oder Naturkatastrophen

Personals während des Flugdienstes, 

oder als Folge der Ereignisse nach § 46 Abs. 2 entstehen, 

werden ihm in angemessenem Umfang ersetzt. Gleiches

2. als Helm- oder Schwimmtaucher während des beson-

gilt für Schäden des Beamten durch einen Gewaltakt

ders gefährlichen Tauchdienstes, 

gegen staatliche Amtsträger, Einrichtungen oder Maß-

3. im Bergrettungsdienst während des Einsatzes und der

nahmen, wenn der Beamte von dem Gewaltakt in Ausü-

Ausbildung oder

bung des Dienstes oder wegen seiner Eigenschaft als Be-

amter betroffen ist. 

4. als Angehöriger des besonders gefährdeten Muni tions -

untersuchungspersonals während des dienstlichen Um-

(2) Im Fall einer Verwendung im Sinne des § 46 Abs. 1

gangs mit Munition oder

wird einem Beamten ein angemessener Ausgleich auch

für Schäden infolge von Maßnahmen einer auslän 

-

5. als Angehöriger eines Polizeiverbands bei einer be-

dischen Regierung, die sich gegen die Bundesrepublik

sonders gefährlichen Diensthandlung im Einsatz oder

Deutschland richten, gewährt. 

in der Ausbildung dazu oder

(3) Ist ein Beamter an den Folgen des schädigenden Er-

6. im Einsatz beim Ein- oder Aushängen von Außenlas -

eignisses der in Absatz 1 oder 2 bezeichneten Art ver-

ten bei einem Drehflügelflugzeug oder

storben, wird ein angemessener Ausgleich gewährt

7. im Einsatz unter umluftunabhängigen Atemschutz-

1. der Witwe sowie den versorgungsberechtigten Kin-

geräten

dern, 

einen Unfall erleidet, der nur auf die eigentümlichen

2. den Eltern sowie den nicht versorgungsberechtigten

Verhältnisse des Dienstes nach Nummer 1 bis 7 zurück-

Kindern, wenn Hinterbliebene der in Nummer 1 be-

zuführen ist. Die Landesregierung bestimmt durch

zeichneten Art nicht vorhanden sind. 

Rechtsverordnung den Personenkreis des Satzes 1 und

die zum Dienst im Sinne des Satzes 1 gehörenden dienst-

Der Ausgleich für ausgefallene Versicherungen wird der

lichen Verrichtungen. Satz 1 und 2 gilt entsprechend für

natürlichen Person gewährt, die der Beamte im Ver 

-

andere Angehörige des öffentlichen Dienstes, zu deren

sicherungsvertrag begünstigt hat. 

Dienstobliegenheiten Tätigkeiten der in Satz 1 bezeich-

(4) Der Schadensausgleich nach Absatz 1 bis 3 wird nur

neten Art gehören. 

einmal gewährt. Wird er aufgrund derselben Ursache

(4) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Beamter oder

nach § 63 b des Soldatenversorgungsgesetzes vorgenom-

ein anderer Angehöriger des öffentlichen Dienstes einen

men, ist Absatz 1 bis 3 nicht anzuwenden. 

Einsatzunfall oder ein diesem gleichstehendes Ereignis

(5) Absatz 1 bis 4 ist auch auf Schäden bei dienstlicher

im Sinne des § 46 erleidet. 

Verwendung im Ausland anzuwenden, die im Zusam-

(5) Die Hinterbliebenen erhalten eine einmalige Entschä-

menhang mit einer Verschleppung oder einer Gefangen-

digung nach Maßgabe des Absatzes 2, wenn ein Beamter

schaft entstanden sind oder darauf beruhen, dass der Ge-

oder ein anderer Angehöriger des öffentlichen Dienstes an

schädigte aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhän-

den Folgen eines Einsatzunfalls oder eines diesem gleich-

genden Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn

stehenden Ereignisses im Sinne des § 46 verstorben ist. 

entzogen ist. 
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(6) Für den Schadensausgleich gelten § 45 Abs. 5 und  suchungsverfahrens treffen. Die Entscheidung ist dem

§ 46  Abs. 4  entsprechend. 

Verletzten oder seinen Hinterbliebenen bekanntzugeben. 

(4) Unfallfürsorge nach § 44 Abs. 1 Satz 2 wird nur ge-

§ 61

währt, wenn der Unfall des Beamten innerhalb der Frist

nach Absatz 1 und 2 gemeldet und als Dienstunfall aner-

 Nichtgewährung von Unfallfürsorge

kannt worden ist. Der Anspruch auf Unfallfürsorge nach

§ 44 Abs. 2 Satz 2 ist innerhalb von zwei Jahren vom Tag

(1) Unfallfürsorge wird nicht gewährt, wenn der Verletz-

der Geburt an von den Sorgeberechtigten geltend zu 

te oder der anspruchsberechtigte Hinterbliebene den

machen. Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass die Zehn-

Dienstunfall vorsätzlich herbeigeführt hat. 

Jahres-Frist am Tag der Geburt zu laufen beginnt. Der

(2) Hat der Verletzte eine die Heilbehandlung betreffende

Antrag muss, nachdem mit der Möglichkeit einer Schä-

Anordnung ohne gesetzlichen oder sonstigen wich tigen

digung durch einen Dienstunfall der Mutter während der

Grund nicht befolgt und wird dadurch seine Dienst- oder

Schwangerschaft gerechnet werden konnte oder das Hin-

Erwerbsfähigkeit ungünstig beeinflusst, kann ihm die

dernis für den Antrag weggefallen ist, innerhalb von drei

oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle

Monaten gestellt werden. 

die Unfallfürsorge insoweit versagen. Der Verletzte ist

auf diese Folgen schriftlich hinzuweisen. 

§ 63

(3) Hinterbliebenenversorgung nach den Unfallfürsorge-

 Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche

vorschriften wird im Fall des § 36 nicht gewährt. 

(1) Verletzte Beamte und ihre Hinterbliebenen haben aus

§ 62

Anlass eines Dienstunfalls gegen den Dienstherrn nur die

in den §§ 44 bis 60 geregelten Ansprüche. Sind Beamte

 Meldung und Untersuchungsverfahren

nach dem Dienstunfall in den Dienstbereich eines anderen

öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Geltungsbereich

(1) Unfälle, aus denen Unfallfürsorgeansprüche nach die-

dieses Gesetzes versetzt worden, richten sich die An-

sem Gesetz entstehen können, sind innerhalb einer Aus-

sprüche gegen diesen; das Gleiche gilt in den Fällen des

schlussfrist von zwei Jahren nach dem Eintritt des Un-

gesetzlichen Übertritts oder der Übernahme bei der Um-

falls bei dem Dienstvorgesetzten des Verletzten zu mel-

bildung von Körperschaften. Satz 2 gilt in den Fällen, in

den. § 47 Satz 2 bleibt unberührt. Die Frist nach Satz 1

denen Beamte aus dem Dienstbereich eines öffentlich-

gilt auch dann als gewahrt, wenn der Unfall bei der für

rechtlichen Dienstherrn außerhalb des Geltungsbereichs

den Wohnort des Berechtigten zuständigen unteren Ver-

dieses Gesetzes zu einem Dienstherrn im Geltungsbereich

waltungsbehörde gemeldet worden ist. 

dieses Gesetzes versetzt werden mit der Maßgabe, dass

die Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung finden. 

(2) Nach Ablauf der Ausschlussfrist wird Unfallfürsorge

nur gewährt, wenn seit dem Unfall noch nicht zehn Jahre

(2) Weitergehende Ansprüche aufgrund allgemeiner ge-

vergangen sind und glaubhaft gemacht wird, dass mit der

setzlicher Vorschriften können gegen einen öffentlich-

Möglichkeit einer den Anspruch auf Unfallfürsorge be-

rechtlichen Dienstherrn im Bundesgebiet oder gegen die

gründenden Folge des Unfalls nicht habe gerechnet wer-

in seinem Dienst stehenden Personen nur dann geltend

den können oder dass der Berechtigte durch außerhalb

gemacht werden, wenn der Dienstunfall 

seines Willens liegende Umstände gehindert worden ist, 

1. durch eine vorsätzliche unerlaubte Handlung einer

den Unfall zu melden. Die Meldung muss, nachdem mit

solchen Person verursacht worden ist oder 

der Möglichkeit einer den Anspruch auf Unfallfürsorge

begründenden Folge des Unfalls gerechnet werden konn-

2. bei der Teilnahme am allgemeinen Verkehr eingetre-

te oder das Hindernis für die Meldung weggefallen ist, 

ten ist. 

innerhalb von drei Monaten erfolgen. Die Unfallfürsorge

Im Fall von Satz 1 Nr. 2 sind Leistungen, die dem Beam-

wird in diesen Fällen vom Tag der Meldung an gewährt; 

ten oder seinen Hinterbliebenen nach diesem Gesetz ge-

zur Vermeidung von Härten kann sie auch von einem

währt werden, auf diese weitergehenden Ansprüche an-

früheren Zeitpunkt an gewährt werden. 

zurechnen; der Dienstherr, der Leistungen nach diesem

(3) Der Dienstvorgesetzte hat jeden Unfall, der ihm von

Gesetz gewährt, hat keinen Anspruch auf Ersatz dieser

Amts wegen oder durch Meldung der Beteiligten be-

Leistungen gegen einen anderen öffentlich-rechtlichen

kannt wird, zu untersuchen. Die oberste Dienstbehörde

Dienstherrn im Bundesgebiet. 

oder die von ihr bestimmte Stelle entscheidet, ob ein

(3) Ersatzansprüche gegen andere Personen bleiben un-

Dienstunfall vorliegt und ob der Verletzte den Unfall

berührt. 

vorsätzlich herbeigeführt hat; die oberste Dienstbehörde

kann mit Zustimmung des Finanzministeriums allge 

-

(4) Auf laufende und einmalige Geldleistungen, die nach

meine Regelungen zum Ablauf und Umfang des Unter-

diesem Gesetz wegen eines Körper-, Sach- oder Vermö-
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gensschadens im Rahmen einer besonderen Auslands-

3. ein Unterhaltsbeitrag nach § 29 gewährt wird, 

verwendung im Sinne des § 46 gewährt werden, sind

4. die Beschäftigungszeit als ruhegehaltfähige Dienstzeit

Geldleistungen anzurechnen, die wegen desselben Scha-

angerechnet wird. 

dens von anderer Seite erbracht werden. Hierzu gehören

insbesondere Geldleistungen, die von Drittstaaten oder

(4) Auf das Übergangsgeld wird Erwerbs- oder Erwerbs-

von zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrich-

ersatzeinkommen (§ 68 Abs. 5) in voller Höhe angerech-

tungen gewährt oder veranlasst werden. Nicht anzurech-

net. 

nen sind Leistungen privater Schadensversicherungen, 

(5) Das Übergangsgeld wird in Monatsbeträgen für die

die auf Beiträgen der Beamten oder anderen Angehöri-

der Entlassung folgende Zeit wie die Dienstbezüge ge-

gen des öffentlichen Dienstes beruhen. 

zahlt. Es ist längstens bis zum Ende des Monats zu zah-

len, in dem der Beamte die für sein Beamtenverhältnis

6. Abschnitt 

bestimmte gesetzliche Altersgrenze erreicht hat. Beim

Tode des Empfängers ist der noch nicht ausgezahlte Be-

Übergangsgeld, Zuschläge

trag den Hinterbliebenen in einer Summe zu zahlen. 

(6) Ein Beamter, der aus einem Amt im Sinne des § 42

§ 64

LBG nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein

 Übergangsgeld

Übergangsgeld in Höhe von 71,75 Prozent der ruhege-

haltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-

(1) Beamte mit Dienstbezügen, die nicht auf Antrag ent-

dungsgruppe, in der er sich zum Zeitpunkt seiner Entlas-

lassen werden, erhalten als Übergangsgeld nach vollen-

sung befunden hat. Für die Dauer des Übergangsgeldes

deter einjähriger Beschäftigungszeit das Einfache und

gilt § 27 Abs. 5 Satz 1 sinngemäß. Absatz 3 bis 5 gilt ent-

bei längerer Beschäftigungszeit für jedes weitere volle

sprechend. § 18 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend für das

Jahr ihrer Dauer die Hälfte der Dienstbezüge abzüglich

Übergangsgeld entlassener politischer Beamter. 

der durch das Gesetz zur Integration der Sonderzahlun-

gen und zur Anpassung der Besoldung und Versorgung

§ 65

2008 und zur Änderung weiterer Rechtsvorschriften 

(BV AnpG 2008) vom 11. Dezember 2007 (GBl. S. 538)

 Familienzuschlag

integrierten Sonderzuwendung. Dies wird berücksichtigt

durch den Faktor 0,96. Insgesamt wird höchstens das

(1) Auf den Familienzuschlag finden die für Beamte gel-

Sechsfache der Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 und

tenden Vorschriften der §§ 40 bis 42 LBesGBW Anwen-

Nr. 6 LBesGBW) des letzten Monats gewährt. § 19 Abs. 1

dung. 

Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Das Übergangsgeld wird

(2) Der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags nach

auch dann gewährt, wenn der Beamte im Zeitpunkt der

§ 41 Abs. 3 bis 5 LBesGBW wird neben dem Ruhegehalt

Entlassung ohne Dienstbezüge beurlaubt war. Maßge-

gezahlt. Er wird unter Berücksichtigung der nach den

bend sind die Dienstbezüge, die der Beamte im Zeit-

Verhältnissen des Beamten oder des Ruhestandsbeamten

punkt der Entlassung erhalten hätte. 

für die Stufen des Familienzuschlags in Betracht kom-

(2) Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener

menden Kinder neben dem Witwengeld gezahlt, soweit

hauptberuflicher entgeltlicher Tätigkeit im Dienst des-

die Witwe Anspruch auf Kindergeld für diese Kinder hat

selben Dienstherrn oder der Verwaltung, deren Aufga-

oder ohne Berücksichtigung der §§ 64 und 65 des Ein-

ben der Dienstherr übernommen hat, sowie im Fall der

kommensteuergesetzes oder der §§ 3 und 4 des Bundes-

Versetzung die entsprechende Zeit im Dienst des frühe-

kindergeldgesetzes haben würde. Soweit kein Anspruch

ren Dienstherrn; die vor einer Beurlaubung ohne Dienst-

nach Satz 2 besteht, wird der kinderbezogene Teil des

bezüge liegende Beschäftigungszeit wird mit berück-

Familienzuschlags nach § 41 Abs. 3 bis 5 LBesGBW

sichtigt. Zeiten mit einer Ermäßigung der regelmäßigen

neben dem Waisengeld gezahlt, wenn die Waise bei den

Arbeitszeit sind nur zu dem Teil anzurechnen, der dem

Stufen des Familienzuschlags zu berücksichtigen ist oder

Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit

zu berücksichtigen wäre, wenn der Beamte oder der Ru-

entspricht. 

hestandsbeamte noch lebte. Sind mehrere Anspruchsbe-

rechtigte vorhanden, wird der kinderbezogene Teil des

(3) Das Übergangsgeld wird nicht gewährt, wenn 

Familienzuschlags nach § 41 Abs. 3 bis 5 LBesGBW auf

die Anspruchsberechtigten nach der Zahl der auf sie ent-

1. der Beamte wegen eines Verhaltens im Sinne des § 22

fallenden Kinder zu gleichen Teilen aufgeteilt. 

Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2, § 23 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und

Abs. 3 Nr. 1 BeamtStG entlassen wird oder 

2. der Beamte mit der Berufung in ein Richterverhältnis

oder mit der Ernennung in ein Beamtenverhältnis auf

Zeit entlassen wird, 
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§ 66

(7) Der Kinderzuschlag wird pro Kind insgesamt nur

einmal gewährt. 

 Kinderzuschlag

(1) Für ein nach dem 31. Dezember 1991 geborenes leib-

§ 67

liches oder adoptiertes Kind oder Stiefkind im Sinne des

 Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag

§ 56 Abs. 2 Nr. 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch

oder Pflegekind im Sinne des § 56 Abs. 2 Nr. 2 des Ers -

(1) War ein Beamter nach § 3 Satz 1 Nr. 1 a des Sechsten

ten Buches Sozialgesetzbuch erhöht sich das nach § 27

Buches Sozialgesetzbuch versicherungspflichtig, weil er

Abs. 1 berechnete Ruhegehalt des Beamten um einen

eine pflegebedürftige Person nicht erwerbsmäßig ge-

Kinderzuschlag. Dies gilt nicht, wenn der Beamte wegen

pflegt hat, wird für die Zeit der Pflege ein Pflege 

-

der Erziehung des Kindes in der gesetzlichen Rentenver-

zuschlag zum Ruhegehalt gewährt. Dies gilt nicht, wenn

sicherung versicherungspflichtig (§ 3 Satz 1 Nr. 1 des

die allgemeine Wartezeit in der gesetzlichen Rentenver-

Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) war und die allge-

sicherung erfüllt ist. 

meine Wartezeit für eine Rente in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung erfüllt ist. 

(2) Der Pflegezuschlag beträgt für jeden Monat der Zeit

der Pflege von

(2) Die Höhe des Kinderzuschlags beträgt pro Kind 82

Euro. Der Kinderzuschlag wird für die ersten 36 Kalen-

1. Schwerstpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 des Elften

dermonate nach Geburt des Kindes gewährt. Wenn

Buches Sozialgesetzbuch), bei einem Pflegeaufwand

von mindestens

1. das Kind zur Adoption freigegeben wurde oder

a) 28 Stunden in der Woche

2. die elterliche Sorge dem Beamten vollständig entzo-

1,78 Euro

gen wurde oder

b) 21 Stunden in der Woche

3. das Kind stirbt, 

1,33 Euro

vermindert sich der Kinderzuschlag für jeden vollen

c) 14 Stunden in der Woche

Monat vor Vollendung des dritten Lebensjahres des Kin-

0,89 Euro

des um 1/36. 

2. Schwerpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 des Elften

(3) Die Eltern können eine anteilige Zuordnung des Kin-

Buches Sozialgesetzbuch), wenn er mindestens

derzuschlags nach Absatz 2 bestimmen. Für die Zuord-

nung des Kinderzuschlags zu einem Elternteil (§ 56 Abs. 1

a) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird

Satz 1 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 2 und 3 des Ersten Buches So-

1,18 Euro

zialgesetzbuch) gilt § 56 Abs. 2 des Sechsten Buches So-

b) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird

zialgesetzbuch entsprechend. 

0,79 Euro

(4) Das um den Kinderzuschlag erhöhte Ruhegehalt darf

3. erheblich Pflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 des Elften

nicht höher sein als das Ruhegehalt, das sich unter Be -

Buches Sozialgesetzbuch)

rücksichtigung des Höchstruhegehaltssatzes ergeben wür -

0,59 Euro. 

de. 

(3) Hat ein Beamter ein ihm nach § 66 Abs. 3 zuzuord-

(5) Für die Anwendung des § 

27 Abs. 

2 sowie von  nendes pflegebedürftiges Kind nicht erwerbsmäßig ge-

Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften gilt

pflegt (§ 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch), wird

der Kinderzuschlag als Teil des Ruhegehalts. 

neben dem Pflegezuschlag ein Kinderpflegeergänzungs-

zuschlag gewährt. Dieser wird längstens für die Zeit bis

(6) Das Witwengeld nach § 34 Abs. 1 erhöht sich nach

zur Vollendung des 18. Lebensjahres des pflegebedürfti-

Absatz 1 bis 5 um einen Kinderzuschlag. Die Höhe des

gen Kindes und nicht neben einem Kinderzuschlag nach

Kinderzuschlags beziffert sich auf 55 Prozent des Absat-

§ 66 oder einer Leistung nach § 70 Abs. 3a des Sechsten

zes 2. Der Zuschlag ist Bestandteil der Versorgung. Satz 1

Buches Sozialgesetzbuch gewährt. Die Höhe des Kin-

gilt nicht bei Bezügen nach § 34 in Verbindung mit § 27

derpflegeergänzungszuschlags beträgt für jeden Kalen-

Abs. 4. War der Kinderzuschlag der oder dem vor Voll-

dermonat der nicht erwerbsmäßigen Pflege die Hälfte

endung des dritten Lebensjahres des Kindes Verstorbe-

der in Absatz 2 genannten Beträge, höchstens jedoch

nen zugeordnet, erhalten Witwen den Kinderzuschlag

0,76 Euro. 

anteilig, mindestens für die Zeit, die bis zum Ablauf des

Monats, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet

(4) § 66 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend. 

hat, fehlt. Stirbt ein Beamter vor der Geburt des Kindes, 

wird der Kinderzuschlag in voller Höhe gewährt, wenn

das Kind innerhalb von 300 Tagen nach dem Tode gebo-

ren wird. 
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7. Abschnitt

wenn wegen desselben Unfalls Grundrente nach dem

Bundesversorgungsgesetz zusteht. 

Anrechnungs- und Ruhensvorschriften

(5) Erwerbseinkommen sind Einkünfte aus nichtselbst-

ändiger Arbeit einschließlich Abfindungen, aus selbstän-

§ 68

diger Arbeit sowie aus Gewerbebetrieb, aus Land- und

 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 

Forstwirtschaft sowie entsprechende Einkünfte, die un-

 Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen 

abhängig vom Wohnsitz im Ausland erzielt werden, ab-

züglich der Werbungskostenpauschale nach dem Ein-

(1) Beziehen Versorgungsberechtigte Erwerbs- oder Er-

kommensteuergesetz. Auf Nachweis des Versorgungsbe-

werbsersatzeinkommen (Absatz 5), werden daneben Ver-

rechtigten können Betriebsausgaben und erhöhte Wer-

sorgungsbezüge nur bis zum Erreichen der in Absatz 2

bungskosten geltend gemacht werden. Nicht als Er 

-

bezeichneten Höchstgrenze gezahlt. 

werbs einkommen gelten Aufwandsentschädigungen, Ju-

biläumszuwendungen, ein Unfallausgleich nach § 

50, 

(2) Als Höchstgrenze gelten 

steuerfreie Einnahmen für Leistungen der Grundpflege

1. für Ruhestandsbeamte und Witwen die ruhegehalt-

oder hauswirtschaftlichen Versorgung, Einkünfte aus

fähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-

Nebentätigkeiten nach § 63 Abs. 1 Nr. 3 LBG. Erwerbs-

dungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, 

ersatzeinkommen sind Leistungen, die aufgrund oder in

mindestens ein Betrag in Höhe des 1,384-Fachen der

entsprechender Anwendung öffentlich-rechtlicher Vor-

jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End-

schriften kurzfristig erbracht werden, um Erwerbsein-

stufe der Besoldungsgruppe A 5, 

kommen zu ersetzen. Die Berücksichtigung des Er-

werbs- und des Erwerbsersatzeinkommens erfolgt mo-

2. für Waisen 40 Prozent des Betrags, der sich nach

natsbezogen. Wird Einkommen nicht in Monatsbeträgen

Nummer 1 ergibt, 

erzielt, ist das Einkommen des Kalenderjahres, geteilt

3. für Ruhestandsbeamte, die wegen Dienstunfähigkeit, 

durch zwölf Kalendermonate, anzusetzen. Hat die Er-

die nicht auf einem Dienstunfall beruht, oder nach  werbstätigkeit in den Fällen des Satzes 6 keine zwölf

§ 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LBG in den Ruhestand ver-

Monate bestanden, ist das Gesamteinkommen durch die

setzt wurden, bis zum Ablauf des Monats, in dem sie

Anzahl der Monate zu teilen, für die die Erwerbstätigkeit

die Regelaltersgrenze nach § 36 Abs. 1 LBG in Ver-

bestanden hat. Sonderzahlungen und entsprechende

bindung mit Artikel 62 § 3 Abs. 2 des Dienstrechts -

Leis tungen, die der Versorgungsberechtigte aus einer Er-

reformgesetzes erreichen, 71,75 Prozent der ruhege-

werbstätigkeit erhält, sind im jeweiligen Auszahlungs-

haltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-

monat zu berücksichtigen. 

dungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, 

(6) Nach Ablauf des Monats, in dem der Versorgungs -

mindestens ein Betrag in Höhe von 71,75 Prozent des

berechtigte die jeweils maßgebliche gesetzliche Regelal-

1,384-Fachen der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbe-

tersgrenze erreicht, gilt Absatz 1 bis 5 nur für Erwerbs -

züge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 5, zu-

einkommen aus einer Verwendung im öffentlichen

züglich eines Betrags von monatlich 325 Euro. 

Dienst (Verwendungseinkommen). Dies ist jede Be-

schäftigung im Dienst von Körperschaften, Anstalten

Die Höchstgrenze erhöht sich um den jeweils zustehen-

und Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts oder

den kinderbezogenen Teil des Familienzuschlags nach  ihrer Verbände sowie jede Verwendung im öffentlichen

§ 65  Abs. 2. 

Dienst einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung, 

(3) Den Versorgungsberechtigten ist mindestens ein Be-

an der eine deutsche Körperschaft oder ein deutscher

trag in Höhe von 20 Prozent ihres jeweiligen Versor-

Verband durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen

gungsbezugs (§ 17) zu belassen. Satz 1 gilt nicht beim

oder in anderer Weise beteiligt ist. Ausgenommen ist die

Bezug von Erwerbseinkommen aus einer Verwendung

Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen Religionsge-

im öffentlichen Dienst, das mindestens aus derselben

meinschaften oder ihren Verbänden. 

Besoldungsgruppe oder einer vergleichbaren Entgelt-

(7) Bezieht ein Beamter im einstweiligen Ruhestand

gruppe berechnet wird, aus der sich auch die ruhegehalt-

oder ein kommunaler Wahlbeamter auf Zeit im Ruhe-

fähigen Dienstbezüge bestimmen. Für sonstiges in der

stand Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen nach Ab-

Höhe vergleichbares Verwendungseinkommen gilt Satz 2

satz 5, das nicht Verwendungseinkommen nach Absatz 6

und Absatz 5 Satz 5 entsprechend. 

ist, ruhen die Versorgungsbezüge um 50 Prozent des Be-

(4) Bei der Ruhensberechnung für ehemalige Beamte

trages, um den sie und das Einkommen die Höchstgrenze

oder ehemalige Ruhestandsbeamte, die Anspruch auf

übersteigen. Bezieht ein kommunaler Wahlbeamter auf

Versorgung nach § 53 haben, ist mindestens ein Betrag

Zeit im Ruhestand Verwendungseinkommen, ist Absatz 2

als Versorgung zu belassen, der unter Berücksichtigung

Nr. 3 und Absatz 3 nicht anzuwenden. Bezieht der in den

des Grads der Schädigungsfolgen infolge des Dienst-

einstweiligen Ruhestand versetzte Beamte, der Bezüge

unfalls dem Unfallausgleich entspricht. Dies gilt nicht, 

nach § 18 Abs. 2 Satz 2 erhält, ein Verwendungseinkom-
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men in Sinne des Absatzes 6, so werden die Bezüge um

der sich das dem Witwengeld zugrundeliegende Ru-

diesen Betrag verringert. 

hegehalt bemisst. 

Die Höchstgrenze erhöht sich um den jeweils zustehen-

§ 69

den kinderbezogenen Teil des Familienzuschlags nach 

§ 65 Abs. 2. Ist bei einem an der Ruhensregelung nach

 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen 

Satz 1 Nr. 1 oder 2 beteiligten Versorgungsbezug das

 mit Entschädigung oder Versorgungsbezügen nach dem 

Ruhegehalt um einen Versorgungsabschlag nach § 27

 Abgeordnetenstatut des Europäischen Parlaments

Abs. 2 gemindert, ist das für die Höchstgrenze maßge-

bende Ruhegehalt entsprechend festzusetzen. In den Fäl-

(1) Bezieht ein Versorgungsberechtigter eine Entschädi-

len des Satzes 1 Nr. 3 ist Satz 3 entsprechend anzuwen-

gung nach Artikel 10 des Beschlusses (2005/684/EG, 

den, wenn das dem Witwengeld zugrunde liegende Ru-

Euratom) des Europäischen Parlaments vom 28. Septem-

hegehalt einem Versorgungsabschlag unterliegt. 

ber 2005 zur Annahme des Abgeordnetenstatuts des Eu-

ropäischen Parlaments (ABl. L 262 vom 7. Oktober 2005, 

(3) Im Fall des Absatzes 1 Nr. 3 ist neben dem neuen

S. 1; Abgeordnetenstatut), ruhen die Versorgungsbezüge

Versorgungsbezug mindestens ein Betrag in Höhe von

nach diesem Gesetz in Höhe von 80 Prozent des Betrags, 

20 Prozent des früheren Versorgungsbezugs zu belassen. 

höchstens jedoch in Höhe der Entschädigung. 

(4) Erwerben Ruhestandsbeamte einen Anspruch auf

(2) Bezieht ein Versorgungsberechtigter Versorgungsbe-

Witwengeld oder eine ähnliche Versorgung, so erhalten

züge nach Artikel 14 bis 17 des Abgeordnetenstatuts, 

sie daneben ihr Ruhegehalt zuzüglich des jeweils zu 

-

findet Absatz 1 entsprechend Anwendung. Das Über-

stehenden kinderbezogenen Teils des Familienzuschlags

gangsgeld nach Artikel 13 des Abgeordnetenstatuts zählt

nach § 65 Abs. 2 nur bis zum Erreichen der in Absatz 2

zu den Versorgungsbezügen. 

Satz 1 Nr. 3 sowie Satz 4 bezeichneten Höchstgrenze. 

Die Gesamtbezüge dürfen nicht hinter ihrem Ruhegehalt

§ 70

zuzüglich des jeweils zustehenden kinderbezogenen

Teils des Familienzuschlags nach § 

65 Abs. 

2 sowie 

 Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge

eines Betrags in Höhe von 20 Prozent des neuen Versor-

gungsbezugs zurückbleiben. 

(1) Erhalten aus einer Verwendung im öffentlichen

Dienst (§ 68 Abs. 6) an neuen Versorgungsbezügen 

(5) § 68 Abs. 4 gilt entsprechend. 

1. Ruhestandsbeamte ein Ruhegehalt oder eine ähnliche

Versorgung, 

§ 71

2. Witwen oder Waisen aus der Verwendung des ver-

 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Versor-

storbenen Beamten oder Ruhestandsbeamten Witwen-

 gung aus zwischen- und überstaatlicher Verwendung

geld, Waisengeld oder eine ähnliche Versorgung, 

(1) Erhält ein Ruhestandsbeamter aus der Verwendung

3. Witwen ein Ruhegehalt oder eine ähnliche Versor-

im öffentlichen Dienst einer zwischen- oder überstaat -

gung, 

lichen Einrichtung eine Versorgung, ruht sein Ruhege-

so sind neben den neuen Versorgungsbezügen die frü -

halt nach diesem Gesetz in Höhe des Betrags, um den

heren Versorgungsbezüge nur bis zum Erreichen der in

die Summe aus der genannten Versorgung und dem Ru-

Absatz 2 bezeichneten Höchstgrenze zu zahlen. Dabei

hegehalt nach diesem Gesetz die in Absatz 2 genannte

darf die Gesamtversorgung nicht hinter der früheren

Höchstgrenze übersteigt, mindestens jedoch in Höhe des

Versorgung zurückbleiben. 

Betrags, der einer Minderung des Prozentsatzes von

1,79375 für jedes Jahr im zwischen- oder überstaatlichen

(2) Als Höchstgrenze gelten 

Dienst entspricht; der kinderbezogene Teil des Familien-

1. für Ruhestandsbeamte (Absatz 1 Nr. 1) das Ruhege-

zuschlags nach § 65 Abs. 2 ruht in Höhe von 2,39167

halt, das sich unter Zugrundelegung der gesamten ru-

Prozent für jedes Jahr im zwischen- oder überstaatlichen

hegehaltfähigen Dienstzeit und der ruhegehaltfähigen

Dienst. § 27 Abs. 1 Satz 2 bis 4 ist entsprechend anzu-

Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, 

wenden. Die Versorgungsbezüge ruhen in voller Höhe, 

aus der sich das frühere Ruhegehalt berechnet, ergibt, 

wenn der Ruhestandsbeamte als Invaliditätspension die

Höchstversorgung aus seinem Amt bei der zwischen-

2. für Witwen und Waisen (Absatz 1 Nr. 2) das Witwen-

oder überstaatlichen Einrichtung erhält. Bei der Anwen-

oder Waisengeld, das sich aus dem Ruhegehalt nach

dung des Satzes 1 wird die Zeit, in welcher der Beamte, 

Nummer 1 ergibt, 

ohne ein Amt bei einer zwischen- oder überstaatlichen

3. für Witwen (Absatz 1 Nr. 3) 71,75 Prozent, in den Fäl-

Einrichtung auszuüben, dort einen Anspruch auf Vergü-

len des § 52 80 Prozent, der ruhegehaltfähigen Dienst-

tung oder sonstige Entschädigung hat und Ruhegehalts-

bezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus

ansprüche erwirbt, als Zeit im zwischen- oder überstaat-
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lichen Dienst gerechnet. Entsprechendes gilt für Zeiten

1. das Ruhegehalt nach diesem Gesetz in Höhe des Be-

nach dem Ausscheiden aus dem Dienst einer zwischen-

trags ruht, der einer Minderung des Prozentssatzes um

oder überstaatlichen Einrichtung, die dort bei der Be-

1,79375 für jedes im zwischen- oder überstaatlichen

rechnung des Ruhegehalts wie Dienstzeiten berücksich-

Dienst vollendete Jahr entspricht oder

tigt werden. 

2. Absatz 1 Satz 3 Anwendung findet. 

(2) Die Höchstgrenze des § 70 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(7) § 68 Abs. 5 gilt entsprechend. 

Dabei ist als Ruhegehalt das Ruhegehalt nach diesem

Gesetz zugrunde zu legen, das sich unter Einbeziehung

(8) Der sich bei Anwendung des Absatzes 1 bis 7 er -

der Zeiten einer Verwendung im öffentlichen Dienst  gebende Ruhensbetrag ist von den nach Anwendung der einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung als  §§ 68 bis 70 verbleibenden Versorgungsbezügen abzu-ruhegehaltfähige Dienstzeit und auf der Grundlage der

ziehen. 

ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der

nächst höheren Besoldungsgruppe ergibt. 

8. Abschnitt

(3) Verzichtet der Beamte oder der Ruhestandsbeamte

Erneute Berufung in das Beamtenverhältnis

bei seinem Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst 

einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung auf 

eine Versorgung oder wird an deren Stelle eine Abfin-

§ 72

dung, Beitragserstattung oder ein sonstiger Kapitalbetrag

 Erneute Berufung in das Beamtenverhältnis 

gezahlt, findet Absatz 1 mit der Maßgabe Anwendung, 

 und Erlöschen der Versorgungsbezüge bei 

dass an die Stelle der Versorgung der Betrag tritt, der

 Ablehnung einer erneuten Berufung

vom Leistungsträger ansonsten zu zahlen wäre; erfolgt

die Zahlung eines Kapitalbetrags, weil kein Anspruch

(1) Bei erneuter Berufung in das Beamtenverhältnis nach

auf laufende Versorgung besteht, ist der sich bei einer

§§ 29 und 30 Abs. 3 oder § 31 Abs. 2 BeamtStG bleibt

Verrentung des Kapitalbetrags ergebende Betrag zugrun-

der am Tag vor der erneuten Berufung in das Beamten-

de zu legen. Der Kapitalbetrag ist mit 2 Prozentpunkten

verhältnis vor Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und

über dem zum Zeitpunkt seiner Zahlung geltenden Ba-

Anrechnungsvorschriften zustehende Betrag des Ruhe-

siszinssatz zu verzinsen. Satz 1 gilt nicht, wenn der Be-

gehalts gewahrt. Bei erneutem Ruhestand wird die ruhe-

amte oder der Ruhestandsbeamte innerhalb eines Jahres

gehaltfähige Dienstzeit und das Ruhegehalt nach dem im

nach Beendigung der Verwendung oder der Berufung in

Zeitpunkt der Zurruhesetzung geltenden Recht berech-

das Beamtenverhältnis den Kapitalbetrag zuzüglich der

net. Bei der Anwendung des § 102 Abs. 6 bis 8 gilt die

hierauf gewährten Zinsen an seinen Dienstherrn abführt. 

Zeit des Ruhestandes nicht als Unterbrechung des Beam-

(4) Hat der Beamte oder Ruhestandsbeamte schon vor

tenverhältnisses; die Zeit im Ruhestand ist nicht ruhege-

seinem Ausscheiden aus dem zwischen- oder überstaat -

haltfähig. Das höhere Ruhegehalt wird gezahlt. 

lichen öffentlichen Dienst unmittelbar oder mittelbar

(2) Kommt ein Ruhestandsbeamter entgegen den Vor-

Zahlungen aus dem Kapitalbetrag erhalten oder hat die

schriften des § 29 Abs. 2 und 3, § 30 Abs. 3 oder § 31

zwischen- oder überstaatliche Einrichtung diesen durch

Abs. 2 BeamtStG in Verbindung mit § 43 Abs. 4 LBG 

Aufrechnung oder in anderer Form verringert, ist die

einer erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis schuld -

Zahlung nach Absatz 3 in Höhe des ungekürzten Kapi-

haft nicht nach, obwohl er auf die Folgen eines solchen

talbetrags zu leisten. 

Verhaltens schriftlich hingewiesen worden ist, verliert er

für diese Zeit seine Versorgungsbezüge. Die oberste

(5) Erhalten die Witwe oder die Waisen eines Beamten

Dienstbehörde stellt den Verlust der Versorgungsbezüge

oder Ruhestandsbeamten Hinterbliebenenbezüge von der

fest. Eine disziplinarrechtliche Verfolgung wird dadurch

zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung, ruht ihr

nicht ausgeschlossen. 

Witwen- oder Waisengeld nach diesem Gesetz in Höhe

des Betrags, der sich unter Anwendung von Absatz 1

und 2 nach dem entsprechenden Anteilssatz ergibt. Ab-

9. Abschnitt

satz 1 Satz 1 Halbsatz 2, Absatz 3, 4 und 6 finden ent-

Besondere Beamtengruppen

sprechende Anwendung. 

(6) Der Ruhensbetrag darf die von der zwischen- oder

§ 73

überstaatlichen Einrichtung gewährte Versorgung nicht

übersteigen. Dem Ruhestandsbeamten ist mindestens

 Beamte auf Zeit

ein Betrag in Höhe von 20 Prozent des Ruhegehalts

nach diesem Gesetz zu belassen. Satz 2 gilt nicht, wenn

(1) Für die Versorgung der Beamten auf Zeit und ihrer

die Unterschreitung der Mindestbelassung darauf be-

Hinterbliebenen gelten die Vorschriften für die Versor-

ruht, dass

gung der Beamten auf Lebenszeit und ihrer Hinterbliebe-
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nen entsprechend, soweit in diesem Gesetz nichts ande-

sistenten, Oberingenieure, Wissenschaftlichen und Künst -

res bestimmt ist. 

lerischen Assistenten mit Bezügen nach der Besoldungs-

ordnung W und C und ihren Hinterbliebenen gelten die

(2) Für Beamte auf Zeit, die eine ruhegehaltfähige Dienst -

Vorschriften dieses Gesetzes, soweit nachfolgend nichts

zeit von zehn Jahren zurückgelegt haben, beträgt das Ru-

anderes bestimmt ist. Satz 1 gilt auch für die Versorgung

hegehalt, wenn es für sie günstiger ist, nach einer Amts-

der zu Beamten ernannten Professoren und der hauptbe-

zeit von acht Jahren als Beamter auf Zeit 33,48345 Pro-

ruflichen Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an

zent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und steigt mit

Hochschulen und am KIT mit Bezügen nach der Besol-

jedem weiteren vollen Amtsjahr als Beamter auf Zeit um

dungsordnung W und ihre Hinterbliebenen. 

1,91333 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis

zum Höchstsatz von 71,75 Prozent. § 27 Abs. 2 findet An-

(2) Ruhegehaltfähig ist auch die Zeit, in der die Profes-

wendung. 

soren, Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberinge-

nieure, Wissenschaftlichen und Künstlerischen Assisten-

(3) Ein Übergangsgeld nach § 64 wird nicht gewährt, 

ten nach der Habilitation dem Lehrkörper einer Hoch-

wenn der Beamte auf Zeit einer gesetzlichen Verpflich-

schule angehört haben. Als ruhegehaltfähig gilt auch die

tung, sein Amt nach Ablauf der Amtszeit unter erneuter

zur Vorbereitung für die Promotion benötigte Zeit bis zu

Berufung in das Beamtenverhältnis weiterzuführen, 

zwei Jahren. Die in einer Habilitationsordnung vorge-

nicht nachkommt. 

schriebene Mindestzeit für die Erbringung der Habilita -

(4) Führt der Beamte auf Zeit nach Ablauf seiner Amts-

tionsleistungen oder  sonstiger gleichwertiger wissen-

zeit sein bisheriges Amt unter erneuter Berufung als Be-

schaftlicher Leistungen kann als ruhegehaltfähige Dienst -

amter auf Zeit oder durch Wiederwahl für die folgende

zeit berücksichtigt werden; soweit die Habilitationsord-

Amtszeit weiter, gilt für die Anwendung dieses Gesetzes

nung eine Mindestdauer nicht vorschreibt, sind bis zu

das Beamtenverhältnis als nicht unterbrochen; Zeiten  drei Jahre berücksichtigungsfähig. Die nach erfolg 

-

einer Tätigkeit als Amtsverweser oder die aus anderen

reichem Abschluss eines Hochschulstudiums vor der Er-

Gründen angeordneten vorübergehende Weiterführung

nennung zum Professor, Hochschuldozenten, Oberassis -

der Dienstgeschäfte gelten nicht als Unterbrechung des

tenten, Oberingenieur, Wissenschaftlichen und Künstle-

Beamtenverhältnisses auf Zeit. Satz 1 gilt entsprechend

rischen Assistenten liegende Zeit einer hauptberuflichen

für Beamte auf Zeit, die aus ihrem bisherigen Amt ohne

Tätigkeit, in der besondere Fachkenntnisse erworben

Unterbrechung in ein vergleichbares oder höherwertiges

wurden, die für die Wahrnehmung des Amtes förderlich

Amt unter erneuter Berufung als Beamter auf Zeit ge-

sind, soll im Falle des § 47 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. c des

wählt werden. 

Landeshochschulgesetzes als ruhegehaltfähig berück-

sichtigt werden; im Übrigen kann sie bis zu fünf Jahren

(5) Bei einem wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhe-

in vollem Umfang, darüber hinaus bis zur Hälfte als ru-

stand versetzten Wahlbeamten auf Zeit ist § 27 Abs. 2

hegehaltfähig berücksichtigt werden. Zeiten nach Satz 4

Satz 1 Nr. 3 nicht anzuwenden, wenn er nach Ablauf sei-

können in der Regel insgesamt nicht über zehn Jahre

ner Amtszeit sein Amt weitergeführt hatte, obwohl er

hinaus als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden. Zeiten

nicht gesetzlich dazu verpflichtet war und mit Ablauf

mit einer geringeren als der regelmäßigen Arbeitszeit

seiner Amtszeit bereits eine Versorgungsanwartschaft

dürfen nur zu dem Teil als ruhegehaltfähig berücksich-

erworben hatte. § 26 findet mit der Maßgabe Anwen-

tigt werden, der dem Verhältnis der tatsächlichen zur re-

dung, dass die Zeit vom Eintritt in den Ruhestand bis

gelmäßigen Arbeitszeit entspricht. 

zum Ablauf des Monats der Vollendung des 55. Lebens-

jahres zu einem Drittel als ruhegehaltfähige Dienstzeit

(3) Zur Gewinnung einer herausragend qualifizierten

berücksichtigt wird. 

wissenschaftlichen Fachkraft, die nach dem Zeitpunkt

des Inkrafttretens dieses Gesetzes zum Professor im Gel-

(6) Zeiten, während der ein Wahlbeamter auf Zeit durch

tungsbereich dieses Gesetzes ernannt wird und deren Ge-

eine hauptberufliche Tätigkeit oder eine Ausbildung

winnung unter Berücksichtigung der entstehenden Ver-

außerhalb der allgemeinen Schulbildung Fachkenntnisse

sorgungslasten einen erheblichen Vorteil für das Land

erworben hat, die für die Wahrnehmung des Amts för-

Baden-Württemberg bedeutet, können Vordienstzeiten

derlich sind, können bis zu einer Gesamtzeit von drei

im Rahmen des Absatzes 2 anerkannt werden. Die Aner-

Jahren als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, die

kennung erfolgt im Benehmen mit dem Finanzministeri-

Zeit einer abgeschlossenen Hochschulausbildung ein 

-

um; hat die Fachkraft das 52. Lebensjahr vollendet, ist

schließlich der Prüfungszeit bis zu 855 Tage. 

die Zustimmung des Finanzministeriums erforderlich. 

§ 24 Abs. 3 findet im Umfang der anerkannten Zeiten

§ 74

keine Anwendung. § 108 ist für diese Fälle entsprechend

anzuwenden. 

 Wissenschaftliche Qualifikationszeiten

(1) Für die Versorgung der zu Beamten ernannten Pro-

fessoren an Hochschulen, Hochschuldozenten, Oberas -
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§ 75

nach § 18 Abs. 1 in regelmäßigem Abstand von fünf Jah-

ren, beginnend ab dem 1. Januar 2016, eine Auskunft

 Ehrenbeamte

über die Höhe seiner Versorgungsbezüge auf Grundlage

der jeweils zum Zeitpunkt der Erteilung der Versor-

Erleidet der Ehrenbeamte einen Dienstunfall (§ 45), hat

gungsauskunft aktuellen Rechtslage erteilt. Die Auskunft

er Anspruch auf ein Heilverfahren (§ 48). Außerdem

nach Satz 1 stellt unter Beachtung des § 2 keine verbind-

kann ihm Ersatz von Sachschäden (§ 47) und von der

liche Zusage über die Höhe der späteren Versorgungsan-

obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten

sprüche dar; sie steht unter dem Vorbehalt künftiger

Stelle für Ehrenbeamte des Landes im Einvernehmen mit

Sach- und Rechtsänderungen. Der Beamte ist verpflich-

dem Finanzministerium oder der von ihm bestimmten

tet, bei Erstellung der Versorgungsauskunft mitzuwir-

Stelle, ein nach billigem Ermessen festzusetzender Un-

ken. Dabei sind insbesondere die Daten des in der Ver-

terhaltsbeitrag bewilligt werden. Das gleiche gilt für

sorgungsauskunft aufgenommenen beruflichen Werde-

seine Hinterbliebenen. 

gangs auf Richtigkeit und Vollständigkeit hin zu über-

prüfen und etwaige Unrichtigkeiten oder Lücken im

§ 76

Werdegang unverzüglich gegenüber der für die Festset-

zung der Versorgungsbezüge zuständigen Stelle zu mel-

 Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen

den. Die personalverwaltenden Dienststellen erheben die

erforderlichen Daten bei Berufung in das Beamtenver-

(1) Beamte des Vollzugsdienstes und Beamte des Ein-

hältnis oder für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vor-

satzdienstes der Feuerwehr, die vor Vollendung des  handenen Beamten binnen drei Jahren nach Inkrafttreten 67. Lebensjahres wegen Erreichens der Altersgrenze

dieses Gesetzes. 

nach § 36 LBG in den Ruhestand treten, erhalten neben

dem Ruhegehalt einen Ausgleich in Höhe des Fünf 

-

(2) Ergänzend zu Absatz 1 kann einem Beamten bei aus-

fachen der Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4

führlicher Darlegung eines besonderen Interesses eine

LBesGBW) des letzten Monats, jedoch nicht über 4.091

Versorgungsauskunft erteilt werden. 

Euro. Dieser Betrag verringert sich um jeweils ein Fünf-

tel für jedes Jahr, das über die besondere Altersgrenze

11. Abschnitt

hinaus abgeleistet wird. § 19 Abs. 1 Satz 2 gilt ent 

-

sprechend. Der Ausgleich ist bei Eintritt in den Ruhe-

Versorgungslastenteilung bei landesinternen 

stand in einer Summe zu zahlen. Der Ausgleich wird

Dienstherrnwechseln

nicht neben einer einmaligen (Unfall-)Entschädigung im

Sinne des § 59 gewährt. 

§ 78

(2) Schwebt zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhe-

 Dienstherrnwechsel

stand gegen den Beamten ein Verfahren auf Rücknahme

der Ernennung oder ein Verfahren, das nach § 24 Abs. 1

(1) Ein Dienstherrnwechsel liegt vor, wenn eine Person, 

BeamtStG zum Verlust der Beamtenrechte führen könn-

die in einem in § 1 Abs. 1 und 3 genannten Rechtsver-

te, oder ist gegen den Beamten Disziplinarklage erhoben

hältnis steht, bei diesem Dienstherrn ausscheidet und in

worden, darf der Ausgleich erst nach dem rechtskräfti-

ein in § 1 Abs. 1 oder 3 genanntes Rechtsverhältnis eines

gen Abschluss des Verfahrens und nur gewährt werden, 

anderen Dienstherrn tritt. Einbezogen sind kommunale

wenn kein Verlust der Versorgungsbezüge eingetreten

Wahlbeamte. Einbezogen sind ferner dienstordnungs-

ist. Die disziplinarrechtlichen Vorschriften bleiben un-

mäßige Angestellte eines Sozialversicherungsträgers und

berührt. 

Angestellte im Dienst von kommunalen Spitzenverbän-

(3) Der Ausgleich wird im Falle der Bewilligung von

den oder ihren Landesverbänden sowie von Spitzenver-

Urlaub bis zum Beginn des Ruhestands nach § 72 Abs. 2

bänden der Sozialversicherung oder ihren Landesverbän-

Satz 1 Nr. 2 LBG nicht gewährt. 

den, soweit eine Versorgung nach beamtenrechtlichen

Grundsätzen gewährleistet ist und soweit sie keine un-

verfallbare Anwartschaft auf eine Betriebsrente haben. 

10. Abschnitt

Ausgenommen sind Beamte auf Widerruf. 

Versorgungsauskunft

(2) Als Dienstherrnwechsel gilt auch die Übernahme in

den Dienst nach Maßgabe der §§ 16 und 17 BeamtStG

§ 77

und der §§ 26 bis 30 LBG, soweit die abgebende Körper-

schaft bestehen bleibt und nicht etwas anderes geregelt

 Erteilung einer Versorgungsauskunft und 

wird. 

 Festsetzung der Versorgungsbezüge

(1) Einem Beamten auf Lebenszeit wird ab dem Zeit-

punkt der Begründung eines Anspruchs auf Versorgung
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§ 79

dung nach Satz 1 diesen Betrag zuzüglich Zinsen in

Höhe von 4,5 Prozent pro Jahr ab dem Zeitpunkt des Er-

 Versorgungslastenteilung

halts der Zahlung an den aufnehmenden Dienstherrn zu

bezahlen. 

(1) Eine Versorgungslastenteilung findet bei einem

Dienstherrnwechsel statt, wenn der abgebende Dienst 

-

herr dem Dienstherrnwechsel zugestimmt hat und zwi-

§ 81

schen dem Ausscheiden und dem Eintritt keine zeitliche

 Berechnungsgrundlage

Unterbrechung liegt. 

(2) Die Zustimmung muss vor dem Wirksamwerden des

(1) Bezüge sind die nach § 19 ruhegehaltfähigen Bezüge. 

Dienstherrnwechsels schriftlich gegenüber dem auf 

-

Auf die Erfüllung von Mindestdienst- oder -bezugszeiten

nehmenden Dienstherrn erklärt werden. Sie darf nur aus

kommt es nicht an. Die Bezüge sind als Monatsbetrag

dienstlichen Gründen verweigert werden. Sie gilt als er-

anzusetzen. 

teilt, wenn Beamte auf Zeit mit Ablauf ihrer Dienst- oder

(2) Dienstzeiten sind die Zeiten, die beim abgebenden

Amtszeit bei einem neuen Dienstherrn eintreten oder

Dienstherrn und bei früheren Dienstherrn in einem in § 1

wenn eine Wahl Voraussetzung für die Begründung des

Abs. 1 oder 3 genannten Rechtsverhältnis zurückgelegt

Beamtenverhältnisses ist. 

wurden, soweit sie ruhegehaltfähig sind. Einzubeziehen

(3) Eine zeitliche Unterbrechung ist unschädlich, wenn

sind Zeiten, die bei Dienstherrn außerhalb des Geltungs-

Personen aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung

bereichs dieses Gesetzes in einem Beamten-, Richter-

übernommen werden und keine Nachversicherung durch-

oder Soldatenverhältnis zurückgelegt wurden, soweit sie

geführt wurde. 

ruhegehaltfähig sind. Ausgenommen sind Zeiten in 

einem Beamtenverhältnis auf Widerruf sowie Zeiten, für

die eine Nachversicherung durchgeführt wurde. Dem

§ 80

Dienstherrnwechsel unmittelbar vorangehende Abord-

 Abfindung

nungszeiten beim aufnehmenden Dienstherrn sind die-

sem zuzurechnen, es sei denn, der aufnehmende Dienst -

(1) Die Versorgungslastenteilung erfolgt durch Zahlung

herr hat hierfür einen Versorgungszuschlag an den abge-

einer Abfindung. 

benden Dienstherrn entrichtet. 

(2) Die Höhe der Abfindung entspricht dem Produkt aus

den Bezügen (§ 81 Abs. 1), den in vollen Monaten ausge-

§ 82

drückten Dienstzeiten (§ 81 Abs. 2) und einem Bemes-

 Weitere Zahlungsansprüche

sungssatz. Der Bemessungssatz ist vom Lebensalter der

wechselnden Person zum Zeitpunkt des Ausscheidens

(1) Liegt ein Dienstherrnwechsel ohne die Voraussetzun-

beim abgebenden Dienstherrn abhängig und beträgt

gen des § 79 vor und hat der abgebende Dienstherr auf-

1. bis Vollendung des 30. Lebensjahres 15 Prozent, 

grund eines früheren Dienstherrnwechsels eine Abfin-

dung nach diesem Gesetz oder nach dem Versorgungs -

2. bis Vollendung des 50. Lebensjahres 20 Prozent, 

lastenteilungs-Staatsvertrag erhalten, hat er diesen Be-

3. nach Vollendung des 50. Lebensjahres 25 Prozent. 

trag zuzüglich Zinsen in Höhe von 4,5 Prozent pro Jahr

ab dem Zeitpunkt des Erhalts der Zahlung an den auf-

(3) Maßgebend sind die tatsächlichen und rechtlichen

nehmenden Dienstherrn zu bezahlen, wenn nicht bereits

Verhältnisse beim abgebenden Dienstherrn zum Zeit-

eine Nachversicherung durchgeführt wurde. 

punkt des Ausscheidens; Nachberechnungen finden nicht

statt. 

(2) Hat der aufnehmende Dienstherr aufgrund eines

Dienstherrnwechsels eine Abfindung erhalten und schei-

(4) Bei Beamten auf Zeit, die nach Ablauf ihrer beim ab-

det die wechselnde Person beim aufnehmenden Dienst -

gebenden Dienstherrn begründeten Dienst- und Amtszeit

herrn ohne Versorgungsansprüche aus, hat der aufneh-

nicht in den Ruhestand getreten wären, ist eine Abfin-

mende Dienstherr dem abgebenden Dienstherrn die Kos -

dung in Höhe der Kosten zu zahlen, die im Fall des Aus-

ten einer Nachversicherung zu erstatten oder im Fall 

scheidens zum Zeitpunkt des Dienstherrnwechsels für  eines bestehenden Versorgungsanspruchs gegenüber eine Nachversicherung der bei ihm zurückgelegten Zei-dem abgebenden Dienstherrn die erhaltene Abfindung

ten in der gesetzlichen Rentenversicherung angefallen

zuzüglich Zinsen in Höhe von 4,5 Prozent pro Jahr ab

wären. Hat der abgebende Dienstherr aufgrund eines

dem Zeitpunkt des Erhalts der Zahlung an diesen zu 

-

früheren Dienstherrnwechsels eine Abfindung nach die-

rückzuzahlen. 

sem Gesetz oder nach dem Staatsvertrag über die Vertei-

lung von Versorgungslasten bei bund- und länderüber-

greifenden Dienstherrnwechseln (Versorgungslastentei-

lungs-Staatsvertrag) erhalten, hat er neben der Abfin-
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§ 83

dem Beamtenverhältnis ausscheiden, gilt Absatz 1 und 2

entsprechend. 

 Dokumentationspflicht und Zahlungsmodalitäten

(1) Der zahlungspflichtige Dienstherr hat die Berech-

§ 85

nung des Zahlungsbetrags durchzuführen und dem be-

rechtigten Dienstherrn gegenüber nachzuweisen. 

 Anspruch und Verzicht auf Altersgeld

(2) Die Abfindung ist innerhalb von sechs Monaten nach

(1) Ein Anspruch auf Altersgeld entsteht nur, wenn der

Aufnahme beim neuen Dienstherrn zu leisten. In Fällen

ehemalige Beamte eine altersgeldfähige Dienstzeit nach

des § 79 Abs. 3 beginnt die Frist nach Mitteilung der

§ 89 Abs. 2 von mindestens fünf Jahren zurückgelegt hat. 

Aufnahme durch den neuen Dienstherrn. 

Der Anspruch auf Altersgeld entsteht mit Ablauf des

(3) Die beteiligten Dienstherrn können abweichende

Tages, an dem das Beamtenverhältnis im Geltungsbe-

Zahlungsregelungen vereinbaren. 

reich dieses Gesetzes durch Entlassung auf Antrag des

Beamten endet, soweit keine Gründe für einen Aufschub

(4) Die Abwicklung kann auf andere Stellen übertragen

der Beitragszahlung (§ 184 Abs. 2 des Sechsten Buches

werden. 

Sozialgesetzbuch) gegeben sind. Soweit Gründe für

einen Aufschub der Beitragszahlung gegeben sind, ent-

Dritter Teil

steht der Anspruch auf Altersgeld mit dem Wegfall des

Aufschubgrundes. 

Trennung der Alterssicherungssysteme

(2) Ein Verzicht auf das Altersgeld ist möglich, wenn die

1. Abschnitt

zu entlassende Person anstelle des Altersgeldes die

Nach versicherung wählt. Der Verzicht nach Satz 1 ist

Allgemeine Vorschriften zum Alters- 

unwiderrufbar. Ist die Nachversicherung durchgeführt, 

und Hinterbliebenengeld

entfällt der Anspruch auf Altersgeld. 

(3) Der Verzicht nach Absatz 2 Satz 1 ist innerhalb von

§ 84

einem Monat nach Entlassung gegenüber der Zahlstelle

 Altersgeld und Hinterbliebenengeld

zu erklären. 

(1) Beamte, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in

ein Beamtenverhältnis berufen werden, haben An-

§ 86

spruch auf Altersgeld, soweit sie auf Antrag aus dem

 Aberkennung von Altersgeld

Beamtenverhältnis im Geltungsbereich dieses Gesetzes

nach § 1 Abs. 1 und 3 entlassen werden und keine Grün-

(1) Der Anspruch auf Altersgeld wird durch Verwal-

de für einen Aufschub der Beitragszahlung (§ 184 Abs. 2

tungsakt aberkannt, wenn der frühere Beamte vor seiner

des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) gegeben sind. 

Entlassung ein Dienstvergehen begangen hat, das bei 

Ihre Hinterbliebenen haben Anspruch auf Hinterbliebe-

einem Beamten nach Disziplinarrecht die Entfernung aus

nengeld. Alters- und Hinterbliebenengeldempfänger

dem Beamtenverhältnis zur Folge hätte. Ist bei Entlas-

sind keine Versorgungsempfänger im Sinne dieses Ge-

sung aus dem Beamtenverhältnis auf Antrag bereits ein

setzes. 

Disziplinarverfahren anhängig, geht dieses in ein Ver-

(2) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes

fahren auf Aberkennung von Altersgeld im Sinne des

vorhandenen Beamte können vor Beendigung des Beam-

Satzes 1 über. 

tenverhältnisses gegenüber ihrem Dienstherrn schriftlich

erklären, dass sie Altersgeld in Anspruch nehmen wer-

(2) Hat die Zahlung des Altersgeldes zum Zeitpunkt der

den und sich damit ihre Rechtsverhältnisse nach dem

Aberkennung bereits begonnen, wird bis zur Unanfecht-

Dritten Teil dieses Gesetzes bestimmen sollen. Die Er-

barkeit der Aberkennung ein Teil des monatlichen Al-

klärung ist gegenüber der obersten Dienstbehörde oder

tersgeldes einbehalten. § 33 Abs. 2 des Landesdiszipli-

der von ihr bestimmten Stelle abzugeben. Sie kann nicht

nargesetzes gilt entsprechend. 

widerrufen werden, außer in den Fällen des § 31 Abs. 3

(3) Zuständig für die Aberkennung des Altersgeldes ist

Satz 3 LBG. 

die Behörde, die zum Zeitpunkt der Entlassung zustän -

(3) Auf wieder in das Beamtenverhältnis berufene Be-

dige Disziplinarbehörde war. § 6 Satz 2 des Landesdis -

amte nach § 29 Abs. 2 und 3 BeamtStG findet dieser Teil

ziplinargesetzes gilt entsprechend. 

keine Anwendung. 

(4) Die Regelungen des Disziplinarrechts gelten für das

(4) Für Beamte auf Zeit, die mit Ablauf der Amtszeit 

Aberkennungsverfahren mit den sich aus der Natur des

ohne Anspruch auf beamtenrechtliche Versorgung aus

Altersgeldes ergebenden Maßgaben entsprechend. 
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2. Abschnitt

(4) Das Altersgeld vermindert sich

Altersgeld

1. in den Fällen von Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 um 0,3 Pro-

zent für jeden Monat, um den der Anspruchinhaber

§ 87

das Ende des Ruhens vor Ablauf des Monats, in dem

er die für ihn jeweils geltende Regelaltersgrenze für

 Ruhen des Anspruchs auf Altersgeld, Höhe 

die Altersrente nach dem Sechsten Buch Sozialgesetz-

 des Altersgeldes und Antragserfordernis

buch erreicht hat, beantragt, 

(1) Der Anspruch auf Altersgeld ruht bis zum Ablauf des

2. in den Fällen von Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 Buchst. a 

Monats, in dem der ehemalige Beamte die Regelalters-

und b um 0,3 Prozent für jeden Monat, um den der

grenze nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch er-

Anspruchinhaber das Ende des Ruhens vor Ablauf des

reicht hat. Ein vorzeitiges Ende des Ruhens des An-

Monats, in dem er die für ihn jeweils geltende Alters-

spruchs auf Altersgeld (vorzeitige Inanspruchnahme) ist

grenze für die Altersrente für schwerbehinderte Men-

mit Ablauf des Monats möglich, wenn ehemalige Beamte

schen nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch er-

reicht hat, beantragt, 

1. das 63. Lebensjahr vollendet haben, 

3. in den Fällen von Absatz 1 Satz 2 Nr. 3, 4 und 5 um

2. schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten

0,3 Prozent für jeden Monat, um den der Anspruchin-

Buches Sozialgesetzbuch sind und entweder

haber das Ende des Ruhens vor Ablauf des Kalender-

a) das 62. Lebensjahr vollendet haben oder

monats der Vollendung des 65. Lebensjahres bean-

tragt. 

b) vor dem 1. Januar 1964 geboren sind und die nach

§ 236 a Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetz-

Die Minderung des Altersgeldes darf 10,8 Prozent in den

buch jeweils geltende Altersgrenze für die vorzei -

Fällen von Absatz 1 Satz 1 Nr. 3, 4 und 5 nicht überstei-

tige Inanspruchnahme der Altersrente für schwer-

gen. In den Fällen von Absatz 1 Satz 1 ist das Altersgeld

behinderte Menschen erreicht haben, 

nicht zu vermindern, wenn der Anspruchinhaber zum

Ende des Ruhens das 65. Lebensjahr vollendet und min-

3. voll erwerbsgemindert nach § 43 Abs. 2 des Sechsten

destens 45 Jahre mit altersgeldfähigen Dienstzeiten zu -

Buches Sozialgesetzbuch sind oder

rückgelegt hat; dabei sind Zeiten einer dem ehemaligen

4. teilweise erwerbsgemindert nach § 

43 Abs. 

1 des

Beamten zuzuordnenden Erziehung eines Kindes bis

Sechsten Buches Sozialgesetzbuch sind oder

längstens zu dessen vollendetem zehnten Lebensjahr zu

berücksichtigen. 

5. vor dem 2. Januar 1961 geboren und berufsunfähig

nach § 240 Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetz-

(5) In den Fällen einer Erwerbsminderung im Sinne des

buch sind. 

Absatzes 1 Satz 2 Nr. 3 bis 5 kann auf Antrag ein erhöh-

tes Altersgeld gewährt werden, soweit die Summe aus

Soweit im Einzelfall die Feststellung, ob eine verminder-

Altersgeld und Leistungen aus anderen Alterssiche-

te Erwerbsfähigkeit nach Satz 2 Nr. 3, 4 oder 5 vorliegt, 

rungssystemen nach § 20 zusammen genommen hinter

nicht durch einen gesetzlichen Rentenversicherungsträ-

dem Rentenanspruch, der sich im Fall einer Nachver 

-

ger getroffen wird, entscheidet hierüber ein Amtsarzt. In

sicherung der versicherungsfreien und altersgeldfähigen

den Fällen von Satz 2 Nr. 3, 4 und 5 findet § 102 Abs. 2

Zeiten ergeben hätte, zurückbleibt. Die Vergleichsbe-

des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend An-

rechnung kann in diesen Fällen aufgrund einer Auskunft

wendung. 

der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg

(2) Wird eine vorzeitige Inanspruchnahme des Altersgel-

oder des zuständigen Rentenversicherungsträgers der ge-

des nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 und 5 beantragt, wird das

setzlichen Rentenversicherung vorgenommen werden. 

Altersgeld mit dem Faktor 0,5 vervielfältigt. Erfüllen

diese Altersgeldempfänger zu einem späteren Zeitpunkt

(6) Altersgeld wegen voller oder teilweiser Erwerbsmin-

die Voraussetzungen für eine vorzeitige Inanspruch 

-

derung wird nur gewährt, wenn die Hinzuverdienstgren-

nahme des Altersgeldes nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1, 2

ze durch neben dem Altersgeld erzieltem Einkommen 

oder 3, ist das Altersgeld neu festzusetzen. 

(§ 68 Abs. 5) nicht überschritten wird. Abhängig vom er-

zielten Hinzuverdienst wird

(3) Das Altersgeld wird auf Grundlage der altersgeld-

fähigen Dienstzeit und der altersgeldfähigen Dienstbe -

1. ein Altersgeld wegen teilweiser Erwerbsminderung in

züge gemäß § 89 berechnet. Es wird nur auf Antrag, der

voller Höhe oder in Höhe der Hälfte, 

an die Zahlstelle von Alters- und Hinterbliebenengeld zu

2. ein Altersgeld wegen voller Erwerbsminderung in

richten ist, gewährt. Das Altersgeld ist innerhalb von

voller Höhe, in Höhe von drei Vierteln, in Höhe der

drei Monaten nach Ende des Ruhens des Altersgeldan-

Hälfte oder in Höhe eines Viertels

spruchs zu beantragen. Bei späterer Antragstellung wird

das Altersgeld ab dem Antragsmonat gewährt. 

geleistet. 
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(7) Die Hinzuverdienstgrenze beträgt

den, bei der Berechnung des Altersgeldes nicht berück-

sichtigt werden. § 25 ist ergänzend entsprechend der in

1. bei einem Altersgeld wegen teilweiser Erwerbsminde-

Satz 1 genannten Zeiten heranzuziehen. 

rung, das 

a) in voller Höhe gewährt wird, das 2-Fache, 

§ 90

b) in Höhe der Hälfte gewährt wird, das 2,5-Fache

 Beginn der Zahlungen des Altersgeldes

des monatlich zu gewährenden Altersgeldes, 

(1) Die Zahlung des Altersgeldes beginnt nach erfolgter

2. bei einem Altersgeld wegen voller Erwerbsminde-

Antragsstellung gemäß § 87 Abs. 3 Satz 2 bis 4 mit dem

rung, das in voller Höhe gewährt wird, 400 Euro, 

Erreichen der jeweils maßgeblichen Altersgrenzen nach

3. bei einem Altersgeld wegen voller Erwerbsminde-

§ 87 Abs. 1 Satz 1. In den Fällen des § 87 Abs. 1 Satz 2

rung, das

bis 4 beginnt sie, soweit die dort genannten Vorausset-

zungen vorliegen. 

a) in Höhe von drei Vierteln gewährt wird, das 1,5-

Fache, 

(2) Bei Feststellung einer verminderten Erwerbsfähigkeit

auf Zeit werden befristete Altersgelder nicht vor Beginn

b) in Höhe der Hälfte gewährt wird, das 2-Fache, 

des siebten Kalendermonats nach dem Eintritt der Min-

c) in Höhe von einem Viertel gewährt wird, das 2,5-

derung der Erwerbsfähigkeit geleistet. 

Fache

(3) In den Fällen von § 87 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 bis 5 wird

des monatlich zu gewährenden Altersgeldes. 

Altersgeld nicht an Berechtigte geleistet, die die für die

Leistung erforderliche gesundheitliche Beeinträchtigung

absichtlich herbeigeführt haben. 

§ 88

(4) In den Fällen von § 87 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 bis 5 kön-

 Festsetzung von Altersgeld

nen die Leistungen ganz oder teilweise versagt werden, 

wenn die Berechtigten sich die für die Leistung von Al-

(1) Innerhalb von drei Monaten nach Entstehung des An-

tersgeld erforderliche gesundheitliche Beeinträchtigung

spruchs auf Altersgeld nach § 85 Abs. 1 Satz 2 erfolgt die

bei einer Handlung zugezogen haben, die nach straf-

erstmalige Festsetzung des Altersgeldes durch die Zahl-

rechtlichem Urteil ein Verbrechen oder vorsätzliches

stelle. Die Festsetzung erfolgt von Amts wegen und steht

Vergehen ist. Dies gilt auch, wenn aus einem in der Per-

unter dem Vorbehalt künftiger Sach- und Rechtsände-

son der Berechtigten liegenden Grunde ein strafgericht -

rungen. Änderungen des Familienstandes bleiben unbe -

liches Urteil nicht ergeht. 

rücksichtigt. 

(5) Ist die Gewährung von Altersgeld befristet, endet die

(2) Wird im Fall des § 85 Abs. 2 die Nichtgewährung

Zahlung mit Ablauf der Frist. Dies schließt eine vorheri-

von Altersgeld festgestellt, ist dies dem Betroffenen

ge Änderung oder ein Ende des Altersgeldes aus anderen

durch einen rechtsmittelfähigen Bescheid bekannt zu

Gründen nicht aus. 

geben. 

§ 89

3. Abschnitt

 Altersgeldfähige Dienstbezüge, altersgeldfähige 

Hinterbliebenengeld

 Dienstzeit und Anpassung des Altersgeldes

§ 91

(1) Die altersgeldfähigen Dienstbezüge werden ent 

-

sprechend den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen (§ 19

 Hinterbliebenengeld

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 und Satz 2 bis 4, Abs. 3, 

5 und 6 und § 27 Abs. 1) ermittelt. Das Altersgeld ist

(1) Für die Hinterbliebenen eines ehemaligen Beamten, 

vom Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs an ent-

der die Voraussetzungen der §§ 85 und 87 erfüllt, erfolgt

sprechend der jeweiligen Versorgungsanpassung anzu-

die Festsetzung, Zahlung und das Erlöschen des Hin-

passen. 

terbliebenengeldes in entsprechender Anwendung der

Vorschriften des Hinterbliebenenversorgungsrechts. Das

(2) Zur Ermittlung der altersgeldfähigen Dienstzeit sind

Hinterbliebenengeld umfasst dabei ausschließlich:

aus dem Zweiten Teil dieses Gesetzes ausschließlich die

§§ 21, 22 und 24 entsprechend heranzuziehen; § 24 Abs. 3

1. Bezüge für den Sterbemonat nach § 31, 

gilt zusätzlich mit der Maßgabe, dass Zeiten, für die be-

2. Witwengeld nach § 33, 

reits Ansprüche oder Anwartschaften auf Altersgeld oder

gleichwertige Alterssicherungsansprüche erworben wur-

3. Witwenabfindung nach § 35, 
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4. Waisengeld nach § 37. 

§ 93

Unterhaltsbeiträge werden vom Hinterbliebenengeld

 Zusammentreffen von Alters- oder Hinterbliebenengeld

nicht umfasst. Ein Anspruch auf Mindestwitwengeld

 mit sonstigen Versorgungsleistungen

sowie Mindestwaisengeld besteht nicht. § 87 Abs. 5 fin-

det auf das Hinterbliebenengeld entsprechende Anwen-

(1) Auf das Altersgeld werden eine Mindestversor-

dung. 

gung oder vergleichbare Ansprüche auf Alterssiche-

rung, die aus einem Beamtenverhältnis resultieren, an-

(2) Das Hinterbliebenengeld wird aus dem Altersgeld

gerechnet, wenn diese von einem Dienstherrn außer-

berechnet, das dem verstorbenen ehemaligen Beamten

halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes gewährt

zusteht. Das Hinterbliebenengeld beträgt für Witwen  werden. Satz 1 gilt entsprechend für das Hinterbliebe-55 Prozent, für Vollwaisen 20 Prozent und für Halb 

-

nengeld. 

waisen 12 Prozent des Altersgeldes. 

(3) Hinterbliebenengeld wird in den Fällen, in denen Al-

(2) Altersgeld und Mindestruhegehalt dürfen zusammen

tersgeld an den Anspruchinhaber noch nicht ausgezahlt

den Betrag nicht überschreiten, der sich aus dem fik -

wurde, nur auf Antrag gewährt. Der Antrag ist an die

tiven Ruhegehalt der Zeiten, aus denen Altersgeld und

Zahlstelle von Alters- und Hinterbliebenengeld zu rich-

Mindestversorgung resultieren, errechnet. Das Alters-

ten. § 87 Abs. 3 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

geld ruht in Höhe des übersteigenden Betrags. Das fik-

tive Ruhegehalt errechnet sich aus der Endstufe der Be-

(4) § 43 gilt in entsprechender Anwendung auf das Al-

soldungsgruppe, die der Berechnung des Altersgeldes

tersgeld sinngemäß. 

zugrunde liegt. 

4. Abschnitt

5. Abschnitt

Mischbiografien

Zuschläge

§ 92

§ 94

 Erneute Berufung eines auf Antrag entlassenen 

 Kinderzuschlag

 ehemaligen Beamten ins Beamtenverhältnis

(1) Der Kinderzuschlag nach § 66 erhöht das Altersgeld

(1) Wird ein auf Antrag entlassener ehemaliger Beamter

für ein nach dem 31. Dezember 1991 geborenes Kind im

mit Anspruch auf Altersgeld erneut in ein Beamtenver-

Sinne des § 66 Abs. 1 Satz 1. Der Zuschlag wird nur ge-

hältnis berufen und tritt er aus diesem Beamtenverhältnis

währt, soweit der Anspruchinhaber während der ersten

in den Ruhestand, errechnet sich die ruhegehaltfähige

36 Lebensmonate des Kindes ab der Geburt an im Beam-

Dienstzeit für den Teil des erneut begründeten Beamten-

tenverhältnis stand. Der Zuschlag vermindert sich für

verhältnisses aus §§ 21 bis 25. Für die Zeit, aus der ein

jeden vollen Monat, in dem die Voraussetzungen von Satz

Anspruch auf Altersgeld erdient wurde, wird als ruhege-

2 nicht vorliegen, um 1/36. 

haltfähige Dienstzeit die altersgeldfähige Dienstzeit nach

§ 89 Abs. 2 zugrunde gelegt. 

(2) Für die Anwendung des § 87 Abs. 4 und 5 sowie von

Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften gilt

(2) Wird ein auf Antrag entlassener ehemaliger Beamter

der Kinderzuschlag als Teil des Altersgeldes. 

mit Anspruch auf Altersgeld erneut in ein Beamtenver-

hältnis berufen und wird er erneut auf Antrag aus diesem

Beamtenverhältnis entlassen, erhält er neben seinem bis-

§ 95

herigen Anspruch auf Altersgeld einen weiteren, eigen-

 Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag

ständigen Anspruch auf Altersgeld. 

(3) Bezieht ein Versorgungsempfänger, auf den Absatz 1

(1) War ein Anspruchinhaber von Altersgeld während

Anwendung findet, Altersgeld oder eine dem Altersgeld

des bestehenden Beamtenverhältnisses, aus dem Alters-

entsprechende Alterssicherung ruhen die Versorgungsbe-

geld gewährt wird, nach § 3 Satz 1 Nr. 1a des Sechsten

züge in Höhe des Altersgeldes oder in Höhe einer dem

Buches Sozialgesetzbuch versicherungspflichtig, weil er

Altersgeld entsprechenden Alterssicherung. Entsprechen -

eine pflegebedürftige Person nicht erwerbsmäßig ge-

des gilt beim Zusammentreffen von Hinterbliebenenver-

pflegt hat, wird für die Zeit der Pflege ein Pflegezu-

sorgung und Hinterbliebenengeld, soweit dieses nach

schlag zum Altersgeld gewährt. Dies gilt nicht, wenn die

dem Recht des in Satz 1 genannten Versorgungsempfän-

allgemeine Wartezeit in der gesetzlichen Rentenver 

-

gers abgeleitet ist. 

sicherung erfüllt ist. 

(2) Der Pflegezuschlag beträgt für jeden Monat der Zeit

der Pflege von
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1. Schwerstpflegebedürftigen (§ 

15 Abs. 

1 Nr. 

3 des

tersgeldberechtigten auf den Zeitpunkt des Ausscheidens

Elften Buches Sozialgesetzbuch), bei einem Pflege-

aus dem Beamtenverhältnis zum Land Baden-Württem-

aufwand von mindestens

berg erteilt. Sie stellt unter Beachtung des § 2 keine ver-

bindliche Zusage über die Höhe des späteren Altersgel-

a) 28 Stunden in der Woche

des dar und steht unter dem Vorbehalt künftiger Sach-

1,78 Euro

und Rechtsänderungen. Der ehemalige Beamte ist ver-

b) 21 Stunden in der Woche

pflichtet, bei Erstellung der Auskunft über die Höhe des

1,33 Euro

Altersgeldes mitzuwirken. Dabei sind insbesondere die

Daten des in der Auskunft aufgenommenen beruflichen

c) 14 Stunden in der Woche

Werdegangs sowie die Angaben über den Familienstand

0,89 Euro

auf Richtigkeit und Vollständigkeit hin zu überprüfen

2. Schwerpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 des Elften

und etwaige Unrichtigkeiten oder Lücken im Werdegang

Buches Sozialgesetzbuch), wenn die Person mindes -

unverzüglich gegenüber der für die Festsetzung des Al-

tens

ters- und Hinterbliebenengeldes zuständigen Stelle zu

melden. Die personalverwaltenden Dienststellen erheben

a) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird

die erforderlichen Daten bei Berufung in das Beamten-

1,18 Euro

verhältnis oder für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes

b) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird

vorhandenen Beamten binnen drei Jahren nach Inkraft-

0,79 Euro

treten dieses Gesetzes. 

3. erheblich Pflegebedürftigen (§ 

15 Abs. 

1 Nr. 

1 des

(2) Unabhängig von Absatz 1 kann einem Beamten vor

Elften Buches Sozialgesetzbuch)

seinem Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis bei

0,59 Euro. 

Darlegung eines berechtigten Interesses eine Auskunft

über die Höhe des zu erwartenden Altersgeldes erteilt

(3) Hat ein Anspruchinhaber von Altersgeld ein ihm

werden. § 77 Abs. 2 gilt entsprechend. 

nach § 66 Abs. 3 zuzuordnendes pflegebedürftiges Kind

während des bestehenden Beamtenverhältnisses, aus

dem Altersgeld gewährt wird, nicht erwerbsmäßig ge-

§ 97

pflegt (§ 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch), wird

 Abfindung

neben dem Pflegezuschlag ein Kinderpflegeergänzungs-

zuschlag gewährt. Dieser wird längstens für die Zeit bis

zur Vollendung des 18. Lebensjahres des pflegebedürfti-

(1) Der Anspruch auf Altersgeld kann nicht abgefunden

gen Kindes und nicht neben einem Kinderzuschlag nach

werden. 

§ 94 oder einer Leistung nach § 70 Abs. 3 a des Sechsten

(2) Hinterbliebenengeld für Witwen wird bei der Wie-

Buches Sozialgesetzbuch gewährt. Die Höhe des Kin-

derheirat mit dem 24-Fachen Monatsbetrag des für den

derpflegeergänzungszuschlags beträgt für jeden Kalen-

Monat, in dem sich die Witwe wiederverheiratet maß-

dermonat der nicht erwerbsmäßigen Pflege die Hälfte

geblichen Betrags, abgefunden. 

der in Absatz 2 genannten Beträge, höchstens jedoch

0,76 Euro. 

§ 98

(4) § 66 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend für das Alters-

geld. 

 Zustellung

Entscheidungen nach § 88 sind zuzustellen. 

6. Abschnitt

Sonstiges

Vierter Teil

Übergangsvorschriften

§ 96

 Erteilung einer Auskunft über 

1. Abschnitt

 die Höhe des Altersgeldes 

Allgemeine Übergangsvorschriften

(1) Ab dem Zeitpunkt der Begründung eines Anspruchs

auf Altersgeld nach § 85 wird in regelmäßigem Abstand

§ 99

von fünf Jahren, beginnend ab dem 1. Januar 2016, eine

Auskunft über die Höhe des Altersgeldes auf Grundlage

 Absenkung des Versorgungsniveaus

der jeweils zum Zeitpunkt der Erteilung der Auskunft

aktuellen Rechtslage erteilt. Die Auskunft über die Höhe

(1) Der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geltende An -

des erworbenen Anspruchs auf Altersgeld wird dem Al-

passungsfaktor der Stufe 7 0,96208 nach § 69 e Abs. 3

161

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache  14 / 7135

BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden

setzt werden, ist § 27 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 mit folgenden

Fassung entfällt, sobald der der Berechnung der Versor-

Maßgaben anzuwenden:

gungsbezüge zugrunde liegende Ruhegehaltssatz mit

1. An die Stelle des Erreichens der gesetzlichen Alters-

dem Inkrafttreten und vor dem Vollzug der ersten An-

grenze tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 1949 geboren

passung nach § 11 nach Inkrafttreten dieses Gesetzes mit

sind, die Vollendung des 65. Lebensjahres. 

dem Faktor 0,95667 vervielfältigt wird. Dies gilt nicht

bei Bezug von Mindestversorgung nach § 27 Abs. 4. 

2. An die Stelle des Erreichens der gesetzlichen Alters-

grenze tritt, wenn sie nach dem 31. Dezember 1948

(2) Der nach Absatz 1 verminderte Ruhegehaltssatz gilt

und vor dem 1. Januar 1950 geboren sind, das Er 

-

als neu festgesetzt. Er ist ab dem Tag der ersten Anpas-

reichen folgenden Lebensalters:

sung nach Inkrafttreten dieses Gesetzes der Berechnung

der Versorgungsbezüge zugrunde zu legen. 

Geburtsdatum bis 

Lebensalter 

(3) Wurde der nach Absatz 1 maßgebliche Ruhegehalts-

Jahr Monate 

satz nach § 36 Abs. 3 BeamtVG in der bis zum 31. Au-

31. Januar 1949 

65 

1 

gust 2006 geltenden Fassung berechnet, wird in Höhe

des Betrags, um den sich die Versorgung vor der An-

28. Februar 1949 

65 

2 

wendung von Anrechnungs-, Kürzungs- und Ruhensvor-

31. Dezember 1949 

65 

3. 

schriften durch die Anwendung des Absatzes 1 verrin-

gert, ein Ausgleichsbetrag zu den Versorgungsbezügen

3. Für Beamte, deren Antrag auf vorzeitige Zurruheset-

gewährt. Dieser verringert sich bei nach Inkrafttreten

zung vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits bewil-

dieses Gesetzes folgenden Anpassungen nach § 11 je-

ligt wurde, gilt § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BeamtVG in

weils um die Hälfte der sich aus diesen Anpassungen er-

der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung, so-

gebenden Erhöhungsgewinne der Versorgungsbezüge

weit sie bis zum 31. Januar 2011 in den Ruhestand

vor der Anwendung von Anrechungs-, Kürzungs- und

versetzt werden. 

Ruhensvorschriften. 

(2) Für Beamte, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes

(4) Wurde das Ruhegehalt nach §§ 37 oder 91 Abs. 2  nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LBG in den Ruhestand ver-BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden

setzt werden, ist § 27 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 mit folgenden

Fassung oder nach § 52 oder § 109 Abs. 2 ermittelt, sind

Maßgaben anzuwenden:

Absatz 1 und 2 nicht anzuwenden. 

1. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres

(5) Bis zur ersten auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes

tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, 

folgenden Anpassung nach § 11 sind folgende Maßgaben

die Vollendung des 63. Lebensjahres. 

anzuwenden: 

2. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres

1. in § 27 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1, § 51 Abs. 3 

tritt, wenn sie nach dem 31. Dezember 1951 und vor

Satz 2, § 68 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, § 70 Abs. 2 Nr. 3 und § 73

dem 1. Januar 1969 geboren sind, das Erreichen fol-

Abs. 2 tritt an die Stelle der Zahl „71,75“ die Zahl „75“, 

genden Lebensalters:

2. in § 27 Abs. 1 Satz 1 tritt an die Stelle der Zahl

Geburtsdatum bis 

Lebensalter 

„1,79375“ die Zahl „1,875“, 

Jahr Monate 

3. in § 71 Abs. 1 Satz 1 tritt an die Stelle der Zahl

„1,79375“ die Zahl „1,875“ und an die Stelle der Zahl

31. Dezember 1952 

63 

1 

„2,39167“ die Zahl „2,5“, 

31. Dezember 1953 

63 

2 

4. in § 73 Abs. 2 Satz 1 tritt an die Stelle der Zahl

31. Dezember 1954 

63 

3 

„1,91333“ die Zahl „2“. 

31. Dezember 1955 

63 

4 

In § 28 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 5 Satz 2 tritt unter Berück-

31. Dezember 1956 

63 

5 

sichtigung von Satz 1 an die Stelle der Zahl „66,97“ die

Zahl „70“. In § 28 Abs. 2 Satz 1 tritt an die Stelle der

31. Dezember 1957 

63 

6 

Zahl „0,95667“ die Zahl „1“. In § 73 Abs. 2 Satz 1 tritt

31. Dezember 1958 

63 

7 

an die Stelle der Zahl „33,48345“ die Zahl „35“. 

31. Dezember 1959 

63 

8 

31. Dezember 1960 

63 

9 

§ 100

31. Dezember 1961 

63 

10 

 Übergangsregelung zur Anhebung der Altersgrenzen

31. Dezember 1962 

63 

11 

(1) Für Beamte, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes

31. Dezember 1963 

64 



nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBG in den Ruhestand ver-
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Geburtsdatum bis 

Lebensalter 

nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBG in den Ruhestand ver-

setzt, wird der Versorgungsabschlag entsprechend der

Jahr Monate nachfolgenden Tabelle berechnet:

31. Dezember 1964 

64 

2 

Jahrgang / 

Anhebungsstufen nach Artikel 62 § 3 Abs. 3  Versorgungs-

31. Dezember 1965 

64 

4 

Geburtsdatum 

des Dienstrechtsreformgesetzes 

abschlag in Prozent 

31. Dezember 1966 

64 

6 

1947  

64. Lebensjahr 

0 

31. Dezember 1967 

64 

8 

oder früher 

1948 

64. Lebensjahr und ein Monat  

0,3 

31. Dezember 1968 

64 

10. 

1949 

64. Lebensjahr und zwei Monate 

0,6 

1950 

64. Lebensjahr und drei Monate 

0,9 

(3) Für Beamte, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes

wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienst-

1951 

64. Lebensjahr und vier Monate 

1,2 

unfall beruht, in den Ruhestand versetzt werden, ist § 27

1952 

64. Lebensjahr und fünf Monate 

1,5 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 mit folgenden Maßgaben anzuwen-

1953 

64. Lebensjahr und sechs Monate 

1,8 

den:

1954 

64. Lebensjahr und sieben Monate 

2,1 

1. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres

1955 

64. Lebensjahr und acht Monate 

2,4 

tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 2012 in den Ruhe-

1956 

64. Lebensjahr und neun Monate 

2,7 

stand versetzt werden, die Vollendung des 63. Le-

1957 

64. Lebensjahr und zehn Monate 

3,0 

bensjahres. 

1958 

64. Lebensjahr und elf Monate 

3,3 

2. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres

1959 65. 

Lebensjahr 

3,6 

tritt, wenn sie nach dem 31. Dezember 2011 und vor

01.01.1960 bis 

65. Lebensjahr und zwei Monate 

3,6 

dem 1. Januar 2029 in den Ruhestand versetzt werden, 

01.06.1960 

das Erreichen folgenden Lebensalters:

02.06.1960 bis 

65. Lebensjahr und zwei Monate 

4,2 

01.08.1960 

Zeitpunkt der Versetzung in 

Lebensalter 

02.08.1960 bis 

65. Lebensjahr und zwei Monate 

3,6 

den Ruhestand zum oder 

31.12.1960 

Jahr Monate 

nach dem 

01.01.1961 bis 

65. Lebensjahr und vier Monate 

3,6 

01.04.1961 

1. Januar 2012 

63 

1 

02.04.1961 bis 

65. Lebensjahr und vier Monate 

4,8 

1. Januar 2013 

63 

2 

01.08.1961 

1. Januar 2014 

63 

3 

02.08.1961 bis 

65. Lebensjahr und vier Monate 

3,6 

31.12.1961 

1. Januar 2015 

63 

4 

01.01.1962 bis 

65. Lebensjahr und sechs Monate 

3,6 

1. Januar 2016 

63 

5 

01.02.1962 

02.02.1962 bis 

65. Lebensjahr und sechs Monate 

5,4 

1. Januar 2017 

63 

6 

01.08.1962 

1. Januar 2018 

63 

7 

02.08.1962 bis 

65. Lebensjahr und sechs Monate 

3,6 

31.12.1962 

1. Januar 2019 

63 

8 

01.01.1963 bis 

65. Lebensjahr und acht Monate 

6,0 

1. Januar 2020 

63 

9 

01.08.1963 

1. Januar 2021 

63 

10 

02.08.1963 bis 

65. Lebensjahr und acht Monate 

3,6 

01.12.1963 

1. Januar 2022 

63 

11 

02.12.1963 bis 

65. Lebensjahr und acht Monate 

6,0 

1. Januar 2023 

64 



31.12.1963 

01.01.1964 bis 

65. Lebensjahr und zehn Monate 

6,6 

1. Januar 2024 

64 

2 

01.08.1964 

1. Januar 2025 

64 

4 

02.08.1964 bis 

65. Lebensjahr und zehn Monate 

3,6 

01.10.1964 

1. Januar 2026 

64 

6 

02.10.1964 bis 

65. Lebensjahr und zehn Monate 

6,6. 

1. Januar 2027 

64 

8 

31.12.1964 

1. Januar 2028 

64 

10. 

(5) Wird der Beamte, der in den Anwendungsbereich des

(4) Wird der Beamte, der in den Anwendungsbereich des

§ 36 Abs. 2 LBG in Verbindung mit Artikel 62 § 3 Abs. 3

§ 36 Abs. 2 LBG in Verbindung mit Artikel 62 § 3 Abs. 3

des Dienstrechtsreformgesetzes fällt, mit Ablauf des

des Dienstrechtsreformgesetzes fällt, mit Ablauf des

Schuljahres, in dem er das 65. Lebensjahr vollendet, 

Schuljahres, in dem er das 64. Lebensjahr vollendet, 

nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBG in den Ruhestand ver-
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setzt, wird der Versorgungsabschlag entsprechend der

(3) In den Fällen einer freiwilligen Weiterarbeit jenseits

nachfolgenden Tabelle berechnet:

der jeweils maßgeblichen Altersgrenze nach § 36 LBG in

Verbindung mit Artikel 62 § 3 des Dienstrechtsreformge-

Jahrgang 

Anhebungsstufen nach Artikel 62 § 3 Abs. 3  Versorgungs-

setzes, werden die Ausbildungszeiten nach der Rechts -

des Dienstrechtsreformgesetzes 

abschlag in Prozent 

lage, die zum Zeitpunkt des Erreichens der maßgeblichen

1959 65. 

Lebensjahr 

0 

gesetzlichen Altersgrenze bestand, berücksichtigt. 

1960 

65. Lebensjahr und zwei Monate 

0,6 

(4) Ergibt die Berechnung des Ruhegehalts nach § 102

1961 

65. Lebensjahr und vier Monate 

1,2 

Abs. 5 bis 7 unter Berücksichtigung von Hochschulaus-

1962 

65. Lebensjahr und sechs Monate 

1,8 

bildungszeiten nach dem bis zum 31. Dezember 1991

1963 

65. Lebensjahr und acht Monate 

2,4 

gel 

tenden Recht des Beamtenversorgungsgesetzes ge-

1964 

65. Lebensjahr und zehn Monate 

3,0. 

genüber der Ruhegehaltsberechnung nach § 102 Abs. 5

bis 7 einen Differenzbetrag, der größer ist, als der sich

(6) Wird der Beamte, der in den Anwendungsbereich des

aus der Tabelle nach Absatz 5 für die jeweilige Besol-

§ 36 Abs. 2 LBG in Verbindung mit Artikel 62 § 3 Abs. 3

dungsgruppe ergebende Betrag (Kürzungsbetrag), so ist

des Dienstrechtsreformgesetzes fällt, mit Ablauf des

neben dem Ruhegehalt eine Ausgleichszulage zu zahlen. 

Schuljahres, in dem er das 63. Lebensjahr vollendet, 

Für die Berechnung der Ausgleichszulage ist zunächst die

nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBG in den Ruhestand ver-

Differenz zwischen dem Ruhegehalt, das sich nach § 102

setzt, wird der Versorgungsabschlag, der sich im Fall  Abs. 5 bis 7 unter Berücksichtigung von Hochschulaus-einer Weiterarbeit bis zum Ablauf des Schuljahres, in

bildungszeiten nach dem bis zum 31. Dezember 1991

dem er das 64. Lebensjahr vollendet, nach Absatz 4 er-

geltenden Recht des Beamtenversorgungsgesetzes ergibt

geben würde, um 3,6 Prozent erhöht. In den Fällen des

und dem jeweiligen Kürzungsbetrag nach Absatz 5 zu er-

Satzes 1, in denen der Beamte im Fall der Weiterarbeit

mitteln. Die Ausgleichszulage berechnet sich durch Ab -

bis zum Ablauf des Schuljahres, in dem er das 64. Le-

zug des Ruhegehalts, das sich nach § 102 Abs. 5 bis 7 er-

bensjahr vollendet, mit Erreichen der gesetzlichen Al-

gibt, von dem nach Satz 2 ermittelten Betrag. 

tersgrenze in den Ruhestand treten würde, beträgt der

(5) Für die Berechnung nach Absatz 4 sind für die jewei-

Versorgungsabschlag 3,6 Prozent. 

ligen Besoldungsgruppen, einschließlich etwaiger Zula-

(7) Wird der Beamte, der in den Anwendungsbereich des

gen nach §§ 43 bis 46 LBesGBW, folgende Kürzungsbe-

§ 36 Abs. 2 LBG in Verbindung mit Artikel 62 § 3 Abs. 3

träge anzusetzen:

des Dienstrechtsreformgesetzes fällt, zu einem vor dem

Besoldungsgruppe/n

Kürzungsbetrag in Euro

jeweiligen Schuljahresende liegenden Zeitpunkt nach 

§ 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBG in den Ruhestand versetzt, er-

A 9

35,70

höht sich der Versorgungsabschlag, der sich im Fall einer

A 10

39,83

Weiterarbeit bis zu den in Absatz 4 bis 6 genannten Zeit-

A 11

44,18

punkten nach Absatz 4 bis 6 ergeben würde, für die Mo -

A 12

48,52

nate, die vor dem jeweiligen Schuljahresende liegen, um

A 13

53,68

0,3 Prozent pro Monat der vorzeitigen Inanspruch nahme. 

A 14

59,21

A 15

66,57

§ 101

A 16

73,92

B 1

65,65

 Übergangsregelungen zur Berücksichtigung 

R 1

67,32

 von Hochschulausbildungszeiten

B 2

76,06

R 2

73,30

(1) Für Versorgungsfälle, die vor dem 1. März 2011 ein-

B 3, R 3

80,47

treten, ist § 12 Abs. 1 Satz 1 und § 66 Abs. 9 BeamtVG in

B 4, R 4

85,08

der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung anzu-

B 5, R 5

90,38

wenden. 

B 6, R 6

95,38

(2) Für Versorgungsfälle, die nach dem in Absatz 1 ge-

B 7, R 7

100,24

nannten Zeitpunkt bis zum Ablauf des 31. Januars 2015

B 8, R 8

105,31

eintreten, ist § 12 Abs. 1 Satz 1 und § 66 Abs. 9 Satz 1

B 9, R 9

111,61

BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden

B 10

131,16

Fassung mit der Maßgabe anzuwenden, dass sich die

R 10

136,73

höchstens anrechenbare Zeit einer Hochschulausbildung

B 11

136,20

für jeden nach dem 28. Februar 2011 beginnenden Ka-

C 1, W 1

52,76

lendermonat bis einschließlich des Kalendermonats, in

C 2 

64,25

dem der Versorgungsfall eintritt, um jeweils fünf Tage

C 3, W 2

71,41

verringert, bis 855 Tage erreicht sind. 

C 4, W 3

81,99
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(6) Der Kürzungsbetrag nach Absatz 5 ist entsprechend

zügeanpassung nach § 11 erhöhen; er ist auf die Mindest-

den allgemeinen Anpassungen nach § 11 zu dynamisieren. 

belassung nach Satz 2 anzurechnen. 

(7) Das nach § 27 Abs. 1 berechnete Ruhegehalt wird um

(3) Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen

die Ausgleichszulage nach Absatz 4 erhöht. Für die An-

Hinterbliebenen, die Witwen- oder Waisengeld oder einen

wendung des § 27 Abs. 2 sowie von Ruhens-, Kürzungs-

Ausgleichsbetrag nach § 50 Abs. 3 BeamtVG in der bis

und Anrechnungsvorschriften gilt die Ausgleichszulage

zum 31. August 2006 geltenden Fassung erhalten, gilt Ab-

als Teil des Ruhegehalts. 

satz 1 Satz 1 bis 3 und Absatz 2 ent sprechend, auch für

den für die Höhe des Witwengeldes maßgeblichen Pro-

zentsatz. §§ 42 und 104 Abs. 2 Satz 2 bleiben unberührt. 

§ 102

Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen

 Besondere Bestandskraft

Hinterbliebenen, die einen Unterhaltsbeitrag erhalten, der

nicht auf einem Dienstunfall beruht, gilt Satz 1 und 2 ent-

sprechend für die festgesetzten Unterhaltsbeiträge. 

(1) Der Versorgung der bei Inkrafttreten vorhandenen

Ruhestandsbeamten sind der Ruhegehaltssatz, die ruhe-

(4) Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetz vorhandenen

gehaltfähige Dienstzeit, die ruhegehaltfähigen Dienst 

-

Unfallfürsorgeberechtigten steht ein vor Inkrafttreten

bezüge, die prozentuale Verminderung des Ruhegehalts

dieses Gesetzes erlittener Dienstunfall oder Einsatzunfall

aufgrund vorzeitiger Ruhestandsversetzung und die Be-

im Sinne des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis

soldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, 

zum 31. August 2006 geltenden Fassung dem Dienst-

wie sie sich aus der letzten bestandskräftigen Festset-

unfall oder Einsatzunfall im Sinne dieses Gesetzes

zung vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-

gleich. Auf die am 31. Dezember 1991 vorhandenen Be-

zes unter Berücksichtigung der seither vorgenommenen

amten, denen aufgrund eines bis zu diesem Zeitpunkt er-

Anpassungen der Versorgungsbezüge ergeben, zugrunde

littenen Dienstunfalls ein Unfallausgleich gewährt wird, 

zu legen. Die Bezüge nach Satz 1 nehmen an künftigen

findet § 35 BeamtVG in der bis zum 31. Dezember 1991

Versorgungsanpassungen teil. Werden nach diesem Zeit-

geltenden Fassung Anwendung. Für das Unfallruhege-

punkt neue Beweismittel bekannt, die einen dieser Werte

halt gilt Absatz 1 entsprechend, für die Unfall-Hin-

betreffen, gelten die §§ 48, 49 und 51 des Landesverwal-

terbliebenenversorgung Absatz 2; bei Neufestsetzungen

tungsverfahrensgesetzes entsprechend; die Neufestset-

ist in den Fällen, in denen § 36 BeamtVG in der bis zum

zung erfolgt nur in Bezug auf den betroffenen Wert, 

31. August 2006 geltenden Fassung Anwendung gefun-

dabei ist der Ruhegehaltssatz für am 31. Dezember 1991

den hat, § 51 Abs. 3 anzuwenden. Der bis zum Inkrafttre-

vorhandene Beamte und Ruhestandsbeamte nach Absatz 5

ten dieses Gesetzes gewährte Unterhaltsbeitrag für Hin-

bis 8 zu ermitteln. Soweit noch keine Festsetzung erfolgt

terbliebene nach § 41 BeamtVG in der bis zum 31. Au-

oder die letzte Festsetzung vor Inkrafttreten dieses Ge-

gust 2006 geltenden Fassung wird weitergewährt und ist

setzes noch nicht bestandskräftig ist, ist bis zur Be-

bei Anpassungen der Versorgungsbezüge entsprechend

standskraft der Festsetzung oder bis zur rechtskräftigen

anzupassen. Für die Mindestversorgung nach § 14 Abs. 4

Entscheidung über die Festsetzung das vor Inkrafttreten

BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden

dieses Gesetzes geltende Recht anzuwenden; nach Ein-

Fassung gilt Satz 4 sinngemäß. 

tritt der Bestandskraft oder Rechtskraft gilt Satz 1 ent-

(5) Hat das Beamtenverhältnis oder ein unmittelbar vo -

sprechend. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bleibt unberührt. Für

rangehendes anderes öffentlich-rechtliches Dienstver-

ehemalige Beamte, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes

hältnis, aus dem der Beamte in den Ruhestand tritt, be-

bereits einen Unterhaltsbeitrag erhalten haben, der nicht

reits am 31. Dezember 1991 bestanden, tritt an die Stelle

auf einem Dienstunfall beruht, gilt Satz 1 bis 3 ent 

-

des Ruhegehaltssatzes nach § 27 Abs. 1 der nach Absatz 6

sprechend für die festgesetzten Unterhaltsbeiträge. 

und 7 berechnete Ruhegehaltssatz, soweit dies für den

(2) Beruht die Versorgung auf einem Beamtenverhältnis, 

Beamten günstiger ist. Den Berechnungen wird die nach

das vor dem 1. Januar 1966 begründet wurde, ist § 108

diesem Gesetz ermittelte ruhegehaltfähige Dienstzeit mit

mit der Maßgabe anzuwenden, dass der zu berücksich -

der Maßgabe zugrunde gelegt, dass § 73 Abs. 6 sowie ab-

tigende Rentenbetrag um 40 Prozent gemindert und

weichend von § 106 Abs. 5 dieses Gesetzes § 12 Abs. 2

neben den Renten mindestens ein Betrag von 40 Prozent

und § 66 Abs. 9 BeamtVG in der bis zum 31. August

der Versorgungsbezüge belassen wird. Die Ausgleichs-

2006 geltenden Fassung keine Anwendung finden und

zulage nach Artikel 2 § 2 Abs. 1 des 2. Haushaltsstruk-

die Zurechnungszeit nach § 26 Satz 1 nur in Höhe von

turgesetzes vom 22. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1523) in

einem Drittel bis zum Ende des Monats der Vollendung

der Fassung des Artikels 5 des Siebten Gesetzes zur Än-

des 55. Lebensjahres zur ruhegehaltfähigen Dienstzeit

derung dienstrechtlicher Vorschriften vom 18. Juli 1985

hinzugerechnet wird. Für Beamte auf Zeit, deren Beam-

(BGBl. I S. 1513) darf den sich aus § 108 ergebenden

tenverhältnis über den 31. Dezember 1991 hinaus fortbe-

Ruhensbetrag nicht übersteigen. Der Ausgleichsbetrag

steht, beträgt das Ruhegehalt, wenn es für sie günstiger

vermindert sich um die Hälfte des Betrags, um den sich

ist, nach einer Amtszeit von acht Jahren als Beamter auf

die Versorgungsbezüge aufgrund einer allgemeinen Be-

Zeit 42 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und
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steigt mit jedem weiteren vollen Amtsjahr als Beamter

§ 103

auf Zeit um 2 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbe -

 Bezügebestandteile

züge; nach einer Amtszeit von 24 Jahren beträgt das 

Ruhegehalt 75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbe-

(1) Für Versorgungsempfänger, deren ruhegehaltfähige

züge.  Für Fälle nach Satz 3, die ab dem Tag der ersten

Bezüge sich im Zeitpunkt vor Inkrafttreten dieses Geset-

Anpassung gemäß § 11 nach Inkrafttreten dieses Ge setzes

zes nach der Besoldungsgruppe A 2 bis A 4 bestimmen, 

eintreten, ist der nach Satz 3 berechnete Ruhegehaltssatz

gilt § 102 Abs. 1. Die zu diesem Zeitpunkt geltenden

mit dem Faktor 0,95667 zu vervielfältigen und der Be-

Grundgehaltsbeträge gelten für die Berechnung der Ver-

rechnung der Versorgungsbezüge zu Grunde zu legen. 

sorgungsbezüge fort und nehmen an allgemeinen Anpas-

(6) Für die vor dem 1. Januar 1992 zurückgelegte ruhe-

sungen der Versorgungsbezüge gemäß § 11 teil. 

gehaltfähige Dienstzeit beträgt der Ruhegehaltssatz bis

(2) Die der Berechnung der Versorgungsbezüge vor In-

zu einer zehnjährigen Dienstzeit 35 Prozent; er steigt je

krafttreten dieses Gesetzes zugrunde liegenden Zuschlä-

weiterem vollem Jahr ruhegehaltfähiger Dienstzeit um  ge nach den §§ 50 a bis 50 e BeamtVG in der bis zum 2 Prozentpunkte bis zu einer fünfundzwanzigjährigen

31. August 2006 geltenden Fassung werden nach In-

Dienstzeit und um einen Prozentpunkt bis zu einer fünf -

krafttreten dieses Gesetzes weiterhin gewährt und wie

unddreißigjährigen Dienstzeit. § 27 Abs. 1 Satz 2 bis 4 ist

bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes an-

entsprechend anzuwenden. 

gepasst. 

(7) Der Ruhegehaltssatz nach Absatz 6 erhöht sich um

(3) Zu den ruhegehaltfähigen Bezügen im Sinne des § 19

einen Prozentpunkt je vollem Jahr ruhegehaltfähiger

Abs. 1 Satz 1 zählen und nehmen an den allgemeinen

Dienstzeit, die nach dem 31. Dezember 1991 zurückge-

Anpassungen der Versorgungsbezüge nach § 11 teil:

legt wurde, bis zum Höchstsatz von 75 Prozent. Beträgt

die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach Absatz 6 Satz 1

1. die Ausgleichszulage nach § 13 Abs. 1 des Bundesbe-

keine zehn Jahre, bleibt die Zeit bis zum vollen zehnten

soldungsgesetzes (BBesG) in der bis zum 31. August

Jahr bei der ruhegehaltfähigen Dienstzeit nach Satz 1

2006 geltenden Fassung, 

außer Ansatz. Für Versorgungsfälle, die ab dem Tag der

2. die Ausgleichszulage nach § 13 Abs. 2 BBesG in der

ersten Anpassung nach § 11 nach Inkrafttreten dieses Ge-

bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung, 

setzes ein treten, ist der nach Absatz 6 und 7 berechnete

Ruhegehaltssatz mit dem Faktor 0,95667 zu vervielfälti-

3. die Überleitungszulage nach Artikel 14 § 1 Abs. 1 des

gen und der Berechnung der Versorgungsbezüge zugrun-

Gesetzes zur Reform des öffentlichen Dienstrechts (Re-

de zu legen. § 27 Abs. 1 Satz 2 bis 4 ist entsprechend an-

formgesetz) vom 24. Februar 1997 (BGBl. I S. 322), 

zuwenden. Errechnet sich der maßgebende Ruhegehalts-

4. die Zulagen nach § 5 Abs. 3 Satz 1 Buchst. a und b der

satz nach Absatz 5 bis 7, ist entsprechend diesen Vor-

Zweiten Verordnung über besoldungsrechtliche Über-

schriften auch der Ruhegehaltssatz für die Höchstgrenzen

gangsregelungen nach Herstellung der Einheit Deutsch-

nach § 70 Abs. 2 und § 108 Abs. 2 zu berechnen. 

lands (Zweite Besoldungs-Übergangsverordnung – 

(8) Die Voraussetzungen des Absatzes 5 sind auch dann

2. BesÜV) in der Fassung der Bekanntmachung vom

erfüllt, wenn dem Beamtenverhältnis, aus dem der 

27. November 1997 (BGBl. I S. 2764), 

Ruhestandseintritt erfolgt, mehrere öffentlich-rechtliche

5. die Überleitungszulage nach Artikel IX § 

11 des

Dienst verhältnisse in unmittelbarem zeitlichen Zusam-

Zweiten Gesetzes zur Vereinheitlichung und Neu 

-

menhang mit dem am 31. Dezember 1991 bestehenden

regelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern

öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis vorangegangen

(2. BesVNG) vom 23. Mai 1975 (BGBl. I S. 1173), 

sind. Einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis steht

ein Beschäftigungsverhältnis im Sinne des § 5 Abs. 1

6. der Zuschuss zur Ergänzung des Grundgehalts nach

Nr. 2 und des § 6 Abs. 1 Nr. 2 des Sechsten Buches So-

Nummer 2 Buchst. c der Vorbemerkung zu Abschnitt II

zialgesetzbuch gleich. 

Landesbesoldungsordnung zu den Besoldungsgruppen

AH 3 und AH 4 in der bis zum Zeitpunkt des Inkraft-

(9) § 42 Abs. 2 kommt für Waisen, die nach dem 31. De-

tretens diesen Gesetzes geltenden Fassung, 

zember 1986 geboren sind, zur Anwendung. Für Waisen, 

die vor dem 1. Januar 1987 geboren sind, gilt § 61 Abs. 2

7. die Zulagen nach den Nummern 6 und 27 der Vor -

BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden

bemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A

Fassung fort. 

und B zum Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum

31. August 2006 geltenden Fassung, 

(10) Ansprüche auf Versorgung, die vor dem Inkrafttre-

8. die Zulage für Gerichtsvollzieher nach § 12 der Ver 

-

ten dieses Gesetzes entstanden sind, verjähren nach den

ordnung über die Vergütung für Beamte im Voll-

bisherigen Vorschriften. 

streckungsdienst (Vollstreckungsvergütungsverordnung

(11) § 27 Abs. 4 Satz 4 gilt nicht für Freistellungen, die vor

– VollstrVergV) in der Fassung der Bekanntmachung

dem 1. Juni 1997 bewilligt und angetreten worden sind. 

vom 6. Januar 2003 (BGBl. I S. 8), 
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9. die Ausgleichszulage nach § 13 Abs. 3 BBesG in der

10. Zulagen nach Vorbemerkung 7 der Landesbesol-

Fassung vom 22. Februar 1996. 

dungsordnung A in der Fassung vom 6. Mai 1975, 

(4) Zu den ruhegehaltfähigen Bezügen im Sinne des § 19

11. Zulagen nach Fußnote 7 zu A 13 und Fußnote 4 zu 

Abs. 1 zählen und nehmen nicht an den allgemeinen An-

A 14 des Landesbesoldungsgesetzes in der bis zum

passungen der Versorgungsbezüge nach § 11 teil:

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes gelten-

den Fassung, 

1. der Anpassungszuschlag nach § 71 BeamtVG in der

bis zum 31. Dezember 1983 geltenden Fassung nach

12. Zulagen nach Nummer 14 der Vorbemerkungen zu 

Maßgabe des Artikels 32 des Gesetzes über Maß 

-

C 4 der Landesbesoldungsordnung in der Fassung bis

nahmen zur Entlastung der öffentlichen Haushalte

zum 3. Juli 1979, 

und zur Stabilisierung der Finanzentwicklung in der

13. Zulagen nach Artikel 3 § 2 Abs. 1 und 3 2. BBesErhG, 

Rentenversicherung sowie über die Verlängerung der

In ves titionshilfeabgabe  (Haushaltsbegleitgesetz  1984)

14. Zulagen nach Artikel X § 5 Abs. 3 2. BesVNG, 

vom 22. Dezember 1983 (BGBl. I S. 1532), 

15. Zulagen nach Vorbemerkung 12 der Landesbesol-

2. der Strukturausgleich nach Artikel 1 § 6 des Geset-

dungsordnung in der Fassung vom 12. Dezember 1999, 

zes über die Anpassung von Dienst- und Versor-

16. Zulagen nach Vorbemerkung 12 der Landesbesol-

gungsbezügen in Bund und Ländern 1991 (Bundes-

dungsordnung in der Fassung vom 24. April 1995, 

besoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes

1991 – BBVAnpG 91) vom 21. Februar 1992  17. Zulagen nach Artikel II 1. BesVNG, (BGBl. I S. 266) nach Maßgabe des Artikel 2 Abs. 4

(5) Für Leistungsbezüge nach § 38 Abs. 1 Nr. 3 LBesGBW

des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpas-

gilt § 15 a Abs. 3 BeamtVG in der bis zum 31. August

sungsgesetzes 1998 (BBVAnpG 98) vom 6. August

2006 geltenden Fassung, soweit das Amt vor dem Inkraft-

1998 (BGBl. I S. 2026), 

treten dieses Gesetzes übertragen wurde und die Voraus-

3. der Anpassungszuschlag nach § 71 BeamtVG in der

setzungen für eine versorgungserhöhende Be 

rücksichti 

-

bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nach Maß-

gung der Leistungsbezüge nach § 38 Abs. 7 Satz 2 und 3

gabe des Artikels 4 Nr. 12 und 13 des Reformgeset-

LBesGBW nicht vorliegen; die Leistungsbezüge gelten

zes, 

dabei als Unterschiedsbetrag. 

4. der Zuschlag zum Grundgehalt (Erhöhungszuschlag)

§ 104

nach Artikel 5 § 1 Abs. 1 oder Artikel 6 Abs. 1 des

Siebenten Gesetzes zur Änderung des Bundesbesol-

 Hinterbliebenenversorgung

dungsgesetzes (7. BesÄndG) vom 15. April 1970

(BGBl. I S. 339) nach Maßgabe des Artikels 2 Abs. 4

(1) Für die Hinterbliebenenversorgung aus einer vor dem

BBVAnpG 98, 

1. Januar 2002 geschlossenen Ehe, bei der mindestens

ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren ist, beträgt

5. die Ausgleichzulage nach § 81 Abs. 1 BBesG in der

das Witwengeld (§ 33) 60 Prozent des Ruhegehalts, das

bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung, 

der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten können, 

6. die Ausgleichszulage nach Artikel IX § 13 2. BesVNG, 

wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten wäre. 

7. die Nummern 8, 9, 10, 12, 13 a, 23, 25 und 26 der

(2) Wenn die Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschieden wor-

Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnun-

den ist, ist dem schuldlos oder aus überwiegendem Ver-

gen A und B zum Bundesbesoldungsgesetz in der bis

schulden des anderen Ehepartners geschiedenen Ehe-

zum 31. August 2006 geltenden Fassung nach Maß-

partner eines verstorbenen Beamten oder Ruhestands 

-

gabe des § 81 Abs. 2 BBesG in der bis zum 31. Au-

beamten, der im Fall des Fortbestehens der Ehe Witwen-

gust 2006 geltenden Fassung und der danach erfolg-

geld erhalten hätte, ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe

ten landesrechtlichen Bezügeanpassungen, 

des Witwengeldes insoweit zu gewähren, als ihm der

Verstorbene zur Zeit seines Todes Unterhalt zu leisten

8. die Nummern 8, 9, 10, 12, 13 a, 23, 25 und 26 der

hatte. Eine später eingetretene oder eintretende Ände-

Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnun-

rung der Verhältnisse kann berücksichtigt werden. Dies

gen A und B zum Bundesbesoldungsgesetz in der bis

gilt entsprechend für den früheren Ehepartner eines ver-

zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung, 

storbenen Beamten, der einem schuldlos oder aus über-

wiegendem Verschulden des anderen Ehepartners ge-

9. die Unterrichtsabfindung nach Nummer 3 der Vorbe-

schiedenen Ehepartner gleichgestellt ist und dessen Ehe

merkungen zu Abschnitt II Landesbesoldungsord-

aufgehoben oder für nichtig erklärt war. 

nung zu den Besoldungsgruppen AH 1 bis AH 4 in

der bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-

(3) Einem geschiedenen Ehepartner, der im Fall des

setzes geltenden Fassung, 

Fortbestehens der Ehe Witwengeld erhalten hätte, ist auf
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Antrag ein Unterhaltsbeitrag insoweit zu gewähren, als

§ 105

er im Zeitpunkt des Todes gegen den Versorgungsur-

 Versorgung künftiger Hinterbliebener, 

heber einen Anspruch auf schuldrechtlichen Versor-

 Versorgungsausgleich

gungsausgleich nach § 1587 f Nr. 2 des Bürgerlichen Ge-

setzbuches in der am 31. August 2009 geltenden Fassung

(1) Der Hinterbliebenenversorgung nach einem zum

wegen einer Anwartschaft oder eines Anspruchs nach  Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes vorhan -

§ 1587 a Abs. 2 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in

denen Ruhestandsbeamten ist das von dem Verstorbenen

der am 31. August 2009 geltenden Fassung hatte. Der

bezogene Ruhegehalt zugrunde zu legen. Für die Hin-

Unterhaltsbeitrag wird jedoch nur gewährt, 

terbliebenenversorgung aus einer vor dem 1. Januar

1. solange der geschiedene Ehepartner erwerbsgemindert

2002 geschlossenen Ehe, bei der mindestens ein Ehegat-

im Sinne des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ist oder

te vor dem 2. Januar 1962 geboren ist, beträgt das Wit-

wengeld (§§ 33 und 34) 60 Prozent des Ruhegehalts, das

2. solange er mindestens ein waisengeldberechtigtes

der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten können, 

Kind erzieht oder die Sorge für ein waisengeldberech-

wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten wäre. 

tigtes Kind mit körperlichen oder geistigen Gebrechen

hat oder

(2) Das Ruhegehalt, das der verpflichtete Ehegatte im

Zeitpunkt der Wirksamkeit der Entscheidung des Fami -

3. wenn er die Regelaltersgrenze nach den §§ 35 und 235

liengerichts über den Versorgungsausgleich erhält, wird

des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch erreicht hat. 

nach § 13 erst gekürzt, wenn aus der Versicherung des

Der nach Satz 1 festgestellte Betrag ist in einem Prozent-

berechtigten Ehegatten eine Rente zu gewähren oder 

satz des Witwengeldes festzusetzen; der Unterhaltsbei-

eine Zahlung nach § 5 des Bundesversorgungsteilungs-

trag darf fünf Sechstel des entsprechend § 13 gekürzten

gesetzes vom 3. April 2009 (BGBl. I S. 700, 716) oder

Witwengeldes nicht übersteigen. Dem geschiedenen

entsprechendem Landesrecht zu leisten ist; dies gilt nur, 

Ehe 

partner werden frühere Ehepartner einer aufgeho 

-

wenn der Anspruch auf Ruhegehalt vor dem Zeitpunkt

benen oder für nichtig erklärten Ehe gleichgestellt. Die

des Inkrafttretens dieses Gesetzes entstanden ist und die

§§ 35, 40 und 41 gelten entsprechend. 

Entscheidung des Familiengerichts über den Versor-

gungsausgleich zu diesem Zeitpunkt bereits wirksam

(4) Wenn das Scheidungsverfahren bis zum 31. Juli 1989

war. § 13 Abs. 4 und 5 findet entsprechende Anwendung. 

rechtshängig geworden ist oder die Parteien bis zum 

31. Juli 1989 eine Vereinbarung nach § 1587 o des Bür-

gerlichen Gesetzbuches in der damals geltenden Fassung

§ 106

getroffen haben, ist ein Unterhaltsbeitrag nach Absatz 3

 Besondere Bestimmungen zur ruhe-

auch insoweit zu gewähren, als ein Anspruch auf schuld-

 gehaltfähigen Dienstzeit

rechtlichen Versorgungsausgleich besteht, weil

1. die Begründung von Rentenanwartschaften in einer

(1) Bestand während der Kindererziehung vor dem 1. Ja-

gesetzlichen Rentenversicherung mit Rücksicht auf

nuar 1992 bereits ein Beamtenverhältnis, ist für ein vor

die Vorschrift des § 1587 b Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2

dem 1. Januar 1992 geborenes Kind die Zeit eines Er -

des Bürgerlichen Gesetzbuches nicht möglich war, 

ziehungsurlaubs bis zu dem Tag ruhegehaltfähig, an dem

das Kind sechs Monate alt wird. Dies gilt entsprechend

2. der ausgleichspflichtige Ehegatte die ihm nach § 1587 b

für die Zeit einer Kindererziehung von der Geburt des

Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 des Bürgerlichen Gesetz 

-

Kindes bis zu dem Tag, an dem das Kind sechs Monate

buches auferlegten Zahlungen zur Begründung von

alt wird, die in eine Freistellung vom Dienst nach dem

Rentenanwartschaften in einer gesetzlichen Renten-

bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Landesrecht fällt. 

versicherung nicht erbracht hat, 

Haben Beamte vor der Berufung in ein Beamtenverhält-

3. in den Ausgleich Leistungen der betrieblichen Altersver-

nis ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes Kind erzogen, 

sorgung aufgrund solcher Anwartschaften oder Aussich-

findet § 50 a Abs. 8 BeamtVG in der bis zum 31. August

ten einzubeziehen sind, die im Zeitpunkt des Erlasses

2006 geltenden Fassung Anwendung. 

der Entscheidung noch nicht unverfallbar waren oder

(2) Zeiten einer Altersteilzeit nach § 153 h Abs. 2 Nr. 2

4. das Familiengericht nach § 1587 b Abs. 4 des Bürger -

LBG in der bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses

lichen Gesetzbuches eine Regelung in der Form des

Gesetzes geltenden Fassung oder § 7 c Abs. 2 Nr. 2 des

schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs getroffen hat

Landesrichtergesetzes in der bis zum Zeitpunkt des In-

oder die Ehegatten nach § 1587 o des Bürgerlichen

krafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung, die vor

Gesetzbuches den schuldrechtlichen Versorgungsaus-

Inkrafttreten dieses Gesetzes bewilligt und angetreten

gleich vereinbart haben. 

oder aufgenommen war, sind zu neun Zehnteln der Ar-

beitszeit ruhegehaltfähig, die der Bemessung der er-

mäßigten Arbeitszeit während der Altersteilzeit zugrun-

de gelegt worden ist. 
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(3) Der Zeitraum der Verwendung eines Beamten zum

2. Abschnitt

Zwecke der Aufbauhilfe im Beitrittsgebiet wird bis zum

Übergangsvorschriften über Ruhensregelungen für 

31. Dezember 1995 doppelt als ruhegehaltfähige Dienst-

vorhandene Beamte oder Versorgungsempfänger

zeit berücksichtigt, wenn die Verwendung ununter 

-

brochen mindestens ein Jahr gedauert hat. 

§ 108

(4) § 27 Abs. 2 ist auf am 1. Januar 2001 vorhandene Be-

amte, die bis zum 16. November 1950 geboren sind und

 Zusammentreffen von Versorgungs-

am 16. November 2000 schwerbehindert im Sinne des 

 bezügen mit Renten

§ 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind

und nach § 52 Nr. 2 LBG in der bis zum Zeitpunkt des

(1) Versorgungsbezüge für die zum Zeitpunkt des In-

Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung oder

krafttretens dieses Gesetzes vorhandenen Beamten oder

nach § 40 Abs. 1 Nr. 2 LBG i. V. m. Artikel 62 § 3 Abs. 5

Versorgungsempfänger werden neben Renten nur bis

des Dienstrechtsreformgesetzes in den Ruhestand ver-

zum Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten Höchstgren-

setzt werden, nicht anzuwenden. 

ze gezahlt. Als Renten gelten

(5) Hat das Beamtenverhältnis oder ein unmittelbar vo -

1. Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen, 

rangegangenes anderes öffentlich-rechtliches Dienstver-

2. Renten aus einer zusätzlichen Alters- oder Hinterblie-

hältnis, aus dem der Beamte in den Ruhestand tritt, be-

benenversorgung für Angehörige des öffentlichen

reits am 31. Dezember 2010 bestanden, finden § 6 Abs. 1

Dienstes, 

Satz 1 bis 3 Halbsatz 1 und Satz 6 sowie Abs. 2 und 3, 

die §§ 7 bis 11, § 12 Abs. 1 bis 4, § 12 b, § 13 Abs. 2 und

3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, wobei

§ 66 Abs. 9 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006

für Ruhegehaltsempfänger ein dem Unfallausgleich 

geltenden Fassung hinsichtlich der Bestimmung der ruhe-

(§ 50) entsprechender Betrag unberücksichtigt bleibt; 

gehaltfähigen Dienstzeit neben den §§ 24 Abs. 1 und 2

bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 20 bleiben

und 26 dieses Gesetzes weiterhin mit der Maßgabe An-

zwei Drittel der Mindestgrundrente nach dem Bundes-

wendung, dass sich die Berücksichtigung von Hochschul -

versorgungsgesetz, bei einem Grad der Schädigungs-

ausbildungszeiten nach den §§ 23 Abs. 6, 101 dieses Ge-

folgen von 10 ein Drittel der Mindestgrundrente nach

setzes richtet. § 102 Abs. 8 gilt entsprechend. 

dem Bundesversorgungsgesetz unberücksichtigt, 

4. Leistungen aus einer berufsständischen Versorgungs-

§ 107

einrichtung oder aus einer befreienden Lebensver 

-

sicherung, zu denen der Arbeitgeber aufgrund eines

 Ruhegehalt und Übergangsgeld aufgrund von 

Beschäftigungsverhältnisses im öffentlichen Dienst

 Übergangsregelungen im Besoldungsrecht

mindestens die Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in

dieser Höhe geleistet hat, 

(1) Ruhegehaltfähige Bezüge im Sinne des § 19 Abs. 1

sind 

5. sonstige Versorgungsleistungen, die aufgrund einer

Berufstätigkeit zur Versorgung des Berechtigten für

1. Zuschüsse zum Grundgehalt von Professoren der Be-

den Fall der Erwerbsminderung oder wegen Alters

soldungsordnung C nach § 96 Abs. 1 LBesGBW, so-

und der Hinterbliebenen für den Fall des Todes be-

weit sie für ruhegehaltfähig erklärt wurden, 

stimmt sind. 

2. die Überleitungszulage nach § 101 Abs. 1 LBesGBW, 

Wird eine Rente im Sinne des Satzes 2 nicht beantragt

soweit sie ruhegehaltfähige Bezüge im Sinne dieses

oder auf sie verzichtet oder wird an deren Stelle eine Ka-

Gesetzes ersetzt und

pitalleistung, Beitragserstattung oder Abfindung gezahlt, 

3. die Ausgleichszulage nach § 101 Abs. 2 LBesGBW, 

tritt an die Stelle der Rente der Betrag, der vom Leis -

soweit sie ruhegehaltfähige Bezüge nach früherem

tungsträger ansonsten zu zahlen wäre. Bei Zahlung einer

Recht ersetzt. 

Abfindung, Beitragserstattung oder eines sonstigen Ka-

pitalbetrags ist der sich bei einer Verrentung ergebende

(2) § 67 Abs. 4 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006

Betrag zugrunde zu legen. Dies gilt nicht, wenn der Ru-

geltenden Fassung findet für die zum Zeitpunkt des In-

hestandsbeamte innerhalb von drei Monaten nach Zu-

krafttretens dieses Gesetzes vorhandenen Hochschuldozen-

fluss den Kapitalbetrag zuzüglich der hierauf gewährten

ten, Oberassistenten, Oberingenieure sowie wissenschaft -

Zinsen in Höhe von 2 Prozentpunkten über dem zum

liche und künstlerische Assistenten (§ 99 LBesGBW) wei-

Zeitpunkt seiner Zahlung geltenden Basiszinssatz an den

terhin Anwendung. 

Dienstherrn abführt. Zu den Renten und den Leistungen

nach Satz 2 Nr. 4 rechnet nicht der Kinderzuschuss. Ren-

ten, Rentenerhöhungen und Rentenminderungen, die auf

§ 1587 b des Bürgerlichen Gesetzbuches oder § 1 des Ge-

setzes zur Regelung von Härten im Versorgungsaus-
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gleich vom 21. Februar 1983 (BGBl. I S. 105), zuletzt

(3) Als Renten im Sinne des Absatzes 1 gelten nicht

geändert am 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 

2586, 

1. bei Ruhestandsbeamten (Absatz 2 Satz 1 Nr. 1) Hin-

2729), jeweils in der bis zum 31. August 2009 geltenden

terbliebenenrenten aus einer Beschäftigung oder Tätig -

Fassung, oder auf den Vorschriften des Versorgungsaus-

keit des Ehegatten, 

gleichsgesetzes vom 3. April 2009 (BGBl. I S. 700), 

geändert am 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1939, 1947), in

2. bei Witwen und Waisen (Absatz 2 Satz 1 Nr. 2) Ren-

der jeweils geltenden Fassung, beruhen, sowie Zu 

-

ten aufgrund einer eigenen Beschäftigung oder Tätig-

schläge oder Abschläge beim Rentensplitting unter Ehe-

keit. 

gatten nach § 76 c des Sechsten Buches Sozialgesetz-

(4) Bei Anwendung von Absatz 1 und 2 bleibt außer An-

buch, bleiben unberücksichtigt. Die Kapitalbeträge nach

satz der Teil der Rente (Absatz 1), der

Satz 4 sind um die Prozentsätze der allgemeinen Anpas-

sungen nach § 11 zu erhöhen oder zu vermindern, die

1. dem Verhältnis der Versicherungsjahre aufgrund frei-

sich nach dem Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs

williger Weiterversicherung oder Selbstversicherung

auf die Kapitalbeträge bis zur Gewährung von Versor-

zu den gesamten Versicherungsjahren oder, wenn sich

gungsbezügen ergeben. Der Verrentungsbetrag nach

die Rente nach Werteinheiten berechnet, dem Verhält-

Satz 4 errechnet sich bezogen auf den Monat aus dem

nis der Werteinheiten für freiwillige Beiträge zu der

Verhältnis zwischen dem nach Satz 8 dynamisierten Ka-

Summe der Werteinheiten für freiwillige Beiträge, 

pitalbetrag und dem Verrentungsdivisor, der sich aus

Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten und Ausfallzeiten oder, 

dem zwölffachen Betrag des Kapitalwertes nach der vom

wenn sich die Rente nach Entgeltpunkten berechnet, 

Bundesministerium der Finanzen zu § 14 Abs. 1 des Be-

dem Verhältnis der Entgeltpunkte für freiwillige Bei -

wertungsgesetzes in der Fassung vom 1. Februar 1991

träge zu der Summe der Entgeltpunkte für freiwillige

(BGBl. I S. 231), zuletzt geändert am 24. Dezember 2008

Beiträge, Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten, Zurechnungs-

(BGBl. I S. 3018, 3028), in der jeweils geltenden Fassung

zeiten und Anrechnungszeiten entspricht, 

im Bundessteuerblatt veröffentlichten Tabelle er gibt. 

2. auf einer Höherversicherung beruht. 

(2) Als Höchstgrenze gelten

Dies gilt nicht, soweit der Arbeitgeber mindestens die

1. für Ruhestandsbeamte der Betrag, der sich als Ruhege-

Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in dieser Höhe ge -

halt zuzüglich des kinderbezogenen Teils des Fami 

-

leis tet  hat. 

lienzuschlags nach § 65 Abs. 2 ergeben würde, wenn

(5) Bei Anwendung des § 68 ist von der nach Anwen-

der Berechnung unter Berücksichtigung von § 99 Abs. 1

dung des Absatzes 1 bis 4 verbleibenden Gesamtversor-

zugrunde gelegt werden

gung auszugehen. 

a) bei den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die End-

(6) Beim Zusammentreffen von zwei Versorgungsbezü-

stufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhe-

gen mit einer Rente ist zunächst der neuere Versor-

gehalt berechnet, 

gungsbezug nach Absatz 1 bis 4 und danach der frühere

b) als ruhegehaltfähige Dienstzeit die Zeit vom voll-

Versorgungsbezug unter Berücksichtigung des gekürz-

endeten 17. Lebensjahr bis zum Eintritt des Versor-

ten neueren Versorgungsbezugs nach § 70 zu regeln. 

gungsfalls abzüglich von Zeiten nach § 24, zuzüg-

Der hiernach gekürzte frühere Versorgungsbezug ist

lich der Zeiten, um die sich die ruhegehaltfähige

unter Berücksichtigung des gekürzten neueren Versor-

Dienstzeit erhöht und der bei der Rente berücksich-

gungsbezugs nach Absatz 1 bis 4 zu regeln; für die Be-

tigten Zeiten einer rentenversicherungspflichtigen

rechnung der Höchstgrenze nach Absatz 2 ist hierbei die

Beschäftigung oder Tätigkeit nach Eintritt des Ver-

Zeit bis zum Eintritt des neueren Versorgungsfalls zu

sorgungsfalls, 

berücksichtigen. 

2. für Witwen der Betrag, der sich als Witwengeld zu-

(7) § 68 Abs. 4 gilt entsprechend. 

züglich des kinderbezogenen Teils des Familienzu-

(8) Den in Absatz 1 bezeichneten Renten stehen ent 

-

schlags nach § 65 Abs. 2, für Waisen der Betrag, der

sprechende wiederkehrende Geldleistungen gleich, die

sich als Waisengeld zuzüglich des kinderbezogenen

aufgrund der Zugehörigkeit zu Zusatz- oder Sonderver-

Teils des Familienzuschlags nach § 65 Abs. 2, wenn

sorgungssystemen der ehemaligen Deutschen Demokra-

dieser neben dem Waisengeld gezahlt wird, aus dem

tischen Republik geleistet werden oder die von einem

Ruhegehalt nach Nummer 1 ergeben würde. 

ausländischen Versicherungsträger nach einem für die

Bundesrepublik Deutschland wirksamen zwischen- oder

Ist bei einem an der Ruhensregelung beteiligten Versor-

überstaatlichen Abkommen gewährt werden. 

gungsbezug das Ruhegehalt nach § 27 Abs. 2 oder einer

entsprechenden bundes- oder landesrechtlichen Vor-

(9) Übersteigt beim Zusammentreffen von Mindestver-

schrift gemindert, ist das für die Höchstgrenze maßge-

sorgung nach § 27 Abs. 4 mit einer Rente nach Anwen-

bende Ruhegehalt in sinngemäßer Anwendung dieser

dung dieser Regelung die Versorgung das nach § 27

Vorschrift festzusetzen. 

Abs. 1 erdiente Ruhegehalt, so ruht die Versorgung bis
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zur Höhe des Unterschieds zwischen dem erdienten Ru-

26. Januar 1976 (BGBl. I S. 185) erlassenen Landes-

he gehalt und der Mindestversorgung. In den von § 85

gesetz zugesicherten Vorlesungsgeldes (Kolleggeld-

BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden

pauschale) als Höchstgrenze im Sinne des § 68 Abs. 2, 

Fassung erfassten Fällen gilt das nach dieser Vorschrift

3. für die Versorgung der Hinterbliebenen eines ent-

maßgebliche Ruhegehalt als erdient. Der kinderbezo 

-

pflichteten Hochschullehrers gilt dieses Gesetz mit

gene Teil des Familienzuschlags nach § 65 bleibt bei der

der Maßgabe, dass sich die Bemessung des den Hin-

Berechnung außer Betracht. Die Summe aus Versor-

terbliebenenbezügen zugrunde zu legenden Ruhe 

-

gung und Rente darf nicht hinter dem Betrag der Min-

gehalts sowie die Bemessung des Sterbe-, Witwen-

destversorgung zuzüglich des kinderbezogenen Teils

und Waisengeldes der Hinterbliebenen nach dem vor

des Familienzuschlags nach § 65 zurückbleiben. Zahlbar

dem 1. Januar 1977 geltenden Landesrecht bestimmt; 

bleibt mindestens das erdiente Ruhegehalt zuzüglich 

für die Anwendung des § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und

des kinderbezogenen Teils des Familienzuschlags nach

des § 36 gelten die entpflichteten Professoren als Ru-

§ 65. Satz 1 bis 5 gilt entsprechend für Witwen und

hestandsbeamte. 

Waisen. 

(3) Die Versorgung der Hinterbliebenen eines nach dem

(10) Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 ist auf Versorgungsfälle an-

nach § 72 des Hochschulrahmengesetzes erlassenen Lan-

zuwenden, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eintre-

desgesetzes übergeleiteten Professors, der einen Antrag

ten. 

nach § 76 Abs. 2 des Hochschulrahmengesetzes nicht ge-

stellt hat, regelt sich nach § 67 BeamtVG in der bis zum

3. Abschnitt

31. August 2006 geltenden Fassung, wenn der Professor

vor der Entpflichtung verstorben ist. 

Übergangsvorschriften für besondere Beamtengruppen

(4) Auf das den Hinterbliebenenbezügen nach Absatz 2

Nr. 3 zugrunde liegende fiktive Ruhegehalt ist § 99 Abs. 1

§ 109

sinngemäß anzuwenden. 

 Hochschullehrer, Wissenschaftliche 

 Assistenten sowie Lektoren

4. Abschnitt 

(1) Auf die Versorgung der Hochschullehrer, Wissen-

Übergangsvorschriften zur Versorgungslastenteilung

schaftlichen Assistenten und Lektoren im Sinne des Ka-

pitels I, Abschnitt V, 3. Titel des Beamtenrechtsrahmen-

§ 110

gesetzes in der Fassung vom 17. Juli 1971 (BGBl. I 

S. 1026, ber. 1591) in der bis zum 29. Januar 1976 gel-

 Laufende Erstattungen

tenden Fassung, die nicht als Professoren oder als Hoch-

schulassistenten übernommen worden sind, und ihrer

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes laufen-

Hinterbliebenen finden die für Beamte auf Lebenszeit, 

de Erstattungen werden nach den bisherigen Anteilen

auf Probe oder auf Widerruf geltenden Vorschriften die-

fortgeführt. 

ses Gesetzes nach Maßgabe der bis zum 31. Dezember

1976 geltenden landesrechtlichen Vorschriften Anwen-

§ 111

dung. 

 Versorgungslastenteilung bei vergangenen Dienst -

(2) Für Professoren, die nach dem 31. Dezember 1976

 herrnwechseln ohne laufende Erstattung

von ihren amtlichen Pflichten entbunden werden (Ent-

pflichtung), und ihre Hinterbliebenen gilt Folgendes:

(1) Hat vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Dienst 

-

herrnwechsel stattgefunden, der die gesetzlichen Voraus-

1. die §§ 6, 9, 13 bis 15, 68 bis 71, 104 Abs. 2 bis 5, 

setzungen für eine Versorgungslastenteilung erfüllte, tra-

§ 105 Abs. 2 und § 108 finden Anwendung; hierbei

gen die beteiligten Dienstherrn die Versorgungsbezüge

gelten die Bezüge der entpflichteten Professoren als

bei Eintritt des Versorgungsfalls im Verhältnis der

Ruhegehalt, die Empfänger als Ruhestandsbeamte;  Dienstzeiten, die beim abgebenden und beim aufneh-

§ 15 gilt nicht für entpflichtete Hochschullehrer, die

menden Dienstherrn in einem in § 1 Abs. 1 oder 3 ge-

die Aufgaben der von ihnen bis zur Entpflichtung in-

nannten Rechtsverhältnis abgeleistet wurden, soweit

negehabten Stelle vertretungsweise wahrnehmen; auf

diese ruhegehaltfähig sind. Zeiten in einem Beamtenver-

das Ruhegehalt nach Halbsatz 2 wird § 99 Abs. 1 nicht

hältnis auf Widerruf bleiben unberücksichtigt. Zeiten 

angewandt, 

einer Beurlaubung, für die der beurlaubende Dienstherr

2. die Bezüge der entpflichteten Professoren gelten unter

die Ruhegehaltfähigkeit anerkannt oder zugesichert hat, 

Hinzurechnung des dem Entpflichteten zustehenden, 

stehen den bei ihm abgeleisteten ruhegehaltfähigen

mindestens des zuletzt vor einer Überleitung nach

Dienstzeiten gleich. Zeiten einer Abordnung zum auf-

dem nach § 72 des Hochschulrahmengesetzes vom  nehmenden Dienstherrn vor dem Dienstherrnwechsel 171
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gelten als beim abgebenden Dienstherrn abgeleistete

den zahlungspflichtigen Dienstherrn zugerechnet, wenn

Dienstzeiten. 

er die wechselnde Person ohne Zustimmung übernom-

men hat. 

(2) Wurde dem Beamten aus Anlass oder nach der Über-

nahme von dem aufnehmenden Dienstherrn ein höher-

(3) Der von den früheren Dienstherrn zu leistende Abfin-

wertiges Amt verliehen, bemisst sich der Anteil des ab-

dungsbetrag ist vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses

gebenden Dienstherrn als wäre der Beamte in dem beim

Gesetzes mit 4,5 Prozent pro Jahr zu verzinsen. 

abgebenden Dienstherrn zuletzt bekleideten Amt ver-

(4) Für den zuletzt abgebenden Dienstherrn gilt § 83

blieben. 

Abs. 2 Satz 1 entsprechend. Die früheren Dienstherrn

(3) Wird der Beamte in den einstweiligen Ruhestand

müssen die Abfindung innerhalb von sechs Monaten leis -

versetzt, entsteht die Verpflichtung des abgebenden

ten, nachdem sie vom zahlungsberechtigten Dienstherrn

Dienstherrn erst mit der Antragsaltersgrenze des Beam-

über den letzten Dienstherrnwechsel unterrichtet wurden. 

ten, spätestens jedoch mit Einsetzen der Hinterbliebe-

(5) Die beteiligten Dienstherrn unterrichten sich gegensei-

nenversorgung. Die Zeit im einstweiligen Ruhestand

tig über die für die Abfindung maßgeblichen Umstände. 

wird, soweit sie ruhegehaltfähig ist, zu Lasten des auf-

§ 82 Abs. 2 sowie § 83 Abs. 1, 3 und 4 gelten ent sprechend. 

nehmenden Dienstherrn berücksichtigt. 

(4) Der abgebende Dienstherr kann anstelle der Erstat-

§ 113

tung nach Absatz 1 bis 3 eine Abfindung an den erstat-

tungsberechtigten Dienstherrn leisten. Die Abfindung

 Versorgungslastenteilung im Fall eines zusätzlichen 

wird nach den §§ 80 und 81 mit der Maßgabe des § 112

 Dienstherrnwechsels nach dem Versorgungs-

Abs. 2 Nr. 2 berechnet; § 112 Abs. 3 und 5 gilt ent 

-

 lasten teilungs-Staatsvertrag

sprechend. 

Erfolgt in Fällen des § 111 nach Inkrafttreten dieses Ge-

setzes ein Dienstherrnwechsel, der unter § 3 des Versor-

§ 112

gungslastenteilungs-Staatsvertrags fällt, haben die frühe-

 Versorgungslastenteilung im Fall eines zusätzlichen 

ren, nach bisherigem Recht erstattungspflichtigen Dienst -

 Dienstherrnwechsels nach § 79

herrn anstelle der Erstattung nach § 111 Abs. 1 bis 3 eine

Abfindung an den zuletzt abgebenden Dienstherrn zu leis -

(1) Erfolgt in Fällen des § 111 nach Inkrafttreten dieses

ten. § 112 Abs. 2, 3, 4 Satz 2 und Abs. 5 gilt entsprechend. 

Gesetzes ein Dienstherrnwechsel, der die Voraussetzun-

gen des § 79 erfüllt, haben neben dem zuletzt abgeenden

Artikel 4

Dienstherrn auch die früheren, nach bisherigem Recht

erstattungspflichtigen Dienstherrn eine Abfindung an

Änderung des Ernennungsgesetzes

den aufnehmenden Dienstherrn zu leisten; für die frühe-

ren Dienstherrn tritt die Abfindung anstelle der Erstat-

Das Ernennungsgesetz in der Fassung vom 29. Januar

tung nach § 111 Abs. 1 bis 3. 

1992 (GBl. S. 141), zuletzt geändert durch Artikel 5 des

Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 435, 457), 

(2) Die Abfindungen nach Absatz 1 werden nach den  wird wie folgt geändert:

§§ 80 und 81 mit folgenden Maßgaben berechnet:

1. Abweichend von § 81 Abs. 2 sind Zeiten bei früheren

1. § 1 wird wie folgt geändert:

zahlungspflichtigen Dienstherrn nicht zu berücksichtigen. 

a) In Absatz 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ ge-

2. Für die Berechnung der von den früheren Dienstherrn

strichen. 

zu leistenden Abfindungen sind die Bezüge ab 

-

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

weichend von § 80 Abs. 3 bis zum Inkrafttreten dieses

Gesetzes entsprechend den linearen Anpassungen zu

2. In § 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a werden die Worte „des

dynamisieren. 

gehobenen, des mittleren und des einfachen Diens -

3. Dienstzeiten bei weiteren Dienstherrn, die nicht zur

tes“ durch die Worte „des mittleren und des gehobe-

Erstattung verpflichtet sind, werden den zahlungs-

nen Diens tes“ ersetzt sowie das Wort „anzustellen,“

pflichtigen Dienstherrn und dem berechtigten Dienst -

gestrichen. 

herrn anteilig zugerechnet (Quotelung); die Auftei-

lung erfolgt nach dem Verhältnis der Zeiten, die die

3. § 4 wird wie folgt geändert:

wechselnde Person bei den zahlungspflichtigen Dienst -

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

herrn abgeleistet hat und beim berechtigten Dienstherrn

bis zum Erreichen der für die wechselnde Person gel-

aa) In Nummer 1 Buchst. a, Nummer 2 und 8 wer-

tenden gesetzlichen Altersgrenze ableisten würde; ab-

den jeweils die Worte „des einfachen,“ ge 

-

weichend hiervon werden die Zeiten dem nachfolgen-

strichen. 
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bb) In Nummer 4 Buchst. a, Nummer 5 Buchst. b, 

2. § 3 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

Nummer 6, 7, 10 und 15 werden jeweils die

„Monatliche Bezüge im Sinne dieses Gesetzes sind

Worte „des gehobenen, des mittleren und des

die Summe der Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 des

einfachen Dienstes“ durch die Worte „des mitt-

Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg und

leren und des gehobenen Dienstes“ ersetzt. 

der Anwärterbezüge nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 des Lan-

cc) Nummer 9 erhält folgende Fassung:

desbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg, jeweils

ohne Familienzuschlag.“ 

„9. den unteren Schulaufsichtsbehörden

für die Lehrer in den Laufbahnen des geho-

3. In § 8 Abs. 2 Satz 3 und § 13 Abs. 3 wird jeweils die

benen Dienstes, mit Ausnahme der Schul-

Angabe „§ 43 Abs. 1 Satz 2 und 3 oder § 44 Satz 2

leiter, die in § 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. d ge-

des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 13

nannten Rechte innerhalb des Schulamtsbe-

Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes“ ersetzt. 

zirks, für die ständigen Vertreter der Schul-

leiter in den Laufbahnen des gehobenen

4. In § 14 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „(§ 9 des Bun-

Dienstes sowie die technischen Oberlehrer

desbesoldungsgesetzes)“ durch die Angabe „(§ 11

und die Fachoberlehrer als Fachbetreuer

Abs. 1 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt-

oder Stufenleiter das Recht, sie in dieses

temberg)“ ersetzt. 

Amt zu befördern;“. 

5. In § 16 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 wird die Angabe 

dd) In Nummer 11, 13 und 14 werden jeweils die

„§ 

80 Abs. 

1 oder 3 des Landesbeamtengesetzes“

Worte „des gehobenen, mittleren und ein 

-

durch die Angabe „§ 37 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 des

fachen Dienstes“ durch die Worte „des mittle-

Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt. 

ren und des gehobenen Dienstes“ ersetzt. 

b) In Satz 2 werden nach der Angabe „Nummer 1

6. In § 22 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§§ 78 und

Buchst. a und b“ die Worte „und nach Nummer 9“

144 des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe

eingefügt. 

„§ 39 des Beamtenstatusgesetzes und § 55 Abs. 4 des

Landesbeamtengesetzes“ ersetzt. 

4. § 5 wird wie folgt geändert:

7. § 23 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Worte „ , auch dann, wenn es

sich um Einweisungen in Planstellen mit einem an-

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „und voll-

deren Endgrundgehalt ohne Änderung der Amtsbe-

ziehbar“ gestrichen. 

zeichnung handelt“ gestrichen. 

b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 9 des Bun-

b) Satz 3 wird gestrichen. 

desbesoldungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 11

Abs. 1 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt -

5. § 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

temberg“ ersetzt. 

„(2) Absatz 1 gilt für die Zuweisung nach § 20 des Be-

c) Nach Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 5 ein-

amtenstatusgesetzes entsprechend.“

gefügt:

„(5) Die Anfechtungsklage hat keine aufschieben-

6. In § 8 wird die Angabe „§§ 128 bis 133 des Beamten-

de Wirkung.“

rechtsrahmengesetzes“ durch die Angabe „§§ 16 bis

19 des Beamtenstatusgesetzes und §§ 26 bis 30 des

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. 

Landesbeamtengesetzes“ ersetzt. 

8. § 25 Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:

Artikel 5

„§ 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 4 Satz 1 des Be-

amtenstatusgesetzes und § 13 Abs. 3 des Landesbe-

Änderung des Landesdisziplinargesetzes

amtengesetzes bleiben unberührt.“

Das Landesdisziplinargesetz vom 14. Oktober 2008

9. § 31 Abs. 2 Satz 6 erhält folgende Fassung:

(GBl. S. 343, 344) wird wie folgt geändert:

„Die Dienstenthebung wird mit der Zustellung, die

1. In § 1 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe 

Einbehaltung von Bezügen oder Ruhegehalt mit

„§ 38 des Beamtenversorgungsgesetzes“ durch die

dem Ablauf des Monats der Zustellung wirksam; 

Angabe „§ 53 des Landesbeamtenversorgungsgeset-

die Anfechtungsklage hat keine aufschiebende Wir-

zes Baden-Württemberg“ ersetzt. 

kung.“
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10. § 33 Abs. 2 Satz 5 erhält folgende Fassung:

Grund entsprechender arbeitsvertraglicher Ver ein -

barung“ gestrichen. 

„Die Einbehaltung wird mit dem Ablauf des Monats

der Zustellung der Verfügung wirksam; die Anfech-

b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Dienstanfän-

tungsklage hat keine aufschiebende Wirkung.“

ger“ durch die Worte „Auszubildende in öffent-

lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen“ ersetzt. 

11. In § 35 Abs. 2 wird die Angabe „§ 43 Abs. 1 Satz 2

und 3 und § 44 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes“

5. In § 24 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 48 Abs. 1

durch die Angabe „§ 13 Abs. 3 des Landesbeamten-

Satz 1 und 2“ durch die Angabe „§ 48 Abs. 1 Satz 1

gesetzes“ ersetzt. 

und 2 sowie Abs. 3“ ersetzt. 

12. In § 36 Abs. 1 Nr. 3 wird die Angabe „§ 59 Abs. 1 

6. In § 25 Abs. 2 Satz 2 und 3 wird das Wort „Neuwahl“

des Beamtenversorgungsgesetzes“ durch die Angabe

jeweils durch das Wort „Wiederholungswahl“ er-

„§ 6 Abs. 1 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes

setzt. 

Baden-Württemberg“ ersetzt. 

7. In § 36 Abs. 2 Satz 1 erhalten die Nummern 1 bis 3

13. In § 43 Abs. 2 wird die Angabe „§ 68 Abs. 2 des Lan-

folgende Fassung:

desbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 34 Satz 2

„1. dem Ehegatten oder dem Lebenspartner nach § 1

des Landesbeamtengesetzes“ ersetzt. 

des Lebenspartnerschaftsgesetzes, 

2. einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis

Artikel 6

zum dritten Grad Verwandten, 

Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes

3. einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis

zum zweiten Grad Verschwägerten oder als ver-

Das Landespersonalvertretungsgesetz in der Fassung

schwägert Geltenden, solange die die Schwäger-

vom 1. Februar 1996 (GBl. S. 205), zuletzt geändert

schaft begründende Ehe oder Lebenspartner-

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (GBl. 

schaft nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes

S. 365, 367), wird wie folgt geändert:

besteht, oder“. 

1. Die Überschrift des Gesetzes erhält folgende Fußnote:

8. In § 45 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „ ; die Reise-

„1 Dieses Gesetz dient auch der Umsetzung der

kostenvergütungen sind nach den für Beamte der Be-

Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments

soldungsgruppe A 15 geltenden Bestimmungen zu

und des Rates vom 11. März 2002 zur Festlegung 

bemessen“ gestrichen. 

eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung

und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen

9. Nach § 47 wird folgender § 47 a eingefügt:

Gemeinschaft (ABl. L 80 vom 23. 3. 2002, S. 29) in

der jeweils geltenden Fassung.“

„§ 47 a

 Unfälle und Sachschaden

2. Nach § 9 wird folgender § 9 a eingefügt:

Erleidet ein Beamter anlässlich der Wahrnehmung

„§ 9 a 

von Rechten oder Erfüllung von Pflichten nach die-

 Verbot der Behinderung, Benach-

sem Gesetz einen Unfall, der im Sinne der beamten-

 teiligung und Begünstigung

rechtlichen Unfallfürsorgevorschriften ein Dienst-

unfall wäre, oder einen Sachschaden, der nach § 80

des Landesbeamtengesetzes zu ersetzen wäre, so fin-

Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach die-

den diese Vorschriften entsprechende Anwendung.“

sem Gesetz wahrnehmen, dürfen darin nicht behin-

dert und wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt

10. § 48 wird wie folgt geändert:

oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre beruf-

liche Entwicklung.“

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Schutz des Arbeitsplatzes, Übernahme eines

3. In § 10 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 68 Abs. 2

Aus zubildenden“. 

Satz 2“ durch die Angabe „§ 68 Abs. 2 Satz 3“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 bis 8

4. § 11 wird wie folgt geändert:

angefügt:

a) In Absatz 2 Satz 4 werden die Worte „nach 

„(3) Die außerordentliche Kündigung von Mit-

§ 123 a des Beamtenrechtsrahmengesetzes oder auf

gliedern des Personalrats, die in einem Arbeits-
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verhältnis stehen, bedarf der Zustimmung des Per-

12. In § 55 Abs. 3 wird die Angabe „§§ 48“ durch die

sonalrats. Verweigert der Personalrat seine Zu-

Angabe „§§ 47 a, 48“ ersetzt. 

stimmung oder äußert er sich nicht innerhalb von

drei Arbeitstagen nach Eingang des Antrags, so

13. § 56 wird wie folgt geändert: 

kann das Verwaltungsgericht sie auf Antrag des

a) In Absatz 1 wird das Wort „Dienstanfänger“

Leiters der Dienststelle ersetzen, wenn die außer-

durch die Worte „Auszubildende in öffentlich-

ordentliche Kündigung unter Berücksichtigung

rechtlichen Ausbildungsverhältnissen“ ersetzt. 

aller Umstände gerechtfertigt ist. In dem Verfah-

ren vor dem Verwaltungsgericht ist der betroffene

b) In Absatz 2 wird das Wort „Dienstanfänger“

Arbeitnehmer Beteiligter. 

durch die Worte „Auszubildenden in öffentlich-

rechtlichen Ausbildungsverhältnissen“ ersetzt. 

(4) Beabsichtigt der Arbeitgeber, einen in einem

Berufsausbildungsverhältnis nach dem Berufsbil-

c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Angabe „§ 12 Abs. 2

dungsgesetz, dem Krankenpflegegesetz oder dem

Nr. 2“ durch die Angabe „§ 12 Abs. 2“ und die

Hebammengesetz stehenden Beschäftigten (Aus-

Angabe „§ 48 Abs. 1“ durch die Angabe „§§ 47 a, 

zubildenden), der Mitglied im Personalrat ist, 

48 Abs. 1“ ersetzt. 

nach erfolgreicher Beendigung des Berufsausbil-

d) In Absatz 4 wird das Komma nach dem Wort

dungsverhältnisses nicht in ein Arbeitsverhältnis

„Stufenvertretungen“ durch das Wort „und“ er-

auf unbestimmte Zeit zu übernehmen, so hat er

setzt und die Worte „und zur Gesamt-Jugend- und

dies drei Monate vor Beendigung des Berufsaus-

Auszubildendenvertretung“ gestrichen. 

bildungsverhältnisses dem Auszubildenden schrift -

lich mitzuteilen. 

14. § 62 wird wie folgt geändert:

(5) Verlangt ein in Absatz 4 genannter Auszubil-

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 67“ durch die Anga-

dender innerhalb der letzten drei Monate vor Been-

be „§§ 47 a und 67“ ersetzt. 

digung des Berufsausbildungsverhältnisses schrift -

lich vom Arbeitgeber seine Weiterbeschäftigung, 

b) Satz 2 erhält folgende Fassung:

so gilt zwischen dem Auszubildenden und dem Ar-

„§ 48 Abs. 1 und 3 bis 8 gilt entsprechend mit den

beitgeber im Anschluss an das erfolgreiche Berufs-

Maßgaben, dass die Versetzung, die Abordnung

ausbildungsverhältnis ein Arbeitsverhältnis auf un-

und die außerordentliche Kündigung von Mitglie-

bestimmte Zeit als begründet. 

dern der Jugend- und Auszubildendenvertretung

der Zustimmung des Personalrats bedürfen und in

(6) Die Absätze 4 und 5 gelten auch, wenn das

dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht auch

Berufsausbildungsverhältnis vor Ablauf eines


die Jugend- und Auszubildendenvertretung betei-

Jahres nach Beendigung der Amtszeit des Perso-

ligt ist.“

nalrats erfolgreich endet. 

c) In Satz 3 wird die Angabe „§ 48 Abs. 1 Satz 1 und

(7) Der Arbeitgeber kann spätestens bis zum Ab-

2“ durch die Angabe „§ 48 Abs. 1 Satz 1 und 2

lauf von zwei Wochen nach Beendigung des Be-

sowie Abs. 3“ ersetzt. 

rufsausbildungsverhältnisses beim Verwaltungs-

gericht beantragen, 

15. In § 65 Abs. 3 Halbsatz 2 werden die Worte „ , Vergü-

1. festzustellen, dass ein Arbeitsverhältnis nach den

tungs- und Lohngruppe“ durch die Worte „oder Ent-

Absätzen 5 oder 6 nicht begründet wird, oder

geltgruppe“ ersetzt und nach dem Wort „Ernennungs-

datum“ die Worte „ , Rechtsgrundlage und Dauer der

2. das bereits nach den Absätzen 5 oder 6 begrün-

Befristung des Arbeitsverhältnisses“ eingefügt. 

dete Arbeitsverhältnis aufzulösen, 

16. § 67 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem

Arbeitgeber unter Berücksichtigung aller Umstän-

„Dienststelle und Personalvertretung haben darüber

de die Weiterbeschäftigung nicht zugemutet wer-

zu wachen, dass alle Angehörigen der Dienststelle

den kann. In dem Verfahren vor dem Verwal-

nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbe-

tungsgericht ist der Personalrat beteiligt. 

sondere, dass jede Benachteiligung von Personen aus

rassistischen Gründen oder wegen ihrer ethnischen

(8) Die Absätze 5 bis 7 sind unabhängig davon

Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen Her-

anzuwenden, ob der Arbeitgeber seiner Mittei-

kunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltan-

lungspflicht nach Absatz 4 nachgekommen ist.“

schauung, ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer poli-

tischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder

11. In § 54 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 48“ durch

Einstellung oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer

die Angabe „§§ 47 a und 48“ ersetzt. 

sexuellen Identität unterbleibt.“
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17. In § 68 Abs. 3 wird die Angabe „§ 115 Abs. 2“ durch

22. § 75 erhält folgende Fassung:

die Angabe „§ 51 Abs. 2 Satz 1“ ersetzt. 

„§ 75

18. § 69 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

 Mitbestimmung in Personalangelegenheiten

a) In Satz 1 werden die Worte „ ; in den Fällen des 

§ 82 stellt sie fest, ob ein Grund zur Verweigerung

(1) Der Personalrat hat mitzubestimmen in Personal -

der Zustimmung vorliegt“ gestrichen. 

angelegenheiten der Beschäftigten bei

b) Nach Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt:

1. Begründung des Beamtenverhältnisses, mit Aus-

nahme der Fälle, in denen das Beamtenverhältnis

„Die oberste Dienstbehörde oder das nach Absatz 3

auf Widerruf nach Ablegung oder dem endgül -

Satz 4 zuständige Organ oder sein Ausschuss

tigen Nichtbestehen der für die Laufbahn vorge-

kann einen Beschluss der Einigungsstelle, der im

schriebenen Prüfung aufgrund von Rechtsvor-

Einzelfall wegen seiner Auswirkungen auf das

schriften endet, 

Gemeinwesen wesentlicher Bestandteil der Regie-

rungsgewalt ist, innerhalb eines Monats nach sei-

2. Einstellung von Arbeitnehmern, deren Arbeits-

ner Zustellung ganz oder teilweise aufheben und

verhältnis voraussichtlich länger als drei Monate

endgültig entscheiden. Die Entscheidung ist zu

bestehen wird, Übertragung der auszuübenden

begründen und den Beteiligten unverzüglich be-

Tätig keiten bei der Einstellung, Zeit- oder Zweck-

kannt zu geben.“

befristung des Arbeitsverhältnisses, 

3. Ein-, Höher- oder Rückgruppierung, soweit je-

19. In § 70 Abs. 2 Satz 1 werden die Angabe „§ 79 Abs. 1

weils tarifvertraglich nichts anderes bestimmt ist, 

Nr. 6, 9, 10 und 12“ durch die Angabe „§ 79 Abs. 1

übertariflicher Eingruppierung, 

Satz 1 Nr. 6 und 12“ und die Angabe „Nr. 11 bis 14“

durch die Angabe „Nr. 11 bis 16“ ersetzt. 

4. Beförderung einschließlich der Übertragung

eines Amtes, das mit einer Zulage ausgestattet

20. § 71 wird wie folgt geändert:

ist, Verleihung eines Amtes mit anderer Amtsbe-

zeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe, 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Perso-

horizontalem Laufbahnwechsel, 

nalvertretung“ die Worte „innerhalb von zehn Ar-

beitstagen nach der Erklärung eines Beteiligten, 

5. nicht nur vorübergehender Übertragung von

die Entscheidung der Einigungsstelle herbei 

füh 

-

Dienstaufgaben eines Amtes mit höherem oder

ren zu wollen,“ eingefügt. 

niedrigerem Grundgehalt, 

b) In Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „§ 69 Abs. 4

6. nicht nur vorübergehender Übertragung einer

Satz 3“ durch die Angabe „§ 69 Abs. 4 Satz 3 und 5“

Tätigkeit, die den Tätigkeitsmerkmalen einer

ersetzt. 

höheren oder niedrigeren Entgeltgruppe ent-

spricht als die bisherige Tätigkeit, 

21. § 73 wird wie folgt geändert:

7. Änderung der arbeitsvertraglich vereinbarten Ar-

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Angabe „8 bis 13“

beitszeit, 

durch die Angabe „8, 11 bis 13“ und die Angabe

8. Umsetzung innerhalb der Dienststelle, wenn sie

„Nr. 11 bis 14“ durch die Angabe „Nr. 11 bis 16“

mit einem Wechsel des Dienstorts verbunden ist, 

ersetzt. 

9. Versetzung zu einer anderen Dienststelle, 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

10. Abordnung für die Dauer von mehr als zwei Mo-

„(3) Die Dienststelle kann eine Dienstvereinba-

naten, 

rung jederzeit ohne Einhaltung einer Frist ganz

oder teilweise kündigen, soweit Regelungen we -

11. Zuweisung für die Dauer von mehr als zwei Mo-

gen ihrer Auswirkungen auf das Gemeinwesen die

naten, 

Regierungsverantwortung wesentlich be 

rüh 

ren. 

12. Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl

Die gekündigten Regelungen sind mit der Kündi-

der Wohnung beschränken, 

gung unwirksam. Die Kündigung ist gegenüber

dem Personalrat schriftlich zu erklären und zu be-

13. Versagung oder Widerruf der Genehmigung einer

gründen.“

Nebentätigkeit, Untersagung einer Nebentätig-

keit, 

14. Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitbeschäfti-

gung oder Urlaub ohne Fortzahlung der Bezüge

oder des Arbeitsentgelts nach §§ 69, 70 und 72
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des Landesbeamtengesetzes oder entsprechender

26. § 80 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

tariflicher Vorschriften, 

a) Nummer 7 erhält folgende Fassung:

15. Ablehnung des Antrags auf Hinausschiebung des

„7. Ablehnung des Antrags von Beamten auf vor-

Eintritts in den Ruhestand wegen Erreichens der

zeitige Versetzung in den Ruhestand, vorzei tiger

Altersgrenze. 

Versetzung in den Ruhestand, wenn der Beamte

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 9 und 10 bestim-

die Versetzung nicht selbst beantragt hat,“. 

men sowohl der Personalrat der aufnehmenden als

b) In Nummer 10 Buchst. a wird die Angabe „Nr. 2“

auch der Personalrat der abgebenden Dienststelle

durch die Angabe „Nr. 4“ ersetzt. 

mit, im Falle des Absatzes 1 Nr. 11 bestimmt nur der

Personalrat der abgebenden Dienststelle mit; in die-

sen Fällen bestimmt der Personalrat der abgebenden

27. § 81 wird wie folgt geändert:

Dienststelle und im Falle des Absatzes 1 Nr. 15 der

a) In Satz 1 wird die Angabe „§§ 75, 76, 79 Abs. 3

Personalrat nur mit, wenn der Beschäftigte dies be-

Nr. 15 und § 80“ durch die Angabe „§§ 75 und 80“

antragt. Dieser ist von der beabsichtigten Maßnahme

ersetzt. 

rechtzeitig vorher in Kenntnis zu setzen; gleichzeitig

ist er auf sein Antragsrecht hinzuweisen. Absatz 1

b) In Satz 2 wird die Angabe „§§ 75, 76, 79 Abs. 3

Nr. 10 findet keine Anwendung, soweit der Beschäf-

Nr. 15, § 80“ durch die Angabe „§§ 75 und 80“ er-

tigte für die Erfüllung von Aufgaben nach dem Lan-

setzt. 

desdisziplinargesetz abgeordnet wird.“ 

c) In Satz 3 wird die Angabe „der §§ 75, 76 und 79

Abs. 3 Nr. 15“ durch die Angabe „des § 75“ er-

23. § 76 wird aufgehoben. 

setzt. 

24. In § 77 Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Vor“

28. In § 82 wird die Angabe „der §§ 75, 76 und 79 Abs. 3

die Worte „der Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Nr. 15“ durch die Angabe „des § 75“ ersetzt. 

während der Probezeit,“ eingefügt. 

29. § 83 wird wie folgt geändert:

25. § 79 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 werden die Worte „oder dem Sicher-

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Nummern 9 und 10

heitsausschuß nach § 719 Abs. 4 der Reichsver 

-

gestrichen. 

sicherungsordnung“ durch die Worte „nach § 22

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

Abs. 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch“ er-

setzt. 

aa) In Nummer 11 werden die Worte „Unterwei-

sung in“ durch die Worte „Einführung in die

b) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 1552 der Reichs-

Aufgaben“ ersetzt. 

versicherungsordnung“ durch die Angabe „§ 193

Abs. 5 Satz 1 des Siebten Buches Sozialgesetz-

bb) Die Nummer 15 erhält folgende Fassung:

buch“ ersetzt. 

„15. Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleis -

tung und Erleichterung des Arbeitsab-

30. In § 84 wird die Angabe „§ 120“ durch die Angabe

laufs,“. 

„§ 53 des Beamtenstatusgesetzes und § 89“ ersetzt. 

cc) Nach Nummer 15 wird folgende neue Num-

31. § 86 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

mer 16 eingefügt:

a) Die Angabe „§ 48 Abs. 1,“ wird durch die Angabe

„16. Einführung grundsätzlich neuer Arbeits-

„§ 48 Abs. 1, 3 und 7 sowie“ ersetzt. 

methoden,“. 

b) Die Worte „dieses Gesetzes sowie des § 107 Satz 2

dd) Die bisherigen Nummern 16 und 17 werden

und des § 108 Abs. 1 des Bundespersonalvertre-

Nummern 17 und 18. 

tungsgesetzes“ werden gestrichen. 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

32. In § 87 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 werden nach dem Wort

aa) Satz 1 wird folgender Halbsatz angefügt:

„Landesbehörden“ die Worte „oder den von diesen

„ ; § 75 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.“

bestimmten Stellen“ eingefügt. 

bb) Satz 2 wird gestrichen. 

33. In § 89 Abs. 2 werden das Wort „Vollzugsanstalten“

durch das Wort „Justizvollzugseinrichtungen“ und

die Angabe „§ 75 Abs. 1 Nr. 4 bis 6“ durch die Anga-

be „§ 75 Abs. 1 Nr. 8 bis 10“ ersetzt. 
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34. § 90 wird wie folgt geändert:

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 erhalten folgende Fas-

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 76 Abs. 1 und 

sung:

§ 79 Abs. 3 Nr. 15“ durch die Angabe „§ 75

Abs. 1 Nr. 2, 3, 6 bis 14“ ersetzt und am Ende

„4. bei der Hochschule für Polizei Villingen-

folgender Halbsatz angefügt:

Schwenningen, 

„ ; § 75 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.“

5. beim Logistikzentrum Baden-Württemberg.“

bb) Satz 2 wird gestrichen. 

b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 75 Abs. 1

Nr. 4 bis 6“ durch die Angabe „§ 75 Abs. 1 Nr. 8

bis 10“ ersetzt. 

Artikel 7

Änderung der Landeshaushaltsordnung

35. § 92 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Bei Lehrern an allgemeinbildenden und beruf -

Die Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg

lichen Schulen finden § 75 Abs. 1 Nr. 1 und bei nicht

vom 19. Oktober 1971 (GBl. S. 428), zuletzt geändert

beamteten Lehrern § 75 Abs. 1 Nr. 8 bis 10 keine An-

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. März 2010 (GBl. 

wendung.“

S. 265, 267), wird wie folgt geändert:

36. § 94 wird wie folgt geändert: 

§ 48 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§§ 75 bis 77, 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

79 Abs. 3 Nr. 15 und § 80“ durch die Angabe 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „40.“ durch die Angabe

„§§ 75, 77 und 80“ ersetzt. 

„42.“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1, § 76

bb) Die Sätze 2 und 5 werden gestrichen. 

Abs. 1 und § 79 Abs. 3 Nr. 15“ gestrichen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

37. § 94 c wird wie folgt geändert:

aa) Die Sätze 3 und 6 werden gestrichen. 

a) In Nummer 8 Buchst. b Satz 1 wird die Angabe

bb) Im neuen Satz 3 wird die Angabe „Absatz 1 Satz 3“

„§§ 75, 76, 77 Abs. 1, 79 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 3 Nr. 3

durch die Angabe „Absatz 1 Satz 2“ ersetzt. 

und Nr. 15, 80“ durch die Angabe „§§ 75, 77 Abs. 1, 

§ 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Abs. 3 Nr. 3 sowie  c) In Absatz 4 werden nach Nummer 5 folgende Num-

§ 80“  ersetzt. 

mern 6 und 7 angefügt: 

b) In Nummer 9 Satz 1 wird die Angabe „§§ 76, 79

„6. im Fall der Zahlung einer Abfindung nach § 4

Abs. 3 Nr. 15 und § 80“ durch die Angabe „§§ 75

Abs. 1 des Staatsvertrags über die Verteilung von

und 80“ ersetzt. 

Versorgungslasten bei bund- und länderübergrei-

fenden Dienstherrnwechseln (Versorgungslasten-

38. In § 95 wird die Angabe „§§ 75 bis 77, 79 Abs. 1 

teilungs-Staatsvertrag), 

Nr. 1, 3 bis 5, 9, 10 und Abs. 3 Nr. 13 und 15“ durch

7. im Fall der Zahlung einer Abfindung nach den 

die Angabe „§§ 75, 77, 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 3 bis 5

§§ 78 bis 83 des Landesbeamtenversorgungsge-

und Abs. 3 Nr. 13, 15 und 16“ ersetzt. 

setzes Baden-Württemberg über die Verteilung

von Versorgungslasten bei landesinternen Dienst -

39. In § 97 a Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 1 wird das

herrnwechseln.“

Wort „Innenministeriums“ jeweils durch die Worte

„Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und

d) Absatz 5 Satz 1 erhält folgende Fassung:

Verbraucherschutz“ ersetzt. 

„In den Fällen des Absatzes 3 bedarf die Einstellung

und Versetzung von Beamten und Richtern in den Lan-

40. § 103 wird wie folgt geändert:

desdienst der Einwilligung des Finanzministeriums

a) In Absatz 1 werden die Angabe „§§ 76, 78“ durch

1. bei Berufung als Professor, wenn der Bewerber das

die Angabe „§ 75 Abs. 1 Nr. 2, 3, 6 bis 14, § 78“

52. Lebensjahr vollendet hat; 

und die Angabe „Abs. 3 Nr. 3 bis 7, 9, 11 bis 15“

durch die Angabe „Abs. 3 Nr. 3 bis 7, 9, 11 bis

2. ansonsten, wenn der Bewerber das 45. Lebensjahr

14“ ersetzt. 

vollendet hat.“

b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 76 Abs. 1 und 

§ 79 Abs. 3 Nr. 15“ durch die Angabe „§ 75 Abs. 1

Nr. 2, 3, 6 bis 14“ ersetzt. 
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Artikel 8

b) In Absatz 2 werden die Worte „nach Anlage IV des

Bundesbesoldungsgesetzes“ durch die Worte „nach

Änderung des Landesreisekostengesetzes

Anlage VI des Landesbesoldungsgesetzes Baden-

Württemberg“ ersetzt. 

Das Landesreisekostengesetz in der Fassung vom 20. Mai

1996 (GBl. S. 466), zuletzt geändert durch Artikel 1 des

Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 432), wird wie

Artikel 10

folgt geändert:

Änderung des Gesetzes über die Errichtung des 

Landesamtes für Besoldung und Versorgung

1. In § 3 Abs. 4 werden die Worte „ , Vorschlag oder

Veranlassung“ gestrichen. 

Das Gesetz über die Errichtung des Landesamtes für 

Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg vom 

2. In § 22 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 123 a des Be-

2. Februar 1971 (GBl. S. 21), zuletzt geändert durch Ar-

amtenrechtsrahmengesetzes“ durch die Angabe „§ 20

tikel 27 des Gesetzes vom 18. Dezember 1995 (GBl. 

des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt. 

1996 S. 29, 36), wird wie folgt geändert:

3. In 23 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „Polizeibeamten

§ 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

im Sinne des § 138 LBG“ durch die Worte „Beamten

des Polizeivollzugsdienstes“ ersetzt. 

1. In Nummer 1 Buchst. a werden die Worte „ , Dienst-

anfänger und an in einem sonstigen“ durch die Worte

Artikel 9

„und an in einem“ ersetzt. 

Änderung des Landesumzugskostengesetzes

2. Nummer 2 wird wie folgt geändert:

Das Landesumzugskostengesetz in der Fassung vom 

a) In Buchstabe a werden die Worte „Vergütungen, 

12. Februar 1996 (GBl. S. 127), zuletzt geändert durch

Löhnen“ durch das Wort „Entgelten“ ersetzt und

Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. 

die Worte „Angestellte und Arbeiter“ durch das

S. 432), wird wie folgt geändert:

Wort „Arbeitnehmer“ ersetzt. 

1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

b) In Buchstabe b werden die Worte „Angestellten und

Arbeiter“ durch das Wort „Arbeitnehmer“ ersetzt. 

a) In Nummer 2 werden die Worte „oder eine Dienst-

wohnung zu beziehen“ gestrichen. 

3. In Nummer 6 wird der Punkt durch einen Strichpunkt

b) Nummer 3 wird gestrichen. 

ersetzt und folgende Nummer 7 angefügt:

c) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 3. 

„7. die Festsetzung, Regelung, Anweisung und Aus-

zahlung von Alters- und Hinterbliebenengeld ent-

sprechend Nummer 3.“

2. § 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 123 a des Beam-

Artikel 11

tenrechtsrahmengesetzes“ durch die Angabe „§ 20

des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt. 

Änderung des Gesetzes zur Aufhebung der Staats-

schuldenverwaltung Baden-Württemberg

b) Es wird folgender Satz angefügt:

„In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 kann bei kommu-

Das Gesetz zur Aufhebung der Staatsschuldenverwal-

nalen Wahlbeamten die Zusage der Umzugskosten-

tung Baden-Württemberg vom 17. Dezember 1997 (GBl. 

vergütung auch dann erteilt werden, wenn die bis-

S. 561) wird wie folgt geändert:

herige Wohnung bereits im Einzugsgebiet des

In § 3 Satz 3 werden der Angabe „§ 107 b des Beamten-

neuen Dienstortes liegt, eine Wohnsitzverlegung

versorgungsgesetzes“ die Worte „in der bis zum 31. Au-

an den neuen Dienstort aber im Interesse der Ge-

gust 2006 geltenden Fassung“ angefügt. 

meinde erfolgt.“

3. § 10 wird wie folgt geändert:

Artikel 12

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „A 1 bis A 8“

Änderung des Abgeordnetengesetzes

durch die Worte „A 5 bis A 8“ und die Worte

„nach Anlage IV des Bundesbesoldungsgesetzes“

Das Abgeordnetengesetz vom 12. September 1978 (GBl. 

durch die Worte „nach Anlage VI des Landesbe-

S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes

soldungsgesetzes Baden-Württemberg“ ersetzt. 

vom 29. Juli 2010 (GBl. S. 576), wird wie folgt geändert:
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1. In § 10 Abs. 2 Satz 1 werden die Angabe „§ 55 Abs. 1

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

Satz 1 des Beamtenversorgungsgesetzes“ durch die

c) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 8 des Bundesbe-

Angabe „§ 

108 Abs. 

1 des Landesbeamtenversor-

soldungsgesetzes einschließlich der hierzu ergan-

gungsgesetzes Baden-Württemberg“ und die Angabe

genen Über gangsvorschriften“ durch die Angabe

„§ 55 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 3, 4 und 8 des Beam-

„§ 10 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt-

tenversorgungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 

108

temberg“ ersetzt. 

Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 3, 4 und 8 des Landesbeam-

tenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg“ ersetzt. 

2. § 14 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

2. In § 21 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe 

Nach dem Wort „Landesbeamten“ werden die Worte

„§ 55 Abs. 3 und 4 des Beamtenversorgungsgesetzes“

„und ihre Hinterbliebenen“ angefügt. 

durch die Angabe „§ 108 Abs. 3 und 4 des Landesbeam-

tenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg“ ersetzt. 

3. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

3. In § 25 wird die Angabe „§ 53 Abs. 8 des Beamtenver-

sorgungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 68 Abs. 7 des

aa) In Satz 3 wird die Angabe „60.“ durch die An-

Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württem-

gabe „62.“ ersetzt. 

berg“ ersetzt. 

bb) In Satz 5 wird die Angabe „55.“ durch die An-

gabe „57.“ ersetzt. 

4. In § 34 Abs. 2 wird die Angabe „§ 131 des Landesbe-

amtengesetzes“ durch die Angabe „§ 37 des Landes-

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „Familienzu-

beamtengesetzes“ ersetzt. 

schlag bis zur Stufe 1“ durch die Worte „ehebezo-

gene Teil des Familienzuschlags“ ersetzt. 

Artikel 13

4. § 20 a wird wie folgt geändert:

Änderung des Gesetzes über Einsetzung 

a) In Absatz 1 werden die Absatzbezeichnung „(1)“ ge-

und Verfahren von Untersuchungs-

strichen und der Klammerzusatz „(§ 50 Abs. 1 des 

ausschüssen des Landtags

Beamtenversorgungsgesetzes)“ durch den Klammer -

zusatz „(§ 65 Abs. 1 des Landesbeamtenversorgungs -

Das Gesetz über Einsetzung und Verfahren von Unter -

gesetzes Baden-Württemberg)“ ersetzt. 

suchungsausschüssen des Landtags vom 3. März 1976

(GBl. S. 194), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

setzes vom 11. Oktober 2005 (GBl. S. 661, 667), wird

wie folgt geändert:

5. § 23 wird wie folgt geändert:

In § 14 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 74 Abs. 1 des

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 37 Abs. 4

„Steht einem Mitglied oder einem ehemaligen Mit-

Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt. 

glied der Regierung aufgrund eines früheren Amts-

verhältnisses als Mitglied einer Regierung oder ei -

Artikel 14

nes früheren Dienstverhältnisses als Beamter oder

Richter ein Anspruch auf Ruhegehalt oder eine 

Änderung des Ministergesetzes

ruhegehaltähnliche Versorgung zu, so ruht dieser

Anspruch für einen Zeitraum, 

Das Ministergesetz in der Fassung vom 20. August 1991

(GBl. S. 533, ber. S. 611), zuletzt geändert durch Artikel 3

a) für den Amtsgehalt und gegebenenfalls Fami 

-

des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GBl. S. 538, 

lienzuschlag, Übergangsgeld oder Altersehren -

542), wird wie folgt geändert:

sold aus dem Amtsverhältnis zu zahlen sind, bis

zur Höhe des Betrages dieser Bezüge, 

1. § 10 wird wie folgt geändert:

b) für den Ruhegehalt aus dem Amtsverhältnis zu

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

zahlen ist insoweit, als die Summe der Versor-

gungsbezüge 71,75 vom Hundert der ruhege-

aa) In Buchstabe a wird die Angabe „Besoldungs-

haltfähigen Amtsbezüge überschreitet.“

ordnung B“ durch die Angabe „Landesbesol-

dungsordnung B“ ersetzt. 

b) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

bb) In Buchstabe b wird die Angabe „§§ 39 bis 41

„Das Gleiche gilt für ein Ruhegehalt oder für eine ru-

des Bundesbesoldungsgesetzes“ durch die An-

hegehaltähnliche Versorgung aufgrund der Wieder-

gabe „§§ 40 bis 42 des Landesbesoldungsgeset-

verwendung mit der Maßgabe, dass ein ehemaliges

zes Baden-Württemberg“ ersetzt. 

Mitglied der Regierung, das Ruhegehalt aus dem
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Amtsverhältnis bezieht, dieses nur insoweit erhält, als

Artikel 16

das Ruhegehalt oder die ruhegehaltähn liche Versor-

Änderung des Gesetzes zur Neuorganisation 

gung aufgrund der Wiederverwendung zusammen mit

der Führungsakademie des Landes 

dem für den selben Zeitraum zu stehenden Ruhegehalt

Baden-Württemberg

aus dem Amtsverhältnis hinter 71,75 vom Hundert

der ruhgehaltfähigen Amtsbezüge zurückbleibt.“

Das Gesetz zur Neuorganisation der Führungsakademie

c) Die Absätze 3 bis 5 erhalten folgende Fassung:

des Landes Baden-Württemberg vom 6. Februar 2001

(GBl. S. 114) wird wie folgt geändert:

„(3) Die Absätze 1 und 2 finden auf die Hinterblie-

benen sowie auf Mitglieder und ehemalige Mitglie-

In § 11 Abs. 3 wird die Angabe „§ 96 des Landesbeam-

der der Regierung, denen Hinterbliebenenversor-

tengesetzes“ durch die Angabe „§ 48 des Beamten 

-

gung zusteht, entsprechende Anwendung mit der

statusgesetzes und § 59 des Landesbeamtengesetzes“

Maßgabe, dass soweit nach den für die Landesbe-

ersetzt. 

amten geltenden versorgungsrecht lichen Vorschrif-

ten anstelle von 71,75 vom Hundert abweichende

Artikel 17

Höchstgrenzen für Hinterbliebene bestimmt sind, 

diese entsprechend gelten. § 70 Abs. 3 und Abs. 4

Änderung der Gemeindeordnung

Satz 2 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Ba -

den-Württemberg gilt sinngemäß. 

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000

(GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 6

(4) Für ein ehemaliges Mitglied der Regierung und

des Gesetzes vom 29. Juli 2010 (GBl. S. 555, 558),  wird

seine Hinterbliebenen gelten §§ 69, 71 und 108 des

wie folgt geändert:

Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Würt tem -

berg einschließlich der hierzu ergangenen Über-

In § 50 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Beamte“

gangsvorschriften im Landesbeamtenversorgungs-

die Worte „auf Zeit“ eingefügt. 

gesetz Baden-Württemberg sinngemäß. 

(5) Für ein ehemaliges Mitglied der Regierung gilt 

Artikel 18

§ 53 a des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis

Änderung der Landkreisordnung

zum 31. Dezember 2000 geltenden Fassung mit der

Maßgabe, dass an die Stelle der in § 53 a Abs. 1 Satz 1

Die Landkreisordnung in der Fassung vom 19. Juni 1987

des Beamtenversorgungsgesetzes genannten Rechts-

(GBl. S. 289), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-

vorschriften § 16 Abs. 2 dieses Gesetzes tritt.“

setzes vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 190), wird wie

folgt geändert:

6. Nach § 25 wird folgender neuer § 26 eingefügt:

1. In § 37 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Beam-

„§ 26

ter“ die Worte „auf Zeit“ eingefügt. 

(1) § 16 Abs. 1 Satz 3 in der bis zum Inkrafttreten des

2. In § 38 Satz 1 wird die Angabe „63. Lebensjahr“

Dienstrechtsreformgesetzes geltenden Fassung findet

durch die Angabe „65. Lebensjahr“ ersetzt. 

auf die Rechtsverhältnisse der bei Inkrafttreten des

Dienstrechtsreformgesetzes vorhandenen ehemaligen

Mitglieder der Landesregierung und Versorgungs-

Artikel 19

empfänger weiterhin Anwendung. 

Gesetz über die Besoldung und 

(2) Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Minister-

Dienstaufwands entschädigung der Landräte, 

gesetzes vom 9. Dezember 2003 (GBl. S. 718) findet

der hauptamtlichen Bürgermeister und 

weiterhin Anwendung.“

der Beigeordneten (Landeskommunal-

besoldungsgesetz – LKomBesG)

7. Der bisherige § 26 wird § 27. 

1. Abschnitt

Artikel 15

Besoldung

Änderung des Rechnungshofgesetzes

§ 1

Das Rechnungshofgesetz vom 19. Oktober 1971 (GBl. 

 Grundsatz

S. 426) wird wie folgt geändert:

In § 11 Abs. 2 werden nach dem Wort „Ruhestand,“ die

(1) Die Ämter der Landräte, der hauptamtlichen Bürger-

Worte „Hinausschiebung der Altersgrenze,“ eingefügt. 

meister und der Beigeordneten werden nach Maßgabe
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des § 2 den Besoldungsgruppen der Landesbesoldungs-

bis zu 

200 000

B 6 / B 7

ordnungen A und B zugeordnet. 

bis zu 

500 000

B 7 / B 8

über 

500 000

B 8 / B 9

(2) Die Beamten sind nach sachgerechter Bewertung, 

insbesondere unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl

b) weitere Beigeordnete:

sowie des Umfangs und des Schwierigkeitsgrades des

Amtes, in eine der nach § 2 in Betracht kommenden Be-

Größengruppe der Gemeinde

soldungsgruppen einzuweisen. Über die Einweisung ist

– Einwohnerzahl –

Besoldungsgruppen

spätestens innerhalb von zwei Monaten nach Amtsantritt

bis zu 

15 000

A 13 / A 14

zu beschließen. Wird der Beamte nach Ablauf seiner

bis zu 

20 000

A 14 / A 15

Amtszeit bei der unmittelbar darauffolgenden Wahl wie-

bis zu 

30 000

A 15 / A 16

dergewählt, richtet sich die Besoldung nach der höheren

bis zu 

50 000

B 2 / B 3

Besoldungsgruppe. Über die Einweisung ist neu zu be-

bis zu 

100 000

B 3 / B 4

schließen, wenn der Landkreis oder die Gemeinde in 

bis zu 

200 000

B 5 / B 6

eine höhere Größengruppe kommt. 

bis zu 

500 000

B 6 / B 7

über 

500 000

B 7 / B 8. 

§ 2

§ 3

 Besoldungsgruppen

 Einwohnerzahl

Die Ämter der Landräte, der hauptamtlichen Bürger 

-

meis ter und der Beigeordneten werden folgenden Besol-

(1) Maßgebende Einwohnerzahl im Sinne dieses Geset-

dungsgruppen der Landesbesoldungsordnungen A und B

zes ist die bei der letzten Volkszählung ermittelte, vom

zugeordnet:

Statistischen Landesamt auf den 30. Juni des Vorjahres

fortgeschriebene Zahl der Wohnbevölkerung; im Jahr, in

1. Landräte:

dem eine Volkszählung stattgefunden hat, ist der Tag der

Größengruppe des Landkreises

Volkszählung maßgebend. 

– Einwohnerzahl –

Besoldungsgruppen

(2) Der Einwohnerzahl sind hinzuzurechnen:

bis zu 

175 000

B 5 / B 6

über 

175 000

B 6 / B 7

1. die Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen

Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte und nicht

2. hauptamtliche Bürgermeister:

kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte

mit einem Anteil von 50 Prozent; 

Größengruppe der Gemeinde

– Einwohnerzahl –

Besoldungsgruppen

2. bei einer erfüllenden Gemeinde in einer vereinbarten

bis zu

1 000

A 12 / A 13

Verwaltungsgemeinschaft die Hälfte der Einwohner-

bis zu

2 000

A 14 / A 15

zahl der übrigen an der Verwaltungsgemeinschaft be-

bis zu 

5 000

A 15 / A 16

teiligten Gemeinden. 

bis zu 

10 000

A 16 / B 2

(3) In anerkannten Kurorten mit weniger als 30 000 Ein-

bis zu 

15 000

B 2 / B 3

wohnern kann für die Einstufung der Ämter des Bürger-

bis zu 

20 000

B 3 / B 4

meisters und des Ersten Beigeordneten der Einwohner-

bis zu 

30 000

B 4 / B 5

zahl die jahresdurchschnittliche Zahl der täglichen Frem-

bis zu 

50 000

B 5 / B 6

denübernachtungen hinzugerechnet werden, wenn sie

bis zu 

100 000

B 6 / B 7

mindestens 40 Prozent der Einwohnerzahl der Gemeinde

bis zu 

200 000

B 8 / B 9

beträgt und dem Beamten auch die Leitung des Kurbe-

bis zu 

500 000

B 9 / B 10

triebs obliegt. 

über 

500 000

B 10 / B 11

3. Beigeordnete:

§ 4

 Bürgermeister in mehreren Gemeinden

a) Erste Beigeordnete:

Größengruppe der Gemeinde

Verwaltet ein Bürgermeister mehrere Gemeinden, ist für

– Einwohnerzahl –

Besoldungsgruppen

die Einstufung des Amtes, aus dem er seine Dienstbe -

bis zu

15 000

A 14 / A 15

züge erhält, die Summe der Einwohnerzahlen der ver-

bis zu

20 000

A 15 / A 16

walteten Gemeinden zugrunde zu legen. 

bis zu

30 000

A 16 / B 2

bis zu

50 000

B 3 / B 4

bis zu

100 000

B 4 / B 5
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§ 5

3. Abschnitt

 Rechtsstand

Sonstige Bestimmungen

Verringert sich die jeweils maßgebende Einwohnerzahl

§ 9

und kommt der Landkreis oder die Gemeinde dadurch in

eine niedrigere Größengruppe, behalten die im Amt be-

 Amtsverweser

findlichen Beamten für ihre Person und für die Dauer 

ihrer Amtszeit die Bezüge der bisherigen Besoldungs-

Amtsverweser im Sinne von § 48 Abs. 3 der Gemeinde-

gruppe. Dies gilt auch für unmittelbar folgende Amtszei-

ordnung und § 39 Abs. 6 der Landkreisordnung erhalten

ten, wenn der Beamte wiedergewählt wird. 

ihre Besoldung aus dem von ihnen als Amtsverweser

vorübergehend besorgten Amt und eine Aufwandsent-

schädigung nach den für dieses Amt geltenden Vor-

§ 6

schriften. Entsprechendes gilt für Amtsverweser im

 Grundgehaltssatz

Sinne von § 48 Abs. 2 der Gemeindeordnung mit der

Maßgabe, dass deren Besoldung mindestens eine Besol-

Ist das Amt einer Besoldungsgruppe der Landesbesol-

dungsgruppe (Rahmensatz) unter der Besoldung nach

dungsordnung A zugeordnet, richtet sich das Grundge-

Satz 1 liegen muss. § 7 des Landesbesoldungsgesetzes

halt nach der höchsten Stufe. 

Baden-Württemberg findet Anwendung. 

2. Abschnitt

§ 10

Dienstaufwandsentschädigung

 Geltung des Landesbesoldungsgesetzes 

 Baden-Württemberg 

§ 7

Im Übrigen sind die Vorschriften des Landesbesoldungs-

 Allgemeines

gesetzes Baden-Württemberg anzuwenden. 

(1) Als Entschädigung für den durch das Amt allgemein

Artikel 20

verursachten erhöhten persönlichen Aufwand, dessen

Bestreitung aus den Dienstbezügen dem Beamten nicht

Änderung des Aufwandsentschädigungsgesetzes

zugemutet werden kann, wird eine Dienstaufwandsent-

schädigung gewährt. 

Das Aufwandsentschädigungsgesetz in der Fassung vom

19. Juni 1987 (GBl. S. 281), zuletzt geändert durch Ver-

(2) Die Dienstaufwandsentschädigung entfällt, 

ordnung vom 11. November 2009 (GBl. S. 692), wird

1. wenn der Beamte ununterbrochen länger als drei Mo-

wie folgt geändert:

nate sein Amt tatsächlich nicht ausübt, für die über

drei Monate hinausgehende Zeit; 

1. In § 6 Abs. 4 wird die Angabe „§ 59 des Beamtenver-

sorgungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 6 des Landes-

2. solange der Beamte seines Dienstes enthoben ist; 

beamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg“ er -

3. wenn die oberste Dienstbehörde dem Beamten die

setzt. 

Führung seiner Dienstgeschäfte wegen des dringen-

den Verdachts eines Dienstvergehens verboten hat. 

2. Die Anlage erhält folgende Fassung:

Im Falle von Satz 1 Nr. 1 kann die Dienstaufwandsent-

„Tabelle der Aufwandsentschädigung

schädigung bis zur Dauer von höchstens sechs Monaten

weitergewährt werden. 

Größengruppe der Gemeinde 

Rahmensatz der 

Aufwandsentschädigung 

§ 8

monatlich 

 Höhe der Dienstaufwandsentschädigung

Einwohnerzahl  

Mindestbetrag 

Euro Höchstbetrag 

Euro 

(1) Die Dienstaufwandsentschädigung der Landräte und

der Bürgermeister beträgt 13,5 Prozent, die der Ersten

nicht mehr als 

500 

747 

1439 

Beigeordneten 9 Prozent des festgesetzten Grundgehalts. 

mehr als 

500 bis 1000 

1379 

2578 

(2) Eine Dienstaufwandsentschädigung kann auch den

mehr als 

1000 bis 2000  1891 

3243". 

weiteren Beigeordneten in Höhe von bis zu 7 Prozent

des festgesetzten Grundgehalts gewährt werden. 
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Artikel 21

2. In § 36 Abs. 2 wird die Angabe „der §§ 113 bis 113 g

des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „des 

Änderung des Gesetzes über den

§ 50 des Beamtenstatusgesetzes und der §§ 83 bis 88

Kommunalen Versorgungsverband 

des Landesbeamtengesetzes“ ersetzt. 

Baden-Württemberg

Das Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband

Artikel 23

Baden-Württemberg in der Fassung vom 16. April 1996

Änderung des Stiftungsgesetzes für 

(GBl. S. 394), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-

Baden-Württemberg

setzes vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 192), wird wie

folgt geändert:

Das Stiftungsgesetz für Baden-Württemberg vom 4. Ok-

tober 1977 (GBl. S. 408), zuletzt geändert durch Gesetz

1. In § 11 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Angabe „§ 53 Abs. 1

vom 16. Dezember 2003 (GBl. S. 720), wird wie folgt

Satz 3 des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe

geändert:

„§ 53 Abs. 1 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes“ ersetzt. 

In § 18 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „§ 3 des Landes-

2. In § 13 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 131 Abs. 1

beamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 2 Satz 2 des Lan-

des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 37

desbeamtengesetzes“ ersetzt. 

Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes“ ersetzt. 

Artikel 24

3. In § 14 Satz 1 wird am Ende der Punkt durch ein

Komma ersetzt und folgende Nummer 10 angefügt:

Änderung des Sparkassengesetzes 

für Baden-Württemberg

„10. die Gewährung von Alters- und Hinterbliebenen-

geld.“

Das Sparkassengesetz für Baden-Württemberg in der

Fassung vom 19. Juli 2005 (GBl. S. 588), geändert durch

4. § 16 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juni 2008 (GBl. S. 180), 

a) In den Sätzen 1 und 4 werden jeweils nach dem

wird wie folgt geändert:

Wort „davon“ die Worte „sowie Kapitalabfindun-

In § 19 Abs. 6 werden die Worte „§ 96 des Landesbeamten-

gen“ eingefügt. 

gesetzes gilt“ durch die Worte „§ 48 des Beamtenstatusge-

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 58 des Beamtenver-

setzes und § 59 des Landesbeamtengesetzes gelten“ ersetzt. 

sorgungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 

14 des

Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Würt-

Artikel 25

temberg“ ersetzt. 

Änderung des Schulgesetzes 

5. § 27 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

für Baden-Württemberg

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 14 a des Bundesbesol-

Das Schulgesetz für Baden-Württemberg in der Fassung

dungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 17 des Landesbe-

vom 1. August 1983 (GBl. S. 397), zuletzt geändert

soldungsgesetzes Baden-Württemberg (LBesGBW)“

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (GBl. 

ersetzt. 

S. 365), wird wie folgt geändert:

b) In Satz 4 wird die Angabe „§ 14 a Abs. 2 des Bundes-

besoldungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 17 Abs. 2

1. In § 38 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 9 des Lan-

LBesGBW“ ersetzt. 

desbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 8 des Be-

amtenstatusgesetzes“ ersetzt. 

Artikel 22

2. § 91 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

Änderung des Landesdatenschutzgesetzes

„(2) Die Pflicht zur Untersuchung besteht nach Be-

ginn des Schuljahres auch für Kinder, die bis zum 

Das Landesdatenschutzgesetz in der Fassung vom 18. Sep -

30. September des laufenden Kalenderjahres das vier-

tember 2000 (GBl. S. 649), zuletzt geändert durch Artikel 1

te Lebensjahr vollendet haben; für diese Kinder wird in

des Gesetzes vom 18. November 2008 (GBl. S. 387), wird

begründeten Fällen eine Sprachstandsdiagnose durch -

wie folgt geändert:

geführt.  Das Kultusministerium legt die Kriterien für

die Sprachstandsdiagnose im Einvernehmen mit dem

1. In § 26 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „§§ 79 und 80

Sozialministerium fest. Darüber hinaus besteht in be-

des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 37

gründeten Fällen die Pflicht zur Untersuchung für die

des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt. 

zur Schule angemeldeten Kinder.“
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3. In § 104 Abs. 7 Satz 1 werden die Worte „des Beamten-

Artikel 29

versorgungsgesetzes“ durch die Worte „des Landes 

-

Änderung des Gesetzes zur Errichtung 

beamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg“ er-

der Landesakademie für Fortbildung und 

setzt. 

Personalentwicklung an Schulen

Artikel 26

Das Gesetz zur Errichtung der Landesakademie für

Änderung des Privatschulgesetzes

Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen vom 

30. Oktober 2003 (GBl. S. 702) wird wie folgt geän-

Das Privatschulgesetz in der Fassung vom 1. Januar 1990

dert:

(GBl. S. 105), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes

vom 29. Juli 2010 (GBl. S. 526), wird wie folgt geändert:

1. § 5 Abs. 4 Sätze 2 bis 8 werden gestrichen. 

§ 18 a Abs. 6 Satz 1 Nr. 5 erhält folgende Fassung:

2. In § 11 Abs. 3 wird die Angabe „§ 96 des Landesbe-

„5. der pauschale Zuschlag für die Versorgung der be-

amtengesetzes“ durch die Angabe „§ 48 des Beamten-

amteten Lehrkräfte und der Beamten der Schulauf-

statusgesetzes und § 59 des Landesbeamtengesetzes“

sichtsbehörden und des Landesinstituts für Schulent-

ersetzt. 

wicklung in der in den jeweils geltenden Verwal-

tungsvorschriften des Finanzministeriums zur Haus-

Artikel 30

halts- und Wirtschaftsführung (VwV Haushaltsvoll-

zug) festgesetzten Höhe;“. 

Änderung des Landeshochschulgesetzes

Das Landeshochschulgesetz vom 1. Januar 2005 (GBl. 

Artikel 27

S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom

Änderung des Gesetzes über das Landesinstitut 

29. Juli 2010 (GBl. S. 555, 562), wird wie folgt geändert:

für Schulentwicklung

1. In § 9 Abs. 6 Satz 2 wird die Angabe „§ 96 des Lan-

Das Gesetz über das Landesinstitut für Schulentwick-

desbeamtengesetzes (LBG)“ durch die Angabe „§ 48

lung vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 903, 904) wird

des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) und § 59 des

wie folgt geändert:

Landesbeamtengesetzes (LBG)“ ersetzt. 

1. § 5 Abs. 3 Sätze 3 bis 9 werden gestrichen. 

2. § 11 wird wie folgt geändert:

2. In § 10 Abs. 3 wird die Angabe „§ 96 des Landesbe-

a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 96 LBG“ durch

amtengesetzes“ durch die Angabe „§ 48 des Beamten-

die Angabe „§ 48 BeamtStG und § 59 LBG“ ersetzt. 

statusgesetzes und § 59 des Landesbeamtengesetzes“

b) In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „§ 31 des Be-

ersetzt. 

amtenversorgungsgesetzes (BeamtVG)“ durch die

Angabe „§ 45 des Landesbeamtenversorgungsge-

Artikel 28

setzes Baden-Württemberg (LBeamtVGBW)“ und

die Angabe „§§ 33 bis 35 BeamtVG“ durch die

Änderung des Medienzentrengesetzes

Angabe „§§ 48 bis 50 LBeamtVGBW“ ersetzt. 

Das Medienzentrengesetz vom 6. Februar 2001 (GBl. 

3. § 16 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

S. 117), geändert durch Artikel 50 des Gesetzes vom 

1. Juli 2004 (GBl. S. 469, 501), wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt geändert:

§ 7 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 10 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1

Satz 1 Nr. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes

a) Die Sätze 2 bis 4 werden gestrichen. 

(BBesG)“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 1

b) Im neuen Satz 2 wird das Wort „Er“ durch die Worte

des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt-

„Der Direktor“ ersetzt. 

temberg (LBesGBW)“ ersetzt. 

bb) In Nummer 11 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1

Satz 1 Nr. 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38

Abs. 1 Nr. 2 LBesGBW“ ersetzt. 

cc) In Nummer 12 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1

Satz 1 Nr. 3 BBesG“ durch die Angabe „§ 38

Abs. 1 Nr. 3 LBesGBW“ ersetzt. 
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dd) In Nummer 13 wird die Angabe „§ 12 des

die es im Zeitpunkt seiner Ernennung zum haupt-

Landesbesoldungsgesetzes (LBesG)“ durch

amtlichen Vorstandsmitglied hatte, in den Lan-

die Angabe „§ 60 LBesGBW“ ersetzt. 

desdienst zu übernehmen; ein hauptamtliches

Vorstandsmitglied, das vor seiner Ernennung

b) In Satz 3 werden die Angabe „§ 11 Abs. 5 und 

nicht im öffentlichen Dienst des Landes Baden-

§ 12 Abs. 3 LBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 10

Württemberg tätig war, kann unter denselben

und § 60 Abs. 3 LBesGBW“, die Angabe „§ 33

Voraussetzungen in den öffentlichen Dienst des

Abs. 1 Satz 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38

Landes übernommen werden. Für den Eintritt in

Abs. 3 und 4 LBesGBW“, die Angabe „§ 33 Abs. 3

den Ruhestand findet § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2

BBesG“ durch die Angabe „§ 

38 Abs. 

6

LBG keine Anwendung, wenn das hauptamtliche

LBesGBW“ und die Angabe „§ 11 Abs. 2 Satz 4

Vorstandsmitglied bei Ablauf der Amtszeit das

LBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 4 Satz 3

55. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Der An-

LBesGBW“ ersetzt. 

trag ist spätestens drei Monate nach Beendigung

der Amtszeit als hauptamtliches Vorstandsmit-

4. § 17 wird wie folgt geändert:

glied zu stellen. Die Ernennung oder Übernahme

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

ist abzulehnen, wenn das hauptamtliche Vor-

standsmitglied ein Dienstvergehen begangen hat, 

aa) In Satz 4 wird die Angabe „§ 5 BBesG“ durch

das die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis

die Angabe „§ 7 LBesGBW“ ersetzt. 

rechtfertigen würde. Ein hauptamtliches Vor-

bb) In Satz 5 wird die Angabe „§ 131 Abs. 1 Satz 1

standsmitglied, das neben seinem Beamtenver-

Nr. 1 LBG“ durch die Angabe „§ 37 Abs. 1

hältnis auf Zeit in keinem weiteren Beamtenver-

Satz 1 Nr. 1 LBG“ ersetzt. 

hältnis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten

Arbeitsverhältnis steht, kann nach Beendigung 

cc) Es werden folgende Sätze angefügt: 

einer vollen Amtszeit bei herausragender Qualifi-

„Zeiten einer angeordneten vorübergehenden

kation an der Hochschule, an welcher es als Vor-

Weiterführung der Dienstgeschäfte nach Ab-

standsmitglied tätig ist, auf eine Professur berufen

lauf eines Beamtenverhältnisses auf Zeit bis

werden, wenn die Einstellungsvoraussetzungen

zur erneuten Berufung in dasselbe Amt für 

nach § 47 erfüllt sind und das Wissenschafts 

-

eine weitere Amtszeit gelten als Dienstzeit

minis terium zustimmt. Für die Ausschreibung der

nach Satz 6 und nach § 37 LBG. Wird ein Be-

Professur und das Berufungsverfahren gilt § 48

amter, der nicht unter Satz 1 fällt, aus einem

Abs. 2 Satz 5 entsprechend. In allen Fällen dieses

Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum Land

Absatzes findet Absatz 4 Satz 6 Anwendung.“

Baden-Württemberg als hauptamtliches Vor-

standsmitglied berufen, gelten die Sätze 1, 5

5. § 20 wird wie folgt geändert:

und 6 entsprechend; in diesem Fall ruhen die

a) In Absatz 5 Satz 4 Halbsatz 1 wird das Wort „fin-

Rechte und Pflichten aus dem zuletzt im Be-

det“ durch das Wort „finden“ sowie die Angabe

amtenverhältnis zum Land wahrgenommenen

„§ 96 LBG“ durch die Angabe „§ 48 BeamtStG

Amt für die Dauer des Beamtenverhältnisses

und § 59 LBG“ ersetzt. 

auf Zeit mit Ausnahme der Pflicht zur Ver-

schwiegenheit und des Verbots der Annahme

b) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

von Belohnungen, Geschenken und sonstigen

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 33 BBesG“

Vorteilen. Satz 2 gilt entsprechend, wenn eine

durch die Angabe „§ 38 LBesGBW“ ersetzt. 

beim Land unbefristet beschäftigte Person, die

nicht Professor des Landes ist, hauptamt liches

bb) In Satz 2 werden die Angabe „§ 11 Abs. 5

Vorstandsmitglied in einem privat rechtlichen

LBesG“ durch die Angabe „§ 

38 Abs. 

10

Beschäftigungsverhältnis wird; das Ruhen des

LBesGBW“ und die Angabe „§ 33 Abs. 1 Satz 1

ursprünglichen Beschäftigungs 

verhältnisses

Nr. 

3 BBesG“ jeweils durch die Angabe 

ist zu vereinbaren.“

„§ 38 Abs. 1 Nr. 3 LBesGBW“ ersetzt. 

b) Absatz 9 erhält folgende Fassung: 

6. § 34 Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 wird gestrichen. 

„(9) Ein hauptamtliches Vorstandsmitglied, das

zum Beamten auf Zeit ernannt wurde und vorher

7. § 45 wird wie folgt geändert:

in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

zum Land Baden-Württemberg gestanden hat, ist

nach Ablauf der Amtszeit oder bei Vorliegen 

aa) In Satz 2 werden die Worte „mit Ausnahme

eines wichtigen Grundes, auf seinen Antrag min-

der §§ 152 bis 153 h LBG“ durch den Klam-

destens mit einer vergleichbaren Rechtsstellung, 

merzusatz „(§ 67 LBG, 2. Abschnitt der Ar-
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beitszeit- und Urlaubsverordnung)“ und die

Artikel 31

Angabe „§ 90 LBG“ durch die Angabe „§ 67

Änderung des DH-Errichtungsgesetzes

LBG“ ersetzt. 

bb) Es werden folgende Sätze angefügt: 

Das DH-Errichtungsgesetz vom 3. Dezember 2008 (GBl. 

S. 435, 436) wird wie folgt geändert:

„§ 39 LBG gilt für Professoren mit der Maß-

gabe, dass der Eintritt in den Ruhestand

§ 10 wird wie folgt geändert:

wegen Erreichens der Altersgrenze bis zum

Ablauf des Semesters, in dem der Professor

1. In Absatz 2 Satz 5 werden die Worte „findet § 13 Bun-

das 70. Lebensjahr vollendet, jeweils auch für

desbesoldungsgesetz“ durch die Worte „finden die

länger als ein Jahr, hinausgeschoben werden

§§ 22 und 64 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-

kann. Der Antrag soll spätestens sechs Mona-

Württemberg (LBesGBW)“ ersetzt. 

te vor dem Erreichen der Altersgrenze gestellt

2. In Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Angabe „§ 5

werden.“

Abs. 3 des Beamtenversorgungsgesetzes“ durch die

b) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 

31 Abs. 

5 

Angabe „§ 19 Abs. 3 des Landesbeamtenversorgungs-

BeamtVG“ durch die Angabe „§ 

45 Abs. 

5 

gesetzes Baden-Württemberg“ ersetzt. 

LBeamtVGBW“ ersetzt. 

3. In Absatz 4 Satz 1 und 2 wird die Angabe „§ 10 Abs. 2

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

LBesG“ durch die Angabe „§ 37 LBesGBW“ ersetzt. 

aa) In Satz 2 Nr. 1 wird die Angabe „§§ 153 b bis

4. In Absatz 5 wird die Angabe „§ 11 Abs. 3 Satz 1

153 d LBG“ durch die Angabe „§ 72 LBG“

LBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 6 Satz 2

ersetzt. 

LBesGBW“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 Nr. 

5 werden nach der Angabe 

„5. Abschnitt“ die Worte „und Pflegezeit nach

Artikel 32

dem 6. Abschnitt“ eingefügt. 

Änderung des KIT-Gesetzes

cc) In Satz 3 Nr. 1 wird die Angabe „§§ 153 e 

bis 153 h LBG“ durch die Angabe „§§ 69 und

Das KIT-Gesetz vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 318) wird

70 LBG“ ersetzt. 

wie folgt geändert:

8. In § 49 Abs. 2 Satz 4 wird die Angabe „§ 6 Abs. 1 

1. § 5 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

Nr. 2, § 70 Abs. 2 und § 72 LBG“ durch die Angabe

a) Satz 2 wird wie folgt geändert:

„§ 7 Abs. 1 Nr. 2, § 33 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 

BeamtStG“ ersetzt. 

aa) In Nummer 11 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1

Satz 1 Nr. 

1 des Bundesbesoldungsgesetzes

9. In § 50 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Angabe 

(BBesG)“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 1

„§ 153 d Satz 1 und 2 LBG“ durch die Angabe „§ 73

des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt-

Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 LBG“ ersetzt. 

temberg (LBesGBW)“ ersetzt. 

bb) In Nummer 12 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1

10. In § 55 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 72 LBG“

Satz 1 Nr. 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38

durch die Angabe „§ 33 Abs. 2 BeamtStG“ ersetzt. 

Abs. 1 Nr. 2 LBesGBW“ ersetzt. 

11. In § 58 Abs. 4 Satz 3 und § 59 Abs. 4 Satz 4 werden

cc) In Nummer 13 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1

jeweils die Worte „gleichwertiger Bildungsstand

Satz 1 Nr. 3 BBesG“ durch die Angabe „§ 38

nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LBG“ durch die Worte

Abs. 1 Nr. 3 LBesGBW“ ersetzt. 

„gleichwertige Bildungsvoraussetzung im Sinne von

dd) In Nummer 14 wird die Angabe „§ 12 des Lan-

§ 15 Abs. 2 Nr. 2 LBG“ ersetzt. 

desbesoldungsgesetzes (LBesG)“ durch die

Angabe „§ 60 LBesGBW“ ersetzt. 

12. In § 69 Abs. 2 Nr. 6 werden die Worte „Ausbildungs-

und Prüfungsordnung nach § 18 Abs. 2 LBG“ durch

b) In Satz 3 werden die Angabe „§ 11 Abs. 5 und § 12

die Worte „Rechtsverordnung nach § 

16 Abs. 

2

Abs. 3 LBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 10 und

LBG“ ersetzt. 

§ 60 Abs. 3 LBesGBW“, die Angabe „§ 33 Abs. 1

Satz 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 3 und

4 LBesGBW“, die Angabe „§ 33 Abs. 3 BBesG“

durch die Angabe „§ 38 Abs. 6 LBesGBW“ und die

Angabe „§ 11 Abs. 2 Satz 4 LBesG“ durch die An-

gabe „§ 38 Abs. 4 Satz 3 LBesGBW“ ersetzt. 
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2. § 6 Abs. 7 erhält folgende Fassung: 

Ablauf des Monats, in dem der Richter das 

68. Lebensjahr vollendet, hinausgeschoben. Der

„(7) § 

17 Abs. 

4 und 8 bis 10 LHG gelten ent 

-

Antrag ist spätestens sechs Monate vor dem Er -

sprechend.“

reichen der Altersgrenze zu stellen.“

3. In § 13 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 96 Abs. 2

c) Absatz 3 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

und 3 LBG“ durch die Angabe „§ 59 des Landesbeam-

„2. schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des

tengesetzes“ ersetzt. 

Neunten Buches Sozialgesetzbuch ist und das

62. Lebensjahr vollendet hat.“

4. In § 15 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 12 a LBesG“

durch die Angabe „§ 61 LBesGBW“ ersetzt. 

3. Die §§ 7 bis 7 c erhalten folgende Fassung:

Artikel 33

„§ 7

Änderung des Akademiengesetzes

 Teilzeitbeschäftigung

Das Akademiengesetz vom 25. Februar 1992 (GBl. 

(1) Richtern, die

S. 115), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom

15. Juni 2010 (GBl. S. 422, 426), wird wie folgt geändert:

1. ein Kind unter 18 Jahren oder

§ 3 Abs. 3 Satz 5 erhält folgende Fassung:

2. einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürfti-

gen Angehörigen

„§ 7 Abs. 1 Nr. 2 und § 33 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 des

Beamtenstatusgesetzes gelten entsprechend.“

tatsächlich betreuen oder pflegen, ist auf Antrag Teil-

zeitbeschäftigung mit mindestens der Hälfte des regel-

mäßigen Dienstes zu bewilligen. 

Artikel 34

(2) Anträge nach Absatz 1 sind nur zu bewilligen, wenn

Änderung des Universitätsklinika-Gesetzes

der Richter zugleich zustimmt, mit Beginn oder bei Än-

derung der Teilzeitbeschäftigung und beim Übergang

Das Universitätsklinika-Gesetz in der Fassung vom 

zur Vollzeitbeschäftigung auch in einem anderen Ge-

15. September 2005 (GBl. S. 625), zuletzt geändert durch

richt desselben Gerichtszweiges verwendet zu werden. 

Ar tikel 3 des Gesetzes vom 15. Juni 2010 (GBl. S. 422, 

425), wird wie folgt geändert:

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 ist

Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte, 

In § 11 Abs. 6 werden nach der Angabe „§ 107 b des Be-

mindestens aber 30 vom Hundert der regelmäßigen

amtenversorgungsgesetzes“ die Worte „in der bis zum

Arbeitszeit zu bewilligen, wenn dienstliche Belange

31. August 2006 geltenden Fassung“ eingefügt. 

nicht entgegenstehen. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(4) Während der Elternzeit (§ 76 des Landesbeam-

Artikel 35

tengesetzes) ist Teilzeitbeschäftigung mit weniger

Änderung des Landesrichtergesetzes

als der Hälfte, mindestens aber einem Viertel der 

regelmäßigen Arbeitszeit zu bewilligen, wenn dies

Das Landesrichtergesetz in der Fassung vom 22. Mai

im Interesse des Dienstherrn liegt. Absatz 2 gilt ent -

2000 (GBl. S. 504), zuletzt geändert durch Artikel 7 des

sprechend. 

Gesetzes vom 29. Juli 2010 (GBl. S. 555, 558), wird wie

(5) Richtern ist auf Antrag Teilzeitbeschäftigung mit

folgt geändert:

mindestens der Hälfte des regelmäßigen Dienstes

und bis zur jeweils beantragten Dauer zu bewilligen, 

1. In § 5 Abs. 6 wird der Klammerzusatz „(§ 116 des

wenn

Landesbeamtengesetzes)“ durch den Klammerzusatz

„(§ 51 des Landesbeamtengesetzes)“ ersetzt. 

1. das Aufgabengebiet des richterlichen Amtes Teil-

zeitbeschäftigung zulässt, 

2. § 6 wird wie folgt geändert:

2. zwingende dienstliche Belange nicht entgegen 

-

a) In Absatz 1 wird das Wort „fünfundsechzigste“

stehen, 

durch die Zahl „67.“ ersetzt. 

3. der Richter seine Zustimmung nach Absatz 2 er-

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

teilt, 

„(2) Der Eintritt in den Ruhestand wegen Er 

-

4. der Richter sich verpflichtet, während der Dauer

reichens der Altersgrenze wird auf Antrag bis zu

des Bewilligungszeitraumes außerhalb des Rich-

einem Jahr, jedoch nicht länger als bis zu dem

terverhältnisses Nebentätigkeiten nur in dem Um-

188

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache  14 / 7135

fang  auszuüben, in dem nach den nebentätigkeits-

widerrufen werden, wenn die Gründe nach Absatz 1

recht lichen Bestimmungen Richtern die Ausübung

weggefallen sind. Sie ist zu widerrufen, wenn der

von Nebentätigkeiten gestattet ist. 

Richter die Verpflichtung nach Absatz 3 schuldhaft

verletzt. 

Ausnahmen von der Verpflichtung nach Satz 1 Nr. 4

sind nur zulässig, soweit dies mit dem Richterver-

§ 7 b

hältnis vereinbar ist. § 62 Abs. 3 Satz 2 des Landes-

beamtengesetzes gilt mit der Maßgabe, dass von der

 Höchstdauer und Verlängerung

regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ohne Rück-

sicht auf die Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung

(1) Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte

auszugehen ist. Wird die Verpflichtung nach Satz 1

des regelmäßigen Dienstes nach § 7 Abs. 3 und Ur-

Nr. 4 schuldhaft verletzt, ist die Bewilligung zu wi-

laub nach § 7 a Abs. 1 und 2 dürfen insgesamt die

derrufen. 

Dauer von 15 Jahren nicht überschreiten. Satz 1 fin-

det bei Urlaub nach § 7 a Abs. 2 Nr. 2 keine Anwen-

(6) Ein Übergang zur Vollzeitbeschäftigung oder eine

dung, wenn es dem Richter nicht mehr zuzumuten

Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung ist

ist, zur Voll- oder Teilzeitbeschäftigung zurückzu-

auf Antrag zuzulassen, wenn dem Richter die Fortset-

kehren. 

zung der bewilligten Teilzeitbeschäftigung nicht zu-

gemutet werden kann und dienstliche Belange nicht

(2) Der Antrag auf Verlängerung einer Teilzeit 

-

entgegenstehen. Die Bewilligung soll widerrufen

beschäftigung oder eines Urlaubs nach § 7 a Abs. 1

werden, wenn die Gründe nach Absatz 1 weggefallen

und 2 ist spätestens sechs Monate vor Ablauf des Be-

sind. 

willigungszeitraums zu stellen. 

§ 7 a

§ 7 c

 Urlaub von längerer Dauer ohne Dienstbezüge

 Altersteilzeit

(1) Richtern, die

(1) Richtern, bei denen zum Zeitpunkt der Antrag-

stellung die Schwerbehinderteneigenschaft im Sinne

1. ein Kind unter 18 Jahren oder

des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch

2. einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürfti-

festgestellt ist, kann auf Antrag, der sich auf die Zeit

gen Angehörigen

bis zum Beginn des Ruhestands erstrecken muss, 

Teilzeitbeschäftigung als Altersteilzeit mit 60 vom

tatsächlich betreuen oder pflegen, ist auf Antrag Ur-

Hundert des regelmäßigen Dienstes, höchstens je-

laub ohne Dienstbezüge zu gewähren. 

doch 60 vom Hundert des in den letzten zwei Jahren

(2) Richtern ist aus anderen Gründen, nicht jedoch zur

vor Beginn der Altersteilzeit durchschnittlich geleis -

Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder vergleichbaren

teten Dienstes, bewilligt werden, wenn 

Tätigkeit, auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge

1. das Aufgabengebiet des richterlichen Amtes Teil-

1. bis zur Dauer von sechs Jahren oder

zeitbeschäftigung zulässt, 

2. nach Vollendung des 55. Lebensjahres bis zum

2. der Richter das 55. Lebensjahr vollendet hat, 

Beginn des Ruhestands

3. er in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Alter-

zu bewilligen, wenn dienstliche Belange nicht entge-

steilzeit insgesamt drei Jahre mindestens teilzeit-

genstehen und der Richter zugleich der Verwendung

beschäftigt war und

in einem anderen Richteramt zustimmt. 

4. dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

(3) Der Richter hat sich zu verpflichten, während der

(2) Altersteilzeit kann in der Weise bewilligt werden, 

Dauer des Bewilligungszeitraumes außerhalb des

dass 

Richterverhältnisses Nebentätigkeiten nur in dem

Um fang auszuüben, in dem nach den nebentätigkeits-

1. während des gesamten Bewilligungszeitraums Teil -

rechtlichen Bestimmungen Richtern die Ausübung

zeitarbeit durchgehend im nach Absatz 1 festgesetz-

von Nebentätigkeiten gestattet ist. Ausnahmen von

ten Umfang geleistet wird (Teilzeitmodell) oder

der Verpflichtung nach Satz 1 sind nur zulässig, so-

2. während der ersten drei Fünftel des Bewilligungs-

weit dies mit dem Richterverhältnis vereinbar ist. 

zeitraums die tatsächliche Arbeitszeit auf die bis -

(4) Die Rückkehr aus dem Urlaub ist auf Antrag zu-

herige Arbeitszeit, höchstens die in den letzten

zulassen, wenn dem Richter die Fortsetzung des Ur-

zwei Jahren vor Beginn der Altersteilzeit durch-

laubs nicht zugemutet werden kann und dienstliche

schnittlich zu leistende Arbeitszeit erhöht wird

Belange nicht entgegenstehen. Die Bewilligung soll

und diese Arbeitszeiterhöhung in den restlichen
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zwei Fünfteln des Bewilligungszeitraums durch

Angabe „§ 80 Abs. 1 des Landesbeamtengeset-

eine volle Freistellung vom Dienst ausgeglichen

zes“ ersetzt. 

wird (Blockmodell). 

b) In Satz 2 wird der Klammerzusatz „(§ 102 Abs. 3

Altersteilzeit mit weniger als 60 vom Hundert des re-

Satz 2 Nr. 2 des Landesbeamtengesetzes)“ durch

gelmäßigen Dienstes kann nur bewilligt werden, 

den Klammerzusatz „(§ 80 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 des

wenn vor der vollen Freistellung mindestens im bis-

Landesbeamtengesetzes)“ ersetzt. 

herigen Umfang Dienst geleistet wird; Teilzeitbe-

c) Die Sätze 3 und 4 werden gestrichen. 

schäftigungen mit geringfügig verringertem Dienst

nach Absatz 1 Nr. 3 bleiben außer Betracht. Bei Be-

7. In § 20 Nr. 1 und 2 wird die Angabe „79 Abs. 1, 2, 3

antragung der Altersteilzeit im Blockmodell müssen

Nr. 1 bis 14“ jeweils durch die Angabe „79 Abs. 1, 2, 3

Richter unwiderruflich erklären, ob sie bei Bewilli-

Nr. 1 bis 16“ ersetzt. 

gung der Altersteilzeit mit Erreichen der gesetzlichen

Altersgrenze in den Ruhestand treten oder ob sie 

8. § 28 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

einen Antrag nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 stellen werden. 

a) In Satz 1 werden die Worte „Beamten, Angestellten

(3) § 7 Abs. 6 Satz 1 gilt entsprechend.“

und Arbeiter“ durch das Wort „Beschäftigte“ ersetzt. 

4. § 7 d wird aufgehoben. 

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 15 Abs. 3 und Abs. 5

Satz 1“ durch die Angabe „§ 15 Abs. 3 und 4“ ersetzt. 

5. § 9 erhält folgende Fassung:

9. Dem Vierten Abschnitt wird folgender Fünfter Titel

„§ 9

angefügt:

 Laufbahnrechtliche Bestimmungen

„Fünfter Titel: Verfahren zur Aberkennung von Al-

tersgeld

(1) Regelmäßig zu durchlaufende Ämter sind nur die

Ämter der Besoldungsgruppen R 1 und R 2. Vor der

§ 86 a

Verleihung eines Amts des Vizepräsidenten des Lan-

desarbeitsgerichts, eines Vorsitzenden Richters am

 Verfahren zur Aberkennung von Altersgeld

Landesarbeitsgericht oder eines Präsidenten des Ar-

beitsgerichts ist ein Amt der Besoldungsgruppe R 2

(1) Der Anspruch auf Altersgeld wird auf Antrag

nicht zu durchlaufen. 

des Justizministeriums durch das Dienstgericht ab-

erkannt, wenn der frühere Richter vor seiner Ent 

-

(2) Ein Amt der Besoldungsgruppe R 2 oder ein Amt

lassung ein Dienstvergehen begangen hat, das bei

mit höherem Grundgehalt darf einem Richter erst

einem Richter nach Disziplinarrecht die Entfernung

drei Jahre nach seiner Ernennung auf Lebenszeit ver-

aus dem Richterverhältnis zur Folge hätte. Ist bei

liehen werden. Die Frist kann in entsprechender An-

Entlassung aus dem Richterverhältnis auf Antrag be-

wendung des § 20 Abs. 2 Satz 2 des Landesbeamten-

reits ein Disziplinarverfahren anhängig, wird dieses

gesetzes um bis zu zwei Jahre verkürzt werden. Die

als Verfahren im Sinn des Satzes 1 weitergeführt. 

Möglichkeit der Einstellung im Amt der Besoldungs-

gruppe R 2 entsprechend § 18 Abs. 2 des Landesbe-

(2) Für das Verfahren zur Aberkennung von Alters-

amtengesetzes bleibt unberührt. 

geld sind die Vorschriften des Dritten Titels ent 

-

sprechend anzuwenden, die in einem Disziplinarver-

(3) Wechselt ein Beamter des höheren allgemeinen

fahren gelten, in dem die zuständige Behörde die Ab-

Verwaltungsdienstes in den richterlichen Dienst, so

erkennung des Ruhegehalts anstrebt.“

muss er ein Amt der Besoldungsgruppe R 1 nicht

durchlaufen; Absatz 2 bleibt unberührt. Einem Beam-

10. Im Fünften Abschnitt werden in der Überschrift des

ten des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes, der

Dritten Titels nach dem Wort „Disziplinarverfahren“

sich in einem Amt der Besoldungsgruppe A 16 oder in

die Worte „und Verfahren zur Aberkennung von Al-

einem Amt mit höherem Endgrundgehalt befindet, 

tersgeld“ eingefügt. 

kann ein Amt der Besoldungsgruppe R 3 oder ein Amt

mit höherem Grundgehalt verliehen werden.“

11. Nach § 94 wird folgender § 94 a eingefügt:

6. § 14 wird wie folgt geändert:

„§ 94 a

a) In Satz 1 werden die Angabe „§ 102 des Landes-

 Verfahren zur Aberkennung von Altersgeld

beamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 80 des

Landesbeamtengesetzes“ und die Angabe „§ 102

Für das Verfahren zur Aberkennung von Altersgeld

Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes“ durch die

gilt § 86 a entsprechend.“
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12. Dem Fünften Abschnitt wird folgender Vierter Titel

3. § 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

angefügt:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Vierter Titel: Laufbahnrechtliche Bestimmungen

„Rechtsreferendare erhalten eine monatliche Un-

terhaltsbeihilfe nach Maßgabe des Landesbesol-

§ 94 b

dungsgesetzes Baden-Württemberg.“

 Laufbahnrechtliche Bestimmungen

b) Satz 4 wird gestrichen. 

§ 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.“

Artikel 37

13. Nach § 98 wird folgender § 98 a eingefügt:

Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

der Verwaltungsgerichtsordnung

„§ 98 a

Das Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-

 Laufbahnrechtliche Bestimmungen

nung vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 343, 356) wird wie

folgt geändert:

(1) Ein Amt der Besoldungsgruppe R 2 ist vor der

Verleihung eines Amts der Besoldungsgruppe R 2

In § 19 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe „§ 80

mit Amtszulage nicht zu durchlaufen. 

Abs. 1 oder 3 des Landesbeamtengesetzes“ durch die

Angabe „§ 37 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 des Beamtensta-

(2) § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.“

tusgesetzes“ ersetzt. 

14. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen. 

Artikel 38

Artikel 36

Änderung des Landesjustizkostengesetzes

Änderung des Juristenausbildungsgesetzes

Das Landesjustizkostengesetz in der Fassung vom 15. Ja -

nuar 1993 (GBl. S. 110, ber. S. 244), zuletzt geändert

Das Juristenausbildungsgesetz vom 16. Juli 2003 (GBl. 

durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29. Juli 2010 (GBl. 

S. 354), geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 1. Ja-

S. 555, 557), wird wie folgt geändert:

nuar 2005 (GBl. S. 1, 63), wird wie folgt geändert:

§ 15 Abs. 4 Satz 3 erhält folgende Fassung:

1. § 5 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„§ 48 des Beamtenstatusgesetzes und § 59 des Landesbe-

„§ 17 des Landesbeamtengesetzes gilt entsprechend.“

amtengesetzes bleiben unberührt.“

2. § 6 wird wie folgt geändert:

Artikel 39

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

Änderung des Vermessungsgesetzes 

„(1) Rechtsreferendare haben sich mit voller Kraft

für Baden-Württemberg

der Ausbildung zu widmen. Die §§ 37 und 42 des

Beamtenstatusgesetzes sowie § 11 des Landesbe-

Das Vermessungsgesetz für Baden-Württemberg vom 

soldungsgesetzes Baden-Württemberg gelten ent-

1. Juli 2004 (GBl. S. 469, 509), zuletzt geändert durch

sprechend. Die §§ 74 und 78 des Landesbeamten-

Artikel 30 des Gesetzes vom 14. Oktober 2008 (GBl. 

gesetzes finden keine Anwendung.“

S. 313, 329), wird wie folgt geändert:

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

1. In § 11 Abs. 2 wird die Angabe „§ 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2

„(2) Für die Ausübung einer Nebentätigkeit gelten

des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 7

die §§ 60 bis 64 Abs. 1, 2 und 4 des Landesbeamten-

Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt. 

gesetzes sowie die hierzu erlassene Ausfüh 

rungs 

-

verordnung entsprechend. Hiervon abweichend sind

2. In § 12 Abs. 10 Satz 2 werden die Worte „§ 96 Abs. 2

die Präsidenten der Oberlandesgerichte zuständige

und 3 des Landesbeamtengesetzes gelten“ durch die

Stelle für Entscheidungen im Zusammenhang mit

Worte „§ 59 des Landesbeamtengesetzes gilt“ ersetzt. 

Nebentätigkeiten.“

c) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Für die Personalaktenführung gelten § 50 des Be-

amtenstatusgesetzes und die §§ 83 bis 88 des Lan-

desbeamtengesetzes entsprechend.“
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Artikel 40

Artikel 43

Änderung des Chancengleichheitsgesetzes

Änderung der Landesnebentätigkeitsverordnung

Das Chancengleichheitsgesetz vom 11. Oktober 2005

Die Landesnebentätigkeitsverordnung in der Fassung

(GBl. S. 650), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Ge-

vom 28. Dezember 1972 (GBl. 1973 S. 57), zuletzt geän-

setzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 435, 459), wird

dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (GBl. 

wie folgt geändert:

S. 321, 325), wird wie folgt geändert:

§ 8 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

„(4) § 11 Abs. 2 und 3 des Landesbeamtengesetzes gilt

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

entsprechend.“

„§ 1

Artikel 41

 Öffentliches Ehrenamt“. 

Änderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

für Baden-Württemberg

b) Die Absätze 1 bis 3 werden aufgehoben. 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württem-

c) Im bisherigen Absatz 4 werden die Absatzbezeich-

berg in der Fassung vom 14. April 2005 (GBl. S. 377), 

nung „(4)“ und Satz 1 gestrichen. 

zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 

4. Mai 2009 (GBl. S. 195, 199), wird wie folgt geändert:

2. § 4 erhält folgende Fassung:

In § 28 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 53 des Beamten-

„§ 4

versorgungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 68 des Lan-

desbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg“ er -

 Ausübung von Nebentätigkeiten 

setzt. 

 innerhalb der Arbeitszeit

(1) Eine Nebentätigkeit, die auf Verlangen des Dienst-

Artikel 42

vorgesetzten wahrgenommen wird, darf auch während

Änderung des Gesetzes zur Errichtung 

der Dienststunden ausgeübt werden. Die Ausübung 

der Zentren für Psychiatrie

einer Nebentätigkeit kann ganz oder teilweise wäh 

-

rend der Dienststunden zugelassen werden, wenn der

Das Gesetz zur Errichtung der Zentren für Psychiatrie

Dienstvorgesetzte ein dienstliches Interesse an der

vom 3. Juli 1995 (GBl. S. 510), zuletzt geändert durch

Übernahme der Nebentätigkeit durch die Beamtin

Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. 

oder den Beamten anerkennt. In den Fällen der Sätze 1

S. 429, 430), wird wie folgt geändert:

und 2 ist festzulegen, ob und in welchem Umfang die

versäumte Zeit auf die regelmäßige Arbeitszeit ange-

In § 10 Abs. 6 werden nach der Angabe „§ 107 b des Be-

rechnet wird. 

amtenversorgungsgesetzes“ die Worte „in der bis zum

31. August 2006 geltenden Fassung“ eingefügt. 

(2) Im Übrigen können auf Antrag Ausnahmen von 

§ 64 Abs. 1 LBG zugelassen werden, wenn an der

Ausübung der Nebentätigkeit ein öffentliches Interes-

Artikel 42 a

se besteht, dienstliche Gründe nicht entgegenstehen

Änderung des Gesundheitsdienstgesetzes

und die versäumte Arbeitszeit nachgeleistet wird.“

Das Gesundheitsdienstgesetz vom 12. Dezember 1994

3. § 5 wird wie folgt geändert:

(GBl. S. 663), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

setzes vom 18. November 2008 (GBl. S. 387, 388), wird

wie folgt geändert:

„(3) Vergütungen sind nach § 64 Abs. 3 LBG inso-

weit abzuliefern, als sie für die in einem Kalender-

§ 8 wird wie folgt geändert:

jahr ausgeübten Nebentätigkeiten bei

1. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

Beamten der Besoldungsgruppe

„(2) Die Durchführung der Sprachstandsdiagnose nach

bis A 8

3 700 Euro, 

§ 91 Abs. 2 des Schulgesetzes kann den Bediensteten

der Gesundheitsämter in Nebentätigkeit übertragen

A 9 bis A 12

4 300 Euro, 

werden.“

A 13 bis A 16, B 1, C 1 bis C 3, 

2. Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden Absätze 3 bis 5. 

W 1 und W 2

4 900 Euro, 
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B 2 bis B 5, C 4, W 3

5 500 Euro, 

b) Absatz 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

B 6 und höher

6 100 Euro

„2. bei einer Nebentätigkeit, die auf Verlangen

übersteigen. Maßgebend für das ganze Kalender-

des Dienstvorgesetzten ausgeübt wird oder an

jahr ist die höchste Besoldungsgruppe, die der Be-

deren Übernahme der Dienstvorgesetzte ein

amte im Kalenderjahr erreicht. Vergütungen sind

dienst liches Interesse anerkannt hat, wenn die

mit dem Bruttobetrag vor Abzug von Steuern und

Erhebung eines Nutzungsentgelts wegen der

Abgaben zu berücksichtigen.“

Höhe der Vergütung unangemessen wäre, 

oder“. 

b) Absatz 6 wird aufgehoben. 

7. In § 11 a Abs. 8 wird das Wort „Bestimmen“ durch das

4. § 8 erhält folgende Fassung:

Wort „Bestimmungen“ ersetzt. 

„§ 8

Artikel 44

 Jährliche Aufstellung der aus-

 geübten Nebentätigkeiten

Änderung der Arbeitszeit- und 

Urlaubsverordnung

(1) Beamte haben bis spätestens zum 1. Juli eines Jah-

res ihrem Dienstvorgesetzten eine Aufstellung mit fol-

Die Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung vom 29. No-

gendem Inhalt vorzulegen:

vember 2005 (GBl. S. 716), zuletzt geändert durch Ver-

1. eine Erklärung über die im vorausgegangenen Ka-

ordnung vom 14. September 2009 (GBl. S. 473), wird

lenderjahr ausgeübten genehmigungspflichtigen, an -

wie folgt geändert:

zeigepflichtigen und auf Verlangen des Dienstvorge-

setzten übernommenen Nebentätigkeiten, die Anga-

1. In der Überschrift werden nach dem Wort „Eltern-

ben über Art, zeitliche Inanspruchnahme und Dauer

zeit“ die Worte „ , die Pflegezeiten“ eingefügt. 

der Nebentätigkeit, die Person des Auftrag- oder Ar-

beitgebers und die Höhe der Vergütung ent hält; 

2. In § 1 Nr. 2 Buchst. a werden die Worte „Dienstan-

fängerinnen und Dienstanfänger“ durch die Worte

2. eine Abrechnung über die dem Beamten zugeflos-

„Auszubildenden in öffentlich-rechtlichen Ausbil-

senen Vergütungen aus ablieferungspflichtigen 

dungsverhältnissen nach § 16 Abs. 5 LBG mit Aus-

Neben tätigkeiten im Sinne von § 64 Abs. 3 LBG, 

nahme der Rechtsreferendarinnen und -referendare“

wenn keine Ausnahme von der Ablieferungspflicht

ersetzt. 

nach § 6 besteht. 

Aus begründetem Anlass kann der Dienstvorgesetzte

3. § 2 wird wie folgt geändert:

Nachweise über Vergütungen nach Satz 1 Nr. 2 ver-

langen. 

a) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 ein-

gefügt:

(2) Die oberste Dienstbehörde kann zulassen, dass die

Aufstellung einen Zeitraum von zwei Kalenderjahren

„(4) Jugendliche Beamtinnen und Beamte sind

umfasst und nur alle zwei Jahre vorzulegen ist. 

Beamtinnen und Beamte, die das 18. Lebensjahr

noch nicht vollendet haben.“

(3) In den Fällen des § 5 Abs. 5 sind auch Ruhestands-

beamte und frühere Beamte zu der Abrechnung nach

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und erhält

Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 verpflichtet.“

folgende Fassung:

5. § 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(5) Bezüge im Sinne dieser Verordnung sind die

Dienstbezüge nach § 

1 Abs. 

2 des Landesbesol-

„(1) Die Benutzung von Möbeln, einfachen Schreib-, 

dungsgesetzes Baden-Württemberg (LBesGBW), 

Zeichen- und Bürogeräten, Schreib- und einfachen

die sonstigen Bezüge nach § 1 Abs. 3 LBesGBW

Rechenmaschinen, einfachen Prüf- und Messgeräten, 

sowie die Unterhaltsbeihilfen nach § 88 LBesGBW, 

einfachen Werkzeugen sowie von Bibliotheken, wis-

soweit nichts anderes bestimmt ist.“

senschaftlicher Literatur und Fotokopiergeräten gilt

als allgemein genehmigt.“ 

4. In § 8 Abs. 2 wird die Angabe „§ 90 Abs. 2 LBG“

durch die Angabe „§ 67 Abs. 3 LBG“ ersetzt. 

6. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 9 Abs. 1

5. In § 12 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe 

Satz 2 Halbsatz 2“ durch die Angabe „§ 9 Abs. 1“

„§ 90 Abs. 2 Satz 2 LBG“ durch die Angabe „§ 67

ersetzt. 

Abs. 3 Satz 2 LBG“ ersetzt. 
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6. § 22 wird wie folgt geändert:

„(2) Zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege

eines erkrankten Kindes, welches das 12. Lebens-

a) In Absatz 1 Satz 1 wird in der Übersicht die Spal-

jahr noch nicht vollendet hat oder behindert und

te Zusatzurlaub wie folgt geändert:

auf Hilfe angewiesen ist, ist für die notwendige

aa) Die Worte „einen Arbeitstag“ werden durch

Dauer der Abwesenheit Sonderurlaub unter Belas-

die Worte „drei Arbeitstage“ ersetzt. 

sung der Bezüge zu bewilligen. Der Anspruch be-

steht längstens für sieben Arbeitstage im Kalen-

bb) Die Worte „zwei Arbeitstage“ werden durch

derjahr für jedes Kind, jedoch für nicht mehr als

die Worte „vier Arbeitstage“ ersetzt. 

18 Arbeitstage im Kalenderjahr. Für alleiner 

-

cc) Die Worte „drei Arbeitstage“ werden durch

ziehende Beamtinnen und Beamte besteht der An-

die Worte „fünf Arbeitstage“ ersetzt. 

spruch längstens für 14 Arbeitstage im Kalender-

jahr für jedes Kind, jedoch für nicht mehr als 

dd) Die Worte „vier Arbeitstage“ werden durch

36 Arbeitstage im Kalenderjahr. Die Beaufsichti-

die Worte „sechs Arbeitstage“ ersetzt. 

gungs-, Betreuungs- oder Pflegebedürftigkeit des

b) In Absatz 5 Satz 3 werden die Worte „vier Ar-

Kindes ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzu-

beitstage“ durch die Worte „sechs Arbeitstage“

weisen. Absatz 1 Nr. 1 bleibt unberührt. 

und die Worte „fünf Arbeitstage“ durch die Worte

(3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 ist Sonder 

-

„sieben Arbeitstage“ ersetzt. 

urlaub unter Belassung der Bezüge zu bewilligen, 

c) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

wenn er zur Ausübung einer ehrenamtlichen Tätig -

keit

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

1. im Gemeinderat, im Kreistag oder im ent 

-

„Beamtinnen und Beamte, die nach einem

sprechenden Vertretungsorgan einer sonstigen

Schichtplan eingesetzt sind, der für den Re-

der Aufsicht des Landes unterstehenden Kör-

gelfall Schichten von 24 Stunden Dauer vor-

perschaft, Anstalt oder Stiftung des öffent 

-

sieht, erhalten zwei Arbeitstage Zusatzurlaub; 

lichen Rechts, im Bezirksbeirat oder im Ort-

die Absätze 1 bis 6 finden keine Anwen-

schaftsrat oder

dung.“ 

bb) In Satz 2 werden die Worte „einen Arbeits-

2. als gerichtlich bestellter Betreuer

tag“ durch die Worte „drei Arbeitstage“ er-

erforderlich ist.“

setzt. 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4. 

7. § 23 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

10. In § 30 Satz 1 Nr. 2 wird das Wort „stationär“ ge -

a) Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

strichen. 

„2. deren Grad der Schädigungsfolgen weniger

als 50, aber mindestens 25“. 

11. In § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 werden die Worte „den

Vorschriften des Beamtenrechtsrahmengesetzes“

b) In Satz 2 werden die Worte „die Minderung der

durch die Angabe „§ 20 des Beamtenstatusgesetzes

Erwerbsfähigkeit“ durch die Worte „der Grad der

(BeamtStG)“ ersetzt. 

Schädigungsfolgen“ ersetzt. 

12. In § 37 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „§§ 43 oder 44

8. § 24 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

LBG“ durch die Angabe „§ 23 Abs. 3 oder 4 oder 

a) In Nummer 2 wird die Angabe „§§ 153 b oder

§ 30 Abs. 2 BeamtStG“ ersetzt. 

153 c LBG“ durch die Angabe „§ 72 LBG“ und

die Angabe „ §§ 7 und 7 a LRiG“ durch „§ 7 a

13. § 38 wird wie folgt geändert:

LRiG“ ersetzt. 

a) In Absatz 2 wird das Wort „Vollstreckungsvergü-

b) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 153 g LBG“

tungsverordnung“ ersetzt durch die Worte „Ver-

durch die Angabe „§ 69 Abs. 5 LBG“ ersetzt. 

gütungsverordnung des Finanzministeriums und

eines Teils der Vergütung für Gerichtsvollzieher

c) In Nummer 4 wird die Angabe „§ 153 h Abs. 2

nach der Gerichtsvollzieher-Vergütungsverord-

Satz 1 Nr. 2 LBG“ durch die Angabe „§ 70 Abs. 2

nung des Justizministeriums“. 

Nr. 2 LBG“ ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

9. § 29 wird wie folgt geändert:

aa) Das Wort „Vollstreckungsvergütungsverord-

a) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und 3

nung“ wird durch die Worte „Vergütungsver-

eingefügt:

ordnung des Finanzministeriums“ ersetzt. 
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bb) Es wird folgender Satz angefügt:

pen A 5“ und die Worte „Dienstanfängerinnen

und Dienstanfänger“ durch die Worte „Auszubil-

„Bei der Vergütung für Gerichtsvollzieher

denden in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-

nach der Gerichtsvollzieher-Vergütungsver-

hältnissen nach § 16 Abs. 5 LBG“ ersetzt. 

ordnung des Justizministeriums sind 20 vom

Hundert des Durchschnitts dieser Vergütung

b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 3 Abs. 4

der letzten drei Monate vor Beginn des Mo-

BBesG“ durch die Angabe „§ 4 Abs. 3 LBesGBW“

nats, in dem die Schwangerschaft eingetreten

ersetzt. 

ist, maßgebend.“

20. Nach § 47 wird folgende neue Abschnittsbezeich-

14. In § 

39 Satz 3 werden die Angabe „§ 

1 Abs. 

2

nung eingefügt:

BBesG“ durch die Angabe „§ 1 Abs. 2 LBesGBW“, 

das Wort „Auslandsdienstbezüge“ durch das Wort

„6. Abschnitt

„Auslandsbesoldung“, die Angabe „§ 1 Abs. 3 Nr. 1

BBesG“ durch die Angabe „§ 

1 Abs. 

3 Nr. 

1

Pflegezeiten“. 

LBesGBW“ und die Angabe „§ 21 Abs. 3 LBG“

durch die Angabe „§ 88 LBesGBW“ ersetzt. 

21. § 48 erhält folgende Fassung:

15. In § 40 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1 a ein-

gefügt:

„§ 48

„(1 a) Anspruch auf Elternzeit ohne Dienstbezüge

 Fernbleiben vom Dienst und Urlaub 

haben Beamtinnen und Beamte auch, wenn sie mit

 bei Pflegefällen

ihrem Enkelkind in einem Haushalt leben und dieses

Kind selbst betreuen und erziehen und

(1) Die Voraussetzungen für das Fernbleiben vom

1. ein Elternteil des Kindes minderjährig ist oder

Dienst nach § 74 Abs. 1 LBG sind auf Verlangen

durch ein ärztliches Zeugnis über die Pflegebedürf-

2. ein Elternteil des Kindes sich im letzten oder vor-

tigkeit oder die Erforderlichkeit der Maßnahmen

letzten Jahr einer Ausbildung befindet, die vor

nach § 74 Abs. 1 LBG nachzuweisen. Als pflegebe-

Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen wur -

dürftig im Sinne von § 74 Abs. 1 LBG gelten Perso-

de und die Arbeitskraft des Elternteils im Allge-

nen, die die Voraussetzungen nach den §§ 14 und 15

meinen voll in Anspruch nimmt. 

des Elften Buches Sozialgesetzbuch erfüllen oder

Der Anspruch besteht nur für Zeiten, in denen kei-

voraussichtlich erfüllen werden. 

ner der Elternteile des Kindes selbst Elternzeit be-

(2) Bei einer Beurlaubung oder Teilzeitbeschäfti-

ansprucht.“

gung zur Inanspruchnahme von Pflegezeit nach § 74

Abs. 2 LBG haben Beamtinnen und Beamte die

16. § 42 wird wie folgt geändert:

Pflegebedürftigkeit des nahen Angehörigen durch

a) In Absatz 2 werden die Worte „Dienstanfänge-

Vorlage einer Bescheinigung der Pflegekasse oder

rinnen und Dienstanfänger“ durch die Worte

des Medizinischen Dienstes der Krankenversiche-

„Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbil-

rung nachzuweisen. Bei in der privaten Pflege-

dungsverhältnissen nach § 16 Abs. 5 LBG“ er-

Pflichtversicherung versicherten Pflegebedürftigen

setzt. 

ist ein ent sprechender Nachweis zu erbringen. Als

pflege be dürftig im Sinne von § 74 Abs. 2 LBG gel-

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

ten Personen, die die Voraussetzungen nach den 

c) Absatz 4 wird Absatz 3. 

§§ 14 und 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch

erfüllen. 

17. In § 44 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 5 Abs. 1

(3) Die Beurlaubung nach § 74 Abs. 2 Satz 1 LBG

Satz 3 BEEG“ durch die Angabe „§ 7 Abs. 2 Satz 3

oder die Verringerung der Arbeitszeit zur Aufnahme

BEEG“ ersetzt. 

einer Teilzeitbeschäftigung nach § 74 Abs. 2 Satz 2

LBG sind spätestens zwei Wochen vor Beginn

18. In § 45 Satz 1 wird die Angabe „§§ 43 oder 44 LBG“

schriftlich zu beantragen. Dabei ist gleichzeitig zu

durch die Angabe „§ 23 Abs. 3 oder 4 oder § 30 Abs. 2

erklären, für welchen Zeitraum und in welchem

BeamtStG“ ersetzt. 

Umfang die Beurlaubung oder die Teilzeitbeschäf -

tigung in Anspruch genommen werden sollen. Im

19. § 47 wird wie folgt geändert:

Falle eines Antrags auf Teilzeitbeschäftigung ist

a) In Absatz 2 Nr. 1 werden die Worte „Besoldungs-

auch die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit an-

gruppen A 2“ durch die Worte „Besoldungsgrup-

zugeben.“
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22. Nach § 48 werden folgende §§ 48 a und 48 b eingefügt:

Beträgt die Probezeit mehr als ein Jahr aber weniger

als 18 Monate, kann auf die Beurteilung nach Satz 1

„§ 48 a

Nr. 1 verzichtet werden.“

 Krankenfürsorge, Erstattung von Kranken- 

2. In § 4 Abs. 5 werden die Worte „einfachen und“ ge-

 und Pflegeversicherungsbeiträgen

strichen. 

Während der Pflegezeit nach § 74 Abs. 2 LBG werden

Leistungen entsprechend der §§ 46 und 47 gewährt. 

Artikel 46

Änderung der Beamtenrechts-

§ 48 b

zuständigkeitsverordnung

 Änderung der Beurlaubungsdauer zur 

 Inanspruchnahme von Pflegezeit

Die Beamtenrechtszuständigkeitsverordnung vom 8. Mai

1996 (GBl. S. 402), zuletzt geändert durch Artikel 16 des

Die Beurlaubung oder die Teilzeitbeschäftigung zur

Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. 435, 461), wird

Inanspruchnahme von Pflegezeit kann bis längstens

wie folgt geändert:

sechs Monate (Höchstdauer) für jeden pflegebedürf -

tigen nahen Angehörigen verlängert werden. Auf die

1. § 1 erhält folgende Fassung:

Verlängerung besteht ein Anspruch, wenn ein vorge -

sehener Wechsel in der Person der Pflegenden oder

„§ 1

des Pflegenden aus einem wichtigen Grund nicht er-

(1) Die Ministerien übertragen die ihnen nach fol-

folgen kann. Ist die Pflegebedürftigkeit entfallen oder

genden Bestimmungen zustehenden Befugnisse auf

ist die häusliche Pflege unmöglich oder unzumutbar, 

die Präsidenten der Gerichte, die Behörden und

endet die Beurlaubung oder die Teilzeitbeschäftigung

sons tigen Stellen, die für die Ernennung der Beam-

nach § 74 Abs. 2 LBG vier Wochen nach Eintritt der ver-

ten zuständig sind, soweit das Ernennungsrecht

änderten Umstände. Der Dienstvorgesetzte ist über die

nicht dem Ministerpräsidenten oder den Ministerien

veränderten Umstände unverzüglich zu unterrichten.“

selbst zusteht:

23. Der bisherige 6. Abschnitt wird 7. Abschnitt und der

1. Anweisung des dienstlichen Wohnsitzes nach 

bisherige 7. Abschnitt wird 8. Abschnitt. 

§ 18 Abs. 2 Satz 1 des Landesbesoldungsgesetzes

(LBesGBW), 

24. § 49 wird wie folgt geändert:

2. Anerkennung eines dienstlichen Interesses oder

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 

öffentlicher Belange an einer Beurlaubung ohne

Dienstbezüge nach § 

32 Abs. 

2 Satz 1 Nr. 

4

b) In Absatz 2 wird die Absatzbezeichnung „(2)“ ge-

LBesGBW und § 21 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des Lan-

strichen. 

desbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württem-

berg (LBeamtVGBW), 

25. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen. 

3. Anerkennung von förderlichen Zeiten als berück-

sichtigungsfähige Zeiten nach § 32 Abs. 1 Satz 2

Artikel 45

LBesGBW, 

Änderung der Beurteilungsverordnung

4. Feststellung, ob die Leistungen des Beamten den

Mindestanforderungen entsprechen, nach § 31 Abs. 5

Die Beurteilungsverordnung vom 6. Juni 1983 (GBl. 

Satz 5 LBesGBW.“

S. 209), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes

vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 435, 461), wird wie

2. § 2 erhält folgende Fassung:

folgt geändert:

„§ 2

1. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

Das Wissenschaftsministerium überträgt den Hoch-

„(1) Beamte auf Probe werden 

schulen für ihren Geschäftsbereich das Recht zur Ab-

1. neun Monate nach der Einstellung in das Beamten-

ordnung ganz, auch für Beamte der Besoldungsgrup-

verhältnis auf Probe sowie 

pen C 3, C 4, W 3, A 15 und höher, sowie das Recht

zur Erklärung des Einverständnisses zur Abordnung

2. drei Monate vor Beendigung der Probezeit 

von Richtern. Für die Vorstandsvorsitzenden der

dienstlich beurteilt. Beträgt die Probezeit ein Jahr oder

Hochschulen verbleibt die Zuständigkeit beim Wis-

weniger, entfällt die Beurteilung nach Satz 1 Nr. 1. 

senschaftsministerium.“
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3. § 3 wird wie folgt geändert:

der Beamten seines Geschäftsbereichs. Abweichend

davon sind

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

1. der Leiter des Landesarchivs Dienstvorgesetzter

aa) Im Einleitungssatz werden die Worte „soweit

der Beamten des Landesarchivs, 

sich aus § 4 nichts anderes ergibt,“ gestrichen. 

2. die Leiter der Württembergischen Landesbiblio-

bb) Nummer 3 erhält folgende Fassung:

thek und der Badischen Landesbibliothek Dienst-

„3. der Stellvertreter der Leiter der den Minis -

vorgesetzte der Anwärter des mittleren Biblio-

terien jeweils unmittelbar nachgeordneten

theksdienstes ihrer Dienststellen. 

Behörden und Stellen für

Wer Dienstvorgesetzter für die Bewilligung von 

a) das Verbot der Führung der Dienstge-

Urlaub sowie von Teilzeitbeschäftigung nach § 69

schäfte  nach § 39 des Beamtenstatusge-

LBG, Altersteilzeit nach § 

70 LBG, Pflegezeiten

setzes (BeamtStG) oder nach § 13 Abs. 1

nach § 74 LBG sowie Mutterschutz, Elternzeit nach 

Satz 4 LBG, 

§ 76 LBG ist, richtet sich nach § 3. 

b) die Zustimmung zur Annahme von Be-

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind die Vor-

lohnungen, Geschenken oder sonstigen

standsvorsitzenden der Hochschulen Dienstvorge-

Vorteilen nach § 42 BeamtStG, 

setzte für die Genehmigung zur Aussage oder zur

Abgabe von Erklärungen nach § 37 Abs. 3 BeamtStG

c) die Geltendmachung von Schadenersatz

für die Beamten der jeweiligen Hochschule; § 4 Abs. 4

nach § 48 BeamtStG und § 59 LBG, 

Halbsatz 1 LBG bleibt unberührt. Für die Vorstands-

d) Entscheidungen über Nebentätigkeiten

vorsitzenden verbleibt die Zuständigkeit beim Wis-

nach §§ 60 bis 65 LBG, 

senschaftsminister. 

e) die Entscheidung über den Ersatz von

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind die Leiter

Sachschaden nach § 80 LBG, 

der dem Wissenschaftsministerium nachgeordneten

Einrichtungen Dienstvorgesetzte 

f) die Feststellung des Verlustes der Dienst-

bezüge nach § 11 Abs. 1 LBesGBW, 

1. für die Entscheidung über den Ersatz von Sach-

schaden nach § 80 LBG, 

g) die Zuständigkeiten des Dienstvorge-

setzten nach dem Landesdisziplinarge-

2. für Entscheidungen und Maßnahmen sowie die

setz.“

Entgegennahme von Anzeigen und Erklärungen

von Nebentätigkeiten nach den Bestimmungen des

b) In Absatz 2 werden die Worte „oder § 4 oder § 6“

Landesbeamtengesetzes, der Landesneben tätig keits -

gestrichen. 

verordnung und der Hochschulnebentätig 

keits 

ver 

-

c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „ , soweit

ord nung. 

sich nicht nach § 4 oder § 6 etwas anderes ergibt“

Für die Leiter und deren Vertreter verbleibt die Zu-

gestrichen. 

ständigkeit beim Wissenschaftsminister.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:

6. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden die Worte „ , in der Urlaubs-

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 

verordnung und in § 6“ gestrichen. 

bb) Satz 4 erhält folgende Fassung:

b) Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„Der für die Bewilligung von Urlaub zustän-

„2. die Leiter der Polizeipräsidien Karlsruhe und

dige Dienstvorgesetzte kann seine Befugnis

Mannheim und die Leiter der Polizeidirektio-

auf die Leiter nachgeordneter Dienststellen

nen Dienstvorgesetzte der Beamten ihrer

und Einrichtungen übertragen.“

Dienststelle bis einschließlich Besoldungs-

gruppe A 11 und darüber hinaus Dienstvorge-

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

setzte der Beamten ihrer Dienststelle ab Be-

soldungsgruppe A 12 für

5. Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt:

a) die Entgegennahme des Entlassungsantrags

„§ 4 a

nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BeamtStG, 

(1) Der Wissenschaftsminister ist, vorbehaltlich einer

b) die Erteilung der Aussagegenehmigung nach

anderen gesetzlichen Regelung und soweit sich nicht

§ 37 Abs. 3 Satz 2 BeamtStG, soweit diese

nachfolgend etwas anderes ergibt, Dienstvorgesetzter

Stellen die Ermittlungen geführt haben, 

197

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache  14 / 7135

c) die Rückforderung amtlicher Schriftstücke

ordnung, für Sonderurlaub aufgrund einschlägiger

und anderer Unterlagen nach § 37 Abs. 6

Vorschriften, für die Zustimmung zur Annahme von

BeamtStG, 

Belohnungen, Geschenken oder sonstigen Vorteilen

nach § 42 BeamtStG, für die Geltendmachung von

d) das Verbot der Führung der Dienstgeschäf-

Schadenersatz nach § 48 BeamtStG und § 59 LBG, 

te bei Gefahr im Verzug nach § 

39 

für die Bearbeitung von Dienstunfällen nach § 62

BeamtStG und andere Maßnahmen nach 

Abs. 1 und 3 LBeamtVGBW und für die Entschei-

§ 55  Abs. 4  LBG, 

dung über den Ersatz von Sachschaden nach § 80

e) die Erteilung des Dienstzeugnisses nach 

LBG. Für die Beamten im Geschäftsbereich des Lan-

§ 51  LBG, 

desbetriebes Vermögen und Bau Baden-Württem-

berg ist für die in Satz 1 genannten Angelegenheiten

f) die Anweisung, die Wohnung innerhalb

die Betriebsleitung Dienstvorgesetzter.“

bestimmter Entfernung von der Dienststel-

le zu nehmen nach § 54 Abs. 2 LBG, 

8. § 7 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

g) die Anweisung zum Aufenthalt in der Nähe

„(5) Abweichend von Absatz 1 ist für die Regie-

des Dienstortes nach § 54 Abs. 4 LBG, 

rungsinspektoranwärter bei der Hochschule für öf-

h) die Genehmigung zum Fernbleiben vom

fentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg

Dienst nach § 68 Abs. 1 LBG, 

und bei der Hochschule für öffentliche Verwaltung

Kehl höherer Dienstvorgesetzter der Rektor der

i) die Erteilung von Urlaub nach § 71 LBG, 

Hoch 

schule und nächsthöherer Dienstvorgesetzter

j) die Entgegennahme der Meldung und Unter-

der Innenminister.“

suchung von Dienstunfällen nach § 62 Abs. 1

Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 LBeamtVGBW, 

9. In der Überschrift des 3. Abschnitts wird die Angabe

„§ 126 Abs. 3 BRRG“ durch die Angabe „§ 54 Abs. 3

k) die Zuständigkeiten des Dienstvorgesetz-

BeamtStG“ ersetzt. 

ten nach dem Landesdisziplinargesetz, 

l) die Stellung von Strafanträgen nach § 77 a

10. § 10 wird wie folgt geändert:

Abs. 1 in Verbindung mit § 194 Abs. 3 Satz 1

a) In Absatz 1 wird der Klammerzusatz „(§ 126 Abs. 3

und § 230 Abs. 

2 des Strafgesetzbuches

Nr. 2 BRRG)“ durch den Klammerzusatz „(§ 54

(StGB) wegen Beleidigung (§§ 185 ff. StGB)

Abs. 3 BeamtStG)“ ersetzt. 

oder wegen Körperverletzung (§§ 223 und

229 StGB);“. 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

c) In Nummer 3 wird das Wort „Bereitschaftspoli-

aa) Nummer 5 erhält folgende Fassung:

zeiabteilungen“ durch das Wort „Bereitschaftspo-

„5. die Hochschulen,“. 

lizeidirektionen“ ersetzt. 

bb) Nummer 6 wird gestrichen. 

7. § 6 erhält folgende Fassung:

cc) Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 6. 

„§ 6

11. In § 11 Satz 1 wird der Klammerzusatz „(§ 8 LRiG, 

(1) Für die Beamten in den Geschäftsbereichen des

§§ 126 und 127 BRRG, § 118 LBG)“ durch den

Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und

Klammerzusatz „(§ 54 BeamtStG, § 4 Abs. 6 LBG, 

Verbraucherschutz, des Ministeriums für Umwelt, 

§ 8 LRiG)“ ersetzt. 

Naturschutz und Verkehr und des Sozialministeri-

ums ist Dienstvorgesetzter für die Bewilligung von

12. § 17 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

Teilzeitbeschäftigung und Urlaub nach den §§ 69, 

a) In Satz 1 Nr. 1 werden der Klammerzusatz „(§ 3

70, 72 und 73 LBG sowie für Elternzeit nach dem 

Abs. 1 Nr. 1 und 4 LUKG)“ durch den Klammer-

5. Abschnitt der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung

zusatz „(§ 3 Abs. 1 Nr. 1 und 3 LUKG)“ und die

die Stelle, die für die Ernennung der Beamten zu-

Angabe „§ 123 a BRRG“ durch die Angabe „§ 20

ständig ist, wenn der Ministerpräsident für die Er-

BeamtStG“ ersetzt. 

nennung zuständig wäre, die oberste Dienstbehörde. 

b) In Satz 1 Nr. 3 wird der Klammerzusatz „(§ 3 Abs. 1

(2) Für die Beamten im Geschäftsbereich der Ober -

Nr. 2 und 3 und Abs. 2 LUKG)“ durch den Klam-

finanzdirektion ist die Oberfinanzdirektion Dienst-

merzusatz „(§ 3 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 LUKG)“

vorgesetzter für Teilzeitbeschäftigung und Urlaub

ersetzt. 

nach §§ 69, 70, 72 und 73 LBG, für Elternzeit nach

dem 5. Abschnitt der Arbeitszeit- und Urlaubsver-

c) Satz 3 wird gestrichen. 
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Artikel 47

3. In § 3 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 103 Abs. 2 Nr. 3

LBG“ durch die Angabe „§ 82 Abs. 2 Nr. 3 LBG“ er-

Änderung der Beihilfeverordnung

setzt. 

Die Beihilfeverordnung vom 28. Juli 1995 (GBl. S. 561), 

zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Oktober

Artikel 49

2008 (GBl. S. 407), wird wie folgt geändert:

Änderung der Verordnung zur Übertragung 

1. § 2 wird wie folgt geändert:

von Zuständigkeiten auf dem Gebiet der 

beamtenrechtlichen Unfallfürsorge 

a) In Absatz 1 Nr. 3 wird die Angabe „§ 23 des Be-

und des Sachschadenersatzes

amtenversorgungsgesetzes“ durch die Angabe 

„§ 

37 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes

Die Verordnung des Innenministeriums, des Kultusminis -

Baden-Württem berg“  ersetzt. 

teriums, des Wissenschaftsministeriums, des Justizminis -

b) In Absatz 4 Nr. 2 wird der Klammerzusatz „(§ 40

teriums, des Finanzministeriums, des Wirtschaftsministe-

Abs. 6 des Bundesbesoldungsgesetzes“ durch den

riums, des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen

Klammerzusatz „(§ 

41 Abs. 

5 des Landesbesol-

Raum, des Ministeriums für Arbeit und Soziales und des

dungsgesetzes Baden-Württemberg)“ ersetzt. 

Umweltministeriums zur Übertragung von Zuständigkei-

ten auf dem Gebiet der beamtenrechtlichen Unfallfürsorge

2. In § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird das Wort „Bundesbe-

und des Sachschadenersatzes vom 18. Dezember 1980

soldungsgesetz“ durch die Worte „Landesbesoldungs-

(GBl. 1981 S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 21 des

gesetz Baden-Württemberg“ ersetzt. 

Gesetzes vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 313, 326), wird

wie folgt geändert:

3. § 5 wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift werden die Worte „und des Sachscha-

a) In Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe „§ 110 des

denersatzes (UFZuVO)“ durch den Klammerzusatz

Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 81

„(Unfallfürsorgezuständigkeitsverordnung – UFZuVO)“

LBG“ ersetzt. 

ersetzt. 

b) In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „§ 101 LBG“

durch die Angabe „§ 78 LBG“ ersetzt. 

2. § 1 erhält folgende Fassung:

4. In § 6 a Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Buchst. a wird die Angabe

„§ 1

„§ 34 a LBG“ durch die Angabe „§ 8 LBG“ ersetzt. 

 Übertragung der Befugnisse auf dem Gebiet

 der beamtenrechtlichen Unfallfürsorge

5. In § 9 Abs. 4 Satz 3 und Abs. 9 Satz 5 wird jeweils die

Angabe „§ 3 Abs. 4 BBesG“ durch die Angabe „§ 4

(1) Die Ministerien übertragen jeweils die ihnen gemäß

Abs. 

3 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt-

folgenden Bestimmungen des Landesbeamtenversor-

temberg“ ersetzt. 

gungsgesetzes Baden-Württemberg (LBeamtVGBW)

zustehenden Befugnisse nach Maßgabe der Anlage:

Artikel 48

1. § 3 Abs. 1 Satz 1 und 2 (Festsetzung der Versor-

Änderung der Jubiläumsgabenverordnung

gungsbezüge, Bestimmung der Person des Zah-

lungsempfängers), 

Die Jubiläumsgabenverordnung vom 5. Februar 2002

2. § 50 Abs. 3 Satz 2 (Anordnung der amtsärztlichen

(GBl. S. 94), geändert durch Artikel 22 des Gesetzes

Untersuchung), 

vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 343, 365), wird wie folgt

geändert:

3. § 61 Abs. 2 Satz 1 (Versagung von Unfallfürsorge) und

4. § 62 Abs. 3 Satz 2 (Anerkennung eines Dienst-

1. In § 1 Abs. 1 wird die Angabe „§ 103 LBG“ durch die

unfalls und Entscheidung, ob der Dienstunfall vor-

Angabe „§ 82 LBG“ ersetzt. 

sätzlich herbeigeführt wurde). 

2. § 2 wird wie folgt geändert:

(2) Das Innenministerium überträgt die ihm zustehen-

den Befugnisse nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4 für die Re-

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 103 Abs. 2 LBG“

gierungsinspektoranwärter auf die Hochschule für öf-

durch die Angabe „§ 82 Abs. 2 LBG“ ersetzt. 

fentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg und

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 103 Abs. 3 Halbsatz 2

die Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl. Das

LBG“ durch die Angabe „§ 82 Abs. 3 Halbsatz 2

Innenministerium überträgt die ihm zustehenden Be-

LBG“ ersetzt. 

fugnisse nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 für die übrigen Be-
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amten seines Geschäftsbereichs auf das Regierungs-

b) In Nummer 2 wird der Zusatz „Justizbetriebs- 6)“

präsidium Tübingen. 

durch den Zusatz „im Justizwachtmeisterdienst 6)“

ersetzt. 

(3) Die Befugnis nach § 3 Abs. 1 Satz 1 und 2 

LBeamtVGBW umfasst außer der Bestimmung der

c) Die Fußnote 6 wird wie folgt gefasst:

Person des Zahlungsempfängers nur die Festsetzung

„6) Nur für die Grundamtsbezeichnungen Ober 

-

der Unfallfürsorgeleistungen nach §§ 

47 bis 50 

sekretär und Hauptsekretär.“ 

LBeamtVGBW, auch in Verbindung mit § 45 Abs. 5

LBeamtVGBW, sowie die Durchführung der Maß-

nahmen nach den Vorschriften über das Heilverfah-

4. Die Anlage 2 wird wie folgt geändert:

ren.“

a) In Nummer 1 werden die Grundamtsbezeichnun-

gen „Wart“ und „Oberwart“ gestrichen. 

3. § 2 wird aufgehoben. 

b) In Nummer 2 werden nach dem Zusatz „Landwirt-

4. Die Anlage wird wie folgt geändert:

schafts- 10)“ der Zusatz „Lebensmittel-“ und nach

dem Zusatz „Verwaltungs- 2)“ der Zusatz „Vete-

a) In Spalte 2 wird Nummer 3.1 durch folgende Num-

rinärhygiene-“ eingefügt. 

mern 3.1 bis 3.3 ersetzt:

„3.1 Vorstandsvorsitzende der Hochschulen

Artikel 51

3.2 Präsident des Landesarchivs

Änderung der Verordnung über die Zuständig-

3.3 Leiter der Landesbibliotheken“. 

keiten des Landesamtes für Besoldung und 

Versorgung Baden-Württemberg

b) In Spalte 3 wird Nummer 3.1 durch folgende Num-

mern 3.1 bis 3.3 ersetzt:

Die Verordnung der Landesregierung und des Finanzmi-

„3.1 der Hochschulen mit Ausnahme der haupt-

nisteriums über die Zuständigkeiten des Landesamtes für

amtlichen Vorstandsmitglieder

Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg in der

Fassung vom 1. September 1986 (GBl. S. 344), zuletzt

3.2 des Landesarchivs mit Ausnahme des Präsiden-

geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 20. Novem-

ten des Landesarchivs und seines Stellvertreters

ber 2007 (GBl. S. 505, 520) wird wie folgt geändert:

3.3 der Landesbibliotheken mit Ausnahme der

Leiter der Landesbibliotheken und deren

1. § 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

Stell vertreter.“

„1. Besoldungsbezügen, Unterhaltsbeihilfen und sons -

tigen Geldleistungen an Beamte, Richter und an in

Artikel 50

einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhält-

nis zum Land stehende Personen,“. 

Änderung der Grundamtsbezeichnungs-Verordnung

2. § 2 wird wie folgt geändert:

Die Grundamtsbezeichnungs-Verordnung vom 28. Ja 

-

nuar 1988 (GBl. S. 90), zuletzt geändert durch Verord-

a) Die Nummer 1 erhält folgende Fassung:

nung vom 20. September 2007 (GBl. S. 463), wird wie

„1. des Grundgehalts einschließlich der Festset-

folgt geändert:

zung des Zeitpunkts des Beginns des Aufstei-

gens in den Stufen sowie des Familienzu-

1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „nach Vorbe-

schlags, soweit in § 3 nichts anderes bestimmt

merkung Nummer 1 Abs. 2 Satz 2 zu den Bundesbe-

ist,“. 

soldungsordnungen A und B“ durch die Worte „nach

§ 

29 Abs. 

1 Satz 2 des Landesbesoldungsgesetzes

b) Die Nummer 2 erhält folgende Fassung:

Baden-Württemberg“ ersetzt. 

„2. der Amts-, Struktur-, Stellen-, Erschwernis-, 

Ausgleichs- und Überleitungszulagen sowie

2. In § 2 wird die Angabe „§ 104 des Landesbeamtenge-

der sonstigen besoldungsrechtlichen Zulagen, 

setzes“ durch die Angabe „§ 56 des Landesbeamten-

soweit in § 3 nichts anderes bestimmt ist,“. 

gesetzes“ ersetzt. 

c) In Nummer 3 werden die Worte „Beamte im

3. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert:

Vollstreckungsdienst“ durch die Worte „Ge-

richtsvollzieher und der Vollstreckungsvergü-

a) In Nummer 1 werden die Grundamtsbezeichnun-

tung“ ersetzt. 

gen „Oberwachtmeister“ und „Hauptwachtmeister“

gestrichen. 

d) Die Nummern 4 und 5 werden gestrichen. 
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e) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 4 und er-

f) In Nummer 11 wird die Angabe „§ 102 des Lan-

hält folgende Fassung:

desbeamtengesetzes (LBG)“ durch die Angabe 

„§ 

81 des Landesbeamtengesetzes (LBG)“ er-

„4. die Auslandsbesoldung,“. 

setzt. 

f) Die Nummer 7 wird gestrichen. 

g) In Nummer 13 wird der Punkt durch ein Komma

g) Die bisherigen Nummern 8 und 9 werden Num-

ersetzt und folgende Nummer 14 angefügt:

mern 5 und 6. 

„14. der Leistungsprämien nach § 76 LBesGBW.“

h) Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 7 und er-

hält folgende Fassung:

4. § 5 erhält folgende Fassung:

„7. der Unterhaltsbeihilfen für Auszubildende in öf-

fentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen,“. 

„§ 5

i) Die bisherige Nummer 11 wird Nummer 8. 

Die Zuständigkeit der obersten Dienstbehörde oder

der von ihr bestimmten Stelle in den Fällen des § 43

j) Die bisherige Nummer 12 wird gestrichen. 

Abs. 1 LBeamtVGBW, des § 18 Abs. 2, § 31 Abs. 5

k) Die bisherige Nummer 13 wird Nummer 9 und er-

Satz 5 und § 32 Abs. 1 Satz 2 LBesGBW sowie des 

hält folgende Fassung:

§ 31 Abs. 4 Satz 2 AzUVO bleibt unberührt.“

„9. der Aufwandsentschädigungen, die im Staats-

5. § 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

haushaltsplan bei den persönlichen Ausgaben

ausgewiesen sind, mit Ausnahme der Fahn-

a) Satz 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

dungskostenpauschale, der Feld- und Gruben-

aufwandsentschädigung sowie der Jagdauf-

„1. bezüglich der Universitäten und Universitäts-

wandsentschädigung,“. 

kliniken auf die Universitäten mit Ausnahme

der Universität Freiburg; das Finanzministeri-

l) Die bisherigen Nummern 14 bis 18 werden die

um kann die Zuständigkeit für die Universität

Nummern 10 bis 14. 

Freiburg im Einvernehmen mit dem Wissen-

m)Die bisherige Nummer 19 wird gestrichen. 

schaftsministerium auf das Landesamt für Be-

soldung und Versorgung übertragen,“. 

n) Die bisherige Nummer 20 wird Nummer 15 und

erhält folgende Fassung:

b) In Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und Nr. 3 wird jeweils

die Zahl „15.“ durch das Wort „Ende“ ersetzt. 

„15. der Zuschläge und sonstigen Besoldungsbe-

standteile nach den §§ 69 bis 75 LBesGBW,“. 

c) In Satz 2 wird die Angabe „Nummer 1 Buchst. a“

durch die Angabe „Nummer 1“ ersetzt. 

o) Die bisherige Nummer 21 wird Nummer 16. 

6. § 13 wird wie folgt geändert:

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 wird die Angabe „§ 33 BeamtVG“

a) In Nummer 2 werden die Angabe „§ 11 des Lan-

durch die Angabe „§ 48 LBeamtVGBW “ ersetzt. 

desbesoldungsgesetzes (LBesG)“ durch die An 

-

gabe „§ 38 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-

b) Die Nummer 5 wird gestrichen. 

Württemberg (LBesGBW)“ und die Angabe 

„§ 11 a LBesG“ durch die Angabe „§ 58 LBesGBW“

c) Die bisherigen Nummern 6 bis 9 werden die

ersetzt. 

Nummern 5 bis 8. 

b) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 12 LBesG“

d) In der neuen Nummer 7 wird die Angabe „§ 52

durch die Angabe „§ 60 LBesGBW“ ersetzt. 

Abs. 2 BeamtVG“ durch die Angabe „§ 5 Abs. 2

LBeamtVGBW“ ersetzt. 

c) In Nummer 4 werden die Worte „Entschädigung

zur Abgeltung der Bürokosten der“ durch die

e) In der neuen Nummer 8 wird die Angabe „§ 96

Worte „Vergütung für“ ersetzt. 

LBG“ durch die Angabe „§ 48 des Beamtenstatus-

gesetzes und § 59 LBG“ ersetzt. 

d) In Nummer 9 wird die Angabe „§§ 32 bis 35 

BeamtVG“ durch die Angabe „§§ 47 bis 50 des

f) Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 9 ange-

Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Würt -

fügt:

temberg (LBeamtVGBW)“ ersetzt. 

„9. die Erteilung einer Versorgungsauskunft

e) In Nummer 10 wird die Angabe „§§ 31 Abs. 5

nach § 77 LBeamtVGBW und einer Aus-

BeamtVG“ durch die Angabe „§§ 

45 Abs. 

5 

kunft über die Höhe des Altersgeldes nach 

LBeamtVGBW“ ersetzt. 

§ 96  LBeamtVGBW.“
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7. § 14 wird wie folgt geändert:

10. Nach § 20 wird folgender neuer 5. Abschnitt eingefügt:

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„5. Abschnitt

„Unberührt bleibt die Zuständigkeit des Finanz-

Alters- und Hinterbliebenengeld

ministeriums in den Fällen des § 

3 Abs. 

3 

LBeamtVGBW sowie der jeweils obersten

§ 21

Dienstbehörden in den Fällen des § 72 Abs. 2

Satz 2 und § 7 Abs. 1 Satz 1 LBeamtVGBW.“

Das Landesamt für Besoldung und Versorgung ist

ferner zuständig für die Festsetzung, Regelung, An-

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

weisung und Auszahlung von Alters- und Hinterblie-

benengeld nach §§ 84 ff. LBeamtVGBW.“

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§§ 53 bis 55

LBG“ durch die Angabe „§§ 26 und 27 des

11. Der bisherige 5. Abschnitt wird 6. Abschnitt und der

Beamtenstatusgesetzes und §§ 40, 43 und 44

bisherige § 21 wird § 22. 

LBG“ und die Angabe „§§ 36, 37 und 43 

BeamtVG“ durch die Angabe „§§ 51, 52 und

59 LBeamtVGBW“ ersetzt. 

Artikel 52

bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 39 und 43 

Änderung der Landestrennungsgeldverordnung

BeamtVG“ durch die Angabe „§ 55 und 59

LBeamtVGBW“ ersetzt. 

Die Landestrennungsgeldverordnung vom 12. Dezember

1985 (GBl. S. 411), zuletzt geändert durch Artikel 4 des

Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 432, 433), 

8. § 17 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

In § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 wird die Angabe „§ 123 a des

Beamtenrechtsrahmengesetzes“ durch die Angabe „§ 20

aa) Buchstabe a wird gestrichen. 

des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt. 

bb) Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe a. 

cc) Es wird folgender neuer Buchstabe b eingefügt:

Artikel 53

Änderung der Leistungsbezügeverordnung

„b) Heilfürsorge,“. 

b) Nach Nummer 1 wird folgende neue Nummer 2

Die Leistungsbezügeverordnung vom 14. Januar 2005

eingefügt:

(GBl. S. 125), zuletzt geändert durch Artikel 5a des Ge-

setzes vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317, 332), wird wie

„2. die Festsetzung und Auszahlung von Reise -

folgt geändert:

kosten, Trennungsgeld und Umzugskosten; 

dies gilt nicht für den Bereich des Landtags, 

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

des Justizministeriums, der Universitäten und

Hochschulen des Landes sowie der Landesbe-

a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1 Nr. 1 bis 3

triebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung; 

des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG)“ durch die

das Finanzministerium kann die Zuständig-

Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Landesbesoldungs-

keiten aus diesen Bereichen im Einvernehmen

gesetzes Baden-Württemberg (LBesGBW)“ er setzt. 

mit der jeweiligen obersten Dienstbehörde auf

b) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 12 LBesG“

das Landesamt für Besoldung und Versor-

durch die Angabe „§ 60 LBesGBW“ ersetzt. 

gung übertragen,“. 

2. In § 2 Abs. 3 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1 Nr. 1

c) Die bisherigen Nummern 2 bis 9 werden die

BBesG“ durch die Angabe „§ 

38 Abs. 

1 Nr. 

1

Nummern 3 bis 10. 

LBesGBW“ ersetzt. 

9. § 18 wird wie folgt geändert:

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 1 werden die Worte „im Sinne des

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1

§ 45 Abs. 1 Buchst. b des Bundeskindergeldgeset-

Nr. 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 2

zes und“ gestrichen. 

LBesGBW“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Nr. 3 wird die Angabe „§ 58 Abs. 1

b) In Absatz 7 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1 Nr. 2

BeamtVG“ durch die Angabe „§ 

14 Abs. 

1 

BBesG“ durch die Angabe „§ 

38 Abs. 

1 Nr. 

2

LBeamtVGBW“ ersetzt. 

LBesGBW“ ersetzt. 
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4. In § 4 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1 Nr. 3

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3. 

BBesG“ durch die Angabe „§ 

38 Abs. 

1 Nr. 

3

LBesGBW“ ersetzt. 

7. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 12 LBesG“

5. § 6 wird wie folgt geändert:

durch die Angabe „§ 60 LBesGBW“ ersetzt. 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 12 Abs. 2 LBesG“

„(1) Für die Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbe-

durch die Angabe „§ 60 Abs. 2 LBesGBW“ ersetzt. 

zügen nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 LBesGBW gel-

ten ergänzend zum Landesbesoldungsgesetz die

Artikel 54

Absätze 2 bis 8; Leistungsbezüge, die nach § 39

Abs. 6 Nr. 2 LBesGBW aus Mitteln privater Dritter

Änderung der Lehrkräftezulagenverordnung

finanziert werden, sind nicht ruhegehaltfähig.“

Die Lehrkräftezulagenverordnung vom 24. April 1995

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Leis -

(GBl. S. 328), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 7 des Ge-

tungsbezüge“ die Worte „nach § 38 Abs. 1 Nr. 1

setzes vom 11. Dezember 2007 (GBl. S. 538, 540), wird

und 2 LBesGBW“ eingefügt. 

wie folgt geändert:

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 wird die Angabe „§ 78 Satz 1 des Bundes-

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Leistungsbe-

besoldungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 57 Abs. 1

zügen“ die Worte „nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 und 2

Nr. 

10 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt-

LBesGBW“ eingefügt. 

temberg“ ersetzt. 

bb) Es wird folgender Satz angefügt:

2. In der Anlage werden nach Nummer 7.2 folgende

„Leistungsbezüge nach § 

38 Abs. 

1 Nr. 

3

Nummern 8, 8.1 und 8.2 angefügt:

LBesGBW werden in den Fällen des § 38

Abs. 7 Satz 2 und 3 LBesGBW nach den dor -

„8  Lehrer in den Laufbahnen  Verwendung an 



tigen Maßgaben neben den Leistungsbezügen

der Fachlehrer und der 

Staatlichen Seminaren 

nach Satz 1 und 2 gewährt.“

Technischen Lehrer, 

für Didaktik und Leh-

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

Lehrer des gehobenen 

rerbildung (Berufliche 

Dienstes in Eingangs-

Schulen) 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Leistungsbe-

ämtern der BesGr. A 12 

züge“ die Worte „nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 und 2

LBesGBW“ eingefügt. 

oder A 13 

8.1  

als 

Lehrbeauftragter 

2) 38,81 

bb) Es wird folgender Satz angefügt:

8.2  

als 

Fachleiter 

79,89“

„Leistungsbezüge nach § 

38 Abs. 

1 Nr. 

3

LBesGBW werden in den Fällen des § 38 Abs. 7

Satz 2 und 3 LBesGBW nach den dortigen

Maßgaben neben den Leistungsbezügen nach

Artikel 55

Satz 1 und 2 gewährt.“

Änderung der Stellenobergrenzenverordnung

e) In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1

Nr. 1 und 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1

Die Stellenobergrenzenverordnung vom 22. Juni 2004

Nr. 1 und 2 LBesGBW“ ersetzt. 

(GBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Ge-

setzes vom 1. Dezember 2005 (GBl. S. 710, 711), wird

f) In Absatz 7 Satz 1 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1

wie folgt geändert:

Nr. 1 und 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1

Nr. 1 und 2 LBesGBW“ ersetzt. 

1. § 4 wird wie folgt geändert:

6. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Die Worte „Abweichend von § 26 Abs. 1 des

Bundesbesoldungsgesetzes“ werden durch die

a) In Absatz 1 werden die Angabe „§ 11 Abs. 7 und 12

Worte „Nach § 27 Abs. 3 und § 95 Abs. 4 des

LBesG“ durch die Angabe „§ 39 LBesGBW“ und

Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg“

die Angabe „§ 33 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BBesG“ durch

ersetzt. 

die Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 LBesGBW“ er-

b) In Nummer 1 werden die Worte „im Polizeivoll-

setzt. 

zugsdienst 60 %“ durch die Worte „im Polizeivoll-

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

zugsdienst 70 %“ und die Worte „in allen übrigen
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Laufbahnen 30 %“ durch die Worte „in allen üb -

1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „Besoldungsord-

rigen Laufbahnen 40 %“ ersetzt. 

nung A“ durch die Angabe „Landesbesoldungsord-

nung A“ ersetzt. 

2. § 6 wird wie folgt geändert:

2. In § 2 Abs. 1 wird die Angabe „40 DM“ durch die An-

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

gabe „20,45 Euro“ und die Angabe „200 DM“ durch

Nummer 6 erhält folgende Fassung:

die Angabe „102,26 Euro“ ersetzt. 

„6. in Landkreisen mit weniger als 150 000 Ein-

wohnern im höheren Dienst ein Amt der Besol-

Artikel 57

dungsgruppe A 16, im Übrigen Ämter bis Be-

Änderung der Heilfürsorgeverordnung

soldungsgruppe A 15,“. 

b) In Nummer 7 wird nach der Angabe „Besoldungs-

Die Heilfürsorgeverordnung vom 21. April 1998 (GBl. 

gruppe A 16“ der Punkt gestrichen und das Wort

S. 281), geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 

„und“ angefügt. 

17. Februar 2004 (GBl. S. 66, 68), wird wie folgt geän-

dert:

c) Folgende Nummer 8 wird angefügt:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

„8. in Landkreisen mit mehr als 300 000 Einwoh-

nern im höheren Dienst ein Amt der Besol-

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

dungsgruppe B 2.“

„(3) Besteht Anspruch auf Dienstunfallfürsorge, 

d) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und 3

richten sich Art und Umfang der Leistungen nach

eingefügt:

dieser Verordnung. Weitergehende Leistungen

nach den Vorschriften über die Dienstunfallfürsor-

„(2) Wird in den Stellenplänen der Gemeinden

ge werden als Heilfürsorgeleistungen mitgewährt.“

und Landkreise nur eine Stelle mit der Besol-

dungsgruppe A 9 ausgewiesen, darf diese Stelle

b) In Absatz 7 wird die Angabe „§ 79 Abs. 1 und 

abweichend von der Obergrenze in der Fußnote 1

§ 113 a LBG“ durch die Angabe „§ 37 Abs. 1 des

zur Besoldungsgruppe A 9 der Landesbesoldungs-

Beamtenstatusgesetzes und § 84 Abs. 2, § 85 Abs. 2, 

ordnung A mit der Amtszulage nach dieser Fuß -

§ 88 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 LBG“ ersetzt. 

note ausgestattet werden, wenn nach Maßgabe

sachgerechter Bewertung Funktionen wahrgenom-

2. In § 19 Abs. 4 Satz 1 wird die Abkürzung „LBG“

men werden, die sich von denen der Besoldungs-

durch die Worte „des Landesbeamtengesetzes in der

gruppe A 9 abheben. 

vor dem 1. Januar 2011 geltenden Fassung“ ersetzt. 

(3) Wird in den Stellenplänen der Gemeinden und

3. In § 20 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „Beamten des

Landkreise nur eine Stelle für Beamte des gehobe-

Landesamts für Verfassungsschutz nach § 147 LBG,“

nen technischen Dienstes mit der Besoldungsgrup-

durch die Worte „Beamten, die aus dem Polizeivoll-

pe A 13 ausgewiesen, darf diese Stelle abweichend

zugsdienst in Planstellen des Landesamts für Verfas-

von der Obergrenze in der Fußnote 9 der Besol-

sungsschutz eingewiesen sind und“ ersetzt. 

dungsgruppe A 13 der Landesbesoldungsordnung A

mit der Amtszulage nach dieser Fußnote ausgestat-

tet werden, wenn nach Maßgabe sachgerechter Be-

Artikel 58

wertung Funktionen wahrgenommen werden, die

Änderung der Hochschulneben-

sich von denen der Besoldungsgruppe A 13 abhe-

tätigkeitsverordnung

ben.“

e) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4 und erhält

Die Hochschulnebentätigkeitsverordnung vom 30. Juni

folgende Fassung:

1982 (GBl. S. 388), zuletzt geändert durch Verordnung

vom 27. Juli 2010 (GBl. S. 528), wird wie folgt geändert:

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Gemeindever-

waltungsverbände entsprechend.“

§ 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Allgemein genehmigte Nebentätigkeiten sind dem

Dienstvorgesetzten vor Aufnahme der Nebentätigkeit

Artikel 56

schriftlich anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um eine

Änderung der Sitzungsvergütungsverordnung

einmalige Nebentätigkeit im Kalenderjahr handelt und die

Vergütung hierfür 200 Euro nicht überschreitet. Bei der

Die Sitzungsvergütungsverordnung vom 10. Dezember

Anzeige sind Art, zeitliche Inanspruchnahme und voraus-

1998 (GBl. S. 701) wird wie folgt geändert:

sichtliche Dauer der Nebentätigkeit sowie die Person des
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Auftrag- oder Arbeitgebers und die voraussichtliche Höhe

Bachelor-Studiengangs an einer Hochschule nachweist

der Vergütung mitzuteilen und auf Verlangen des Dienst-

und eine mindestens dreijährige dem gehobenen techni-

vorgesetzten die erforderlichen Nachweise zu führen.“

schen Forstdienst entsprechende Tätigkeit nachweist

oder eine mindestens zweijährige verwaltungsinterne

forstliche Qua lifizierung erfolgreich abgeschlossen hat.“

Artikel 59

Änderung der Verordnung über die Arbeitszeit

Artikel 61

der beamteten Professoren an Universitätskliniken

Neubekanntmachung

Die Verordnung der Landesregierung über die Arbeits-

zeit der beamteten Professoren an Universitätskliniken

Das Innenministerium kann den Wortlaut des Landes-

vom 21. Oktober 1980 (GBl. S. 577) wird wie folgt ge -

personalvertretungsgesetzes in der im Zeitpunkt der Be-

ändert:

kanntmachung geltenden Fassung in geschlechtsneu 

-

traler Sprache fassen, Unstimmigkeiten des Wortlauts

In § 1 Satz 1 werden die Worte „§ 90 Abs. 2 und 3 des

beseitigen und es mit neuer Paragrafenfolge bekannt

Landesbeamtengesetzes sowie die Bestimmungen der  machen. 

§§ 1 bis 5, 7 und 8 der Verordnung der Landesregierung

über die Arbeitszeit der Beamten und Richter des Landes

(Arbeitszeitverordnung – AZVO) in der Fassung vom

Artikel 62

31. Januar 1979 (GBl. S. 87)“ durch die Worte „§ 67

Übergangsbestimmungen

Abs. 

2 und 3 des Landesbeamtengesetzes sowie des 

2. Abschnitts der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung“

ersetzt. 

§ 1

 Laufbahnen

Artikel 60

(1) Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen

Änderung der Juristenausbildungs- 

Beamtinnen und Beamten gelten die laufbahnrechtlichen

und Prüfungsordnung

Bestimmungen dieses Gesetzes mit folgenden Maßgaben:

Die Juristenausbildungs- und Prüfungsordnung vom  1. Die Beamtinnen und Beamten verbleiben in ihren 8. Oktober 2002 (GBl. S. 391), zuletzt geändert durch

bisherigen Laufbahnen, soweit nichts anderes be-

Artikel 21 des Gesetzes vom 14. Oktober 2008 (GBl. 

stimmt ist. Für Beamtinnen und Beamte, die im Wege

S. 343, 365), wird wie folgt geändert:

des Aufstiegs für besondere Verwendungen in die

nächst 

höhere Laufbahngruppe gelangt sind, gelten

§ 43 wird wie folgt geändert: 

die Bestimmungen des § 21 a Abs. 3, § 25 a Abs. 2

1. Absatz 1 wird aufgehoben. 

und § 30 a Abs. 

2 der Landeslaufbahnverordnung

(LVO) weiter. Einschränkungen des Verwendungs 

-

2. In Absatz 2 wird die Absatzbezeichnung „(2)“ ge -

bereichs können nach Maßgabe der Bestimmungen

strichen. 

über den horizon 

talen Laufbahnwechsel (Artikel 1 

§ 21) geändert werden. 

Artikel 60 a

2. Die Ministerien können im Rahmen ihres Geschäfts-

bereichs durch Rechtsverordnung im Benehmen mit

Änderung der Landeslaufbahnverordnung

dem Innenministerium die Beamtinnen und Beamten

einer Laufbahn in eine Laufbahn vergleichbarer Fach-

Die Landeslaufbahnverordnung in der Fassung vom 

richtung überleiten. Den Beamtinnen und Beamten

28. August 1991 (GBl. S. 577), zuletzt geändert durch

darf dabei nur ein Amt mit gleichem Grundgehalt ver-

Artikel 13 des Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. 

liehen werden. 

S. 435, 461), wird wie folgt geändert: 

3. Beamtinnen und Beamte des einfachen Dienstes wer-

Nach § 36 wird folgender § 36 a eingefügt:

den in ein Amt mit gleichem Grundgehalt einer ent-

sprechenden Laufbahn in der Laufbahngruppe des mitt-

„§ 36 a 

leren Dienstes übergeleitet. Gibt es kein ent sprechendes

 Gehobener technischer Forstdienst

Amt, werden sie in das Eingangsamt dieser Laufbahn

des mittleren Dienstes nach § 24 Nr. 1 Buchst. a des

Im gehobenen technischen Forstdienst kann in das Beam-

Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg über-

tenverhältnis auf Probe eingestellt werden, wer den Ab-

geleitet. Die Überleitung ist durch die für die Ernen-

schluss eines forstlichen Diplomstudiengangs an einer

nung zuständige Behörde schriftlich festzustellen und

Fachhochschule oder den Abschluss eines forstlichen 

der Beamtin oder dem Beamten bekannt zu geben. 
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4. Eine noch nicht beendete Probezeit ist nach Maßgabe

§ 2

der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Be-

 Landespersonalausschuss

stimmungen abzuleisten. 

5. Eine Ernennung ist mit Wirkung für die Vergangen-

(1) Die Amtszeit der Mitglieder des Landespersonalaus-

heit zurückzunehmen, wenn sie ohne die vor Inkraft-

schusses nach § 122 des Landesbeamtengesetzes und § 9

treten dieses Gesetzes vorgeschriebene Entscheidung

des Landesrichtergesetzes in den vor Inkrafttreten dieses

des Landespersonalausschusses erfolgt ist und ihr

Gesetzes geltenden Fassungen endet mit Inkrafttreten

nicht nachträglich zugestimmt wird. Über die nach -

dieses Gesetzes. 

trägliche Zustimmung entscheidet bei Beamtinnen

(2) Anträge, über die der Landespersonalausschuss bis

und Beamten des Landes die oberste Dienstbehörde

zum Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht abschließend

im Einvernehmen mit dem Innenministerium, bei an-

entschieden hat, gelten als nicht gestellt. 

deren Beamtinnen und Beamten die Rechtsaufsichts-

behörde. 

(3) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes getroffene Ent-

scheidungen des Landespersonalausschusses bleiben

6. Ein noch nicht beendeter Aufstieg nach § 21 Abs. 1 bis 3

gül tig und können auch nach Inkrafttreten dieses Geset-

oder § 25 Abs. 1 bis 3 LVO kann nach Maßgabe der

zes auf Grundlage des geltenden Rechts vollzogen wer-

vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Bestim-

den. 

mungen beendet werden. Ein Aufstieg für besondere

Verwendungen kann nach den Bestimmungen der 

§ 3

§§ 21 a, 25 a oder 30 a LVO in der vor Inkrafttreten

dieses Gesetzes geltenden Fassung beendet werden, 

 Anhebung der Altersgrenzen

wenn er zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-

setzes zwar bereits begonnen wurde, die Vorausset-

(1) § 39 des Landesbeamtengesetzes und § 45 Abs. 2 Satz 3

zung von § 21 a Abs. 1 Nr. 4, § 25 a Abs. 1 Nr. 4 oder

des Landeshochschulgesetzes sind bis zum Ablauf des

§ 30 a Abs.1 Nr. 4 LVO jedoch noch nicht vollständig

Jahres 2028 mit der Maßgabe anzuwenden, dass einem

vorliegt. 

Antrag der Beamtin oder des Beamten auf Hinausschie-

bung des Eintritts in den Ruhestand bis zu dem Ablauf

(2) Für die Einstellung von Beamtinnen und Beamten in

des Monats, in dem die Beamtin oder der Beamte das 

Laufbahnen besonderer Fachrichtung gelten die Bestim-

68. Lebensjahr vollendet, stattzugeben ist, soweit dienst-

mungen der §§ 33 bis 44 LVO in der vor Inkrafttreten

liche Interessen nicht entgegenstehen; für die in § 36

dieses Gesetzes geltenden Fassung fort, längstens jedoch

Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes aufgeführten Beam-

bis zum 31. Dezember 2014. 

tinnen und Beamten tritt an die Stelle des 68. Lebensjah-

res das 63. Lebensjahr. Für Professorinnen und Professo-

(3) Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, die aufgrund

ren tritt an die Stelle des Ablaufs des Monats das Ende

von § 

18 Abs. 

2 und 3 des Landesbeamtengesetzes

des Semesters, in dem die Professorin oder der Professor

sowie Verordnungen, die aufgrund von § 139 des Lan-

das 68. Lebensjahr vollendet. § 39 Satz 2 des Landesbe-

desbeamtengesetzes in der vor Inkrafttreten dieses Ge-

amtengesetzes, § 6 Abs. 2 Satz 2 des Landesrichtergeset-

setzes geltenden Fassung erlassen worden sind, gelten

zes und § 45 Abs. 2 Satz 4 des Landeshochschulgesetzes

in der am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes

finden in den sechs Monaten nach dem Inkrafttreten die-

geltenden Fassung fort, längstens jedoch bis zum 31. 

ses Gesetzes keine Anwendung; der Antrag soll frühzei-

Dezember 2014. 

tig gestellt werden. 

(4) Für lehrberufliche Laufbahnen und Lehrämter, für

(2) Abweichend von § 36 Abs. 1 des Landesbeamten 

-

die aufgrund von Artikel 3 Nr. 2 des Fünften Gesetzes

gesetzes und § 6 Abs. 1 des Landesrichtergesetzes er 

-

zur Änderung des Landesbeamtengesetzes vom 11. De-

reichen Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit oder

zember 1979 (GBl. S. 529) von Artikel 1 § 15 ab 

-

Richterinnen und Richter auf Lebenszeit oder auf Zeit

weichende Bildungsvoraussetzungen galten, gelten die

die Altersgrenze

bisherigen Vorschriften fort, soweit die Ministerien für

die in ihrem Geschäftsbereich eingerichteten Lauf 

-

bei Geburt im Jahr 

mit dem Ablauf des Monats, in dem sie das 

bahnen durch Rechtsverordnung nichts anderes bestim-

1946 oder früher:  65. Lebensjahr vollenden; 

men. 

1947: 

65. Lebensjahr    

und  einen Monat vollenden; 

(5) Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen

1948: 

65. Lebensjahr    

und  zwei Monate vollenden; 

Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger gilt § 21 des

Landesbeamtengesetzes und die Verordnung des Finanz-

1949: 

65. Lebensjahr    

und  drei Monate vollenden; 

ministeriums über die Gewährung von Unterhaltsbeihil-

1950: 

65. Lebensjahr    

und  vier Monate vollenden; 

fen an Dienstanfänger in den vor Inkrafttreten dieses Ge-

1951: 

65. Lebensjahr    

und  fünf Monate vollenden; 

setzes geltenden Fassungen fort. 

206

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache  14 / 7135

bei Geburt im Jahr 

mit dem Ablauf des Monats, in dem sie das 

bei Geburt im Jahr 

mit dem Ablauf des Monats, in dem sie das 

1952: 

65. Lebensjahr    

und  sechs Monate vollenden; 

1951 oder früher:  60. Lebensjahr vollenden; 

1953: 

65. Lebensjahr    

und  sieben Monate vollenden; 

1952: 

60. Lebensjahr    

und  einen Monat vollenden; 

1954: 

65. Lebensjahr    

und  acht Monate vollenden; 

1953: 

60. Lebensjahr    

und  zwei Monate vollenden; 

1955: 

65. Lebensjahr    

und  neun Monate vollenden; 

1954: 

60. Lebensjahr    

und  drei Monate vollenden; 

1956: 

65. Lebensjahr    

und  zehn Monate vollenden; 

1955: 

60. Lebensjahr    

und  vier Monate vollenden; 

1957: 

65. Lebensjahr    

und  elf Monate vollenden; 

1956: 

60. Lebensjahr    

und  fünf Monate vollenden; 

1958: 

66. Lebensjahr vollenden; 

1957: 

60. Lebensjahr    

und  sechs Monate vollenden; 

1959: 

66. Lebensjahr    

und  zwei Monate vollenden; 

1958: 

60. Lebensjahr    

und  sieben Monate vollenden; 

1960: 

66. Lebensjahr    

und  vier Monate vollenden; 

1959: 

60. Lebensjahr    

und  acht Monate vollenden; 

1961: 

66. Lebensjahr    

und  sechs Monate vollenden; 

1960: 

60. Lebensjahr    

und  neun Monate vollenden; 

1962: 

66. Lebensjahr    

und  acht Monate vollenden; 

1961: 

60. Lebensjahr    

und  zehn Monate vollenden; 

1963: 

66. Lebensjahr    

und  zehn Monate vollenden. 

1962: 

60. Lebensjahr    

und  elf Monate vollenden; 

1963: 

61. Lebensjahr vollenden; 

Satz 1 gilt auch für Beamtinnen und Beamte sowie Rich-

1964: 

61. Lebensjahr    

und  zwei Monate vollenden; 

terinnen und Richter, für die § 36 Abs. 1 des Landesbe-

amtengesetzes oder § 6 Abs. 1 des Landesrichtergesetzes

1965: 

61. Lebensjahr    

und  vier Monate vollenden; 

entsprechend gilt oder maßgebend ist. 

1966: 

61. Lebensjahr    

und  sechs Monate vollenden; 

(3) Abweichend von § 36 Abs. 2 des Landesbeamtenge-

1967: 

61. Lebensjahr    

und  acht Monate vollenden; 

setzes erreichen Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen

1968: 

61. Lebensjahr    

und  zehn Monate vollenden. 

Schulen außer an Hochschulen die Altersgrenze

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

bei Geburt im Jahr 

mit dem Ende des Schuljahres, in dem sie das 

1947 oder früher:  64. Lebensjahr vollenden; 

(5) Absatz 4 gilt abweichend von § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2

des Landesbeamtengesetzes oder § 6 Abs. 3 Nr. 2 des

1948: 

64. Lebensjahr    

und  einen Monat vollenden; 

Landesrichtergesetzes für schwerbehinderte Beamtin-

1949: 

64. Lebensjahr    

und  zwei Monate vollenden; 

nen und Beamte auf Lebenszeit und schwerbehinderte

1950: 

64. Lebensjahr    

und  drei Monate vollenden; 

Richterinnen und Richter auf Lebenszeit oder auf Zeit

entsprechend. 

1951: 

64. Lebensjahr    

und  vier Monate vollenden; 

1952: 

64. Lebensjahr    

und  fünf Monate vollenden; 

(6) Für die Verabschiedung von Ehrenbeamtinnen und

Ehrenbeamten gelten abweichend von § 41 Abs. 1 Satz 1

1953: 

64. Lebensjahr    

und  sechs Monate vollenden; 

Nr. 1 des Landesbeamtengesetzes Absatz 2 und ab 

-

1954: 

64. Lebensjahr    

und  sieben Monate vollenden; 

weichend von § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Landesbeam-

1955: 

64. Lebensjahr    

und  acht Monate vollenden; 

tengesetzes Absatz 4 entsprechend. 

1956: 

64. Lebensjahr    

und  neun Monate vollenden; 

(7) § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Landesbeamtengesetzes

1957: 

64. Lebensjahr    

und  zehn Monate vollenden; 

ist mit Beginn des Jahres 2012 bis zum Ablauf des Jah-

res 2028 abweichend mit der Maßgabe anzuwenden, 

1958: 

64. Lebensjahr    

und  elf Monate vollenden; 

dass an die Stelle des dort jeweils genannten Lebens -

1959: 

65. Lebensjahr vollenden; 

altererfordernisses dasjenige Lebensalter tritt, das sich

1960: 

65. Lebensjahr    

und  zwei Monate vollenden; 

aus der entsprechenden Anwendung des Absatzes 2 er-

1961: 

65. Lebensjahr    

und  vier Monate vollenden; 

gibt. 

1962: 

65. Lebensjahr    

und  sechs Monate vollenden; 

1963: 

65. Lebensjahr    

und  acht Monate vollenden; 

§ 4

1964: 

65. Lebensjahr    

und  zehn Monate vollenden. 

 Beurlaubung, Freistellungsjahr, Altersteilzeit

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

Für Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit und Richte-

rinnen und Richter auf Lebenszeit oder auf Zeit, deren 

(4) Abweichend von § 36 Abs. 3 des Landesbeamten-

gesetzes erreichen die in dieser Vorschrift genannten

1. Urlaub nach §§ 153 b und 153 c des Landesbeamten-

Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit die Alters-

gesetzes oder §§ 7 und 7 a des Landesrichtergesetzes

grenze

bis zum Beginn des Ruhestandes, 
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2. Teilzeitbeschäftigung nach § 153 g des Landesbeam-

§ 6

tengesetzes mit der Lage des Freistellungsjahres un-

 Bisherige Beamtinnen und Beamte auf Zeit

mittelbar vor dem Beginn des Ruhestandes oder

3. Altersteilzeit nach § 153 h Abs. 2 des Landesbeamten-

(1) Ersten Landesbeamtinnen und Ersten Landesbeam-

gesetzes oder § 7 c Abs. 2 des Landesrichtergesetzes

ten, die sich am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Geset-

zes in einem Beamtenverhältnis auf Zeit nach § 137 a

am Tage vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bewilligt

des Landesbeamten gesetzes in der bis zum Inkrafttreten

und angetreten oder aufgenommen war, gelten für den

dieses Gesetzes geltenden Fassung befinden, ist mit

Eintritt in den Ruhestand und die Festsetzung der Ver-

Wirkung vom 1. Januar 2011 das Amt mit leitender

sorgungsbezüge die am Tage vor dem Inkrafttreten die-

Funktion im Beamtenverhältnis auf Probe nach § 8 des

ses Gesetzes geltenden Vorschriften. Auf Antrag der Be-

Landesbeamtengesetzes übertragen. Zeiten, die in dem

amtin oder des Beamten ist der Eintritt in den Ruhestand

Beamtenverhältnis auf Zeit zurückgelegt worden sind, 

nach Maßgabe des § 3 Abs. 1 hinauszuschieben. 

sollen auf die Probezeit angerechnet werden. 

(2) Beamtinnen und Beamte, die sich am Tag vor dem

§ 5

Inkrafttreten dieses Gesetzes in einem Beamtenverhält-

 Ruhestandseintritt und Hinausschiebung der Alters -

nis auf Zeit nach 

 grenze von Beamtinnen und Beamten auf Zeit

1. § 5 Abs. 4 des Gesetzes über die Landesakademie für

Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen, 

(1) Für den Eintritt von Beamtinnen und Beamten auf

Zeit nach § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Landesbeamtenge-

2. § 5 Abs. 3 des Gesetzes zur Errichtung des Landes -

setzes erfolgt die Ermittlung der ruhegehaltfähigen

instituts für Schulentwicklung oder

Dienstzeit für die am Tag vor dem Inkrafttreten dieses

3. § 7 Abs. 2 des Medienzentrengesetzes 

Gesetzes vorhandenen Beamtinnen und Beamten nach

Maßgabe des § 106 Abs. 5 des Landesbeamtenversor-

in den bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden

gungsgesetzes Baden-Württemberg. 

Fassungen befinden, ist mit Wirkung vom 1. Januar

2011 das jeweilige Amt mit leitender Funktion im Be-

(2) Beamtinnen und Beamte auf Zeit, deren Amtszeit am

amtenverhältnis auf Probe nach § 8 des Landesbeamten-

Tage vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes läuft, treten

gesetzes übertragen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

mit dem Ablauf dieser Amtszeit auch dann in den Ruhe-

stand, wenn sie die nach § 3 Abs. 7 maßgebende Alters-

grenze noch nicht erreicht haben, aber die Voraussetzun-

§ 7

gen des § 131 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Landesbeamtenge-

 Bisherige hauptamtliche Vorstandsmitglieder

setzes in der am Tage vor dem Inkrafttreten dieses Ge-

setzes geltenden Fassung erfüllen. 

(1) Auf ein bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bei den

(3) Landrätinnen und Landräte, Amtsverweserinnen und

Hochschulen vorhandenes hauptamtliches Vorstandsmit-

Amtsverweser nach § 39 Abs. 6 der Landkreisordnung

glied im Beamtenverhältnis auf Zeit, das unmittelbar vor

und Beigeordnete, deren Amtszeit am Tage vor dem In-

seiner Ernennung zum hauptamtlichen Vorstandsmit-

krafttreten dieses Gesetzes läuft und die in dieser Amts-

glied auf Zeit in einem Beamtenverhältnis auf Lebens-

zeit ihr 65. Lebensjahr vollenden werden, erreichen ab-

zeit zum Land Baden-Württemberg gestanden hat, findet

weichend von § 36 Abs. 4 des Landesbeamtengesetzes

§ 17 Abs. 9 des Landeshochschulgesetzes in der Fassung

die Altersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahrs. 

vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Anwendung. 

Der Eintritt in den Ruhestand kann auf Antrag der Be-

(2) Auf ein bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bei den

amtin oder des Beamten für eine bestimmte Frist, jedoch

Hochschulen vorhandenes hauptamtliches Vorstandsmit-

nicht länger als bis zu dem Ablauf des Monats, in dem

glied in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis, das

die Beamtin oder der Beamte das 68. Lebensjahr vollen-

unmittelbar vor seiner Bestellung zum hauptamtlichen

det, hinausgeschoben werden, wenn dies im dienstlichen

Vorstandsmitglied in einem unbefristeten Beschäfti-

Interesse liegt. Über den Antrag entscheidet bei Beige-

gungsverhältnis zum Land Baden-Württemberg gestan-

ordneten der Gemeinderat, bei Landrätinnen und Land-

den hat, findet § 17 Abs. 9 des Landeshochschulgesetzes

räten sowie bei Amtsverweserinnen und Amtsverwesern

in der Fassung vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Anwen-

nach § 39 Abs. 6 der Landkreisordnung der Kreistag im

dung. 

Einvernehmen mit dem Innenministerium. § 3 Abs. 1

Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch im Falle der unmit-

telbaren Wiederernennung in ein Beamtenverhältnis auf

Zeit oder Wiederbestellung in ein befristetes Beschäfti-

gungsverhältnis nach Inkrafttreten dieses Gesetzes. 
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Artikel 63

11. die Leistungsprämien- und -zulagenverordnung vom

30. März 1998 (GBl. S. 215), zuletzt geändert durch

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Artikel 4 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007

(GBl. S. 538, 542), 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2, 3 und 4

am 1. Januar 2011 in Kraft. Gleichzeitig treten außer Kraft

12. die Verordnung des Finanzministeriums über die Ge-

währung von Unterhaltsbeihilfen an Rechtsreferen-

1. das Landesbeamtengesetz in der Fassung vom 

dare vom 29. Juni 1998 (GBl. S. 398), zuletzt geän-

19. März 1996 (GBl. S. 286), zuletzt geändert durch

dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Dezember

Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009

2007 (GBl. S. 538, 542), 

(GBl. S. 801), 

13. die Verordnung des Innenministeriums über die Zu-

2. das Landesbesoldungsgesetz in der Fassung vom 

ständigkeiten nach der Leistungsstufenverordnung

12. Dezember 1999 (GBl. 2000 S. 2), zuletzt geän-

vom 24. Januar 2000 (GBl. S. 117), 

dert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 29. Juli 2010

(GBl. S. 555, 562), 

14. die Verordnung des Kultusministeriums über die Zu-

ständigkeiten nach der Leistungsstufenverordnung

3. das Gesetz über vermögenswirksame Leistungen für

vom 4. April 2000 (GBl. S. 435), zuletzt geändert

das Land Baden-Württemberg in der Fassung vom 

durch Artikel 2 der Verordnung vom 11. November

3. April 1979 (GBl. S. 134, 158), geändert durch Ar-

2009 (GBl. S. 693, 706), 

tikel 7 § 8 des Gesetzes vom 7. Februar 1994 (GBl. 

S. 73,  75), 

15. die Verordnung des Wissenschaftsministeriums über

die Zuständigkeiten nach der Leistungsstufenverord-

4. das Landesbesoldungsanpassungsgesetz vom 3. April

nung vom 10. Oktober 2001 (GBl. S. 603), geändert

1979 (GBl. S. 134, ber. S. 220), zuletzt geändert durch

durch Artikel 20 des Gesetzes vom 3. Dezember

Artikel 2 des Gesetzes vom 8. April 2003 (GBl. 

2008 (GBl. S. 435, 462), 

S. 159), 

16. die Beamten-Ausgleichszahlungsverordnung vom

5. die Landeslaufbahnverordnung in der Fassung vom

29. Januar 2002 (GBl. S. 94), 

28. August 1991 (GBl. S. 

577), zuletzt geändert

durch Artikel 60 a dieses Gesetzes, 

17. die Dienstbezügezuschlagsverordnung vom 6. Novem -

ber 2007 (GBl. S. 490, ber. S. 607), geändert durch

6. die Landeskommunalbesoldungsverordnung vom 

Verordnung vom 1. Dezember 2009 (GBl. S. 685), 

6. März 1979 (GBl. S. 98), zuletzt geändert durch

Verordnung vom 10. Oktober 2000 (GBl. S. 664), 

18. die Theaterbetriebszulagenverordnung vom 31. Ja 

-

nuar 1978 (GBl. S. 107), zuletzt geändert durch Ar -

7. die Verordnung des Finanzministeriums über die Ge-

tikel 1 § 5 Abs. 8 des Gesetzes vom 11. Dezember

währung von Unterhaltsbeihilfen an Dienstanfänger

2007 (GBl. S. 538, 540), 

vom 16. Juli 1969 (GBl. S. 155), zuletzt geändert

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. November 1999

19. die Verordnung des Wissenschaftsministeriums über

(GBl. S. 430, 435), 

die Übertragung beamtenrechtlicher Zuständigkeiten

von 2. März 1999 (GBl. S. 136), 

8. die Verordnung des Finanzministeriums, des Innen -

20. Verordnung des Innenministeriums über die Vergü-

ministeriums, des Kultusministeriums, des Wissen-

tung für die Teilnahme an Sitzungen kommunaler

schaftsministeriums, des Justizministeriums, des Wirt-

Vertretungskörperschaften und ihrer Ausschüsse (Sit-

schaftsministeriums, des Ministeriums für Ernährung

zungsvergütungsverordnung) vom 10. Dezember 1998

und Ländlichen Raum, des Umweltministeriums und

(GBl. S. 701), geändert durch Artikel 56 dieses Ge-

des Ministeriums für Arbeit und Soziales zur Übertra-

setzes, 

gung der Zuständigkeiten zur Kürzung der Anwärter-

bezüge und der Unterhaltsbeihilfe für Dienstanfänger

21. die Anordnung der Landesregierung über den Erlaß

vom 17. September 1981 (GBl. S. 

512), geändert

von Bestimmungen für die Dienstkleidung der Be-

durch Artikel 65 der Verordnung vom 25. April 2007

amten vom 20. Oktober 1970 (GBl. S. 476), 

(GBl. S. 252, 259), 

22. die Anordnung des Ministerpräsidenten über die

9. die Verordnung der Landesregierung zur Über 

-

Festsetzung der Amtsbezeichnung „Rektor“ vom 

tragung von Ermächtigungen zum Erlass von

25. Mai 1999 (GBl. S. 250). 

Rechtsverordnungen des Besoldungsrechts vom 

4. Mai 1982 (GBl. S. 151), 

(2) Artikel 2 § 63 Satz 1 (Zulagen für besondere Er-

schwernisse), § 67 Abs. 1 Satz 1 und 2 (Vollstreckungs-

10. die Leistungsstufenverordnung vom 30. März 1998

vergütung), § 68 Abs. 1 Satz 1 (Vergütung für Gerichts-

(GBl. S. 214), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 6 des

vollzieher), § 81 Abs. 4 (Anwärtersonderzuschläge) und

Gesetzes vom 28. März 2000 (GBl. S. 361, 363), 

§ 82 Abs. 4 (Unterrichtsvergütung für Lehramtsanwärter)
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treten am Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes in

Kraft. 

(3) Artikel 3 § 48 Abs. 6 (Heilverfahren), § 59 Abs. 3

Satz 2 (Einmalige Unfallentschädigung und einmalige

Entschädigung), Artikel 51 Nr. 8 b und c (§ 17 Abs. 1 

Nr. 2 bis 10) treten am Tag nach der Verkündung dieses

Gesetzes in Kraft. 

(4) Artikel 60 a tritt am Tag nach der Verkündung dieses

Gesetzes in Kraft. 
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